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Das Gewerbegericht.
Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.

Zugleich

Beilage zur „Sozialen Praxis“.

Redaktionsausschuß: Stadtrath Dr. Flesch, Frankfurt a.M. und Magistratsaffeffor Cuno, Berlin.
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Berlin 1897.
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Die Mittheilungendes VerbandesdeutscherGewerbegerichtewurden im Juli 1893begründetund erschienen
zunächstim Anhang zu den„Blättern für sozialePraxis“, welchevon Dr. N. Brücknerin Frankfurta./M.,

seitJuli 1894 von Dr. J. Jastrow in Berlin herausgegebenwurden. DiesesVerhältniß dauertezunächst
unverändertfort, als ausderVereinigungderBlätter mitdem„SozialpolitischenCentralblatt“imApril 1895

die Wochenschrift„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ hervorging. Seit dem 1. April 1896

wurdendieseMittheilungenunterdemHaupttitel „Das Gewerbegericht“zu einerMonatsschriftumgestaltet,

welchesowohlselbstständig,wie auchals Beigabezur „SozialenPraxis“ erscheint.Der ersteJahrgang dieser

Monatsschriftumfaßtdie Zeit vom April 1896bis September1896,der zweitedie vollen 12 Monate vom

Oktober1896bis September1897. Diese beidenJahrgänge sind in dem vorliegendenInhaltsverzeichniß

enthalten.(Das Inhaltsverzeichnißder früherenMittheilungenfindetman in: „Blätter für sozialePraxis“,

Halbjahr II, III, IV und „Soziale Praxis“, Jahrgang III/IV, V)

Verlags-Prhin 27,8

-



Rechtsprechung.

Inhalts - Verzeichniß.
(Die fetten Zahlen bezeichnen den Jahrgang, die mageren die Spalte)

(StatistikderRechtsprechungf. u.„Allgemeines“)

Reichs-Gewerbeordnung.

Titel Vll im Allgemeinen.
Ist einWerkmeister,der außerhalbdes Betriebes
thätigist,als Fabrikarbeiteranzusehen?

GewerbegehülfeoderHandlungsgehülfe?.
Gesinde-oderGewerbegehülfin?. . . . . . . .
GehörteinThierbändigerin einerMenageriezu den
„gewerblichenArbeitern“? - - - - - -

Häuserbauals Gewerbebetrieb.Inwieweit is
t

das
Gewerbegerichtfür KlagengegendenHauseigen
thümerzuständig? - - - - - - -

einArchitekt,der für Private Bauplänefertigt
und die Bauleitungübernimmt,als Gewerbe
treibenderanzusehen? . . . . . . . . .

dasGewerbegerichtzuständigfür dieKlagender
imBetriebederPferde-Eisenbahnenbeschäftigten
Personen? . . . . . . . . . . . . . .

dasGewerbegerichtzuständigfür dieKlageeines
Artisten(Clown mit dressiertenHunden)gegen
denInhaber einesSpezialitäten-Theaters?
das Gewerbegerichtzuständigfür Klagen von
Gehilfen in Landschaftsgärtnereien?. . . . .

Ist dasGewerbegerichtfür kaufmännischeGehilfen in

gewerblichenBetriebenzuständig?. - -

Ist das Generbegerichtzuständigfür Klagendes
Binnenschiffers?Ehrverletzung.. . . . . .

BegriffdesArbeitgebers.DerInhabereinesDienst
mann-Instituts is

t

nichtArbeitgeberderDienst
männer. Das Gewerbegerichtis

t

hiernachfür
StreitigkeitenzwischenihmunddenDienstmännern
nichtzuständig . . . . . . . . . . . .

EinschiebungeinesZwischenunternehmers -
HaftungdritterPersonenfür den Arbeitslohnder
Bauarbeiter. - * - - - - - - - -

Wird derBauunternehmerdurchdenvomKolonnen
führer geschlossenenVertrag unmittelbarden
Arbeiterngegenüberverpflichtet?.

vgl. zu § 122(Vollmacht,Heimarbeiter).

If

Ist

Ist

§ 100 e.

Ist derLehrvertraggiltig,deneinnichtzur Innung
gehörigerMeister entgegendem Verbot des

§ 100ederGewerbeordnungabschließt?

§ 113.
KannauchdervertragsbrüchigeArbeitereinZeugniß
fordern?. . . . . . . . . . . . . . .

Inhalt desZeugniffes.Ist derZusatzzulässig,daß
dasZeugnißnur in Folge des Urtheilsdes
Gewerbegerichtsertheiltwerdeund daß gegen
dasUrtheilBerufungeingelegtsei? . - -

Ist der Arbeitgeber,der demArbeitszeugnißgegen
denWillendesArbeiterseineAngabeüberden
Kündigungsgrundzufügt,schadensersatzpflichtig?

§ 115

f. § 119 a.

§§ 115,115 a
.

Truckverbot.Kann der ArbeiterdenTheil seines
Lohnes,dermitseinerausdrücklichenGenehmigung
direktan einenSchankwirthfür entnommene
Waarenabgeführtist, von demArbeitgeberin

Baarzahlungverlangen?. - - -

2,

1,

I. Sachregister.
(Die mit * bezeichnetenBeiträge sind leitende Aufsätze)

8
5

71

72

43

115

37

125

29
22

72

30

(35

(54

6

15

§ 115 a
.

Lohnzahlungauf Grund einerCession.Darf der
Arbeitgeberdiesegeltendmachen,wenn derAir
beiterseinenLohn nicht am Fälligkeitstage,
sondernerstnachträglichfordert - -

§ 117

f. § 119a.

§ 119a(auch§§ 115,117).
„Prämien“für erhöhteArbeitsleistungnebendem
festenLohn. EineBestimmungderArbeitsord
mung,wonachsolchePrämiennurzur Auszahlung
kommen,wennderArbeiterbis zu einemgewissen
Zeitpunkt in demArbeitsverhältnißverbleibt, is

t
rechtsungültig . . . . . . . . . . . . .

§ 122.
GleichheitderKündigungsfrist.WelcheFolgetrittein,
wennungleicheFristenbedungenfind? .

Liegtfolchevor, wenn sichder Arbeitgeberausbe
dungenhat, denArbeiterjederzeitzu entlassen,
sobald e

r

mit ihmnichtzufriedenist? .

Ist eineZusagegültig,daß der Arbeiternachbe
endigterLehrzeitnocheinebestimmteZeit beim
Lehrmeisterbleibe? . - - - - -

TäglicheEntlassungbeiAkkordarbeitern.

Vollmacht.Ist derArbeitgeberhaftbar,wenn e
r

einen
Vertreterbevollmächtigthat, Arbeitermit Be
schränkungder gesetzlichenKündigungsfristan
zunehmen,derBevollmächtigteaber ohnesolche
Beschränkungengagierthat? . -

UnterwelchenUmständenist der Heimarbeiterals
GewerbegehilfeimSinnedes §122derGewerbe
ordnunganzusehen?

§ 123(vgl. § 183b).
„Entwendung“als Entlassungsgrund?
„Unterschlagung“als Entlassungsgrund?.
Ist die Entlassungdes Arbeitersgerechtfertigt,der
wegeneinerFreiheitsstrafeeinigeTagevon der
Arbeitfortbleibt? - - - - - - - -

KannderSchiffsmannwegenunbefugtenVerlassens
derArbeitentlassenwerden,weil e
r

das Schiff
wiederholt.Nachts verlassenhat?

Ist derArbeitgeberberechtigt,denArbeiternichtein
zustellen,weil derselbenichtzu derfestgesetzten
Stunde,sondern 2 Stundenspäterzur Arbeit
erscheint?

Ist die Entlassungeines
kommensgerechtfertigt?. . . . . . . . .

Ist e
s

eine„grobeBeleidigung“,wennein Arbeiter
einenVertreterdes Arbeitgebersals „Streik
brecher“bezeichnet?. - - - -

Ehrverletzung(SchiffergegenDirektion) .

HabenungerechtfertigteHandlungendesArbeitgebers
aufdie Beurtheilungnachfolgenderbeleidigender
AeußerungendesArbeitersEinfluß? - -

KannderArbeiter,derwegenKrankheitfortgeblieben
ist,entlassenwerden,wenn e

r

fichzurFortsetzung
derArbeitmeldet? . - - - - - - - -

Wird das ArbeitsverhältnißdurchErkrankungdes
Arbeitersvon selbstaufgelöst?.

„Ungehorsam“als Entlassungsgrund?
KannderArbeiterentlassenwerden,weil e

r

denAn
ordnungendes Arbeitgebers in Bezugauf die

ArbeiterswegenZuspät

häuslichenEinrichtungennichtnachgekommenist? 2, 114

142663

. B,

. B,

. 1,34.36

. B,

. B,

2,

2,

. B,

. B, 115

1, 72

1
,

4

.B,15.99

66

29

. B, 107

. B., 7

16
22

1, 6

. 1, 15–16

1
,

4
1

32

1
,

29

. B, 125

21

I, 15

43

Ist eineEntlassunggerechtfertigt,weil der Arbeiter
demrevidierendenPolizeibeamtenunrichtigeAn
gabenüberdenBetriebgemachthabe?.

Ist derArbeiter,dervorAblaufderKündigungsfrist
entlassenwordenist undfür die Restzeitbezahlt
seinwill, verpflichtet,die Arbeitwiederaufzu
nehmen? . . . . . . . . . . . . . .

EntschädigungsansprucheinesentlaffenenArbeiters.
Wirdderselbedadurchhinfällig,daßderArbeiter
sichweigert,dieArbeitwiederaufzunehmen?

§ 124.
Kann der Arbeiter,der bei Stücklohnnichtaus
reichendbeschäftigtist, die Differenzzwischen
demDurchschnittslohnund demwirklichenLohn
einklagen?. . . . . . . . . . . . . .

Hat der AkkordarbeiterAnspruchauf Entschädigung
für dieZeit,währendwelcher e
r wegenMaterial

mangelsstillliegenmußte? . . . . . . . .

Darf einMädchendenDienstverlassen,wenn in das
ihr angewieseneSchlafzimmerzu einemanderen
MädcheneinMann eingelassenwird? .

§ 124,124 B
.

Hat derArbeiter,derdieArbeitunbefugtverlassen
hat, auch dann Schadensersatzzu leisten,
wenn e

r

nachhervomArbeitgebergemißhandelt
wordenist? - - - - - - - - -

128.
Fortsetzungdesa" trotzVerkaufdes
Geschäfts . . . . . . . . . . . . . .

§ 182.
Was is

t

ein„schriftlicherLehrvertrag“?

§ 133.
UnterwelchenUmständenberechtigtUnfähigkeitzur
sofortigenEntlassungeinesWerkmeisters,Zeich
ners2c.? Begriffder„wichtigenGründe“

§ 133a.
GehörteinZuschneiderzu denAngestelltenhöherer
Art? . . . . - - - - - - - - - - - -

Ist einThierbändigerdenhöherenAngestelltenbeizu
zählen? - - - - - - - - - - - -

§ 133b(vgl. § 123).
Ist Diebstahlsverdachtund Vorlebenein wichtiger
GrundzurLösungdes Arbeitsverhältnissesdes
Werkmeisters?. . . . . . . . . . . . .

§§ 134abis 134e.
Rechtskraftder Arbeitsordnungen.Was gehört
dazu,daß eineArbeitsordnungals rechtmäßig
erlassenundals rechtsverbindlichfür dieArbeiter
betrachtetwerdenkann? Muß insbesondereder
ArbeiterdenAusschlußderKündigungsfrist in

einervorschriftsmäßigerlassenenArbeitsordnung
auchdanngegensichgeltenlassen,wenndie
Arbeitsordnungihmnichtbehändigt is

t

und e
r

fi
e

auchnichtgelesenhat? - - -

§ 134b.
NothwendigerInhalt der Arbeitsordnung.Haben
allgemeineVereinbarungenzwischendenArbeitern
und dem ArbeitgebernebendiesemInhalt
Gittigkeit? - - - - - - - - -

Di e

. 2
,

2,

108

42

71

33

98

27

73

43

73

32

1 13

37

57



Ist in derArbeitsordnungeineStrafefür denFall
vorgesehen,daßderArbeiterdieArbeitverläßt,
so ist dieseStrafeauchdannanwendbar,wenn
als erwiesenangesehenwird,daßerdaraufaus
geht,dieEntlassungherbeizuführen.

Gesetz,betr. die Gewerbegerichte.

§ 2.
Vgl.obenReichs-Gewerbeordnung,Tit.VII imAllg.
Ist dasGewerbegerichtfür Klagenaus einemver
tragsmäßigenKonkurrenzverbotzuständig?

§ 21.
Fällt auchdas unentschuldigteAusbleibenaus
Plenar-undAusschußsitzungenunterden§ 21
desGewerbegerichtsgesetzes?. - - -

§ 27.
AblehnungvonBeisitzerndesGewerbegerichts,weil

fi
e

einpersönlichesInteresseamAusgangdes
Streiteshaben? . . . . . . . . . . . .

§ 30.
WirddieBerufungsfristdurchdie im Parteibetrieb
gescheheneZustellungdes Urtheils in Lauf
gesetzt? - - - - - - - - - - -

§ 42.
Ist derEinspruchwirksameingelegt,wenndieEin
spruchsschriftnichtunterschriebenist?

§ 51.
Ist Haft zur Erzwingungder Fortsetzung
Arbeitsverhältnisseszulässig? -

§ 55.
ZulässigkeitderBerufung,wennderWerthdervon
mehrerenKlägern in einerKlagegeltendge
machtenAnsprüche100Markübersteigt?

WirddurchdieErhebungeinerWiderklageaufmehr
als100MarkauchdasUrtheilüberdieVorklage
berufungsfähig?. . . . . . . . . . . .

WerthdesStreitgegenstandesbeiderKlageaufAus
stellungeinesZeugniffes.ZulässigkeitderPrüfung
In welchemZeitpunktmuß derVerzichtauf Zu
stellungdesUrtheilsausgesprochenwerden,um
wirksamzu sein? - - - - - - - - -

des

§ 57.
In gewerbegerichtlichenStreitsachenfind auchdie
Schreibgebühren,welcheimRechtshülfe-Verkehr
beiden ordentlichenGerichtenerwachsen,nicht

zu ersetzen - - - - - - - - -

§ 66.
BedeutungeinesvordemEinigungsamtgeschlossenen
Vergleichs.Kann der einzelneArbeiterdaraus
Rechteherleiten,obwohlder Arbeitgebermit
ihm abweichendeBedingungennachträglichver
einbarthat? . . . . . . . . . . . . .

Krankenversicherungsgesetz.

§ 7.

Ist einunregelmäßigerArbeiterkrankenversicherungs
pflichtig? - - - - - - - - - -

Gerichtsverfaffungsgesetz.

§ 6.

Ist derPrüfungderZuständigkeitdieSachdarstellung
derKlage zu Grundezu legen? . . . . . .

Civilprozeßordnung.

(Beweislastf. u.: GemeinesPrivatrecht c)

§ 3.

WerthdesStreitgegenstandesbeiderKlageaufAus
stellungeinesZeugniffes.HatdasBerufungs
gerichtdieWerthestsetzungdesGewerbegerichts
nachzuprüfen?. . . . . . . . . . . . .

§ 232.
KönnenAnsprüche,die vor die Gewerbegerichtege
hören,mit solchen,für welchedie ordentlichen
Gerichtezuständigsind,verbundenwerden?.

§ 255.
ZahlungdesLohnesdurchHingabeverschlossener
Düten.Werhat zu beweisen,o

b

dieDütevoll
zähligwar? - - - - - - - - - -

§ 774.
IstHaftzurErzwingungderFortsetzungdesArbeits
verhältnisseszulässig?. . . . . . . . . .

106

36

44

29

124

124

23

66

14

73

97

13

IV

Gemeines Privatrecht, Landrecht c.

Akkordarbeit. - - - - - - - - - - . 1
,

33–36
Akkordlohn.Ist dieKlauselgiltig, daßderAkkord
arbeiter,welcherdenAkkord(freiwilligoderge
zwungen)nichtfertigstellt,nur Stundenlohn
erhaltensolle? . . . . . . . . . . .

Lohnzahlungfür Feiertage. - - - - - - -

Muß derArbeitgeberdemArbeiterLohn für die
jenigeZeit zahlen,währendwelcher e

r wegen
ArbeitsmangelsdieArbeitrnhenläßt,ohneden
Arbeiterzu entlassen?. . . . . . . . . .

StehtdemerkranktenArbeitereinAnspruchaufLohn
zahlungwährendderZeitderErkrankungzu? .

Hat der ArbeiterAnspruchauf Fortzahlungdes
ArbeitslohnswährendeinesdreiwöchigenMilitär
dienstes? . . . . . . . . . . . . . .

MußderArbeitgeberdemArbeiterLohnfür dieZeit
zahlen,währendwelcher e

r wegenGelbmangels
dieArbeitruhenläßt, ohnedieArbeiterzu ent
lassen? - - - - - - - - - - - - -

HatderArbeiter,derimWochenlohnsteht,Anspruch
auf Bezahlungvon Ueberstunden?Kann für
Ueberstunden,die denVorschriftenüber einen
Maximalarbeitstagzuwidergeleistetsind,über
hauptZahlunggefordertwerden? - -

WelcherLohnssatzis
t

demArbeiter zu gewähren,wenn
beiderAnnahmenichtsüberdieLohnhöhever
einbartist? . . . . . . . . . . . . . .

DieAnwendbarkeitdesDeutschenBuchdrucker-Tarifs
Ist dieVereinbarunggültig,wonachderaufTrink
geldgestellteBedienstetenocheinenbestimmten
BetragandenDienstherrnzuzahlenhat?

BedeutungeinerVereinbarungzwischendemUnter
nehmerund feinenArbeiternüber die Be
schränkungderArbeitszeitzumZweckderVer
meidungvonArbeiterentlassungen. . . . . .

KannderDienstmiethe-Vertrag,denderVorbesitzer
einesGeschäftsmitdemArbeitergeschlossenhat,
vondemneuenInhaberstillschweigendfortgesetzt
werden?. - * - - - - - - - - - -

Innwieweit is
t

eineAbredebindend, in dersichbeide
Theileversprechen,daß das Arbeitsverhältniß
dauerndseinsolle? . - - - - - - -

HaftetderArbeitgeberfür rechtzeitigeHerausgabeder
Legitimationspapierean denausgetretenenAr
heiter? - - - - - - - - - - - -

SchadenersatzwegenNichtaushändigungderQuittungs
karte.Wird solcherdadurchausgeschlossen,daß
derArbeiterverabsäumthat,diezurErlangung
derKartegeeignetenSchrittezu thun? . . . .

BerechnungderEntschädigungwegenkündigungsloser
EntlassungnachbadischemLandrecht - -

KönnendieArbeitervomVertragezurücktretenund
Schadensersatzfordern,wennderArbeitgeberdie
BedingungendesVertrageseinseitigändert?.

Kann im Gebietdes preußischenLandrechtsder
ArbeitsvertragdurcheinseitigenRücktrittzurAuf
lösunggebrachtwerden? . . . . . . . . .

Ist dieAbmeldungdesArbeitersbeiderKrankenkaffe
seitensdesArbeitgebersals Einwilligung in die
LösungdesArbeitsverhältniffesanzusehen?.

ZweijährigeVerjährungsfristdespreußischenRechts
für Arbeitslohn.Gilt dieselbeauchfür Werk.
meister?. . . . . . . . . . . . . . .

Vollmacht.Vgl. zu Reichs-Gewerbeordnung,§ 122.

Verfaffung und Verfahren.
(Innungs-Schiedsgerichte. u. „Allgemeines“)

BegnadigungsgesuchwegenOrdnungsstrafe.Zu
ständigkeitdespreußischenHandelsministers. . 2,

* Berufungssumme,Erreichender–,durchVerbindung
mehrererKlagen.

I. VomMagistats-AssessorW. Cuno.
II. EinsendungvomKöniglich.Gewerbegericht
Köln . . . . . . . . . . . 1, 13–15

Gerichtsstand,Dervereinbarte– imgewerbegericht
lichenVerfahren. Von (†) Geh. Justizrath
v.Wilmowski . - - - - . 2, 44–47

Gärtnergehülfen,Rechtsstellungder– . . . 2, 60

, Die rechtlicheStellungder deutschen.Von
Ag.Müller, Hamburg. - - - 2, 127–129

Gesetzestexte.Gewährungvon– andieBeisitzer . 2, 116
Lehrverhältniß,Ist für Streitigkeitenausdem– die
InnungsbehördeoderdasInnungs-Schiedsgericht
zuständig?VonKreisgerichtsrathB.Hilfe 2, 108–110

Regreßansprüche,UnzuständigkeitderGewerbegerichte
für – . . . . . . . . . . . . . . . 2, 110

56

27

99

105
36

71

2, 6

36

43

107

115

21

30

42

SchnelligkeitdesVerfahrensbeimGewerbegerichtGotha 1, 3
1

StempelfreiheitderGewerbegerichs-Schiedssprüchein

Preußen . . . . . . . . . . . . . . . 1, 43
TageszeitderSitzungendesGewerbegerichts. . B, 116
Wahlen,VerlegungderMünchenerGewerbegerichts-–

aufeinenSonntag . . . . . . . . . . . B, 58
Zuständigkeitsfragen,Meinungs-Austauschüber–
zwischenAmtsgerichtundGewerbegerichtStettin B, 47

ZustellungdesGewerbegerichtsan Ausländer. B, 58

Einigungsämter.

(Statistik . u. „Allgemeines“)
Arbeitsnachweis,Einigungsamtund– . . . 1, 88
Basel,Vermittelungsamtin– . . . . . . B.,49.116
Berlin,DerMagistrat– vor einemGewerbegericht
als Einigungsamt . . . . . . . . . . . B, 16

Brandenburga
. H., DasGewerbegerichtzu– als

Einigungsamt. . . . . . . . . . . . . B, 9

Bremen,EinigungsämteramGewerbegericht–. Von
Dr. A

. Blendermann, VorsitzenderdesGe
werbegerichtsBremen . . . . . . . . . B.,74–77
Buchdrucker-Gewerbe,Einigungsämterim fran
zösischen– . . . . . . . . . . . . . . B, 101

Buchdrucker-Streiks,DieThätigkeitdesEinigungsamts
LeipzigzurVerhütungeinesdeutschen– . . 1, 17–18
Delft,Fabrik-EinigungsamtundSchiedsgerichtin– B, 50

Diamantschleifer-Ausstand,AblehnungdesEinigungs
amtesim– in Hanau. Begriffder Arbeits
streitigkeit. . . . . . . . . . . . . . 8, 48

Einigungsamts-Gesetzes,Bewährungdesenglischen..
. Dº,126

England,Einigungsämterin– 1895 . . . . . . B, 24
–, Gesetz,betreffenddieEinigungsämterin– . . 1, 73
–, DieRegistrierungderfreiwilligenEinigungsämter

in – . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 10
Elsaß-lothringischen,Unzuständigkeitder– Gewerbe
gerichtefür einigungsamtlicheThätigkeit . 2, 78

Frankreich,Einigungsämterin– 1896 . . . . . B, 100
–,Das einigungs-und schiedsgerichtlicheVerfahren
beiArbeitseinstellungenin– . . . . . . . B., 9

Hafenstreik,Einigungsämterim– in Hamburgund
in Bremen. . . . . . . . . . . . 2, 33

Konfektion,ErhebungendesGewerbegerichtsBerlin

in derHerren-undKnaben-– . . . . . . 1, 19

––, Berichtüberdie Erhebungen,erstattetvon
FabrikantO.Weigert . . . . . 1

,

80–88
–, SchiedsspruchdesGewerbegerichtsBerlin in dem
allgemeinenAusstandderBerlinerHerren-und
Knaben-– . . . . . . . . . . . . . 1, 77–80

Konfektions-Streit,AblehnungdesSchiedsgerichtsim
Berliner– . - - - - - - - - - - . . B, 16

Korbmacher-Streik,DasGewerbegerichtHamburgals
Einigungsamtim– AllgemeineErfahrungen.
Von Dr. L. Noack, VorsitzenderdesGewerbe
gerichtsHamburg . . . . . . . 1, 44–46

Mainz,EinigungsämteramGewerbegericht– . B, 111
Maßregelung,Nachträgliche–vonVertreternvordem
Einigungsamtin Köln . . . . . . . B, 48.101
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undSchiedsgerichtesin– . . . . . . . B, 49

Nordost-Bahn,SchiedsrichterlicheSchlichtungder
Streitigkeitenzwischenderenglischen– undihren
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Stuttgart,DasGewerbegericht– als Einigungsamt.
Von Dr. G. Hartenstein, Vorsitzenderdes
GewerbegerichtsStuttgart . . . . . 2, 77

Schmiedestreik,Das GewerbegerichtKönigsbergals
Einigungsamtim– . . . . . . . . . . B, 24

Schuhmacherstreik,Das EinigungsamtimBerliner– 2, 78

–, Beilegungdes– in MainzdurchdieGewerbe
gerichts-Vorsitzenden. . . . . . . . . . 1, 80

Tischlerstreik,EinigungsamtimKieler . . . . B, 125
Würzburg,SchiedsspruchdesGewerbegerichts– . 1, 74
Zimmererstreik,EinigungsamtimPforzheimer . 2, 126

Gutachten und Anträge.
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. „Allgemeines“)

AnträgeimGewerbegerichtGera:Lohnbücher,Wochen
löhnung,Arbeitszettel. - - - - - - 1, 6

Arbeitsordnung,ZulässigerInhalt der–. Gutachten
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.M. . . . 1, 46

AufrufderArbeitnehmer-BeisitzerdesGewerbegerichts
Halle(Gefindeordnung,kaufmännischesPersonal,
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Bauarbeiter,Schutzder– gegenLohnverluste.
trägeimGewerbegerichtBerlin - -
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Allgemeines über Gewerbegerichte und
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Arbeitsordnungen,Rechtsverbindlichkeitder– . . B, 119
Arbeitsvertrag,BelgischerGesetzentwurf,betreffend– B, 50
Arbeitsvertrag,Der– aufderBerlinerGewerbeaus
stellung. . . . . . . . . . . . . . . 1, 39

Arbeitszettel,Verbreitungder–. VorgehendesKönig
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Arbeitszettel,ReichsgesetzlicheBestimmungenüber
Lohnbücherund– . . . . . . . . . B, 101
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Bauarbeiter,Schutzder–, gegenLohnverlustein
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Belgien,Gewerbegerichtein – 1, 76. B, 112
*Berlin, Der JahresberichtdesGewerbegerichts–.
Von StadtrathDr. K. Flesch . . B.,58–56
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FrankreichundAlgier1895,Gewerbegerichtein– . B, 50
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Dr. G.Hartenstein, VorsitzenderdesGewerbe
gerichtsStuttgart . . . . . . . . 1, 69–70
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*GewerbegerichtundArbeitsvertrag.VonStadtrath
Dr. K. Flesch . . . . . . . . . . 1,1–4

Gewerbegerichtein Deutschland,Neue– . 1, 38.48. B, 20

Aachen. 1, 7, 47; (Berg) h, 7; S. 89.
Algier. 2, 50.
Allenstein. 1, 7; S. 85.
Altena. 1, 9; 1, 32; RechtsprechungB, 13;S. 87.
Altenburg. 1, 8; SchiedsgerichtfürdieBäcker-InnungB,4.
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Alteneffen. 1, 7.
Altona. 1,7; Innungs-SchiedsgerichteB, 17;BeisitzerB,25;
GärtnerB, 127.128;S. 87.
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Anklam. 1, 9; S. 85.
Annaberg i. S. 1, 8.
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Apolda. 1, 8; S.91.
Afchaffenburg. 1, 7; S. 89.
Aschersleben 1, 7.
Augsburg. 1, 7; BeisitzerB, 25; S. 89.

Baden (Großh).
95,131.

Innungs-Schiedsgerichte2, 101;S. 83.
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*Gewerbegerichten,Das Verlangennachneuen–
I. KaufmännischeSchiedsgerichte.Von C. A.
Decker,VorsitzenderdesKönigl.Gewerbe
gerichtsKöln.
II. Die Kompetenz-Erweiterungder Gewerbe
gerichte.Von StadtrathDr. K. Flesch 1, 21–28

Gewerberäthe,DieGewerbegerichtein den Jahres
berichtenderpreußischen– . . . . . . . 1, 46

GroßindustrieundGewerbegericht. . . . . . . B, 118
Handelsministerium,Erlaffe des preußischen–
(Arbeitszettel,Einigungsämter,kaufmännische
Gewerbegerichte). . . . . . . . . . . . 1, 18

Innungs-Novelle,Die Innungs-Schiedsgerichtein
der–. Vgl. obenGesetz - . . . . . B, 110

Innungs-Schiedsgerichtein Deutschland. . B, 101
Innungsschiedsgerichte,Die– in derPraxis:
I. Statistisches.Von Dr. R. Grätzer;
II. Innungs-Schiedsgerichtein Berlin. Von
Magistrats-AffefforW. Cuno . B, 17–20

Invalidenversicherungskarte,Einbehaltungder– B, 102–104
Kellner-Arbeitsnachweisbei der BerlinerGewerbe
Ausstellung.ThätigkeitdesGewerbegerichts. 1, 19

Konferenzder Arbeiter-BeisitzerdeutscherGewerbe
gerichte. . . . . . . . . . . . B, 25

Krankengeld,Anrechnungvon– aufEntschädigung
wegenkündigungsloserEntlassung.Nachträgliche
Einnwendung. . . . . . . . . . . . . B, 51

Krupp'schenVerwaltungen,Gewerbegerichtsfällein– B, 50
Lohnabzüge,Ueber– beimArbeitsvertrag.Vom
Gewerbegerichts-VorsitzendenWolff - Offenbach

B, 116–118
Lohnbücherund Arbeitszettel,ReichsgesetzlicheBe
stimmungenüber– - - - - - - . B, 101/

Lohnforderungen,Privilegierungder– im englischen
Konkursrecht . . . . . . . . . . B., 68

Löhnung,Die– derZiegeleiarbeiter.Von C. A.
Decker,Genverbegerichts-Vorsitzenderder Stadt
Köln . . . . . . . . . . . . 2, 61–64|

Lohnzahlungund Gegenrechnung.Von Stadtrath
Dr. Soetbeer, VorsitzenderdesGewerbegerichts
Kiel - - - - - . B, 34–36

Oesterreich,Gewerbegerichtein – . . 2, 80|
OesterreichischesGewerbegerichtsgesetz. . B, 20
Rom,Gewerbegerichtfür– . . . . B, 80
Schiedsgerichte,Kaufmännische–. Zahl der ein
schlägigenStreitigkeiten B, 10

SchauspielerundGewerbegericht. . . . . 1, 40
Schiedsgerichte,Kaufmännische.Resolutiondes
Reichstages . . . . . . . . . . . . B, 80

Schiedsgerichteals einstweiligerErsatzfür kauf
männischeGewerbegerichte - - - - - - 1," 47

Schweiz,Gewerbegerichtein der– . 1, 9

II. Ortsregister.
(S. = Statistik im 2. Jahrgang)

Bamberg. 1, 7; S. 89.
Barmen. 1, 7; Jahresbericht1, 10; Innungs-Schieds
gerichte2, 17.18;Arbeitsordnungen119;S. 89.131.

Basel-Stadt (Kanton). Gesetzbetr. Vermittlungsamt
2, 49;2, 116.

Bautzen. 1, 8; S. 91.
Bayern. KaufmännischeSchiedsgerichte1, 24; Innungs
Schiedsgerichte2, 101;S. 83.95.131.

Bayreuth. 1, 7.
Beeck.1, 7.
Belgien. 2, 112; Jahresbericht1, 76; Einigungsämter
2, 101;Gesetzentwurfbetr.Arbeitsvertrag2, 50.

Berlin. 1, 7. 8.26;2, 104;Rechtsprechung1, 33.84.35;
1, 41; B, 14.15.38.40.41.56.64.66.98.105.107;
B, 113; Einigungsamt2, 16; B, 78; Kaufmännische
Schiedsgerichte1, 22; Innungs-Schiedsgerichte2, 17;
2, 18–20;Zuständigkeit2, 48; Antragbetr.Innungs
vorlage2,100;GewerbegehülfenoderDienstboten?2,58:
SchutzgegenLohnverluste1, 80;Kellner-Arbeitsnachweis
beiderGewerbeausstellung1,19; Arbeitsvertragaufder

Statistik. DieRechtsprechungderdeutschenGewerbe
gerichte1896. StatistischeErgebnisse.
Vorbemerkung.Von Magistrats-Affessor
W. Cuno;

TabelleI. UebersichtnachGerichten;
TabelleII. UebersichtnachStaatenund
Landestheilen. - - - . B.,81–96

– derEinigungsämter,GutachtenundAnträgebei
dendeutschenGewerbegerichten1896.
TabelleI. UebersichtnachGerichten.
TabelleII. UebersichtnachStaaten . B, 130–132

Streitobjekte,Höheder– vor Gewerbegerichten. 1, 32
VerbreitungderGewerbegerichteimDeutschenReich.1, 6–8
VertragsbrüchigkeitvonArbeiterinneninderPlauener
Stickerei-Industrie.GesetzgeberischeVorschläge
ausdemBerichtdesGewerbegerichts

Verzeichniß,Tabellarisches– derdeutschenGewerbe
gerichte. . . . . . . . . . . . 1, 7–10.

Vorsitzende,Ständige– beimGewerbegerichtBerlin B,

1, 75
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Litteratur.

Gröber, DieBedeutungdesBürgerlichenGesetzbuchs
für denArbeiterstand. . . . . . . . . .

Pierstorff, Die Carl-Zeiß-Stiftung,einVersuch
zurFortbildungdesgroßindustriellenArbeitsrechts
Wolff,DerFabrikarbeiterundseinerechtlicheStellung

Verbandsangelegenheiten.

Ausschüsse,Zusammensetzungder– . 1, 10.
Beitrittserklärungen . 1, 10. B, 11.36.
Eingänge. . . . . . . . -
Gewerbegerichts-Besprechung.
GewerbegerichtsKonferenz. . . . .
* InnungsnovelleundGewerbegerichte
*–– :
I. Die ResolutiondesVerbandstages.
II. Der Berichtdes Korreferenten,Stadtrath
Büttner-Leipzig. - - - - . B, 1–6

Innungsvorlage,Erklärungzur–. VomAusschuß
desVerbandesdeutscherGewerbegerichte. B., 69–71
– vgl.oben„GutachtenundAnträge“,„Allgemeines“.
Mittheilungenbetr.Herausgabedes„Gewerbegerichts“.B, 121
Verbandstag,Ferneresvom– . . . . . . . B, 11
ZusammenkunftvonGewerbegerichts-Mitgliedernaus
AnlaßdesArmenpfleger-Tagesin Straßburg . 1,

. 1,
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Briefkasten. 1, 40.68

Inhaltsangabender „SozialenPraxis“
Nummer.

am Schlußjeder

in derKonfektion1, 6; B,101;Schiedsgerichtbetr.Kon
fektion1, 77–88; B, 16;StändigeVorsitzendeB,79; Bei
fizer1,25; B,25; HöhederStreitobjekte1,32; Gärtner
2, 127.128;Jahresbericht2, 53–56;S. 84.85.95.129.

Bernburg. B, 20.
Beuthen O/S. 1, 7; (Land)1, 7; (Berg)1, 7.32; S. 87.
Biberach. 1, 10;S. 91.
Biebrich. 1, 9; S. 89.
Bielefeld. 1, 7; S. 87.131.
Bielitz. 2, 27; 2, 80.
Blankenburg a.H. 1, 10;S. 93.
Bocholt. 1, 7.
Bochum. 1,7; (Berg)1, 7; Gewerbegerichtsfällein Krupp
schenVerwaltungen2, 50;S. 87.

Bolkenhayn. 1, 9; S. 85.
Bona. B, 50.
Bonn. 1, 7; S. 89.
Borbeck. 1, 7.
Bottrop. 1, 7.
Boxhagen-Rummelsburg. 1, 7.

Gewerbeausstellung1, 39; Konfektion1, 19; Mißstände|Bramsche. 1, 9.„--=--



Brandenburg a./H. 1, 7; Einigungsamt2, 9; Bei
fizerB, 25; S. 85; 95(Prov) 129.

Braunschweig. 1, 8; KaufmännischeSchiedsgerichte1,47;
(Stadt),ZustellungenanAusländerB.,58; Beisitzer2,25;
Innungs-Schiedsgerichte2, 17; (Großherzogthum),In
nungs-SchiedsgerichteB, 101;S.93.95.131.

Bremen. 1, 8; Einigungsamt2, 83.71–77;Beisitzer2,25;
GärtnerB, 127.128;S. 82.83.93.95.131.

Bremerhaven. 1, 8; 2, 60; Beisitzer2, 25;S. 93.
Breslau. 1, 7; Innungs-Schiedsgerichte2, 17.18;(Reg.
Bez.).Innungs-Schiedsgerichte2, 101;S. 84.85.129.

Brieg. 1, 7; S. 85.
Bromberg. Jahresbericht1, 10;Gärtner2, 127;S. 85.
Brooklyn. EinigungsamtB, 49.
Brünn. 2, 27; 2,80.
Brüffel. 2, 112.
Büdelsdorf. 1, 9; S. 87.
Buer 1, 7.
Burg. 1, 7; 2, 60;S. 87.
Burgsteinfurt 1, 9; S. 87.
Burscheid 1, 7; S. 89.

Celle. 1, 7; S. 87.
Charleroi. B, 112.
Charlottenburg. 1, 7; Beisitzer2, 25; S. 85.
Chemnitz. 1, 8; Innungs-Schiedsgerichte2, 17; Beisitzer
2, 25; (Land)1, 8; S. 83.91.

Constantine. B, 50.

Danzig. 1, 7; (Land)1, 7; S. 85.
Darmstadt. 1, 8, 39.
Delft, Fabrik-EinigungsamtundSchiedsgerichtD.,50.
Deffau. 1, 8; B, 20; Jahresbericht1, 10; S. 93
Dirfchau. 1, 9; S. 85.
Döbeln. 1, 8; Beisitzer2, 25; S. 91.
Dortmund. 1, 7. 18; Rechtsprechung1, 4.72; B,97. 106;
Innungs-Schiedsgerichte2, 17. 18; Arbeitsordnung
2, 67; Lohnzahlungstage2, 111; Gärtner2, 128;
Jahresbericht1, 10;(Land)1,7; (Berg);S. 88.87.131.

Dresden. 1, 8. 26; Rechtsprechung2, 114.123;Innungs
SchiedsgerichteB, 17; Beisitzer2, 25; Gärtner2, 128;
(Land)1, 8; S. 84.91.131.

Düren. 1, 7.
Düsseldorf (k). 1, 7; Innungs-Schiedsgerichte2, 17;
Großindustrieund Gewerbegerichte118; Arbeitszettel
1, 18; S. 89.

Duisburg. 1, 7; Innungs-Schiedsgerichte2, 17. 18;
Jahresbericht1, 10; S. 89.

Durlach. 1, 10; S. 91.

Gberswalde. 1, 7; S. 85.
Ebingen. 2, 95; S. 91.
Eisenach. 1, 8; S. 91.131.
Eisleben. 1, 7.
Elberfeld (l). 1, 7; Innungs-Schiedsgerichte2, 17;
Arbeitsordnungen119;Jahresbericht1, 10; S. 89.

Elbing. 1, 7; S. 85.129.
Elmshorn. 1, 9; S. 87.129.
Elfaß-Lothringen, Unzuständigkeitfür einigungsamtliche
Thätigkeit2, 78; S.82.83.95.

Elsterberg i./V. 2, 95.
England, Gesetz,betr.Einigungsämter1,73.126;Einigungs

ämter2, 10.24.116;Lohnforderungenim Konkursrecht
2, 68.
Erfurt. 1, 7. 47; Innungs-Schiedsgerichte2, 17; Beisitzer
2, 25; S.87.

Erlangen. 1, 7; S. 89.
Erfenbach. 1, 9; S. 89.
Eschweiler. 1, 7.
Effen (Stadt)1, 7.2, 36; Innungs-SchiedsgerichteB, 17;
Gewerbegerichtsfällein Krupp'schenVerwaltungenB, 50;

(Land) 1, 7. 10;(Berg) 1. 7; S. 89. 131.
Eßlingen. 1, 8; S. 91.
Eupen. 1, 7.

Fechenheim. 1, 9; S. 89.131.
Finsterwalde. 1, 9; S. 85.
Flensburg. 1, 7. 47; S. 87. 129.
Forst. 1, 7; S. 85.
Frankenthal i./Pf. 1, 9; S. 89.
Frankfurt a./M. 1, 7. 18; 2, 116; Rechtsprechung1, 5.
15.27.29;2, 6.40.44.66.98 107.115;Zuständigkeit
2, 4:3;Höheder Streitobjekte1, 32; Beisitzer1, 25;
Arbeitsnachweis1, 38; Auskunftsstelle2, 51; Antrag
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vorlage2, 100; Gärtner2, 127; Jahresbericht1, 10;
S. 84,89, 131.
Frankfurt a./O. 1, 7. 10;Innungs-Schiedsgerichte2, 17.
18;(Reg.-Bez)Innungsschiedsgerichte2, 101;S. 85.
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Frankreich. B, 50; Einigungsämter2, 9. 100.101.
Fraustadt. 1, 9; S. 85.
Freiberg i./S. 1, 8; S. 91.
Freiburg i./B. 1,8; Innungs-SchiedsgerichteB, 18;S.9).
Freiburg i./Schl. 1, 9; S.85.
Friedland i./Schl. 1, 9; S.85.
Fürstenwalde a./Spr. 1, 7.
Fürth. 1, 7; S.89.131.
Fulda. 1, 9; S. 83.89.

Gaarden. EinigungsamtB, 125.
Geestemünde. 1, 7; Beisitzer2, 25; S. 87.
Geislingen. 1, 10; S. 91.
Gelnhaufen. 1, 9; S. 89.
Gelsenkirchen. 1, 7; (Berg)1, 7; S. 87.
Gera. 1, 8; Rechtsprechung2, 115;BeisitzerB, 25; Lohn
bücher,Wochenlöhnung,Arbeitszettel1, 6–29; S. 93.

Giebichenstein. 1, 7.
Gießen. 1, 8; S. 91.
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Gleiwitz. 1, 7. 10; S. 87.
Glogau. 1, 7.
Gmünd. 1, 8; S. 91.
Gneifen. 1, 7.
Göppingen. 1, 8; S. 91.
Görlitz. 1, 7; Innungs-SchiedsgerichtB, 18; S. 85.129.
Göttingen. 1, 7; 2, 11; S. 87.
Gotha. 1, 8. 10; Rechtsprechung2, 38.65; Jahresbericht
1, 10.31; S. 93.131.

Gottesberg. 1, 9; 2, 11; S. 85.
Grabow. 1, 7.
Graudenz. 1, 7; S. 85.
Greifswald. 1, 7.
Greiz. 1, 8. 10;Beisitzer2, 25; S. 93.
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Grünberg. 1, 7; 2, 129;S. 85.
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Güstrow. 1, 8.
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Halberstadt. 1, 7; Beisitzer2, 25; S. 87.
Hall (Schwäb.-)1, 10;S. 91.
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Aufruf der Arbeitnehmer-Beisitzer.1, 16; Konferenzder
Arbeiter-Beisitzer2,25; HöhederStreitobjekte1,32; S.87

Hamburg. 1, 8; 2, 79; Einigungsamt1, 44; B, 33;
Innungs-Schiedsgerichte2, 17; Beisitzer1, 25; 2, 25;
Gärtner2, 127;S. 83.84.93.95. 131.
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.
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Hartmannsdorf. 1

,

10; S
.

91.
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91.181.
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Herford. 1 7
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9; S
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Hildesheim. 1, 7. 10.47; Beisitzer2, 25; S. 87.
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, 7;S.85.129.
Höchst. 1, 9; S. 89.131.
Hönningen. 1, 9; S. 89.
Hörde. 1, 7; S. 87.
Hof. 1, 7; 2, 95.
Hohenstein i./S. 1, 10;S. 91.
Hoyerswerda. 1, 9; S. 85.

Jastrow. 1, 9; S. 85.
Jena. 1, 8; 2, 60; S. 91.
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Ingolstadt. 1
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Inowrazlaw. 1, 7; 2, 6:0; S. 85
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7; S. 85.
Isenburg. EinigungsamtundArbeitsnachweis1, 38.
Iserlohn. 1

, 7
;

Beisitzer2, 25: S. 87.131.
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Itzehoe. 1, 38
Ixelles. B, 112.

Kaiserslautern. 1, 7; S. 89.
Kalk. 1, 7
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Kann statt. 1, 8; S. 91.131.
Karlsruhe. 1
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48; Zusammenkunft 1
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Gewerbegericht und Arbeitsvertrag.

Die Mittheilungen, welche der Verband deutscher Gewerbe
gerichte seit seiner Begründung im Jahre 1893 veröffentlichte,
erscheinen vom heutigen Tage an in einer mehr selbständigen Art,
welche, wie wir hoffen, ihren Wirkungs- und Leserkreis wesentlich
erweitern wird. Das Gewerbegericht will die Kenntniß des geltenden
Rechts über den gewerblichen Arbeitsvertrag durch Veröffentlichung

interessanter Gewerbegerichts - Urtheile aus allen deutschen
Rechtsgebieten vertiefen und verbreiten. Verfassung und Ver
fahren der Gewerbegerichte, ihre Zusammensetzung, die örtlich
verschiedenen Bestimmungen über Wählerlisten, Wahlformen 2

c.

werden nach wie vor Gegenstand der Besprechung bilden. Neben
der rechtsprechenden Thätigkeit is

t

die Wirksamkeit in Gutachten
und Anträgen bisher noch weniger entwickelt. Wir hoffen jedoch,
daß eine sorgsame Berichterstattung über diese bis jetzt noch mehr
vereinzelten Vorgänge in Zukunft ebenso anregend wirken wird,
wie dies in Bezug auf die Thätigkeit der Gewerbegerichte
als Einigungsämter offensichtlich der Fallgewesen ist. Während

d
ie Bestimmungen des Gewerbegerichts-Gesetzes über diese für den fo

zialen Frieden so wichtige Einrichtung in der ersten Zeit im Publi
kum fast unbekannt waren, haben die Anrufungen zugenommen,

seitdem der Verband die ersten vereinzelten Fälle sammelte, für
sachgemäßeBesprechung und Verbreitung sorgte, so den betheiligten

Kreisen die Anrufung nahelegte und den Vorsitzenden aus der Ex
fahrung geschöpfte Beispiele a

n

die Hand gab.

Von dem gesammten hier kurz skizziertenStoff soll die recht
sprechende Thätigkeit der Gewerbegerichte nach wie vor im Mittel
punkte bleiben. Für die Gewerbegerichte besteht das Bedürfniß
einer Centralstelle für den Austausch ihrer Erfahrungen in ungleich

Alle für die Redaktion des „Gewerbegerichts“bestimmtenSendungenbittet man zu adressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w, Wormser Str. 2.

höherem Maße, als für andere Gerichte. Die Einheitlichkeit der
Rechtsprechung, wie si

e

für andere Gerichte durch einen gemeinsamen
oberstenGerichtshof gewahrt wird, muß hier, wo aus oft erörterten
Gründen die Berufung höchstens in ganz beschränkten Maße er
wünscht sein kann, dadurch angebahnt werden, daß die Gewerbe
gerichte selbst sich wichtigere Entscheidungen gegenseitig mittheilen

und so ihre Urtheile einer wechselseitigen Kritik unterwerfen. Was
übrigens dieGewerbegerichte von den anderen Gerichten am wesent
lichsten unterscheidet, was eine gemeinsame Thätigkeit derselben,

wie si
e

durch unsere Mittheilungen ermöglicht werden soll, geradezu
nothwendig macht, is

t

nicht der Ausschluß von den Berufungs

kammern der Landgerichte – zur Kognition der höheren Gerichte
gelangen ja auch die amtsgerichtlichen Urtheile nur ganz ausnahms
weise –, sondern der Gegenstand, mit dem e

s

die Gewerbe
gerichte zu thun haben, und die Form, in der si

e

das Recht zu

finden suchen.

Ihr Objekt ist der Arbeitsvertrag, und si
e

suchendas Recht

zu finden unter Mitwirkung der Arbeiter. Nach beiden Rich
tungen nehmen die Gewerbegerichte unter den vielgestaltigen Or
ganisationen unserer Gerichtsverfassung eine ganz besondere Stellung
ein, und wenn Stoff und Form in der Natur überall auf einander
einwirken, so is

t

das im geistigen Leben nicht weniger und aufdem
Gebiete der Rechtsentwickelung und Rechtsfindung ganz besonders
der Fall. Jede neue Auffassung von Staat und Recht schafft sich
nicht nur ihr eigenes Privatrecht, sondern auch ihren eigenen Prozeß.
Der Beamtenstaat, das Landrecht und die allgemeine Gerichts
ordnung in Preußen hängen ebenso zusammen, wie der Parlamen
tarismus und die Geschworenengerichte in Frankreich oder Belgien;
das starre Festhalten am alten Militär-Strafprozeß beweist, daß
für diesen Verwaltungszweig die Auffassung vom Verhältniß der
einzelnen Staatsbürger zum Staat noch nicht durchgedrungen ist,
die in den anderen Gebieten der Staatsthätigkeit derzeit herrscht.
Das materielle Recht, das von den Unfall-Schiedsgerichten u

.
f. w
.

ausgeht, wird wesentlich beeinflußt von der, wenn auch beschränkten
Mitwirkung, die dort den sonst von der Rechtsprechung ausge

schlossenenArbeitern verstattet wurde.
Aber jene Gerichte, die in dem Reichs-Versicherungsamt ihre

Vereinigung finden, haben vor den Gewerbegerichten, denen si
e

der äußeren Gestalt nach verwandt sind, einen gewaltigen Vortheil
voraus. Der gesammte Rechtsstoff, den si

e

zu bearbeiten haben,
liegt vor ihnen in der Form weniger grundlegender Gesetze, in

welchen jede einzelne Bestimmung das Resultat mühsamer Arbeit
berufener Männer ist, in welchen sich für jede Bestimmung auf das
Genaueste feststellen läßt, in wie weit der Wortlaut des Gesetzes
der Absicht des Gesetzgebers entspricht, und in welchen für jede
das materielle Recht berührende Bestimmung das gesammte Material
zur Verfügung steht, das die Jurisprudenz und die Rechtsprechung
bisher bei der Behandlung der Fragen von casus und culpa,
von Haftpflicht, Schadensersatz, Kausalmexus u

. . w. aufgehäuft hat.
Im Gegensatz hierzu sollen die Gewerbegerichte einen Rechts

stoff bewältigen, der bisher noch niemals gesammelt, geschweige
denn bearbeitet worden ist, den bisher die juristische Literatur und

Judikatur gleich wenig beachtet haben. Die 36–48Mark, die als
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Betrag eines zweiwöchentlichen Arbeitslohnes den gewöhnlichen
Betrag der gewerbegerichtlichen Klagen darstellen, bleiben weit
zurück hinter dem geringsten Streitobjekt der Prozesse, von denen
Seuffert's Archiv oder die bändereichen Entscheidungen des Reichs
gerichts handeln, und alle die Materien, welche die Gewerbegerichts

Vorsitzenden beschäftigen, – man denke z.B. an die Rechtsfragen
aus dem Akkord-Verhältnisse, die Kontroversen über den Begriff und

die Ansprüche aus der vorzeitigen Entlassung, die Gewohnheiten
und Uebungen im Arbeitsvertrag des einen oder anderen Hand
werks – sind noch niemals Gegenstand der kleinsten Doktor
Dissertation, geschweige denn einer eingehenden monographischen

Bearbeitung geworden.

So sind die Gewerbegerichts-Vorsitzenden gar oft in der Lage,
daß si

e

in den Gesetzbüchern und in der Literatur das positive Recht
für ihre Entscheidungen vergebens suchen, daß si

e

durch Beobachtung

der in den einzelnen Gewerben, an den einzelnen Orten bestehenden
Auffassung und Gebräuche das Recht, das si

e

im einzelnen Streit
falle finden sollen, erst mühsam sammeln, ja schaffen müssen; und
wie si

e

nur durch die gleich rege Mitarbeit der Beisitzer aus den
beiden wirthschaftlichen Parteien – d. h. durch die Form der Ge
werbegerichte – hierzu in Stand gesetzt werden, so ergiebt sich für
alle zur Rechtsprechung a

n

den Gewerbegerichten Berufene die Auf
gabe, auch a

n

dem Stoff, den diese Gerichte behandeln, a
n

der
Entwickelung des Rechts des Arbeitsvertrags mitzuarbeiten.
Das bekannte Schlagwort, wonach unsere Volkswirthschaft auf

zwei Grundpfeilern, dem Privateigenthum und dem freien Arbeits
vertrag, beruht, entspricht ja den thatsächlichen Verhältniffen, ab
gesehen vielleicht davon, daß überall neben jenen beiden noch die
öffentliche Armenpflege steht, die ja, in allen Kulturstaaten gleich
mäßig eine ständige Institution, eine organische Ergänzung aller
unserer sozialen Einrichtungen geworden ist. Während aber unsere
Rechtswissenschaft den einen „Grundpfeiler“, das Privateigenthum,

mit der äußersten Sorgfalt aufgeführt hat und fortwährend zu ver
stärken bemüht ist, hat si

e

den anderen völlig unbeachtet gelassen.

Der Arbeitsvertrag is
t

(auch hier wieder abgesehen von der Armen
pflege) das einzige Mittel, das der Staat dem größten Theile aller
Staatsbürger– nämlich allen Unvermögenden – zur Gewinnung
ihres Lebensunterhalts zur Verfügung stellt; unsere Jurisprudenz

aber hält dieses einzige Mittel ihrer Beachtung für unwürdig und
glaubt, alles von ihr zu Verlangende erfüllt zu haben, wenn si

e

darauf hinweist, daß die Arbeitskraft in der Idee vom Menschen
losgelöst werden könne, und daß alsdann– im juristischen Begriffs
himmel, um mit Ihering zu reden – diese von allem Leiblichen
losgelöste Arbeitskraft ebenso vermiethet und gemiethet werden könne,

wie ein Haus oder ein Pferd.
Die Auffassung is

t

in der Theorie richtig und si
e

kann daher

ohne Schaden verwerthet werden, so lange Jemand auf eine
Arbeitskraft thatsächlich zeitweise verzichten kann, d

.
h
.

eine per

sönliche Freiheit und seine materielle Existenz fortführen kann, auch
ohne im gegebenen Augenblick seine Arbeitskraft z

u verwerthen,

und einerlei, zu welchen Bedingungen e
r e
s

im einzelnen Fall
thut. Sie trifft daher zu auf den bekannten Pandekten-Walker,
cui quis vestimenta polienda dederit, und vielleicht auch auf den

zu stellen, und unsere Mittheilungen sollen hierbei nach MöglichkeitDienstmann oder Droschkenkutscher, die, so lange keine obrigkeit

lichen Taxen bestehen, nach Belieben fordern können. Aber die
Analogie versagt, und die klaffenden Lücken in unserm Recht treten
hervor, sowie der ganze Mensch mit seiner physischen Existenz wie
mit seinem Anspruch auf Freiheit und Selbstbestimmung von den
Bedingungen abhängig ist, zu denen e

r

seine Arbeitskraft ver
werthet, weil er weder gleichzeitig andere Arbeitsverträge eingehen,

noch seineArbeitskraft auf längere Zeit von sich loslösen, d
.
h
. zu

warten kann.

Gerade die Leute, die nur durch den unausgesetzten Abschluß
von Arbeitsverträgen sich von der Armenpflege fern halten können,

sind durch das Gewerbegerichts-Gesetz zur Theilnahme am Richter
amt berufen, und speziell durch den letzten Absatz des § 18 des
Gewerbegerichts-Gesetzes (Recht der Beisitzer auf Entschädigung für
Arbeitsversäumniß) in den Stand gesetzt, dieser Berufung Folge zu

leisten; und gerade die Verträge, bei denen jene Fiktion am wenigsten
zutrifft, als o
b der Mensch losgelöst von seiner Arbeitskraft und

unterstützt von Privatvermögen seineStellnng in der Rechtsgemein
schaft behaupten könne, bilden das fast ausschließliche Arbeitsfeld
der Gewerbegerichte.

Gerade hieraus dürfte sichaber von selbst ergeben, daß e
s

unsere
Aufgabe sein muß, nicht nur zur Kasuistik, sondern auch zur Dog
matik dieser Verträge beizutragen, daß also auch speziell unsere
Mittheilungen nicht nur Entscheidungen sammeln, sondern auch ver
fuchen müssen, die Rechtssätze zu formulieren, welche den Anschau
ungen der Beisitzer entsprechen und die Thatsachen in System zu
bringen, durch welche jene Anschauungen ihre Begründung finden.
Man verweise dem gegenüber nicht auf das Bürgerliche Gesetz

buch und die umfangreiche Literatur, die dasselbe z
u Tage fördert.

Das Bürgerliche Gesetzbuch enthält das Privatrecht, d
.
h
.

das
Recht des Privateigenthums,– die Rechtssätze, nach denen sichdurch
Geburt und Tod, durch Heirath und Scheidung, durch Handel und
Wandel Vermögensverschiebungen vollziehen. Auch den Arbeits
vertrag betrachtet der Entwurf im Großen und Ganzen lediglich

als eines der vielen Rechtsgeschäfte, die solche Vermögensver
schiebungen zu bewirken im Stande sind, und e

s ist, wie wir be
reits bei anderer Veranlaffung ausgesprochen, mindestens zweifel
haft, ob ihm die erhalb ein Vorwurf gemacht werden kann.*)
Faßt man aber einmal den Arbeitsvertrag von dem Standpunkt

auf, den wir hier einzunehmen versuchten, – als eine dem Privat
eigenthum gleichwerthige Grundlage der derzeitigen Staats- und
Rechtsordnung, als den Vertrag, ohne welchen die Industrie
nicht die Menschenkräfte zu erlangen vermag, deren fie
zur Beherrschung der Naturkräfte bedarf, als die Ein
richtung, welche derzeit allein den vom Besitz der Pro
duktionsmittel. Ausgeschlossenen zur Erfüllung seiner
Verpflichtungen gegen den Staat und gegen seine Familie

in den Stand setzen, die allein ihm zur Aufrechterhaltung einer
selbstständigen Stellung innerhalb der Volkswirthschaft verhelfen soll,– so ergiebt sich sofort, wie weit dieser Vertrag über die engen
Schranken des heutigen Privatrechts hinausgeht, und wie verkehrt e

s

wäre, seine vollständige Regelung von einigen Titeln in dem einen
oder anderen Abschnitt des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu erhoffen.
Die Hauptarbeit, welche Staat und Recht für den Arbeitsvertrag

zu leisten haben, wird vielmehr nach wie vor auf dem Gebiet der
Spezial-Gesetzgebung, des Sonderrechts, liegen. Die Arbeiterver
sicherungs-Gesetze, die im Wesentlichen Lohnregulierungs-Gesetze sind,

d
. h
.

dafür Sorge tragen sollen, daß der Arbeiter durch den
Arbeitsvertrag die Mittel zur Aufrechterhaltung einer bürgerlichen

Selbstständigkeit (für die bloße Existenz sorgte die Armenpflege auch
früher!), während gelegentlicher Störungen oder nach gänzlicher
Aufhebung seiner Arbeitsfähigkeit finden kann, behandeln nur einen
kleinen Theil der sich hier aufthuenden Probleme. Das Gewerbe
gerichts-Gesetz sichert dem Arbeitsvertrag, auch insoweit e

r

noch

keine materielle Regelung gefunden hat, wenigstens die einer volks
wirthschaftlichen Bedeutung entsprechende Stellung im System der
Gerichtsorganisation, und diese gesonderte Stellung wird dazu bei
tragen, daß auch unsere Jurisprudenz ihn mehr als bisher beachten
muß und beachten kann. Es is

t

die Aufgabe namentlich der Ge
werbegerichts-Vorsitzenden, ihr das Material hierzu zur Verfügung

mitwirken!

Frankfurt a.M. K. Flesch.

Rechtsprechung.

„Prämien“ für erhöhte Arbeitsleistung neben dem festen
Lohn. Eine Bestimmung der Arbeitsordnung, wonach solche
Prämien nur zur Auszahlung kommen, wenn der Arbeiter
bis zu einem gewissen Zeitpunkt in dem Arbeitsverhältniß
verbleibt, ist rechts ungültig.– (Gewerbeordnung §.119a. Urtheil
des Gewerbegerichts Dortmund – Vors.: Affeffor Gerstein – und des
Landgerichts Dortmund)
Kläger war in der Zeit vom 27. Februar 1893 bis 9

. April 1894
auf dem zu Dortmund belegenen Werke der Beklagten, der Zinkhütte,

*) Vgl. das Rundschreiben an die Gewerbegerichte in Nr. 20 und
die darauf eingegangenen Gutachten in Nr.26 der „Sozialen Praxis“
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als Stocher angestellt. Er erhielt einen täglichen Lohn von 1,7o..;
daneben bezog e

r,

wie sämmtliche Stocher auf der Dortmunder Zink
hütte, eine Prämie für diejenige Quantität Zink, welche über den durch
schnittlich festgesetztenProcentsatz hinaus aus dem Rohmaterial gewonnen
wurde. Diese Prämie betrug für die einzelnen Stocher in der angegebenen
Periode 1 Pfennig für das mehr gewonnene Kilogramm Zink. §. 7

der auf dem beklagten Werke geltenden Arbeitsordnung bestimmt, daß
diesePrämie erst am 1

.
Oktober jeden Jahres zur Auszahlung gelangt,

1nd daß die betr. Arbeiter nur dann einen Anspruch auf dieselbe
haben, wenn si

e

bis zum 1
.

Oktober des Jahres, in welchem die Aus
zahlung erfolgt, im Dienste der bekl. Gesellschaft verbleiben. Entgegen
dieser Bestimmung werden die Prämien den Arbeitern der Zinkhütte a

n

den einzelnen Lohnzahlungs-Terminen zu "3 ausbezahlt, nur ein Drittel
derselben wird auf Grund des §. 7 der Arbeitsordnung bis zum 1.Ok
tober jeden Jahres zurückbehalten. Dementsprechend sind dem Kläger
bis zum 30. September 1893 die Prämien voll ausbezahlt worden;
für die Zeit vom 1

.

Oktober 1893 bis 9
. April 1894 hat er nur "3

derselben mit 386 so ... erhalten, "s mit 193,40 %
.

is
t

ihm auf Grund
des fraglichen §. 7 einbehalten.
Kläger verlangt in dieser Klage Zahlung des Prämienrestes von

193,40./.; Beklagte glaubt zur Zahlung nicht verpflichtet zu sein, da
Kläger nicht bis zum 1

.

Oktober 1894 bei ihr ausgehalten habe.
Das Gewerbegericht Dortmund verurtheilte die Beklagte zur Zahlung,

weil es die Bestimmung des §. 7 als gegen §. 117 der Gewerbeord
nung und die guten Sitten verstoßend ansah. Bezüglich der Frage,
ob die Prämie rechtlich als Lohn anzusehen sei, führt das Gewerbe
gericht aus: „Als Lohn im Sinne der Gewerbeordnung gilt die dem
Arbeiter als Gegenleistung für die von ihm zur Verfügung gestellte
Arbeitskraft zu gewährende Wergütung. (Rojin, Arb-Vers. IS. 191 ff)
Unter welcher Bezeichnung diese Vergütung gewährt wird, is

t

gleich
giltig. Im vorliegenden Falle ist dies besonders klar, da die „Prämie“
erheblich größer, als der fixe Lohn und letzterer so gering bemessenist, daß

e
r für sichallein jene Vergütung unmöglich darstellen kann. Dies empfindet

die Beklagte sehr wohl, da si
e

entgegen der Bestimmung des §. 7 der
Arbeitsordnung "3 der „Prämie“ zugleich mit dem Lohne auszahlen
läßt und nur "3 zurückbehält, während si

e

doch nach § 7 das Recht
hätte, die Prämie vollständig einzubehalten.“
Gegen das verurtheilende Erkenntniß Tegte die Beklagte Berufung

ein. Das Landgericht Dortmund aber bestätigte das Erkenntniß mit
folgender Begründung:

Durch den festgesetztenLohn von 1,70... wurde nur das durch
schnittlich festgesetzteArbeitsquantum abgegolten. Durch die Mehr
leistung des Klägers wurde daher dem Vermögen der Beklagten ein
Nutzen zugeführt, auf welchen si

e

rechtlich ebenfalls nur Anspruch
hatte durch eine Mehrleistung ihrerseits, und daraus erklärt sich die
Verabredung hinsichtlich des Lohnzuschlages. Hiernach sind die Be
träge, um welche e

s

sich vorliegend handelt, als Lohn für gelieferte
Arbeiten zu charakterisieren,und zwar um so mehr, als nicht anzunehmen
ist, daß ein Zinkarbeiter lediglich für den Betrag von 1,70 ... die
Arbeit eines ganzen Tages verrichten würde. An jener rechtlichen
Natur der einbehaltenen Beträge wird selbstredend dadurch nichts ge
ändert, daß die Beklagte dieselben ihrerseits als „Prämie“ bezeichnet.
Das ergiebt schon die einfache Erwägung, daß im vorliegenden Falle
für sechsMonate (1. Oktober bis 9

. April) zu einem„Lohn“ von circa
300 4%. (51 %

.

pro Monat) eine sogenannte „Prämie“ von circa
600 -4%.(3>< 19340) sichgesellen würde, und daß Beklagte daher bei
Voraussetzung der Richtigkeit ihrer Auffaffung diesen ganzen letzteren
Betrag dem Kläger hätte vorenthalten können. Es handelt sich um
wirklich verdienten Lohn, um Gegenleistung für gelieferte Leistungen; die
Entziehung bezw. Nichtzahlung der inFrage stehendenBeträge bedeutet
einen Vermögensnachtheil für den Kläger, welcher rechtlich nur unter
den Begriff der Konventionalstrafe sich subsumierenließe. Die Verab
redung einer solchen is

t

aber bei einem Arbeitsvertrage der in Betracht
kommenden Art nur innerhalb der im §. 119a der Reichs-Gewerbe
ordnung gezogenen Grenzen wirksam, wonach die Lohneinbehaltung

zur Sicherung der bedungenen Strafe im Gesammtbetrage den Betrag
eines durchschnittlichenWochenlohnes nicht übersteigen darf.

Gesinde oder Gewerbegehilfin? (Entsch. d
.

Gewerbegerichts

zu Frankfurt a
.M.; Vorsitzender: GerichtsassessorPohlmann).

Die Klägerin war bei einem Restaurateur als Küchenmädchen be
schäftigt gewesen. Sie verlangte klagend einen Lohnrest. Der Beklagte
wandte Unzuständigkeit des Gerichts ein, indem e

r

ein von der Polizei
behörde ausgestelltes Gesindebuch der Klägerin vorwies.
Die Frage der Unzuständigkeit wurde verneint, weil die Klägerin

im Gewerbebetrieb des Beklagten beschäftigt gewesen war. An ihrer
rechtlichenStellung ändert nichts, daß si
e

im Besitz eines Gesindebuches

is
t.

Deshalb kann der Beklagte sichüberhaupt nicht auf die Bestimmung

einer Gesindeordnung berufen, wenn auch die Frankfurter Gesindeordnung

vom 25.März 1822 in §. 2 zu dem Gesinde zählt: Köchinnen, Mägde,
Kellner und Marqeurs in den Wirths- und Kaffeehäusern. Diese frühere
landesrechtliche Bestimmung is

t

durch die Gewerbeordnung als außer
Kraft gesetztanzusehen.

Ist die Entlassung des Arbeiters gerechtfertigt, der
wegen einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe einige Tage
von der Arbeit fortbleibt? (Urtheil des Gewerbegerichts Karlsruhe,
Vors. Rechtsanwalt Boeckh).
Der Arbeiter, welcher eine polizeiliche oder gerichtliche Freiheits

strafe zu erstehen hat, hat sichdiese Strafe durch eigenes schuldhaftes
Verhalten zugezogen und muß gerade so behandelt werden, wie der
jenige Arbeiter, welcher die Arbeit unbefugt verlassen hat; der Arbeit
geber is

t

daher gemäß § 123 Ziff. 3 der Gewerbeordnung zur Entlassung
des Arbeiters berechtigt. Wenn also im vorliegenden Falle Beklagter
die Entlassung des ohne vorherige Entschuldigung fortgebliebenen
Klägers ausgesprochen hat, als er sich nach verbüßter Strafe wieder
zum Antritt meldete, so hat er lediglich von einem ihm zustehenden
Rechte Gebrauch gemacht.

Gutachten und Anträge.

F Anträge im Gewerbegericht Gera: Lohnbücher, Wochenlöhnung,
Arbeitszettel. Der Ausschuß des gemeinsamen Gewerbegerichts
Gera beschäftigte sich in seiner '' im Anfang d. J. mit dreiAnträgen. Aus der Mitte der Arbeiter-Beisitzer war ein Antrag
formuliert, welcher für alle mechanischen Webereien Lohnbücher in

bestimmter Form obligatorisch machen wollte. In dieselben sollten
genaue Angaben gemacht und das Lohnbuch dem Arbeiter aus
gehändigt werden. Zur Begründuug wurde auf die leichte Mög
lichkeit einer Uebervortheilung der Arbeiter, speziell in der Textil
industrie, hingewiesen, denen in vielen Fabriken beider Lohnzahlung
nur eine summarische Abrechnung gegeben werde, während die ab
gerechneten Stücke nach Qualität und Länge oft verschieden seien,
sodaß der Arbeiter die Höhe des Lohnes nicht berechnen und keine
Kontrolle über richtige Bezahlung üben könne, zumal wenn selbst
die summarischen Lohnzettel zurückgegeben werden müssen. Der
Fabrikantenverein hatte sich gegen solche Lohnbücher ausgesprochen
wegen der damitverbundenen Belästigungen und Plackereien, sowie weil
dadurch gewissermaßen“ verrathen würden(!).
Nachdem in der Debatte seitens des Vorsitzenden festgestellt war,
daß solche Regelung nicht durch Ortsstatut getroffen werden dürfe,
also nur ein Wunsch ausgesprochen werden könne, ließen die
Arbeiter den Antrag als zwecklos fallen. Ein weiterer Antrag auf
Erlaß eines Ortsstatuts, betreffend Einführung wöchentlicher Lohn
zahlung, wurde mit 9 gegen 8 Stimmen angenommen. In der
Erörterung wurde darauf hingewiesen, daß in den Webereien in

Gera 14tägige Lohnzahlung am Freitag üblich sei, wobei aber nur
die bis zum Sonnabend vorher gelieferte Arbeit bezahlt werde.
Abschlagszahlungen würden in der Regel nur auf Ansuchen und

in unzureichender Höhe gewährt. Ein dritter Antrag auf Ein
führung gedruckter Arbeitszettel (wie solche jetzt auch in Preußen
von der Regierung empfohlen werden) wurde abgelehnt. Begründet
war derselbe unter anderem mit dem Hinweis darauf, daß dem
Arbeiter gewöhnlich die Lohnhöhe, insbesondere bei Akkordarbeit,
nicht mitgetheilt werde, sodaß e

r nur, wenn e
r wisse, was sein

Vorgänger verdient hat, sich ein Bild von dem zu erwartenden
Lohne machen könne. – Hiernach scheinen in den Fabriken der
Reußischen Textilindustrie ähnliche Mißstände zu bestehen, wie si

e

in der Hausindustrie der Konfektion durch den jüngsten Streik in

Berlin und an anderen Orten aufgedeckt sind. Die Arbeiter be
finden ' in Unkenntniß über den ihnen zustehenden Lohn und findwillkürlicher Lohnberechnung ausgesetzt. Auch die Konfektionäre
und Zwischenmeister in der Konfektion kamen, als ihnen zugemuthet
wurde, einen Tarif auszuhängen und Lohnzettel auszuhändigen,
mit dem Einwurf: da würden ihre Geschäftsgeheimniffe verrathen!
Die Anträge der Arbeiter-Beifizer haben also zweifellos auf einen
großen ä hingewiesen.
Allgemeines über Gewerbegerichte und

Arbeitsvertrag.

Verbreitung der Gewerbegerichte im Deutschen Reich. Nachdem
das Statistische Reichsamt die Ergebnisse der Volkszählung vom

2
.

Dezember 1895 für alle Gemeinden über 10 000 Einwohner ver
öffentlicht hat, läßt sich die Verbreitung der Gewerbegerichte nach
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Größenklaffen der Städte genauer feststellen. Die Aufnahme über
den Bestand an Gewerbegerichten, welche der Verband im August
v. J. veranstaltet hat), ergab 272 Gewerbegerichte.
damals nur mit den Ergebnissen der Volkszählung von 1890 ver
glichen werden. Inzwischen sind eine Anzahl Städte in höhere
Größenklassen emporgestiegen, ohne jedoch bisher ein Gewerbegericht

Sie konnte

errichtet zu haben. Nur in Potsdam, Wandsbeck und Schwäbisch
Hall is

t

inzwischen die Eröffnung erfolgt, sodaß die Gesammtzahl
auf 275gestiegen ist. Im Folgenden führen wir in jeder Größenklaffe
die Gemeinden auf, für welche Gewerbegerichte errichtet sind und
laffen bis herab zu 15 000 Einwohnern in kleiner Schrift die Ge
meinden folgen, die noch ohne Gewerbegericht sind.

Banern.P r e u ß e n.

'- Uebrige -

Sachsen.
Würten-

Baden. Heffen. Bundes- Elsaß
berg. staaten. | Lothr

Zeichenerklärung. Berg = Berg-Gewerbegericht; k. = königlich,bez.kaiserlich; * =gehtüber einenGemeindebezirkhinaus; a. = angeschloffen; † = inVorbereitung

I. 28 Großstädte mit über 100000 Einwohnern. (36 Gewerbegerichte in 28 Gemeinden.)
München,Königsberg; Danzig, *Danzig (Land); Berlin, Charlotten
Nürnberg.burg; Stettin, *Stettin (Kreis Randow); Breslau; Magde

burg, Halle a
.S.; *Altona; Hannover, *Hannover (Land);

Dortmund, *Dortmund (Land), *Dortmund (Berg); Frank
furt a

.M.; Köln (k),*Düsseldorf (k), Elberfeld (k),Barmen (k),
*Krefeld (k), Aachen, *Aachen (Berg).

II. 29 Gemeinden mit 50000 bis 100000 Einwohnern. (24 Gewerbegerichte in 23 Gemeinden.)
Schöneberg, Frankfurt a. O., Potsdam; Posen; Görlitz, | Augsburg.
Liegnitz; Erfurt; *Kiel; Bochum, *Bochum (a. Berg);
Kaffel, Wiesbaden; Effen, *Effen (Land), *Essen (a. Berg),
Duisburg, *München-Gladbach (k).
(Rixdorf, +Spandau, Münster.) (†Würzburg.

III. 70 Gemeinden mit 25 000 bis 50000 Einwohnern. (50 Gewerbegerichte in 46 Gemeinden.)
Elbing; Thorn; Brandenburg a

.H., Kottbus, Landsberg, Fürth,
Forst; *Lemberg; Beuthen, *Beuthen (Land), *Beuthen | Kaisers
(Berg), Schweidnitz, *Königshütte (a. Berg); Halberstadt, | lautern,
Mühlhausen, Nordhausen, Weißenfels; Flensburg; Osna- | Bamberg,
brück,Harburg, Hildesheim, Linden,Göttingen; Bielefeld, |*Ludwigs
Hagen, Gelsenkirchen, *Gelsenkirchen (a.Berg), *Witten hafen.
(a. Berg); Hanau; *Remscheid (k), *Bonn, *Solingen (k),
*Trier, Koblenz, *Koblenz (Land), *Mülheim a

.

Rhein (k),

Mülheim a
. Ruhr, *Oberhausen (a. Berg).

(Tilfit; Guben, Lichtenberg,Neu-Weißensee;Stralsund, Stargard; (Regensburg,
Königshütte; Witten; Hamm; Attendorf, Borbeck,Oberhausen, | Bayreuth,
Rheydt, Meidrich, Neuß) Hof)

IV. 51 Gemeinden mit 20000 bis 25 000 Einwohnern. (29 Gewerbegerichte in 27 Gemeinden.)
Pirmasens,*Allenstein, Insterburg; Graudenz; Stolp; *Inowrazlaw;
Erlangen.Gleiwitz, Neiße, *Kattowitz, *Kattowitz (a. Berg), Brieg,Zeitz;

*Neumünster, Wandsbeck, *Wandsbeck (Land), Lüneburg;
Iserlohn, *Minden, Lüdenscheid, *Recklinghausen (a.Berg);
Malstatt-Burbach, *Neunkirchen (a. Berg).
Greifswald; Gnesen;Oppeln,Glogau, Ratibor, +Landshut;Aschers
leben, Eisleben, Quedlinburg, Naumburg, Stendal; Herford,
Recklinghausen;Düren, Viersen, Neunkirchen,Wesel, Alteneffen.)

(Ingolstadt,
Amberg)

Leipzig, Stuttgart. - - Braun- Straß
Dresden, schweig, | burg (k).
*Dresden Hamburg,
(Land), *Bremen.
Chemnitz,

Chemnitz
(Land).

Plauen. - *Mannheim, Mainz. *Lübeck, *Müll
Karlsruhe, hausen (k),
*Freiburg. *Metz (k).

| († Zwickau) - - (Darmstadt) - -

Zittau. Ulm, Heidelberg, | Offenbach, | *Gera, -
Heilbronn, | Pforzheim. | *Offenbach | Deffau,

(Land), Gotha,
Worms. Weimar,

Oldenburg.

(Freiberg) - - - (Rostock, (Kolmar.)
Schwerin,
Altenburg,
Bernburg)

Glauchau, | Eßlingen, - Gießen. Eisenach, -

*Glauchau | Kannstadt. Greiz,
(Land), Apolda.
Bautzen,
Meerane.

(Reichenbach, - - - (Köthen.) -
Krimmit
schau.)

V
.

86 Gemeinden mit 15 000 bis 20 000 Einwohnern. (28 Gewerbegerichte in 28 Gemeinden.)
*Memel; Rathenow, Eberswalde, Küstrin; Grünberg, *Hirsch- | Speyer, Döbeln. |Reutlingen, - - Bremer- -
berg; Burg; Wilhelmshaven, Celle, Lehe, Geestemünde; | Passau, Gmünd, haven,

*Herne (a. Berg), Siegen, *Hörde, *Wattenscheid (a. Berg); | Neustadt Göppingen. Wolfen
Kreuznach, *Saarbrücken (Berg), Ohligs (a), Velbert, a

.H. büttel, Jena.
Burscheid, Kalk (a), Wald (a). Kempten.

(Prenzlau, Luckenwalde,Köpenick,Steglitz,Borhagen-Rummelsburg, | (Kempten, (Löbtau, (Ludwigs- | (Konstanz) - (Güstrow, |(Hagenau.)
Groß-Lichterfelde, Fürstenwalde, Neuruppin; Köslin, Kolberg, Ansbach, Meißen, burg) Koburg,
Grabow; Zabrze, Schneidemühl,'' NeustadtOS, Langen- |Aschaffenburg, Werdau, Zerbst)
bielau,Lipine; Staßfurt, Merseburg, Wittenberg, Giebichenstein; | Straubing) | Pieschen,
Schleswig; Hameln; Paderborn, Herne,Schalke,Bottrop, Bocholt, Wurzen,
Ueckendorf,Buer, Soest, Wattenscheid,Langendreer; Marburg 5 Pirna,
Eschweiler,Beeck,Saarbrücken,Sankt Johann, Eupen. Annaberg)

1
) S
.

das ausführliche Verzeichniß in Nr. 4 dieses Jahrgangs der „Sozialen Praxis“.
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P r e u ß e n. Bayern.
Uebrige
Bundes
staaten.

Württem

berg.
Elsaß
Lothr.

Sachsen. Baden. Hessen.

Außerdem befinden sich108 Gewerbegerichte in folgenden 106 kleineren Gemeinden.
*Dirschau, Marienburg, *Marienburg (Land), Kulm, Jastrow. | Franken–Wittstock,*Tegel, *Ketzin, Finsterwalde, Schwiebus. – thal,
Anklam, *Ueckermünde.–Fraustadt, Schroda, *Neutomichel, | Erlenbach,
*Pleschen, *Schmiegel, *Meseritz, *Schildberg, *Rawitsch, |Lamprecht,
*Krotoschin, Ostrowo –Reichenbach,Waldenburg, Walden- |Schwabach,
burg (Berg), Tarnowitz, Myslowitz, Neusalz, Freiburg | Weißen

i. Schl, Friedland i. Schl, Gottesberg, Ohlau, Wansen, burg,
Groß-Wartenberg, *Bolkenhayn, *Haynau, Hoyerswerda, | Neu-Ulm.
*Zabrze, Leobschütz.– Oschersleben, Teuchern, *Worbis,
Sömmerda, Rendsburg, *Elmshorn, Lauenburg, *Pinne
berg, Büdelsdorf. – Peine, Limmer, Uelzen, Knesebeck,
Wittingen, Osterholz, Melle, Bramsche. – Burgsteinfurt.
*Schwelm, *Hattingen, Altena. – Fulda, Biebrich, Höchst,
Gelnhausen, Fechenheim, Hersfeld, Melsungen, Oberlahn
stein.–Wetzlar, Heddersdorf, Hönningen, Linz, Vohwinkel,
Opladen, Neuwied.

Gewerbegerichte in der Schweiz. Nach dem Jahresbericht des
Centralsekretariats der Gewerbegerichte der StadtBern, die erst seit
Ende Januar 1895 in Thätigkeit getreten find, wurden im ge
nannten Jahre 277 Geschäfte in 283 Gerichtsfitzungen behandelt,
die 106 Abende – die Sitzungen finden 8 Uhr Abends statt –

in Anspruch nahmen. Von diesen 277 Streitigkeiten find 178
durch Vergleich oder Abstandserklärung erledigt worden. Nur 99
gelangten zur gerichtlichen Entscheidung, und nur inwenigen Fällen
wurde dabei der Stichentscheid der Vorsitzenden nothwendig. Von
diesen 99 Urtheilen fielen 65 ganz oder theilweise zu Gunsten des
Klägers, 34 zu Gunsten des Beklagten aus. 266 Klagen von
Arbeitnehmern standen nur 11 von Arbeitgebern gegenüber. Doch
sind dabei die prozessualisch erhobenen Widerklagen nicht gerechnet.
In 172 Fällen betrug der Streitgegenstand unter 50 Frks, in 53
von 50–100 Frks. Das Maximum der Kompetenz is

t

400Frks.
Die Ausdehnung der Gerichtsbarkeit auf die Dienstboten, Tage
löhner (in nicht ständiger Arbeitsstellung) und Tagelöhnerinnen,
Börsenangestellte, Schreiber c. wird gewünscht. Oefters haben
auch Handwerker und Geschäftsleute in kleinen Streitigkeiten mit
ihren Kunden die Gewerbegerichte in Anspruch nehmen wollen.
Nach Lage der Gesetzgebung mußten si

e

abgewiesen werden; allein

e
s zeigt dies, wie sehr das einfache, rasche und beinahe kostenlose

Verfahren der Gewerbegerichte im Publikum Anklang findet. In
sehr vielen Fällen bedarf es zwischen den streitenden Parteien nur
der Aufklärung über die streitigen Fragen von fachmännischer und
berufsgenössischer Seite, der man Vertrauen schenkt, um eine freund
liche Beilegung des Streites zu erwirken.
Zusammenwirken von Gewerbegericht und Berufsgenoffenschaft in

Frankfurt a.M. AufAnsuchen der Hessen-Nassauischen Baugewerks
Berufsgenossenschaft giebt das Gewerbegericht Frankfurt aM. dieser
von allen Prozessen gegen Personen, deren Eigenschaft als Bau
unternehmer in Frage gezogen werden kann, Nachricht, damit
die Genossenschaft in die Lage versetzt wird, bei Zeiten zu unter
suchen, wer als der eigentliche Unternehmer anzusehen is

t

(§ 3

des Bau-Unfallversicherungs-Gesetzes), oder wer (§27) neben dem
Unternehmer zur Zahlung der gesetzlichen Beiträge verpflichtet ist.
Schutz der Bauarbeiter gegen in New-York. Der

Vorstand des arbeitsstatistischen Amts zu New-York schlägt vor,
das Gesetz zum Schutz der Bauarbeiter und -handwerker gegen
Lohnverluste, mechanic lien law (vgl. den Aufsatz von Fleisch in

den Verbands-Mittheilungen: Soziale Praxis Nr. 12 dieses Jahr
gangs), dahin auszudehnen, daß jeder Grundeigenthümer, ehe

e
r

eine Zahlung an den Unternehmer macht, den Nachweis ver
langen muß, daß alle Tagelöhner und Arbeiter im Bau voll be
zahlt sind. Das New-Yorker Organ für die Interessen desGrund
eigenthums*) (Record and guide vom 28. Dezember 1895) be

*) Aus der erwähnten Zeitschrift, welche vollständige Verzeichnisse
der in New-York vorgekommenen Immobilienverkäufe, Verpfändungen,
Beschlagnahmen u

. j. w. enthält, ist zu ersehen, daß in der Zeit vom
20–27. Dezember 1895 nicht weniger als 42 liens genommen und 31

durch Zahlung erledigt waren, darunter einige wegen eines Betrages
von nicht mehr als 20, 45, 70 Dollars, ein Beweis, daß das Rechts

Mittweida, | Ravens- *Lahr, Kastel, Schöningen,“Markirch
Königs- burg, *Durlach, | Mombach. | Blanken- (k),
brück,Hart-| Tuttlingen, | Offenburg. burg; *Thann
mannsdorf, | Biberach, Helmstedt (k).
Hohenstein, |Geislingen, (Berg);
Penig. |Heidenheim, Saalfeld;

Schram- Oeslau;
berg, Lemgo.
Schwäbisch
Hall.

institut thatsächlich einen Zweck, den Handwerkern und Arbeitern bis
zum letzten Tagelöhner, den ein im Akkord bezahlter Bauanschläger sich

zu Hülfe eingestellt hat, Schutz gegen die #

Scheinunternehmer zu geben, wirklich erfüllt.
wischenunternehmer und

kämpft diesen Vorschlag mit der Ausführung: in den meisten
Fällen könnten die Unternehmer ihre Arbeiter nicht zahlen, wenn

si
e

nicht vorher Geld vom Bauherrn bekommen haben; der' werde also dazu führen, daß alle diese kleineren Unternehmer beseitigt werden. – Für uns in Deutschland kann diese
Frage zunächst unerörtert bleiben. Schon die Nachahmung des be
stehenden Gesetzes würde einen bedeutenden Fortschritt darstellen.

Berbandsangelegenheiten.

Der AusschußdesVerbandes Deutscher Gewerbegerichte besteht
gegenwärtig aus folgenden Mitgliedern: Dr.Gaßner, Ober-Bürger
meister, Mainz. Dr. Flesch, Stadtrath, Frankfurt aM. (Geschäfts
führer). v

. Schulz, Magistratsaffeffor, Berlin. Mensinger, Rechts
rath, München. Dr. Hartenstein, Stuttgart. Boeckh, Stadtrath,
Karlsruhe. Büttner, Stadtrath, Leipzig. ' Senator, Hannnover.
Der Redaktionsausschuß besteht aus: Stadtrath Dr. Flesch,

Frankfurt a.M., und Magistratsaffeffor Cuno, Berlin. An Letzteren
(Berlin W, Wormserstr. 2) sind alle die Redaktion des „Gewerbe
gerichts“ betreffenden Sendungen zu adressieren.
In dem Vierteljahr Januar/März 1896 sind folgende 12 Ge

werbegerichte dem Verbande neu beigetreten: Effen-Landkreis,'' a/O, Gleiwitz, Gotha, Greiz, Hildesheim, Kiel, Köln
(Königlich), Magdeburg, Pirmasens, Weimar, Weißenfels.
Weitere Beitrittserklärungen sind zu richten an den Geschäfts

führer des Verbandes: Stadtrath Dr. Flesch, Frankfurt aM,
Clesern Hof. Der Jahresbeitrag beträgt 20 Mark. Jedes dem
Verbande beitretende Gewerbegericht erhält nach wie vor die „Soziale
Praxis“ wöchentlich zugesandt (nebst dem „Gewerbegericht“ als
Monatsbeilage),

Jahresberichte über 1895 sind bisher eingegangen: von
sämmtlichen 14 württembergischen Gewerbegerichten (vgl. die Be
sprechung in Nr. 26 der „Sozialen Praxis“), ferner von Barmen,
Bromberg, Dessau, Dortmund, Duisburg, Elberfeld, Frankfurt aM,
Gotha, Kiel,Köln, Landsberg a/W, Magdeburg, Mannheim, Olden
burg, Trier, Zabrze.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nummer 27 der Wochen
schrift „Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

„Bäckereigenoffenschaften“. Von Dr. K. Thieß (Offen
bach)– „Entwurf eines Schutzgesetzes für das Ladenpersonal

in Deutschland.“ Von Dr.M. Quarck (Frankfurt a.M.).– „Organisierte Wohlthätigkeit in London.“ Von Dr.
E. Loew (London). – Oesterreichischer' überBerufsgenossenschaften der Landwirthe; Preußischer Handels
kammer-Entwurf; Reichsenquete über die Arbeitsverhältniffe
der Kleider- und Wäschekonfektion in Deutschland; Privat
enquete über Berliner Papierarbeiterinnen. – Städtisches
Leichen-Fuhrwerk in Münster; Vorträge im Mainzer Alter
thumsverein, Gegenleistung für städtische Subventionierung;
Städtische Regie oder Privatbetrieb für die Straßenbahnen in

Breslau; Städtische Arbeiterwohnungen inZürich; Kommunale
Arbeiterwohnungen in Venedig; Regierungspräsidialverfügung
über städtische Verwaltungsberichte in Oppeln. – Inter
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nationaler sozialistischer Arbeiter- und Gewerkschafts-Kongreß
in London; Statistik der evangelischen Arbeitervereine Deutsch
lands.– Bauarbeiter-Schutz in Sachsen; Sonntagsruhe der
Rechtsanwalts-Bureaubeamten; Beilegung eines Streiks durch
den Fabrikinspektor in Lübeck. – Eingriffe eines Unter
nehmers in die Selbstverwaltung seiner Betriebs-Krankenkaffe.– Mieths-Schiedsgericht in Zürich u. a. m.
Aus dem Inhalt der Märznummern der „Sozialen Praxis“

seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Parteien in Selbstzeich
nungen: 1) Der Parteitag der älteren Christlich-Sozialen. Von
H.v.Gerlach (Berlin). 2) Die sozialistische Partei in Italien.
Von Prof. G.Salvioli (Palermo).–Die Badische Fabrikinspektion
im Jahre 1895. Von Prof. H. Herkner (Karlsruhe). – Die
preußische Richtersperre. – Schutz der Arbeiterinnen gegen sittliche
Gefahren. Von Frau E. Gnauck-Kühne (Berlin). Die Revision
der deutschen Seemanns-Ordnung. Von Reichstags-Abgeordneter
W. Metzger (Hamburg). – Die Gewerbereform in Oesterreich;
Handwerkspolitik undArbeitsvertrag. VonDr.L.Verkauf (Wien).– Der Geschäftsbericht des Reichs-Versicherungsamts für 1895.
Von Stadtrath H.v. Frankenberg (Braunschweig). – Die Praxis
des Gesetzes über Abzahlungsgeschäfte. Von Amtsgerichts-Rath
H. Jastrow (Berlin). – Hamburger Waisenpflege. Von Dr.
N. Brückner (Nürnberg). – Die Bewegung der Grundpreise in

Bern. Von Dr. jur. K. v.Mangoldt (Frankfurt a.M.)– Das
Volksbegehren nach Verstaatlichung der Eisenbahnen in der Schweiz.
Von Stadtrath A. Steck (Bern). – Aus dem Notizentheil: Sozial
politische Gesetzgebung in Amerika; Städtische Arbeitsnachweisstellen
in Deutschland; Städtisches Einigungsamt in Verbindung mit dem
Arbeitsnachweis in Winterthur; Nachweisungen über die Arbeits
verhältnisse der städtischen Arbeiter in Leipzig; Kommunale Lohn
und Arbeiterpolitik in holländischen Submissionsbedingungen; Bürger
steig-Reinigung durch Arbeitslose in Trier; Ortsstatut für die
Löhnung Minderjähriger in Rees; Ortsstatut zum Schutze der Bau
Handwerker in Preußen; Städtische Baugerüst-Kontrolleure in Zürich:
Vorgehen einer Krankenkasse gegen gesundheitsschädigende Betriebs“ Stadtkölnischer Versicherungsverein gegen Arbeits
osigkeit.

"andige Rubriken der „Sozialen Praxis“: Allge
meine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik:
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Litterarische
Neu-Erscheinungen.

Die „Soziale Praxis“, Centralblatt für Sozialpolitik, erscheint jeden Donnerstag und kostet vierteljährlich 2M. 50Pf, einschließlich
der Monatsbeilage „Das Gewerbegericht“. Zu beziehen durch sämmtlichePostanstalten und Buchhandlungen sowie direkt durch die Verlags
handlung (Carl Heymanns Verlag, Berlin W., Mauerstr. 44).

Carl Heymanns Verlag, Berin W., Nauerstr. 44.
Rechts- und Staatswissenschaftlicher Verlag.

Das Reichsgesetz betreffend d
ie Gewerbegerichte.

Vonn 29. Juli 1890.
Erläutert von

Dr. L.Wilhelmi
Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender Rath

im Reichsamt des Innern.

Und Dr. Wl. Für
Geheimer Oberbergrath und vortragender Rath
im Ministerium für Handel und Gewerbe.

380 Seiten. Preis eleg. geb. M. 9,–, postfrei M. 9,30.

Der anerkannt vorzügliche Kommentar begleitet das

Ermäßigter Preis bis 50. April 1896 M. 7,–.
Gesetz von Paragraph zu Paragraph mit ausführlichen, klaren

und gemein verständlich gehaltenen Erläuterungen. Ihr Hauptaugenmerk haben die Bearbeiter dabei folgenden besonders
wichtigen Punkten zugewandt:

1 . der Erläuterung und Umgrenzung derjenigen Begriffsbestimmungen der Gewerbeordnung, welche für die Handhabung des
Gesetzesvom 29. Juli 1890 grundlegend sind (Gewerbe, gewerblicher Arbeiter u. a. m.);

-

2
.

der Entstehungsgeschichte des Gesetzes und seinem Zusammenhange mit den Entwürfen von 1873, 1874 und 1878;

3
.

der Feststellung und Erläuterung derjenigen Bestimmungen der Civilprozeßordnung, welche im gewerbegerichtlichen Verfahren

4
. zur Anwendung kommen können;

einer eingehenderenBerücksichtigung der Verhältnisse des Bergbaues, welche gegenwärtig das öffentliche Interesse in erhöhtem
Maaße in Anspruch nehmen.
Im Anhange folgen dem Kommentar des Gesetzes selbst die amtlichen Vorschläge des Ministers für Handel und Gewerbe

zur Aufstellung von Orts-, Kreis-, Provinzial-Statuten für Gewerbe gerichte, sowie zum Schluß ein die schnelleOrienti
rung sehr erleichterndes Sachregister.

Um die Anschaffung des praktischwerthbollen, vorzüglich empfohlenenWerkes insbesondere den dem Verbande angeschloffenen

gestattete,habe ic
h

mich entschloffen, e
s bis zum 30. April 1896 zu einem

ermäßigten Ausnahmepreise von 7 Mark

zu liefern und werde hinsichtlichder Begleichung, wo die Etatsverhältniffe e
s erfordern, gern nachWunsch in Stundungen oder Theil|

Gewerbe gerichten, sowie allen denjenigen Intereffenten und Behörden zu erleichtern, denen ihr Etat die Ausgabe bisher nicht

|zahlungen willigen.

Soeben erschien im gleichen Verlage:

Drucksachen der lommission für Arbeiterstatistik.
Verhandlungen Nr. 8.

Bericht über d
ie Erfiehung betreffend d
ie Arbeitszeit, Kündigungsfristen und d
ie Lehrlings-Verhältnisse im Handelsgemerie,

Aus dem Inhaltsverzeichnisse besonders hervorzuheben:
Vorschläge über die Regelung der Verhältnisse der Angestellten in offenen Ladengeschäften.

Folio-Format. Preis 80 Pf.

„Das Gewerbegericht erscheint (llll ersten Donnerstag jeden Monats im Mindestumfang U
)

011 Bogen. Für
das Halbjahr April –September nehmen. Bestellungen zum Preise von 50 Pf, sämmtliche Postanstalten und Buchhandlungen

a
n
.

Gegen Einsendung von 7
0Pf, in Briefmarken a
n Carl Heymanns Verlag, Berlin W., Mauerstraße 44 erfolgt

die direkte Zusendung am Tage des Erscheinens.
Carl HeymannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße14. – Gedruckt be
i

Julius Sittenfeld in BerlinW. – Verantwortlichfur dieRedaktion:Dr. s Jastrow in Charlottenburg-Berlin.
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Abdruck sämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedochnur
mit voller Quellenangabe.

Inhaltsangabender„Sozialen Praxis“.

Erreichen der Berufungssumme durch Verbindung

mehrerer Klagen.

I.

Die Berufung gegen Urtheile der Gewerbegerichte is
t

nur zu
lässig, wenn der Werth des Streitgegenstandes einhundert Mark
übersteigt. Wenn mehrere Kläger Ansprüche gegen denselben Be
klagten in einer Klage erheben, so müssen zur Berechnung des
Streitwerths die Streitsummen zusammengerechnet werden. Da
nun die meisten gewerbegerichtlichen Klagen zu Protokoll des Ge
richtsschreibers erklärt werden, so hängt die Berufungsfähigkeit von
dem äußerlichen Umstand ab, o

b

der Gerichtsschreiber die mehreren
Klagen in einem Protokoll zusammenfaßt oder einzeln aufnimmt.
Der Gerichtsschreiber is

t

bei Aufnahme der Klage selbständig

und unabhängig von richterlichem Einfluß. Zu seinen Pflichten
wird e

s gehören, nicht eigenmächtig darüber zu entscheiden, ob er

d
ie

mehreren Ansprüche in einem Protokoll vereinigen will oder
nicht; e

r wird die Parteien auf die Folge aufmerksam machen
müssen, daß die Verbindung der mehreren Klagen dazu führe,
Streitigkeiten, welche einzeln durch das Gewerbegericht endgültig

entschieden werden können, berufungsfähig zu machen. Seine
Pflicht is

t

e
s also, der übereinstimmenden Entschließung

der Kläger es zu überlassen, ob sie für ihre Klage eine
oder zwei Instanzen wünschen; das Recht, wider den Willen
derParteien mehrere Klagen zu verbinden, steht dem Gerichts
schreibernicht zu. *) In der Regel werden die Kläger im Interesse

') Gewerbegerichts-Gesetz §. 55, Civilprozeß-Ordnung §. 5.

Alle für die Redaktion des „Gewerbegerichts“bestimmtenSendungen bittet man zu adressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w. Wormser Str. 2.

der Schnelligkeit und Billigkeit des Verfahrens die zweite Instanz
nicht wünschen. Es is

t

daher durchaus berechtigt, wenn grund
sätzlich davon ausgegangen wird, die Klagen einzeln aufzunehmen.
Nun kann weiterhin das Gewerbegericht entweder*) die Ver

bindung mehrerer in einer Klage erhobenen Ansprüche zum Zweck
der gleichzeitigen Verhandlung und Entscheidung, oder*) die ge
trennte Verhandlung mehrerer in einer Klage erhobenen Ansprüche
anordnen. Für solche Entschließungen des Gerichts kommen zu
nächst nur Zweckmäßigkeitsgründe in Frage, Erwägungen darüber,

o
b

durch solcheVerbindung oder Trennung die fachliche Erledigung

des Prozesses gefördert wird. Nach der in der Praxis der Be
rufungsgerichte anscheinend übereinstimmend vertretenen Ansicht

kann aber solche Verbindung oder Trennung über den zunächst
erstrebten Zweck hinaus die prozessuale Lage vollständig ändern.
Rücksichtlich der Frage, o

b die Berufung zulässig is
t

oder nicht,

sieht die Praxis den „Werth des Streitgegenstandes“ in dem Zeit
punkte als maßgebend an, in welchem das gewerbegerichtliche
Urtheil erlassen wird. Werden also mehrere Prozesse mit einem
Objekt von je unter 100 ./. verbunden, so wird die Berufung für
zulässig erachtet, sofern die Zusammenrechnung der einzelnen Werthe
mehr als 100.-/ ergiebt; umgekehrt würde eine Trennung der
Verhandlung einen berufungsfähigen Rechtsstreit in mehrere der
Berufung nicht unterliegende auflösen.
Von dem Belieben des Gewerbegerichts, je nachdem e

s

die
eine oder die andere Anordnung erläßt, hängt e

s
also ab, ob eine

nicht berufungsfähige Sache berufungsfähig wird, und umgekehrt.

Aehnliches kommt auch in dem ordentlichen Prozeß vor, aber nur

in zweiter Instanz rücksichtlichder Zulässigkeit der Revisionsinstanz.*)
Für die beschränkte Zulassung der Berufung gegen die Urtheile
der Gewerbegerichte sind wesentlich sozialpolitische Erwägungen

maßgebend gewesen. Man wollte dadurch dem Interesse der Ar
beiter an schneller und kostenloser Entscheidung der gewerblichen
Streitigkeiten Rechnung tragen. Die Gewerbegerichte müssen daher
darauf Rücksicht nehmen, daß si

e

nicht ohne zwingenden Grund
durch prozessuale Anordnungen die Zulässigkeit der Berufung e

r

weitern oder einschränken. Eine Maßnahme, die an sich im Inter
effe der fachlichen Verhandlung des Rechtsstreits als zweckmäßig
sich darstellt, muß als unzweckmäßig erscheinen, wenn si

e

dazu führt,

die prozessuale Lage der Parteien in so erheblichem Maße, der
Absicht des Gesetzgebers entgegen, zu ändern. Das Gewerbegericht
wird daher Bedenken tragen müssen, die Verbindung dann anzu
wenden, wenn dadurch die Berufungssumme überschritten würde.
Berlin. W. Cuno.

II.

Zu der gleichen Frage schreibt der Vorsitzende des Kgl. Ge
werbegerichts Köln:
Nach meiner Ansicht empfiehlt e

s

sich nicht, die Klagen ver
schiedener Arbeiter gegen einen Unternehmer zu verbinden, nament
lich dann nicht, wenn durch Zusammenrechnung der verschiedenen

*) Civilprozeß-Ordnung §. 138.
**) ebenda §. 136. -*) ebenda § 508; Entsch. des Reichsgerichts Bd. 6 S. 416.
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Klagesummen die Berufungssumme erreicht wird.
handelt es sich bei derartigen Klagen um sogenannte Bauschwindler,

die jede Gelegenheit ergreifen, die Klagen in die Länge zu ziehen;
Eine Verbindung solcherKlagen hat hier nie stattgefunden, wohl

aber hat das Gericht in einem Falle, in dem eine Anzahl Arbeiter
gemeinschaftlich Klage gegen einen Bauunternehmer angestrengt
hatten, die Trennung angeordnet. Es wird bei dem hiesigen Ge
werbegericht bei Anbringung der Klage durch die Gerichtsschreiberei
dahin gewirkt, daß jeder Arbeiter für sich allein klagt, wenn es sich
nicht etwa um eine Akkordarbeit handelt, die von mehreren Ar
beitern gemeinschaftlich übernommen und ausgeführt worden ist.
Das Gericht kommt daher nicht in die Lage, ex officio die

Trennung des Verfahrens anzuordnen.

Rechtsprechung

Kann der Arbeiter, der wegen Krankheit von der Arbeit
fortgeblieben ist, entlassen werden wenn er sich zur Fort
jetzung der Arbeit meldet? (Urtheil des Gewerbegerichts Plauen i. V.
Vorsitzender: Referendar Mette)
Der Kläger hat bei der Beklagten mehrere Monate lang als Auf

läder gegen einenWochenlohn von 15.4. in Arbeit gestanden. In der
Zeit vom 25. Nov. bis zum 2. Dez. hat er bei der Arbeit gefehlt. Am
letztenTage hat er seineArbeit wieder aufgenommen, jedoch, sobald der
Inhaber der beklagtenFirma einer ansichtig wurde, sofort wieder auf
hören und den Hof verlaffen müffen. Seine Entschuldigung, daß er die
Woche vorher krankheitshalber nicht habe zur Arbeit kommen können, is

t

nichtbeachtetworden. Er fordert Zahlung einer Entschädigung von 30.4.
Die Beklagte is

t

der Ansicht, daß si
e

zur sofortigen Entlassung des
Klägers berechtigt gewesen, da dieser eine volle Woche unentschuldigt
von der Arbeit weggeblieben sei. Ob der Kläger thatsächlich krank
gewesen sei, wisse si

e

nicht. Jedenfalls sei si
e

nicht verpflichtet, sichum
Arbeiter, die unentschuldigt aus der Arbeit weggeblieben, noch weiter

zu kümmern. Nachdem festgestelltwar, daß der Kläger in der fraglichen
Zeit wirklich krank war, wurde Beklagte verurtheilt.
Gründe. Da der Kläger in der Woche vom 25. bis 30. Nov. that

sächlich krank und arbeitsunfähig gewesen ist, so kann von einem unbe
fugten Verlaffen der Arbeit im Sinne des § 123“ Gewerbeordnung
nicht die Rede sein. Auch kann Beklagte sichbei ihrer Weigerung, den
Kläger nach seiner Wiederherstellung weiter zu beschäftigten, nicht auf

§. 123“ Gewerbeordnung stützen,wonach Gehilfen sofort entlaffen werden
können, wenn si

e

zur Fortsetzung der Arbeit unfähig sind. Voraus
setzungder Anwendbarkeit des § 123“ Gewerbeordnung ist, wie schon
dessenWortlaut ergiebt, einmal, daß der Arbeiter zur Zeit der Ent
laffung noch zur Fortsetzung der Arbeit unfähig is

t

und ferner, daß die
Entlassung ausdrücklich gegen ihn ausgesprochen wird. Hieran wird
auch dadurch, daß an Stelle des arbeitsunfähigen Arbeiters während
der Dauer der Arbeitsunfähigkeit bereits ein anderer Arbeiter eingestellt

worden sein mag, Nichts geändert; e
s

müßte denn sein, daß dem Ar
beitgeber der Aufenthalt des behinderten Arbeiters nicht bekannt und
auch keine Möglichkeit vorhanden wäre, diesen Aufenthalt zu ermitteln.
Hiermit soll nicht gesagt sein, daß es nicht auch Pflicht des zur Fort
jetzung der Arbeit unfähigen Arbeiters wäre, dem Arbeitgeber über die
Ursache seines Wegbleibens sobald als möglich Nachricht zu geben.
Jedenfalls aber wird durch die Versäumung dieser Pflicht der Arbeit
geber, wenn e

r

von dem Entlassungsgrunde des § 123“ Gewerbeordnung
Gebrauch machen will, der ihm obliegenden Verpflichtung, den Arbeiter
oder dessenAngehörige von der erfolgten Entlassung während der
Arbeitsunfähigkeit Kenntniß zu geben, nicht überhoben. Das Verhalten
der Beklagten is

t

in vorliegendem Falle um so ungerechtfertigter, als
der Kläger dem Hausmann der Beklagten von seiner Erkrankung, bevor

e
r

die Arbeit verließ, Mittheilung gemacht hat und daher mit Recht an
nehmen konnte, daß dieser die Beklagte über die Ursache seines Fehlens
unterrichten würde. Die Beklagte war jonach nicht berechtigt, den
Kläger am 2

.Dez., als er zur Fortsetzung der Arbeit wieder fähig und
auch bereit war, weiter zu arbeiten, ohne Kündigung zu entlaffen.

Kann der Schiffsmann wegen unbefugten Verlassens der
Arbeit (§ 123 Abs. 2Gewerbeordnung) entlassen werden, weil er

das Schiff wiederholt. Nachts ohne Erlaubniß des Schiffers
verlassen hat? (§§ 21, 23 des Ges. v. 15. Juni 1895 betr. die
privatrechtlichen Verhältniffe der Binnenschifffahrt.*) – Urtheil des Ge
werbegerichts Frankfurt a
. M.)

-

*) Ueber die Regelung des Arbeitsvertrages in diesem Gesetzvergl.
bereits: „Soziale Praxis“, Jg. V, Nr. 4.

Gewöhnlich Der Kläger als Schiffsmann untersteht der Gewerbeordnung (§.21
des Reichsgesetzesvom 15. Juni 1895) und kann hiernach (Gewerbe
ordnung §.123“) wegen unbefugten Verlaffens der Arbeit und be
harrlicher Verweigerung des Gehorsams ohne Kündigung entlaffen
werden. Die Pflicht zum Gehorsam und zum Aushalten bei der Arbeit
sind für ihn aber besonders ausgeprägt noch durch den §.23 des Reichs
gesetzesvom 15. Juni 1895, wonach ihm die Verpflichtung besonders auf
erlegt ist, jederzeit alle für Schiff und Ladung ihm übertragenen
Arbeiten zu verrichten und das Schiff ohne Erlaubniß des
Schiffers nicht zu verlassen. Gerade diesen für ihn besonders
wichtigen Verpflichtungen hat aber Kläger zuwidergehandelt. Seine
Behauptung, daß Beklagter das Verlaffen des Schiffes erlaubt habe,
hat e

r

nicht zu beweisen vermocht, und e
s

bedarf daher nicht einmal
des Eingehens darauf, ob ihm wirklich das in der Schiffmannsordnung
für die Rheinschiffe enthaltene bezügliche Verbot unbekannt gewesen sei,

und o
b

e
r

wirklich zufällig, stets wenn Beklagter dieses Verbot seiner
Mannschaft mittheilte, nicht anwesend gewesen ist. Es mußte vielmehr
sein Verhalten als ein solches betrachtet werden, das eine Außeracht
laffung der für den Schiffsmann wesentlichsten, durch das Gesetz sogar
besonders eingeschärften,Obliegenheiten enthält und deshalb als eineVer
weigerung der Arbeit und beharrlicher Ungehorsam im Sinne der Ge
werbeordnung aufgefaßt werden muß.

Ist der Lehrvertrag giltig, den ein nicht zur Innung ge
höriger Meister entgegen dem Verbot des §. 100e der Ge
werbeordnung abschließt? (Urtheil des Gewerbegerichts Leipzig)
Der Kläger Sch. is

t

bei dem Glasermeister G. auf Grund eines
Lehrvertrags seit 15. April 1892 als Lehrling in Stellung gewesen.
Der Beklagte gehörte, wie dem Kläger nachträglich bekannt geworden
ist, der in Leipzig bestehendenGlaserinnung nicht an. Unter Bezug
nahme darauf, daß durch Beschluß der Königlichen Kreishauptmannschaft

zu Leipzig vom 10. April 1890 auf Grund des §. 100e der Reichs
gewerbeordnung angeordnet worden ist, daß Gewerbetreibende des
Glasergewerbes in Leipzig Lehrlinge nicht annehmen dürfen, wenn si

e

der Glaserinnung nicht angehören, hat der Kläger den Lehrvertrag
wegen Nichtigkeit angefochten und Herausgabe des Arbeitsbuches be
ansprucht. Der Beklagte hat widersprochen und erklärt, er wolle sofort
der Glaserinnung zu Leipzig beitreten.
Das Gewerbegericht hat den Beklagten verurtheilt, weil der Lehr

vertrag den Bestimmungen des §. 100e Ziffer 3 der Reichsgewerbe
ordnung zumider abgeschlossenund daher nach §. 793 des Sächsischen
Bürgerlichen Gesetzbuchs nichtig sei. Durch die erklärte Bereitwilligkeit

des Beklagten zum Beitritt in die Glaserinnung sei die bestehende
Nichtigkeit des Lehrvertrags nicht gehoben worden (§. 104 des Bürger
lichen Gesetzbuchs.)

Ist ein Architekt, der für Private Baupläne fertigt und
die Bauleitung übernimmt, als Gewerbetreiben der an
zusehen? (Urtheil des Gewerbegerichts Wiesbaden)
Die Frage wurde bejaht und daher die Zuständigkeit des Gewerbe

gerichts angenommen, nachdem festgestelltwar, daß der betr. Architekt
die Anfertigung der Baupläne und die Bauleitung auch für solche
Häuser übernehme, für die eine besonders künstlerischeAusstattung nicht
verlangt werde. Die Thätigkeit sei daher nicht als eine höhere, wissen
schaftliche und künstlerische anzusehen, in dem Betriebe eines solchen
Baubureaus vielmehr ein gewerbliches Unternehmen zu erblicken.

Gutachten und Anträge.

Aufruf der Arbeitnehmer-Beisitzer des Gewerbegerichts Halle a.S.
Die Arbeitnehmer-Beisitzer des Gewerbegerichts Halle a

. S. ver
öffentlichen in sozialdemokratischen Blättern einen Aufruf, in welchem

si
e

alle gleichgesinnten Beisitzer Deutschlands auffordern, an ihrem
Gewerbegericht die Einberufung einer Gesammtsitzung zu beantragen,

in der gleichlautende Resolutionen „für Abschaffung der vorfint
fluthlichen Gesindeordnung“. Zwecks Unterbreitung an den Reichs
tag eingebracht werden sollen. Außerdem soll der Resolution ein Satz
eingefügt werden, der die Unterstellung aller im Handelsgewerbe au
gestellten Personen unter die Gewerbeordnung, sowie eine Erhöhung
des berufungsfähigen Streitobjekts auf 200Mk. fordert.–Wienweit
die Befugniß derGewerbegerichte reicht, sichmit Vorschlägen zurVer
besserungderGewerbe-Gesetzgebung zu befassen, is

t

schwer festzustellen.
Aus dem Aufruf is

t

nicht zu ersehen, ob Verfasser diese Befugniß all
gemein, über die Ermächtigung des §70hinaus, annehmen, oder ob sie

meinen, daß ihr Antrag unter § 70 falle. Nach diesem Paragraphen

is
t

das Gewerbegericht berechtigt, Anträge zu stellen „in gewerb
lichen Fragen, welche die seiner Gerichtsbarkeit unterstehenden Be
triebe berühren“. Wenngleich nun Gesinde und Handlungsgehülfen
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vom Gewerbegericht ausgeschlossen sind, so ließe sich doch sagen,
daß die Betriebe der Gast- und Schankwirthschaften, welche Ge
finde,der Handlungsgeschäfte, welche Kommis beschäftigen, um ihrer
gewerblichen Arbeiter willen zweifellos dem Gewerbegericht unter
stehen. Die Regelung der Gesinde- und Handlungsgehülfen-Ver
hältnisse kann immerhin als eine gewerbliche Frage bezeichnet
werden, welche die der'' unterstehenden Betriebe „berührt“. Der Vorsitzende des Gewerbegerichts Halle a.S.
hat die Berathung der Anträge im Ausschuß nicht zugelassen.
Anderweitige Entscheidungen sind bis jetzt noch nicht bekannt ge
worden.

Einigungsämter.

Die Thätigkeit des Einigungsamts Leipzig zur Verhütung eines
deutschen Buchdrucker-Streiks.

In der Lohnbewegung der deutschen Buchdrucker, welche am
16.April mit einer einstweiligen Einigung und Vorbereitung eines
ständigen Tarifamts ihren vorläufigen Abschluß fand,“) fiel dem
Gewerbegericht Leipzig eine Thätigkeit zu, wie si

e

bisher in der
einigungsamtlichen Wirksamkeit deutscher Gewerbegerichte noch nicht
vorgekommen war.

Der Gehülfenverband hatte seine Forderungen (Herabsetzung
der Arbeitszeit auf 9 Stunden einschließlich Pausen, Erhöhung der
Tarifpositionen um 5 bezw. 15%) unter Androhung sofortigen
Streiks gestellt. In gemeinsamen Verhandlungen in Leipzig war

e
s

am 11.März den Arbeitgebern, nicht ohne erhebliche Schwierig
keiten, gelungen, die Gehülfen von sofortiger Arbeitseinstellung ab
zuhalten und ihr Einverständniß mit der Vornahme einer ein
gehenden Revision des Buchdrucker-Tarifs zu erzielen. Diese
Revision sollte durch je 9 Vertreter der Buchdruckerei-Besitzer und
der Buchdrucker-Gehülfen Deutschlands erfolgen.

Die Vertreter der Ersteren waren vorhanden in den Vertretern
des alle Besitzer umfassenden Deutschen Buchdrucker-Vereins. Die
Gehülfen jedoch, die zum Theil dem „Verbande der Deutschen
Buchdrucker“ angehören, zum Theil aber sich von diesem fern
halten, fehlte e

s an solchen Vertretern, die von der Gesammtheit
der Setzer und Drucker Deutschlands als vertretungsberechtigt an
erkannt worden wären. Eine lediglich von den Besitzern aus
gegangene Aufforderung zur Vertreterwahl würde wahrscheinlich
ebensowenig von Erfolg gewesen sein, wie eine Aufforderung, die
nur von dem einen oder dem anderen Theile der Gehülfen erlaffen
worden wäre.

Aus diesem Grunde kam man auf den Ausweg, das Eini
gungsamt des Gewerbegerichts Leipzig um Ausschreibung einer

in ganz Deutschland vorzunehmenden Wahl von Bevollmächtigten
der Buchdrucker-Gehülfen zu ersuchen. Das Gewerbegericht is

t

diesem Ersuchen nachgekommen. Nach § 61 des Gewerbegerichts
Gesetzes kann das Einigungsamt nicht nur über die Bedingungen
der Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses, sondern auch über
diejenigen der Fortsetzung des letzteren, also auch zur Ver
hütung eines erst bevorstehenden Streiks thätig werden. Bedenk
lich erschien e

s nur, ob das Einigungsamt Leipzig zur Verhütung
eines Streiks die Hand bieten dürfe, der im Falle des Ausbruches
keinesfalls auf den Bezirk des Gewerbegerichts Leipzig beschränkt
geblieben wäre. Soviel war ohne Weiteres klar, daß das hiesige
inigungsamt zu einer materiellen Cognition nur für den
Leipziger Bezirk zuständig gewesen wäre. Da aber die Aus
schreibung der Wahlen nur eine vorbereitende Handlung darstellte,
für deren Vornahme e

s

sonst an einer objektiven, über den Parteien
stehenden Stelle gänzlich gefehlt haben würde, wurdendie ursprüng
lichen Bedenken überwunden.

Es galt nun zunächst, im Einverständnisse mit je einem Ver
treter der Betheiligten die für die Wahl maßgebenden Grundsätze
festzustellen. Sie bezogen sich im Wesentlichen auf die Eintheilung
der Wählerschaft in Wahlkreise, was im Anschluffe an die Kreise
der Deutschen Buchdrucker-Berufsgenossenschaft geschah, auf die
Festsetzung der Wählbarkeit und der Wahlberechtigung, sowie auf
die Erfordernisse bezüglich der Form und des nothwendigen In
halts der Wahlzettel. Einige Schwierigkeit bot die Frage, wie die
mit Vordruck versehenen Formulare zu den Wahlzetteln unter die
Wähler zu verheilen seien. Die Gehülfen hatten bei der Vor
berathung in Leipzig auf Festsetzung möglichst kurzer Fristen be
standen. Deshalb erschien e

s unthunlich, sich etwa an die Ge
meindebehörden aller Druckorte Deutschlands mit dem Ersuchen um

*) Siehe den Bericht in Nr. 31 der „Sozialen Praxis“.

Vertheilung der ihnen zuzusendenden Stimmzettel zu wenden, zumal

e
s fraglich war, o
b die Behörden einem derartigen Ersuchen ent

sprochen haben würden. Man beschloß daher, die Stimmzettel an
sämmtliche Buchdruckerei-Besitzer Deutschlands mit der Bitte um
Aushändigung an ihre Gehülfen zu senden, Letztere aber öffentlich' Abforderung zu veranlassen. Dieser Vermittlerrolle haben sichie Buchdruckerei-Besitzer in dankenswerther Weise fast einhellig
unterzogen; nur drei von allen glaubten, si

e

ablehnen zu müssen,
worauf deren Gehülfen dieWahlzettel unmittelbar zugeschickt wurden.
Die Wahlbetheiligung war eine sehr rege. Ueber 23 000

Stimmzettel gingen trotz der knapp bemessenen Frist rechtzeitig bei
dem Einigungsamt Leipzig ein. Mit der Feststellung des Wahl
ergebnisses war die Thätigkeit des letzteren vorläufig beendet, nur
die Anträge auf Aenderung des Tarifs, von denen fristgemäß 90
eingingen, nahm e

s

noch entgegen.

Die gewählten Bevollmächtigten der Deutschen Buchdrucker
Gehülfen sind am 15. April 1896 in Leipzig mit den Prinzipals
vertretern zur Berathung über jene Anträge zusammengetreten und
haben am nächsten Tage nicht nur einen für beide Theile ehren
vollen Waffenstillstand auf 3 Jahre, sondern außerdem auch die
Einsetzung eines ständigen Tarifamts vereinbart.*) .

Leipzig. C. Büttner,

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Erlaffe des preußischen Handelsministeriums. Seitens des
preußischen Ministeriums für Handel und Gewerbe wird in einem
Erlaß vom 10. Februar auf die „von den Gewerbegerichten Düffel
dorf und Stuttgart getroffene Einrichtung der Arbeitszettel“ auf
merksam gemacht und unter Darlegung der in den Mittheilungen
des Verbandes schon o

ft

erörterten Gründe für deren Nützlichkeit den
Gewerbegerichten empfohlen: S

ie

möchten derartige Formulare den
Arbeitgebern ihres Bezirks mit dem Ersuchen zugänglich machen,
sich ihrer bei Annahme von Arbeitern in möglichst weitem Umfang

zu bedienen. Es wird dazu bemerkt, daß nach dem Stempeltarif
(Nr. 71, 2b) des am 1

. April in Kraft getretenen neuen Stempel
gesetzes„Verträge, durch welche Arbeits- und Dienstleistungen auf
bestimmte oder unbestimmte Zeit gegen zu gewissen Zeiten wieder
kehrendes Entgelt (Lohn, Gehalt u

. dergl.) versprochen werden,
stempelfrei sind, wenn der Jahresbetrag der Gegenleistung

1500./. nicht übersteigt.“ Es ist vielleicht nicht zu kühn, wenn
wir glauben, daß dieser Erlaß indirekt wohl von unserem
Verbandsorgan beeinflußt ist, das ja seit Langem die Düsseldorfer
Einrichtung, und deren von verschiedenen Gewerbegerichten (Dort
mund, Leipzig, Frankfurt u
. j.w) und den deutschen Gewerkschaften

vorgeschlagene Nachahmungen eingehend verfolgt.– Ein weiterer
Erlaß– vom 15. März– macht auf den in der Nummer vom
27. Februar veröffentlichten Aufsatz des Mit-Herausgebers der
Mittheilungen, Herrn Assessor Cuno, über die Praxis des Berliner
Gewerbegerichts als Einigungsamt aufmerksam, in welchem be
sonders ausgeführt wurde, daß die erfolgreichere Wirksamkeit des
Gewerbegerichts als Einigungsamt vor Allem damit begründet
werde, daß e

s in letzterZeit den Vorgängen auf dem Arbeitsmarkt
größere Aufmerksamkeit geschenkt, besonders auch die Mittheilungen

der Tagespresse über Lohnbewegungen genau verfolgt, wo möglich
schon vor dem Ausbruch von Streiks Fühlung mit den Beheiligten

#" und danach gestrebt habe, ohne Zeitverlust durch gründlicheerhandlungen mit den Parteien die Streitpunkte festzustellen, um
thunlichst bald eine Beilegung der Zwistigkeiten anzubahnen. –
Endlich beschäftigt sich ein dritter, den Handelskammern zu
gegangener Erlaß vom 1

. April mit dem Vorschlage kaufmännischer
Gewerbegerichte. Es heißt in demselben:
„Aus den Kreisen des Handelsstandes,insbesonderevon Vereinigungender

Handlungsgehülfenist neuerdings mehrfachdie Bildung von den Gewerbe
gerichten ähnlichen kaufmännischen Schiedsgerichten zur Entscheidung
von StreitigkeitenzwischenGeschäftsinhabernund ihrenAngestellten in Anregung
gebrachtworden. Zur Unterstützungdes Vorschlages wird unter Anderem aus
geführt, daß die Gehülfen bei Streitigkeiten aus ihrem Dienstverhältniffeden
ordentlichenRechtswegnur seltenzu beschreitenpflegten, weil si

e

die mit dem
ProzeßverfahrenverbundenenerheblichenGeldopfer und die lange Dauer des
Verfahrens scheuten.Es ist mir von Interesse,über die diesenBehauptungenzu
Grunde liegendenthatsächlichenVerhältniffe näher unterrichtetzu werden, und
ich ersuchedie Handelskammernund kaufmännischenKorporationen, sich– nach
Anhörung der Gehilfenschaft– gefälligst darüber zu äußern, ob nach den in

Ihrem GeschäftsbezirkegemachtenErfahrungen die Bildung besondererkauf
männischerSchiedsgerichtenach Art der Gewerbegerichtewünschenswerthund
durchführbarerscheint.Für dieBeurtheilung wird insbesonderedie größere oder

*) Siehe den Bericht in Nr. 31 der „Sozialen Praxis“.
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geringereHäufigkeitder im dortigen Bezirke zwischenKaufleuten und ihren An- für Leipzig; Altersversorgung der Arbeiter im Henne
gestelltenvorgekommenenStreitigkeiten rechtlicherNatur sowie die Frage in au; Gasverbrauch in 60 deutschenStädten; Ortsstatut überä an Minderjährige; Stadtmagistrat Hof a I S.

Arbeiterschutz-Behörde. – Internationaler Bergarbeiterkongress
in Aachen; Unterstützungskassen im Ruhrrevier, Vorgehen Oes
Gewerkvereins christlicher Bergarbeiter; Gewerkverein (Hirfch
Duncker) der graphischen Berufe und Maler Deutschlands.–
Arbeitsnachweis durch Krankenkaffen; Herabsetzung der Alters

Betrachtkommen,inwieweit etwa die für die#" und das Verfahrenvor denKammern für HandelssachengegebenenVorschriften sichnicht als geeignet
oderausreichenderwiesenhaben,um die aus demkaufmännischenDienstverhältniß
hervorgehendenStreitigkeiten sachgemäßund schleunigzu erledigen.Beziehenden
falls wäre auchzu erwägen,ob der Umstand,daß die Fachbeisitzerbei denKam
mernfür Handelssachensichnur aus derZahl der selbstständigenGeschäftsleuteer
gänzen,aufdieInanspruchnahmederHandelsgerichtedurchdieGehilfenschafteinwirkt.“

Kellner-Arbeitsnachweis bei der Berliner Gewerbeausstellung.
Thätigkeit des Gewerbegerichts. DieKellner, Köche und Berufsgenossen
vonBerlin führen darüber Beschwerde, daß gewissenlose Kommissio
näre und Agenten die Nothlage der Stellensuchenden ausbeuten und
für Vermittlung einer Stelle unverhältnißmäßig hohe, ja oft wuche
rischeGebühren verlangen. Um diesem Unwesen einigermaßen, und
namentlich für die Dauer der' zu steuern, hattensi

e

sich an das Gewerbegericht gewandt und gebeten, helfend einzu
greifen. Nicht selten komme e

s vor, daß der Vermittler den Wirth

zu überreden sucht, diesen oder jenen zu entlassen, da er eine bessere
und brauchbarere Kraft für diese Stelle nachweisen könne. Dadurch,
daß der Kommissionär stets ein guter Gast se

i

und große Zeche
mache, fänden sichWirthe genug, die diesen Einflüsterungen Gehör
schenkten und Entlassungen vornähmen nur um des guten Gastes
willen. Ferner betriebe in den meisten Fällen der Kommissionär
selbst zugleich eine Gastwirthschaft, wodurch der Stellensuchende
verpflichtet sei, ein sauer verdientes Geld bei ihm zu verzehren und
unter Vernachlässigung der Familie vom frühen Morgen bis zum
späten Abend bei ihm sich aufzuhalten, um zurHand zu sein, wenn
eine Stelle frei würde u

. f.w. Der Vorsitzende des Gewerbe
gerichts, Affeffor v

.Schulz, leitete zunächst Verhandlungen mit den
maßgebendsten Hotelbesitzern und Restaurateuren ein und lud schließ
lich sämmtliche bei der Ausstellung betheiligten Restaurateure, Hotel-,
Theater- und Brauereibesitzer zu einer Konferenz im Gebäude des
Gewerbegerichts am 25. April ein. Der größte Theilder Eingeladenen
erschien. Das Resultat der Verhandlungen war, daß sämmtliche An
wesendezugaben, daß ein ehrloses Ausbeutungssystem seitens einzelner
Kommissianäre und Agenten beiGelegenheit der Stellenvermittlung
betrieben würde. Es kam zur Sprache, daß es vorgekommen, daß ein
zelne Kellner dem Kommissionär nur für den Nachweis einer Stelle
bis 100 Mark und mehr haben zahlen müssen. Dieses Treiben
wurde scharf verurtheilt. Sämmtliche Anwesende verpflichteten sich,
fortan, insbesondere während der Dauer der Ausstellung, ihren
Bedarf an Hülfskräften unter Vermeidung der Kommissionäre nur
durch Vermittelung folgender Vereine zudecken: Gastwirthe-Innung,
Gastwirths-Gehülfen-Verein, Berliner Kellner-Verein, Kellner-Verein
des Ostend-Bezirks, Verband deutscher Gasthofgehülfen, Deutscher
Kellner-Bund. Diese Vereine nehmen garkeine, oder nur ganz ge
ringe Gebühren, helfen sich gegenseitig aus und sind in der Lage,
selbst den größten Anforderungen zu genügen. Ein Adressen
verzeichniß dieser Vereine wurde jedem Anwesenden ausgehändigt.

Sie versprachen, unter ihren Kollegen lebhaft dahin zu wirken,daß
auch diese bei Bedarf von Kräften sich derselben bedienten.

Berbandsangelegenheiten.

Der Redaktionsausschuß hat die Erhebungen des Berliner
Gewerbegerichts über die Zustände inderHerren-und Knabenkonfektion
den Mitgliedern des Verbandes dadurch zugänglich gemacht, daß

e
r die einschlägige Arbeit von O. Weigert als außerordentliche Bei

lage zuNr. 29der „Sozialen Praxis“ veröffentlichte. Den Abonnenten
des „Gewerbegerichts“ stehen Exemplare dieser Nummer, soweit der
Vorrath reicht, bei dem Geschaftsführer des Verbandes (Stadtrath
Dr. Fleisch, Frankfurt a/Main, Clasern Hof) zur Verfügung.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 3
2

der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Der Reichstag und der Terminhandel. Von Prof. Gustav
Cohn (Göttingen). – Die Prügelstrafe in Rußland. Von

L.Werblunski (Berlin); Die Deutsche Handwerks-Enquête,
vonProf. Cl. Neuburg (Erlangen); Uebereinkommen zwischen
Druckereibesitzern und ihren Setzern in Clermont-Ferrand;
Arbeiter in der französischen Zündholz-Industrie; Lehrlings
züchterei im deutschen Friseur- und Barbiergewerbe. –
Kommunale Lehr-Werkstätten in Bern; Städtisches Volks
bureau in Ruhla; Errichtung einer städtischen Gärtnerei

grenze für die Altersrente; Vermögensbestand der Arbeiter
versicherung Ende 1894; Altersversorgung in Dänemark. –
Wohnungsämter in Frankreich, Schweden und Belgien. –
Einführung des achten Schuljahres an den bayerischen Volks
schulen; Scheitern des preußischen Lehrerbesoldungs-Gesetzes:
Gewerbeschulwesen im badischen Landtage.– Vorgehen der
Biberacher Malermeister gegen Mißstände im Submissions
wesen. – Zweite Lesung des deutschen Börsenentwurfs;
Preußische Central-Genossenschaftskaffe.

Aus dem Inhalt der letzten Aprilnummern der „Sozialen
Praxis“ seien folgende Aufsätze '' Lehrlingswesenim Deutschen Kleingewerbe. Von Prof. W.Stieda (Rostock). –
Die nächsten Aufgaben der Reichskommission für Arbeiterstatistik.
Von Dr. A. Braun (Berlin). – Die Neuregelung des Armen
wesens im Kanton Bern. Von Stadtrath A. Steck (Bern). –
Neue Bauordnungen in deutschen Städten. Von Dr. jur.

K
.
v
.Mangoldt (Frankfurt a.M.). – Prinzipal und Angestellte– Die Vorbildung der Bergleute als Arbeiterforderung. Von

Bergmann Fr. Thiemann (Bochum). – Die Vertheilung der
preußischen Volksschullasten in Stadt und Land. Von J. Tews,
Generalsekretär der Gesellschaft für Volksbildung (Berlin).
Kinderspeisungen in deutschen Städten – Arbeitsverhältnisse an
italienischen Eisenbahnen. Von Dr. L.Albertini (Rom). – Die
tschechoslawischesozialistischePartei inOesterreich. Von Joh.Krapka
(Brünn). – Der Stand der Arbeiterschutzfragen in Deutschland.
Von Privatdozent Dr. J. Jastrow (Berlin). – Staatssubvention
für das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat. Von O.Hué (Essen).– Der Achtstundentag in Australien. Von Dr.E. Loew (London)– Aus den Notizentheil: Uebereinkommen zwischen Fabrikanten
und Arbeitern in der Färberindustrie in Yorkshire. – Kommunale
Fleischversorgung in Lissabon. – Textilarbeiterstreik in Kottbus.
Erster deutscher Handlungsgehülfentag. – Erster Kongreß

sozialistischer Handlungsgehülfen in Deutschland. – Streik in der
Chikagoer Konfektionsindustrie. – Die englische Regierung und
fair wages. – Miethsschiedsgerichte in Zürich. – Kommunale
Arbeiterwohnungen mit Staatshülfe in Genf. – Städtisches Sub
missionswesen in Stuttgart. – Ausschluß interessierter Gemeinde
vertreter, Schutzbestimmungen in Berlin, Magdeburg und Leipzig.– Arbeitslosenkasse bei der Sparkasse in Bologna. – Oeffentliche
Lesehallen in Deutschland. Hygienische Station der Orts
Krankenkasse Heidelberg. Gewerberäthe und Unternehmer in

Preußen. Ablehnung städtischer Arbeiterpolitik in Halle und
Leipzig. – Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutschland. –
Arbeitsvermittelung durch Vereine in Deutschland. Weibliche
Fabrikinspektoren in Frankreich. – Private Versicherungskaffe gegen
Arbeitslosigkeit in Hörde.– Städtische Baukontrolleure für Frank
furt a

.M. – Maximal-Arbeitszeit und Maximal-Arbeitslohn für
städtische Arbeiter in Winterthur. – Verkürzung der Arbeitszeit

in Deutschland. – Minimallöhne in den Submissionsbedingungen
belgischer Kommunen. Ueber „Die Erhebungen des Berliner
Einigungsamtes in der Herren- und Knabenkonfektion“. Von
Fabrikant O. Weigert, siehe oben Sp. 19.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkassen;

Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen.

Die „Soziale Praxis, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich 2./ 50 , ein schließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
sowiedirektdurch dieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.,
Mauerstr. 44).

„Das Gewerbe gericht“ erscheintam erstenDonnerstag jedenMonats imMindestumfangvon " Bogen. Für das Halbjahr April–September nehmen
Bestellungenzum ##Verlag, Berlin W., M

von 50Pf. jämmtlichePostanstalten und Buchhandlungen an.
auerstraße 44 erfolgt die direkteZusendungam Tage des Erscheinens.

Gegen Einsendung von 70 Pf. in Briefmarken an Carl Heymanns
-
Carl HeymannsVerlagin BerlinW. Mauerstraße44.– Gedrucktbei Julius Sittenfeld in BerlinW.– Verantwortlichfür die Redaktion:Dr. I Jastrow imCharlottenburg-Berlin.
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Anzahl kaufmännisch gebildeter Elemente besitzt, und daß diese letz
teren unter den Beisitzern aus dem Stande der Arbeitnehmer gänz
lich fehlen. Es wird dadurch aber keineswegs begründet, daß die
Gewerbegerichte nicht gleichzeitig als kaufmännische Schiedsgerichte
antiren könnten. Sobald man bei jedem bestehenden oder zu e

r

richtenden Gewerbegericht eine besondere Kammer für kaufmännische
Streitigkeiten errichtet, deren Beisitzer zu gleichen Theilen von den

Beilegungdes Schuhmacher-Streiks in

Mainz durch die Gewerbegerichts

Vorsitzenden.
Allgemeines über Gewerbegerichte

und Arbeitsvertrag ......... 31
SchnelligkeitdesVerfahrens beimGe
werbegerichtGotha.
Höhe der Streitobjektevor Gewerbe
gerichten.

Zum Verzeichnißder Gewerbegerichte.

Inhaltsangabender„Sozialen Praxis“.

Abdruck sämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedochnur

----- mit voller Quellenangabe. ---
Das Berlangen nach neuen Gewerbe gerichten.

-

Kaufmännische Schiedsgerichte.

Von Zeit zu Zeit dringen Gutachten von Handelskammern
und kaufmännischen Vereinen über Errichtung von kaufmännischen
Schiedsgerichten in die Oeffentlichkeit. Der weitaus größte Theil
der befragten Angestellten erklärt sich für Errichtung von solchen
Gerichten, glaubt aber in einer kleineren Anzahl, sichmit aller Ge
walt dagegen sträuben zu müssen, daß die bestehenden Gewerbe
gerichte mit der Schlichtung der Streitigkeiten zwischen kaufmän
nischen Angestellten und deren Prinzipalen betraut werden sollen.
Wie e

s kommt, daß ein Theil der befragten Vereine von den
Gewerbegerichten nichts wissen will, findet man sofort heraus,
wenn man die gesellschaftliche Stellung der einzelnen Mitglieder

der so urtheilenden Vereine näher ansieht. Diese Vereine setzen sich

zum überwiegenden Theil zusammen aus Prokuristen, Korrespondenten,

Buchhaltern in sehr gut honorierten Stellungen. Daher betrachtet
man e

s als eine Verletzung der Standesehre, wenn man sein Recht
bei demselben Gericht suchen soll, bei welchem die gewerblichen

Arbeiter ihre Klagen anbringen. Hierbei vergißt man aber, daß
auch die anderen Gerichte einen jeden Bürger ohne Unterschied von
Rang und Stand anhören.

Handeltreibenden, bezw. den Handlungsgehülfen gewählt werden,

hat man auf dem billigsten, einfachsten, raschesten und bestenWege
eine große Anzahl von solchen Schiedsgerichten, die für den Kauf
mannsstand ebenso nothwendig sind, wie für die gewerblichen Ar
beiter. Gleichzeitig hätte man auf diesem Wege alle bisher laut
gewordenen Bedenken beseitigt und allen billigen Wünschen Rech

schaffen werden

nung getragen.

Die aus den Kreisen der Handlungsgehülfen eingehenden Gut
achten sind daher zuerst darauf zu prüfen, o

b

die Gutachter solchen

Kreisen angehören, für welche die Schiedsgerichte überhaupt ge
sollen. Die Zuständigkeit dieser Gerichte wird

jedenfalls durch einen bestimmten Gehaltsbetrag begrenzt, dessen
Höhe sich wohl bei 2000 / finden dürfte, wie dieser Betrag
gegenwärtig die Zuständigkeit der Gewerbegerichte für technische
Beamte und Werkmeister begrenzt. Bei Abfassung ihrer Gutachten
haben aber die oben geschilderten Vereine, wenn auch nicht aus
schließlich, so doch in überwiegendem Maße a

n

ihre Mitglieder
gedacht und übersehen, daß die Höhe der Salaire dieser Mitglieder

denselben unmöglich machen wird, die Schiedsgerichte anzurufen.
Ihrer weniger gut situierten Kollegen haben die Vereine nicht ge
dacht und die große Anzahl der Ladengehülfen und Ladengehül

finnen vollständig übersehen. Wie groß aber der Stand der Laden
gehülfen beiderlei Geschlechts ist, mag daraus berechnet werden,

daß man die Zahl der allein in Berlin beschäftigten Ladengehül
finnen auf 12–15000 schätzt.
Sollen die Schiedsgerichte allen kaufmännischen Angestellten

zum Nutzen gereichen, so muß billiger Weise danach gestrebt
werden, daß solche in kürzester Frist an möglichst vielen Orten e

r

richtet werden. Und das is
t

auf die vorgeschlagene Art am
einfachsten zu erreichen. Man wird sogar nicht fehl gehen, in der
Annahme, daß manche Gemeinde, welche bisher mit der Errichtung

eines Gewerbegerichts zögerte, sich zu diesen Schritte entschließen
wird, um ein kaufmännisches Schiedsgericht zu erlangen. Wie sehr
die in Frage kommenden Stände Zutrauen zu den Gewerbe
gerichten gefaßt haben, und wie groß deren Wunsch ist, ihre Klagen

schon heute bei diesen Gerichten anhängig machen zu können, zeigt
die tägliche Erfahrung der Gewerbegerichte. Es müssen im Laufe
des Jahres sehr viele Klagen von kaufmännischen Angestellten
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zurückgewiesen werden, weil gegenwärtig das Gewerbegericht für die
selben nicht zuständig ist. Die Kläger sind manchmal sehr schwer
zu belehren und ziehen betrübt von dannen, wenn ihnen am
Gewerbegericht nicht geholfen werden kann.

Die Vereinigung der geplanten kaufmännischen Schiedsgerichte

mit den bestehenden Gerichten zu einem einzigen Gerichte mit ge
trennten Kammern, hat aber manche Vortheile. Ganz abgesehen

von der Kostenfrage bietet sich darin die sichersteGewähr für rasche
Erledigung der Streitigkeiten. Es wird böswilligen Parteien nahe
zu unmöglich gemacht, die Gegenseite durch Bestreiten der Zuständig

keit von einem Gerichte zum anderen zu schleppen und dadurch
die Erledigung hinauszuziehen. In der Praxis wird eine haar
scharfe Begrenzung der Zuständigkeit sich wohl schlecht ermöglichen
laffen; daher kann böser Wille solcherlei Einreden leicht versuchen.
Daß derartige Einreden aber thatsächlich versucht werden, zeigt die
Erfahrung bei den Gewerbegerichten.

Die Angestellten, für welche die kaufmännischen Schiedsgerichte
ins Leben gerufen werden sollen, sind im Allgemeinen nicht in der
Lage, langwierige Prozesse zu führen. Jeder verlorene Tag be
deutet einen mehr oder minder großen Verlust für den Handlungs
gehülfen, für den die rasche Erledigung des Rechtsstreites schon
aus dem Grunde ebenso nothwendig ist, wie für den gewerblichen
Arbeiter, weil die Gehälter der großen Mehrzahl der ersteren an
Höhe hinter dem Lohne der Handwerksgesellen zurückstehen. Dazu
kommt noch, daß es einem Handlungsgehülfen an einem kleineren
Orte schwer werden dürfte, eine neue paffende Stellung oder eine ge
eignete Person zu finden, welche seine Vertretung in dem Rechts
streite übernehmen könnte oder wollte. Da ein längeres beschäfti
gungsloses Verweilen an dem Orte aber mit Kosten verknüpft ist,

so gereicht eine rasche Erledigung ihm selbst im Falle des Unter
liegens immer noch zum Nutzen.
Köln. C. A. Decker.

II.

Die Kompetenz-Erweiterung der Gewerbegerichte.

Der soeben erschienene Bericht des Vorsitzenden des Gewerbe
gerichts Mainz, Rechnungsrath Amend, über das abgelaufene Ge
schäftsjahr schließt mit folgenden Ausführungen:

In einer auffällig großen Zahl von Fällen (27) ist das Ge
werbegericht zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Dienst
herrschaft und Dienstboten angegangen worden. Wenn auch die
Letzteren im Allgemeinen nicht unter den Begriff der gewerb
lichenArbeiter fallen, und deshalb die Zuständigkeit des Gewerbe
gerichts ausgeschlossen erscheint, so war dasselbe doch bemüht,
das ihm geschenkteVertrauen nach Thunlichkeit zu rechtfertigen,
und e

s

hat kein Bedenken getragen, wenigstens insoweit ver
mittelnd einzutreten, als auf eine gütliche Beilegung der bestehen
den Meinungsverschiedenheiten hingewirkt wurde.
niger als 21 Fällen is

t

e
s

denn auch gelungen, eine Einigung
herbeizuführen und damit beiden Theilen unnöthige Weiterungen
und Kosten zu ersparen. In drei Fällen wurde die Klage k. H.

zurückgenommen,weil der Beklagte der Ladung keine Folge ge
leistet hatte, und in drei Fällen erklärten die Parteien, ihr Recht
weiter suchenzu wollen.

doch die aus Interessentenkreisen laut gewordenen Wünsche und
die auf die Erstreckung des Geltungsbereiches des Gewerbe
gerichts-Gesetzes auf weitere Bevölkerungsklaffen gerichteten Be
strebungen eine eingehende fachliche Würdigung. Jedenfalls
wird die Frage, welche die rechtliche und damit zugleich die
wirthschaftliche Besserstellung breiter Volksschichten bezweckt, nicht
von der Tagesordnung abgesetzt werden können, bevor nicht
eine befriedigende Lösung gefunden ist.

Der Bericht des Gewerbegerichts Mainz is
t

der erste uns be
kannt gewordene, der sichmit diesen Fragen beschäftigt. Die Frage
selbst is

t

aber keine neue mehr,“) und si
e

is
t

gerade in den letzten
Monaten von den verschiedensten Seiten her erörtert worden.

| Im Reichstage hat die sozialdemokratische Fraktion einen Gefetz

In nicht we

Bei mehreren Klagen, die aus Kreisen
der landwirthschaftlichen Arbeiter angebracht worden waren,
mußte das Gericht seine Unzuständigkeit aussprechen.
Angesichts solcherErfahrungen, die vielfach auchanderwärts ge

macht worden sind, wird der gegenwärtig im Gang befindlichen,
weite Kreise umfassendenBewegung, welcheauf eineErweiterung
der Zuständigkeit der Gewerbegerichte abzielt, eine gewisse Be
rechtigung nicht abgesprochenwerden dürfen. Wenigstens is

t

nicht
erfindlich, welche unüberwindlichen Schwierigkeiten eine Regelung
der Verhältniffe der Dienstboten, der in der Landwirth
schaft beschäftigten Personen und der kaufmännischen
Gewerbs gehülfen in der gleich einheitlichenWeiseentgegenstehen
sollten, die für die gewerblichen Arbeiter nach der Ansicht aller
unbefangen Urtheilenden mit gutem Erfolge durchgeführt ist; se

i

e
s

durch die Ausstattung der Gewerbegerichte mit weitergehenden
Befugnissen, oder, wie solches für die kaufmännischenAngestellten
vielfach verlangt wird, durch Bildung besonderer, den Gewerbe
gerichten ähnlicher, kaufmännischer Schiedsgerichte. Wenn auch
nicht verkannt werden kann, daß die Gewerbegerichte in ihrer
heutigen Verfassung und dem eng begrenztenWirkungskreis neue,
wesentlich verschiedeneAufgaben kaum zu übernehmen vermögen
und die Belastung insbesondere mit den Streitigkeiten der Dienst
boten und ländlichen Arbeiter mit ihren Arbeitgebern eine voll
ständige Umgestaltung der für die letzteren zur Zeit maß
gebenden Gesetzgebungnothwendig machen würde, so verdienen

entwurf, betr. die Ausdehnung der Gewerbegerichte auf Dienst
boten und ländliche Arbeiter eingebracht; Miethervereine wollen
kleine Miethstreitigkeiten durch die Gewerbegerichte entschieden
haben; kaufmännische Vereine“) erörtern die Frage der Unter
stellung der Streitigkeiten zwischen Kommis und Prinzipal unter
die Gewerbegerichte oder die Bildung eigener kaufmännischer Schieds
gerichte. Die letztere Frage wird sogar inPreußen*) und Bayern
bereits von den Ministerien erwogen und is

t

den Handelskammern

zur Begutachtung vorgelegt worden.
Nun is

t

e
s

nicht Aufgabe und nicht Recht der Herausgeber

der Verbands-Mittheilungen, in diesen Blättern Namens des Ver
bands Stellung zu dieser Bewegung zu nehmen. Wir konstatieren
nur, daß der so vielfach auftretende Wunsch nach Kompetenz-Er
weiterung der Gewerbegerichte oder nach Bildung gleichartiger Ge
richte für einzelne Berufsgruppen ganz unerklärlich wäre, wenn
die absprechenden und höhnischen Urtheile, welche insbesondere

in einzelnen Kreisen der Großindustrie ab und zu über die Thätig
keit der Gewerbegerichte gefällt werden, auch nur irgend welche
thatsächliche Berechtigung hätten. Wir konstatiren ferner, daß der
eigentliche Grundgedanke der Organisation der Gewerbegerichte –

Theilnahme der Unbemittelten a
n

der Rechtsprechung; Heranziehung

von Vertrauensmännern der betheiligten Berufsgruppen, und zwar
sowohl aus den Arbeitgebern wie aus den Arbeitnehmern – all
gemeine Sympathie gefunden und werbende Kraft bis in andere
Erwerbskreise hinein bethätigt haben. Wir möchten aber zugleich
hiermit auf einige Rückwirkungen aufmerksam machen, welche die
Kompetenz-Erweiterungen (worunter wir hier auch die Neubildung
besonderer Gewerbegerichte für besondere Berufsgruppen verstehen
möglicher Weise auf die bestehenden Gewerbegerichte, die Ge
meinden und auf die Justiz-Organisation haben könnten.
Die Kompetenzerweiterung bedeutet für die Gewerbe gerichte

zunächstArbeitsvermehrung; und dieseArbeitsvermehrung wird natür
lich erheblich größer sein, wenn neben das Gericht für gewerbliche
Arbeiter besondere Schiedsgerichte für andere Berufe (Kaufleute,
Dienstboten u

. f. w.) treten, als wenn dem bestehendem Gewerbe
gerichte auch diese Streitigkeiten überwiesen werden. Im Uebrigen
wird si

e

sich für die einzelnen Gewerbegerichte in sehr verschiedener
Weise äußern. In größeren Städten bedingt d

ie Neuanstellung

von Personen, Neubeschaffung von Sitzungsräumen u
.
f. w. und

dieses Beides ziemlich gleichmäßig, in welcher Form si
e

auch
erfolgt. Es wird bedeutender Ansprüche an die Opferwilligkeit

*) Man kann sagen, si
e

is
t

älter, als das Gewerbegerichts-Gesetz
selbst. Bereits 1888 hat Verfasser in einem, dem Verein für Armenpflege
erstatteten Gutachten über die Wohnungsnoth vom Standpunkt der
Armenpflege die Ueberweisung der Bagatell-Miethstreitigkeiten an spezielle
Schiedsgerichte oder an die auf Grund der Gewerbeordnung (§ 120a)
bestehendengewerblichen Schiedsgerichte vorgeschlagen. (Schriften des
Vereins für Armenpflege VI S. 155) Die von diesem Verein dem
nächstgebildete Unterkommission, der u

. A. der damalige Ober-Bürger
meisterMiquel angehörte, hat diesen Vorschlag adoptiert und dem Ver
ein einen bezüglichen Gesetzesvorschlag (Abänderung des § 14 des Ge
richsverfassungsgesetzes) vorgelegt, der in den Vereinsschriften Heft X

l

S. 68 abgedruckt is
t

*) So zu Ostern d. J. der erste sozialdemokratische und der erste
deutsche(antisemitische)Handlungsgehülfen-Kongreß (Vgl. Soziale Praxis
Nr. 29), jener für Kompetenz-Erweiterung, dieser für besondere kauf
männische Schiedsgerichte. In letzteremSinne ebenfalls der VI. Ver
bandstag der kaufmännischen Vereine Badens und der Pfalz in Rastatt
(17. Mai) und die Freie Vereinigung der Handelsangestellten in

München (21. Mai).
***) Vgl. Nr. 2 des Gewerbegerichts, Sp. 18.
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der Gemeinden bedürfen, wenn verhütet werden soll, daß die Ver
mehrung der Arbeitslast nicht zu einer Verlangsamung des Ge
schäftsganges und damit zu einer verzögerten Erledigung der ein
zelnen Prozesse führe. Dagegen werden kleine Gewerbegerichte,

d. h. Gewerbegerichte in kleineren Städten, durch die Kompetenz
erweiterung sehr günstig beeinflußt ja vielfach erst lebensfähig
werden. In einer Stadt von wenigen Tausend Einwohnern pflegt
die Zahl der Streitigkeiten sogering zu sein, daß–da doch nicht für
jede einzelne Sache die Beisitzer zusammengerufen werden können –,
Verzögerungen fast unvermeidlich sind. Werden dagegen außer den
gewerblichen Arbeitern auch die Dienstboten, die Kaufleute u. . w.
dem Gewerbegericht unterworfen, so is

t

für eine regelmäßige Be
schäftigung und damit für eine regelmäßige Wiederkehr der Sitzungen
von selbst gesorgt.

Noch wichtiger freilich wäre die Kompetenzerweiterung für
die Zusammensetzung des Gewerbegerichts. Die Beisitzer
werden gewählt, und zwar entweder (so inMünchen, Frankfurt a.M.,
Hannover u

. f. w.) durch völlig freie Wahl oder (so in Berlin,
Hamburg, Köln) durch eine nach Berufsgruppen erfolgende Wahl.
Die Wahlvorschläge gehen zunächst, soweit die Arbeiter in Betracht
kommen, häufig und mit Nutzen für die Sache von den Fachver
einen und Gewerkschaften aus. Solche Organisationen bestehen

für die landwirthschaftlichen Arbeiter, die Dienstboten u
. f. w
.

fast

noch gar nicht und sind auch bei den Handlungsgehilfen noch im

ersten Anfang. Die Kompetenzerweiterung wird den Antrieb
zur Organisation hoffentlich stärken; einstweilen wird aber zunächst
das Fehlen solcher Wahlvorschlags-Körper und später vielleicht die
übergroße Anzahl derselben die a

n

sich wünschenswerthe Vertheilung

der Beisitzer auf die Berufsgruppen erschweren. Vielleicht hieraus,
vielleicht aus dem Bestreben, sich von den Arbeitern mehr zu

scheiden, erklärt sich der vielfach geäußerte Wunsch der Handlungs
gehilfen nach Bildung besonderer kaufmännischer Schiedsgerichte,

der u
. E
.

nur in größeren Städten, da auch d
ie

einfache Kom
petenzerweiterung zur Bildung neuer Kammern des Gewerbegerichts
führen muß, berechtigt ist.
Viel einfacher als für die Arbeiter liegt es in dieser Beziehung

für d
ie Arbeitgeber. Sie sind weniger a
n Zahl und deshalb

weniger geneigt zur Uebernahme neuer Ehrenämter, aber auch eher
im Stande, für die paffende Auswahl ihrer Vertreter, selbst ohne
feste Organisation, zu sorgen. Zudem beschäftigen viele von ihnen
Arbeiter der verschiedenen Kategorien – gewerbliche Hülfsarbeiter,
Dienstboten, Handlungsgehülfen –, müßten also beim Bestehen
verschiedener Schiedsgerichte vor jeden derselben für einen Theil
ihrer Angestellten Recht nehmen und kämen für jedes der Gerichte
als Beisitzer in Betracht. Sie würden daher vermuthlich der Kom
petenzerweiterung der nun einmal bestehenden Gewerbegerichte den
Vorzug vor der Neuschaffung weiterer Schiedsgerichte geben.*)
In Uebrigen wäre die Kompetenzerweiterung für die richter

liche Thätigkeit des Gewerbegerichts natürlich ohne Belang. Frag
lich is

t

aber, welchen Einfluß fi
e auf seine Wirksamkeit als

Einigungsamt sowie auf seine Bedeutung als gutachtende und
antragstellende Behörde haben würde. Dieser Einfluß is

t

erst in
Werden, und e

r wird wesentlich erschwert, solange das Majoritäts
Wahlsystem dafür sorgt, daß jeweils nur eine politische Partei– bald die socialdemokratische, bald die evangelisch-sociale oder
die katholische – für die Bestimmung der Beisitzer allein maß
gebend is

t. Es wäre daher immerhin von Nutzen, wenn wenigstens
der Einwand, daß im Gewerbegericht ja nur gewerbliche Arbeiter

zu Wort kämen, beseitigt würde. Der nahe liegenden Erwägung,
daß den Fach-Schiedsgerichten größere Sachkenntniß und eine al
seitigere Erörterung der Verhältnisse zugeschrieben werden möchte

a
ls

den erweiterten Gewerbegerichten, steht die – a priori
mindestens ebenso begründete – Befürchtung gegenüber, daß gerade
die Häufung der verschiedenen Gerichte der Autorität der Gut
achten, Schiedssprüche, Anträge eines einzelnen unter ihnen schäd
lich sein könne, zumal, d

a

sich die Fragen kaum je so abzweigen

*) Die Miethstreitigkeiten anlangend, mag darauf hingewiesen
werden, daß schon derzeit die Arbeitgeber-Beisitzer überwiegend Haus
besitzer, d

.
h
.

Vermiether zu sein pflegen, während die Arbeiter zugleich
auch die Miether der kleinen Wohnungen darstellen,

werden, daß ausschließlich die von dem einzelnen Gericht vertretenen
Interessenkreise berührt werden.

2
. Die Gewerbegerichte bestehen financiell ausschließlich zu

Lasten der Gemeinde; si
e

stellen gewissermassen einen Beitrag dar,

den die Gemeinden zu den Kosten der Justiz-Organisation leisten.
Dieser Beitrag is

t

schon jetzt nicht gering; in Berlin, München,
Dresden ersetztdas Gewerbegericht mehrere vollbesetzte Amtsgerichte.

Aber e
r ward bisher weniger beachtet, weil die hier verhandelten

Streitigkeiten zum größeren Theil, falls keine Gewerbegerichte vor
handen gewesen wären, nicht etwa den Amtsgerichten zugefallen,

sondern einfach wegen der Unzulänglichkeit desgewöhnlichen Gerichts
verfahrens gar nicht anhängig gemacht worden wären. Bei der
Verhandlung über die Kompetenz-Ausdehnung wird aber, dieses
Moment, das vielleicht schon jetzt manchen Finanzminister zu

Gunsten der Maßregel beeinflußt, nicht unbeachtet bleiben können.
Wenn derartige Gerichte nothwendig sind, so besteht kein Grund,

warum ihre Kosten von den Gemeinden getragen werden sollen, –

zumal die Errichtung nicht etwa in deren freiem Belieben steht,
sondern ihnen von den staatlichen Behörden durch Anordnung auf
erlegt werden kann (Gewerbegerichts-Gesetz §. 1). Mindestens
müßte doch eine Beitragspflicht des Staates statuiert werden, die
etwa nach Maßgabe der Ersparungen zu regulieren wäre, welche
durch die Kompetenzerweiterung oder durch die Vermehrung der
Fach-Schiedsgerichte für den Justizfiskus erzielt werden. Oder es

müßte der Staat, um den Gemeinden die neue Obliegenheit zu

erleichtern, sich ein für alle Mal bereit erklären, einen Theil der
entstehenden Kosten – etwa die Hälfte – zu ersetzen, wie dies ja

ähnlich schon bei gewissen Schullasten, z.B. den Kosten des Fort
bildungsschulwesens, geschieht.

3
. In technisch-juristischer Hinsicht und im Rahmen der

Justiz- Organisation unterscheiden sich die Gewerbegerichte

von den Amtsgerichten insbesondere durch ihr Verfahren und
dadurch, daß der Vorsitzende nicht vom Staatsoberhaupt ernannt,

sondern von einem Gemeindekollegium erwählt wird (Gewerbe
gerichts-Gesetz § 11). Bisher waren dies „Ausnahmen, welche die
Regel bestätigen“ – die Regel nämlich, daß civilrechtliche Urtheile
nur durch die von der Landes-Centralverwaltung bestellten Richter,

nur auf dem umständlichen Weg des Amts- und Landgerichts

Prozesses nach der Civilprozeßordnung, und nur unter Vorbehalt
der Aufhebung durch eine höhere Instanz gefällt werden dürften.
Die Gewerbestreitigkeiten waren gleichsam von der großen Masse der

Prozesse abgesplittert und einer besonderen, durch d
ie Unwichtigkeit des

Gegenstandes entschuldbaren Behandlung unterworfen worden, die
von den Richtern an den „ordentlichen Gerichten“ (§ 13 Gerichts
verfassungs-Gesetzes) gelegentlich etwas von oben herab angesehen

ward. Nach der Kompetenz-Erweiterung scheiden sich dagegen die
früher den Amtsgerichten zugewiesenen Streitigkeiten in zwei große
Maffen. Die einen werden nach dem schwerfälligen Verfahren des

§ 456 ff
.

der Civilprozeßordnung entschieden; der Einfluß des
Richters – der nicht einmal verlangen kann, daß die Partei per
sönlich vor ihm erscheint (vergl. §. 132 Civilprozeßordnung mit

§. 40 des Gewerbegerichtsgesetzes) – ist beschränkt; seine Urtheile
sind stets der Nachprüfung durch die Landgerichte unterworfen,

derenMitglieder daher thatsächlich und in der Ansicht des Publikums
als seine Vorgesetzte erscheinen. Bei den anderen dagegen is

t

der

Richter in weit höherem Grad Herr des Prozezstoffes; das Ver
fahren is

t

schnell, das Urtheil is
t

endgültig – mit der Bedingung
freilich, daß jede Partei verlangen kann, daß e

s

nicht vom Richter
allein, sondern unter Zuziehung von Beisitzern erlassen werde.“
Würden diese Unterschiede dadurch wett gemacht werden, daß

bei dem einen Gericht der Richter, se
i

e
r

auch noch so ungeeignet,

unabsetzbar ist, während e
r bei dem andern durch Nicht-Wiederwahl

entfernt werden kann? Oder dadurch, daß bei der Auswahl des Richters
für das eine Gericht (vgl. den in Preußen im Werden begriffenen
Assessoren-Paragraphen) besonderes Gewicht auf eine „gesellschaft

liche Stellung“ und was damit zusammenhängt, gelegt werden
wird, während die Gemeinden in der Lage sind, die Bekanntschaft

*) Ganz ähnlich wie das Verfahren in England vor deu county
ourts (vgl. Gneist, Engl. Verwaltungsrecht S. 975).
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mit den örtlichen Verhältniffen und das Interesse an dem von den
Schiedsgerichten zu beherrschenden Rechtsgebiet vorzugsweise zu
berücksichtigen?

Die Beantwortung dieser Fragen wird bereits die nächsteZukunft
bringen. Schon jetzt aber zeigt sich, daß dieKompetenz-Erweiterung

auf eine Reform der Civilprozeßordnung, auf Beschleunigung
und Verbilligung des Verfahrens, auf stärkeren Einfluß des Richters
auf die Prozeßbehandlung hindrängt, und daß si

e

zudem für die
Frage der Gerichts-Organisation nicht nur wegen der Verstärkung

des Laienelements von Belang ist, sondern auch namentlich dadurch,

daß sie neben den vom Staats-Oberhaupt, d
.
h
..

thatsächlich

von der Justizverwaltung, ernannten den von der Gemeinde
vertretung erwählten Richter jetzt.
Welche Richtung dieseEntwickelung weiter nehmen wird, stehtdahin.

Wenn der Handel nicht nur unser ganzes Civilrecht mit neuen
Ideen befruchtet, sondern auch unsere Justizorganisation zu wesent
lichen Fortschritten veranlaßt hat, – man denke an den Wechsel
prozeß, die Handelsgerichte, das Konkursrecht – so fällt dem bis
her vernachläßigten Arbeitsrecht dieselbe Aufgabe, und in noch er
höhtem Maße, zu. Die Kompetenz-Erweiterung der Gewerbe
gerichte bedeutet die Schaffung besonderer Gerichte für das
Arbeitsrecht.
Ob diese Gerichte für das Arbeitsrecht dann auch noch die

Aufgaben als Einigungsamt und Interessenvertretung behalten
können, oder o

b

sich für diese wichtigen Obliegenheiten besondere
Organisationen – Arbeitskammern im eigentlichen Sinn – bilden
werden, das sind weitaussehende Fragen, deren Lösung der weiteren
Zukunft überlassen bleiben mag!
Frankfurt a

.M. K
.

Flesch.

Rechtsprechung.

Muß der Arbeitgeber dem Arbeiter Lohn für die Zeit
zahlen, während welcher e

r wegen Geldmangels die Arbeit
ruhen läßt, ohne die Arbeiter zu entlassen? (Urtheildes Gewerbe
gerichts und Landgerichts Stettin.)
Eine Anzahl Zimmergesellen hatten am Sonnabend von den beiden

Arbeitgebern den fälligen Lohn nicht bekommen können, weil Letztere
von der Bank kein Geld erhalten hatten. Ihrer Angabe nach wurde
Ihnen gesagt, si

e

sollten sichgedulden, e
s

werde weiter gearbeitet, so
bald Geld eingehe. Die Kläger warteten zehn Tage und legten dann, da
die beiden Bauunternehmer Geld nicht erhielten, die Arbeit nieder. Sie
verlangten mit der am 29. Januar 1895 angebrachten Klage an rück
ständigem Lohn und an Entschädigung für die Wartezeit 405 ..
Kündigungsfrist war beiderseitig ausgeschlossen. Durch Urtheile des Ge
werbegerichts vom 31. Januar und 5. Februar 1895 wurden die Arbeit
geber verurtheilt.
Die Berufung wurde durch Urtheil des Königlichen Landgerichts

zu Stettin, IV.Civilkammer, vom 11. Februar 1896 zurückgewiesen.
Gründe: Die erste Entscheidung wird durch das Ergebniß der

neuen Beweisaufnahme gehalten. Danach sind die Kläger, die an den
Beklagten für die Herstellung der Zimmerarbeiten eines bestimmten
Baues angenommen worden waren und die demgemäß, obgleich si

e

jederzeit ihrerseits die Arbeit niederlegen und von dem Beklagten jeder
zeit entlassenwerden konnten, annehmen durften, daß ihre Vertrags
gebundenheit so lange dauere, bis entweder der Bau fertig sei, oder si

e

ausdrücklich entlassen würden, niemals von dem Beklagten aus der
Arbeit entlaffen worden. Sie sind vielmehr von den Beklagten durch
die Vertröstung, daß jeden Tag die Zahlung des rückständigen Lohnes
erfolgen werde und dann die Arbeit wieder vorwärts gehe, veranlaßt
worden, sichzur Verfügung ihrer Arbeitgeber zu halten, als die Arbeit
am 19. Januar 1895 stockte. Die Beklagten müssen ihnen deshalb für
dieZeit, wo si

e

feierten, den Lohn zahlen, den die Kläger verdient hätten,
wenn si

e

die Arbeit fortgesetzt hätten. Da die Beklagten als Grund
der Arbeitsstockung fortgesetzt lediglich Geldmangel bezeichnet haben, so

is
t

damit schon ihre Behauptung, daß die Fortführung der Arbeiten
wegen Frostes nicht habe stattfinden können, widerlegt.

(Anm.: An diesemUrtheil sind nebenbeidie Zeitangaben interessant:
Das Gewerbegericht hat nach zwei bezw. siebenTagen ein Urtheil er
lassen. Auf die Entscheidung des Landgerichts und damit auf Zahlung
des ihnen zustehendenBetrages mußten die Kläger ein Jahr warten.)
Hat der Arbeiter, der die Arbeit unbefugt verlassen hat,

auch dann Schadensersatz zu leisten, wenn e
r

nachher vom
Arbeitgeber gemißhandelt worden ist? (§ 124b, § 124 Abs. 2

Gewerbeordnung. – Urtheil des Gewerbegerichts Frankfurt a. M.)

Der Kläger hat die Arbeit am 26. März unberechtigter Weise ver
Die (vom Beklagten gegen rückständigenLohn in Höhe vonlassen.

8 so … //
.

zur Aufrechnung verwandte) Schadensersatz-Forderung wa:
mithin an sich gerechtfertigt.

erst mit der rechtsmäßigen Auflösung des Arbeitsvertrages fällig genweier
wäre, so daß Kläger durch die Pflicht des Beklagten zurBaarzahlung
den Konsens (§. 115 Gewerbeordnung) nicht anrufen kann. Gleichwohl
konnte dem Antrag des Beklagten auf Abweisung der Klage nicht ir

vollem Maße entsprochen werden. Eswar dasWegbleiben des Klägers
wenn auch zu Anfang, so doch nicht während der ganzen Dauer der
Kündigungsfrist ungerechtfertigt. Beklagter hat ihn, als er nach seinem
Austritt seinePapiere holen wollte, thätlich mißhandelt und ihm dadurch,
jedenfalls von diesemTage ab, das Recht zum Austritt gegeben (§ 124
Ziffer 2 Gewerbeordnung), was Kläger bis dahin nicht hatte. Der
durch die Arbeitseinstellung vom 26. März an entstandene Schaden
endigte also bereits am folgenden Tage mit der thätlichen Mißhandlung

des Klägers. Beklagter kann hiernach nur für noch nicht zwei ve"
Tage Ersatz verlangen, und e

s

erschiendaher gerechtfertigt, den Schadens
ersatz, der ohne weiteren Nachweis auf 250 ... für jeden vollen Tag
berechnetwerden konnte (§. 124b), auf 4,25J. festzusetzen.
Darf ein Mädchen den Dienst verlassen, wenn in das ihr

angewiesene Schlafzimmer zu einem anderen Mädchen ein
Mann eingelassen wird? (Urtheil des Gewerbegerichts Karlsruhe,
Vorsitzender Rechtanwalt Boeckh).
Kläger behauptet, die Beklagte sei bei ihm als Küchenmädchen mit

einem Monatslohn von 12 … nebst Kost und Wohnung eingetreten,

habe aber ohne Kündigung widerrechtlicher Weise den Dienst verlaffen:

e
r verlangt Entschädigung und Rückzahlung des ausgefolgten Haft

geldes.
Beklagte giebt zu, daß si

e

den Dienst ohne Kündigung verlaffen
habe, is

t
aber der Ansicht, daß si

e

hierzu vollauf berechtigt gewesen s
e
i,

Sie habe mit zwei anderen Mädchen in einem gemeinsamen Zimmer
schlafen müssen. Eines dieser Mädchen habe in der ersten Nacht einen
verheiratheten Mann Namens Meyer mit ins Zimmer genommen und
mit demselben in einemBett geschlafen;dies se

i

am anderen Morgen dem
Kläger mitgetheilt worden, trotzdem se

i

in einer späteren Nacht wieder
derselbeMeyer in das Schlafzimmer eingedrungen in der gleichen Absicht
der Begehung unsittlicher Handlungen. Auf Vorhalt habe Kläger
gesagt, e

r

könne da nichts machen, die Gäste blieben ihm sonst weg;
Beklagte verließ in Folge dessenden Dienst.
Kläger giebt zu, daß die Kellnerin, welche mit der Beklagten e
in

Zimmer gemeinsam mit einer weiteren Bediensteten bewohnte, in der
ersten Nacht nach dem Eintritt der Beklagten einen Herrn in das
Schlafzimmer mitgenommen hat, und daß in einer späteren Nacht der
genannte verheiratheteMann in dasSchlafzimmer der Mädchen eindrang,
Er stellt in Abrede, daß e

r

am Tage, nachdem die Kellnerin einen
Herrn in das Schlafzimmer gebracht hatte, hiervon Kenntniß erhielt,
giebt aber zu, daß dieses Mädchen heute noch in seinenDiensten steht,
Gründe: Der Arbeitgeber, welcher seiner Arbeiterin Wohnung zu

stellen hat, is
t

verpflichtet,dafür zu sorgen, daß si
e

in dem ihrüberlassenen
Schlafzimmer –mag dasselbe von ihr allein oder gemeinsam mit Anderen
benutzt werden – sichaufhalten kann, ohne daß sie der Zumuthung aus
gesetztwird, entweder selber unsittlicheHandlungen zu begehen oder die
Begehung derartiger Handlungen durch Andere in dem gemeinsamen
Schlafraum zu gestatten. Kommt e

r

dieser Verpflichtung nicht nach,

oder läßt er, falls ein derartiger Vorfall sich ohne sein Verschulden
ereignet, nicht sofort Remedur eintreten, so setzt er sich seinerseits
dem begründetenVorwurf aus, daß er die Arbeiterin zu verleiten suche,

in dem gemeinsamen Schlafraum die Verübung unsittlicher Handlungen
durch Dritte zu gestatten, event. auch selber solcheHandlungen zu ver
üben; in einem solchenFalle wäre dann die Bestimmung des § 124"
der Gewerbeordnung begründet und die Arbeiterin zum sofortigen Ver
lassen der Arbeit berechtigt.

Das Gericht nimmt nun in vorliegendem Falle auf Grund der
übereinstimmenden Angaben beider Theile als erwiesen an, daß die in

dem gemeinsamenSchlafzimmer wohnende Kellnerin in der ersten Nacht
einen Herrn mitgebracht hat, und daß weiter in einer zweiten Nacht
wieder ein Herr in das gemeinsame Schlafzimmer eingedrungen is

t,

sowie daß die an dem in der erstenNacht stattgehabtenVorfall be
i

theiligte Kellnerin heute noch im Dienst des Klägers sich befindet
Das Gericht nimmt aber ferner auf Grund der Aussage der Beklagten,
welche einen durchaus glaubhaften Eindruck machte, weiter als erwiesen
an, daß dem Kläger der Vorfall der ersten Nacht alsbald am darauf
folgenden Morgen durch das dritte in demZimmer wohnende Mädchen

Auch kann mit dieser Schadensersatz
Forderung gegen die Lohnforderung kompensiertwerden; denn beide
Forderungen rühren aus dem Arbeitsverhältniffe her und es handel
sich–da Kläger gegen Monatslohn angestellt war–um den Arbeits
lohn aus einer noch nicht abgeschlossenenLohnperiode, der jedenfalls
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mitgetheilt wurde, sowie, daß der Kläger weiter auf Vorhalt erwiderte,
er könne da nichts machen, die Gäste blieben ihm sonst weg.
Aus obigen festgestelltenThatsachen folgt, daß Kläger seineVer

bindlichkeiten gegenüber der Beklagten nicht erfüllt hat – er hätte die
bei dem ersten Vorfall beheiligte Kellnerin alsbald entlassen und das
Zimmer der Beklagten vor dem Eindringen von Gästen schützenmüssen– und daß Beklagte auf Grund der Bestimmung des § 124“ der Gewerbe
ordnung berechtigt war, den Dienst alsbald zu verlassen; es muß aber
weiter gesagt werden, daß si

e
hierzu nicht nur nach dem Gesetzbe

rechtigt, sondern auch zweifellos moralisch verpflichtet war.
Hieraus folgt, daß die Klage abgewiesen werden mußte.

Ist es eine grobe Beleidigung im Sinne des §. 123 Nr. 4
,

wenn ein Arbeiter einen Vertreter des Arbeitgebers als

„Streikbrecher“ bezeichnet? (Urtheil des Gewerbegerichts Frank
furt a.M. Vorsitzender: GerichtsassessorPohlmann.)
Der Kläger hat von dem Faktor der beklagten Firma in einer

öffentlichen Versammlung der Schriftgießer und Buchdrucker gesagt, „er
solle in Oesterreich die Rolle eines Streikbrechers gespielt haben“. Nach
seinen eigenen Angaben hat e

r

diese Aeußerung gethan, um den Zu
hörern zu zeigen, mit wem si

e

e
s in der Person des Faktors zu thun

hätten. Der Faktor der beklagten Firma gehörte zu den organisierten

Arbeitern. Der Kläger is
t

in Folge dieses Vorfalls ohne Kündigung
entlassen worden. Die Entlassung is

t

für gerechtfertigt erklärt worden,
weil das Wort „Streikbrecher“ für einen organisiertenArbeiter das Ver
laffen der Organisation, damit einen Verrath an der eigenen Sache
und eine ehrlose Handlung bezeichnet. Erschwerend is

t

ins Gewicht ge
fallen, daß die Aeußerung in einer öffentlichen Versammlung gethan is

t

und der Kläger mit dem Faktor der Beklagten bis zu seinerEntlassung
auf kameradschaftlichemFuße gestanden hat.
Begriff des Arbeitgebers. Der Inhaber eines Dienst

manns instituts ist nicht Arbeitgeber der Dienstmänner. Das
Gewerbegericht ist hiernach für Streitigkeiten zwischen ihm
und den einzelnen Dienstmännern nicht zuständig. (Urtheil
des Gewerbegerichts Frankfurt a

. M. vom 7.Mai 1896. Vorsitzender:
GerichtsassessorPohlmann.)
Die Zuständigkeit des Gewerbegerichts is

t

eine ausschließliche und
von Amtswegen zu prüfen. Zuständig sind die Gewerbegerichte aber nur
für Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitern. Ein solchesVer
hältniß hat zwischen den Parteien nicht bestanden. Wenn auch gemäß
Nr. 5 des Statuts der „Schiebkärrchen-Anstalt“ der Beklagte die Ver
pflichtung hat, den ihr unterstellten Schiebkärrchern möglichst Arbeit zu

verschaffen, so vergiebt d
ie

Arbeit jedoch nicht, sondern vermittelt si
e

nur.
Man mag das Verhältniß der Anstalt zu ihren Schiebkärrchern als
Garantie- oder Bürgschaftsverhältniß bezeichnen. Arbeitgeber bleibt im
einzelnenFall immer derjenige, der die Arbeit ertheilt hat. Dieser zahlt
auch den Lohn. Die Schiebkärrcher sind nicht einmal verpflichtet, mit
dem Beklagten abzurechnen. -

Aus diesen Gründen mußte sich das Gericht für unzuständig er
klären und, ohne in eine sachlichePrüfung einzutreten, die Klage ab
weisen.

Ist der Einspruch wirksam eingelegt, wenn die Ein
spruchsschrift nicht unterschrieben ist? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Kassel).

Gründe: Nach § 58 des Gewerbegerichts-Gesetzes kann der Ein
spruch gegen ein Versäumnißurtheil durch Einreichung einer Erklärung

bei dem Gewerbegericht eingelegt werden, und e
s

sind für den Inhalt
dieser Erklärung gemäß § 23 das. die entsprechendenBestimmungen der
Civilprozeßordnung über den Einspruch maßgebend. Der hier in Betracht
kommende §305 des letzterenGesetzes enthält zwar keine ausdrückliche
Vorschrift darüber, daß die Einspruchsschrift die Namensunterschrift des
Antragstellers enthalte. Daß dies gleichwohl ein nothwendiges Erforderniß
bildet, folgt aber aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen, indem die Unter
schrift erst die Perfektion des Willens konstatiert. In diesem Sinne hat
auch das Reichsgericht – Beschluß vom 22.März 1893; Band 31,

S
.

378 – entschieden. Hiernach war der Einspruch der Beklagten
als unzulässig zu verwerfen.

Gutachten und Anträge.

Lohnbücher für Gera. Bedenken der Fabrikanten. In Gera war
aus der Mitte der Arbeiter-Beisitzer ein Antrag formuliert, welcher für
allemechanischenWebereien Lohnbücher inbestimmter Form obligatorisch
machenwollte. Zu den Verhandlungen darüber (vgl. Nr. 1 des „Ge

Länge und Breite des Stückes, sowie Schußzahl, dem betreffenden
Arbeiter bei Empfangnahme des zu verarbeitenden Materials
schriftlich in Form eines sogenannten Stuhlzettels übergeben,
außerdem werden laut §. 5 der Fabrikordnung einem jeden Ar
beiter auf Verlangen die festen Lohnsätze mitgetheilt, sowie jede
weiter gewünschte Auskunft ertheilt.“ – Der in Bezug genommene

§ 5 bestimmt: „Die festen Lohnsätze werden jedem Arbeiter auf
Verlangen mitgetheilt.“ Die Ertheilung weiterer Auskunft (wie
wohl wir nicht daran zweifeln wollen, daß si

e

vorkommt) is
t

also

in der Fabrikordnung bis jetzt nicht vorgeschrieben. Außerdem is
t

für den Ferner stehenden schwer verständlich, weswegen die Lohn
sätze bloß „auf Verlangen“ mitgetheilt werden und nicht jedem
Arbeiter ein Exemplar eingehändigt wird. Das Mindeste, was zu
fordern wäre, wäre übrigens, daß zunächst wenigstens das, was
„in den meisten größern Webereien“ geschieht, in allen geschehe.
Anträge im Gewerbegericht Berlin: Schutz der Bauarbeiter

gegen Lohnverluste. Der Ausschuß des Gewerbegerichts Berlin
verhandelte in mehreren Sitzungen vom Dezember v

. J. bis
Ende März d

. J. über einen Vorschlag der Arbeiter-Beisitzer,
den Erlaß eines Gesetzes zu beantragen, welches ein privilegiertes
Vorrecht für alle Löhne in Bauarbeiter -Forderungen
bei eintretender Subhastation einräumt. Während die Frage der
Mißstände im Baugewerbe meist im Sinne eines Schutzes der
Bauhandwerker behandelt zu werden pflegt, wurde in ein
gehender Verhandlung des Ausschusses unter Beibringung reichen
Materials die Nothwendigkeit eines Schutzes der Bauarbeiter
gegen unsolide Bauunternehmer und Zwischenunternehmer betont.
Unter Abstandnahme von der Forderung eines hypothekarischen
Vorrechts wurde die Einführung einer persönlichen Haftung der
jenigen, in deren Interesse der Bau ausgeführt wird, des Bau
unternehmers und Baugeldgebers (nach Analogie des § 27 des
Bau-Unfallversicherungs-Gesetzes) in folgender Weise beantragt:
Für die Forderungen der bei Ausführung eines Baus be

schäftigten Arbeiter aus dem gewerblichen Arbeitsverhältniß haftet
im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers (Kolonnen
führers, Zwischenunternehmers) der Bauherr und im Falle von
dessenZahlungsunfähigkeit der Baugeldgeber. Sind Zwischenunter
nehmer vorhanden, so haften diese vor dem Bauherrn und zwar
sämmtlich solidarisch. Der Arbeiter, der auf Grund dieser Bestim
mungen einen Vormann in Anspruch nehmen will, muß innerhalb
acht Tagen nach Fälligkeit seiner Forderung dem Vormann unter
Angabe der Höhe der Forderung Anzeige erstatten. Der An
gezeigte, der behauptet, daß ein Zwischenmann vor ihm haftet,
hat innerhalb drei Tagen letzterem von dem Anspruch Anzeige

zu erstatten und dem Arbeiter Nachricht davon zu geben. Der
Baugeldgeber is
t

von der Haftung frei, sofern der Baugeld-Vertrag
vor der Anzeige durch Zahlung vollständig erfüllt is
t

und e
r

dieses durch Anschlag auf dem Bau bekannt gemacht hat.
Außerdem wurden folgende gesetzliche Maßnahmen für er

forderlich erachtet:

1
.

durch Aenderung des Handelsgesetzbuchs zu bestimmen,
„daß, wer gewerbsmäßig Bauten aufführt, als Kaufmann zu

betrachten und verpflichtet sei, seine Firma eintragen zu laffen
und kaufmännische Bücher zu führen“; 2

.

durch zutreffende
Aenderung der Konkursordnung die Bestimmungen wegen be
trüglichen Bankrotts zu verschärfen; 3

.

durch zutreffende Aende
rung des Strafgesetzbuchs die Bestimmungen über den Betrug
und betrügerischen Bankrott zu verschärfen.

Einigungsämter.

Beilegungdes Schuhmacher-Streiks in Mainz durch die Gewerbe
gerichts-Vorsitzenden. Für die Entwicklung, welche die einigungs
amtliche Thätigkeit der Gewerbegerichte nimmt, sind auch solche
Schlichtungen von Interesse, in denen nicht das Gewerbegericht als
solches, sondern die Vorsitzenden persönlich angerufen waren. In
der Mainzer Schuhfabrik Eichbaum & Co. traten Ende März

d
. J. die Zwicker und Ausputzer in Ausstand, weil über die Lohn

sätze für die Arbeit an einer neu aufgestellten Maschine eine Ver
ständigung mit der Fabrikleitung nicht herbeigeführt werden konnte.
Da auch verschiedene später unternommene Versuche der streitenden
Parteien selbst, zu einer Einigung zu gelangen, fehl geschlagen
waren, fand auf Ersuchen der Arbeitervertreter zwischen diesem und

werbegerichts“) wird uns von Fabrikantenverein mitgetheilt, daß die
Fabrikanten das Vorhandensein von Unsicherheiten über die Lohn
ansprüche bestreiten. „In den meisten größeren Webereien werden
diejenigen Notizen, welche für den Arbeiter von Werth sind, als

den Fabrikinhaber am 30. März eine Aussprache vor dem Vor
sitzenden des Gewerbegerichts, Rechnungsrath Amend, statt; ein
Anrufen des Gewerbegerichts als Einigungsamt war beiderseits
nicht beliebt worden. Hierbei gelang es zwar, über die jämmtlichen
Streitpunkte, die sichaufdie Lohnfrage, die gleichmäßige Vertheilung
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der Arbeit, die gleichzeitige Ausgabe des gesammten Arbeitsmaterials,
den Schluß der Arbeitszeit am Samstag um 6 Uhr u.A. m. er
streckten, eine“ zu erzielen. Dagegen lehnte derArbeitgeber die Zubilligung der angesprochenen Vergütung für den Fall,
daß ein Arbeiter während der regelmäßigen Arbeitszeit in Folge un
zureichender Beschäftigung eine Stunde oder länger an der Fortsetzung
derArbeit gehindert werde, unter Hinweis darauf ab, daß kleinere Unter
brechungen unvermeidlich seien und in allen gleichartigen Betrieben
vorkommen. Die Fabrikleitung wolle (wie schon in der bestehenden
Fabrikordnung) die Zusage geben, daß jederzeit, vorkommende Be
triebsstörungen ausgenommen, für ausreichende Beschäftigung der
Arbeiter und Arbeiterinnen Sorge getragen und allen hierüber er
hobenen Beschwerden sobald als möglich abgeholfen werden solle.
Dieses Zugeständniß fand indes nicht den Beifall der ausständigen
Arbeiter, die in Rücksicht auf die seither gemachten wenig günstigen
Erfahrungen volle Gewähr dafür verlangten, daß si

e

für die Folge
gegen unverschuldete Unterbrechungen wirksam geschützt seien, und
wurde ebenso in einer am gleichen Abend stattgefundenen allge
meinen Arbeiter-Versammlung als vollständig unannehmbar be
zeichnet. Die daraufhin abgebrochenen Verhandlungen wurden am
10. April, nachdem in der Zwischenzeit noch verschiedeneEinigungs
versuche stattgefunden hatten, die indes bei den starren Festhalten
beider Theile an dem vertretenen Standpunkt scheitern mußten, von
den Ober-Bürgermeister Dr. Gaßner nochmals aufgenommen und
hierbei von dem Fabrikinhaber die Erklärung abgegeben, daß er in

Zukunft auf vollständige und gleichmäßige Beschäftigung seiner
Arbeiter Bedacht nehmen, bei stillem Geschäftsgange aber zur Ver
meidung von Verzögerungen die Arbeitszeit verkürzen werde, ebenso
daß alle an dem Ausstand Betheiligten wieder in Arbeit treten
sollen. Da die ausständigen Arbeiter mit dieser Zusicherung zu
frieden waren, wurde der Ausstand für beendigt erklärt und die
alsbaldige Wiederaufnahme der Arbeit verabredet.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Schnelligkeit des Verfahrens beim Gewerbegericht. Nach dem

von 77 Streitfällen 51 am Tage nach der Klageerhebung erledigt.
Nur vier Sachen erforderten länger als eine Woche bis zum
Austrag.

Ueber die Höhe der Streitobjekte vor Gewerbegerichten werden

in den Verwaltungsberichten nachfolgender Städte Angaben ge
macht:

Jahresbericht des Gewerbegerichts Gotha wurden im Jahre 1895

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 36 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die Familienherkunft der preußischen Juristen. Von Ober
lehrer Dr. E. Huckert (Neiße). Oesterreichische und

deutsche Gewerbeinspektion. Von Dr. jur. M. Quarck
(Frankfurt a/M.). – Arbeiter als Bergwerksinspektoren für
Belgien. Von Prof. E

.

Vandervelde (Brüssel). – Die
deutscheKrankenversicherung im Jahre 1893. Von Dr.W. Roth
(Frankfurt a.M.). Arbeitsnachweise und Naturalver
pflegungsstationen in Böhmen; Sicherungshypothek für Bau
handwerker in Sachsen; Städtisches Auktionshaus für Berlin;
Automatische Sparkassen in italienischen Städten; Gassteuer
als Kampfmittel in Krefeld; Steuer-Einziehung durch Banken

in Berlin; Städtischer Bauarbeiter-Schutz in Nürnberg;
II. Internationaler Bergarbeiter-Kongreß; Tariforganisation
der deutschen Buchdrucker; Schweizerische Gewerkschaften;

Private Bergbau-Polizei im v
.

Tiele-Winklerschen Regalbezirk;

Achtuhr-Schluß undBarbiergewerbe in Deutschland; Freie Arzt
wahl bei der städtischenArmenpflege in Rheydt; Verpachtung
städtischen Geländes an Minderbemittelte in Darmstadt und

in Berlin; Staatlicher Lehrmittelverlag im Kanton Zürich;
Neugestaltung des Volksschulunterrichtes; Bund deutscher
Frauenvereine.

-

Aus dem Inhalt der letzten Mainummern der „Sozialen
Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Motion Favon
gegen Lohnverzögerungen. Von Stadtrath A. Steck (Bern). –
Vorschläge zu kommunaler Arbeitslosen-Versicherung. Von Prof.
G. Adler (Basel). – Die Enquete über Frauenarbeit in Wien
Von Advokat Dr. E. v. Fürth (Wien) – Die deutsche Gesetz
gebung über die Fürsorgepflicht für erkranktes Gesinde. Von Finanz
rath Dr. F. W. R

.

Zimmermann (Braunschweig). – Sittlich
keitsschutz für weibliche Angestellte in kaufmännischen Geschäften.
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In Posen, Halle, Stuttgart unachen also die Streitfälle mit
Objekt unter 50 , / fast 9/10, in Berlin, Köln, Frankfurt a./M.
*/o aller Fälle aus. Der Unterschied in der Höhe des Streit' dürfte mit der verschiedenen Höhe des Lohnes zusammenangen.

Zum Verzeichniß der Gewerbegerichte in Nr. 1 find einzelne
Anmerkungen hinzuzufügen. Zu Gruppe IV: Kattowitz ist der Sitz
zweier Gewerbegerichte (Kattowitz-Kreis und Kattowitz-Stadt) und

is
t

außerdem an das Berg- und Gewerbegericht Beuthen OS.
angeschlossen. Lüdenscheid is

t

der Sitz einer Kammer des Gewerbe
gerichts Altena; die Gruppe zählt im Ganzen 30 Gewerbegerichte. –
Zu Gruppe V: Kempten und Wismar sind ohne Gewerbegericht;
die Gruppe zählt 27 Gewerbegerichte. – Zu Spalte 9/10: Lennep
(Westfalen) is

t

Sitz eines Gewerbegerichts. Helmstedt besitzt außer
dem Berg-Gewerbegericht für das Herzogthum Braunschweig auch
ein Gewerbericht für den Gemeindebezirk.

Von Agnes Herrmann (Friedenau).– Die deutscheHandwerks
enquete. Von Prof. Cl. Neuburg (Erlangen). – Der Reichstag
und der Terminhandel. Von Prof. G.' (Göttingen).– Der
Kampf der städtischen Bureau-Hülfsarbeiter in Berlin. Von

A
.

Bodmann (Berlin). – Die Arbeitsgenossenschaften in Italien.
Von Dr. L. Albertini (Rom). Aus den Notizentheil:
Gewerbegericht und Einigungsämter für Dänemark: Einigungs
ämter in Frankreich; Staatliches Einigungsant in Massachusetts;
Ständiges Schiedsgericht in der Schiffbau-Industrie am Tyne;
Handelskammer als Einigungsamt in der Wiener Perlmutterknopf
Industrie; Stadt-Kölnische Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit

im Winter; Städtische Arbeitsnachweisstellen; Kanalsteuer nach
dem Miethwerth in Aachen; Die Maifeier: Zinsabstufung im

Duisburger Sparkassenstatut; Frauen als Armenpflegerinnen in
deutschenStädten; Kommunalbetrieb in englischen Städten; Zweiter
Kongreß der zentralisierten Gewerkschaften Deutschlands; Unfall
versicherung in städtischer Regie in München: Bekämpfung sozialer
Bestrebungen in Deutschland; Progressive Bemessung des Wasser
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Rechtsprechung.

Akkordarbeit.

A. Kann der Arbeiter, der bei Stücklohn nicht aus
reichend beschäftigt ist, die Differenz zwischen dem Durch
schnittslohn und dem wirklichen Lohn einklagen? (Urtheil
des Gewerbegerichts Berlin, Kammer 2

,

Vorsitzender Magistratsaffeffor

v
.

Schulz).
Kläger is

t

im Gewerbebetriebe des Beklagten als Hutmacher vom
13. Oktober 1894 bis zum 6

. April 1895 auf Stücklohn beschäftigt ge
wesen. Am letztgenannten Tage hat er die Arbeit verlaffen, weil er

in den beiden letztenWochen seiner Beschäftigung statt des durchschnitt
lichen Wochenverdienstes– nach klägerischer Angabe von 21 / –
nur 6,01 bezw. 2,83 M. verdient hat. Er fordert im vorliegenden
Rechtsstreit Zahlung der Differenz zwischen dem verdienten und dem
Durchschnittslohn und zwar für die Woche

a
)

vom 24. bis 30. März, 21 weniger 6,01.. = 14,99 ..

b
) - 31.Märzbis 6.April21 - 263 - = 1837 -

zusammen 33,38 4%.
Kläger hat behauptet, daß diese Differenzen im Lohnverdienst

dadurch entstanden seien, daß Beklagter ihm böswillig weniger Arbeit
gegeben habe, als er thatsächlichgehabt habe. Er habe die Lohnarbeiter
bevorzugt und diesen Arbeit gegeben, die eigentlich ihm zugekommen
wäre. – Beklagter behauptet, der Durchschnittsverdienst des Klägers
habe vom 6

.

Januar ab bis 16. März ca. 12 .4. betragen. Im
Uebrigen sei e

s ihm unmöglich gewesen, den Kläger ausreichend zu
beschäftigen, da genügende Beschäftigung weder für die Lohn- noch
für die Akkordarbeiter vorhanden gewesen sei. Das Gewerbegericht er
kannte auf Abweisung aus folgenden Gründen:

Der Zeuge D. hat in durchaus glaubwürdiger Weise bekundet, daß

in der Zeit bis zum 15. März sehr wenige Ordres eingegangen waren,
und daß in Folge dessen im Betriebe des Beklagten sehr wenig zu thun
war. Ferner hat der Zeuge bekundet, daß dem Kläger entgegen der
ursprünglichen Absicht des Beklagten zehn Dutzend Strohhüte in Arbeit
gegeben worden waren, obwohl dieseArbeit eigentlich den Lohnarbeitern
zufallen sollte.
Nach alledem hat das Gericht für erwiesen erachtet, daß eineBös

willigkeit des Beklagten dem Kläger gegenüber nicht vorlag. Es is
t

ferner durch die mündliche Verhandlung festgestellt worden, daßKläger
die Forderung an den Beklagten, ihn genügend zu beschäftigen, niemals
gestellt hat. Kläger hat am 6

. April 1895 eine Stellung verlaffen.
Letzteres hätte e

r

schon früher thun können, denn nach § 124 Ziffer 4

der Gewerbeordnung stand ihm das Recht zu, die Arbeit vor Ablauf
der vertragsmäßigen Zeit und ohne Aufkündigung zu verlassen, falls
der Arbeitgeber bei Stücklohn nicht für genügende Beschäftigung sorgt.
Wenn e

r

dies unterließ, so kann er, da bei der Sachlage von einer
Schädigung seinerseits durch Beklagten nicht die Rede ist, Beklagten

nicht verantwortlich machen.

Anmerkung der Redaktion: Die Rechtsverhältniffe der Akkord
arbeiter sind bisher in der juristischen Literatur nur sehr ungenügend
behandelt worden. Die Praxis is

t
sehr schwankend und fast immer mit

allgemeinen Redewendungen begründet. Eine konsequente,auf dasWesen
des Verhältniffes eingehende Begründung fehlt. Wenn man als zum
Wesen des Arbeitsvertrages gehörig ansieht, daß der Arbeiter seine
ganze Arbeitskraft dem Arbeitgeber während der Arbeitsstunden zur
Verfügung stellt, wogegen der Arbeitgeber in dieser Zeit den Arbeiter
beschäftigenmuß und die Vereinbarung des Stücklohns nur eineModi
fikation der Lohnberechnung darstellt, so is

t

der Arbeiter berechtigt,
Zuweisung von so viel Stücklohnarbeit zu fordern, daß seine Arbeits
zeit ausgefüllt wird. Wie der Tagelohnarbeiter auch die Stunden bezahlt
verlangt, an denen er innerhalb der Arbeitszeit unbeschäftigt geblieben
ist, so wird auch der Stücklohnarbeiter das gleiche Recht haben. Seine
Klage muß e

r dahin begründen, daß er die Stundenzahl, in der er

müßig ging, angiebt und verhältnißmäßige Bezahlung fordert, wie er

fi
e in dieser Zeit hätte verdienen können. Hierbei wird sogar davon

auszugehen sein, daß der Arbeitgeber, der Arbeit im Akkord vergiebt,
bei den Arbeitern die Erwartung hervorruft, daß mindestens der im
betreffenden Gewerbe übliche Tagelohn werde verdient werden.

B. Tägliche Entlassung bei Akkordarbeitern. (Urtheil des
Gewerbegerichts Berlin, Vorsitzender Regierungsaffeffor Dr. Leo,bestätigt
vom Landgericht I, Civilkammer 8).
Zu §. 2 der Arbeitsordnung war bestimmt, daß eine Kündigung

des Arbeitsverhältnisses nicht stattfindet, daffelbe vielmehr jeder Zeit
von beiden Theilen gelöst werden kann. Nach §. 4 derselben erhält der
Arbeiter, der eine übernommene Akkordarbeit durch eigenes Verschulden
nicht beendet, für die aufgewendete Zeit den für die Krankenkaffe gelten
den Durchschnitts-Tagelohn, wenn e

r

aber ohne jedes Verschulden die
Akkordarbeit nicht beendigen kann, eine auf Grund des Durchschnitts
arbeitsverdienstes zu bemeffendeEntschädigung für die geleisteteArbeits
zeit. Der Kläger war entlaffen, nachdem er an einer ihm übertragenen
Akkordarbeit für die ein Akkordlohn von 140 ... vereinbart war,
17 Stunden gearbeitet hatte; e

r

erhielt die in §.4 festgesetzteEntschädi
gung mit 7,14 / gezahlt; mit der Klage forderte e

r

den Rest des
Akkordlohnes von 132,ss …?". Seine Klage wurde abgewiesen.

Gründe: Nach der Arbeitsordnung war der Beklagte berechtigt,
den Kläger jeder Zeit ohne vorherige Kündigung zu entlaffen. Diese
Bestimmung der Arbeitsordnung wird für den vorliegenden Fall nicht
dadurch beseitigt, daß dem Kläger eine Arbeit in Akkord gegeben ist.
Denn die Uebertragung einer solchenArbeit involviert einmal an sich
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keineswegs auch einen Arbeitsvertrag auf die für die Erledigung der
Arbeit erforderliche Zeit, sodann aber ergiebt auch §. 4 der Arbeitsord
nung in seinenBestimmungen über die Bezahlung unterbrochenerAkkord
arbeit, daß §. 2 auch auf diese Bezug haben soll. Kläger kann daher
nur Vergütung für die bereits geleisteteArbeit fordern.
Anmerkung der Redaktion. Auch dieses Erkenntniß wird ver

öffentlicht, um zur weiteren Erörterung der Rechtsstellung des Akkord
arbeiters anzuregen. Der gleiche Fall wird oft vorkommen. In Berlin
wenigstens sind die Arbeitsordnungen vielfach gleichlautend. Aber die
Schlußfolgerung aus §.4 auf die Bedeutung des § 2 is

t

bedenklich,

dem Wesen der Akkordarbeit scheintdie Anwendung des § 2 zu wider
sprechen.

Entgegengesetzt erkannte das Gewerbegericht Berlin, Kammer 8
,

Vorsitzender Magistratsaffeffor Hellwig, im folgenden Fall:

C
. Ist die Bestimmung der Arbeitsordnung über tägliche

Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch auf den Arbeiter
anwendbar, dem eine bestimmte Arbeit übertragen ist, und
der hierbei „imAkkord“, d. h. nach Maßgabe des Fortschreitens
der Arbeit, bezahlt wird? (Urtheil des Gewerbegerichts Berlin,
Kammer 8

,

Vorsitzender: Magistratsaffeffor Hellwig)
Der Kläger is

t

von der Verwaltung der Gaswerke der Stadt Berlin
als Arbeiter angenommen worden und zwar is

t

e
r

einem Rohrleger als
Hülfsarbeiter zugetheilt worden, der mit der Legung der Gasleitung in

dem Gemeindeschulgebäude in der Gotzkowskistraße betraut war. Die
ganze zu verlegende Leitung umfaßte etwa 2000 Meter; für den Meter
verlegter Leitung is

t

ein Akkordsatz von 45 Pfennig zugebilligt worden,
der in angemessenerWeise zwischen dem Rohrleger und seinemHülfs
arbeiter zu verheilen war. Der Kläger fordert den Lohn für die letzten
500 Meter verlegter Leitung mit 19 Pfennig pro Meter, zusammenn
95 Mark. Beklagter wendet ein, daß zur Vollendung des Akkords ge
höre, daß die Gasmesfereinrichtung und die Legung der Verbindungs

rohre mit der Gasrohrleitung, für welche Arbeiten eine besondere Ver
gütung nicht gezahlt werde, ordnungsmäßig ausgeführt werde. Diese
Arbeiten seien bis jetzt noch nicht beendet worden. Bevor si

e

begonnen

worden seien, se
i

der Kläger am 22. Juli entlaffen worden. Die Ent
laffung des Klägers ohne vorherige Kündigung se

i

nach der für die
städtischen Gasanstalten geltenden Arbeitsordnung zulässig gewesen.

Als der Kläger entlassen worden sei, sei die leichtere Arbeit beendet
gewesen, während die schwererenoch bevorgestanden habe, die von dem
an Stelle des Klägers eingestellten neuen Hülfsarbeiter zu leisten ge
wesen sei. Es lasse sich zur Zeit überhaupt nicht berechnen, welcher
Lohnbetrag dem Kläger noch zustehe. Der Beklagte hat sich eventuell
bereit erklärt, dem Kläger dasjenige von dem Akkordlohn noch auszu
zahlen, was nach Bezahlung des für die Gasmesfereinrichtung ange
nommenen Hülfsarbeiters noch übrig bleiben würde.
Die Forderung des Klägers wurde für begründet erachtet aus

folgenden Gründen. Der Kläger gründet seine Forderung darauf, daß
am 22. Juli, dem Tage seiner Entlassung, 500 Meter Rohrleitung verlegt
waren, für die der Akkordlohn noch nicht gezahlt worden war; er läßt
den Umstand unberücksichtigt,daß noch die Gasmesfereinrichtung herzu
stellen und das Verbindungsrohr zu verlegen war, wofür eine besondere
Vergütung nicht bezahlt werden sollte, sodaß seine Forderung, wenn e

r

an diesen Arbeiten noch theilgenommen hätte, sichnicht erhöht haben
würde. Die Entscheidung hängt demnach von der Beantwortung der
Frage ab, welchen Einfluß die vor beendigter Akkordarbeit erfolgte
Entlaffung des Klägers auf eine Lohnforderung hat. Nach der vor
gelegten und anerkannten Arbeitsordnung unter Nr. II findet eine
gegenseitige Aufkündigung des Arbeitsverhältnisses nicht statt,die Lösung

kann zu jeder Zeit erfolgen. Unter Nr. 4 is
t

bestimmt, daß der Lohn
entweder nach einem Tages- oder Stundenlohnatze oder nach einem
Akkordsatze zu berechnen ist. Nach Nr. IV Abs. 3 hat jeder Arbeiter,
welcher eine übernommene Akkordarbeit durch eigenes Verschulden nicht
beendigt, für die verwendete Zeit nur Anspruch auf denjenigen Lohn,
welcher ihm bei Beschäftigung im Tagelohn zusteht.
Das Gewerbegericht is

t

jedoch der Ansicht gewesen, daß diese Be
stimmungen im vorliegenden Falle unberücksichtigt bleiben müssen, weil

e
s

sich nicht um Akkordsatz und Akkordarbeit im Sinne der Arbeits
ordnung handle. Es is

t

vielmehr mit den die Rohrlegerarbeiten aus
führenden Arbeitern, also dem Rohrleger und dem ihm beigegebenen
Kläger ein Akkordvertrag derart geschlossen worden, daß ihnen die
Legung der Rohrleitung in dem Schulgebäude als Ganzes gegen einen
bestimmtenEntgelt übertragen worden ist. Das Gewerbegericht erachtet
deshalb die Entlaffung des Klägers vor Beendigung des übernommenen
Akkords für unzulässig und die in der Arbeitsordnung enthaltene Be
stimmung über die jederzeitige Entlassung für die Dauer des Akkordes
für aufgehoben. Die vorherige Entlassung des Klägers kann deshalb
einen Einfluß auf eine Lohnforderung nicht haben; er hat nicht einen

Lohnsatz im Verhältniß der von ihm geleisteten zu der noch zu leistenden
Arbeit, sondern denjenigen Lohn zu fordern, der ihm nach beendigtem
Akkorde noch zugestanden haben würde.

Kann der Dienstmiethe-Vertrag, den derVorbesitzer eines
Geschäfts mit dem Arbeiter geschlossen hat, von dem neuen
Inhaber stillschweigend fortgesetzt werden? (relocatio tacita bei
Dienstmiethe; Urtheil des Gewerbegerichts und des Landgerichts München).
Kläger war in die Kunstanstalt von K. als Maschinist unter Verein

barung einmonatlicher, nur am ersten eines jeden Monats zulässiger
Kündigung eingetreten. Später verpachteteK. seinGeschäft an den Be
klagten, ohne daß letzterer mit dem Kläger einen Vertrag geschlossen
hätte. Nach Verlauf einiger Zeit wurde seitens des Beklagten dem
Kläger zweimal, und zwar stets im Laufe des Monats oder doch nur
auf 14 Tage hinaus gekündigt und sodann Kläger am 18. Mai 1895
entlaffen. Auf erhobeneKlage verurtheilte das Gewerbegericht München
den Beklagten zur Bezahlung des Lohnes für die Zeit vom 18.Mai
bis 1

.Juli 1895 an Kläger, weil diesem nicht rechtsgültig gekündigt
worden sei. Die gegen dieses Urtheil eingelegte Berufung wurde vom
Königl. Landgerichte München I zurückgewiesen:
Gründe: Wenn auch der Beklagte mit dem Kläger keinen neuen

Vertrag geschlossenhat, so hat e
r

doch den bei Uebernahme des Pacht
objektes bestehendenDienstmiethe-Vertrag zwischen Verpächter und Kläger
stillschweigend erneuert, indem e

r

nicht ausdrücklich denselben als für
ihn nicht rechtsverbindlich erklärte. Diese sogenannte relocatio tacita
findet sich auch in dem hier zur Anwendung kommenden bayerischen
Landrechte T. IV. c 6 § 19 ausdrücklich aufgeführt. Da Beklagter bei
Antritt des Pachtverhältnisses nicht nur das Arbeits- und Maschinen
material, sondern auch die Arbeitskräfte stillschweigendweiter benutzt hat,

da den Arbeitern weder mitgetheilt worden ist, daß si
e

von heute ab
für einen neuen Herrn arbeiteten, noch auch die bis dahin geltendeAr
beitsordnung aufgehoben oder doch geändert worden ist, so kann eine
stillschweigende Erneuerung des Dienstmiethe-Vertrages nicht in Abrede
gestellt werden; daraus folgt von selbst, daß der Beklagte auch an die
Beingungen des früheren Vertrages gebunden ist, also nur am ersten
einesMonnts auf einenMonat hinaus kündigen kann. Eine anderweitige
vertragswidrige Kündigung is

t Kläger nicht verpflichtet als rechts
wirksam anzunehmen.

Die Anwendbarkeit des Deutschen Buchdrucker -Tarifs.
(Entscheidung des Gewerbegerichts Stuttgart) Der Kläger ist vom
15. April bis zum 6. Juni bei dem Beklagten gewesen, am 6. Juni ist

e
r

ohne Kündigung entlaffen worden.
Er verlangt Entschädigung für 14 Tage. Eine Arbeitsordnung be

steht nicht im Geschäfte des Beklagten, dagegen bezeichnetsichdieser selbst
als tariftreu. Er erwidert: Der Kläger se

i

zur Aushilfe für ein be
stimmtes Werk eingestellt worden; nachdem dies fertig geworden sei,

se
i

das Arbeitsverhältniß gelöst. Der Kläger führt aus: Er se
i

aller
dings zur Aushilfe engagiertworden, allein nach § 36“ des Allgemeinen
DeutschenBuchdrucker-Tarifs werde jede Aushilfsstelle nach 4 Wochen in

eine solchemit Kündigung verwandelt. Der Beklagte macht geltend, in

einem so kleinen Betrieb (2–4 Arbeiter) se
i

diese Bestimmung nicht durch
führbar, und an jede Einzelheit des Tarifs könne er sichnicht strengbinden.
Das Gericht hat dem Antrage des Klägers entsprochen. Zwar is

t

der Tarif nicht in dem Sinne bindend, daß das Gericht anderweitige
Abmachungen einfach ignorieren dürfte. Allein da der Beklagte selbst sich
als tariftreue Druckerei bezeichnet, so muß der Tarif so lange angewendet
werden, als nicht klar und deutlich seineGeltung ausgeschlossenist. Der
Beklagte hat nun in keiner Weise den Nachweis gebracht, daß dies ge
schehensei. Hierzu wäre insbesondere nöthig gewesen, daß dem Kläger
nach Ablauf der 4 Wochen noch einmal gesagt worden wäre, auch jetzt

se
i

e
r zur Aushilfe und nur bis zur Beendigung des Werkes eingestellt.

Ist das Gewerbegericht für Klagen aus einem vertrags
mäßigen Konkurrenzverbot zuständig? (Entscheidung des Reichs
gerichts, II. Civilsenat, Leipzig, 19. Nov. 1895,– Reichsgerichts-Beilage
des Reichsanzeigers 1896, S.52)
Der Beklagte trat am 1

.

März 1891 als Zuschneider in die Dienste
der Klägerin, wurde aber am 31. Dezember 1894 von dieser nach vor
ausgegangener vertragsmäßiger Kündigung entlaffen und begründete

dann in St. J. ein eigenes Geschäft zum Zwecke der Anfertigung von
Herrenkleidern nach Maß. Die Klägerin behauptet, dazu sei er nicht
berechtigt gewesen, weil er sich unter Festsetzung einer Konventional
strafe von 3000 Ltd. verpflichtet habe, sichnach einem Austritte für die
Dauer von 5 Jahren weder in St. J. selbst noch in einem Umkreise
von 5 Meilen zu etablieren oder an einem Konkurrenzgeschäfte zu be
theiligen. Sie hat in der Klage beantragt, den Beklagten zur Auf
lösung seines Geschäfts zu verurtheilen, ihm die Begründung eines
solchen in St. J. wie im Umkreise von 5 Meilen davon bis zum
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1. Januar 1900 zu untersagen, eventuell ihn zur Zahlung von 3000 ..
nebst Zinsen vom Klageantrag an zu verurtheilen. Der Beklagte hat
Abweisung der Klage beantragt. – Durch Urtheil des Landgerichts zu
S. vom 14. März 1895 wurde der Hauptantrag der Klägerin zuge
sprochen. Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Berufung einge
legt. Zur Begründung hat er u. A. geltend gemacht, das Landgericht

se
i

unzuständig gewesen, weil die Sache vor das Gewerbe gericht
gehöre. Durch Urtheil des Ober-Landesgerichts zu K. von 18. Juli
1895 wurde die Berufung zurückgewiesen. Diese Entscheidung wurde
im Wesentlichen auf folgende Gründe gestützt. Die Zuständigkeit des
Landgerichts werde mit Unrecht bestritten. Wenn der Beklagte Be
triebsbeamter oder Werkmeister oder mit höheren technischen Dienst
leistungen betrauter Angestellter im Sinne des §. 2 des Reichsgesetzes
vom 29. Juli 1890 gewesen sei, wie die Klägerin behaupte, se

i

die Zu
ständigkeit des Gewerbegerichts schon deshalb ausgeschloffen, weil sein
Jahresverdienst den Betrag von 2000 ... überstiegen habe. Sei er als
gewöhnlicher gewerblicher Arbeiter anzusehen, so gelte dasselbe, weil
eine Streitigkeit der in § 3 Ziffer 1 bis 4 des erwähnten Gesetzes be
zeichnetenArt nicht in Frage stehe. . . .

Entscheidungsgründe. „Der von dem Revisionskläger erhobene
Angriff konnte nicht für begründet erachtet werden. Bei der aufUeber
tretung eines sogenannten Konkurrenzverbots gestützten Klage handelt

e
s

sich nicht um eine Leistung oder einen Entschädigungsanspruch „aus
dem Arbeitsverhältniß“, wie ihn §. 3 des Reichsgesetzes vom 29. Juli
1890, betreffend die Gewerbegerichte, in § 3 Abs. 1 Ziff. 2 voraussetzt.
Vielmehr wird die Klage auf einen Nebenvertrag gestützt, der mit dem
auf die Anstellung des Beklagten im klägerischen Geschäft bezüglichen
Vertrage verbunden worden is

t

und sichauf das Verhalten desselben
nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bezieht. Daß Ansprüche aus
derartigen Verträgen nicht zur Zuständigkeit der Gewerbegericht gehören,
ergiebt sich zudem mit voller Bestimmtheit aus Abs. 2 der erwähnten
Vorschrift, in welcher zur Beseitigung von Zweifeln ausdrücklich gesagt
wurde, daß bezüglich solcher Streitigkeiten, welche hinsichtlich der in

solchen Verträgen bedungenen Konventionalstrafen entstehen, die Zu
ständigkeit der Gewerbegerichte nicht begründet sei. Aus dieser Vor
schrift kann, obgleich si

e

nur von Konventionalstrafen spricht, nicht
etwa gefolgert werden, daß Entschädigungsansprüche aus derartigen
Verträgen oder Ansprüche auf Einstellung des vertragswidrig begrün
deten Geschäfts vor das Gewerbegericht gehören sollen. Vielmehr
muß angenommen werden, daß das Gesetz nur deshalb lediglich von
Streitigkeiten über Konventionalstrafen spricht, weil diese gewöhnlich
bedungen werden, sofern ein Konkurrenzverbot erfolgt. Eine Ent
schädigungsforderung steht übrigens im vorliegenden Falle gar nicht in

Frage, und die Einstellung des Geschäfts, das nach dem Austritt des
Beklagten aus dem klägerischen Geschäft von ihm begründet wurde,
könnte, wie oben dargelegt wurde, auch abgesehen von der in Abs. 2

des §. 3 enthaltenen Vorschrift nicht als eine „Leistung aus dem Ar
beitsverhältniffe“ angesehen werden. Da auch in anderen Richtungen
nicht ersichtlich ist, daß die angefochteneEntscheidung auf einer Gesetzes
verletzung beruhe, mußte hiernach die Revision zurückgewiesen werden.“

Ist das Gewerbegericht für kaufmännische Gehilfen in

gewerblichen Betrieben zuständig? (Urtheil des Amtsgerichts
Leipzig vom 15. April 1896)
Während gegenwärtig die Frage, ob die Kompetenz der Gewerbe

gerichteauf kaufmännischeAngestellte ausgedehnt werden soll, inHandels
kammern und Vereinen allgemein erörtert wird,") hat das Amtsgericht
Leipzig ein Urtheil gefällt, wonach kaufmännische Gehilfen in ge
werblichen Betrieben bereits jetzt den Gewerbe gerichten
unterständen, und zwar aus folgenden Gründen:
„Das Gewerbegericht is

t

gemäß §§. 1
,
3 Ziffer 2 des Gesetzesvom

29. Juli 1890 betreffend die Gewerbegerichte, für gewerbliche Streitig
keiten zwischen Arbeiter und Arbeitgeber und zwar für Streitigkeiten
über die Leistungen und Entschädigungs-Ansprüche aus dem Arbeitsver
hältniß zuständig. Der Beklagte is

t

Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes,
Er is

t

Gewerbetreibender als Tapezierermeister und Dekorationsmaler.
Als Arbeiter aber haben nach §. 2 des Gesetzesdiejenigen Gesellen, Ge
hilfen, Fabrikarbeiter und Lehrlinge zu gelten, auf die der 7. Titel der
Gewerbeordnung Anwendung findet. Nach diesem sind gewerbliche Ar
beiter alle diejenigen Personen, die in einem gewerblichen Unternehmen
auf Grund eines Vertragsverhältnisses als Gesellen, Gehilfen, Lehrlinge,
Betriebsbeamte, Werkmeister, Techniker, Fabrikarbeiter oder in ähnlichen
Stellungen für Zwecke des Gewerbebetriebes beschäftigt werden. Ob die
betreffenden Personen mit Arbeiten, die technischeKenntnisse verlangen,
oder mit anderen Arbeiten beschäftigt werden, macht für ihre Unter
stellung unter Titel 7 keinenUnterschied: wesentlich ist, daß si

e

in einem

') Vergl. den leitenden Aufsatz in voriger Nummer.

Gewerbebetrieb im Sinne der Gewerbeordnung thätig sind. Keine An
wendung finden die Bestimmungen auf Gehilfen in Handelsgeschäften
(§. 76). Das sind aber nicht alle Personen, die kaufmännische Dienste
leisten, sondern, wie schon der Wortlaut des Gesetzes an die Hand giebt,
Personen, die in Handelsgeschäften kaufmännische Dienste leisten, also
nicht Personen, die in einem reinen Gewerbebetrieb Dienste leisten, die
eine gewisse kaufmännische Schulung voraussetzen. Daher is

t

der Buch
halter zuweilen Handlungsgehilfe, zumeilen Gewerbegehilfe, je nachdem
der Betrieb, in dem e

r

seine Thätigkeit findet, ein Handelsbetrieb, be
ziehentlich eine Vereinigung von Gewerbe- und Handelsbetrieb, oder
reiner Gewerbebetrieb ist. Der Kläger aber is

t

Gehilfe im Gewerbe des
Beklagten, also Gewerbegehilfe. Die Klage war daher gemäß §. 5 des
Gesetzesabzuweisen.“
Es is

t

im Interesse der Sache zu bedauern, daß gegen das Urtheil
keine Berufung eingelegt, sondern die Sache in der That vor das Ge
werbegericht gebracht wurde (wo si

e

durch Vergleich ihre Erledigung
fand). Im Verhältniß mit der seitherigen Praxis wohl der meisten
Gewerbegerichtewürde, wenn die Ansicht des amtsgerichtlichen Urtheils die
allgemeinewäre, der Geschäftskreisder Gewerbegerichtewesentlicherweitert.

Einigungsämter.

Einigungsamt und Arbeitsnachweis. In dem hessischen
Städtchen
'',

das zum Bezirke des Gewerbegerichts des
Landkreises Offenbach gehört, traten die Arbeiter der dort in

ziemlich großer Anzahl vorhandenen Schreinereien in Streik, indem

si
e

einen etwas höheren Lohn und Einführung der zehnstündigen
Arbeitszeit verlangten. Das zuständige Gewerbegericht zeigte sich
auf Anrufung der Arbeiter bereit, als Einigungsamt aufBeilegung
des Streiks hinzuwirken. Zugleich wandten sich aber die Arbeiter

a
n

die städtischeArbeitsvermittelungs-Anstalt zu Frankfurt a
.M.,

mit dem Ersuchen die Anstalt möge Isenburger Schreinermeistern
keineArbeiter mehr vermitteln, wozu bemerkt wird, daß Isenburg
etwa 1

/4 Stunden von Frankfurt entfernt liegt, so daß die Isenburger
Arbeitgeber sich bei Arbeiterbedarf regelmäßig dorthin wenden. Der
Vorsitzende der Verwaltungskommission der Arbeitsvermittelungs
Anstalt trat demnächst mit dem Vorsitzenden des Gewerbegerichts
des Landkreises in Verbindung, und das Gewerbegericht fällte
Ende Mai seinen Schiedsspruch dahin, daß es die Forderungen
der Arbeiter in allen wesentlichen Punkten für gerechtfertigt erklärte.
Nachdem dieser Spruch des Einigungsamts erfolgt war, ordnete
der Vorsitzende derArbeitsvermittelungs-Anstalt einerseits an, daß,
dem Antrag der Arbeiter entsprechend, die Arbeitsvermittelung für
Schreiner nach Isenburg eingestellt sein solle, welche Anordnung
die Kommission in ihrer Sitzung vom 5

. Juni einstimmig ge
nehmigte. Die Verwaltungskommission sprach sich hierbei wohl
mit Recht dahin aus, daß die Anstalt jedenfalls in solchen Fällen
ihre Thätigkeit verweigern müßte, wo die Gefahr entstände, daß
dadurch die Durchführung des Schiedsspruchs eines Gewerbe
gerichts gehemmt würde.

Der Fall zeigt klar, wie unmöglich e
s ist, die Frage, o
b

Arbeitsvermittelungs-Anstalten im Falle eines Streiks ihre Thätig
keit einstellen sollen, allgemein zu beantworten. Jedenfalls würde
die Arbeitsvermittelungs-Anstalt Frankfurt a

.M., wenn si
e

anders verfahren wäre, die Autorität des einigungsamtlichen
Spruches abgeschwächt haben. Andererseits darf freilich die
Sperrung des Arbeitsnachweises in ihrer Bedeutung nicht über
schätzt werden. Solange die Arbeitsorganisationen schwach sind,

stehen den Arbeitgebern Mittel genug zur Verfügung (Annoncen,
Agenten, Zeitungsnotizen), um sichArbeiter zu verschaffen, und die
Arbeitsvermittelungs-Stelle, welche ohne eingehendste Prüfung
lediglich weil ein Streik besteht, ihre Thätigkeit, einstellen wollte,
müßte gewärtigen, von den Arbeitgebern in Zukunft nicht mehr
benutzt und dadurch überhaupt nntzlos zu werden.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Verhandlungen über die Errichtung neuer Gewerbegerichte
fanden neuerdings statt in den kommunalen Vertretungen von :
Itzehoe, Langenberg (Gera), Reichenberg i.V., Rixdorf, Rostock,
Zwickau. In Rixdorf – einem Vorort Berlins – hat die Mehr
heit der Gemeindevertretung auffallender Weise das Bedürfniß nach
Errichtung eines Gewerbegerichts bestritten; das Verfahren vor dem
Gemeindevorsteher – gegen dessenEntscheidung innerhalb 10 Tagen
Klage bei dem ordentlichen Gericht erhoben werden kann – se

i
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schneller, zweckmäßiger und weniger kostspielig!) – Da es im
Uebrigen für den Verbandsausschuß höchst schwierig ist, das Wahre
und Falsche an einschlägigen Zeitungsnachrichten zu scheiden, ins
besondere die Gründe zu würdigen, welche in einem oder anderen
Falle für oder gegen die Errichtung sprechen, so wären wir sehr
dankbar, wenn uns seitens der Ausschüsse, Verbände u. . w,
welche die Errichtung betreiben, die bezüglichen Bescheide der ein
schlägigen Behörden zwecks Veröffentlichung zugingen. In Darmstadt,
dessenstädtischeBehörden der Errichtung eines Gewerbegerichts bisher
gleichfalls widerstrebten, haben die sozialdemokratischen Abgeordneten
inder Zweiten Kammer des Landtags folgende Anfrage gestellt: „Hatdie
Großh. Regierung Kenntniß von dem in diesem Frühjahr in ausge
dehntem Maße stattgefundenen Bestreben, unter den Arbeitern Darm
stadts bessere Arbeitsbedingungen zu erzielen, aus welchem Be
streben vielfach Streitigkeiten entstanden, die unter die Zuständigkeit
derGewerbegerichte gehören würden? Ist die Regierunggewillt, anzu
ordnen, daß die Verwaltung der Stadt Darmstadt nach Maßgabe
des §.142 der Gewerbeordnung ein Gewerbegericht zu errichten hat?“
Der Arbeitsvertrag auf der Berliner Gewerbeausstellung. In

einer wenig bemerkten Ecke derGruppe XVIII“
tungen) der Berliner Gewerbeausstellung befinden sichGegenstände,
welche sich auf das Verhältniß der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
u einander beziehen. Ausgestellt haben: die Scheringsche chemische
abrik, die Spindlersche Färberei und die Hamburg-Berliner
Jalousiefabrik Heinrich Freese. Die Ausstellung der erstgenannten
Firma besteht jetzt (zwei Monate nach Eröffnung) aus einem leeren
Wandbrett, vor welchem zwei Exemplare gedruckter Vereinsstatuten
liegen. Spindler hat hauptsächlich die Wohlfahrts-Einrichtungen in
Spindlersfeld ausgestellt. In einem Sammelheft von Formularen
für den Fabrikbetrieb befindet sich auch die Arbeitsordnung, sowie
das Formular eines Lehrvertrages. Sehr instruktiv für das
Studium des modernen Arbeitsvertrages in der Praxis is

t

die

') Die Auffassung is
t

um so unverständlicher, als – worauf bei
läufig hier aufmerksamgemacht seinmag–,der Gemeindevorsteher sichmit
Streitigkeiten „über Leistungen und Entschädigungen aus dem Arbeits
verhältniß, sowie über eine in Beziehung auf dasselbe bedungene Kon
ventionalstrafe“ (§. 3 Nr. 2 Gewerbegerichts-Gesetz) überhaupt nicht
befassen darf (§71 Gewerbegerichts-Gesetz).

Ausstellung der Freeseschen Fabrik, welche eine gewisse sozial
politische Berühmtheit dadurch erlangte, daß si

e

zuerst in Deutsch
land den Achtstunden-Tag zum Bestandtheil des Arbeitsvertrages
machte. Eine graphische Darstellung der erarbeiteten Wochenlöne in

dem Jahrzehnt 1885/95 zeigt, daß die allmähliche Verkürzung der
Arbeitszeit den Lohn nicht verringert, sondern erhöht hat. Der
Arbeitsvertrag in der Freeseschen Fabrik beruht auf dem Grund
gedanken der Selbstverwaltung der Arbeiter, deren Ausschuß weit
gehende Befugniffe hat. Die Fabrikordnung trägt nicht bloß die

in der Gewerbeordnung vorgeschriebene Unterschrift des Arbeit
gebers, sondern auch die der Arbeitervertretung. Gegen Ord
nungsstrafen is

t

Berufung zulässig, und zwar wahlweise beim
Arbeitgeber oder bei der Arbeitervertretung. Das System der
Gewinnbetheiligung is

t

in einer zweiten graphischen Darstellung
veranschaulicht. Ein Exemplar des Aufsatzes, in welchem Freese
seine Erfahrungen besprochen hat („Zehn Jahre in einem Arbeiter
parlament,“ Preußische Jahrbücher 1895) is

t

ebenfalls ausgestellt.

Briefkasten.

Gewerbegericht Ludwigshafen. Darüber, o
b in diesem Herbst

eine Zusammenkunft der Verbandsmitglieder stattfindet, schweben
noch die Verhandlungen. Vielfach is

t

gewünscht worden, daß ähn
lich, wie im vorigen Jahre in Leipzig, so diesmal in Süddeutsch
land, gelegentlich der im September in Straßburg stattfindenden
Versammlung des Vereins für Armenpflege eine zwanglose Be
sprechung der durch diese Versammlung ohnehin nach Straßburg ge
führten Gewerbegerichts-Vorsitzenden stattfinde. Es könntenurerwünscht
sein, wenn zahlreiche Aeußerungen über dieses Vorhaben an die
Herausgeber oder an die Ausschußmitglieder erfolgen.

H. in Halberstadt. Die Frage, o
b Schauspieler den Bestim

mungen der Gesindeordnung unterliegen, is
t

zu verneinen. Die
Gefindeordnung regelt das Verhältniß zwischen Herrschaft und
Gefinde. Für die Anwendung der Gesindeordnung is

t

die Natur
der übernommenen Dienste in Haus und Wirthschaft bei Zu
ehörigkeit zur häuslichen Gemeinschaft und Unterordnung unter' Hausgewalt entscheidend.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 40 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Das Ministerium Berlepsch. Von Privatdozent Dr. J.

Jastrow (Berlin). – Arbeiterpolitik der Stadt Amsterdam
bei Konzessionen und Eigenbetrieb. Von P. Hofstede de
Groot (Balk). – Der Gesetzentwurf des Bundes der Land
wirthe über die Invalidenversicherung. Von Stadtrath

#
v
. Frankenberg (Braunschweig). – Arbeitszeit und

ormundschaft in den Grubenbezirken; Neue Form bau
gewerblicher Kooperation in England; Dienstbücher für weib
liche Dienstboten in Baden; Preußisches Anerben-Gesetz. –
Unterscheidung zwischen Depositen und Spareinlagen bei der
Neustädter Kreissparkaffe; Städtisches Arbeiter-Genesungshaus

in Elberfeld; Lohnnachweisungen über die städtischenArbeiter
im Verwaltungsbericht von Worms; Ausschluß der Oeffentlich
keit bei Stadtverordneten-Sitzungen. – Verband deutscher
Buchdrucker-Gehülfen; Verein schweizerischer Eisenbahn- und
Dampfschiff-Angestellter; Gesammtverband der evangelischen
Arbeitervereine Deutschlands; Katholische Arbeitervereine in

Süddeutschland; Hauptversammlung des deutschen Verbandes
kaufmännischer Vereine. – Badevorrichtungen für Bergleute

in Oberschlesien; Gewerbeinspektion in Reuß j. L.; Fabrik
inspektion in Sachsen-Meiningen. -– Krankenversicherung im
Jahre 1894. – Staatliche Schulinspektorinnen in England;
Weibliche Aerzte am Melbourner Krankenhaus; Frauen im
deutschen Eisenbahndienst. -
Aus dem Inhalt der letzten Juninummern der „Sozialen

Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Lohnarbeitende
Kinder in der pommerschen Landwirthschaft. Von Lehrer Albert
Schultz (Wampen-Greifswald). – Der 7. evangelisch-soziale Kon
reß. " Von Pfarrer P

.

Göhre (Frankfurt a/O). – Das
"ran" des Kaisers über die Christlich-Sozialen. Von dem
selben. – Zur Plenarberathung des Bürgerlichen Gesetzbuchs:

I. Die Rechtsfähigkeit der Vereine. Von Amtsgerichtsrath
H. Jastrow (Berlin); II

.
Die Ehescheidung wegen Geisteskrankheit.

Von Rechtsanwalt Dr. L. Feld (Mainz). – Die Forsorge für
erkranktes Gesinde in den Ortsstatuten deutscher Städte. Von
Finanzrath Dr. F.W. R. Zimmermann (Braunschweig). – Die
Arbeitslosen-Versicherung und der Sparzwang. Von Dr. E
.

Loew
(London).– Aus dem Notizentheil: Kommunales Einigungsamt

in Verviers; Nutzbarmachung der Arbeitsnachweise größerer Städte
für das Land; Ortsstatut über wöchentliche Lohnzahlung für Gera;
Mindestlohn für staatliche Arbeiten in Belgien; Resultate der
Arbeitslosen-Zählung von 1895 inHamburg; Bekämpfung sozialer
Bestrebungen in Deutschland; Vereinfachung des Schreibwerks bei
den preußischen Behörden; Ueberwachungs-Kommission derArbeiter
union in Winterthur zur Ausführung der Arbeiterschutz-Gesetze;
Bewegung gegen das Schwitzsystem in der süddeutschenKonfektion;
Vorgehen des Neuseeländer Fabrikinspektorats gegen Ueberzeit
Arbeit und Schwitzsystem; Bäckerschutz im preußischen Abgeordneten
hause; Rezeptrevision bei Krankenkassen; VII. Kongreß der fran
zösischen Eisenbahn-Arbeiter.

Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All
gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen;ä
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen.

Die „Soziale Praxis,gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich 2.1, 50 %

,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchjämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen:: dieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.,(NULTT, -

Verlag, Berlin W.,

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstag jedenMonats im Mindestumfangvon "2 Bogen. Für das Halbjahr April-September nehmen
Bestellungenzum von 50 Pf, jämmtlichePostanstalten und Buchhandlungenan. G

auerstraße 44, erfolgt die direkteZusendung am Tage des Erscheinens.
Gegen Einsendung von 70 Pf. in Briefmarken an Carl Heymanns

Carl oeymannsVerlagin BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in BerlinW.– Verantwortlichfür dieRedaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin.
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Rechtsprechung.

Ist der Arbeitgeber berechtigt, den Arbeiter nicht einzu
stellen, weil derselbe nicht zu der festgesetzten Stunde, sondern

2 Stunden später zur Arbeit erscheint? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Berlin, Kammer 3

,

Vorsitzender Magistrats-Affessor Cuno).
Der Maler B. war von dem Malermeister N. angenommen und

zum folgenden Tag, Morgens 6 Uhr, auf die Arbeitsstelle zum Beginn
der Arbeit bestellt worden. Da Kläger nicht pünktlich erschien, glaubte
Beklagter, Kläger werde ihn im Stich lassen, und stellte einen sich
meldenden anderen Maler ein. Als Kläger um 8 Uhr erschien und
seinAusbleiben damit entschuldigte, daß er erst sein Handwerkszeug von
der früheren Arbeitsstelle geholt habe, wurde ihm bedeutet, daß ein
Platz inzwischen besetztsei. Sein Anspruch auf Lohnentschädigung drang
durch.
Gründe: Nach §. 123“ der Reichs-Gewerbeordnung können Gesellen

und Gehilfen sofort entlassen werden, wenn si
e

die Arbeit unbefugt
verlassen oder sonst den nach dem Arbeitsvertrage ihnen obliegenden

Verpflichtungen nachzukommen beharrlich verweigern. Hiernach kann
der Arbeiter nicht schondeshalb entlaffen werden, weil er sich einmal,
selbst1–2 Stunden, verspätet. Erst in einem längeren unentschuldigten
Fernbleiben von der Arbeit, das über den Rahmen einer durch Irrthum
über die Entfernung, Versäumen des Zuges, Aufenthalt durch Besorgung

von Familienangelegenheiten, Wahrnehmung eines Termins, selbstVer
schlafen zu verursachenden Verspätung hinausgeht, kann ein unbe
fugtes Verlaffen, das einer beharrlichen Verweigerung der Arbeit
gleichsteht,gefunden werden. Es is

t

nicht Absicht der Gewerbeordnung,

das schnelle Lösen des Arbeitsverhältnisses zu begünstigen, deshalb
knüpft si
e

das Entlassungsrecht an erschwerte Voraussetzung. Daß
hieraus dem Arbeitgeber gerade in dem Fall, wenn der Arbeiter die

Arbeit an diesem Tag erst beginnen soll und sich verspätet, Schwierig
keiten erwachsen können, weil er nicht weiß, ob der Arbeiter noch
kommen wird, is

t

anzuerkennen, kann aber die Auslegung des Gesetzes
nicht beeinfluffen. Der Arbeitgeber muß sich anderweit sichern, indem

e
r

entweder sich ausbedingt, daß das Arbeitsverhältniß nur unter der
auflösenden Bedingung pünktlichen Antritts geschlossenwird, oder der
Ersatzmann nur bedingungsweise eingestellt wird.
Anmerkung der Redaktion: In einzelnen Gewerben soll es

herkömmlicher Gebrauch sein, daß der neu eintretendeGeselle erst in die
Werkstatt kommt, wenn den anderen Gesellen die Arbeit ausgetheilt ist.
In Gewerbestreitigkeiten aus Buchbindereien, Konfektionsschneidereien,
Möbelschreinereien ward bekundet, daß die Meister diesen späteren Ein
tritt sogar gern sähen, weil dadurch Schwätzereien vermieden würden,
und die nothwendige Unterweisung des neuen Gesellen über Werkstatts
ordnung u

. f.w. beffer von Statten gehe.

Ist der Arbeiter, der vor Ablauf der Kündigungsfrist
entlassen worden ist und für die Restzeit bezahlt sein will,
verpflichtet, die Arbeit nieder aufzunehmen. (Urtheil des Ge
werbegerichts Königsberg iPr., Vorsitzender Stadtrath Pohl.)
Ein Werkführer war bei einem Möbelhändler gegen 150 Mark

monatlichen Lohn mit einmonatlicher Kündigungsfrist eingestellt. Am

1
. Juli kündigte der Möbelhändler dem Werkführer, entließ denselben

aber bereits am 15. Juli. Als der Werkführer bei Auszahlung des
Lohnes und Aushändigung der Papiere den Anspruch auf Bezahlung
für den ganzen Monat Juli erhob, da die Kündigungsfrist erst mit
Ablauf des Monats endige, erklärte der Möbelhändler sich bereit, den
Werkführer noch bis Ende Juli zu beschäftigen; der Werkführer nahm
jedoch die Arheit nicht auf und klagte gegen den Möbelhändler auf
Zahlung des vollen Monatslohnes, da e
r

einmal entlaffen sei und des
halb nicht verpflichtet gewesen sei, der Aufforderung, die Arbeit wieder
aufzunehmen, Folge zu leisten.– Das Gewerbegericht wies den Kläger
mit seiner Klage ab, da der Beklagte berechtigt gewesen sei, die zu Un
recht erfolgte Entlaffung zurückzunehmen, und gesetzlicheGründe, welche
den Kläger zum sofortigen Verlaffen der Arbeit berechtigten, nicht vor
lagen.

1
. Zweijährige Verjährungsfrist des preußischen Rechts

für Arbeitslohn. Gilt dieselbe auch für Werkmeister?

2
. Ist ein Werkmeister, der außerhalb des Betriebes

thätig ist, als Fabrikarbeiter anzusehen? (Urtheil des Reichs
gerichts, VI. Civilsenats, vom 18. April 1896 i. S. Dehnke c/a Brauer.– Juristische Wochenschrift vom 27. Juni 1896)
Wenn in §. 1 Nr. 5 des Gesetzes vom 31.März 1838 neben den

Handwerks-Gesellen, Tagelöhnern und anderen gemeinen Handarbeitern
die „Fabrikarbeiter“ genannt werden, so ist dieses Wort, wie schon die
Rechtsprechung des Preußischen Obertribunals angenommen hat, im
weiteren Sinne aufzufaffen, dergestalt, daß darunter auch Werkmeister,
Fabrikmeister, Braumeister u

. .w., kurz, alle zu verstehen sind, die von
der neueren Gesetzgebung als „gewerbliche Arbeiter“ bezeichnet werden.
(Vergl. die Ueberschrift des Tit. 7 der Gew. Ord. nach der Faffung des
Gesetzesvom 1

.Juni 1891, RGBl. S. 261 –, ferner Striethorst Archiv
Bd. 59 S. 196 und Rehbein, Entsch. Bd. 1 S. 1020 mit den dortigen
Citaten) Bei allen diesen gewerblichen Arbeitern handelt es sich,was
nach den Eingangsworten des Gesetzes vom 31.März 1838 maßgebend
ist, um Lohnforderungen, die sogleich oder in kurzer Zeit berichtigt zu

werden pflegen und bei denen aus der langen Dauer der ordentlichen
Verjährungsfristen eine Unsicherheit des Rechts entsteht.
Keine Anwendung findet allerdings die Nr. 5 des §. 1 auf solche

Werkmeister, die außerhalb des Gewerbebetriebes des Gewerbeunter

nehmers diesem selbstständig gegenüber stehen,und nur durch besondere
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Verträge beftimmte*) Handlungen oder Leiftungen zu den Zwecken des

Geioerbebetriebes übernommen haben; vielmehr feßt die Stellung eines

Fabrikarbeiters oder gewerblichen Arbeiters ftets eine Befchäftigicng im
Gewerbebetriebe des Unternehmers mit einem gewiffi-n Maße der Unter
ordnung und Unfelbftftändigkeit voraus.

Was ift ein „fchriftlicher Lehrvertrag“ im Sinne des
Ö. 132 Gewerbe-Ordnung? (Entfcheidung des Gewerbegerichts Stutt
gart.) Die Beklagte if

t
feit dem 1

. Mai in der Lehre bei der Klägerin.
Sie if

t nun ausgetreten. Tic Klägerin verlangt; daß fi
e in die Lehre

zuriickkehreund fi
e bis zum 1
.

November fortfeße; oder 15 ..M bezahle.
Schriftlich liegt nur die vom Vater der Beklagten unterzeichneteErllä
rung vor: „Ich Unterzeichneter erlaube hiermit meiner Tochter E.; daß
fie das Nähen bei Fran D. erlernt. Lehrzeit 6 Pivnate.“ Die Beklagte
weigert fich; da kein fchriftlicher Vertrag beftehe; und weil außerdem
keine Arbeit vorhanden fei; mit der fi

e angemeffen befchäftigt werden
könne.

Ohne Eingehen aiif den zweiten (tlrnnd war die Klage abzunieifen.
Denn in dem Schreiben kann kein fchriftlicher Lehroertrag gefehen wer

den. Hierzu iväre erforderlich eine Urkunde; in der Rechte und Pflichten
beider Theile beftimmt find und die von beiden unterfchrieben ift.

Jft das Gewerbegerimt zuftändig fiir die Klage cities
Artiften (Clown mit dretfirten Hunden) gegen den Inhaber eines
Spezialitätentheaters? (Urtheil des Laicdgericihts Köln als Be

ricfungsgericht vom 30. März 1891.)
Was die voii dem Beklagten anch iii zweiter Jnftanz wiederholte

Einrede der itnzuftändigieit des (itewerbegerihts betrifft; fo if
t

fi
e mit

Recht vom Borderrichter zuriickgewiefen ivorden. Bei den Darbietungen
des Apollotheaters als Spezialitätentheater walter kein höheres Jntereffe
der Kunft oder Wiffenfchaft vor. Der Betrieb des Beklagten unterliegt

daher gemäß F
. 33a Gewerbeordnung den Beftimmungen der Gewerbe

ordnung. Ta in diefem Betrieb der Kläger auf Gricnd eines Vertrages
gegen Entgelt die Zivecke des Unternehmers durch feine Thätigkeit

förderte; fo kommen auf den .Kläger als gewerblichen Arbeiter die Be

ftimmungen des 7
.

Titels der Gewerbeordnung zur Ainvendccng; und es
war; da es fich im vorliegenden Falle um die Auflöfung des Arbeits*
oerhältniffes bezw. die Leifticngen und Entfcljädigungsanfprüme aus dem

Arbeitsoerhältniffe handelt; die Zuftändigkeit des Gewerbegerichts nach
ÖH. 1

;

2
;
8 l “ltd 2 begründet.

Derfaffnng und Dei-fahren.

Stencpelfreiheit der Getverbegerichts-Scbiedsfprüche _i
n

Preußen.
Der preußifche Finanzminifter hat im Einverftändniß mit dem

Bkinifter für Handel und Gewerbe fich dahin ausgefproclnn; daß
die von den Gewerbegerichten als Einigungsäniterci gemäß

Z
, 67 des Gefehes; betreffend die Gewerbegerihte vom 29. Juli 1890

abzugebendeci Schiedsfprüche der Stempelabgabe der Tarif
ftelle 57 des Stempelfteuergefehes vom 31. Juli 1895 nicht unter
liegen. Diefe Tarifftelle icnterwirft in Uebereinftiminncig mit der

Tarifftelle „Erkenntniffe“ des friiherecc Stempelgefehes vom 7
.

März
1822 nur folche Schiedsfprüche der Stempelabgcibe; die auf Grund
gefetzliher Vorfchriften z. B. der Paragraphen 866 und 868 der
Reichs-Eioilprozeßordnucig oollftreckbar; alfo geeignet find; einen

Rechtsftreit unter den Varteieci in ähnlicher Weife wie die llrtheile
der ordentlichen Gerichte zu erledigen. Zu Schiedsfprüchen diefer
Art gehören aber die von den Einigungsämtern abzugebenden
Schiedsfprüche icicht; weil fie; obwohl ihnen im Gefetz die all

gemeine Bezeichnung als „Schiedsfpruch“ beigelegt ift; keinen zur
Zwangsoollftreckung geeigneten Titel gewähren; anch nicht beftimmt
find; unter den Betheiligten Recht zu fchaffeii; fondern nur eine
Grundlage fiir eine Regelung der Verhältniffe zwifchen Arbeit
nehmer und Arbeitgeber bilden. Die Ausfertigungecc der Schieds
fprüche unterliegen auch ccicht dem Ausfertigungsftempel der Tarif
ftelle 10; weil nach Z

. 57 des Gewerbegerichtsgefehes in Verbindung
mit F. 2 des *Deutfchen Gerichtskoftengefeßes in dem Streitver

fahren vor den Gecverbegerimten die Erhebung von Stecnpelge

biihren für die iin Verfahren errichteten Urkunden ansgefchloffen
ift; und es als der Abficht des Gefehes entfprechend angefehen
werden ncuß; daß für das Einigungsverfahreic daffetbe gelten fall.
Die tnehrerwähnten Scinedsfprüche find hiernach von jeder Stempel
abgabe befreit.

_*) Anni. d
.

Ned. Wie dann noch von dem Begriffe des Werk
meiiters die Rede fein kann; if
t aus dem gedrucktenTheil des Erkennt
niffes nicht zu erfehen.

c einigen; fo übern

, Zn meinem Bedauern erhielt ich aber von dem wefentlich

Einigungzämter.

l Das Gewerbegericht Hamburg 'alSSEinigungsamt im Korbmaeher
Streik. Allgemeine Erfahrungen.

Jin März dJ( fand in Hamburg ein Generalftreik derKorbmacher
und Korbmamerinnen ftatt. Aus der Demijohn-Branwe (Beflechttcng
_von Korbflafchen) _wandten fich die Arbeitnehmer an das Gewerbe
gerict)t mit dem Anträge auf Vermittelung ihrer Differenz mit

ihren Arbeitgebern; deci von ihnen näher bezeichneten Korbmacher
meiftern. Da nun erfahrungsgemäß das ganze Unternehmen fehr
häufig daran fcheitert; daß es den Varteien nicht gelingt; fich iiber
eine gemeinfame Anrufung (F. 62 des“Gewerbegerichtsgefehes) zu'

ahm ic
h es von Amtswegen; bei den betreffenden

Bkeifterci accznfragen; ob -fie der Anrufung fich anzufchlic-ßen geneigt
feien. Nachdem fi

e urfprönglich; aus bereits in der Sache felbft
liegenden Gründen; den Anfchluß geweigert hatten; diefe Aicffaffung
aber widerlegt worden; erklärten fi

e

ihre Bereitwilligkeit zum Anfchluß.
Es fanden nun am 26. März und 1

. April ziemlich ausge
dehnte Auseiandc-rfetzungen ftati. Jni Streik befanden fich
15() Korbcnacher und .ttorbmacherinnen der betreffenden Branche.
Die Forderung derfelben befchränkte fich auf eine Erhöhung des
Stücklohnes für die zu beflcchtenden 'Dencijohns je nach dem Liter

gehalte derfelben. Da die Pteifter fog. Zwifchenmeifter find; die
ihre Aufträge wefetctlich- von Sprit- oder Glasfabrikanteic erhalten;

fo empfahl es fich; folche nach Angabe der Arbeiter als Auskunfts
perfonen zu den Sißungen einzuladen. -Der jetzige Stücklohn; wie
er fich aus dem von den Arbeitern beigebrachten Lohntarif ergab;
wurde auch von denMeiftern als durchaus unauskömmlich bezeichnet;

auch wurde eine Oppofition gegen die beantragten Vofitionen eines
neuen Tarifs nicht gemacht Allein die' Meifter erklärten; daß fi

e

fich ihren Arbeitgebern gegenüber in einer fo gedriickten Lage b
e

fänden; daß ihnen eine_Erhöhung des Lohnes unmöglich fei. Ein
näheres Eingehen auf die Berechtigung diefer Thatfache erfchien
durch den "fpäteren Verlauf der Sache zur Zeit nicht angezeigt.
Die Fabrikanten machten geltend; daß fiir fi

e das in Rede ftehende
Gefchäft ein Berlnftgefmäft fei; daß fi

e bei der Konkurrenz; welche
dem (Ilrtikel im Aicslande; fowie in den Gefängniffen gemacht
werde; in der Lage feien; fchon jetzt denfelben billiger zu beziehen;
als fi

e

ihn hier bezahlen; und daß, wenn fi
e

fich auf eine Erhöhung
der Löhne einließen; fie *fich durch größere Beftetlungen auswärts

fchadlos zu halteci genötl)igt fehen
cviirdeci, -

Es ift nicht zu verkennen; daß der Streitgegenftand für die
Erzielung' gütlicherBeilegicng wenig dankbar war. Die Thätigkeit
erfordert keinerlei ivefecitlicl) technifche Kenntniffe oder Gefchicklich
keiten. Sie findet daher; auch abgefehen von *den Gefängniffen;

in kleinen Städten und felbft auf Dörfern; wo billiger als in der
Großftadt gearbeitet wird; eine recht erhebliche Konkurrenz; fo daß
man; wenn man fich auf den rein “gefchäftlichen Standpunkt ftellt;

der Darftellung der Fabrikanten die Berechtigung nicht verfagen
kann. Gleichwohl gelang es; den Vorftellungen desUnterzeichneten;

. die Fabrikanten zu der Erklärung zu veranlaffen; die Sache noch
einmal in lieberlegung-:zu ziehen und namentlich _eine nochcnalige

c befonders genaue Berechnung cinzuftellen; hierbei follte der Um

-ftand berückfichtigt werden; daß die Beflechtucig der Demijohnen

doch nicht als die Waare felbft; an der verdient werden foll; fon
dern nur als ein - wenn auch nothwendiger - Schuh derfelben
in Betracht kommt und deshalb bei der anzuftellenden Berechnung
iveniger Gewicht aufden Gewinn an der, Flechterei an und für
fich; als auf ihre Verbindung mit der Waare felbft zu legen

x
i.

in t e

trachi kommenden Fabrikanten die ,fchriftliche Mittheilung; daß er

nach mehrcnaliger eingehender Vrüficng der Kalkulationen nicht in

der Lage fei; den Meiftern den bisher gezahlten Lohn zu erhöhen.
Demnächft fand am 1

. April die zweite Sitzung des Eini
gnngsamtes ftcitt; zu ivelcljer auf *Antrag noch zwei Fabrikanten
geladen ivnrden; fo daß diefe durch drei Herren vertreten waren.

Nach weiteren ?luseinanderfetzungen erklärten fich die Fabrikanten
mit meinem dahingehenden Vorfchlage einoerftanden:

„denjenigen für fi
e arbeitenden Pieiftern; welche geneigt

find; eine gleiche Erhöhung ihren Arbeitern zu gewähren;
eine Erhöhung zuzubilligen. Der Erhöhung jo quanto folk
als Grundlage der oon den Arbeitern beigebrachte neue
Tarif dienen.“

Da die betreffenden Meifter der Fabrikanten in der Sißun
nicht anivefend waren; fo wurde verabfchiedet; daß die Arbeiter fi

ch

mit denfelbeci in Verbindung fehen und das Refultat ihrer Ver

handlungen dem Einigungsamte mittheilen follten; bis zu folcher
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Mittheilung aber die Sitzung vertagt werde. Bezeichnend ist, daß
seit dem 1. April eine solche Mittheilung dem Einigungsamte nicht
zugegangen. Dagegen habe ich außeramtlich erfahren, daß eine
Einigung erzielt und daß der weitaus größte Theil der Aus
ständigen offenbar, soweit Arbeitsgelegenheit vorhanden, wieder in
die Arbeit eingetreten. Nicht unerwähnt will ich schließlich lassen,
daß der Ton, welcher in den Sitzungen von allen Seiten beob
achtet wurde, durchaus würdig und leidenschaftslos und die Ver
handlung rein sachlich gewesen. -

Ich knüpfe an diesen Bericht die vielleicht nicht unerwünschte
Erklärung, daß meine Auffassung über das vom Einigungsamt
und den Parteien zu beobachtende Verfahren durch die Wahrneh
mungen und Eindrücke bestätigt werden, welche dieser erste Versuch
vor unserem Einigungsamte hervorgebracht hat. Ich präzisiere die
selben dahin:

-
-

1. Ich erachte es für durchaus wünschenswerth, daß bei ein
seitigem Anrufen des Einigungsamts dieses selbstdie Herbeiführung
der Theilnahme an der Anrufung seitens der anderen Partei in
die Hand nehme. Denn es ist, namentlich für die Arbeiter, sehr
schwierig, diese Theilnahme herbeizuführen; nicht, weil es der
anderen Partei an guten Willen fehlt, sondern, weil Mißverständ
niffe und Unklarheiten unterlaufen, die leicht, wie im vorliegenden
Falle, durch ein amtliches Eintreten beseitigt werden können. Ich
habe Grund zu der Annahme, daß in der Vorschrift des §. 62
wesentlich Veranlassung zu suchen, daß seit 1891 unser Gewerbe
gericht als Einigungsamt im Jahre 1896 zum ersten Male an
gerufen wurde, was sicher nicht mit der Absicht des Gesetzgebers
zu vereinigen ist.

-
-

2. Ich erachte auch dann, wenn ein Vergleich nicht zu Stande
zu bringen, die Thätigkeit des Einigungsamtes so weit thunlich' erschöpft, vielmehr ein Offenhalten derselben deshalb in hohemrade ersprießlich, weil eine offene, sachliche und unbefangene
Aussprache beider Parteien durchaus geeignet ist, klärend und be
ruhigend zu wirken und wünschenswerthe Nachwirkungen herbei
zuführen. Deshalb sollte --

-

3. die Leitung des Amtes bemüht sein, auch nach Schluß der
resultatlos gebliebenen Verhandlungen einen Spielraum für solche
Nachwirkungen zu lassen,woraus folgt, daß es sichnicht empfiehlt, dem
Schluffe der Verhandlungen unmittelbar den Schiedsspruch folgen zu
lassen, vielmehr den Parteien die Möglichkeit zu lassen, sichvielleicht
außeramtlich in Folge der gewonnenen Eindrücke zu verständigen.
Denn von dem Schiedsspruche verspreche ich mir einen wesentlichen Er
folg nicht. Daß ihm juristisch der Vollstreckungstitel fehlt, bedarf
einer Ausführung nicht. Aber auch seinen moralischen Werth ver
mag ich nicht hoch anzuschlagen. Es is

t

eine bekannte Erfahrung, daß
jedes Urtheil auf denjenigen verstimmend wirkt, gegen den es ausge",

und deshalb für ihn wenigAnreiz hat, sichihm, wenn er nicht
dazu genöthigt, zu unterwerfen. Es ändert hieran auch der Um
stand nichts, daß bei den Schiedssprüchen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer mitgewirkt haben. Denn die gleiche Mitwirkung findet
auch im Gewerbegerichte statt, und doch kann man dem best
begründeten Urtheile gegenüber von dem “ sehr häufigdie Aeußerung hören: „Ich gehe weiter!“, auch da, wo ein Weiter
gehen gesetzlich ausgeschlossen ist. Es möchte daher im Allgemeinen
kaum zu erwarten sein, daß sich der nach dem Schiedsspruch Unter
legene freiwillig demselben unterwerfen würde. Unser früheres
Schiedsgericht, welches nur von Fachgenossen besetzt war, und
gegen dessen Entscheidungen der Verurtheilte das ordentliche Gericht
anrufen durfte, mußte daran zu Grunde gehen, daß fast keine
seiner Entscheidungen unangefochten blieb. Dagegen dürfte in der
Erwartung des Schiedsspruches für die Betheiligten ein Sporn
liegen, noch einmal aufGrund der in den Verhandlungen zu Tage
getretenen Ausführungen die Sache in Ueberlegung zu nehmen
und e

s vorzuziehen, eine freiwillige Einigung herbeizuführen, als
sich dem vielleicht unliebsamen Schiedsspruche auszusetzen. Erreichen
ließe sich dieser Zweck dadurch, daß nach Schluß der Verhandlungen,
falls ein Vergleich nicht zu Stande gekommen, das Einigungsamt
die Verkündigung des Schiedsspruches etwa auf 14 Tage aussetzte,
dann aber verkündete, wiefern nicht inzwischen Anträge beider
Parteien auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt würden.
Ein gesetzlichesHinderniß steht einem solchenVorgehen nicht im Wege.

4
.

Sollte das Einigungsamt, wenn doch einmal gestreikt
nwerden soll, e

s

sich angelegen sein lassen, einen generellen Ausstand

in einen partiellen zu verwandeln; theils, weil der Letztere weniger
schädlich die wirthschaftlichen Interessen beider Parteien berührt,
theils, weil das Beispiel zur Nachahmung reizt. Freilich wäre e
s

von diesem Gesichtspunkte aus noch viel empfehlenswerther, wenn

die Anrufung des Einigungsamtes stets vor Proklamierung eines
Streiks stattfände.

5
.

Würde ich glauben, daß in denjenigen Fällen, in denen e
s

sich um Lohn- und damit zusammenhängenden Fragen handelt und
die Bedürfnißfrage anerkannt werden muß, die leistungsfähigere
Partei den Grundsatz von Angebot und Nachfrage nicht gar zu
sehr in den Vordergrund treten lasse. Hier handelt e

s

sich ja

in erster Linie, in der Bevölkerung Zufriedenheit unit ihrer
Situation und Arbeitsfreude an den Erfolg fleißiger Arbeit zu

schaffen, und da sollte der Leistungsfähigere nicht ausschließlich das
eigene augenblickliche Geldinteresse berücksichtigen, sondern seine
Handlungsweise anch durch höhere ethische Grundsätze leiten lassen,

als durch ein Rechenexempel, wieviel er weniger verdienen würde,
wenn e

r gerechten und billigen Anforderungen zu genügen bereit
wäre. Wer wie ich Jahre lang im Gewerbegericht gesessen, der
wird sich oft eines tiefen Mitleidens bei Betrachtung der Lohn
verhältnisse in gewissen Branchen nicht haben erwehren können.
Ich habe in meinem langen Leben immer gefunden, daß in Ham
burg der schöne Grundsatz des Leben und Leben lassens gegolten,
und ich finde, daß derselbe, wenn irgendwo, in den hier fraglichen
Verhältnissen am Platze wäre. Dagegen sollte

6
.

der Vorsitzende des Gewerbegerichts sich bemühen, so weit

e
s in seiner Macht steht, von der Stellung aussichtsloser Anträge

zurückzuhalten. Dahin rechne ich in erster Linie solche, durch
welche die geschäftliche Ehre, oder die wirthschaftliche Selbstständig
keit, resp. gewissermaßen das wirthschaftliche Hausrecht der andern
Partei, se

i
e
s

der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer, verletzt erscheinenmüßte.
Ich glaube zwar, daß durch diese Ausführungen das Thema

über die Gestaltung des Einigungsamtes und den Betrieb in dem
selben nicht erschöpft werde, allein ich neinte, die mir gebotene
Veranlassung nicht unbenutzt laffen zu sollen, um meine Ansicht

Tüber zunächstliegende Fragen indergedachten Richtung auszusprechen.
Hamburg. L. Noack.- - -

| | | | |

-

Gutachten und Anträge.

Anträge, betr. Arbeitsverhältniffe der städtischenArbeiter in

Köln und Frankfurt a
.M. Nach dem Jahresbericht für das

Königliche Gewerbegericht Köln für 1895/96 wurde daselbst von
den Arbeitnehmer-Beisitzern ein Antrag eingebracht, welcher für
alle in städtischen Betrieben beschäftigten Arbeiter die Einführung
von wöchentlichen Lohnperioden, sowie Minimallöhne undMaximal'' bezweckte und bei Submissionen den Unternehmern dieselben Bedingungen auferlegt wissen wollte. Der Antrag wurde
jedoch nicht zur Berathung gestellt. Der Vorsitzende war der An
sicht, der Antrag se

i

unzulässig, weil er a
n

die Stadt Köln als
Arbeitgeberin und nicht als Verwaltung gerichtet sei. Als Arbeit
geberin se
i

die Stadt Köln in der Lage, den Antrag zurückzu
weisen, weil derselbe gegen die Natur des Arbeitsvertrages ver
stoße, da nach § 105 der Gewerbeordnung die Festsetzung der Ver
hältnisse zwischen den selbstständigen Gewerbetreibenden und den
gewerblichen Arbeitern, vorbehaltlich '' Reichsgesetz beründeten Beschränkungen Gegenstand freier Uebereinkunft sei. –
Sanz ähnliche Anträge wurden auch beim Gewerbegericht Frankfurt
gestellt und von diesem dem Magistrat vorgelegt, nachdem der
Vorsitzende die Kompetenz als zweifelhaft bezeichnet hatte, ohne sich
indeß der Verhandlung zu widersetzen. Der Frankfurter
Magistrat hat dann dem Gewerbegericht eröffnet, daß er dasselbe
zur Berathung derartiger Anträge nicht für kompetent erachte. –

Die Beantwortung der Kompetenzfrage hängt davon ab, o
b

man
sich den Antrag gerichtet denkt a

n

die Stadtgemeinde als Arbeit
geberin, oder als Person des öffentlichen Rechts und als Re
präsentantin eines erheblichen Stückes der staatlichen Gewalt. Wer
der Ansicht ist, daß ein Arbeitsverhältniß mit dem Staat, eben
weil es mit dem Staat und nicht mit einer Privatperson ein
gegangen is

t

und weil es die Förderung der staatlichen Aufgaben,
nicht die Zwecke eines Privatunternehmens betrifft, kein ausschließ
lich privatrechtliches ist, wird eher geneigt sein, die Kompetenz zu

bejahen.
-

-

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Die Gewerbegerichte in den Jahresberichten der preußischen

Gewerberäthe. In den 1895er „Jahresberichten der Königlich
preußischen Regierungs- und Gewerberäthe und Bergbehörden“*)

*) Berlin, Verlag von W. T. Bruer.
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heben die Aufsichtsbeamten der Provinzen Ost- und Westpreußen,
sowie der Regierungsbezirke Wiesbaden und Aachen übereinstimmend
die hohe Zahl der Vergleiche in der gewerbegerichtlichen Thätigkeit
hervor. In Aachen wurden viele Sachen dadurch erledigt, daß
schon der Gerichtsschreiber bei Abnahme der Klage sich um einen
Ausgleich bemühte. Die außerordentlich geringe Thätigkeit der
Spruchkammer Zabrze vom Berg-Gewerbegericht Beuthen O/S.
wird darauf zurückgeführt, daß die Werksverwaltungen eifrig be
müht seien, die Bestimmungen der Arbeitsordnung inne zu halten.
„Vielleicht ist in dieser Wirkung eine wesentliche Bedeutung des
Berg-Gewerbegerichts zu erblicken“ (S. 552). In Flensburg
scheiterte der Versuch der ausständigen Maurer, das Einigungs
amt anzurufen, am Widerspruch der Innungsmeister. Wenn der
Aufsichtsbeamte für Erfurt hervorhebt, daß die Gewerbegerichte das
Vertrauen der Arbeitnehmer genießen, so is

t

nicht ganz klar, o
b

mehr das Vertrauen oder etwa die Einseitigkeit desselben betont
sein soll. Desto klarer is

t

aber, was der Aufsichtsbeamte für
Hildesheim über die beiden dort neu eröffneten Gewerbegerichte
ausführt:
„Im Berichtsjahre ist in Hildesheim einGewerbegerichtins Lebengetreten.

Bisher wurden 70 Streitfälle anhängiggemacht,die große Mehrzahl aberdurch
Vergleich oder Zurücknahmebeigelegt, e

s

sind nur 5 Urtheile auf Grund kon
tradiktorischerVerhandlung gefällt worden. Der Vorsitzendeerkenntan, daß die
Beisitzer, gleichviel welcherPartei si

e

angehörten, ihr Richteramt durchaus
unparteiisch verwaltet haben. Mit einer einzigen Ausnahme sind
alle Urtheile einstimmig erfolgt. Die von industriellen Kreisen
gehegte Befürchtung, daß die von den Arbeitnehmern gewählten
Beisitzer zu einer einseitigen Stellungnahme zu Gunsten der
Arbeiter hinneigen würden, war nicht berechtigt. Der Vorsitzende
des ' Jahre 1894 in Peine errichtetenGewerbegerichtshat dieselbeErfahrunggemacht.“

Schiedsgerichte als einstweiliger Ersatz für kaufmännische Ge
werbegerichte. Die Handelskammer Braunschweig hat aufAnfrage

des Staatsministeriums sich für die Errichtung kaufmännischer Ge
werbegerichte ausgesprochen.

„WelchenWerth Schiedsgerichte, in denenbeideInteressengruppenvertreten
sind, erlangenkönnen,das habendie Gewerbegerichtebewiesen. Für die richtige
Würdigung des Arbeitsvertrags, der Rechteund Pflichten, die sichaus ihm er
geben ja für die weitereEntwickelungdiesesBegriffs im Sinne unseresmodernen
Wirthschaftslebenssind si

e

von erheblicherBedeutung geworden. Vor allem aber
find si

e

in Folge des großen Vertrauens, das ihnen im allgemeinendie Arbeiter
entgegenbringen,im Stande gewesen, in den weitaus meistenFällen eine fried
licheEinigung zu erzielenund so viele Quellen desHaders und der Erbitterung

zu verstopfen. Es kann nichtzweifelhaft sein,daß solcheSchiedsgerichteauch für
denHandelsstand eine ähnlicheBedeutung erlangenwürden. Ja, es ist nicht
ausgeschloffen,daß si

e

bei dem engerenpersönlichenVerhältniß, in dem derPrin
zipal zum Gehilfen steht,noch bessereErfolge erzielen. Auch im Handelsstande
entstehendie meistenStreitigkeitendieserArt aus der mangelhaftenKenntniß der
aus demVertrage entspringendenRechteundVerbindlichkeiten. Werden diePar
teienvon Personen, in deren Sachkenntnißund Unpartheilichkeit si

e

volles Ver
trauen setzen, in ruhiger Weise belehrt, so werden si

e

leichter zu einer Einigung
geneigtsein,die ja ' immer im beiderseitigenInteresse liegt“.
Um schon unter dem bestehenden Rechte die Möglichkeit der

Vortheile einer solchen Judikatur zu erreichen, hat die Handels
kammer auf freiwilliger Grundlage, zur Benutzung nach §§ 851 ff.

der Civilprozeßordnung, ein kaufmännisches Einigungsamt und
Schiedsgericht ins Leben gerufen, dessen Statut sich nach Mög
lichkeit dem Gewerbegerichtsgesetz anschließt, aber das Prinzip
gütlichen Ausgleichs noch mehr in den Vordergrund stellt.

Bestrebungen auf Errichtung von Gewerbegerichten sind derzeit

im Gang in Tuttlingen in Württemberg, in Kostheim bei Mainz,

in Tilfit, wo zur Sprache kam, daß der Vorsitzende des Gewerbe
gerichts Königsberg, Pohl, das Fehlen eines Gewerbegerichts in

der zweitgrößten Stadt der Provinz entschieden beklagt habe. In
Worms is

t

das Statut für das künftige Gewerbegericht nunmehr
festgestellt, so daß dessen Errichtung wohl unmittelbar bevorsteht.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 45 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die Sozialpolitik auf der Berliner Gewerbeausstellung;– Die Wahlrechts-Ausdehnung in Holland. Von P
.

Hofstede de Groot.– Die Frage der Arbeitslosen-Ver
ficherung in ihrem gegenwärtigen Stande. Von Prof.
Georg Adler. – IV. Internationaler Sozialisten- und
Gewerkschafts-Kongreß in London. – Kommunale Theater
zensur in Duisburg; Höhe der Zinsen bei städtischen Leih
häusern inDeutschland; Kommunale Straßenbahn inSheffield;
Lage der städtischenFeuerwehrleute inStuttgart undNürnberg;
Städtische Arbeitsnachweis-Stellen; II

.

Bayerischer Städtetag,

Protest gegen die Bevorzugung von Militäranwärtern im

Gemeindedienst. – Frauenarbeit in preußischen Fabriken;
Arbeitszeit bei Kooperativ-Gesellschaften in England; Sterb
lichkeit an Lungenschwindsucht im Königreich Sachsen. –
Fabrikinspektion in Koburg-Gotha. – Polizeiliche Mit
theilung von Unfällen an die Krankenkassen in Braunschweig;
Englische Unfallstatistik. –Verbandstag sächsischerInnungen.– Wohnungsnoth in kleineren Städten; Technische Fort
schritte beim Bau kleiner Wohnungen. – Rückgang der
Volksbildung in Rußland; Kinderarbeit auf dem Lande in

Heffen.

Ausdem Inhalt der letztenJulinummern der „Sozialen Praxis“
seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die sozialistischen Parteien
Frankreichs. Von Dr. R. Schüller (Paris).– Die amerikanische
Gesetzgebung zur Bekämpfung des Schwitzsystems: I. Allgemeines.
New-York. Von Dr. E

.

Loew (London). II. Die Gesetzgebung
von Massachusetts. Von Frau Helene Simon (London)
Eisenbahnarbeiter-Schutz in England. Von Prof. Gustav Cohn
(Göttingen).– Die Durchführung des Kommunalabgaben-Gesetzes

in Preußen, insbesondere in den pommerschen Städten. Von
Bürgermeister Matthes (Stolp i. P.).– Die Wiener politischen
Parteien und die Volksbildung. Von Privatdozent Dr. L. M.' n (Wien).– Der Vor-Entwurf eines deutschen Handelsesetzbuchs. Von Dr. jur. M. Quarck. – Der deutscheArbeiter
schutz in der Praxis. Von Frau Elisabeth Gnauck-Kühne
(Berlin). – Der bürgerliche Sozialismus in England. Von
Dr. E

.

Loew (London). – Sind höhere Getreidepreise ohne Brot
vertheuerung möglich? Von Dr. E

.

David (Mainz). – Arbeiter
wohnungs-Verhältnisse in einem westfälischen Industriekreise. Von
Dr. K
.

v
.Mangoldt (Frankfurt a.M.).– Aus den Notizen

theil: Abschluß des Bürgerlichen Gesetzbuchs für das Deutsche
Reich; ethisch-sozialwissenschaftliche Vortragskurse in Zürich; kirchlich
soziale Gruppe inDeutschland; sozialdemokratische Parteilage in Italien,
Frankreich, Dänemark; Bekämpfung sozialer Bestrebungen in

Deutschland; städtische Lesehalle in Berlin; städtischer Betrieb von
Speichäusern; Strike städtischer Hafenarbeiter in Frankfurt a.M.:
städtische Apotheke als Kampfmittel gegen hohe Rechnungen für
Wiesbaden; Straßenbahn-Angestellte uud städtischeVerwaltung in

Leipzig: Sonntagsruhe instädtischenGasanstalten; Arbeitsverhältniffe

in den Marmorbrüchen von Maffa-Carrara; Bewegung in Böhmen und
Arbeitszeit in England; Arbeitszeit in Japan; Wachsthum der todten

F" in Preußen; Lohnbewegungen schweizerischer Gewerkschafts
Verbände von 1887 bis 1895; Arbeiterinnen-Organisationen in

England; Hirsch -Dunckersche Gewerkvereine in Deutschland; Ab
schiebung strikender Arbeiter als Vagabunden in Oesterreich; Strikes

in Frankreich von 1890 bis 1895; Bierboykott in der Schweiz:
sozialistischer Gewerkschafts- und Arbeiterverband für Nordamerika;
Verband der Vereine der Buchdrucker, Schriftgießer und verwandter
Berufe Oesterreichs; Unterstützungsverein deutscher Tabackarbeiter;
Gewerbeinspektion in Elsaß-Lothringen; gesetzliche Regelung der
Heimarbeit, Vorbericht für Oesterreich; Vorgehen der Handelskammer

zuBielefeld für freiwilligen 9Uhr-Ladenschluß; staatliches Einigungs
amt für den Kanton Basel; Arbeiterausschüsse in deutschenFabriken;
X. Deutscher Berufsgenossenschaftstag; Uebernahme des Heilver
fahrens für Lungenkranke durch die Invaliden-Versicherungs-An
stalten; Fußbekleidung für Schulkinder aufSchulkosten in Preußen;
Hütekinder in Preußen; Polizeiverordnung gegen gewerbliche Be
schäftigung von Schulkindern in Spandau; Bericht über die Thätig
keit der weiblichen Aerzte in Bosnien.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik, Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände: Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkassen;

Armenpflege; Wohnungswesen, Gesundheitspflege, Ernährung: Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen.

Die „Soziale Praxis, gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich 2.1, 50 %

,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.ZubeziehendurchsämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen: dieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin w,
allertr. -

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjeden Monats in Mindestumfangvon "1
,

Bogen. Für das Halbjahr April–September nehmen
Bestellungenzum Preise von 50P. jämmtlite Postanstalten und Buchhandlungenan.
Verlag, Berlin W., Mauerstraße 44, erfolgt die direkteZusendungam Tage des Erscheinens.
Carl HeymannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in BerlinW. – Verantwortlichfür dieRedaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin.
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Bei der hervorragenden Wichtigkeit, welche die
neuerdings beabsichtigte Aenderung der Gewerbeord
nung für die Entwicklung, ja für die Fortexistenz der
Gewerbe gerichte haben kann, bedarf es keiner besonderen
Rechtfertigung, wenn wir die wichtigsten Bestimmungeu
des Entwurfes unseren Mitgliedern in einem Auszug
vorlegen, zu dem der vorangehende Auffatz eine Art
Kommentar bilden soll.

Innungs-Movelle und Gewerbegerichte.

Der Reichsanzeiger vom 3
.

und 6
. August enthält den Ent

wurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung jammt Begründung.*) Wir bringen aus der umfangreichen
Veröffentlichung einen Auszug, der die Bestimmungen enthält,

welche für die Gewerbegerichte von besonderem Interesse sind. Es
sind dies zunächst die Vorschriften, welche für die künftige Wirk
samkeit der Gewerbegerichte von Bedeutung sind, und sodann die
Bestimmungen über die Lehrlingsverhältnisse, welche die gegen
wärtigen §§. 126–133 der Gewerbeordnung zu ersetzen be
stimmt sind.

Was nun zunächst die letzteren angeht, so glauben wir, daß
dieselben eine sehr brauchbare Grundlage für die Neugestaltung
des bisherigen Rechts des Lehrlingsverhältnisses abgeben. Die
Pflicht des Staates gegen die heranwachsende Generation erschöpft

sich nicht mit der Durchführung des Schulzwanges, sondern si
e

be
steht mindestens eben so sehr wie gegen die Schüler, auch gegen

die Schulentlassenen und noch nicht selbstständigen jungen Leute.
Von dem ungeheueren Gebiet der sogenannten Schutzpflege, das
hier anzubauen ist, und zu dem z.B. anch die bessereGestaltung des
Vormundschaftsrechts, des Waisenraths u

. f. w. gehören, is
t

die
Lehrlings-Fürsorge nur ein kleiner Theil. Aber als Versuch, die
hier vorhandenen Lücken auszufüllen, und eine bessereAusbildung

der Lehrlinge zu sichern, sind die bezüglichen Bestimmungen des
Entwurfs jedenfalls beachtenswerth, namentlich da durch den
prinzipiell äußerst wichtigen § 126, nach welchem alle mit technischen
Hülfsleistungen regelmäßig beschäftigten Personen unter 17 Jahren

im Zweifel als Lehrlinge gelten sollen, zugleich dafür gesorgt ist,
daß der Begriff der Lehrlings-Fürsorge nicht allzu sehr eingeengt

*) Auch in einem Sonder-Abdruck, mit einer Einleitung von
Dr. jur. L. Hoffmann als Broschüre erschienen. (Norddeutsche Buch
druckerei; 128 Seiten.)

Alle für die Redaktion des „Gewerbegerichts“bestimmtenSendungen bittet man zu adressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w, Wormser Str. 2.

is
t

und Umgehungen der Gewerbeordnungs-Vorschriften möglichst

gehindert werden können.

Anders steht e
s

mit denjenigen Vorschriften des Entwurfs,

welche sich auf die Gewerbegerichte beziehen. Diese lassen sich
ganz einfach dahin zusammenfassen, daß das Bestehen der Ge
werbegerichte künftig abhängig is

t

von dem Erneffen der unteren
staatlichen Veraltungsbehörden, und daß voraussichtlich, wenn die
Bestimmungen des Entwurfs Recht werden, eine vollständige Lahm
legung der gesammten Thätigkeit der Gewerbegerichte bewirkt
werden wird. Wichtig sind hier insbesondere folgende Bestim
mungen:

Für fast alle Gewerbe (der Entwurf zählt ihrer im § 82 nicht
weniger als 85 auf!) sollen Innungen errichtet werden, denen
sämmtliche Gewerbetreibende des örtlichen Bezirks der Innung
kraft Gesetzes angehören (§.82b). Zu den Aufgaben dieser Innungen
gehört insbesondere die Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten

zwischen den Innungs-Mitgliedern und ihren Lehrlingen, sowie die
Fürsorge für Herbergswesen und Arbeitsnachweis (§ 84). Jede
Innung is

t

aber außerdem „befugt“, Schiedsgerichte zu errichten,

welche berufen sind, die jetzt den Gewerbegerichten unterliegenden
Streitigkeiten zwischen den Innungs-Mitgliedern und ihren Gesellen
(Gehülfen) und Arbeitern, a

n

Stelle der sonst zuständigen Be
hörden zu entscheiden (§. 84a). Die bezüglichen Beschlüsse bedürfen
allerdings der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörden

(§
.

86b) wie überhaupt die Ausübung der jämmtlichen, den
Innungen zugewiesenen Befugnisse durchaus abhängig is

t

von dem
Ermessen der Verwaltungsbehörden, weil eben der Gesetzgeber zu

den Fähigkeiten und dem guten Willen der Innungen – vergl.
die „Begründung“ insbesondere §§. 75 und 78 des Sonder
Abdrucks – eigentlich nur ein sehr mäßigesVertrauen hat. Diese
Innungs-Schiedsgerichte haben aber nicht etwa, wie die Gewerbe
gerichte das Recht der endgültigen – also raschen, kostenlosen,
der Beachtung der Gerichts-Unterworfenen sicheren– Aburtheilung
gewerblicher Streitigkeiten, sondern si

e

geben nur Vorentscheidungen,
gegen die innerhalb zehn Tagen das „ordentliche Gericht“ angerufen

werden kann (§. 86e), dessen Urtheil wieder der Berufung u
. . w
.

zugänglich ist.

Was bedeuten nun diese Vorschriften? Daß die Verwaltungs
behörden namentlich derzeit sehr geneigt sein werden, den Innungen

ein größeres Zutrauen zu schenken, als es die Verfasser des Ent
wurfs selbst thun, is

t

nicht unwahrscheinlich. Die Innungen werden
also das Recht zur Bildung der Schiedsgerichte bekommen; es sind
als dann die Gewerbegerichte für alle in ihrem Bezirke liegenden
Innungen außer Thätigkeit gesetzt, und e

s

verbleiben ihnen mithin
nur noch die Streitigkeiten in der Großindustrie. Damit entfällt
aber auch das Interesse aller in den Innungsgewerben beschäftigten
Arbeitnehmer und Arbeitgeber a

n

ihren Bestand. Die Wahl
betheiligung wird eine ungeheuer viel geringere und die Zusammen
jetzung eine viel einseitigere, und zwarnamentlich auf der Seite derArbeit
geber, für die schon jetzt das Gewerbegericht fast ausschließlich als
rechtsprechende Behörde in Betracht kam, da ihnen Stellen zur
Vertretung ihrer Interessen auch sonst zu Gebote standen, und d

a

die gemeinschaftliche Arbeit mit den Arbeitnehmern von ihnen leider
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vielfach als ungehörige Zumuthung und nicht als soziale Pflicht
aufgefaßt wurde. Wenn sich bereits jetzt bemerken läßt, daß seitens
der Verwaltungsbehörden nicht immer der genügende Werth auf
die Heranziehung von Gutachten der Gewerbegerichte, auf die Be
achtung von Anträgen derselben gelegt wird, so wird dieseGering
schätzung künftig einen weit größeren Schein von Berechtigung
haben, als bisher. Man kann hiergegen nicht einwenden, daß ja
die Rechtsprechung der Innung gleichfalls eine unparteiische sein
wird, und daß die Innungen bezw. die Handwerker-Kammern zu
allen Aufgaben einer Interessen-Vertretung weit besser ausgestattet

sein werden, als es die Gewerbegerichte je waren, – in welcher
Beziehung nur auf die §§.91c und 91e verwiesen sein mag. Die
Rechtsprechung der Innungen enthält weder diejenigen Garantien
der Unparteilichkeit, noch die Sicherung der Schnelligkeit der Ent
scheidung, welche die Gewerbegerichte bieten. Das Erstere nicht
wegen derArt ihrer Zusammensetzung; das Letztere nicht wegen der
Möglichkeit der Berufung an die Amtsgerichte; ganz abgesehen von
dem unendlichen Wirrwarr, der dadurch hervorgerufen werden muß,
daß an demselben Ort Dutzende von Innungs-Schiedsgerichten be
stehen, daß Berufungen an die Amtsgerichte möglicherweise die Auf
hebung von Urtheilen zur Folge haben können, die bereits vollstreckt
sind (§ 86e Abs. 3). Die Interessen-Vertretung durch die Handwerker
Kammern aber stellt eben nur eine Vertretung der Interessen der
Arbeitgeber dar. Der Gesellen-Ausschuß, der lediglich Einspruch
gegen Beschlüsse der Innungs-Versammlung erheben und dadurch
die Entscheidung der Aufsichtsbehörde herbeiführen kann

(§ 85c), ersetzt nicht die freie Mitwirkung der Arbeiter bei den Gut
achten der Gewerbegerichte. Ist aber anzunehmen, daß die Gewerbe
gerichte, deren Funktionen in der Rechtsprechung und in der Er
stattung von Gutachten u. .w. derart beschränkt sind, künftig noch
die Autorität haben werden, als Einigungsamt einzutreten? Früher
mag man ja der Ansicht gewesen sein, daß Streiks eine Eigen
thümlichkeit der Großindustrie seien, die ja den Gewerbegerichten
zunächst noch vorbehalten bleibt. Die letzten Jahre haben aber
gezeigt, daß Streiks ebenso oft und vielleicht mit größerer Heftig
keit als in der Großindustrie. in den Handwerken durchgefochten
werden müssen. An einen Organe, das hier eintreten könnte, fehlt
es natürlich, wenn an Stelle der Gewerbegerichte für das Hand
werk nichts eintritt, als die Handwerks-Ausschüsse und Handwerker
Kammern.

Nun sind wir weit entfernt, die jetzige Gestaltung der Gewerbe
gerichte als eine vollkommene zu erachten; insbesondere is

t

ihre
Ausstattung als Interessen-Vertretung, wie bereits bemerkt, zu

dürftig, der Schutz der Minderheiten bei Abstimmungen über
Gutachten und Anträge sogar durchaus ungenügend. Aber

si
e

waren entwickelungsfähig; durch Einführung der Pro
portional-Wahl, durch Sicherung des Rechts der Minderheit zur
Abgabe von Sondergutachten u

. f.w. hätten sich die jetzt bei Gut
achten und Anträgen häufigen Majorisierungen vermeiden lassen.
Es hatte sich an die Gewerbegerichte bereits der kräftige Keim des
öffentlich organisierten Arbeitsnachweises angeschlossen, e

s

hätte sich

hiermit leicht die Regelung des Herbergswesens verbinden lassen;

daß der Arbeitsnachweis, ebenso wie die Auskunftsertheilung und Ent
scheidung in Rechtsstreitigkeiten nicht von den Arbeitgebern allein,
sondern nur von beiden Parteien mit voller Gleichberechtigung ge
leitet und beaufsichtigt werden darf, und deshalb ähnlich wie
die Gewerbegerichte organisiert sein muß, is

t

gewissermaßen

Gemeingut geworden. Aber gerade der Arbeitsnachweis und das
mit ihm so nahe zusammenhängende Herbergswesen werden gleich

falls den Innungen zugewiesen (§. 84). Es können also a
n

die

Stellen der städtischen Arbeitsnachweise die der Innungen treten,

und die Innungen selbst sind, wenigstens für die größeren
Städte, der Aufsicht der städtischenBehörden entrückt und den unteren
Verwaltungsbehörden unterstellt worden, von deren Ermessen mithin
auch das Gedeihen und Fortbestehen der öffentlichen Arbeitsnachweise
jener in der letztenZeit allseitig so freudig begrüßten Institutionen,
künftig abhängig ist.

Alles dies is
t

aber, wie schließlich bemerkt sein mag, voll
ständig unabhängig von dem eigentlichen Zweck des Gesetzes
„Zwangsorganisation des Handwerks,

Lehrlingswesens, Meistertitels“ wie die offizielle Inhalts
angabe des Entwurfs lautet. Die besonderen Interessen der kleinen
Arbeitgeber erheischen zweifellos eine besondere Organisation, wie

si
e

die Großindustrie längst in ihren Verbänden u
. f. w. sich

gegeben hat. Die Grundlinien dieser Organisation könnten ganz

wohl die von dem Entwurf bezeichneten der Zwangsinnung (ohne
Befähigungsnachweis), der Handwerker-Ausschüsse und der Hand
werker-Kammern sein. Aber e

s

müßte die Organisation beschränkt
sein, auf die Aufgaben und Intereffen, welche die Innungs
Mitglieder, d. h. die Arbeitgeber für sich allein haben; e

s

müßten ausgeschieden sein diejenigen, welche die nicht der Innung
angehörigen Arbeiter mit den Meistern gemeinschaftlich und unter
Umständen im Gegensatz zu den Meistern haben. Der Arbeits
nachweis, das Herbergswesen, die Entscheidung gewerblicher Streitig
keiten dürften also nicht in die Kompetenz der Innungen eingezogen
werden, und e

s

könnte dann auch die staatliche Aufsicht, welche
nach dem Entwurf jeden freien Schritt der Innungen hemmt, und
eigentlich den Staatskommissar zum wirklichen Leiter der sämmtlichen
Innungs-Arbeiten macht (vergl. §.89e und § 92) und auch machen
will (vergl. die Motive, insbesondere zu 102 des Separatabdrucks)

in Wegfall kommen. Den Nutzen von dieser Beschränkung hätte
also die Selbstverwaltung der Innung und die für gemein
schaftliche Arbeit der Arbeitgeber und Arbeiter begründeten Organi
sationen, zu denen vor allem das Gewerbegericht gehört.
Frankfurt a

.M. K. Flesch.

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung
der Gewerbeordnung.“)

Auszug.
(Wo dieParagraphenzahleingeklammertist, is

t

derInhalt desParagraphennur heilweise
wiedergegeben.)

Artikel 1
.

An die Stelle des TitelsVI der Gewerbeordnung treten nach
folgende Bestimmungen:

- I. Organisation des Handwerks.

§. 81. Zur Wahrnehmung der Interessen des Handwerks und
zur Regelung des Lehrlingswesens im Handwerk sind Innungen,
Handwerksausschüsse und Handwerkskammern zu errichten.

A. Zwangsinnungen.

§. 82. Für die in dem nachfolgenden Verzeichniß aufgeführten
Gewerbe sind Innungen zu errichten:
Barbiere, Bäcker, Bandagisten, Böttcher, Brauer, Brunnen
macher, Buchbinder, Buchdrucker, Bürsten- und Pinselmacher,
Konditoren, Dachdecker, Drahtzieher, Drechsler, Farben-, Stein-,
Zink-, Kupfer-, Stahl-Drucker, Färber, Feilenhauer, Friseure
und Perrückenmacher, Gas- und Wasserleitungs-Installateure,
Gelb- und Rothgießer, Gerber, Zinn-, Zink-, Metallgießer,
Glaser, Glockengießer, Gold- und Silberarbeiter, Graveure,
Handschuhmacher, Hutmacher, Kammmacher, Klempner, Korb
macher, Kürschner, Kupferschmiede, Maler, Lackierer, Maurer,
Metzger (Fleischer), Müller, Mühlenbauer, Musikinstrumente
macher, Nadler, Nagelschmiede, Posamentierer, Sattler, Riener,
Täschner, Schiffbauer, Schleifer, Schlosser, Schmiede, Schneider,
Schornsteinfeger, Schreiner (Tischler), Schuhmacher, Seifen
fieder, Siebmacher, Sporer, Büchsen
Sonnen- und Regenschirmmacher, Spielwaarenverfertiger,
Steinmetze, Steinsetzer, Stricker, Wirker, Stuckateure, Tape
zierer, Töpfer, Tuchmacher, Uhrmacher, Vergolder, Verfertiger
grober Holzwaaren, Wagner (Rade- und Stellmacher), Weber,
Zimmerer.
Dieses Verzeichniß kann durch Beschluß des Bundesraths und

mit seiner Zustimmung für das Gebiet eines Bundesstaats oder
Theile eines solchen durch Anordnung der Landes-Centralbehörde
abgeändert werden.
(§. 82a.) Die Innungen werden für örtliche Bezirke errichtet,

welche der Regel nach so abzugrenzen sind, daß kein Mitglied durch

*) Der Auszug enthält ausschließlich diejenigen Bestimmungen des
Entwurfs, welche sichauf die Organisation, die Befugnisse der Innungen,
der Innungs-Schiedsgerichte, des Handwerks-Ausschusses und der Hand
werkskammern insoweit beziehen, als diese Stellen künftig die
derzeit den Gewerbe gerichten zugewiesenen Funktionen der

Regelung des - Rechtsprechung und der Interessenvertretung versehen sollen.

und Windenmacher,
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die Entfernung seines Wohnortes vom Sitz der Innung behindert
wird, an Genossenschaftsleben theilzunehmen und die Innungsein
richtungen zu benutzen.
Die Innungen werden der Regel nach für ein Gewerbe er

richtet. Soweit in einem der Vorschrift des vorstehenden Absatzes
entsprechenden Bezirk die Zahl der Angehörigen eines Gewerbes

zur Bildung einer leistungsfähigen Innung nicht ausreicht, können
verwandte Gewerbe zu einer Innung vereinigt werden.
(§. 82b.) AlsMitglieder gehören der Innung alle diejenigen

an, welche das Gewerbe, wofür die Innung errichtet ist, als
stehendes Gewerbe selbstständig betreiben, mit Ausnahme derjenigen,
welche das Gewerbe fabrikmäßig betreiben.
Das Gleiche gilt von Handwerkern, welche in landwirthschaft

lichen oder gewerblichen Betrieben gegen Entgelt beschäftigt sind,
sofern si

e

der Regel nach Gesellen oder Lehrlinge halten.
Gewerbetreibende, welche mehrere Gewerbe betreiben, gehören

derjenigen Innung alsMitglieder an, welche für das hauptsächlich
von ihnen betriebene Gewerbe errichtet ist.

§. 82c. Berechtigt, der für ihr Gewerbe errichteten Innung
für ihre Person beizutreten, find:

1
. diejenigen, welche das Gewerbe fabrikmäßig betreiben;

2
. diejenigen, welche in einem Betriebe des Gewerbes als Werk

meister oder in ähnlicher Stellung thätig sind;

3
. diejenigen, welche in dem Gewerbe als selbstständige Gewerbe

treibende oder als Werkmeister oder in ähnlicher Stellung
thätig gewesen sind, diese Thätigkeit aber aufgegeben haben
und eine andere gewerbliche Thätigkeit nicht ausüben;

4
.

die in landwirthschaftlichen oder gewerblichen Betrieben gegen
Entgelt beschäftigten Handwerker, wenn si

e

der Regel nach weder
Gesellen noch Lehrlinge halten. -
Diesen Personen is

t

der Austritt aus der Innnng jederzeit ge
stattet, wenn das Statut eine vorherige Anzeige darüber nicht ver
langt. Die Anzeige kann frühestens sechsMonate vor dem Aus
tritt verlangt werden. -

§. 84. Aufgabe der Innung ist:

1
.

die Pflege des Gemeingeistes, sowie die Aufrechterhaltung und
Stärkung der Standeschre unter den Mitgliedern;

2
.

die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern
und Gesellen (Gehilfen), sowie die Fürsorge für das Herbergs
wesen und den Arbeitsnachweis;

3
.

die Durchführung und Ueberwachung der Vorschriften über das
Lehrlingswesen.

Soweit solche Vorschriften nicht anderweit erlaffen sind,
hat die Innung dieselben zu erlassen (§. 84d 5);

4
.

die Entscheidung von Streitigkeiten der im §. 3 des Gesetzes,
betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs
Gesetzblatt Seite 141) und im § 53a des Krankenversicherungs

15. Juni 1883
(Reichs -Gesetzblatt Seite 379) begesetzesvom 10.April 1892

zeichneten Art zwischen den Innungsmitgliedern und ihren
Lehrlingen; -

5
.

die Bildung von Prüfungsausschüssen zur Abnahme der Ge
sellenprüfung.

§. 84a. Die Innung is
t

befugt:

1
. Veranstaltungen zurFörderung der gewerblichen, technischen und

sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen (Gehilfen) und
Lehrlinge zu treffen, insbesondere Schulen zu unterstützen, zu

errichten und zu leiten, sowie über die Benutzung und den' der von ihr errichteten Schulen Vorschriften zu erallen; -

2
.

zur Unterstützung ihrer Mitglieder und deren Angehörigen, ihrer
Gesellen (Gehilfen), Lehrlinge und Arbeiter inFällen der Krank
heit, des Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürf
tigkeit Kassen zu errichten;

3
. Schiedsgerichte zu errichten, welche berufen sind, Streitigkeiten

der im §. 3 des Gesetzes, betreffend die“: D0N29. Juli 1890 (Reichs-Gesetzblatt Seite 141) und im § 53a
15. Juni 1883 ira & -

des Krankenversicherungsgesetzes vom

1
0
.

April 1892 (Reichs-Ge
jetzblatt Seite 379) bezeichneten Art zwischen den Innungsmit
gliedern und ihren Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern an Stelle
der sonst zuständigen Behörden zu entscheiden;

4
. Veranstaltungen zur Förderung der gemeinsamen, gewerblichen

und wirthschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, wie die Ex
richtung von Vorschußkaffen, gemeinsamen Ein- und Verkaufs
geschäften und dergleichen anzuregen und dieselben durch Auf
wendungen aus dem angesammelten Vermögen zu unterstützen.
Beiträge dürfen zu diesem Zweck nicht erhoben werden.

(§. 84d.) Die Innungsversammlung beschließt über alle An
gelegenheiten der Innung, deren Wahrnehmung nicht nach Vor
schrift des Gesetzes oder des Statuts dem Vorstand obliegt.
Der Innungsversammlung muß vorbehalten bleiben:

5
.

der Erlaß der Vorschriften zur näheren Regelung des Lehr
lingswesens nach Maßgabe des §. 84 Ziffer 3 Absatz 2

;

8
.

die Wahl der Mitglieder der Behörden zur Entscheidung der

im §. 84 Ziffer 4 und §. 84a Ziffer 3 bezeichneten Streitig
keiten, soweit dieselben aus der Zahl der Innungsmitglieder zu

entnehmen sind.

(§. 84h.) Berechtigt zur Wahl der Vertreter und stimmberech
tigt in der Innungsversammlung sind nur diejenigen Innungs
mitglieder, welche

1
.

sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechte befinden oder in

Folge gerichtlicher Anordnung in der Verfügung über ihr Ver
mögen nicht beschränkt sind;

2
.

das 25. Lebensjahr zurückgelegt haben.
Wählbar zu Mitgliedern des Vorstandes und der Ausschüsse

(§. 84b Absatz 2), sowie zu Mitgliedern der im § 84d Ziffer 8

bezeichneten Behörden sind nur solche Innungsmitglieder, welche

1
.

zum Amt eines Schöffen fähig sind (§§. 31, 32 des Gerichts
verfassungsgesetzes);

2
.

das 30. Lebensjahr vollendet und

3
. in dem der Wahl vorangegangenen Jahre für sich oder ihre

Familie Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht: oder die empfangene Armenunterstützung erstattet
(IUCN. -

§. 85. Zur Theilnahme an der Wahl des Gesellenausschusses
(§
.

84b Absatz 3
)

sind die bei einem Innungsmitglied beschäftigten
Gesellen (Gehilfen) berechtigt, welche

1
.

sich im Besitz der bürgerlichen Ehrenrechte befinden;

2
.

das 21. Lebensjahr vollendet haben.
Wählbar is

t
jeder wahlberechtigte Geselle, welcher

1
.

zum Amt eines Schöffen fähig is
t

(§§. 31, 32 des Gerichtsver
fassungsgesetzes);

2
. in dem der Wahl vorangegangenen Jahre für sich oder eine

Familie aus öffentlichen Mitteln Armenunterstützung nicht
empfangen oder die empfangene Armenunterstützung erstattet hat.
Zur Theilnahme an den Geschäften der Innung, welche die

Regelung des Lehrlingswesens zum Gegenstand haben, können nur
solche Gesellen (Gehilfen) herangezogen werden, welche die Ge
sellenprüfung abgelegt haben. Während der ersten sechs Jahre
nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen können auch Gesellen
(Gehilfen), welche eine Gesellenprüfung nicht abgelegt haben, ge
wählt werden, wenn si

e

eine Lehrzeit von mindestens zwei Jahren
haben.

Die Wahl zum Gesellenausschuß leitet ein Mitglied des In
nungsvorstandes und, wenn ein solches nicht vorhanden ist, ein
Vertreter der Aufsichtsbehörde.

§. 85a. Für die Mitglieder des Gesellenausschusses sind
Ersatzmänner zu wählen, welche für dieselben in Behinderungs
fällen oder im Falle des Ausscheidens für den Rest der Wahl
periode in der Reihenfolge der Wahl einzutreten haben. Wird
dessen ungeachtet der Gesellenausschuß nicht vollzählig, so hat er
sich für den Rest der Wahlzeit durch Zuwahl zu ergänzen.

§. 85b. Mitglieder des Gesellenausschusses, welche aus der
Beschäftigung bei einem Innungsmitgliede ausscheiden, behalten
die' wenn si

e

im Bezirk der Innung verbleiben und
binnen drei Monaten wieder in die Beschäftigung bei einem
Junungsmitgliede eintreten.

§. 85c. Der Gesellenausschuß is
t

bei der Regelung des Lehr
lingswesens und bei der Gesellenprüfung, sowie bei der Begrün
dung und Verwaltung aller Einrichtungen zu betheiligen, für
welche die Gesellen (Gehilfen) Beiträge entrichten oder eine besondere
Mühewaltung übernehmen, oder welche zu ihrer Unterstützung be
stimmt sind.

Die nähere Regelung dieser Betheiligung hat durch das Statut
mit der Maßgabe zu erfolgen, daß

1
.

bei der Berathung und Beschlußfaffung des Innungsvorstandes
mindestens ein Mitglied des Gesellenausschusses mit vollem
Stimmrecht zuzulassen ist;

2
.

bei der Berathung und Beschlußfassung der Innungsversamm
lung seine sämmtlichen Mitglieder mit vollem Stimmrecht zu
zulassen sind;

3
. auf Antrag des Gesellenausschusses die Ausführung von Be

schlüssender Innungsversammlung aufzuschieben und die Ent
scheidung der Aufsichtsbehörde herbeizuführen ist;

4
. bei der Verwaltung von Einrichtungen, für welche die Gesellen
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(Gehilfen) Aufwendungen zu machen haben, abgesehen von der
Person des Vorsitzenden, Gesellen, welche vom Gesellenausschuß
gewählt werden, in gleicher Zahl zu betheiligen sind wie die
Innungsmitglieder.

(§. 86) Die Einrichtung der Verwaltung der Innung und
die Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder sind, soweit das Gesetz nicht
darüber bestimmt, durch das Statut zu regeln.
Dasselbe muß Bestimmung treffen über:

8.die Bildung und die Geschäftsführung des Gesellenausschusses;
9. die Ueberwachung der Beobachtung der für die Beschäftigung
der Gesellen (Gehilfen), Lehrlinge und Arbeiter, den Besuch der
Fortbildungsschule und die Regelung des Lehrlingswesens er
laffenen Bestimmung durch die Innung;

10. die Bildung der Behörde und das Verfahren zur Entscheidung
der im
#“ Ziffer 4 bezeichneten

Streitigkeiten.

(§. 86b) Beschlüsse der Innung über Errichtung von Schieds
gerichten zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Innungs
mitgliedern und ihren Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern, sowie von
Krankenkassen, auf welche die Vorschriften des §. 73 des Kranken
versicherungsgesetzes zutreffen, bedürfen der Genehmigung der
höheren Verwaltungsbehörde. Vor der Genehmigung is

t

die Ge
meindebehörde des Ortes, an welchem die Innung ihren Sitz hat,
sowie die Aufsichtsbehörde zu hören. DieGenehmigung kann nach
Ermessen versagt werden. Gegen die Verfügung der höheren Ver
waltungsbehörde steht den Betheiligten binnen vier Wochen die
Beschwerde a

n

die Landes-Centralbehörde zu.
Die für Einrichtungen der im §. 84a Ziffer 2 und 3 bezeich

neten Art erforderlichen Bestimmungen sind in Nebenstatuten zu
sammenzufassen. Dieselben bedürfen der'' der höherenVerwaltungsbehörde nach Anhörung der Aufsichtsbehörde. Die
Genehmigung kann nach Ermessen versagt werden. Gegen die
Versagung kann binnen vier Wochen Beschwerde an die Landes
Centralbehörde eingelegt werden. Abänderungen der Nebenstatuten
unterliegen den gleichen Vorschriften.

§. 86c. Die auf Grund des §. 84a Ziffer 3 errichteten
Innungsschiedsgerichte müssen mindestens aus einem Vorsitzenden
und zwei Beisitzern bestehen.
Die Beisitzer und deren Stellvertreter sind zurHälfte aus den

Innungsmitgliedern, zur Hälfte aus den bei ihnen beschäftigten
Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern zu entnehmen. Auf das Wahl
recht finden die Vorschriften der §§. 10, 13 Absatz 1

,

14 Absatz 1

des Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890
(Reichs-Gesetzblatt Seite 141) Anwendung.

Die ersteren sind von der Innungsversammlung, die letzteren
von den Gesellen (Gehilfen) und Arbeitern zu wählen. Der Vor
sitzende wird von der Aufsichtsbehörde bestimmt; e

r

braucht der
Innung nicht anzugehören.
Die Beisitzer erhalten für jede Sitzung, welcher si

e

beigewohnt
haben, Vergütung der baaren Auslagen und eine Entschädigung
für Zeitversäumniß; die Höhe der letzteren und der Betrag der dem: zu gewährenden Vergütung sind im Nebenstatut fest
ZUelzen.

Sind Wahlen nicht zu Stande gekommen, oder verweigern die
Gewählten die Dienstleistung, so hat die Aufsichtsbehörde die Bei
sitzer aus der Zahl der wählbaren Innungsmitglieder, Gesellen
(Gehilfen) und Arbeiter zu ernennen.

§. 86d. Erfolgt durch das Innungsschiedsgericht eine Ver
urtheilung auf Vornahme einer Handlung, so is

t

der Beklagte zu
gleich auf Antrag des Klägers für den Fall, daß die Handlung
nicht binnen einer zu bestimmenden Frist vorgenommen wird, zur
Zahlung einer nach dem Ermessen des Gerichts festzusetzenden Ent
schädigung zu verurtheilen. In diesem Falle is

t

die Zwangsvoll
streckung in Gemäßheit der §§ 773 und 774 der Civilprozeßord
nung ausgeschlossen.

§. 86e. Die Entscheidungen der Innung (§. 84 Ziffer 4)

und der Innungsschiedsgerichte (§ 84a Ziffer 3) sind schriftlich
abzufaffen; si

e

gehen in Rechtskraft über, wenn nicht binnen einer
Nothfrist von zehn Tagen eine Partei Klage bei dem ordentlichen
Gericht erhebt. Die Frist beginnt gegen eine bei der Ver
kündigung nicht anwesende Partei mit der Behändigung der Ent
scheidung.

Aus Vergleichen, welche nach Erhebung der Klage vor der
Innung oder dem Innungsschiedsgericht geschlossen sind, findet die
Zwangsvollstreckung statt.
Die Entscheidungen können von Amtswegen für vorläufig voll

streckbar erklärt werden, wenn si
e

die in Ziffer 1 des § 3 des
Gesetzes, betreffend dieGewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs
Gesetzblatt Seite 141) bezeichneten Streitigkeiten betreffen, oder der

Gegenstand der Verurtheilung an Geld oder Geldeswerth die
Summe von 100 Mark nicht übersteigt.
Die vorläufige Vollstreckbarkeit is

t

nicht auszusprechen, wenn
glaubhaft gemacht wird, daß die Vollstreckung dem Schuldner einen
nicht zu' Nachtheil bringen würde; auch kann si

e

von
einer vorläufigen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden.
Die Vollstreckung erfolgt, sofern die Partei dies beantragt,

auf Ersuchen der Innung oder des Innungsschiedsgerichts durch
die Polizeibehörde nach Maßgabe der Vorschriften über das Ver
waltungszwangsverfahren; wo ein solches Verfahren nicht be
steht,' die Bestimmungen über die Zwangsvollstreckung in

bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten Anwendung. Ein unmittelbarer
Zwang zur Vornahme einer Handlung is

t

nur im Falle des §.127d
ulässig.Z ' rechtzeitig Klage erhoben, so findet der §. 647 der Civil
prozeßordnung "ä" Anwendung.

§.88. Die Innungen unterliegen der Aufsicht der unteren
Verwaltungsbehörde.

Die Aufsichtsbehörde überwacht insbesondere die Befolgung
der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften und kann dieselben
durch Androhung, Festsetzung und Vollstreckung von Ordnungs
strafen, deren Betrag in die Innungskasse fließt, gegen die Inhaber
der Innungsämter, die Beauftragten der Innung und, soweit si

e

an denä der Innung theilnehmen, gegen Innungsmit
glieder und Gesellen (Gehilfen) erzwingen.
Sie is

t

befugt, der Innung, wenn si
e

e
s unterläßt, ihr zu

stehende Ansprüche geltend zu machen, einen Vertreter zur gericht
lichen Verfolgung der Angelegenheit zu bestellen.
Sie beruft und leitet die Innungsversammlung, wenn der

Vorstand dieselbe zu berufen sich weigert.
Ueber Abänderung des Statuts und Errichtung und Abände

rung von Nebenstatuten kann von der Innungsversammlung nur
im Beisein eines Vertreters der Aufsichtsbehörde beschlossen werden.
Gegen die Anordnungen und Entscheidungen der Aufsichts

behörde is
t

binnen vier Wochen die Beschwerde a
n

die höhere
Verwaltungsbehörde zulässig.

B
.

Handwerksausschüsse.

§. 89. Zur Wahrnehmung der gemeinsamen gewerblichen
Interessen der Gewerbetreibenden eines Bezirks, welche eines der

im § 82 bezeichneten Gewerbe als stehendes Gewerbe selbstständig
und nicht fabrikmäßig betreiben, oder zu den im § 82b Absatz 2

bezeichneten nicht selbstständigen Handwerkern gehören, is
t

ein
Handwerksausschuß zu errichten.
Für die in dem Bezirke vertretenen Gewerbe, für welche eine

Innung nicht besteht, hat der Handwerksausschuß die der Innung
nach § 84 Ziffer 1
,
2
,
3 Absatz 1 und Ziffer 4 obliegenden Auf
gaben zu erfüllen. - -
Der Handwerksausschuß is

t

befugt, die im § 84a Ziffer 1 be
zeichneten Veranstaltungen zu treffen, die daselbst unter Ziffer 4

bezeichneten Veranstaltungen anzuregen, sowie Unterstützungskassen

für Meister und deren Angehörige in Fällen der Krankheit, des
Todes, der Arbeitsunfähigkeit oder sonstiger Bedürftigkeit einzu
richten; solchen Unterstützungskassen anzugehören, darf keiner der
Betheiligten verpflichtet werden.

Durch Beschluß einzelner oder aller Innungen des Bezirks kann
für den Kreis ihrer Mitglieder dem Handwerksausschusse mit seiner
Zustimmung die Regelung des Herbergswesens und des Arbeits
nachweises' die Entscheidung von Streitigkeiten der in §.84
Ziffer 4 bezeichneten Art übertragen werden. -

§. 89a. Der Handwerksausschuß wird durch eine Verfügung
der höheren Verwaltungsbehörde errichtet, in welcher zugleich sein
Bezirk zu bestimmen ist.
Der Bezirk kann nach Anhörung der Handwerkskammer von

der höheren Verwaltungsbehörde abgeändert werden. In diesem
Falle hat eine Vermögensauseinandersetzung nach Maßgabe des

§. 86c zu erfolgen. - -

Streitigkeiten darüber, o
b

e
in

Gewerbetreibender dem Hand
werksausschusse untersteht, entscheidet die Aufsichtsbehörde; auf die
Entscheidung finden die Vorschriften des § 83c Anwendung

$
.

89b. Der Handwerksausschuß besteht aus: -

1
.

Vertretern der Innungen, welche ihren Sitz innerhalb eines
Bezirkes haben; -

2
.

Vertretern der im § 82b Absatz 1 und 2 bezeichneten Hand
werker des Bezirkes, welche eines der in §.82 aufgeführten Ge
werbe betreiben und einer Innung nicht angehören.
Die Zahl und die Vertheilung der Vertreter is

t

unter Berück
sichtigung des Verhältnisses der Zahl der einer Innung nicht an
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§. 89e. Die Aufsichtsbehörde hat bei dem Handwerksaus

schuffe einen Kommissar zu bestellen; derselbe hat die Rechte eines
Vorstandsmitgliedes.

Der Kommissar kann jederzeit von den Schriftstücken desHand
werksausschusses Einsicht nehmen, Gegenstände zur Berathung
stellen und die Einberufung des Handwerksausschusses und seiner
Organe verlangen. Er kann Beschlüsse des Handwerksausschusses
und seiner Organe, welche deren Befugnisse überschreiten oder die
Gesetze verletzen, mit aufschiebender Wirkung beanstanden; über die
Beanstandung entscheidet nach Anhörung des Handwerksausschusses
oder seiner Organe die Aufsichtsbehörde.
§.90. Bei jedem Handwerksausschuß is

t

ein Gesellenausschuß

zu bilden.

Derselbe besteht aus Vertretern:

1
.

der Gesellenausschüsse der Innungen des Bezirkes;

2
. derjenigen Gesellen (Gehilfen), welche bei Handwerkern der im

§ 89b Absatz 1 Ziffer 2 bezeichneten Art beschäftigt sind.
Die Vertreter zu 1 werden von den Gesellenausschüssen aus

der Zahl der bei Innungsmitgliedern beschäftigten Gesellen (Ge
hülfen), die Vertreter zu 2 von den daselbst bezeichneten Gesellen
(Gehülfen) aus ihrer Mitte gewählt.
Das Wahlverfahren wird durch eine von der höheren Ver

waltungsbehörde zu erlassende Wahlordnung geregelt.
Auf die Zusammensetzung des Gesellenausschusses, die Wahl

seiner Mitglieder, das Erlöschen der Mitgliedschaft, sowie auf die
Betheiligung des Gesellenausschusses a

n

den Aufgaben des Hand
werksausschusses finden die Vorschriften der §§ 85 bis 85c ent
sprechende''Für die Vertheilung der Mitglieder is

t

das Verhältniß, in

welchem im Handwerksausschusse die Vertreter der Innungen zu

den Vertretern der einer Innung nicht angehörenden Handwerker
stehen, maßgebend.

(§. 90C) Für den Handwerksausschuß is
t

ein Statut zu er
lassen. Auf dasselbe finden die Vorschriften der §§ 86 Absatz 3

und 86a entsprechendeAnwendung.

9
.

die Bildung der Behörde und das Verfahren zur Entscheidung
der in §.84 Ziffer 4 bezeichneten Streitigkeiten;

C
.

Handwerkskammern.

§.91. Zur Vertretung der Interessen des Handwerks ihres
Bezirks sind Handwerkskammern zu errichten.
Die Errichtung erfolgt durch eine Verfügung der Landes

Centralbehörde, in welcher der Bezirk der Handwerkskammer zu

bestimmen ist.

Durch Verfügung der Landes-Centralbehörde kann der Bezirk
der Handwerkskammer abgeändert werden. In diesem Falle hat
eine Vermögensauseinandersetzung nach Maßgabe des § 88c zu

erfolgen.

§.91b. Die Handwerkskammer kann sich nach näherer Be
stimmung des Statuts bis zu einem Fünftel ihrer Mitgliederzahl
durch Zuwahl von sachverständigen Personen ergänzen und zu ihren
Verhandlungen Sachverständige mit berathender Stimme zuziehen.

§. 91c. Der Handwerkskammer liegt insbesondere ob:

1
.

die nähere Regelung des Lehrlingswesens;

2
.

die Durchführung der für das Lehrlingswesen geltenden Vor
schriften zu überwachen;

3
.

die Staats- und Gemeindebehörden in der Förderung des
Handwerks durch thatsächliche Mittheilungen und Erstattung
von Gutachten über Fragen zu unterstützen, welche die Verhält
niffe des Handwerks berühren;

4
.

Wünsche und Anträge, welche die Verhältnisse des Handwerks
berühren, zu berathen und den Behörden vorzulegen;

5
.

die Bildung von Prüfungsausschüssen zur Abnahme der Ge
sellenprüfung (§§ 131 und 131a);

6
.

die Bildung von Ausschüssen zur Entscheidung über Bean
standungen von Beschlüssen der Prüfungsausschüsse (§. 132).
Die Handwerkskammer soll in allen wichtigen, die Gesammt“ des Handwerks berührenden Angelegenheiten gehört

NUTDI.

Sie is
t

befugt, Veranstaltungen zur Förderung der gewerb
lichen, technischen und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen
(Gehilfen) und Lehrlinge zu treffen, sowie Fachschulen zu errichten
und zu unterstützen.
Die Innungen und Handwerksausschüsse sind verpflichtet, den

von der Handelskammer innerhalb ihrer Zuständigkeit erlassenen
Anordnungen Folge zu leisten.

§.91d. Die Handwerkskammer is
t

berechtigt, aus ihrer Mitte
Ausschüsse zu bilden und mit besonderen regelmäßigen oder vor
übergehenden Aufgaben zu betrauen.
Die Ausschüsse können zu ihren Verhandlungen Sachverständige

mit berathender Stimme zuziehen.

§.91e. Die Handwerkskammer hat aus ihrer Mitte einen
Vorstand zu wählen, welchem nach näherer Bestimmung des
Statuts die laufende Verwaltung und Geschäftsführung obliegt.
Der Beschlußfaffung der Gesammtheit der Handwerkskammer

bleibt mindestens vorbehalten:

1
. die Wahl des Vorstandes und der Ausschüsse;

2
.

die Feststellung des Haushaltsplanes, die Prüfung und Ab
nahme der Jahresrechnung, die Bewilligung von Ausgaben,
welche im Haushaltsplan nicht vorgesehen sind, sowie die Auf
nahme von Anleihen;

3
.

die Abgabe von Gutachten und Anbringung von Anträgen bei
den Behörden und gesetzgebenden Körperschaften über Gegen
stände, welche die Gesammtinteressen, insbesondere die Gesetz
gebung über die Verhältnisse des Handwerks, betreffen:

4
.

der Erlaß von Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens;

5
.

die Wahl des Sekretärs.
Soll die Anstellung für mehr als sechs Jahre erfolgen, so is

t

die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich.
Die Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens bedürfen

der Genehmigung der Landes-Centralbehörde und sind zu ver
öffentlichen.

§.92. Bei der Handwerkskammer is
t

von der Aufsichtsbehörde
ein Kommissar zu bestellen. Derselbe hat die Rechte eines Vor
standsmitgliedes, aber kein Stimmrecht; er muß auf Verlangen
jederzeit gehört werden. Im Uebrigen finden die Vorschriften des

§.89e Absatz 2 entsprechende Anwendung
§. 92a. Bei der Handwerkskammer is
t

ein Gesellenausschuß

zu bilden.
Die Zahl seiner Mitglieder und ihre Vertheilung auf die ein

zelnen Gesellenausschüsse des Bezirks wird durch das Statut der
Handwerkskammer bestimmt.
Für die Mitglieder sind Ersatzmänner zu wählen, welche für

dieselben in Behinderungsfällen und im Falle des Ausscheidens
für den Rest der Wahlzeit in der Reihenfolge ihrer Wahl einzu
treten haben.

Die Mitglieder und Stellvertreter werden unter Leitung der
Aufsichtsbehörde mittels schriftlicher Abstimmung von den Gesellen
ausschüssen der Handwerksausschüsse gewählt.
Auf die Wahlberechtigung und die Wählbarkeit finden die Vor

schriften des §.85 entsprechende Anwendung.

§. 92b. Der Gesellenausschuß muß mitwirken:

1
.

beim Erlaß von Vorschriften, welche die Regelung des Lehr
lingswesens zum Gegenstande haben;

2
.

bei Abgabe von Gutachten und Erstattung von Berichten über
Angelegenheiten, welche die Verhältnisse der Gesellen (Gehilfen)
und Lehrlinge berühren;

3
.

bei der Entscheidung über Beanstandungen von Beschlüssen der
Prüfungsausschüsse

#

132).
Mit dieser Maßgabe finden die Vorschriften des § 85c

Absatz 2 entsprechende Anwendung; im Falle der Ziffer 2 ist der
Gesellenausschuß nur berechtigt, ein besonderes Gutachten abzugeben
oder einen besonderen Bericht zu erstatten.

§.94. Die Handwerkskammer unterliegt der Aufsicht der
höheren Verwaltungsbehörde, in deren Bezirk si

e

ihren Sitz hat.
Die Vorschriften der §§ 88 Absatz 2 bis 6 und 90e finden

mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß über die Be
schwerden gegen Anordnungen und Entscheidungen der Aufsichts
behörde die Landes-Centralbehörde entscheidet.

bef
Die Landes-Centralbehörde is

t

zum Erlaß von Wahlordnungen
efugt.

D. Gemeinsame Bestimmungen.

§. 96a. Die Behörden sind verpflichtet, den im Vollzuge
dieses Gesetzes an si

e

ergehenden Ersuchen der Innungen, Hand
werksausschüsse und Handwerkskammern und ihrer Organe zu ent
sprechen. Die gleiche Verpflichtung liegt den Organen der Innungen,
Handwerksausschüsse und Handwerkskammern untereinander ob.
Die durch die Erfüllung dieser Verpflichtung entstehenden Kosten
sind von den Innungen, Handwerksausschüssen und Handwerks
kammern als eigene Verwaltungskosten zu erstatten.
§.96d. Die Innungen, Handwerksausschüsse und Handwerks

kammern dürfen zu anderen Zwecken als der Erfüllung ihrer gesetz
lichen und statutarischen Aufgaben sowie der Deckung ihrer Ver
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waltungskosten weder Beiträge erheben, noch Verwendungen aus
ihrem Vermögen machen.

Sie sind befugt, für die Benutzung der von ihnen getroffenen
Einrichtungen, Fachschulen, Herbergen, Arbeitsnachweis und der
gleichen, Gebühren zu erheben. Die hierauf bezüglichen Anord
nuugen unterliegen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.
(§. 97b) Die Mitglieder der Prüfungsausschüsse, der Innungs

vorstände, der Handwerksausschüsse, der Handwerkskammern und
der Gesellenausschüsse verwalten ihr Amt als Ehrenamt unent
geltlich, doch erhalten si

e

nach näherer Bestimmung des Statuts
Vergütung baarer Auslagen und eine Entschädigung für Zeit
versäumniß.

Die Uebernahme kann nur aus Gründen verweigert werden,
aus denen die Wahl zum Beisitzer eines Gewerbegerichts (§. 18 des
Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890, Reichs
Gesetzblatt Seite 141) abgelehnt werden kann.

§.97d. Die Innungen, Handwerksausschüsse und Hand
werkskammern sind befugt, durch Beauftragte die Befolgung der
gesetzlichenund statutarischen Vorschriften zu überwachen und von
der Einrichtung der Betriebsräume, der für die Unterkunft der
Lehrlinge bestimmten Räume, der Herbergen und des Arbeitsnach
weises Kenntniß zu nehmen.
Die Verpflichteten haben den als solchen legitimierten Beauf

tragten der betheiligten Innungen, Handwerksausschüsse undHand
werkskammern auf Erfordern während der Betriebszeit den Zu
tritt zu den Werkstätten und Unterkunftsräumen, sowie zu den
sonst in Betracht kommenden Räumlichkeiten zu gestatten und ihnen
Auskunft über alle Gegenstände zu geben, welche für die Erfüllung
ihres Auftrages von Bedeutung sind; si

e

können hierzu auf An

# der Beauftragten von der Ortspolizeibehörde angehalten
1UETD211.

Namen und Wohnsitz der Beauftragten sind von der Innung,
dem Handwerksausschusse und der Handwerkskammer der Aufsichts
behörde anzuzeigen.

Die Beauftragten sind verpflichtet, den im §.139b bezeichneten
Beamten auf Erfordern über ihre Ueberwachungsthätigkeit und
deren Ergebnisse Mittheilung zu machen.
Befürchtet der Betriebsunternehmer von der Besichtigung des

Betriebes durch den Beauftragten der Innung, des Handwerks
ausschusses oder der Handwerkskammer eine Schädigung seiner
Geschäftsintereffen, so kann e

r

die Besichtigung durch einen anderen
Sachverständigen beanspruchen. In diesem Falle hat er dem Vor
stande der Innung, des Handwerksausschusses oder der Handwerks
kammer, sobald e

r

den Namen des Beauftragten erfährt, eine ent
sprechendeMittheilung zu machen und einige geeignete Personen

zu bezeichnen, welche auf seine Kosten die erforderlichen Besich
tigungen vorzunehmen und dem Vorstande die erforderliche Aus
kunft über die vorgefundenen Verhältnisse zu geben bereit sind.
In Ermangelung einer Verständigung zwischen dem Betriebs
unternehmer und dem Vorstande entscheidet auf Ansuchen des
letzteren die Aufsichtsbehörde.

II. Freie Innungen.
(§. 100) Selbständige Gewerbetreibende, welche weder einer

Zwangsinnung angehören, noch dem Handwerksausschuß unter
stehen, können zur Förderung der gemeinsamen gewerblichen In
teressenzu einer freien Innung zusammentreten.
Aufgabe der freien Innung ist:

2 die Förderung eines gedeihlichen Verhältnisses zwischen Meistern
und Gehilfen, sowie die Fürsorge für das Herbergswesen und
den Arbeitsnachweis;

3
.

die nähere Regelung des Lehrlingswesens und die Fürsorge
für die technische, gewerbliche und sittliche Ausbildung der
Lehrlinge;

4
. Streitigkeiten der im §.84 Ziffer 4 bezeichneten Art zwischen

den Innungsmitgliedern und ihren Lehrlingen zu entscheiden.
(§.100b) Die Aufgaben der Innung, die Einrichtung ihrer

Verwaltung und die Rechtsverhältnisse ihrer Mitglieder werden,“ das Gesetz darüber nicht bestimmt, durch das Innungsstatutgeregelt.

Dasselbe muß Bestimmung treffen:

1
.

über Namen, Sitz und Bezirk der Innung;

2
.

über die Aufgaben der Innung, sowie über die dauernden
Einrichtungen zur Erfüllung dieser Aufgaben; namentlich sind
die nachfolgenden Verhältnisse des Lehrlingswesens zu regeln:

a
)

die von den Innungsmitgliedern bei der Annahme von
Lehrlingen zu erfüllenden Voraussetzungen und Formen,
sowie die Dauer der Lehrzeit;

b
)

die Ueberwachung der Beobachtung der für die Beschäf
tigung der Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter, den Besuch
der Fortbildungsschule und die Regelung des Lehrlings
wesens erlassenen Bestimmungen durch die Innung;

c) die Verpflichtung der Meister, ihre Lehrlinge zum Be' der Fortbildungsschule oder der äu" anzu
halten;

d
)

die Beendigung der Lehrzeit, die Ausschreibung der
Lehrlinge vor der Innung und die Ertheilung des Lehr
briefs;

e
) die Bildung der Behörde und das Verfahren zur Ent

scheidung der im §.84 unter Nr. 4 bezeichneten Streitig
keiten.

(§. 100d.) Soll in der Innung eine Einrichtung der im

§ 100 Absatz 3 unter Ziffer 4 und 5 vorgesehenen Art getroffen
werden, so finden die Vorschriften des §.86b Absatz 2 und 3 ent
sprechende Anwendung. - -
Für Entscheidungen der Innung in Streitigkeiten der im

#

100 Absatz 2 Ziffer 4 bezeichneten Art gelten die Vorschriften

e
s §.86e.

(§. 101.) Die von den Innungsmitgliedern beschäftigten Ge
hilfen nehmen an den Innungsversammlungen und an der Ver
waltung der Innung nur insoweit theil, als dies in den Innungs
statut vorgesehen ' Eine solche Theilnahme muß ihnen ein
geräumt werden an der Abnahme von Gehilfenprüfungen, sowie

a
n der Begründung und Verwaltung aller Einrichtungen, für

welche d
ie Beiträge entrichten oder eine besondere Mühwaltung

übernehmen, oder welche zu ihrer Unterstützung bestimmt sind.
(§. 103b) Die Innungen unterliegen der Aufsicht der Ge

meindebehörde.

III. Innungsverbände.
§.104. Zwangsinnungen und freie Innungen gleicher und

verwandter Gewerbe können zu Verbänden zusammentreten; der
Beitritt is

t

durch die Innungsversammlung zu beschließen.
Die Innungsverbände haben die Aufgabe, zur Wahrnehmung

der Interessen der in ihnen vertretenen Gewerbe die Innungen,
Handwerksausschüsse und Handwerkskammern in der Verfolgung
ihrer gesetzlichen Aufgaben, sowie die Behörden durch Vorschläge
und Anregungen zu unterstützen; si

e

sind befugt, den "ä"
weis zu regeln, sowie Fachschulen zu errichten und zu unterstützen.

Aus der Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes, betreffend
die Abänderung der Gewerbeordnung

Die Erfahrung hat gezeigt, daß e
s auf der Grundlage der
Bestimmungen der Gewerbeordnung von 1869 nicht möglich ge
wesen ist, die Innungen zu kräftigen, ihrer Aufgabe gewachsene
Korporationen wieder zu beleben und den – nach der geschicht
lichen Entwickelung eines Standes und unter den Verhältnissen
des modernen Wirthschaftslebens in besonderem Maße auf einen
genossenschaftlichenZusammenschluß hingewiesenen – Handwerker
vor der Vereinzelung zu bewahren.
Ebensowenig hat es sich als möglich erwiesen, mit Hülfe der

Bestimmungen über das Lehrlings- und Gesellenwesen eine Besse
rung der auf diesen Gebieten in Handwerkerstand hervorgetretenen
Mißstände herbeizuführen. Mit Necht wird in der Begründung
der Novelle zur Gewerbeordnung vom 18. Juli 1881 darauf hin
gewiesen, daß durch jene Vorschriften zwar bekundet werde, daß
der Staat ein auch in derGesetzgebung zu berücksichtigendes Inter
esse a

n

einer tüchtigen, gewerblichen und sittlichen Ausbildung der
Lehrlinge habe, aber dieMitteldes Staates, namentlich die Thätig
keit seiner Behörden, nicht ausreichten, um die Erfüllung zu über
wachen; dies könne nur dadurch geschehen, daß organisierteBerufs
gemeinschaften ihren Mitgliedern zu dem Ende bestimmte Verpflich
tungen auferlegten und deren Erfüllung durch genossenschaftliche
Einrichtungen überwachten und nöthigenfalls erzwängen; ebenso könne
das Herbergswesen, welches im Allgemeinen seit dem Verfall der
Innungen darniederliege und bis jetzt nur durch die Thätigkeit
freier Vereine eine Besserung erfahren habe, sowie die früher mit
demselben im engsten Zusammenhange stehende wichtige Aufgabe
der Arbeitsvermittelung nur durch die Thätigkeit der organisierten
Berufsgemeinschaften diejenige Pflege wiederfinden, deren si

e

im
sittlichen und wirthschaftlichen Interesse der Gesellen bedürften.
Das Gesetz von 1881 verfolgte bei diesen Erwägungen aus

gesprochenermaßen den Zweck, die Innungen wieder zu Organen
der gewerblichen Selbstverwaltung werden zu lassen. . . . . Eine
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Erweiterung erfuhr diese Maßnahme durch die Novelle zur Ge
werbeordnung vom 18. Dezember 1884, die es ermöglichte, die
Befugniß zum Halten von Lehrlingen auf den Kreis der Mitglieder
der Innung zu beschränken. Weitere Schritte auf der so betretenen
Bahn geschahen durch die Novelle zur Gewerbeordnung vom
23.April 1886 und 6. Juli 1887, von denen . . . . die letztere
Bestimmungen traf, nach denen den Innungen unter gewissen Vor
aussetzungen die Befugniß eingeräumt werden kann, zur Bestrei
tung der Kosten einzelner von ihnen getroffenen Einrichtungen auch
die ihnen nicht beigetretenen Gewerbetreibenden heranzuziehen.
Es is

t

anzuerkennen, daß die Innungen da, wo si
e

im Hand
werker stand festenBoden gefunden haben, theilweise zu recht erfreu
lichen Ergebnissen ihrer Thätigkeit, namentlich auf dem Gebiet des
Lehrlingswesens, des gewerblichen Unterrichts und des Hülfskassen
wesens gelangt sind. Es rechtfertigt dies den Schluß, daß man
auf dem eingeschlagenen Wege wohl zu einer Gesundung der Ver
hältnisse hätte gelangen können, wenn die Annahme, es würde sich
nach der Reform der Gesetzgebung der überwiegende Theil der
Handwerker den fakultativen Innungen anschließen, richtig gewesen
wäre. Diese Annahme hat sich jedoch als irrig erwiesen. In den
breiten Schichten des Handwerkerstandes is

t

der Gemeinsinn augen
scheinlich nicht lebendig genug, um den Widerwillen gegen die
Unterordnung des unmittelbaren eigenen Vortheils unter die Inter
effen der Gesammtheit mit dauerndem Erfolg bekämpfen zu können.
Im Großen und Ganzen sind daher die redlichen Bemühungen
einer Anzahl einsichtiger Handwerker, bei ihren Berufsgenossen die
Erkenntniß von der Nothwendigkeit des freiwilligen Anschlusses a

n

die Innungen und der persönlichen Theilnahme an der Erfüllung
ihrer Aufgaben wachzurufen, ohne durchgreifende Resultate ge
blieben. Den Innungen is

t

e
s

nicht gelungen, den größeren Theil
der Handwerker in sich zu vereinen, und vielfach hat sich nur ein
kleiner Bruchtheil zum Anschluß an d

ie

bereit finden lassen. So
weit das vorhandene statistischeMaterial reicht, kann angenommen
werden, daß nur etwa ein Zehntel sämmtlicher Handwerker den
Innungen beigetreten ist. Dementsprechend haben die auf Frei
willigkeit beruhenden Innungen nicht die persönlichen Kräfte und
die finanziellen Mittel gewonnen, die si

e

befähigt haben würden,

eine allgemeine Besserung der Lage desHandwerks herbeizuführen....
Dieser Entwickelungsgang hat zu der Ueberzeugung geführt, daß

jede Organisation des Handwerks so lange des rechten Erfolges
entbehren muß, als si

e

auf den Boden der Freiwilligkeit gestellt ist.
Die in dem Entwurf vorgeschlagene Organisation soll eine voll

ständige, das ganze Handwerk umfassende und dazu bestimmt sein:

1
.

die gleichzeitig herbeizuführende gesetzliche Neuregelung des
Lehrlingswesens auszugestalten und durchzuführen,

. die übrigen Interessen des Handwerkerstandes wahrzunehmen,
insbesondere auf eine allmähliche Erziehung zu genossenschaft
licher Thätigkeit hinzuwirken, und

3
.

eine Standesvertretung gegenüber der Gesetzgebung und der
Verwaltung darzustellen.
Zu dem Ende soll der Handwerkerstand eine Gliederung in

Innungen, Handwerksausschüsse und Handwerkskammern erhalten.
Die unterste Stufe, „die Junung“, is

t

als Zwangsinnung
gedacht, welcher kraft Gesetzes, ohne daß e

s

des ausdrücklichen
Eintritts oder der Aufnahme bedürfte, alle im Innungsbezirk vor
handenen selbstständigen Handwerker des Gewerbezweiges, für
welchen die Innung errichtet ist, als Mitglieder angehören. Als
nothwendige Aufgaben der künftigen Innungen sind im Wesent
lichen dieselben hingestellt, welche der bisherige §.97 der Gewerbe
ordnung den bestehenden Innungen zugewiesen hat.
Die Aufgaben, welche der Innung hiernach zugewiesen werden

sollen, sind namentlich die Pflege des Gemeingeistes und der
Standesehre, sowie die Fürsorge für das Lehrlingswesen. Eine
wirksame Pflege des Lehrlingswesens is

t
in vollem Maße nur von

Innungen zu erwarten, welche aus Genossen desselben Handwerks
oder mindestens aus Genossen verwandter Handwerke bestehen.
Die Erfahrungen, die mit den bisherigen Innungen gemacht sind,
haben gezeigt, daß Innungen, welche aus Angehörigen der ver
schiedensten Handwerke zusammengesetzt sind, die sogenannten ge
mischten Innungen, ihren Aufgaben nur in sehr beschränktemMaße
haben genügen können. Der Entwurf sieht deshalb nur die Bil
dung von Fachinnungen und Innungen verwandter Handwerke
vor, wobei als verwandte Handwerke solche angesehen sind, welche
nach örtlichem Brauche vielfach gemeinsam betrieben werden und

in ihrer Technik einander so nahe stehen, daß der Betrieb des
einen zugleich ein ausreichendes Verständniß für die technischen
Fertigkeiten, den geschäftlichen Betrieb und die wichtigsten Interessen
des anderen gewährleistet.

2

Neben der Gemeinsamkeit der gewerblichen Thätigkeit ihrer
Mitglieder is

t

für die erfolgreiche Entwickelung der Innung auch
die zweckmäßige Abgrenzung ihres Bezirks von wesentlicher Be
deutung. Eine kräftige Wirksamkeit der Innung is

t

um so weniger

zu erwarten, je mehr den einzelnen Mitgliedern durch die räum
liche Entfernung vom Sitze der Innung die Theilnahme an dem
genossenschaftlichen Leben und die Benutzung der von der Innung
getroffenen Einrichtungen erschwert wird. Hiernach wird die im
Entwurf vorgesehene Innungsbildung nur insoweit durchgeführt
werden können, als die Voraussetzung zutrifft, daß in einem Bezirk,
welcher seiner Ausdehnung nach allen darin vorhandeneu Hand
werkern die Theilnahme am Innungsleben ermöglicht, die einzelnen
Handwerke für sich allein oder in Verbindung mit anderen ver
wandten Handwerken die zur Bildung einer leistungsfähigen Genossen
schaft erforderliche Zahl von selbstständigen Handwerkern aufweist....
Ebenso giebt e

s Bezirke, in welchen die Bevölkerung so dünn
und die gewerbliche Thätigkeit so wenig entwickelt ist, daß nur

in einzelnen Zweigen des Handwerks eine zur Bildung einer lebens
und leistungsfähigen Innung genügende Zahl von Handwerkern
gefunden wird. Es wird daher überall eine – in dünn bevöl
kerten Gegenden größere, in dicht bevölkerten kleinere– Anzahl
von Handwerkern übrig bleiben, die von der Innungsbildung nicht
erfaßt werden kann. Wollte man diese Handwerker beider Organi
sation ganz unberücksichtigt lassen, so würde man weite Kreise des
Handwerkerstandes der bisherigen Vereinzelung auch ferner über
lassen und ihren Gesellen und Lehrlingen die Förderung und Für
sorge vorenthalten, welche ihnen durch die neue gesetzlicheRegelung
gesichert werden soll. Es is

t

daher auch für diese Handwerker ein
Organ zu schaffen, welches für si

e

die der Innung zugewiesenen' . . . zu übernehmen hat.
Die hiernach für die betheiligten Innungen und für die nicht

korporierten Handwerker erforderliche Vertretung soll nach den
Vorschlage des Entwurfs durch die Errichtung von „Handwerks
ausschüffen“ geschaffen werden. Die dadurch herbeigeführte Ver
einigung des korporierten und des nichtkorporierten Handwerks . . .

bietet vor einer gesonderten Organisation für beide Kategorien von
Handwerkern deu großen Vorzug, daß dabei nicht nur die Inter
effen der betheiligten Innungen oder der nichtkorporierten Hand
werker, sondern vor Allem die lokalen Interessen des gesammten
Handwerks, insbesondere auch hinsichtlich der RegelungdesHerbergs
wesens und des Arbeitsnachweises, wahrgenommen werden können.
Die Handwerksausschüsse sollen zugleich den im Bezirke vor

handenen Innungen die Möglichkeit, sich für einzelne ihrer Auf
gaben zu einer gemeinsamen Thätigkeit zu vereinigen, geben, die
namentlich für die Vornahme der Wahlen unentbehrliche Unterlage
für die letzteStufe der Organisation, die Handwerkskammer, bilden
und dieser als ausführende Organe ihrer Thätigkeit dienen. . . .

Zur Vervollständigung der Organisation des Handwerks be
darf e
s

noch eines Vertretungs- und Selbstverwaltungskörpers für
größere Bezirke, wie er für Handel und Industrie bereits seit län
gerer Zeit in den meisten deutschen Staaten und für die Land
wirthschaft seitKurzem in Preußen in den Landwirthschaftskammern
besteht. Dieses Organ soll.die „Handwerkskammer“ sein, die als
zusammenfassende Vertretung des gesammten Handwerks eines
größeren Bezirks aus den Wahlen der Handwerksausschüsse, in
denen bereits die Vertreter der korporierten und der nichtkorporierten
Handwerker vereinigt sind, hervorgehen soll.
Die Handwerkskammer wird naturgemäß eine doppelte Auf

gabe haben. Sie wird einmal die Gesammtinteressen des Hand
werks und die Interessen aller in ihrem Bezirk vorhandenen Hand
werke gegenüber derGesetzgebung und der Verwaltung des Staates

zu vertreten haben, und zwar sowohl durch Erstattungder von den
Staatsbehörden einzuholenden Gutachten, als auch durch die aus
ihrer eigenen Initiative hervorgehenden Anregungen. Daneben
wird si

e

als Selbstverwaltungsorgan die Aufgabe haben, diejenigen
zur Regelung der Verhältnisse des Handwerks erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen, welche noch einer Ergänzung durch Einzelvorschriften
bedürftig und fähig sind, für ihren Bezirk weiter auszubauen, die
Durchführung der gesetzlichen und der von ihr selbst erlassenen
Vorschriften in ihrem Bezirke zu regeln und zu überwachen, und
endlich solche auf die Förderung des Handwerks abzielende Veran
staltungen zu treffen, zu deren Begründung und Unterhaltung die Kräfte
der einzelnen Innungen und Handwerksausschüsse nicht ausreichen.
Soll die neue Organisation die ihr zugedachte Bedeutung ge

winnen, so wird si
e

auch die Gesellen mit umfassen und ihnen eine
den gegenwärtigen Verhältnissen des Gesellenstandes entsprechende
Stellung anweisen müssen. Deshalb sollen auf jeder Stufe der
Organisation die Gesellen durch einen Ausschuß vertreten sein,



63
-

Das Gewerbegericht. Mittheilungen des Verbandes deutscherGewerbegerichte. Sonder-Rummer. 64

welchem bei allen Geschäften der Innung, des Handwerksausschusses
oder der Handwerkerkammer, die das Interesse der Gesellen und
Lehrlinge berühren oder Leistungen irgend einer Art von den Ge
sellen in Anspruch nehmen, eine Mitwirkung eingeräumt wird.
Dieser Mitwirkung kann eine wirkliche Bedeutung nicht durch ge
setzlicheRegelung des Stimmverhältnisses in den zur gemeinsamen
Beschlußfassung gelangenden Angelegenheiten gesichert werden; es
muß vielmehr zu dem Ende dem Gesellenausschuß das Recht bei
gelegt werden, gegen Beschlüsse des Organs, bei welchem er die
Gesellen zu vertreten hat, Widerspruch zu erheben mit der Wir
kung, daß in diesem Falle die zuständige Behörde über die Mei
nungsverschiedenheit zu entscheiden hat.
Wie alle anderen Organe der Selbstverwaltung sind auch die

für das Handwerk zu begründenden der Aufsicht der zuständigen
Staatsbehörden zu unterstellen, welche die Erfüllung der den ein
zelnen Organen auferlegten Verpflichtungen, sowie die Beobachtung
der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zu überwachen und
nöthigenfalls zu erzwingen haben. Nach den bisher gemachten
Erfahrungen muß aber, wenn die beabsichtigte Organisation für
das Handwerk wirklich die erhofften Erfolge ' soll, noch eine
weitergehende Mitwirkung der Behörden vorgesehen werden. Dies
findet seine Begründung ebenso sehr in der geschichtlichen Ueber
lieferung des Handwerkerstandes, wie in der Erziehung und Aus
bildung des einzelnen Handwerkers. Auch bei großer Tüchtigkeit
in den unmittelbar zu seinem Berufe gehörenden Geschäften läßt
der Handwerker im Allgemeinen doch häufig eine gewisse in der
Natur der Verhältnisse liegende Schwerfälligkeit und namentlich
einen Mangel an Initiative erkennen, insbesondere wenn es sich
um eine gemeinsame Thätigkeit handelt, deren Früchte für die Ein
zelnen nicht ohne Weiteres auf der Hand liegen. Auch macht sich
nicht selten eine unzureichende Gewandtheit und Sicherheit in der
Behandlung der unter den heutigen Verhältnissen nicht zu entbeh
renden geschäftlichen Formen hindernd fühlbar, welche die Thätig
keit der Handwerker gerade an solchen Punkten, wo ihre Interessen
mit besonderem Nachdruck geltend zu machen wären, lähmt. In
dieser Beziehung sind in Oesterreich die gleichen Beobachtungen
gemacht worden; auch dort ist, von vereinzelten Ausnahmen abge
sehen, überall da, wo die Zwangsgenossenschaften des Klein
gewerbes erfreuliche und anerkennenswerthe Erfolge aufzuweisen
haben, dies nicht am letzten Ende der dauernden Anregung und
unmittelbaren Mitwirkung der staatlichen oder städtischen Behörden
zu verdanken.
Während bei der einzelnen Innung ohne besondere Veranstal

tung eine wohlwollende Aufsichtsbehörde ausreichende Handhaben
zu einer fördernden “ auf ihre Thätigkeit finden wird,empfiehlt es sich, bei dem Handwerksausschuß und der Handwerks
kammer besondere Vorsorge, und zwar durch Bestellung eines be
hördlichen Kommissars zu treffen, welcher dem Einzelnen in Be
tracht kommenden Organe als Mitglied angehören, dessen sachliche
und geschäftlicheLeistungsfähigkeit durch seine voraussichtlich höhere
Bildung und größere Geschäftskunde verstärken und zugleich eine
gewünschte Gewähr für die sachgemäße, von persönlichen Interessen
unbeeinträchtigte Behandlung der Geschäfte darbieten soll. Die für
dieses Amt geeigneten Personen werden zwar vorzugsweise in den
Mitgliedern der Staats- und Kommunalverwaltung zu finden, doch
wird es unbedenklich sein, nach dem Vorgange in Oesterreich auch
Privatpersonen mit diesem Amte zu betrauen.
Die wesentliche Bedeutung der geplanten Organisation wird

darin zu erblicken sein, daß mit ihr dem Handwerkerstand ein fester
Boden gewonnen wird, auf welchem er den Kampf gegen die Miß
stände seiner Lage, an welchem er gegenwärtig krankt, mit vereinten
Kräften aufnehmen kann.
Die Vertretung, welche durch die verschiedenen Stufen der

Organisation geschaffen wird, giebt dem Handwerkerstande die
Sicherheit, daß bei allen weiteren Schritten der Gesetzgebung, die
das Handwerk berühren, und bei den Maßnahmen der Behörden
der Gewerbeverwaltung nicht ohne Berücksichtigung der Anschau
ungen und Wünsche der unmittelbar betheiligten Sachverständigen
vorgegangen wird.
Zu den einzelnen Bestimmungen des Entwurfs is

t

Folgendes

zu bemerken:

Zu Artikel 1.

I. Organisation des Handwerks.

A
.

Zwangsinnungen.

Zu §§. 84 und 84a.
Die im § 84 zusammengestellten Zwecke, welche die noth

wendigen Aufgaben der Innung bilden sollen, sind dieselben, welche

in der Hauptsache bereits im §.97 der Gewerbeordnung als noth
wendige Aufgaben der freien Innungen aufgeführt sind, und, wie in

der Begründung zu dieser Bestimmung mit Recht bemerkt wird,
geschichtlich den wesentlichen Inhalt des Innungslebens bilden,
von allen Innungen, wenn auch in verschiedenem Maße, erfüllt
werden können und zugleich von jeder Innung erfüllt werden
müssen, wenn si

e

nicht die Berechtigung, als eine im öffentlichen
Interesse aufrecht zu erhaltende Korporation anerkannt zu werden,
verlieren will.

Zur selbstständigen Regelung des Lehrlingswesens soll die
Innung fernerhin, wenigstens der Regel nach, nicht mehr befugt,
sondern vielmehr darauf beschränkt sein, die Durchführung der zu

diesem Behuf erlassenen gesetzlichenVorschriften und der auf Grund
des Gesetzes von anderen zuständigen Stellen, insbesondere der
Handwerkskammer getroffenen Anordnungen in die Wege zu leiten
und zu überwachen, so daß die Innung nur insoweit, als solche
Vorschriften und Anordnungen nicht vorhanden sind, mit selbst
ständigen Anordnungen vorgehen kann.
Die von dem Wortlaute des § 97 Ziffer 4 der Gewerbeord

nung abweichende Fassung des § 84 Ziffer 4 des Entwurfs is
t
in

Rücksicht auf die durch §.78 Absatz 1 des Gesetzes über die Ge
werbegerichte vom 29. Juli 1890 erfolgte Aufhebung des § 120a
der Gewerbegerichte nothwendig geworden.

Die im § 84a Ziffer 3 vorgeschlagene Erweiterung der Zu
ständigkeit der Schiedsgerichte auf die Entscheidung von Streitig
keiten zwischen den Innungsmitgliedern und den von ihnen be
schäftigten ungelernten Arbeitern bezweckt, eine bei der Anwendung
des Gewerbegerichtsgesetzes hervorgetretene Lücke zu ergänzen. Nach
der Fassung des § 13 Absatz 3 dieses Gesetzes war offenbar beab
sichtigt, auch diese Kategorie von Arbeitern der Zuständigkeit der
Innungsschiedsgerichte zu unterstellen. Hierzu hätte e

s

indessen
einer anderweiten Fassung des §.79 des Gesetzes bedurft. Den
hieraus sich ergebenden Unzuträglichkeiten soll durch den Vorschlag
des Entwurfs abgeholfen werden.

Zu § 84b bis 85c.
Die Ausübung des Wahlrechts in der Innungsversammlung

is
t

von der Zurücklegung des 25. Lebensjahres abhängig gemacht;
für die Wählbarkeit zu den Innungsämtern soll die Zurücklegung

des 30. Lebensjahres gefordert werden, um eine gewisse Gewähr
für eine ruhige und sachgemäßeAusübung der mit diesen Aemtern
verbundenen Rechte und Pflichten zu gewinnen (§ 84h).
Hinsichtlich des Alters die Anforderungen des § 84h Absatz 1

und 2 auch bei den Wahlen zum Gesellenausschuß zu stellen, e
r

scheint nicht rathsam. Der Ausschluß der Gesellen unter 25 Jahren
von der Wahlberechtigung und derjenigen unter 30 Jahren von
der Wählbarkeit würde mit Rücksicht auf das gewöhnliche Durch
schnittsalter der Gesellen eine unbillige Beschränkung des Wahl
rechts bedeuten; der Vorgang in § 13 Absatz 1 des Gewerbe
gerichtsgesetzes kann hier nicht durchschlagend sein, d
a

e
r

die
Bildung eines Organs der Rechtspflege zum Gegenstande hat,
während e

s

sich im vorliegenden Fall um eine Interessentenver
tretung handelt. Für beide Fälle wird daher die Zurücklegung
des 21. Lebensjahres genügen müssen (§. 85).
Die Bestimmungen im § 85c weichen von den bisherigen

Vorschriften im § 100a Absatz 1 der Gewerbeordnung insofern
ab, als die Gesellen künftighin obligatorisch nicht nur bei der
Prüfung der Lehrlinge, sondern bei allen Fragen betheiligt werden
sollen, welche die Regelung des Lehrlingswesens betreffen, also
unter anderem auch bei der Festsetzung der Dauer der Lehrzeit
(§. 84 Ziffer 3), und alsdie, wie bisher dem Statut überlassene nähere
Regelung der Betheiligung der Gesellen a

n

der Verwaltung der
Innung mit den im Absatz 2 bezeichneten Maßgaben soll ''
müssen. Eine Betheiligung der Gesellen a

n

der Regelung des
Lehrlingswesens wird 's in dem für die bestehenden Innungen
ausgearbeiteten Normalstatut (§. 39) empfohlen. Hiernach soll der
Ausschuß für das Lehrlingswesen aus dem Obermeister oder einem
von dem Innungsvorstand aus seiner Mitte zu wählenden Stell
vertreter als Vorsitzenden und aus vier Mitgliedern bestehen,von denen
zwei aus den Meistern und zwei aus den Gesellen gewählt werden.

Zu §§.86 bis 86b.
Die bei der Durchführung des Krankenversicherungsgesetzes

gemachten Erfahrungen haben gezeigt, daß das Entstehen von
Innungskrankenkassen häufig den Bestand der Ortskrankenkassen in

Frage gestellt und zu einer Zersplitterung der Kräfte geführt hat,
welche für beide Theile unerwünscht und der allgemeinen Ent
wickelung der Krankenversicherung nicht förderlich war. In ähn
licher Weise kann das Entstehen eines Innungsschiedsgerichts zur
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Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Innungsmitgliedern und
ihren Gesellen zur Gefährdung des Bestandes der auf Grund des
Gesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs
Gesetzblatt Seite 141) errichteten Gewerbegerichte führen, deren#" dadurch eine erhebliche Einschränkung erfährt. Ineiden Fällen wird daher von den Behörden die Frage, ob eine
dieser Innungseinrichtungen überhaupt zuzulassen ist, vorweg zu
prüfen und die Entscheidung der zuständigen Behörde darüber her
beizuführen sein, ob der auf die Errichtung eines Schiedsgerichts
oder einer Kaffe abzielende Beschluß einer Innung genehmigt
werden kann.

Wird diese Entscheidung, wie bisher, so lange aufgeschoben,
bis das erforderliche Statut der zur Genehmigung zuständigen
Behörde vorgelegt ist, so entsteht die Gefahr, daß die oft sehr
mühsamen Vorarbeiten und die Aufstellung und Berathung des
Statuts in vielen Fällen vergeblich vorgenommen werden. Die
Entscheidung wird nicht vor Anhörung der Gemeinde- und der
Aufsichtsbehörde erfolgen können, im übrigen aber dem pflicht
mäßigen Ermessen der Behörde zu überlassen sein. Beides erscheint
nothwendig, weil gegen Einrichtungen dieser Art Bedenken aus
örtlichen Verhältnissen entstehen können, welche einer eingehenden
Erörterung unter Mitwirkung der den Verhältnissen nahestehenden
Lokalbehörden bedürfen und deren Einfluß auf die Entscheidung
über Ertheilung oder Versagung der Genehmigung sich gesetzlich
nicht feststellen läßt, sondern dem Ermessen im einzelnen Falle an
heimgegeben werden muß (§. 86b Absatz 1

).

Zu §§. 86c bis 86e.
Bei der Bedeutung, welche die Innungsschiedsgerichte mit

Rücksicht auf die ansehnliche Erweiterung ihrer Zuständigkeit künftig
gewinnen können, bedarf e

s

einer Ausgestaltung der für si
e

bisher
gültigen, wenig erschöpfenden Vorschriften, wobei in einer Reihe
von Einzelheiten den von selbst als Vorbild gegebenen Gesetze,
betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 (Reichs-Gesetz
blatt Seite 141) zu folgen sein wird. Einer näheren Begründung
der hiernach in den §§. 86c bis 86e vorgeschlagenen Ergänzungen
wird e

s

kaum bedürfen, da si
e

durchweg aus den gleichen Er
wägungen hervorgegangen, welche durch jenes Gesetz als berechtigt
anerkannt worden sind.
Wegen der Erweiterung der Zuständigkeit der Innungsschieds

gerichte is
t

auf die Begründung zu §.84a zu verweisen.
Zu §.88.

Bei der Durchführung der Organisation, welche für Stadt
und Land in gleicher Weise zu erfolgen hat, werden die Gemeinde
behörden an kleineren Orten voraussichtlich nicht immer im Stande
sein, den an Bedeutung erheblich gewachsenen Aufgaben gerecht zu

werden, welche die wesentlich veränderte Stellung der Innungen
auch für den Kreis und die Art der Thätigkeit der Aufsichts
behörden zur Folge hat. Es erscheint daher unter gleichzeitiger
Berücksichtigung des Umstandes, daß die Innungen ihre Thätigkeit
der Regel nach doch nur auf kleinere räumliche Bezirke zu be
schränken haben und einen Selbstverwaltungskörper von überwiegend
örtlicher Bedeutungdarstellen, zweckmäßig, zu ihrer Aufsichtsbehörde– abweichend von der bisherigen Bestimmung im § 104 Absatz 1

der Gewerbeordnung – die untere Verwaltungsbehörde zu bestellen,
zumal damit für große Theile des Reichs, wie z.B. für Preußen, der
traditionelle und natürliche Zusammenhang der Stadtobrigkeit mit
dem städtischen Gewerbe in allen Gemeinden von einiger Bedeutung
aufrecht erhalten werden kann, während andererseits für die
Centralbehörden der Bundesstaaten die Möglichkeit geschaffen wird,
auch andere Behörden, als die Gemeindebehörden mit der Aufsicht
über die Innungen zu betrauen (§. 155 Absatz 2 der Gewerbe
ordnung).

B
.

Handwerksausschüsse.

§ 89 bis 90e. -

Die von den Handwerksausschuß freiwillig zu übernehmenden
Aufgaben haben gegenüber den Befugniffen der Innung (§ 84a)
durch § 89 Absatz 2 eine Einschränkung dahin erfahren, daß ihn
das Recht zur Errichtung von Kaffen, in welchen die Gesellen,
Lehrlinge und Arbeiter der Versicherungspflicht nach Maßgabe des
Krankenversicherungsgesetzes genügen, sowie zur Errichtung von
Schiedsgerichten nicht zustehen soll, d

a

andernfalls die allgemeine
Organisation der Krankenversicherung und der Gewerbegerichte durch
die Loslösung aller Angehörigen des Handwerkerstandes in ihrer
zweckmäßigen Gestaltung und inden unerläßlichen Vorbedingungen für
eine ersprießliche Wirksamkeit empfindlich beeinträchtigt werden würde.
Gewiffe nothwendige Aufgaben der Innung, wie das Herbergs

wesen und der Arbeitsnachweis werden da, wo die Innungen nur

eine geringe Mitgliederzahl aufweisen, mit größerem Nachdruck und
besserem Erfolge in Angriff genommen werden können, wenn sich
mehrere Innungen zur Herstellung gemeinschaftlicher Einrichtungen
vereinigen. Für eine solche Vereinigung bietet der Handwerksaus
schuß den natürlichen Träger dar. Im § 89 Absatz 4 ist daher
vorgesehen, daß die Innungen berechtigt sind, den Handwerksaus
schuß mit seiner Zustimmung für solche gemeinsamen Einrichtungen

a
n

ihre Stelle zu setzen.
Die Lehrlingsstreitigkeiten bei der Innung sollen in Ueber

einstimmung mit der gegenwärtigen Gesetzgebung durch ein Organ
der Innung zu entscheiden sein, dessenMitglieder ausschließlich der
Meisterschaft angehören. Die Zusammensetzung findet ihre Recht
fertigung in der Natur dieser Streitigkeiten und in der Stellung,
welche die Innung als Genossenschaft zu den ihr angehörenden
Lehrherren und Lehrlingen einnimmt. Immerhin kann namentlich
bei Innungen mit geringer Mitgliederzahl bei den nahen Be
ziehungen der Innungsmitglieder zu einander leicht der Einwand
erhoben werden, daß eine solcheZusammensetzung des entscheidenden
Innungsorgans die völlige Unparteilichkeit der Entscheidungen
nicht genügend sicherstelle. In dieser Erkenntniß haben die auf
Grund der gegenwärtigen Gesetzgebung bestehenden Innungsaus
schüsse(§. 102 der Gewerbeordnung) darauf Bedacht genommen,
die Entscheidung von Lehrlingsstreitigkeiten an Stelle der ihnen
angehörenden Innungen zu übernehmen. Die hiermit gemachten
Erfahrungen haben gezeigt, daß eine solcheRegelung nicht nur für
das Gewicht der Entscheidungen nach außen hin vortheilhaft ist,
sondern auch den Vortheil hat, daß die Verhältnisse, welche hin
sichtlich der Lehrlingshaltung bei den einzelnen Innungen bestehen,
zur Kenntniß der Innungsausschüsse gelangen, denen damit die
willkommene Handhabe geboten wird, wenn auch nur auf dem
Wege gütlicher Vorstellungen und durch Geltendmachung eines
moralischen Drucks, auf die Betheiligten bessernd einzuwirken.
Hiernach empfiehlt e

s sich, auch dem Handwerksausschusse, dessenFä eine hinreichende Gewähr für ein sachgemäßes
Verfahren darbieten dürfte, künftig die Möglichkeit zu geben, a

n

Stelle der ihm angehörenden Innungen die Entscheidung der Lehr
lingsstreitigkeiten zu übernehmen.
Die dem Handwerksausschusse '' Aufgaben werden eineGeschäfte ziemlich umfangreich gestalten und insbesondere bei der

Fürsorge für die Ausbildung der Lehrlinge von Meistern, welche
einer Innung nicht angehören, ein erhebliches Maß von Geschäftskunde
und einen nicht unbedeutenden Aufwand vonZeit und Mühe erfordern.
Der Entwurf faßt daher die Möglichkeit ins Auge, dieses

Amt dem Kommissar der Aufsichtsbehörde zu übertragen, bei dessen
Auswahl Vorsorge getroffen werden kann, daß er im Stande ist,
sich den Obliegenheiten dieser Stellung mit Erfolg zu widmen.
Da die Wahl des Vorsitzenden der freien Entschließung des Aus
schuffes anheimgegeben ist, so darf angenommen werden, daß der
Kommissar, falls er zu jenem Amte gewählt wird, der Vertrauens
mann des Ausschusses is
t

und schon aus diesem Grunde eine Ge
währ für eine ersprießliche Geschäftsführung darbietet. Für diesen
Fall is

t

e
s unerläßlich, beim Handwerksausschusse dem Kommissar
der Aufsichtsbehörde – abweichend von einer Stellung bei der
Handwerkskammer (§. 92)– die vollen Rechte eines Vorstands
mitgliedes, also auch das Stimmrecht im Vorstande beizulegen.

C
.

Handwerkskammern.

Zu §§ 91 bis 95
Die Handwerkskammer ist, abgesehen von anderen Aufgaben,

zur Vertretung der Interessen sämmtlicher Handwerker ihres Be
zirks und zur Regelung des Lehrlingswesens berufen; für die Wahl
ihrer Mitglieder bieten sich daher als die natürlichen Wahlkörper
die ihr angehörenden Handwerksausschüsse dar.
Unter den Befugnissen und Obliegenheiten, welche nach den

Vorschlag des §.91 c Absatz 1 Ziffer 1 von der Handwerkskammer
zur Regelung des Lehrlingswesens wahrzunehmen sind, kommen
namentlich in Betracht:

1
.

der Erlaß näherer Bestimmungen über Form und Inhalt der
Lehrverträge,

die subsidiäre Befugniß zur Festsetzung der Zahl der Lehrlinge
(§. 130),

# Festsetzung der Dauer der Lehrzeit (§ 130a Absatz 2),
die Entbindung von dieser Dauer im Einzelfalle,

. die Entscheidung über die Beanstandung von Beschlüssen der
Prüfungsausschüsse zur Abnahme der Gesellenprüfung durch den
Vorsitzenden (§. 132).
Als weitere Verpflichtung der Handelskammer tritt die Bildung

von Prüfungsausschüssen hinzu, welche im Bereich der Zuständig
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keit des Handwerksausschusses die Gesellenprüfung abzunehmen haben -
(§§ 131 und 131a).
Um der Handwerkskammer den ihr gebührenden Einfluß auf

die Gestaltung der Verhältnisse des Handwerks ihres Bezirks zu sichern,

is
t

den Behörden zur Pflicht gemacht, si
e

in den auf diesem Gebiet
liegenden wichtigeren Fragen gutachtlich zu hören (§. 91c Absatz 2).
Mit Rücksicht auf den Umfang, welchen die Thätigkeit der

Kammer voraussichtlich gewinnen wird, wird die ordnungsmäßige
Eledigung ihrer Geschäfte den in ehrenamtlicher Stellung fun
gierendenMitgliedern in der Regel nur zugemuthet werden können,
wenn wenigstens die laufenden Arbeiten durch eine geschulte Kraft
besorgt werden. In der dadurch bedingten Anstellung eines
Sekretärs wird zugleich das Mittel gegeben, für die Handwerks
kammer einen hinreichend geschäftskundigen Beamten zu gewinnen.
Die Wahl des Sekretärs wird der Kammer überlassen, jedoch für
den Fall der Anstellung auf längere Zeit ihre Bestätigung durch
die Behörde vorzusehen sein (§. 91e Absatz 1 Ziffer 5).
Die Anordnungen, welche die Handwerkskammer zur näheren

Regelung des Lehrlingswesens trifft, werden für die Lehrlings
verhältnisse von solcher Tragweite sein, daß die Nachprüfung ihres
Inhalts durch die Zentralinstanz nicht entbehrt werden kann. Nach
dem Vorschlage des Entwurfs (§.91e Absatz 2) sollen daher die
Vorschriften der Handwerkskammer zur Regelung des Lehrlings
wesens der Genehmigung der Landes-Zentralbehörde bedürfen.
Die Gründe, welche die Bestellung eines amtlichen Kommissars

bei dem Handwerksausschuß zweckmäßig erscheinen laffen, treffen in

erhöhtem Maße bei der Handwerkskammer zu, da der Kreis der
ihrz" erheblich weiter reicht und die Bedeutung
ihrer Thätigkeit für das Gemeinwohl ungleich größer ist; der
Kommissar wird im Allgemeinen die Rechte eines Vorstandsmit
gliedes haben müssen, aber des Stimmrechts entbehren können, da
die Gründe, welche es zweckmäßig erscheinen lassen, dem Kommissar
des Handwerksausschusses dieses Recht beizulegen, hier bei dem Vor
handensein eines Sekretärs zum wesentlichen Theilhinwegfallen (§92).

Zu § 95a.
Einzelne Bundesstaaten haben durch Errichtung von Handels

und Gewerbekammern oder von Gewerbekammern schon bisher für
eine Vertretung des das Handwerk mitumfaffenden Kleingewerbes
Sorge getragen. Es wird daher rathsam sein, diesen Kammern
auch im Rahmen der Organisation des Handwerks den Fortbestand

in der Weise zu ermöglichen, daß si
e

die Handwerkskammer ersetzen
können, wenn si

e

in ihrer Zusammensetzung und ihren Organen
den Voraussetzungen genügen, welche ihre Eigenschaft als Ver
tretungskörper des Handwerks, und zwar sowohl der Meister wie
der Gesellen, sicherstellen.

D. Gemeinsame Bestimmungen.
Zu §.96d.

Das Recht der Innungen, Handwerksausschüsse undHandwerks
kammern, für die Benutzung ihrer im Interesse der Betheiligten ge
troffenen Einrichtungen, wie Herbergen u

. dergl, Gebühren zu er
heben, darf nicht so ausgeübt werden, daß diese Einrichtungen
lediglich als Einnahmequellen zum Zweck der Herabminderung der
Innungsbeiträge ausgenutzt werden. Um dies auszuschließen, soll
der Aufsichtsbehörde bei Bestimmung der Gebührensätze eine Mit
wirkung eingeräumt werden (Absatz 2).

Zu § 96e.
Die Vorschriften dieses Paragraphen entsprechen den für die

gleichliegenden Verhältniffe zutreffenden Bestimmungen des §. 40
des Krankenversicherungsgesetzes.

Zu §.97d.
Um den Innungen, Handwerksausschüssen und Handwerks

kammern die der Absicht des Entwurfs entsprechende Erfüllung
ihrer Aufgabe, insbesondere eine wirksame Aufsicht über die Be
folgung der für die Beschäftigung der Gesellen (Gehülfen), Lehr
linge und Arbeiter und für das Lehrlingswesen geltenden Be
stimmungen zu ermöglichen, schlägt der §.97d vor, ihnen nach dem
Vorgange der Unfallversicherungsgesetze das Recht zur Bestellung
von Beauftragten ausdrücklich einzuräumen, denen e

s

insbesondere
obliegen soll, in den ihrer Einwirkung unterstehenden Betrieben die
Befolgung der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften zu über
wachen und von der Einrichtung der Betriebsräume, der für die
Unterkunft der Lehrlinge bestimmten Räume, der Herbergen und
des Arbeitsnachweises Kenntniß zu nehmen. Der Entwurf geht
hierbei davon aus, daß in der Bestellung solcher Beauftragten eine
werthvolle Unterstützung der Gewerbeaufsichtsbeamten zu erblicken
ist, zumal die Thätigkeit dieser Beamten, selbst bei einer erheblichen
Vermehrung ihrer Zahl, im Hinblick auf ihre sonstigen Aufgaben eine
solcheErgänzung immer noch wünschenswerth erscheinen laffen würde.
Befürchtet der Betriebsinhaber aus der Revision durch einen

bestimmten Beauftragten eine Schädigung seiner Geschäftsinteressen– unter welch letzteren Begriff auch die Wahrung etwaiger Ge
schäftsgeheimniffe fällt–, so soll ihm nach dem Vorbilde des

§ 83 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 die Be
fugniß zustehen, auf seine Kosten eine Besichtigung durch andere
Sachverständige herbeizuführen.

II
.

Freie Innungen.

Zu §§. 100 bis 103b.
Nach den hier vorgesehenen Bestimmungen sollen Innungen

von Gewerbetreibenden, welche Nichthandwerker sind, im Wesent
lichen unter den bisherigen gesetzlichenBestimmungen auch fernerhin
zugelassen werden. Es hat daher der Inhalt der §§. 97 bis 100d,
101, 103 und 104 der Gewerbeordnung wieder Aufnahme gefunden,
während aus den in der allgemeinen Begründung dargelegten
Gründen die §§ 100e bis 100m in Wegfall gebracht sind (vergl.
auch Artikel 2 Ziffer 9). Im Uebrigen sind durch die Faffnng des

§.100 Absatz 3 des Entwurfs, abweichend von dem Inhalt des
gegenwärtigen § 97a der Gewerbeordnung, die Innungen dieser
Art, welche als „freie Innungen“ bezeichnet werden, um den Gegen
satz zu den im Rahmen der Zwangsorganisation stehenden„Zwangs
innungen“ auch sprachlich hervorzuheben, des Rechtes zur Errichtung
von Krankenkassen für Gehülfen und Lehrlinge und von Innungs
Schiedsgerichten entkleidet, da für den Bestand solcher Einrichtungen

in den Kreisen der hier in Frage kommenden Gewerbetreibenden
ein Bedürfniß nicht anzuerkennen ist.

Briefkasten.

Wir haben die vorliegende Sonder-Nummer veranstaltet, um
des dringenden Stoffes Herr zu werden, und werden zu gleichem
Zweck die nächste Nummer um eine Anzahl Spalten verstärken.
Wir bitten um Entschuldigung, wenn gleichwohl einzelne Ein
sendungen Verzögerungen erleiden, und bemerken, daß wir speziell
auch die uns in letzter Zeit wiederholt zugegangenen Meinungs
Aeußerungen von Arbeitnehmern und -gebern zu einzelnen der ver
öffentlichten Erkenntnisse gern und mit Dank – wenn auch mit
unter in gekürzter Form– veröffentlichen werden.

Die Redaktion.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 48 der Wochenschrift
--

„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:
Die landwirthschaftlichen Rohstoff-Genossenschaften in

Deutschland. Von Dr. K. Thieß (Offenbach a
. M.). –

Lohnpolitik in den Druckerei-Submissionen der englischen
Regierung. Von Dr. L. Katzenstein (Berlin). – Die Er
gebnisse der österreichischenUnfallversicherung im Jahre 1894.
Von S. Kaff (Wien). – Der Strike der Spinner in

St. Petersburg. Von Dr. P. Schuliakoff (St. Peters
burg).–Staatliche Arbeitsvermittelung inSachsen-Meiningen.– Staatliche Arbeitskammer in Genf. – Mindestlohn für
städtischeArbeiten inLeipzig.–Fürsorge für verlasseneMädchen
durch Versagung des Verehelichungszeugnisses in Nürnberg.

– Kommunale Sarglieferung in Biel. – Sonntagsarbeit in

Belgien.– Uebereinkommen im Londoner Buchdrucker-Ge
werbe. – Verhältnisse der Metallarbeiter Braunschweigs. –
Internationale Konferenz der Lederarbeiter. – Statistik der
Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine. –Arbeiterschutz für gesund
heitsgefährliche Betriebe in England.–Staatliche Feuerver
sicherung und Altersversorgung für Neu-Seeland. –Staatliche
Altersversicherung für England.–Protest der Deutschen Bäcker
innungen gegenMaximal-Arbeitstag und Zwangs-Organisation.
Die „Soziale Praxis, gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich 2.4 50 „
g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen
owie
''durch

dieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin w.
uerstr.44).

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfangvon "1
2

Bogen. Für das Halbjahr April–September nehmen
Bestellungenzum Preise von 50 Pf. jämmtlichePostanstalten und Buchhandlungenan.
Verlag, Berlin w, Mauerstraße 44, erfolgt die direkteZusendungam Tage des Erscheinens.

Gegen Einsendung von 70 Pf. in Briefmarken an Carl Heymanns

Carl HeymannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in Berlin W.– Verantwortlichfür dieRedaktion:O. Wiedfeldt in Berlin.
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Die württembergischen Gemeindegerichte.

Von den verschiedensten Seiten wird der Wunsch geäußert,

daß auch für nicht gewerbliche Streitigkeiten mit kleinem Streit
werthe Gerichte nach Art der Gewerbegerichte mit schleunigem Ver
fahren und geringen Kosten errichtet werden. Da is

t

e
s

vielleicht

von Interesse, die Organisation kennen zu lernen, die bei uns in

Württemberg diesem Bedürfnisse einigermaßen Rechnung trägt,

nämlich die Gemeindegerichte.

Das Gerichtsverfassungs-Gesetz hat für vermögensrechtliche
Ansprüche bis zu 60. / unter gewissen Beschränkungen Gemeinde
gerichte zugelassen (§. 14). Von dieser Ermächtigung hat man in

Württemberg Gebrauch gemacht, wo bis dahin die Gemeindegerichte
ordentliche Gerichte erster Instanz gewesen waren, und hat diese
Gemeindegerichte je nach der Größe der Gemeinde bei einem
Streitwerth von 30, 40 und 50 ./. für zuständig erklärt (Gesetz
vom 18. August 1879). Neben einer großen Anzahl von Klagen

aus Kauf kommen besonders häufig Miethsstreitigkeiten und Klagen
von Dienstboten vor, also gerade solche, die der Beschleunigung be
sonders bedürfen. Das Gemeindegericht bildet der Gemeinderath,

in größeren Städten eine Abtheilung von drei Mitgliedern, oder,

wenn der Vorsitz einem Gemeindebeamten übertragen ist, von zwei
Mitgliedern des Gemeinderaths. Die Zustellungen geschehen gegen
einfache Empfangsbescheinigung, im Uebrigen richtet sich das Ver
fahren in der Hauptsache nach der Civilprozeß-Ordnung, nur dürfen
weder Parteien, noch Zeugen und Sachverständige beeidigt werden.
Prozeßbevollmächtigte find zugelaffen, die Partei hat si
e

aber selbst

dressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w, Wormser Str. 2.

zu bezahlen und kann keinen Ersatz vom unterliegenden Gegner

fordern. Die Entscheidung is
t

vorläufig vollstreckbar, gegen si
e

findet binnen 1
0 Tagen Berufung auf dem ordentlichen Rechts

weg statt.

Die Prozesse werden namentlich in größeren Gemeinden, wo
ein geeigneter Vorsitzender vorhanden ist, schneller beendigt als beim
ordentlichen Gericht, aber si

e

werden – und das is
t

natürlich e
in

großer Nachtheil – nur dann wirklich beendigt, wenn e
in Vergleich

zu Stande kommt. Wird dagegen ein Urtheil erlassen, so hat
dieses nur den Charakter eines Vorbescheids, und wenn nun der
unterliegende Theil di

e Berufung auf dem ordentlichen Rechtsweg
einlegt, so wird das Verfahren in Wirklichkeit nicht abgekürzt,
sondern verlängert.

Schwierigkeiten entstehen auch, wenn auswärtige Zeugen zu

vernehmen sind. Entweder läßt man si
e

durch eine auswärtige

Gemeindebehörde vernehmen, dann is
t

das Ergebniß o
ft genug

unbrauchbar – oder man ladet si
e

vor das Gericht – dann ent
stehen erhebliche Kosten. Ueberhaupt sind die Gebühren (1 / für
einen Vergleich oder eine Klage zurücknahme nach mündlicher Ver
handlung, 2 bis 3 / für eine Entscheidung, wozu dann noch die
Ladegebühren kommen) bei kleinen Streitwerth verhältnißmäßig

hoch. Auch is
t

der Vortheil der beschleunigten Erledigung nicht
bei allen Gemeindegerichten gesichert. In kleineren Gemeinden tritt
der Gemeinderath nicht so häufig zusammen, deshalb versucht dann
oft genug der Ortsvorsteher die Sache ins Reine zu bringen. An
ein geregeltes Verfahren is
t

d
a

nicht zu denken, oft wird ohne jede
mündliche Verhandlung eine Verfügung erlassen. Eine klare und
formrichtige, durch Berufung anfechtbare Entscheidung is
t

manchmal

nur mit großen Schwierigkeiten und vieler Verzögerung zu erlangen.
Nimmt man noch dazu, daß der Arbeiterstand, die Dienstboten

und dergleichen, die ja in den Gemeinderäthen fast nie vertreten
sind, dadurch von der Theilnahme a

n

diesen Gerichten fast überall
ausgeschlossen sind, so wird man zu dem Schluffe kommen, daß
die Gemeindegerichte zwar da, wo ein geeigneter Vorsitzender vor
handen ist, den Amtsgerichten vorzuziehen sind, daß si

e

aber den
berechtigten Ansprüchen der unteren Klassen auf beschleunigte Justiz
für ihre kleineren Streitigkeiten und auf Theilnahme a

n

dieser
Rechtsprechung nicht genügen.

Nur Gerichte, gegen deren Entscheidung kein Rechtsmittel zu
lässig ist, garantieren ein rasches Verfahren, und in kleinen Streitig
keiten ist, so paradox e

s klingen mag, für das Publikum die
„Fixigkeit“ oft wichtiger als die „Richtigkeit“ der Entscheidung,
weil e

s

keine Zeit dazu hat, wochenlang auf eine schöngedrechselte,
mit langen Gründen versehene Entscheidung zu warten. Darum
muß, ob nun die Zuständigkeit der Gewerbegerichte erweitert, oder
das Verfahren vor den Amtsgerichten umgestaltet wird, die Forde
rung dahin gehen: für die kleineren Streitigkeiten ein Verfahren

zu erlangen, ähnlich dem der Gewerbegerichte mit Ausschluß der
Berufung und mit gleichberechtigter Theilnahme des Standes der
Arbeiter, Dienstboten u

. j. w. an der Rechtsprechung.
Stuttgart. G. Hartenstein.
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Rechtsprechung.

Ist die Vereinbarung gültig, wonach der auf Trinkgeld
gestellte Bedienstete noch einen bestimmten Betrag an den
Dienstherrn zu zahlen hat? (Urtheil des Gewerbegerichts Karls
ruhe, Vors. Rechtsanwalt Boeckh).
Der Hausbursche L. war bei dem Hotelier S. vom 4. August 1895

bis 14. Juni 1896 in Dienst. Er bezog keinen Lohn, mußte vielmehr
von den bezogenen Trinkgeldern den Betrag von 27 ... pro Woche an
S. abliefern. Bei seinemAustritt aus dem Dienst wurden ihm von der
von ihm gestelltenKaution81.4. zurückgehalten. Er fordert Verurtheilung
des Hoteliers zur Zahlung dieses Betrages. – Der Beklagte wendet
ein, daß Kläger die zugesagten 27.4. für die letztendrei Wochen noch
nicht bezahlt habe; die 27 ... bildeten eine Entschädigung dafür, daß
demKläger, welcher außer den gewöhnlichen Dienstleistungen imHause die
Reisenden von und nach dem Bahnhof zu geleiten und für deren Gepäck
zu sorgen habe, das hierfür eingehende Trinkgeld überlaffen werde. –
Kläger erwidert, daß er die fraglichen 27.4. für die ganze übrige
Dienstzeit mit Ausnahme der letzten drei Wochen bezahlt habe, weil er
während dieser Zeit auch die entsprechendenEinnahmen gehabt habe,
um die 27 ./. neben dem für sichund seineFamilie erforderlichenAuf
wand erübrigen zu können. In den letzten drei Wochen se

i

dies aber
nicht mehr der Fall gewesen, und zwar habe das seinen Grund darin,
daß andere Leute die Reisenden zu und von der Bahn geleitet hätten,
während man ihm andere Arbeiten übertragen hätte. In den letzten
drei Wochen hätte die Einnahme an Trinkgeld höchstens 80.4. be
tragen. Der Beklagte vermag über die Höhe des Trinkgeldes in dieser
Zeit keine Angaben zu machen. – Beklagter wurde zur Zahlung ver
urtheilt.
Gründe. Der morliegende Vertrag, wonach der Kläger nicht nur

keinen Lohn erhält, sondern verpflichtet ist, „wöchentlich 27 ... von
dem Trinkgeld, welches ihm von den Gästen gegeben wird, an den
Beklagten auszufolgen“, kann nicht in dem Sinne aufgefaßt werden,
daß der Kläger unter allen Umständen verpflichtet wäre, dem Beklagten
wöchentlich 27 ./. zu bezahlen; denn in diesemSinne aufgefaßt, würde
der Vertrag nicht nur gegen die guten Sitten verstoßen und deshalb
(gemäß LR. S. 1133 und 1131) keine Rechtswirkung hervorbringen,
sondern e

r

würde auch (gemäß LR. S. 1174) nichtig sein, da der Be
klagte keinerlei Garantie für irgend einen Mindestbetrag von Trinkgeld
übernommen hat, e

s

somit lediglich von der Willkür des Beklagten ab
hängt, wie oft e

r

dem Kläger Gelegenheit zum Verdienen von Trink
geldern geben will. Für gültig kann ein derartiges Uebereinkommen,
wie das vorliegende, nur dann erachtet werden, wenn man e

s

dahin
auffaßt, daß die Abgabe von 27 % an den Arbeitgeber nur dann statt
finden soll, wenn Kläger während der Zeit, für welche er eine Abliefe
rung machen soll, in Wirklichkeit so viel Trinkgeld verdient, daß er

hiervon nach Bestreitung des angemessenen Unterhaltes für
sich und seine Familie den erwähnten Betrag abliefern kann. Daß
dieseVoraussetzung im vorliegenden Falle zutrifft, muß verneint werden.
Der Beklagte, welcher zur Begründung seines Anspruchs auf Heraus
zahlung von 3><27 ... thatsächlich begründen und eventuell beweisen
müßte, wie viel Kläger an Trinkgeld während der letztendrei Wochen
eingenommen hat, vermag in dieser Beziehung überhaupt keine näheren
Angaben zu machen, so daß das Gericht lediglich auf die Erklärungen
des Klägers angewiesen ist, welcher eine Einnahme während der in

Betracht kommenden drei Wochen auf höchstens 80 ... angiebt. Das
Gericht is

t

aber der Ansicht, daß von diesem, einer wöchentlichen Ein
nahme von ca.27.4. entsprechendenBetrag einem verheiratheten Manne
billiger Weise keine Ablieferung zugemuthet werden kann.

Häuserbau als Gewerbebetrieb. Inwieweit ist das Ge
werbegericht für Klagen gegen den Hauseigenthümer zu
ständig? (Urtheil des Gewerbegerichts Stettin)
Das Gewerbegericht Stettin hat an dem Grundsatze festgehalten,

daß Klagen von gewerblichen Arbeitern gegen Hauseigenthümer, sofern
letzterenicht den Häuserbau als Gewerbe betreiben, vor das ordentliche
Gericht gehören. Auch hier wie anderwärts*) bestehtjedoch seitensder
Beisitzer der Wunsch, daß auch diese Klagen der Zuständigkeit der Ge
werbegerichte unterworfen werden möchten. In der Praxis wird e

s

nicht immer ganz leicht sein, die Gewerbsmäßigkeit des Häuserbaues
nachzuweisen.
Vorliegend klagte ein Bautechniker gegen einen Ingenieur, der auch

Heizanlagen in Häusern herrichtet, und einen früheren Kaufmann,
späteren Rentier, auf Zahlung von 330 ./.. theils rückständigenGehalts,

*) Vergl. Selbstverwaltung 1894 Nr. 3; Unger „Die Zuständigkeits
frage in Gewerbestreitsachen“. Kritik eines Berliner Urtheils vom
21. November 1893.

theils Entschädigung wegen unrechtmäßiger Entlaffung. Das Urtheil
des Gewerbegerichts vom 2

.

Oktober 1894 ging, wie vorweg bemerkt
werden mag, auf Abweisung wegen der Schadensforderung, weil ein
Mißbrauch des Vertrauens darin gefunden wurde, daß Kläger zwei
submittierendenMalermeistern die Preise des Konkurrenten verschafft, dann
die Zuwendung der Arbeiten an si

e

bei den Bauherren betrieben und
dafür und für einige kleine Rechenarbeiten u

. .w. von den beiden
Malern sich hatte 300 / Provision versprechen lassen; wegen des rück
ständigen Lohns war auf einen Eid erkannt.
Wie der Ingenieur und der Kaufmann Bauherren geworden waren,

ergiebt der Thatbestand des ersten Urtheils: „Der Tischlermeister S.
hat hierselbst in der F.straße einen Neubau errichtet, dessen Fertig
stellung ihm allein unmöglich geworden, weil ihm die Geldmittel aus
gegangen sind. Er hat das Grundstück den Gläubigern antichretisch
verpfändet. Die Gläubiger (außer den Beklagten ein Agent verschie
dener Baugelder-Banken, ein Schneidemühlen-Besitzer und ein Schacht
meister) haben die Beklagten beauftragt, die Fertigstellung des Rohbaus

zu bewirken, und treten beide der Außenwelt gegenüber als die eigent
lichen Bauherren auf. Kläger hat behauptet, daß Beklagte auch noch
andere Neubauten aufführten, also gewerbsmäßig die Herstellung und
den Verkauf von Häusern betrieben. Beklagte haben diese Behauptung

nicht bestritten und auch ihre Passivlegitimation nicht bemängelt. Be
klagte haben dann den Kläger Anfang April 1894 als Bauführer zur
Fertigstellung des oben gedachten Neubaues gegen monatlich 165 ./.
Gehalt engagiert.“

Hiernach war die Zuständigkeit angenommen.
Gründen:

„Da das Gehalt des Klägers jährlich 1980 J. beträgt, also
noch unter 2000 h, bleibt und da Beklagte nicht bestritten haben,
den Bau von Häusern gewerbmäßig zu betreiben, so ist die Zu
ständigkeit des Gewerbegerichts gegeben.“

Gegen das Urtheil legte der Kläger aus materiellen Gründen Be
rufung ein; Beklagte erhoben Anschlußberufung und bestritten nunmehr,
gewerbsmäßig Bauten auszuführen. Die Beweiserhebung ergab, daß
Beklagte nicht als gewerbsmäßige Unternehmer in den Katastern der
Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft eingetragen sind, auch
das Hausbaugewerbe zur Steuer nicht angemeldet haben. Polizeiliche
Ermittelungen erbrachten nichts darüber, daßBeklagte noch bei anderen
Neubauten betheiligt seien. Eine Eideszuschiebung an Beklagte is

t

nicht
erfolgt.

Nunmehr wurde das Urtheil des Gewerbegerichts durch Urtheil
des Königlichen Landgerichts zu Stettin vom 6

.

November 1895 wegen
Unzuständigkeit aufgehoben.

Gründe: „Die Zuständigkeit des Gewerbegerichts, bei welchem
die Klage angebracht ist, is
t

nur unter den Voraussetzungen der §§. 1 ff
.

Gewerbegerichtsgesetzes,dann aber ausschließlich begründet, so daßProro
gation des Gerichtsstandes nach§§.38–40 der Civilprozeßordnung unstatt
haft ist. Bei dieser Rechtslage ergab sich für das Gericht die Rechts
pflicht, von Amtswegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Zu
ständigkeit des Gewerbegerichts vorlagen. Zu diesen Voraussetzungen
gehört in erster Reihe, daß e

s

sich um eine gewerbliche Streitigkeit

zwischen Arbeitgebern und Arbeitern im Sinne der §§. 1
,
2
,
3Gewerbe

gerichtsgesetzeshandle. Nun is
t

aber die Behauptung des Klägers, daß
Beklagte das Hausbaugewerbe betreiben, von den Beklagten bestritten
und durch Auskunft des hiesigen Magistrats und der Königlichen
Polizeidirektion, wonach Beklagter 3. Ingenieur is

t – und Be
klagter Y. Kaufmann, Materialwaarenhändler (nach Auskunft der
Polizei auch Eigenthümer eines Miethshauses) war und beide den frag
lichen Hausbau in Vollmacht von Mitinteressenten, um den Bau fertig

zu bekommen, haben ausführen lassen, widerlegt.

Es handelt sichvorliegend nicht um eineStreitigkeit zwischen einem
gewerblichen Arbeiter einerseits und Gewerbeunternehmern anderer
seits, wie erforderlich wäre, um die Zuständigkeit des Gewerbegerichts

zu begründen“ u
. .w.

Es heißt in den

Lohnzahlung auf Grund einer Cession gegen §. 115 a der
Gewerbeordnung. Darfder Arbeitgeber diese geltend machen,
wenn der Arbeiter seinen Lohn nicht am Fälligkeitstage
sondern erst nachträglich fordert (Urtheil des Berg-Genverbegerichts
Dortmund vom 14. April 1895, bestätigt durch Urtheil des Land
gerichts Dortmund vom 11. Januar 1896).
Bergmann S.– Mitglied des Konsumvereins der Zeche Courl –

hatte den Vorstand der Bergarbeiter-Gewerkschaft Courl angewiesen,
während seiner Arbeit auf der Zeche „von einem Lohn stets soviel
zurückzuhalten, was er für Lebensmittel 2c. an die Gewerkschaftskaffe
dieses Vereins verschuldete.“ Später wurde in Folge einer Erinnerung
des Ober-Bergamts Dortmund die Anweisung durch eine Vollmacht
ersetzt. Die dadurch begangene Verletzung des §. 115 a der Gewerbe
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ordnung hat zur Bestrafung des Bergwerks-Direktors Spring völlm
geführt. Die nachträglich erhobene Klage auf Auszahlung der an den
Konsumverein abgeführten Beträge hat zur Klageabweisung geführt.
Die Berufung wurde verworfen.

Aus den Gründen des Urtheils der II
.

Instanz: Nach dem
erst durch das Gesetz vom 1

. Juni 1891 angeführten §. 115 a der Ge
werbeordnung dürfen Löhne und Abschlagszahlungen an Dritte nicht
erfolgen auf Grund von Rechtsgeschäften2c., welche nach §. 2 des
Gesetzes betreffend die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienstlohns
rechtlich unwirksam sind. Klägerin*) überschätzt aber die civilrechtliche
Tragweite dieser Vorschriften, wenn si

e

annimmt, daß si
e

auch jetzt noch
die eingeklagtenLohnbeträge von der Beklagten fordern könne, trotzdem
ihr Ehemann die Fälligkeitstage habe ablaufen lassen, ohne seinenLohn
zu fordern. Aus den gesetzlichenBestimmungen is

t

nur das Eine mit
Bestimmtheit zu entnehmen, daßdem Arbeiter, wenn er seinen verdienten
Lohn am Fälligkeitstage fordert, keineEinrede aus einer Beschlagnahme
seitens dritter oder aus einem Rechtsgeschäft zwischen ihm und einem
Dritten, bezw. aus einem einseitigen Rechtsgeschäft seinerseits, entgegen
gesetztwerden kann. Dagegen is

t

nicht bestimmt, welche Wirkungen die
Zahlungen des Lohnes an Dritte haben soll, wenn der Vergütungs
berechtigte seinen Lohn am Fälligkeitstage nicht fordert. Namentlich
findet sich keine Bestimmung – daß der Arbeiter auch in solchemFalle,
wie im Falle des §.116 der Gewerbeordnung zu jeder Zeit Zahlung
verlangen kann ohne daß ihnen eine Einrede aus der erfolgten Ab
führung an Dritte entgegengesetztwerden kann. Die Wirkungen solcher
Zahlungen nach den Fälligkeitstagen sind vielmehr nach allgemeinen
Rechtsgrundsätzen zu beurtheilen. – In dieser Beziehung is

t

hervor
zuheben, daß S, wie die fortgesetzteInanspruchnahme des Kredits des
Konsumvereins und die Nichtforderung am Fälligkeitstage beweist, un
zweifelhaft auch nachträglich noch mit dem Verfahren der Beklagten
einverstanden gewesen is

t

und e
s genehmigt hat. Diese Handlungsweise– hätte er nur ein einziges Mal am Fälligkeitstage einen vollen Lohn

gefordert, so würde für die Folge jede Abführung desselben an den
Konsumverein unterblieben sein – berechtigte jetzt die Beklagte gegen
die Klageforderung den Einwand der Arglist dahin zu erheben, daß die
Klägerin ungerechtfertigter Weise und ohne gesetzlichenGrund auf Kosten
des Arbeitgebers sichbereichern wolle.
Anmerkung: Das hier nur im Auszug gebrachte interessante

Urtheil is
t

vollinhaltlich abgedruckt im „Bergbau“ (Organ des Ver
bandes der Vereine technischerGrubenbeamten).

Fortsetzung des Lehrverhältnisses trotz Verkauf des Ge
fchäfts. (Entscheidung des Gewerbegerichts Stuttgart) Mit schrift
lichem Lehrvertrage is

t

der Kläger, der zuvor in einem andern Geschäfte
gewesen war, am 20. Juli 1895 beim Beklagten in die Lehre getreten.
Die Lehre sollte 1 Jahr und 3 Monate dauern. Der Kläger is

t

am

1
. Juni ausgetreten und verlangt ein Arbeitsbuch und ein Zeugniß

über seineLehre. Er behauptet, die Lehre se
i

dadurch aufgelöst, daß

der Beklagte sein Geschäft an seinen Sohn und einen Andern verkauft
habe.– Der Beklagte bittet um Abweisung der Klage und verlangt im
Wege der Widerklage Fortsetzung der Lehre bis zum 20. Oktober oder
Entschädigung. Ueber den Verkauf des Geschäfts hat der Beklagte, ohne
daß der Kläger widersprochen hat, folgende Angaben gemacht: Er bleibe
technischerLeiter des Geschäfts, se

i

daher immer da und leite die Aus
bildung des Lehrlings; nur reise er nicht mehr, wie bisher, so daß er

sich in Wirklichkeit dem Lehrling noch mehr widmen könne. Ein Theil
der Arbeiten, nämlich die in früheren Verträgen übernommenen, werde
von ihm noch auf eigene Rechnung ausgeführt. Er halte deshalb die
Auflösung des Lehrverhältnisses nicht für begründet.
Das Gewerbegericht hat die Klage abgewiesen und der Widerklage

entsprechenderkannt.
Nach dem, was über das Verbleiben des Beklagten im Geschäft

vorgetragen worden ist, kann die Lehre nicht als beendigt angesehen
werden. Es kann nicht allein darauf ankommen, ob der Lehrmeister
gerade formell Geschäftsinhaber ist, wenn e

r nur die volle Verantwor
tung für die Ausbildung des Lehrlings noch haben kann, und dies is

t

hier der Fall. Der Kläger is
t

daher zur Rückkehr in die Lehre ver
pflichtet.

Einigungsämter.

Gesetz, betreffend die Einigungsämter in England. Am

7
. August l. J. hat eine vom '' Parlamente votierte Bill„betreffend bessere Vorsorge zur Verhütung und Schlichtung von

*) Die Wittwe des S. war nach dessen Tod in den Rechtsstreit
eingetreten.

Arbeitsstreitigkeiten“ die königliche Sanktion erhalten. Die wichtigsten
Bestimmungen des Gesetzes sind: Die bestehenden wie später ein' Einigungsämter oder Schiedsgerichte mögen sich unterEinsendung ihrer Reglements beim Handelsamte registrieren lassen
und dem Handelsamte auf Wunsch Bericht über ihre Thätigkeit,
Verhandlungen u

. f.w. erstatten. Dem Handelsamte wird beim
Auftauchen von Arbeitsstreitigkeiten das Recht einer Initiative zu
gestanden; e

s

kann eine Untersuchung des Falles einleiten und
alle ihm zur Schlichtung der Differenz geeignet erscheinenden Schritte
thun oder auf Wunsch einer der betheiligten Streitparteien ad hoc
ein Einigungsamt oder Schiedsgericht ernennen, sowie, falls beide
Parteien damit einverstanden sind, einen Schiedsrichter wählen.
Weiter fällt dem Handelsamte die Aufgabe zu, für die Einrich
tung von Einigungsämtern in solchen Distrikten Sorge zu tragen,

in welchen es an ähnlichen Institutionen fehlt. Von Zeit zu Zeit
soll das Handelsamt über seine Thätigkeit, betreffend die Einigungs
ämter, Bericht an das Parlamentä
Schiedsspruch des Gewerbegerichts Würzburg. Das als

Einigungsamt angerufene Gewerbegericht Würzburg hat den
Ausstand in der J. M. R.'schen Buchdruckerei durch folgenden
Schiedsspruch beendigt:

„Herr Carl R. als Vertreter der Firma Gebr. R. erklärt, daß er

ein volles Personal zum Betrieb seinesGeschäfts zur Zeit wieder beisammen
hat, daß e

r

trotzdemwieder bereit sei,die 11.Verheirathetender Ausständigen
(folgendie Namen) innerhalb 14 Tagen wieder in sein Geschäft aufzunehmen.
Ferner erklärt Herr R., daß die in den übrigen Druckereienüblichen Ar
beitsstundenan den nichtgesetzlichenFeiertagen bereits vor Ausbruch des Aus
standes bei ihm zugestandenwaren. Herr R. nimmt die beim Gewerbe
gerichtgegendie 46 ausständigenArbeiter auf Zurückzahlungdes zuviel ausbe
zahltenArbeitslohnes eingereichtenKlagen unter der Voraussetzungzurück,daß
die bei ihm eintretendenArbeiter diese Zuvielzahlung zurückersetzen.Der Ver
treter der streikendenGehülfen, Herr SchriftsetzerValentin H. ist mit dem
Vorstehendeneinverstanden.“

Dieser beide Theile befriedigende gütliche Ausgleich hätte kaum
erzielt werden können, wenn der neue Entwurf zur Organisierung
des Handwerks (vergl. Sondernummer vom 27. August 1896) schon
als Gesetz bestände, denn dann würden die Buchdrucker zu einer
Innung gehören, und e

s

würde mithin an einem Einigungsamt
für dies Gewerbe fehlen.

Gutachten und Anträge.

Petitionen des Gewerbegerichts Trier gegen Mißstände im
Baugewerbe. Die oft beobachtete Thatsache, daß Bauarbeiter mit
ihren Forderungen ausfallen, weil Bauten im Submissionswege

a
n

einen Mindestfordernden vergeben wurden, der sichals leistungs
unfähig erwies, hat das Gewerbegericht Trier zu Petitionen an

den Handelsminister Brefeld und an das Abgeordnetenhaus ver
anlaßt, welche unter dem 7
. Juli eingereicht wurden. Die Miß
stände und die bisher von Innungen c. gemachten Vorschläge zur
Abhülfe wurden bereits im Februar in einer Denkschrift des Ge
werbegerichtssekretärs Klafen zusammengefaßt. Im Anschluß a

n

dieseDenkschrift beschäftigte sich der Kunst- und Gewerbeverein für
Trier und Umgegend in der Hauptversammlung vom 22. April
mit der Angelegenheit. Er empfahl als Grundlage die Vorschläge,
die der Verband Deutscher Gewerbevereine im vorigen Jahre in

Kaffel formulirte) und die allerdings in erster Linie den Schutz
der Bauhandwerker gegen unreelle Konkurrenten zur Aufgabe
haben. Die Petition des Gewerbegerichts an den Handelsminister
betont, daß die Submissionsvorschriften für staatliche Betriebe in

der Praxis oft verletzt werden und daß es für Provinzial- und
Kommunalbehörden gar keine solcheVorschriften giebt; si

e

empfiehlt,

derartige Vorschriften nach dem Muster der badischen Verordnung

vom 7
. Juni 1890 zu erlassen, sowie nach den Kasseler Beschlüssen

die Voranschläge nicht mehr zu veröffentlichen, damit das Angebot
nach Prozenten verhindert werde; die Preise sollen durch fach
verständige Ausschüsse periodisch festgesetzt werden. Die Petition

a
n

das Abgeordnetenhaus verlangt, daß die Bauschöffen-Aemter,

für welche sich das Abgeordnetenhaus am 18. Mai ausgesprochen
hat, nicht fakultativ, sondern obligatorisch für alle Städte einge
richtet werden sollen. Seitens des Gewerbegerichtsvorsitzenden
Dr. v

. Nell sind die Petitionen sämmtlichen Gewerbegerichten der
Rheinprovinz und Westfalens, sowie auch anderen größeren Ge
werbegerichten zu eventuellem Anschluß mitgetheilt worden.

') Vergl. „Soziale Praxis“ V, Nr. 5.
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Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Vertragsbrüchigkeit von Arbeiterinnen in der Plauener Stickerei
industrie. GesetzgeberischeVorschläge aus dem Bericht desGewerbe

g“ Wie im Vorjahre, so klagt auch in dem Bericht über das
ahr 1895 der Vorsitzende des Gewerbegerichts Plauen über den trotz
aller Vorhaltungen unverändert starkenHang des weiblichen Hülfs
personals in der dortigen Stickereiindustrie, ohne Kündigung plötz
lich die Arbeit zu verlassen. Da zum Betriebe einer Schiffchen
Stickmaschine außer dem Sticker zwei Hülfspersonen (Fädlerin und
Aufpafferin) gehören, so habe das Wegbleiben auch nur einer
Arbeiterin zur Folge, daß die Arbeit unterbrochen werden muß.
Je schwerer Ersatz zu beschaffen ist, desto größer se

i

der Schaden,
der dem Besitzer der Stickmaschine erwächst; ein Schaden, zu dem
die paar Mark Entschädigung, zu deren Zahlung die Arbeiterin
verurtheilt werden kann, häufig in gar keinem Verhältnisse stehe.
Während daher im Allgemeinen die Auffassung verbreitet ist, daß

e
s

nicht nur werthlos, sondern häufig sogar unklug sei, einen ver
tragsbrüchigen Arbeiter zur Innehaltung der Kündigungsfrist
zwingen zu wollen, bleibe in der dortigen Stickereiindustrie den
Arbeitgebern gar nichts Anderes übrig, als auf Erfüllung des
Vertrags und erst an zweiter Stelle auf Entschädigung zu klagen.
Nun se

i

e
s

zwar erfreulicher Weise bisher nicht selten gelungen,
bei der mündlichen Verhandlung den vertragsbrüchigen Theil zur
Erkenntniß seines Unrechts zu bringen. Aber nicht minder häufig
seien doch auch die Fälle, wo alle Zureden vergeblich sind, und wo
sich der Arbeitgeber vor die Nothwendigkeit gestellt sieht, sich mit
einer geringfügigen Entschädigung zu begnügen und die betreffende
Maschine vielleicht drei, vier Tage oder noch länger stehen zu lassen,
bis Ersatz für die fortgelaufene Arbeiterin gefunden ist. Nach der
Judikatur des Reichsgerichts gehören mechanische gewerbliche
Arbeiten zu denen, die auch durch Dritte vorgenommen werden
können (ohne Rücksicht darauf, ob in Wirklichkeit solche Vertreter

zu haben sind), und also nicht zu denen, die durch Personalarrest
erzwungen werden können. Wenigstens gegenüber solchenvertrags

„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:
Die Novelle zu den bayrischen Gesetzen über Heimath

und Armenpflege. Von Dr. jur. E. Muensterberg. –
Auskunfts-Stellen und Arbeiter-Sekretariate. Von Dr. W.
Roth. – Bestrebungen der deutschen Schneider zur Her
stellung von Betriebswerkstätten. Von Joh. Timm. –
Wandernde Haushaltungs-Schule im Landkreis Siegen. –
Unentgeltliche Beerdigung in der Stadt Bern. – Schutz des
Gastwirthschafts-Personals und Kinderschutz durch städtisches
Regulativ in Leipzig. – Haftbarmachung der Hausbesitzer
für Steuerschulden der Miether. Vorgehen württem
bergischer Städte gegen die Anstellung von Militär-An
wärtern im Kommunaldienst. – Schweizer Lohnbewegungen
und Streiks im Jahre 1895. – Organisation und Be
wegung der Eisenbahner in Oesterreich. Kosten der
Arbeits-Einstellungen in Amerika. Achtstundentag im
englischen Postdienste. – Umfragen über den Achtuhr-Laden
schluß in deutschen Handel. – Sonntagsruhe im deutschen
Güterverkehr. – Generalbericht des deutschen Vereins für
Armenpflege und Wohlthätigkeit. – Centralstelle für Arbeiter
wohlfahrt in Hamburg. – Frauen als Armenpflegerinnen

in der Provinz Posen. – Vorgehen gegen das Schlaf
stellenwesen in sächsischenStädten. – Wohnungsverein für
München-Gladbach. – Innungs-Vorlage und süddeutscher
Handwerkertag. – Litterarische Neu-Erscheinungen.
Aus dem Inhalt der letztenAugustnummern der „Sozialen Praxis“

seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Sozialpolitik auf der
Berliner Gewerbeausstellung. – Die Wahlrechts-Ausdehnung in

Holland. Von P. Hofstede d
e Groot (Groningen). – Die

Frage der Arbeitslosen-Verficherung in ihrem gegenwärtigen Stande.
Von Prof. Georg Adler (Basel). – Der internationale sozialistische
Kongreß in London. Von Prof. E

.

Vandervelde (Brüssel). –

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 49 der Wochenschrift

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfangvon "2 Bogen.
Bestellungenzum drei

von 50 Pf. sämmtlichePostanstalten und Buchhandlungenan.
Mauerstraße 44, erfolgtdie direkteZusendungam Tage des Erscheinens.

brüchigen Arbeitern, die darauf pochen, daß der Gerichtsvollzieher
bei ihnen nichts findet, verlangt der Bericht eine Ergänzung des

§.51 des Gewerbegerichtsgesetzes, dahin gehend, daß nach frucht
loser Exekution in Bezug auf den Entschädigungsanspruch die
zwangsweise Zurückführung zur Arbeit angeordnet werden kann.

ie Berechtigung der Kritik und die Schwere der Uebelstände,
gegen die si

e

sich wendet, sind nicht zu verkennen. Unter den ge
schilderten Verhältnissen bedeutete der Vertragsbruch Einzelner nicht
bloß eine Schädigung des Unternehmens, sondern häufig auch der

in unfreiwillige Unthätigkeit versetztenMitarbeiter. Allein die Frage
will auch nach anderen Seiten erwogen sein. Wie der Bericht selbst
hervorhebt, würde der Vorschlag dazu führen, zur Erfüllung des
Arbeitsvertrages den Zwang gegen den Arbeiter zuzulassen, aber
nicht gegen den Unternehmer. Wenn der Bericht darauf hinweist,
daß schon nach geltendem Recht ein solcher Personalzwang gegen
über Lehrlingen zulässig sei, so sprechen bei jenen pädagogische
Gründe mit, während bei diesen gerade die heutige Regelung für
rückständig, nicht aber für nachahmenswerth gilt. Jedenfalls müßte
zunächst untersucht werden, woher die Häufigkeit der Vertrags
brüche in der Plauener Stickereiindustrie rührt.
Thätigkeit der Gewerbegerichte in Belgien. Das belgische

Arbeitsamt veröffentlichte den Bericht über die Thätigkeit der Conseils

d
e

Prud'hommes im Jahre 1895. Die Thätigkeit dieser Ge
werbegerichte hat im letzten Jahre eine ansehnliche Steigerung
erfahren; die Zahl der von ihnen entschiedenen Streitfälle stieg
von 5768 auf 7153, was einer Zunahme um 24 Prozent ent
spricht. Die Zunahme fällt ausschließlich auf solche Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, in denen das Gewerbegericht
gesetzlich kompetent is

t

(6816 gegen 4775), während die Streitig
keiten unter Arbeitern oder unter Arbeitgebern an der Steigerung
keinen Antheil haben. Die Streitigkeiten, die freiwillig vor die
Gewerbegerichte gebracht wurden, sind von 154 auf 128 zurück
gegangen. Von den 7153 Sachen wurden gütlich geschlichtet 5365
(=75%), durch Anerkenntniß, Verzicht c. erledigt: 1134(=15,90%).
Durch Urteil: 632 (= 8,8%). Unerledigt blieben noch 22 (= 0,3%).
Also auch in Belgien wird weitaus der größte Theil der Sachen
durch den gütlichen Einfluß des Gewerbegerichts geschlichtet.

Die gegenseitige Aushülfe der Krankenkassen. Von Stadtrath

H
.
v
. Frankenberg (Braunschweig). – Kommunale Wohnungs

politik in der Schweiz und in Deutschland. Von Dr. jur. K. v.

Mangoldt (Frankfurt a. M.). – Gewerkschaften und Sozial
demokratie. Von Dr. jur. M. Quarck (Frankfurt a. M.). – Die
Krankenversicherung der Handlungsgehülfen. Von Josef Silber
mann (Berlin) – Lohnpolitik in den Druckerei-Submissionen
der englischen Regierung. Von Dr. L. Katzenstein (Berlin). –
Der Strike der Spinner in St. Petersburg. VonDr. P
.

Schutiakoff
(St. Petersburg). – Aus dem Notizentheil: Höhe der Zinsen bei
städtischen Leihhäusern in Deutschland. – Versicherung beim
städtischen Krankenhaus.– Lohngewährung an städtische Arbeiter

in Barmen während militärischer Uebungen. – Minimallöhne in

den Submissionsbedingungen belgischer Gemeinden. – Mindestlohn
für städtische Arbeiten in Leipzig. – Fürsorge für verlassene
Mädchen durch Versagung des Verehelichungs-Zeugnisses in Nürn
berg. – Uebereinkommen im Londoner Buchdrucker-Gewerbe. –
Kampf um den Achtstundentag. – Staatliche Feuerversicherung
und Altersversorgung für Neu-Seeland. – Gemeinsamer Mieth
vertrag der Hausbesitzer- und Miether-Organisation in Berlin.

Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All
gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung: Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse:
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen, Gesundheitspflege, Ernährung; Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Industrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische Neu
Erscheinungen.

Die „soziale Praxis,gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich 2 . 50 „

g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
owie#s dieVerlagsbuchhandlung(Carl Heymanns Verlag, Berlin W.,QUIET111T.- - -

Für das Halbjahr April–September nehmen
Gegen Einsendung von 70 Pf. in Briefmarken an Carl Heymanns

Verlag, Berlin W.,

garl HeymannsVerlag in Berlinw. Mauerstraße44.– Gedrucktbei Julius Sittenfeld in BerlinW.– Verantwortlichfür dieRedaktion:O. Wiedfeldt in Berlin.
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Abdruck sämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedochnur
mit voller Quellenangabe.

Wir bringen als besondere Beilage zur vorliegen -

-den Nummer einige den Konfektionsstreik betreffende
Aktenstücke; zunächst den abschließenden Schiedsspruch

des Berliner Gewerbegerichts, sodann den Bericht
des Gewerbegerichtsmitgliedes, Herrn Fabrikanten
O. Weigert, der mit der Berichterstattung über die an
gestellten Erhebungen betraut war.
Maßgebend für unseren Entschluß zur Herausgabe

der Sondernummer vom 27. August, wie dieser Extra
beilage war zunächst der äußere Grund, daß wir der
Rechtsprechung möglichst wenig Raum entziehen wollten;
außerdem aber interessiert es gewiß jämmtliche Gewerbe
gerichte, zu sehen, in welcher vorzüglichen Weise das
Gewerbegericht Berlin sich als Einigungsamt bewährt
hat. Diese Aufgabe tritt selten an die Gewerbegerichte
heran, ist aber, wie gerade der vorliegende Fall zeigt,
mindestens eben so wichtig wie die Funktion der Recht-
sprechung. Wenn der in der Sondernummer be
sprochene Gesetzentwurf die Gefahr nahe legt, daß den
Gewerbegerichten die handwerksmäßigen Betriebe ent
zogen werden, so zeigen die heute veröffentlichten Akten
stücke gleichmäßig, wie schwer es ist, diese Trennung vor
zunehmen, und legen außerdem die Frage nahe, ob das
Handwerk selbst wohl thut, auf die Theilnahme an der
Organisation zu verzichten, der allein bisher seitens
der Gesetzgebung wenigstens einige der Befugniffe

überwiesen sind, welche ein Einigungsamt besitzen muß.

Lächiedsspruch des Gewerbegerichts Berlin in dem
allgemeinen Ausstand der Berliner Herren- und

Länaben-Läonfektionsindustrie.

In Sachen betreffend den allgemeinen Ausstand in der Herren
und Knaben-Konfektionsindustrie Berlins erläßt das von den streikenden
Arbeitnehmern und Zwischenmeistern und von den Konfektionären als
Einigungsamt angerufene Gewerbegericht zu Berlin in der Sitzung vom
14. August 1896 durch

1
. Magistrats-Affeffor v
.

Schulz, als Vorsitzenden,

. Fabrikbesitzer Dr. Gerschel, i -WRojizpy

. Fabrikanten Weigert, j als Arbeitgeber-Beisitzer,

. Rentier Brock, als Vertrauensmann der Arbeitgeber,

. Schneider Schulz, - -Rei

. Schneider Stubbe, / als
Arbeitnehmer-Beisitzer,

. Schneider Witte als Vertrauensmann der Arbeitnehmer,

in Gemäßheit des §.67 der Reichs-Gewerbeordnung, betreffend die Ge
werbegerichte, vom 29. Juli 1890 und des §.76 des Ortsstatuts für die
Stadt Berlin, betreffend das Gewerbegericht zu Berlin, vom“
1892, folgenden Schiedsspruch:

2
.

November

Der nachstehendeMindesttarif is
t

als eine angemesseneRege
lung der zwischen den Konfektionären, Zwischenmeistern und
Arbeitnehmern der Herren- und Knaben-Konfektion Berlins be
stehendenStreitigkeiten bezüglich der derzeitigen Lohn- und Arbeits
verhältnisse zu erachten.
Die Bestimmungen des Vergleichs vom 19. Februar treten

außer Kraft.

Niedrigste Lohnsätze für die Herren- und Knabenkonfektion.
(Der Tarif wird hier nicht abgedruckt)

Allgemeine Bestimmungen.

1
. Der Tarif is
t

ein Mindesttarif, nach welchem die niedrigsten

Qualitäten des betreffenden Artikels zu löhnen sind. Für bessere
Qualitäten findet ein Lohnzuschlag statt, dessenFortsetzung der freien
Vereinbarung unterliegt.

2
.

Unter den Mindestlohnsätzen dieses Tarifs dürfen Arbeiten von
den Konfektionären an Zwischenmeister oder Arbeitnehmer und von den
Zwischenmeistern an Arbeitnehmer nicht ausgegeben werden.

3
.

Sämmtliche Zuthaten sind vom Konfektionär beziehungsweise

Zwischenmeister zu liefern.

4
. Die Lohnzahlung muß wöchentlich an einem bestimmten Tage

erfolgen. Der Zahltag is
t

durch Aushang bekannt zu machen.

5
. Der Tarif ist in den Geschäftsräumen der Konfektionäre und

Zwischenmeister, in denen die Ausgabe und Empfangnahme der Arbeit
stattfindet, auszuhängen. Bei Ausgabe der Arbeit an die Arbeiter is

t

der Lohnsatz mitzutheilen, welcher für jedes Stück gezahlt wird.

6
. Die Abfertigung (Ausgabe und Empfangnahme der Arbeit) hat

mit möglichster Beschleunigung zu erfolgen.

7
.

Jedem Zwischenmeister beziehungsweise Arbeiter is
t

ein Lohnbuch
auszufertigen, in welches bei Ausgabe der Arbeit deutlich die Lohnsätze
für dieselbe einzutragen sind.

Gründe: Nachdem durch den Vergleich vom 19. Februar 1896
dem Einigungsamte der Auftrag ertheilt worden ist, über die Fest
stellung eines spezialisiertenMinimal-Lohntarifs weiter zu verhandeln,
die Feststellung eines solchendurch Vergleich oder Schiedsspruch herbei
zuführen und die erforderlichen Grundlagen durch umfangreiche Beweis
aufnahme unter Zuziehung von Vertretern der drei betheiligten Kate
gorien, welche sichzum Erscheinen vor dem Einigungsamt verpflichteten,

zu beschaffen, hat das Einigungsamt auf breitester Grundlage Er
hebungen über die in dem hier fraglichen Industriezweige obwaltenden
Lohn- und Arbeitsverhältnisse angestellt. An den diesbezüglichen Ver
handlungen haben sichVertreter der Arbeitnehmer regelmäßig betheiligt.

Die Zwischenmeister haben an den Erhebungen nur kurze Zeit Theil
genommen. Die Konfektionäre haben, nachdem si

e

in wenigen Sitzungen
vertreten waren, ihre Mitwirkung an den Arbeiten des Einigungsamts
vollständig eingestellt und mit den zur Aufklärung erforderlichen In
formationen meist zurückgehalten, nachdem ein großer Theil der be
theiligten Firmen, obwohl si

e

dem Vergleiche beigetreten waren, die
bewilligten Forderungen von Anfang an nicht oder nur theilweise er
füllt und schließlich durch eine dem Einigungsamte zugestellte Eingabe
sich einseitig von dem geschlossenenVergleiche losgesagt hatten.
Aus diesem offenbaren Bruch der getroffenen Vereinbarungen von

Seiten einer großen Mehrzahl der Konfektionäre hat das Einigungsamt
die Ueberzeugung genwinnen müssen, daß e

s

denselben bei ihren in dem
Vergleiche vom 19. Februar 1896 den Arbeitnehmern gemachten Zu
geständnissen nur um eine Beilegung des ihnen in der Hochsaison
schadenbringenden Streikes zu thun gewesen ist, daß si

e

aber nicht be
absichtigten, an diesen Vereinbarungen auch nach der Saison festzu
halten und auf Grundlage derselben zu einer dauernden Verständigung
mit ihren Arbeitnehmern zu gelangen.
Zu der gleichen Ueberzeugung is

t

das Einigungsamt bei Gelegen
heit von Verhandlungen gelangt, welche einen Abschluß der Streitig
keiten durch einen von einer Tarifkommission auszuarbeitenden defini
tiven Tarif bezweckten. Diese Verhandlungen haben, obwohl sich an

denselben die Inhaber maßgebender Konfektionsfirmen betheiligten, zur
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Aufstellung eines von den letzteren für annehmbar erklärten, von den
Arbeitnehmern angenommenen Tarifs geführt, welcher nach genauer
Prüfung durch das Einigungsamt mit unwesentlichen Ergänzungen den
Betheiligten unterbreitet worden ist, in jedem Stadium einer Aus
arbeitung aber den Widerspruch aller Konfektionsfirmen, ja sogar der
jenigen, deren Inhaber denselben aufgestellt hatten, in dem Maße er
fahren hat, daß die Konfektionäre jede weitere Thätigkeit des Einigungs
amtes ablehnten.
Das Einigungsamt hat aus diesem Verhalten der Konfektionäre

keine Veralaffung zur Einstellung seiner Thätigkeit entnehmen können,
da ein einseitiger Rücktritt von dem geschlossenenVertrage, nachdem

derselbe durch Aufhebung des Streiks seitens der Arbeiter erfüllt worden,

als unzulässig erachtet werden mußte. Ebensowenig konnte der dem
Einigungsamte in den Verhandlungen und Eingaben der Konfektionäre
und in der von denselben inspirierten Presse gemachteVorwurf der Ein
seitigkeit und Verschleppung eineFortsetzung der gründlichen Erhebungen

ohne Theilnahme der Konfektionäre verhindern.
Auf Grund der stattgehabten Ermittelungen hat das Einigungsamt

die Ueberzeugung gewonnen, daß thatsächlich in dem Industriezweige
der Herren- und Knabenkonfektion Mißstände bestehen, indem die ge
zahlten Löhne in vielen Fällen auf ein Niveau gesunken sind, welches
ein menschenwürdiges Dasein der Arbeitnehmer trotz angestrengter,

fleißiger Arbeit nicht ermöglicht.
Es hat sich ergeben, daß dies Zurückgehen der Löhne im Wesent

lichen nicht in den Absatzverhältnissen der Branche seinenGrund hat,
sondern in dem Bestreben einzelner Firmen, mit auswärtigen Geschäften,
welche unter ganz anderen lokalen Verhältnissen eine besonders geringe
Waare herstellen, zu konkurrieren. Daß eine solche Konkurrenz mit
kleineren Plätzen (z. B. Aschaffenburg), in welchen die Lebenshaltung
der Arbeiter eine viel weniger kostspielige is

t

als in der Hauptstadt, ein
fruchtloses Bemühen ist, hat sich klar herausgestellt. Es mußte des
halb die Auflehnung der Arbeiter gegen den auf dieser Grund
lage erwachsenen Lohndruck als eine durchaus berechtigte anerkannt
werden.

Auf der anderen Seite konnte aber auch festgestellt werden, daß
eine Anzahl von Konfektionsfirmen des hiesigen Platzes Löhne zahlt,
welche als angemesseneund auskömmliche bezeichnet werden müssen.
Das Einigungsamt war nicht in der Lage, einen allgemeinen Lohn

tarif für den in Frage kommenden Geschäftszweig aufzustellen, da jo
wohl die Ausstattung der einzelnen Arbeitsgegenstände, wie die An
sprüche, welche a

n

die Ausführung der Arbeit gestellt werden, so ver
schiedenartige sind, daß eine Tarifierung nicht möglich erschien. Aus
dem gleichen Grunde hat e

s

sich auch als unmöglich herausgestellt, dem
Vorschlage der Arbeitnehmer, den die Arbeitgeber theilweise gebilligt
hatten, zu folgen und einen spezialisiertenLohntarif für die besseren
Dualitäten der einzelnen Artikel auszuarbeiten, denn keiner der Inter
effenten is

t

im Stande gewesen, irgend welche objektive Merkmale zur
Bestimmung der zu tarifierenden Qualität anzugeben.
Unter diesen Umständen war das Einigungsamt nur in der Lage,

die niedrigsten Lohnsätze für die geringsten, in Berlin herzustellenden
Qualitäten der einzelnen Artikel festzulegen.

Durch diese Festsetzung allein kann einem Herabsinken der Löhne
unter ein zur Existenz eines Arbeiters in Berlin erforderliches Maß
vorgebeugt und verhütet werden, daß diejenigen Artikel, welche in Berlin
nach den obwaltenden Verhältniffen ohne Beeinträchtigung einer
menschenwürdigen Lebenshaltung der Arbeiter nicht hergestellt werden
können, einen ungerechtfertigten Lohndruck ausüben.
Aus diesen Gesichtspunkten is

t

der im Tenor des Schiedsspruchs
niedergelegte Mindesttarif aufgestellt worden. Derselbe umfaßt alle
wesentlichen, in dieser Branche in Frage kommenden Artikel und beruht.
auf den eingehenden Erhebungen, welche vor dem Gewerbegerichte
stattgefunden haben. Die Mindestsätze desselben stimmen in allen wesent
lichen Punkten mit den von der Vertretung der Konfektionäre in der
Vergleichsverhandlung vom 19. Februar 1896 vorgeschlagenen Sätzen
überein, so daß der Einwand der Arbeitgeber, daß diese Mindestsätze
ohne Schädigung des Industriezweiges nicht getragen werden können,
ausgeschlossen erscheint. Auf der anderen Seite haben die Vertreter
der Arbeitnehmer ihre ausdrückliche Zustimmung zu diesen Mindestsätzen
erklärt. Selbstverständlich gelten dieseMindestsätze nur für die geringste
Qualität der Arbeitsleistung, so daß jede erhöhte Anforderung an die
selbe besonders durch einen Zuschlag abzugelten ist. Dieser Zuschlag
muß, da die Mehrleistung nicht durch objektive Merkmale zu kenn
zeichnen ist, der freien Vereinbarung überlassen bleiben. Es wird sich
demnach aus diesem Zuschlage zu den Mindestlöhnen eine durchgehende
Erhöhung der bisher von vielen Firmen gezahlten niedrigen Preise für
bessereQualitäten ergeben nüffen.
Die Vertheilung des Lohnsatzes unter die Zwischenmeister und die

einzelnen bei der Herstellung betheiligten Arbeiter-Kategorien is
t

auf

Grund einer Vergleichung des über den bisherigen Modus der Ver
theilung gesammelten Materials erfolgt.
Die Festsetzung eines wöchentlichen, zum Voraus bestimmten und

im Geschäftslokal des Arbeitgebers beziehungsweise Zwischenmeisters
durch Aushang bekannt zu gebendenZahltages muß als eine berechtigte
Forderung der Arbeitnehmer bezeichnet werden, die auf eine regel
mäßige, pünktliche Lohnzahlung angewiesen sind. Die Bestimmung des
Zahltages muß dem Zahlenden nach den besonderenVerhältnissen seines
Geschäfts überlassen bleiben.

Ebenso erscheinendie bezüglich des Aushanges des Tarifs und der
obligatorischen Einführung von Lohnbüchern auf Anregung der Arbeit
nehmer getroffenen Bestimmungen als zweckmäßig und ohne Belästigung
der Interessenten durchführbar. Da der Tarif nur Mindestsätze für
niedrigste Qualitäten enthält, is

t

für die Thätigkeit einer Tarifkommission
kein Raum gegeben.

Auch eine Beschleunigung der Abfertigung, die nach den gemachten
Ermittelungen oft ein stundenlanges Warten bedingt, is

t

dringend zu
empfehlen, um die Arbeitnehmer vor Verlusten zu schützen. Eine Ent
schädigung für längere Wartezeit konnte aber als angemessennicht er
achtet werden. Allgemeine Normen für das Verfahren bei der Ausgabe
und Empfangnahme der Arbeit aufzustellen, hindert die Verschieden
artigkeit der Geschäftseinrichtungen der einzelnen Firmen.
Die Bestimmungen des Vergleichs vom 19. Februar 1896, welche

bis zur Beendigung des Verfahrens vor dem Einigungsamte in Kraft
bleiben sollten, treten jämmtlich durch diefen Schiedsspruch außer Wirk
samkeit.

- - -

gez.: v
.

Schulz.

Bericht über die Erhebungen in der Berliner
Herren- und Knaben-Konfektionsindustrie,

erstattet in der öffentlichen Sitzung des Einigungsamts
am 14. August 1896
von Fabrikant O. Weigert.

In Gemäßheit des § 7 des Vergleichs vom 19. Februar
dieses Jahres haben vor dem Einigungsamt 65 Termine stattge
funden und zwar:

im Februar . . . . . . . . 5

- März . . . . . . . . . 26

- April . . . . . . . . . 9

- Mai . . . . . . . . . 17
und - Juni 8

zusammen 65.

Im April sind die Erhebungen durch die Verhandlungen vor
der Reichskommission sowie durch das Osterfest unterbrochen
worden. Auch sind natürlich hierbei nicht in Betracht gezogen die
öffentlichen als auch nicht öffentlichen Sitzungen des vollbesetzten
Einigungsamts, sowie die Sitzungen der Tarif-Kommission.
Ueber die Resultate der Erhebungen vom Februar und März

dieses Jahres is
t

bereits in der öffentlichen Sitzung vom 9
. April

berichtet worden. Hier soll nur noch kurz darauf hingewiesen
werden, daß die Erhebungen bis zu dem gedachten Zeitpunkte sich
lediglich auf die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Hosen- und
Weltenbranche erstreckten und das Ergebniß hatten, daß die Noth
wendigkeit einer Lohn-Aufbesserung hierin als vorhanden festgestellt
wurde. Die 34 Sitzungen in den Monaten April, Mai und Juni
dieses Jahres haben hauptsächlich zur Feststellung der in der
Herrenkonfektion für Jaquets, Röcke, Paletots 2

c. und der in der
Knabenkonfektion gezahlten Löhne und Arbeitszeiten gedient. Die
Resultate der letzten Erhebungen sind in den folgenden Tabellen
knapp zusammengefaßt und zahlenmäßig festgelegt.

I. Zwischenmeister für Jackets, Röcke, Paletots c.

Von 57 erschienenenZwischenmeistern dieser Branche wurde bei 49
derselben festgestellt,daß si

e

zusammen 115 männliche, 19 weibliche Ar
beiter und 6 Lehrlinge beschäftigt haben und bei 8 derselben auch deren
Frauen in den Werkstätten hätig gewesen sind.
Der Bruttoverdienst dieser 49 Meister betrug ihren Angaben:

pro Woche 1912 so ... oder 39,03 ... pro Meister. Hiervon waren zu

kürzen für Unkosten 407 59 4, es verbleiben. Netto 1504,91 4. oder
30 pro Meister. 30 von diesenMeistern haben angegeben, daß si

e

pro

Woche 990 Stück Jaquets, Röcke, Paletots 2c.zur Ablieferung gebracht
haben. Die Arbeitszeit betrug 10–17Stunden und wurde bei 41 Meistern
wie folgt festgestellt:

bei 2 2 10 11 6 5 3 2

auf 10 1
1

12 13 14 15 16 17
- 41 Meistern
T Stunden.
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In den kleineren Werkstätten is
t

noch vielfach die Sontagsarbeit
üblich. Eine AnzahlMeister haben der an si

e

ergangenen Vorladung, vor
dem Einigungsamt zu erscheinen, keine Folge gegeben und auch ihre
Arbeiter veranlaßt, fernzubleiben.

II. Zwischenmeisterder Knaben-Konfektion.
Aus den Angaben der vor dem Einigungsamt erschienenen

36 Zwischenmeister der Knaben-Konfektion ergab sich, daß 18 pro
Woche 4410 Anzüge Nr. 1 bis 6 herstellten, wozu si

e

der Hilfe von 1
8

männlichen und 200 weiblichen Arbeitern bedurften und 6 pro Woche
1135 Anzüge Nr. 7bis 12 anfertigten, zu welchemZwecke di

e

1
1

männliche
und 108 weibliche Arbeiter beschäftigten.") Ein Theil der Erschienenen
machtegänzlich unzulängliche Angaben und lehnte die Namhaft-Machung

von Arbeitern unter nichtigen Vorwänden ab. Eine große Anzahl der
Vorgeladenen dieser Branche is

t

ausgeblieben. Hierzu dürfte haupt
sächlich das Verhalten der in die 19er Kommission der Zwischenmeister
entsandten Mitglieder des Vereins selbständiger Schneidermeister der
Knaben-Konfektion den Anlaß gegeben haben. Der frühere ersteVor
sitzendedieses Vereins is

t

zwar erschienen, hat jedoch eine die Zwecke
der Erhebungen fördernde Auskunft nicht zu ertheilen vermocht, ebenso
wenig is

t

e
r

seinemVersprechen, von Vereinswegen eine Anzahl Aus
kunftspersonen namhaft zu machen, nachgekommen.
Sein Nachfolger hat einmal ein Fernbleiben entschuldigt und dann

die Vorladungen gänzlich unbeachtet lassen. Der zweite Vorsitzende hat
zwar eine Liste einer Anzahl der von ihn beschäftigten Arbeiterinnen

zu den Akten eingereicht, hierbei aber übersehen, die Adressen derselben
anzugeben. Dem wiederholten Crsuchen, persönlich zu erscheinen oder
wenigstens nachträglich die Adressen der Arbeiterinnen aufzugeben, hat
dieser Herr nicht entsprochen. Ein anderes Mitglied der Kommission is

t
ebenfalls ausgeblieben. Wenn man zu diesen Vorgängen noch den Um
stand in Betracht zieht, daß der Vorstand des Vereins selbständiger
Schneidermeister, an den Verhandlungen der Tarifkommission sich nicht
betheiligt hat, dann muß man nothwendiger Weise zu dem Schluffe
gelangen, daß diese Herren den Vertrag von 19. Februar cr. nicht mit
der ernsthaften Absicht geschlossenhaben, ihn zu erfüllen.

III. Heimarbeiter, die mit ihren Frauen direkt für Konfektionäre arbeiten.
Es sind vernommen worden 81 Arbeiter, die sichmit der Herstellung

von Jacketts, Röcken, Paletots 2c. beschäftigen. Hiervon entfallen 28
auf Heimarbeiter, die gemeinsam mit ihreu Ehefrauen bezw. anderen
erwachsenen Familien-Angehörigen direkt für Konfektionsfirmen thätig
sind. Ueber ihre Lohnverhältnisse giebt die nachfolgende Aufstellung
eingehende Rechenschaft.

- Un- | Netto- | Stunden- – Unt- Netto- | Stunden

E | Lohn "E | Lohn

S
-

kosten|Verdienstzahlpro F kosten|Verdienst| zahl pro

Al . . . . . . . . TagWoche „K 1 A
L
- „f | 4 | - | „W
º

|Tag Woche

1
. 15– 2 60 12 72 1 | 26 – d
o

so 13 78

1 | 18–| 420 15 90) 1
| 27–| 360| 2340 13 78

1 | 18 – 205 13 78 1 | 27–| 10.05| 16 95| 16 96

1 | 20.–| 665 1
3

7
8 | 1 | 27 –| 7 – 20–| 16 96

1
, 20–| 7– 14 84 1 | 29 –| 6 95| 22.05| 14 | 84

1 20– 595 12 72 1
| 30 – 490 25 101 16 96

1 | 20–| 580 1
2 72 | 1 | 30–| 783| 22:17 | 15 9
0

1 | 20– 585 1
2 72 | 1 | 33–| 680 2620 12 72

1 | 21– 285 1
2 72 | 1 | 34 –| 260| 3
140 1
4

8
4

21|–| 320 15 90 | 1| 35–| 7–| 28–| 17| 102

1 | 22:50 675 14 | 84 1
| 35–| 8–| 27–| 16 | 96

1 2250, 320 1
2 72 | 1 3550| 635 # 14 | 841 23– 740 10 60) 1 45–| 4 60| 40 40| 17 | 102

1 | 24- - 470 15 90 | - - - - - - oor:

1 2
5 – 650 1S. 108 1251562 2352

Alle 28 Heimarbeiter verdienen demnach zusammen pro Woche
72350 //. Brutto, oder 25 s ... pro Schneider. Die Gesammt-Unkosten
betrugen 156,5s 4. Brutto oder 5,59... pro Schneider; somit bleibt
ein Netto-Verdienst von 20,25 %

.

pro Woche und Schneider.
Von diesen 28 Heimarbeitern haben

1 7 4 5
)

4 4 2 1

10 - 1
2

1
3T14T 15T16T17T18 Stunden

pro Tag, mithin durchschnittlich 14 Stunden pro Tag = 84 Stunden
pro Woche gearbeitet.

Auf obige 2025 / Wochenverdienst ergiebt dies für
stunde - - - - - - - - - - - - - - -

Da jedoch die Thätigkeit einer Schneiderfrau mit
mindestens / des Nettoverdienstes in Ansatz zu bringen
ist, also mit . . . . . - - - - - - -

fo verbleiben für die Thätigkeit eines Schneiders nur .

pro Stunde.

die Arbeits
24 Pfennig

-

18 Pfennig

- ') UnterKnabenanzügenNr. 1 bis 6 werdenAnzügefür Knaben im Altervon zwei
bis achtJahren verstanden;Nr. 7 bis 1
2

beziehensichaufdiehöherenAlterskategorien.

IV. Werkstatts-Stücklohn- und Zeitlohn-Arbeiter.
Von den oben angeführten 81 Arbeitern waren ferner 53 in Werk

stätten thätig, und zwar 30 auf Stücklohn und 23 auf Wochenlohn.
Die Lohn- und Arbeitszeitverhältnisse der 30 Stücklohnarbeiter sind in

den Tabellen spezialisiert.

30 Stück lohnarbeiter.

– Un- Netto- |Arbeitszeit - Un- Netto-[Arbeitszeit

E | Lohn - - E | Lohn - -

F kosten|Verdienst pr 0 | E kosten
serviert

pro

. . „ . . f | 4 | 4 „.
.

|Tag Woche| | ————–H

1 | 11 –| 1 02) 9 98 | 13 7
8 | 1 | 16 – : s
o

72

1 | 13 –| 1 08 11 92 13 78 | 1 "I 1 | 11 | 16 89| 14 | 841 | 13 –| 1 22 1
1

78| 12 72 | 1 | 18 –| 0 98 | 17 02 13 78

1 | 14 |–| 246 1
1

54| 1
2 7
2 | 1 | 1s –| 1 22| 167s 1
5

90

1 | 14 –| 2 | 1 S 11 82| 13 7
8 1 '- 2 02 15 18 13 78

1 | 1 –| 2 is| i | 13 s | i | is –| i | i | i is

1 | 14 –| 1 58 12 42 12 72 | 1 | 18 –| 1 78| 16 22 12 72

1 | 15 – 5
0 13 50| 14 | 84 | 1 | 18 –| 1 57| 16 |43 14 84

1 | 15 –| 1 78| 13 22 12 7
2 | 1 | 20 –| 1 78| 18:22 | 12 7
2

1 | 15 |–| 1 |47| 13 |53 | 13 | 78 | 1 | 20 –| 095| 19 05| 14 | 84

1 | 15 –| 1 52 1
3

4
8

1
3 78 | 1 | 20 –| 1 67| 18:33 | 14 | 84

1 | 15 |– | 0 |98 | 14 |02| 15 | 90 1 | 22 –| 2 12 19 88 13 78

1 | 16 |–| 1 08| 14 92| 15 | 90 | 1 | 23 |–| 1 75| 21 25| 12 72

1 | 16 |–| 2 08 | 13 92| 15 | 90 | 1 | 24 |–

2 8
2 2
1

18| 15 90

1 | 16 |– | (0) |77 15 | 90) | 1

2
4 – 2 15 21 55 15 90)

|+ 511 –| 48 74|462 26|401 2406
Die 30 Stücklohn-Arbeiter haben zusammen mithin ./ 511 pro

Woche Brutto oder 1
4 17,03 pro Mann verdient. Hierauf haben si
e

/ 48,74 Unkosten gehabt oder ./. 1,83pro Mann, e
s

verbleiben also

- 4622s pro Woche Netto oder … // 15,40pro Stücklohnarbeiter.
Von diesen 30 Stücklohn-Arbeitern haben

s 10 5 7 = Z(!)
12 13 14 15 Stunden pro Tag,

mithin durchschnittlich 12% oder 80 Stunden pro Woche gearbeitet. Auf
die 1540 / Wochenverdienst ergiebt dies für die Arbeitsstunde 19. Pf
Von der anderen Kategorie der Werkstatts-Arbeiter, den aufZeitlohn

stehenden, sind 23 vernommen, für die sich folgende Daten ergaben:

- Un- Netto- |Arbeitszeit Un- Netto- |Arbeitszeit

S | Lohn | 5 | Lohn - -

S kostenverdienst PT0 S
º kosten|verdienst pro

“LA al - al « slzan solle l“ l - al « Al LLE_E.

1 | 12–| – 51 1
1 1
1

6
6 | l is–| – sil 1:4 1
2

1
2

1 | 14–| – 51 | 13 | 10 6
0 | 1 | 18–|– 51 | 17 | 12 7
2

1 | 15–| – 51 | 1449 1
3 7
8 | 1 | 18–|– 47| 17:58 | 14 8
4

| 15-| – 32 | 1468 | 12 | 12 | 1 | 18–| – 51 | 17:49 | 12 7
2

| | -| - | | | | | | | -| – 5 | 18 | 13 1
8

| | - | - | | | | | | | -| – | 14 | 15 %

1 | 15–|– is
|

| i g
o | i | 20–|– | i | 1 s.

1 | 16–| – 51 | 15:49 | 12 72 | 1 | 21–| – 51 | 20:49 | 13 7s

1 | 17–|– 51 | 16:49 | 12 7
2 | 1 | 21–| – bil| 2 | 1 :

1 | 18–| – 51 | 1749| 13 78 | 1 | 23–|– 51| 2
2
1
9

1
2

7
2

1 | 18– I – 151

#
1
2

7
2 | _ | 2 – – 51 2
3

4
9

1
3

7
s

| 1s 5
|
7 | 1
2 |TH

Diese 23 Lohnarbeiter haben also zusammen 407 z pro Woche
verdient oder 17,70 % Lohn pro Mann empfangen. Hierauf haben si

e

11,21 %. Unkosten oder 0,49 / pro Mann gehabt, es bleiben danach
395,79 4. oder 17,21 ./. Netto für den Zeitlohn-Arbeiter. Von ihnen
haben 1 : 10, 1:11, 11:12, 5:13, 2:14, 3:15 Stunden pro Tag, also
durchschnittlich 7

6

Stunden pro Woche gearbeitet. Auf obige 1721..
ergiebt dies für die Stunde= 22%o Pf. Mithin ist der Verdienst
des selbstständigen Heimarbeiters geringer, als der des
Werkstatt-Lohnarbeiters, welcher wiederum weniger verdient
als fein im festen Lohne stehen der Kollege. Diese Thatsache is

t

eine natürliche Folge des stetenHerabdrückens" der Arbeitslöhne ohne
Rücksicht auf die Unkosten, die dem Heim- bezw. Stücklohn-Arbeiter
erwachsen.

W. Heim-Arbeiterinnen in der Knabenkonfektion.

Die analogen Aufstellungen über die Arbeiterinnen sind unter Zu
grundelegung der nach dem Streike gezahlten Löhne, also mit dem
Lohnaufschlage von 12% %, soweit derselbe gewährt worden is

t,

fest

z" worden. Die arbeitslose Zeit konnte selbstverständlich nicht ininsatzgebracht werden, sondern e
s

is
t

nur der wirkliche Verdienst einer
aus den Lohnbüchern sich ergebenden längeren Arbeitsperiode be
rechnet worden. Wenden wir uns auch hier wiederum zunächst der Heim
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arbeit zu„ fo bieten die folgenden Daten ein genauesBild über die Ver
hältniffe von den 82 vernommenen Heini-Arbeiterinnen fiir Knaben
Anzüge Nr. 1 bis 6.

Z Ref-w: *l L; Acfikiläfl" llnloftcn Net-w
? Vecdienft j

Z Woche Verdtenft

97c.l „e
,

.x6 | „z

1 4 75 0 90 8 85 1 7 50 1 6 40

1 4 - 0 90 8 10 1 7 25 1 6 20

1 5 - 0 90 4 10 1 8 - 1 6 60

1 4 50 1 30 3 20 1 7 50 1 6 42

1 4 45 0 55 Z 90 1 8 50 1 7 l7

1 5 -- 1
*

02 3 98 1 9 - 2 6 87

1 4 50 0 88 8 62 1 9 - 1 7 50

1 4 50 1 18 3 32 1 8 50 2 6 5()

1 5 - 0 90 4 10 1 8 75 1 7 45

1 3 50 0 85 2 65 1 8 50 1 7 10

1 6 - 0 90 5 10 1 9 - 3 5 87

1 6 50 1 20 5 80 1 8 50 1 6 87

1 6 - 1 30 4 70 1 8 50 1 7 18

1 6 - 1 05 4 95 1 8 50 1 7 18

1 5 50 1 38 4 17 1 9 - 1 8 -

1 6 - 1 38 4 62 1 8 50 1 6 "97

1 5- 50 1 10 4 40 1 8 5() 1 7 02

1 6 - 1 20 4 80 1 8 50 1 7 35

1 6. 50 1 30 5 20 1 8 5() 1 7 40

1 7 - 1 05 5 95 1 10 - 1 8 40

1 6 50 1 78 4 77 1 9 50 1 7 82
1* 7 - 0 90 6 10 1 9 50 1 7 82

1 6 50 1 12 5 88 1 10 - 1 8 95

1 7 - 1 90 5 10 1 1 9 50 1 8 15

1 6 50 1 20 5 30 1 9 50 1 7 77

1 7 f - 1 1() 5 90 1 9 50 1 8 40

1 6 50 1 10 5 40 1 1() - 1 8 27

1 7 - 1 05 5 95 1 11 - 1 9 60

1 6 50 1 05 5 45 1 11 - 1 9 90

1 6 25 1 05 5 20 1 10 25 1 8 87

1 7 - 1 10 5 90 1 10 50 1 9 45

1 7 - 0 90 6 10 1 11 - 1 9 70

1 7 - 1 38 5 62 1 l0 75 1 9 05

1 6 50 1 10 5 40 1 11 - 2 8 88

1 8 - 0 90 7 10 1 12 - 2 9 83

1 7 35 1 88 5 47 ' l 11 25 l 9 77

1 8 - 1 44 6 36 Y
j 1 13 1 - 1 11 89

1 8 - 1 50 6 50

' 1 14 50 1 12 70

1 7 50 1 10 6 40 1 14 90 1 18 17

1 7 25 1 1( 6 15 1 16 - 2 l3 47

1 7 50 1 48 6 07 f 1 21 - 1 l9 30

Nekapitulation.

Faffen wir der befferen lleberficht halber die 82 einzelnen Daten
nach 13 um je 1 all. fteigenden Lohngruppen zufammeci, fo ergeben fich
folgende Ziffern: .

Wochenoerdienjt , _ _ , . , Neno- Tllkkbikjllllll

UfoBello"
Veldlcu" 1U>Wcxk

Verdietltt fu
n

4-6 10 46 20 9 38 36 82 3 68
6-6 8 47 60 9 46 38 01 4 75
6-7 16 107 75 19 03 83 72 6 63
7-8 11 83 85 13 98 69 87 6 35
8-9 15 129 75 23 32 106 43 7 10
9-10 8 77 5o 11 92 . 66 68 8 20
10-11 7 76 69 10 1c) 66 40 9 36
11-12 2 23 26 9 66 19 60 9 80
12-13 1 13 - 1 11 11 89 11 89

13-141) - - - - - - - - -
14-16 2 29 40 3 63 26 87 12 96
15-16 1 16 - 2 53 13 47 13 47
20-21 1 21 - 1 70 19 30 19 30

82

|

669 70 109

*

71

|

669 99

|

6 83

Der Durchfchnittslohn einer Heiniarbeiteriic in der Berliner Knaben

konfektion (Nr.1 bis 6
) beträgt fomit nach den Vernehmungen pro

Woche 6,33 912.; über die Hälfte verdienen in der Saifon unter 7 W.,
zwei Drittel weniger als 8

„M, in der Woche. Fur Knaben-Anzüge
Nr. 7 bis 12 wurden 20 H *
perhältniffe in folgender Weife fejtgelegt worden find:

'

1
) TiefeLohnkategortewar unterdenpernonuueneirHetmarbetternmennichtvertreten.

eimarbeiterinnen vernoimnen, deren Lohn

? Wochen: lin- Netlo: Z_ Wochen- lln- Netto

?" Veidienft kofteic Berdteuft Z Verdiente
kojten Verdtenft

»N141 .Bis »ML431 .Klub-Minh .W131

l

1 5 50 1 - 4
|

50 1 10 - 1 40 8 60

1 5 75 1 18 4 1 57 1 10' 25 1 93 8 82

1 6 -- 1 28 4 *77 t 1 10 b() 2 05 8 45

1 6 j

- 0 7o 6 30 1 11 - 0 97 10 09

1 7 1 - 1 15 5 85 1 12 -- 1 14 10 86

1 7 75 1 28 6 52 1 12 - 1 60 10 40

1 *8 50 1 10 7 40 1 12 - 1 20 10 80

1 9 f - “i3 - 6 - 1 12 50 1 47 11 08

1 9 - *f2 78 6 27 1

l3
* 50 +3 98 9 52

1 9 - 1 L5- 7 75 1 19 - *f8 | 15 10 85
20[196t

26

[ 38 j 46 [157] 79i

Bei den vier mit einem "f
"

verfehenen Vofitionen if
t die von den

Arbeiterinnen bezahlte Hülfeleiftung mit eingerechnet; fo zahlt die letzt
aufgefiihrte, welche 8,15 .A6, Unkoften berechnet, 6 un?, für Hiilfe. Diefe
20 Heimarbeiterinnen verdienen fomit zufannnen 157,79„M, Netto, .alfo

x jede Arbeiterin 7,39aM. pro Woche.

71. Werkftatt-Arbeiterinueu.
Wenden wir uns nun zu der leßten Gruppe, fo wurden 18 Werk

ftakt-Arbeiterinnen für Knaben-Anzüge Nr.1 bis 6 veruominen. deren
Lohnverhältniffe im Einzelnen die folgende Tabelle fichtbar macht.

Lltetto- j
j

Verdtenft
?kette
Verdienft

Wochen
Verdienft

Wochen
Verdieuit

„Z .t1 „z

50-162 8188

llutoften llukoften... ....D x:ce c:.. f ».3k: :.
81 Z',cet „1 .nl i

1 8 6o - 32 8|18|11 9
j

1 9b- - 62 8i38,j1 9 25 --32 8 93

1 8 - - 32 7
j

68

f1

1 10 50 - 32 10 18
1 8 - - 32 7

68!
111- 3210 68

1 93- - 92 8j68 :1 11*- -732 10 681 6 50 - 32 6 18 'j 1 12 - -132 11 68119:- -92 9j68 :112 - -!321168
11A-
- 32

9f68
,114 - -1321369

1 19 - -567 9 431-?j 9 50 _f62 81748 [118|lt)jc5| 6j91|172j84
Fafjen wir auch hier wieder nachum je 1 „M, fteigendenLohnhöhen

zufammen, fo verdienten durchfcljnittlich: 6 Arbeiterinnen pro Woche

Z
i.

8/15.-55.7 6 Ö
1

9x25M., Z 9 10750.(7.7 L :*
1

11,65WZ. lllld 1 1
*.
.

1Z,6gaM,

Für zivei Tritte( der Werkftatt-Arbeiterinnen erreichte der Wochen
oerdienft noch nicht die Höhe von 1() „M, fiir ein Drittel blieb er gar
unter 9 .W Jin Durchfrkznitt verdient hiernach eine Werkftatt-Arbeiterin
in der Saifon 9,60 .M pro oche.
Auch bei den Löhnen der Arbeiterinnen zeigt fich fomit

wieder die Thatfache, daß die in Betriebsftätten Arbei
tenden, fo unzureichend ihre Löhnung (9.60 „FF, pro Woche)
auch ift, immer noch einen höheren Lohn beziehen, als die
zu Haufe Olrbeiteuden, deren LohudukÜiätnitt nur 6,33 ./4
beträgt, ein Moment, das gewiß die Vorzüge der Betriebs
ftätten fiir die *Ilrbeiter deutlich genug herausfpringeic läßt.
Die Arbeitszeit betrug l() bis 16 Stunden pro Lag ini Durchfchnitt.

Auch hier tritt die gleiche Erfcheinnng wie bei den Löhnen der Arbeiter
fiir Iacketts, Röcke, Valetots 2c, zu Tage, daß nämlich die Höhe der
Unkofteti zu den Arbeitslöhnen iu keinem richtigen Verhältniß fteht, da
erftere ftets na; gleich geblieben, letztere aber fortlaufend herabgedriickt
worden find. Diefer fortlaufende Lohndrnck hat bei all' diefenArbeiter
Kategorien nothgedrungen dahin gefiihrt, daß fie, nm das zum Lebens

unterhalt Nöthigfte zu erringen, ihre Arbeitszeit in gefundheitsfchädlicher
Weife auszudehnen gezwungen wurden.

Es fe
i

nochmals hervorgehoben, daß die Verhandlungen. m

welchen diefe Refultate gewonnen wurden, öffentlich und kontra

diktorifch waren, wodurch fiir jede der drei betheiligten Varteien
das Fragerecht im vollften Umfange ewahrt wurde. Die Feft
ftellung der Löhne erfolgte hauptfäekjlich auf Grund der von den
Konfektivnären fiir die Zwifchenmeifter und von den Zwifckjen
tneiftern fiir die Arbeiter und Arbeiterinnen ausgeftellten, von
den Parteien dem Cini ungsamte vorgelegten Lohnbücher.
Hierdurch war die Bafis fü

r

eine wahrheitsgetreue Feftftellung
der zur Zeit gezahlten Löhne gegeben. Die von den Parteien an
gegebenenArbeitszeiten zur Herftellung der verfchiedenen Bekleidungs

ftiirke wurden unter Hinzuziehung der anwefenden Sachverftändigen
geprüft und demgemäß feftgefeßt. Ju gleicher Weife wurde bei
Feftftellung der den Pieiftern und Arbeitern entftandenen Unkoften
verfahren; beziiglich diefes Vunktes muß jedoch ausdrücklich betont
tverden, daß die Angaben der ?llieifter größerer Werkftätten

häufig.unoollftändig waren und das Beftreben heroortreten ließenh. dur
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zu hohe Angaben der Unkosten ihren Nettoverdienst möglichst gering
erscheinen zu lassen. Es is

t

aber diesem Umstande gebührend
Rechnung getragen. Das Einigungsant hat während der Zeit dieser
seiner Thätigkeit vorgeladen: Hiervon sind erschienen:

56 Konfektionäre, 22 Konfektionäre,
323 Zwischenmeister, 183 Zwischenmeister,
256 Arbeiter und 156 Arbeiter und
576 Arbeiterinnen, 325 Arbeiterinnen,

zusam. T2IT Auskunftspersonen. | zusam. 686 Auskunftspersonen.
Diejenigen Konfektionäre und Zwischenmeister, die der ersten

Vorladung nicht Folge leisteten, sind, d
a

von ihrer Theilnahme die
Ausführung des Vertrages vom 19. Februar d

. J. abhängig
war, wiederholt geladen und es is

t

ihnen auch theilweise anheimgegeben
worden, selbst den Tag zu bestimmen, an dem si

e

ihrer durch § 7

des Vertrages vom 19. Februar d
.J. übernommenen Verpflichtung

nachkommen wollten. Dem Vertrage vom 19. Februar d
. J. waren

62 Konfektionsfirmen der Herren- und Knabenkonfektion, mithin drei
Viertel der Gesammtheit der in Betracht kommenden Firmen bei
getreten. Von diesen sind 56 Firmen geladen, jedoch nur 22 e

r

schienen. Von den 22 Firmen, die sich an den Erhebungen be
theiligten, entfallen 15 auf die Zeit bis Ende März d

. J. Nach
dieser Zeit sind nur noch 7 erschienen, von denen 5 erklärten,
daß si

e

sich nach wie vor a
n

den Vertrag vom 19. Februar d
. J.

gebunden erachteten. Von den übrigen 2– beide Mitglieder der
sogenannten Neuner-Kommission – erklärte einer, daß er nur erschienen
sei, um öffentlich zu konstatieren, daß e

r das – unten im Wort
laut wiedergegebene – Schreiben vom 24. April, wodurch 7Mit
glieder der Neuner-Kommission Namens der Gesammtheit der
Herren- und Knabenkonfektion erklärten,

„daß dieselben sichan die Vereinbarungen von 19.Februar

d
.J. nicht mehr gebunden und solchefür hinfällig erachten“

nicht unterschrieben habe, weil e
r

ein solches Vorgehen mit seiner
kaufmännischen Ehre nicht für vereinbar halte, während der andere
angab, e

r

habe nur alsMitglied der Neuner-Kommission und nicht

in seiner Eigenschaft als Mitinhaber einer Konfektions-Firma das
Schreiben vom 24. April unterzeichnet, würde aber trotzdem sofort
jedem Vergleiche ohne Unterschied der Preiserhöhung beitreten,
wenn das Einigungsamt dafür sorgen wolle, daß diesem Vergleiche
auch ohne Ausnahme die Konfektionäre anderer Städte, wie Breslau,
Stettin, Aschaffenburg 2c. beiträten.
Das Einigungsamt und mit ihm die gesammte öffentliche

Meinung hatte ein Recht, sich der Hoffnung hinzugeben, daß das
Abkommen vom 19. Februar d

.J. die Grundlage zu einem dau
ernden Frieden in der Herren- und Knabenkonfektions-Branche
Berlins bilden würde. Wie aus den Verhandlungen bezw. dem
J„halte des Vertrages vom 19. Februar d

.J. hervorging, mußte
jeder der damals Anwesenden den Eindruck mit sich nehmen, daß
die Arbeitgeber bereit waren, die berechtigten Forde
rungen der Arbeiter, ihre Lohn- und Arbeitsverhältnisse

zu verbessern, anzuerkennen und daß namentlich bei den
Groß-Konfektionären nunmehr die Erkenntniß zur Gel
tung gekommen sei, daß sie mindestens moralisch ver
pflichtet wären, dafür zu sorgen, daß die indirekt durch
sie beschäftigten Arbeiter existenzfähige Arbeitslöhne em
pfingen. DieZwischenmeister hatten ihren guten Willen, die Miß
stände zu beseitigen, dadurch bekundet, daß sie auf jeden Vor
theil aus dem Vergleiche vom 19. Februar d. J. für sich
verzichteten und sich verpflichteten, den Lohnzuschlag
voll und ganz ihren Arbeitern zu Gute kommen zu lassen.
Die Arbeiter endlich hatten sich mit dem begnügt, was augen
blicklich zu erreichen war, und namentlich aufdie zur Zeit nicht durch
führbare Forderung der Errichtung von Betriebswerkstätten verzichtet.
Leider is

t

dieses beabsichtigte Entgegenkommen nicht ausgeführt
worden, denn schon in der öffentlichen Sitzung des Einigungsamts
vom 24. Februar d

. J. hat sich dasselbe genöthigt gesehen, nach
eingehender Verhandlung folgenden Beschluß zu verkünden:

„Das Einigungsamt hat einstimmig den Versuch ein
zelner Konfektionsfirmen, an den, nach Ansicht des Einigungs
amts, durchaus klaren Bestimmungen des amMittwoch ge
schlossenenVergleichs zu rütteln, mißbilligt und verurtheilt.“

Zur selben Zeit wurde bekannt, daß eine der größten hiesigen
Konfektionsfirmen der Branche, entgegen den Bestimmungen der

§. 1 und 2 des Vertrages vom 19. Februar d. J., an ihre“ niedrigere Löhne zahle und daß die betreffenden
Zwischenmeister sich diesen vertragswidrigen Vorgehen angeschlossen
hätten. Die Neuner-Kommission – Kommission der Konfektionäre –

hat ihre Verpflichtung nicht erfüllt, diesen Vorgang zur Kenntniß
ihrer Auftraggeber mit den Ersuchen zu bringen, die vertrags

brüchigen Zwischenmeister nicht mehr zu beschäftigen, obgleich da
mals die Handlungsweise der gedachten Firma und deren Zwischen
meister von den übrigen Konfektions-Firmen allgemein verurtheilt
wurde. Als Nächster entzog sichden vergleichsmäßig festgestelltenBe
dingungen ein Mitglied der Neuner-Kommission selbst, das sich in

hervorragender Weise an der Ausarbeitung des Mindest-Lohntarifs,
sowie an dem Zustandekommen des Vertrages vom 19. Februar

d
. J. betheiligt hatte, indem e
r anerkannte, daß die Löhne auf

gebessert und durch einen Mindest-Lohntarif eine Grenze nach unten
gezogen werden müsse. Das Verfahren dieses Herrn wurde zwar
von den Konfektionären ebenfalls verurtheilt, §. 5 des Vertrages
vom 19. Februar d

.J. jedoch ebensowenig gegen ihn in Anwen
dung gebracht, als gegen ein anderes Mitglied der Kommission,
das von Anbeginn statt 121/9 Prozent Zuschlag nur circa 6Prozent
an seine Zwischenmeister zahlte. Die Neuner-Kommission wußte am
19. Februar d

. J., daß si
e

nur von einem Theil der maßgebenden
82 Firmen –– circa 50 – ermächtigt war, die Interessen der
Herren- und Knabenkonfektions- Branche vor dem Einigungsamt

zu vertreten, und erst den angestrengtesten Bemühungen des
Einigungsamtes is

t

e
s gelungen, die Zahl der Zustimmenden

zu den Vertrage vom 19. Februar d
. J. auf 62 zu erhöhen.

Würde nun die Neuner-Kommission vereint mit ihren Auftrag
gebern gegen die vorgedachten drei Firmen vorgegangen sein,
und wäre mit aller Energie für strikte Durchführung des Vertrages
vom 19. Februar d

.J. gewirkt worden, dann hätten die noch aus
stehenden Firmen schließlich der Nothwendigkeit sich nicht entziehen
können, gleichfalls dem Vertrage vom 19. Februar d

. J. beizutreten.
An 25.Februar begann die im §. 7 des Vertrages vorge

sehene umfangreiche Beweisaufnahme, die nicht nur die gegen
wärtigen Lohnverhältnisse feststellen, sondern auch dem ausdrück
lichen Verlangen der Groß-Konfektionäre entsprechend den Erweis
bringen sollte, daß die den Zwischenmeistern gezahlten Lohnsätze
genügten, den von diesen beschäftigten Arbeitern existenzfähige Löhne

zu gewähren. Diesem Verlangen ist, wie die mit größter Sorg
falt geleiteten Erhebungen ergeben, im vollsten Umfange entsprochen
worden. In dem Maße jedoch, in welchem durch die Erhebungen
festgestellt wurde, daß die Groß-Konfektionäre der Herren- und
Knabenkonfektions-Branche selbst die Schuld an den niedrigen
Löhnen tragen, verminderte sichderen Interesse a

n

den Ermittelungen

des Einigungsamts, und je näher das Osterfest herannahte, d
.
h
.

die Sommersaison zu Ende ging, mehrten sich die versteckten und
offenen Angriffe gegen das Einigungsamt durch deren Organ, den
„Confectionär“.
Um den Wünschen nach einer definitiven Erledigung der Ver

handlungen zu entsprechen, wurde in der öffentlichen Sitzung des
Einigungsamtes am 9
. April d
. Js. beschlossen, eine gemischte

Kommission zu bilden behufs Berathung eines festen Tarifs. Diese
Kommission, in der alle Parteien vertreten waren, hat verschiedene
Sitzungen abgehalten und unterm 21. April d
. J. einen von den–der Kommission angehörenden –Konfektionären in Vorschlagge
brachten festen Tarif im Prinzip angenommen, dem der am 19. Fe
bruar d

. J. festgestellte MinimalLohntarif als Grundlage diente.
Es erübrigte nur die Zustimmung der Parteien, die in be
sonderen Versammlungen derselben eingeholt werden sollte. Die
Vertreter der Zwischenmeister der Knaben-Konfektion haben a

n
diesen Berathungen sich nicht betheiligt. Die Arbeiter und die
Zwischenmeister der Herren-Konfektion haben diesem, von den
Konfektionären vorgeschlagenen, festen Tarif ihre Zustimmung er
heilt, die Urheber desselben aber haben, in ihrem und ihrer #

machtgeber Namen, ihn abgelehnt und gleichzeitig sich von dem
Vertrage vom 19. Februar d

.J. durch Schreiben vom 24. April d. J.

definitiv losgesagt. Dies Schreiben lautet:
Berlin, den 24. April 1896.

„In Sachen,betreffend den Ausstand der Konfektionsschneider
der Herren-Konfektion hier J.-Nr. 254 Gew.-Ger. 96, machen
wir folgende Mittheilung ergebent: In der am 23. April cr.

stattgehabten Versammlung von Konfektionären, zu welcher alle
hiesigen Engros-Firmen geladen und in welcher dieselben zahlreich
erschienen waren, is

t

der neuerdings von einzelnen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern ausgearbeitete und vorgeschlagene Lohntarif
durch Mehrheitsbeschluß abgelehnt und für unannehmbar erklärt
worden. In den Verhandlungen dieser Versammlung ist gleichzeitig
eine so große Verschiedenheit der Meinungen und Interessen der
einelnen Konfektionäre zu Tage getreten, daß wir die Möglich
keit, irgend einen festen spezialisiertenMinimal-Lohntarif in ab
sehbarer Zeit durch Vergleich zu Stande zu bringen, bezweifeln
müssen. Die Versammelten erklärten zwar, daß si

e

unablässig

bemüht bleiben wollen, in direkten Verhandlungen mit ihren
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Arbeitern die Lohnsätze, soweit dies irgend angängig, zu er
höhen; über die Grundlagen eins Minimal-Lohntarifs ergaben
die Erörterungen indeß keinerlei Uebereinstimmung. Die Ver
einbarungen vom 19. Februar d. J. waren provisorische, in der
Voraussetzung des Zustandekommens eines festen, definitiven
Lohntarifs getroffene. Da, wie erwähnt, das Zustandekommen
eines solchen Tarifs im Wege des Vergleichs zunächst nicht zu
erhoffen ist, so erachten sich die Konfektionäre an die Verein
barungen vom 19. Februar d. J. nun nicht mehr gebunden
und erklären diese für hinfällig.“ (Namen )
Dieses Schriftstück is

t
nach jeder Richtung hin haltlos. Es

wird in demselben zwar gesagt: die Majorität einer zahlreich be
suchten Versammlung, zu der jämmtliche hiesige Engros-Firmen
eingeladen worden, habe den von den drei Mitgliedern der Neuner
Kommission ausgearbeiteten festen Minimal-Tarif abgelehnt; dabei
wird aber nicht angegeben:

a
)

wieviele der hiesigen Engros-Firmen überhaupt in dieser
Versammlung vertreten waren;

b
)

welche Anzahl der Anwesenden für und welche Anzahl
gegen den vorgeschlagenen Tarif gestimmt haben.

Nur eins geht aus dem Briefe unzweifelhaft hervor, daß die
drei Mitglieder der Neuner-Kommission, die Urheber des festen
Tarifs, ' ohne Bedenken von ihren durch Vertrag vom 19. Fe
bruar d

. J. freiwillig übernommenen Verpflichtungen lossagten.

Kurz nach diesem Briefe erschien im „Konfectionär“ vom 30. April

d
. J. ein Artikel, der für die Ablehnung des Tarifs vier Punkte

als maßgebend angab und zwar unter folgender Begründung:
Punkt 1. Unvollständigkeit

Dieselbe wird darin gefunden, daß einzelne Artikel, z. B
.

Kinderpaletots, überhaupt nicht aufgeführt werden.
Punkt II. Mangelhafte Präzisierung der Arbeits-Kategorien.
Es fehle jede Erläuterung oder Angabe über die Ausführung

der verschiedenen Arbeitsqualitäten; e
s

sind deren sechs.
Punkt III. Unfachmäßige Festsetzung der einzelnen Preise.
Einzelne Lohnsätze ständenmit der Arbeitsleistung in keinem Ver

hältniß, so daß auch oftmals– und das verdiene hervorgehoben zu

werden – der Lohn entsprechend der Arbeit zu gering sei.
Punkt IV. Die Höhe der Minimalpreise.

„Die Feststellung is
t

für einen großen Theil der Firmen
inhaber von nicht zu unterschätzender Bedeutung; schon die
wenigen Wochen des Pausirens, in welchem hiermit gerechnet
werden mußte, haben gelehrt, daß man mit Zugeständnissen vor
sichtig zu Werke gehen, nochzumal einmal bewilligte Lohnsätze
auch gehalten werden müssen. Es ist kaum denkbar, daß
die Arbeiter, welche doch auch Fachleute sind, von der
Durchführung dieses Tarifs überzeugt sein können. Man hat
wohl mit diesem Tarif nur der Form genügen wollen.
Der Tarif is

t

eben nur deshalb vorgelegt worden, um einen
solchen vorgelegt zu haben. Auch auf dieser Seite scheint man
schon erfaßt zu haben, daß ein einseitlicher von allen Fabri
kanten erfüllbarer Tarif bei der Verschiedenartigkeit der
Konfektionsorten eine Unmöglichkeit ist. Oder will man den
Fabrikanten jetzt den definitiven Tarif aufoktroyieren, nur um si

e

nachher als wortbrüchig hinstellen zu können? Wer von seinen
Kontrahenten Verpflichtungen fordert, von deren unmöglicher
Erfüllung e

r

vorher überzeugt ist, hat bei eventuellem Ver
tragsbruch selbst die Verantwortung zu tragen.“
Soweit die Rechtfertigung der Konfektions-Firmen, die, wie bereits

erwähnt, nicht den Einigungsamt zuging, sondern in ihrem Organ,
dem „Konfectionär“, erschien. Hierauf is

t

thatsächlich zu bemerken:
Zu Punkt I.

Wie bereits erwähnt, is
t

der in Rede stehendeTarif nach dem
Vorschlage der drei Mitglieder der Neuner-Kommission aufgestellt
worden, denen man die hierzu nöthige Sachkenntniß zutrauen
durfte. Wenn diese Herren, vielleicht unabsichtlich, den Artikel „Kinder
paletots“ in dem von ihnen redigierten Tarif nicht aufgeführt
haben, so hat das Einigungsamt diese Lücke durch nachträgliche Er
hebungen ausgefüllt.

Zu Punkt II.

Wenn die Präzisierung der Arbeitskategorien mangelhaft war,
dann mußte die Neuner-Kommission der Fabrikanten von letzteren
beauftragt werden, unter Mitwirkung der anderen beheiligten Parteien
und des Einigungsamtes, diesem Uebelstande abzuhelfen. Auch hier
lag mithin keineVeranlassung vor, die Verhandlungen abzubrechen.

Zu Punkt III.
Wenn die Fabrikanten inWirklichkeit besorgt waren, daß die von

ihren drei Vertretern inVorschlagge brachten Tarifsätze theilweise die--
Carl HeymannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße41.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in BerlinW. – Verantwortlichfür dieRedaktion: D. Wiedfeldt in Berlin.

Interessen der Zwischenmeister resp. Arbeiter verletzten,war e
s

ihnen
unbenommen, entsprechende Abänderungs-Vorschläge einzubringen;
umsomehr, als der Tarif lediglich ihre Vorschläge zum Ausdruck brachte.

Zu Punkt IV.
Wenn auch das Abkommen vom 19. Februar d

.J. in Bezug
auf die Erhöhung der bis dahin gezahlten Lohnsätze ein pro
visorisches war, so is

t

doch in der Verhandlung selbst von der
Neuner-Kommission namens der Gesammtheit der Konfektionäre

betont worden, daß der von ihnen inVorschlag gebrachte Minimal
lohn-Tarif als eine Nothwendigkeit erkannt worden sei, weil es in

Berlin Schundpreise gäbe, die ausgemerzt werden
müßten. Erfahrene Geschäftsleute, wie die Leiter des Konfektions
Gewerbes im Allgemeinen und die Mitglieder der Neunerkommission
insbesondere sind, unter denen sich nicht nur tüchtige Kaufleute,
sondern auch eine Anzahl technisch geschulter Fachleute befinden,
können doch unmöglich einen Minimallohn-Tarif mit so eingehender
Begründung in Vorschlag gebracht haben, den durchzuführen si

e

außer Stande sind.
Gegenüber den neuerdings geltend gemachten Behauptungen,

daß der in Berlin im Aufblühen begriffene Zweig der niederen
Konfektion durch Festlegung eines Minimal-Tarifs ruiniert werden
würde und daß Berlin genöthigt sei, mit Breslau, Stettin und
Aschaffenburg zu konkurrieren, hat sich das Einigungsamt veranlaßt'' auch nach dieser Richtung hin Erhebungen anzustellen.Dieselben haben in Uebereinstimmung mit den Ermittelungen der
Reichskommission ergeben, daß in Berlin nur ein besseres Genre
fabriziert wird, als Breslau, Stettin und Aschaffenburg herstellen,
mithin jeder Versuch, erfolgreich mit diesen Plätzeu zu konkurrieren,
zwecklos is

t

und nur zu einem weiteren Herunterdrücken der Arbeits
löhne führen würde. Trotzdem Aschaffenburg bedeutend billiger
arbeitet wie Stettin, haben die Stettiner Konfektionäre der Herren
und Knabenkonfektion freiwillig einenMinimal-Tarifmit ihren Arbeitern
vereinbart, der aus den Durchschnittslöhnen der bis dahin gezahlten
höchsten und niedrigsten Lohnsätze gebildet worden ist. Sie haben
bei hoher Konventionalstrafe sich verpflichtet, unter diesen Minimal
Lohnsätzen in Zukunft ihre Arbeiter nicht mehr zu entlohnen.
Zum Schluß mag es gestattet sein, ein Wort über die mehr

fach wiederholten Angriffe auf die Thätigkeit des Einigungsamtes zu

erwidern: Statt ingemeinsamer Arbeit mit dem Einigungsamte bestrebt

zu sein, die Grundlagen für einen dauernden Frieden zu schaffen,
haben die Konfektionäre e

s vorgezogen, in ihren Eingaben und durch
ihr Organ „den Konfectionär“ die Thätigkeit des Einigungsamtes
herabzusetzen und gegen die Erhebungen desselben den Vorwurf der
Einseitigkeit vorzubringen und schließlich das Einigungsamt sogar
der Verschleppung der Verhandlungen zu beschuldigen. Wenn die
Konfektionäre sich für befugt erachteten, den Erhebungen des
Einigungsamtes den Vorwurf der Einseitigkeit zu machen, dann
hätten si
e

zum Mindesten diesen Vorwurf auch begründen müssen.
Hierzu bot sich ihnen die beste Gelegenheit, indem si
e

vor dem
Gewerbegerichte erschienen und ihre abweichenden Aussagen depo
nirten. Daß si

e

dies nicht gethan, sondern dem gegebenen Worte
zuwider vor dem Gewerbegerichte ausgeblieben ' beweist die
Grundlosigkeit ihrer Behauptung.
Was den Vorwurf der Verschleppung anbelangt, so war es

nach dem Eingang des Schreibens vom 24. April d
. Js. für das

Einigungsamt klar, daß alle Versuche, eine Einigung der Parteien
herbeizuführen, an der prinzipiellen Abneigung der Konfektionäre
gegen eine solche scheitern mußten. Dieser Sachlage gegenüber

konnte das Einigungsamt einer ihm durch das Vertrauen seiner
Wähler und die Berufung der Betheiligten übertragenen Pflicht
nur durch einen auf sorgfältigste Sammlung und Sichtung des
Materials gegründeten Schiedsspruch zu entsprechen suchen. Daß
diese Sammlung und Sichtung des Materials bei der mangelnden
Unterstützung der in die Verhältnisse genau eingeweihten Kon
fektionäre und Zwischenmeister, eine überaus mühselige und zeit
raubende sein mußte, wird jedem verständig und vorurtheilslos
Denkenden klar sein.
Das Einigungsamt giebt diese Erklärung im Namen jedes

einzelnen Mitgliedes desselben ab. Es is
t

sich bewußt, im vollen
Maße eine Schuldigkeit gethan zu haben; a

n

diesen Bewußtsein
erfüllter Pflicht ändert jede kleinliche Bemängelung seitens durch
aus nicht unparteiischer interessierterKreise nichts. Das Einigungs
amt is

t

überzeugt, daß e
s

sich durch sorgfältige Klarstellung der,
wie e

s

sichergeben hat, der Aufhellung dringend bedürftigen Arbeits
verhältnisse der Konfektionsbranche ein Verdienst erworben hat und

weist jeden ihm gemachten Vorwurf der Einseitigkeit oder der Ver
schleppung auf das Entschiedenste zurück.
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Innungsnovelle und Gewerbegerichte.

I. Die Resolution des Verbandstages.
„Der Entwurf betreffenddie Abänderung der Gewerbeordnung enthält in

einen Vorschriften über die Errichtung von Innungs-Schiedsgerichten Be
stimmungen,welchedie Rechtsprechung in den aus dem gewerblichenArbeits
vertrag entspringendenStreitigkeiten und die Ausbildung des Arbeitsvertrags
Rechts, sowie die Entwickelung der Einigungsämter in erheblicherWeise ge
fährden. Diese Bestimmungensinddaher zu streichen.“

-

Am 23. September fand in Straßburg i. Elsaß eine von
dem Ausschuß berufene Sitzung von Verbandsmitgliedern, sowie
überhaupt von Vorsitzenden deutscher Gewerbegerichte statt, welche
insbesondere den Zweck hatte, den Einfluß zu berathen, den die
Innungsnovelle auf die Entwicklung der Gewerbegerichte haben
werde oder haben könne. Trotzdem nur eine einmalige Einladung

wenige Tage vor der Versammlung selbst erlassen war, hatten sich
über 60 Gewerbegerichte, vertreten durch ihre Vorsitzenden, einge
funden. Außerdem waren auch Beisitzer der nächstgelegenen Ge
werbegerichte, so von Straßburg und Karlsruhe, anwesend.
Der Hauptgegenstand der Berathung ward durch ausführliche

Referate von Stadtrath Büttner, dem Vorsitzenden des Gewerbe
gerichts Leipzig, und Stadtrath Boeckh, dem Vorsitzenden des Ge
werbegerichts Karlsruhe, eingeleitet. Während der erste Referent
unter Anerkennung der Richtigkeit der Ausführungen desGeschäfts
führers des Verbandes Stadtrath Dr. Flesch) die Ansicht äußerte,

1
) In der Sondernummer des „Gewerbegerichts“ vom 27. August,

wo selbst auch die Vorlage in Auszuge abgedruckt ist.

Das Gewerbegerichtzu Brandenburg

Alle für die Redaktion des „Gewerbegerichts“bestimmtenSendungen bittet man zu adressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w, Wormser Str. 2.

daß diese Ausführungen vielleicht doch etwas zu pessimistisch seien, 2)

d
a

nicht anzunehmen sei, daß die Staatsregierungen irgendwelche

den Gewerbegerichten abträgliche Entwicklungder Innungs-Schieds
gerichte gestatten würden, betonte der Korreferent gerade die großen
Gefahren, die daraus entsprängen, daß auf Grund des Entwurfs
die gesammte Zukunft der Gewerbegerichte dem Ermessen der Re
gierung, d

.
h
.

dem Belieben der Verwaltungsbeamten anheim ge
geben sei. Es lägen Beispiele genug dafür vor, daß man in dem
Wunsche, den Innungen entgegenzukommen und gefällig zu sein,

dieselben zur Uebernahme der nach dem Gesetz ihnen freigestellten
Aufgaben gewissermaßen veranlaßt habe. Es se

i

daher möglich,

daß zur Bildung von Innungsgerichten direkt aufgefordert werde,

un die jetzt unvollkommen erscheinende, durch das Gewerbegerichts
gesetz geschaffene Theilnahme der Arbeiter a

n

der Rechtsprechung

u
. . w. einzudämmen. Diese Schiedsgerichte würden schlechtarbeiten,

weil das Verfahren umständlich, langsam und theuer sei; und
zwar umsomehr, als den Innungs-Schiedsgerichten alle die Funk
tionen der ordentlichen Gerichte nicht zustehen, welche die Gewerbe
gerichte derzeit haben. Ja, die Innungs-Schiedsgerichte würden
vielleicht gar nicht funktionieren, wenn die Arbeiter die Betheiligung
ablehnten; aber si

e

würden die Ausdehnung der Gewerbegerichte
hemmen, ebenso die Entwicklung eines einheitlichen Arbeitsrechtes
und vor Allem den Einfluß der Gewerbegerichte als Einigungs
ämter bei Streitigkeiten u

. f. w
.

hemmen. Er glaubt daher, daß,

so viel auch sonst gegen den Entwurf mit der mechanischenOrgani
sation des Handwerks zu sagen sei, die anwesenden Vertreter der
Gewerbegerichte sich einstimmig in einer Resolution äußern sollten,
welche streng und sicher isoliert den Hauptpunkt, die Zuweisung der
Entscheidung gewerblicher Streitigkeiten an die Innungs-Schieds
gerichte und die dadurch bewirkte Hemmung der Gewerbegerichte

auf das Schärfste kennzeichne. Er schlug demgemäß folgende Re
solution vor:
Die zu Straßburg versammelten Vorsitzenden von Gewerbegerichten

beschließen:

1
.

Der Entwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbeordnung,
enthält in seinen Vorschriften über die Errichtung von Innungs
Schiedsgerichten Bestimmungen, welche die Rechtsprechung in den
aus dem gewerblichen Arbeitsvertrag entspringenden Streitig
keiten und die Ausbildung des Arbeitsvertrags-Rechtes sowie die
Entwickelung der Einigungsämter in erheblicher Weise gefährden.
Diese Bestimmungen sind daher zu streichen.

2
. Der Ausschuß des Verbandes deutscherGewerbegerichte wird er

sucht, diese Beschlüsse in geeigneter Weise zur Kenntniß der zu
ständigen Stellen zu bringen.

Der Referent Stadtrath Büttner erklärte sich mit dieser Re
solution ausdrücklich einverstanden. In der demnächst anschließenden
Debatte wird die Annahme dieser Resolution auf das Nachdrück
lichte, insbesondere von Cuno-Berlin und Pohl-Königsberg, em
pfohlen und von Pohl lediglich noch der Zusatz gewünscht, daß
auch ausgesprochen werde, daß die bereits derzeit bestehendeZu
weisung der Entscheidung in Lehrlingsstreitigkeiten a

n

die Innungs
schiedsgerichte unrichtig sei, daß aber jedenfalls, wenn si

e

bei

*) Da also insofern der Korreferent einen etwas abweichenden
Standpunkt einnahm, lassen wir einen Bericht unten imWortlaut folgen.
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behalten werde, die zulässige Berufung nicht an die Amtsgerichte

oder Landgerichte, sondern die Gewerbegerichte gehen müsse. Ein
Beisitzer des Gewerbegerichts Karlsruhe, Schuhmachermeister Schmidt,

suchte unter ausdrücklicher und warmer Anerkennung der Leistungen,
speziell des Gewerbegerichts Karlsruhe, die Bestrebungen der
Innungen in Schutz zu nehmen, und insbesondere die von Pohl
beantragten Zusätze anzugreifen. Die Versammlung war indeß
wohl mit Recht wenig geneigt, die Frage der Zwangsorganisation

des Handwerks im Allgemeinen zu diskutieren. Es wurde vielmehr
nach weiteren Ausführungen von Reimarus-Magdeburg und einem
Schlußwort der Referenten, in dem Boeckh namentlich betonte, daß
es sich nicht empfehle, in der heutigen Sitzung Abänderungen des
gegenwärtigen Gesetzes zu verlangen, lediglich beschlossen und zwar
mit Einstimmigkeit, die obige Resolution den Ausschusse zur
Vertretung gegenüber den betheiligten Amtsstellen zuzuweisen.

Außerdem wurde mit allen gegen vier Stimmen die Resolution
Pohl in folgender Form angenommen:
„Die endgültige Entscheidung in Lehrlingsstreitigkeiten im Fall der

Klage gegen den Vorentscheid der Innungsbehörde sollte nicht durch
die Amtsgerichte bezw. Landgerichte, sondern durch die Gewerbegerichte
gefällt werden.“

Wir glauben, daß diese einmüthige Aleußerung einer so großen
Anzahl von Gewerbegerichts-Vorsitzenden eine gewisse Wirkung haben
sollte und haben werde, si

e

sind weder Arbeitnehmer, noch Arbeit
geber, und e

s

war vom Ausschusse wohl richtig, gerade bei dieser
Angelegenheit die Einladungen in erster Linie nur an die Vor
sitzenden, nicht an die Beisitzer der Gewerbegerichte ergehen zu

lassen–, sie sind also bei der Frage der Zwangsorganisation
selbst uninteressiert, übten aber eine zu billigende Selbstbeschränkung,

wenn si
e

sich auch von der Berathung derselben fernhielten. In
der Hauptfrage dagegen, daß die Entwickelung der Gewerbegerichte

nicht gehemmt werden darf, daß e
s geradezu ein schweres nationales

Unglück wäre, wenn diese wichtigste Errungenschaft der sozial
politischen Epoche von 1890, das Gewerbegerichtsgesetz, gefährdet
würde, waren die sämmtlichen Anwesenden vollständig einig. Die
angenommene Resolution erschöpft selbstverständlich den Gegenstand

nicht und will ihn nicht erschöpfen (z. B. der Gefahren für die
Entwickelung der Arbeitsnachweise, der gutachtenden Thätigkeit der
Gewerbegerichte u

. f.w. is
t

nicht gedacht). Aber si
e

bezeichnet den
Haupt- und Brennpunkt der Gefahren, und es kann wohl als ein Ver
dienst des Verbandes bezeichnet werden, daß e

r auf diese bisher
noch nicht beachtete Gefahr mit Nachdruck und vom richtigen Ort– nämlich von einer Versammlung der Gewerbegerichts-Vor
sitzenden– aus aufmerksam gemacht hat.

II. Der Bericht des Korreferenten.
Ueber den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung

der Gewerdeordnung bezüglich der Zwangsorganisation desHand
werks u

. . w. is
t

in einem von Herrn Stadtrath Dr. Fleisch,
Frankfurt, herrührenden Artikel in der Sondernummer des
„Gewerbegericht“ vom 27. August 1896 und seitdem in ähnlicher
Weise auch von anderer Seite die Befürchtung ausgesprochen
worden, daß, wenn die Bestimmmungen des' Recht

der gesammten Thätigwürden, dies eine vollständige Lahmlegun -

Diese Bekeit der Gewerbegerichte zur Folge haben würde.
fürchtung wird damit begründet, daß nach dem Entwurf zu den

die Bildung vonAufgaben der Innungen gehören soll: 1
.

Innungs-Schiedsgerichten und 2
.

die Fürsorge für das Herbergs
wesen und den Arbeitsnachweis. Ferner wird 3

.

darauf hin
gewiesen, daß das Ansehen der Gewerbegerichte als Begutachtungs
Organe dadurch leiden müsse, daß durch den Entwurf auch die
Handwerkskammer mit dem Rechte der Abgabe von Gutachten
und Stellung von Anträgen bei Behörden und gesetzgebenden
Körperschaften ausgestattet werden.
Die letztere Befürchtung wird von mir im Wesentlichen ge

theilt. Wenngleich betont werden muß, daß das den Gewerbe
gerichten im §70des Gewerbegerichtsgesetzes zuertheilte Recht gleichen
Inhalts neben der Befugniß der Handwerkskammern fortbesteht,

so erscheint doch die Bestimmung des Entwurfs als eine über
flüssige. Uebrigens enthält der Entwurf eine wesentliche Ver
schlechterung insofern, als nach der Vorschrift in § 92b
Abs. 3 des zur Mitwirkung bei Abgabe von Gutachten

zu berufende Gesellenausschuß nur zur Abgabe eines Sonder

gutachtens berechtigt ist, während nach den Gewerbegerichts
gesetz die Arbeitgeber und die Arbeiter gemeinsam ein Gutachten
abzugeben haben. Andererseits is

t

anzuerkennen, daß für die
jenigen Bundesstaaten, in welchen bereits Organe zur Vertretung
der Interessen des Handwerks (Gewerbekammern) vorhanden sind,
der Entwurf insofern eine Verbesserung mit sich bringt, als er in

gewissen Fällen die Mitwirkung eines Gesellenausschusses vorschreibt,
während bisher in jenen Organen nur die Arbeitgeber vertreten
NV(NTC11.

Was jedoch die Befürchtungen unter 1 und 2 anlangt, so er
scheinen mir diese als zuweitgehend.
Zu 1

:

Es se
i

zunächst daran erinnert, daß e
s damals, als

den Innungen das Recht zur Errichtung von Schiedsgerichten er
theilt wurde, noch keine Gewerbegerichte gab. Es war auch da
mals nicht vorauszusehen, daß die schon längst im Gange befindlichen
Bestrebungen auf Einführung von Gewerbegerichten bald zu einem
Erfolge führen würden. Der Gedanke, die Streitigkeiten zwischen
Arbeitgebern und Arbeitern über die Verpflichtungen aus dem
Arbeitsvertrage nicht zur Entscheidung vor den juristischen Richter

zu verweisen, sondern diese einem Kollegium von Berufsgenossen
der streitenden Parteien zu übertragen, war entschieden zu billigen.
War e

s

doch der nämliche Gedanke, den die Gewerbegerichte im
Wesentlichen ihre Entstehung verdanken. Das Recht zur Errichtungvon
Innungs-Schiedsgerichten hat nun durch den Entwurf insofern eine
allerdings nur unwesentliche Aenderung erfahren, als es auf die
Entscheidung von Streitigkeiten zwischen den Innungsmitgliedern
und ihren ungelernten Arbeitern ausgedehnt worden is

t

und als
den Innungs-Schiedsgerichten eine dem §51 des Gewerbegerichts
esetzes entsprechende Befugniß zugesprochen worden ist. Ueberdies' das Recht der Bildung von Innungs-Schiedsgerichten dadurch
ganz erheblich an Bedeutung gewonnen, daß der Entwurf den
Grundsatz der Zwangsinnung aufstellt. Da aber jenes Recht im
Wesentlichen schon jahrelang bestanden hat, so wird e

s gerechtfer
tigt sein, die voraussichtliche Wirkung der Bestimmung in § 84a
Ziffer 3 des Entwurfs nach der Wirkung zu beurtheilen, die das
bisher schon geltende Recht thatsächlich ausgeübt hat. Diese
Wirkung aber is

t
eine ganz verschwindend kleine gewesen. Denn

nur ganz vereinzelt haben die Innungen, die ja inNorddeutschland
sehr zahlreich vertreten sind, von den Rechte Gebrauch gemacht.
Es is

t

beispielsweise in Berlin geschehen. Abgesehen davon, daß
dort mehrere einzelne Innungen jede für sich ein Schiedsgericht er
richtet haben, is

t

von den 46 den Innungsausschuß bildenden
Innungen ein gemeinsames Schiedsgericht gegründet worden. Ueber
den Umfang der Thätigkeit dieser Schiedsgerichte habe ich nichts
Bestimmtes in Erfahrung bringen können. Jedenfalls is
t

nicht zu

bemerken gewesen, daß das Berliner Gewerbegericht unter diesem
Zustande gelitten hätte. Sonst is
t

mir nur noch München als ein
Ort bekannt, wo einzelne Innungs-Schiedsgerichte bestehen. 1)

Wenn außerdem einzelne Innungen in anderen Städten ebenfalls
versucht haben, von jener Befugniß Gebrauch zu machen, so is

t

e
s

beim Versuch geblieben. Das Unternehmen is
t

daran gescheitert,
daß sowohl die untere als die höhere Verwaltungsbehörde, deren
besondere Genehmigung zu jener Einrichtung auch schon bisher er
forderlich war, die betreffenden Innungen auf die Bedenken hin
wiesen, die gegen die Errichtung von Innungs-Schiedsgerichten
sprechen. So geschah es vor etwa drei Jahren in Leipzig gegen
über der Bäckerinnung und der Buchdruckerinnung, so durch den

Bezirksausschuß zu Wiesbaden gegenüber der Glaserinnung zu
Frankfurt a

.M.
Diese Bedenken sind im Wesentlichen folgende: Die Unter

lagen zur Urtheilsfindung müssen bei den Innungs-Schiedsgerichten
meist unvollkommen bleiben, da si

e

nicht die Befugniß haben,
Zeugen und Sachverständige zu beeiden und den Parteien Eide
durch Urtheil oder Beweisbeschluß aufzuerlegen. Eine Verschleppung
der Prozesse is

t

nicht zu hintertreiben, d
a

das Innungs-Schieds
gericht nicht die Fähigkeit besitzt, die Parteien und die Zeugen zum
Erscheinen in den Termine zu zwingen. E

r

geht dann eine Ent
scheidung, so is

t

si
e

nur eine Vorentscheidung, d
a

si
e

durch Klage
bei dem ordentlichen Gerichte anfechtbar ist. Endlich se

i

noch auf
die erheblichen Kosten hingewiesen, die das Verfahren den Mit
gliedern der Innung sowohl als auch den Parteien auferlegt. Ent
hält das Verfahren vor dem Innungsgericht schon gegenüber dem

') Anm. d
.

Red. Vereinzelt is
t

dies auch sonst der Fall. So

z. B. für die Bäckerinnung in Altenburg, wo e
s allerdings ein Ge

werbegericht nicht giebt. Es fehlt an jeder Statistik der Innungs
Schiedsgerichte. Mittheilungen darüber aus dem Leserkreise des „Ge
werbegerichts“ wären sehr erwünscht.
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jenigen vor dem ordentlichen Gerichte eine wesentliche Verschlechte
rung, so is

t

dies in noch viel höherem Maße der Fall gegenüber
dem vor dem Gewerbegerichte, wie dies ja hier allgemein bekannt
ist. Ich weise nur kurz auf die Vereinfachung des Zustellungs
wesens, auf die Abkürzung der Einlassungsfrist, sowie der Ein
spruchsfrist, auf den Prozeßbetrieb von Amtswegen und auf die
bei den meisten Fällen vorhandene Inappellabilität der Gewerbe
gerichtsentscheidungen hin.
Offenbar sind e

s
auch nur die oben erwähnten Bedenken ge

wesen, die die Innungen bisher abgehalten haben, von der ihnen
eingeräumten Befugniß Gebrauch zu machen, wie si

e

denn auch die
oben genannten Innungen dazu bewogen haben, von der Er
richtung eines Innungs-Schiedsgerichts abzusehen. Hiernach is

t

aber die Annahme wohl gerechtfertigt, daß e
s

auch in Zukunft so

sein wird und daß eine Beeinträchtigung der Gewerbegerichte wie
bisher nicht eintreten wird, dies um so mehr, als der Entwurf die
Errichtung von Innungs-Schiedsgerichten gegenüber den bisher
geltenden Rechte in einer Beziehung sogar erschwert. Bisher genügte

e
s nämlich, gemäß § 100a der Gewerbeordnung, wenn vor der

Errichtung eines solchen Gerichtes die Gesellen „gehört“ wurden.
Im §.85c Ziffer 2 des Entwurfs wird dagegen vorgeschrieben,
daß bei der Berathung und Beschlußfassung über die Bildung eines
Innungs-Schiedsgerichts die sämmtlichen Mitglieder des Gesellen
ausschussesmit vollem Stimmrechte zuzulassen sind: eine Bestimmung,

d
ie bei der bekannten Abneigung der Arbeiter gegen derartige

Sondergerichte sicher die Bildung von Innungsgerichten sehr e
r

schweren wird. Bei einem Widerspruche der Gesellen wird aber
seitens der höheren Verwaltungsbehörden voraussichtlich die Ge
nehmigung versagt werden.
Gegenüber dem Hinweise endlich darauf, daß der Entwurf die

Zwangsinnung einführe und daß daher thatsächlich weit mehr
Innungen als bisher die Befugniß zur Errichtung von Schieds
gerichten erhalten, sei noch auf §.83a des Entwurfs aufmerksam
gemacht. Hier is

t

bestimmt, daß gegen die Verfügung, wodurch
eine Innung errichtet werden soll, den Betheiligten eine Beschwerde
zusteht, und daß dieser Beschwerde schon dann stattgegeben werden
kann, wenn sich herausstellt, daß der angefochtenen Anordnung die
Mehrzahl der dabei betheiligten Gewerbetreibenden widerspricht.“
Bei der den Zwangsinnungen abgeneigten Stimmung der jüd
deutschen Gewerbetreibenden darf man annehmen, daß in Süd
deutschland von dieser Bestimmung (die übrigens auf der kürzlich

in Berlin stattgehabten Handwerker-Konferenz bereits als „Luftloch“
für die Süddeutschen bezeichnet wurde) möglichst ausgiebiger Ge
brauch gemacht wird und daß daher auch in Zukunft die Anzahl
der in Süddeutschland bestehenden Innungen nicht wesentlich
wachsen wird.
Nach alledem sind die von Herrn Stadtrath Dr. Flesch ge

äußerten Befürchtungen meines Erachtens entschieden als zu weit
gehend zu bezeichnen. Immerhin bin auch ich der Meinung, daß
das den Innungen ertheilte Recht für diese irgend einen Werth
nicht besitzt, daß im Gegentheil, falls eine Innung von dem Rechte
Gebrauch macht und ein Schiedsgericht gründet, für alle Be
theiligten eine Verschlimmerung ihrer Lage eintritt.
Ich schlage daher in erster Linie vor, die Streichung von
Ziffer 3. des § 84a zu beantragen. Auf alle Fälle aber ist

für diejenigen Bezirke, wo Gewerbegerichte bestehen, die Errichtung
von Innungs-Schiedsgerichten durchaus überflüssig. Ich schlage
daher in zweiter Linie vor, einen Zusatz zu §.84a des Entwurfs

zu beantragen, der den Innungen das Recht der Errichtung von
Schiedsgerichten nur unter der Voraussetzung erheilt, daß
nicht für den Bezirk der betr. Innung bereits ein Gewerbegericht
besteht. §.84a würde daher folgende Fassung erhalten müssen:
„Die Innungen sind befugt: . . . . 3, sofern nicht für den Bezirk
der Innung bereits ein Gewerbegericht besteht, Schiedsgerichte zu

errichten u
. f. w.“

Zu 2
.

Ferner wird aus der Bestimmung in §. 84 Ziffer 2

des Entwurfs, wo als Aufgabe der Innungen die Fürsorge für
den Arbeitsnachweis bezeichnet wird, die Befürchtung hergeleitet,

e
s

möchten nunmehr an die Stelle der a
n

die Gewerbegerichte an
geschlossenen städtischen Arbeitsvermittelungsstellen die Arbeitsnach
weise der Innungen treten.
Auch diese Befürchtung vermag ich nicht, wenigstens nicht in

dem Umfange zu heilen, in welchem si
e

ausgesprochen worden ist.

Zunächst kommt in Betracht, daß die Fürsorge für den Arbeits
nachweis bereits jetzt zu den gesetzlichen Aufgaben der Innungen
gehört und daß trotzdem, und zwar auch in vielen größeren Städten
Norddeutschlands, wo bereits zahlreiche Innungs-Arbeitsnachweise
bestehen, ein öffentlicher, se
i

e
s städtischer, se
i

e
s

städtisch subven

tionierter Arbeitsnachweis sich günstig entwickelte. Es hat sich ge
zeigt, daß beide Einrichtungen recht gut neben einander bestehen
können, d

a

sich die Innungen mit der Vermittelung von Arbeit
nur für die bei Handwerkern beschäftigten Arbeiter befassen, wäh
rend e

s

den städtischenArbeitsnachweisen nur selten gelungen ist, die
Arbeitsvermittelung für andere als Fabrikarbeiter und sogenannte
ungelernte Arbeiter in ihren Geschäftsbereich zu ziehen. Allerdings
wird in Süddeutschland, wo ja bisher nur wenige Innungen be
standen und daher den öffentlichen Arbeitsnachweisen durch die
Innungen fast gar keine Konkurrenz bereitet wurde, eine fühlbare
Aenderung eintreten, vorausgesetzt, daß dort nicht schon das oben
erwähnte „Luftloch“ des § 83a seine Schuldigkeit thut. Immerhin
bleibt auch den süddeutschen Arbeitsvermittelungsstellen noch hin
reichendeArbeit, da nach den veröffentlichten Geschäftsberichten auch
dort bisher schon mehr als die Hälfte der Arbeitsgesuche von un
gelernten und Fabrikarbeitern ausging. -

Uebrigens lehrt das mir sehr beachtenswerth erscheinende Bei
spiel von Köln, daß die Interessen der Freunde einer a

n

die Ge
werbegerichte anzugliedernden Arbeitsvermittelung sich wohl mit
dem die Fürsorge für den Arbeitsnachweis den Innungen als
Aufgabe zuweisenden Gesetze vereinigen lassen. Unter den Korpo
rationen, welche dort mit finanzieller Unterstützung seitens der
Stadtgemeinde zwecks gemeinschaftlichen Betriebes eines Arbeits
nachweises zusammengetreten sind, befinden sich auch mehrere
Innungen. Sie erfüllen auf diese Weise die ihnen gestellte Auf
gabe der Fürsorge für den Arbeitsnachweis genau so gut, als
wenn si

e

ihre besonderen Arbeitsvermittelungsstellen aufrecht e
r

halten hätten. Eine ähnliche Einrichtung, wie in Köln, läßt sich
aber auch anderwärts treffen. -

Hiernach erscheint e
s mir für die Vorsitzenden oder di
e

Freunde
der Gewerbegerichte nicht geboten, gegen die Bestimmung in § 84
Ziffer 2 des Entwurfs, die, wie gesagt, nur geltendes Recht wieder
holt vorstellig zu werden.

Rechtsprechung.

Ist der Arbeitgeber, der dem Arbeitszeugniß gegen den
Willen des Arbeiters eine Angabe über den Kündigungs
grund zufügt, schadensersatzpflichtig? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Königsberg i Pr, Vorsitzender Stadtrath Pohl.)
Der SchlossermeisterW. hat dem SchlossergesellenM. bei dessenam

23. Juni erfolgten Entlassung ein Arbeitszeugniß über die Art und
Dauer der Veschäftigung ausgestellt mit dem Schlußsatz: „Grund des
Dienstaustritts: Wiederholte Trunkenheit während der Arbeitszeit.“

Trotzdem der Schloffergeselle ausdrücklich nur ein Zeugniß über die Art
und Dauer seiner Beschäftigung unter Fortlassung des Schlußsatzes ver
langte, is
t

ihm ein solches erst auf die am 8
. Juli erhobene Klage in

der mündlichen Verhandlung am 10. Juli ausgestellt. Der Schlosser
meister giebt an, daß er den Grund des Dienstaustritts in das Arbeits
zeugniß geschrieben „um seine Kollegen zu warnen“. – Der Schloffer
geselle behauptet, daß e

r

vom 1
. Juli ab gegen 2.15 ./. täglichen

Lohn Arbeit gefunden hätte, wenn er im Besitze eines Arbeitszeugnisses
nur über die Art und Dauer seiner Beschäftigung gewesen wäre, und
beantragt, den Beklagten zur Zahlung von 275 ... pro Tag für die
Zeit vom 1.–10. Juli = 27,50 ... zu verurtheilen. Der als
Zeuge vernommene SchlossermeisterK. hat bekundet, daß der Kläger bei
ihm am 1

. Juli um Arbeit angefragt habe und er denselben nur des
halb nicht in Arbeit eingestellt habe, weil in dem Arbeitszeugniß als
Grund des Dienstaustritts wiederholte Trunkenheit während der Arbeits
zeit angegeben war. Er zahle einen Gesellen 2:0 –3,00 ./. pro
Tag Lohn.
Der Beklagte wurde zur Zahlung von 27,50 ... verurtheilt, da

e
r gemäß § 113 Gew. Ord. nicht berechtigt gewesen sei, das Arbeits

zeugniß gegen den Willen des Klägers auch auf die Führung desselben
auszudehnen, und e

r

daher für den hierdurch den Kläger entstandenen
Schaden aufkommen müsse. Dieser Schaden sei in Höhe des ent
gangenen Arbeitsverdienstes für 10 Tage mit 2,-; ./. pro Tag zu

bemessen.

Bedeutung einer Vereinbarung zwischen den Unter
nehmer und seinen Arbeitern über die Beschränkung der
Arbeitszeit zum Zweck der Vermeidung von Arbeiterent
lassungen. (Urtheil des Gewerbegerichts Frankfurt a

.M. vom 22. Juli
1886. Vorsitzender AssessorPohlmann).
Die Arbeitszeit in der Fabrik des Beklagten ist vor Pfingsten im

Einverständniß mit den Arbeitern auf 5 Tage in der Woche ermäßigt
worden. Trotzdem is

t

ihm, dem Kläger, am 13. Juli gekündigt worden
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Gründe: Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß von Seiten der
Beklagten eine Vereinbarung über die Verkürzung der Arbeitszeit mit
den Arbeitern getroffen ist, um weitere Entlassungen zu vermeiden. Von
Seiten des unterhandelnden Vertreters der Beklagten is

t

dabei die
Aeußerung gethan worden, daß nach verkürzter Arbeitszeit keineweiteren
Entlassungen stattfinden sollten. Demnach is

t

Gegenstand der Verein
barung der Beklagten mit ihren Arbeitern und insbesondere dem
Kläger u

.
a
. gewesen, daß das vorhandene Arbeiterpersonal dauernd

weiter beschäftigt würde. Da insoweit der Vertrag von der Beklagten
selbstnicht inne gehalten ist, vielmehr einseitg von ihr aufgelöst ist, so

is
t

der Kläger berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Dieser berechnet
sich u

. j. w.
Unter welchen Umständen berechtigt Unfähigkeit zur

sofortigen Entlassung eines Werkmeisters, Zeichners 2c.?
Begriff der „wichtigen Gründe“ (§. 133 der Gewerbeordnung).
(Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, bestätigt durch das der 2

.Civil
kammer am Landgericht Stuttgart)

Der Kläger, Bauzeichner K., is
t

vom Beklagten, Architekten Sch.,

ohne Kündigung entlassen worden und verlangt Entschädigung. Der
Beklagte macht unter Anderem geltend: Der Kläger habe ihm bei der
Anstellung auf die Frage, wo e

r

bisher gewesen sei, ein hiesiges

Architektenbureau genannt und als seinen Gehalt 7 . . täglich an
gegeben, e

r

habe aber verschwiegen, daß er in letzterZeit mit wesent
lich geringerem Gehalt aushülfsweise beim Garnison Bauamt gearbeitet

habe. Der Kläger könne die einfachstenZeichnungen nicht machen und
sei für sein Bureau unbrauchbar.
Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß die Leistungen des Klägers

recht bescheidenewaren, das Gewerbegericht hat aber seinerKlage trotz
dem stattgegeben. Der Beklagte hätte ein Zeugniß verlangen oder sich
bei dem früheren Prinzipal erkundigen, oder den Kläger auf Probe
anstellen müssen, statt dessen is

t

e
r

dem Kläger mit einer heutzutage
nicht mehr gewöhnlichen Vertrauensseligkeit entgegen gekommen. Nach
Analogie der in §. 133c der Gewerbeordnung angeführten Fälle muß
angenommen werden, daß ein Mangel, der schon vor Eingehung des
Dienstvertrags besteht, nur dann geltend gemacht werden kann, wenn
der Arbeitgeber diesenMangel bei gehöriger Umsicht nicht hätte erkennen
können.

Die erhobene Berufung hat das Landgericht verworfen. Wenn der
Kläger auf die Frage des Beklagten, ob er sichdem Posten eines ersten
Zeichners gewachsen fühle, in bejahendem Sinne beantwortet, und auf
die weitere Frage, wo e

r

seither gewesen sei, seine Anstellung bei
Architekt C. hervorgehoben, von seiner Verwendung auf dem Garnison
Bauamt geschwiegen hat, so kann hierin ein auf Täuschung des Be
klagten abzielendes Verhalten nicht gefunden werden. Denn daraus,

daß Kläger den Anforderungen, die Beklagter an seinen erstenZeichner
stellt, etwa nicht entsprach, folgt nicht, daß er sich bewußt gewesen ist,
das nicht leisten zu können, was er sichals seinekünftige Aufgabe beim
Beklagten vorstellen mußte; umsonveniger, als letzterer selbst nicht zu be
haupten vermochte, daß er den Kläger darüber, was von ihm erwartet
werde, des Näheren unterrichtet habe. Hat weiterhin der Kläger auf
die Frage des Beklagten, wo er seither gewesen sei, auch bloß von seiner
Verwendung bei C. gesprochen, so lag hierin keine Unwahrheit. Denn

e
r

mußte diese Aeußerung nicht nothwendig als Frage nach seiner
letzten Anstellung verstehen, sondern konnte dieselbe als Erkundigung
nach früheren Stellungen überhaupt auffassen. Es ist aber begreiflich,
daß e

r

zunächst diejenige Stellung erwähnt hat, welche ihm am meisten
zur Empfehlung dienen konnte, und wenn ihn dann der Beklagte über
die Zeit dieser Verwendung, Beginn und Ende derselben gar nicht weiter
gefragt hat, so lag für ihn kein Anlaß vor, auch noch von seiner
Dienstleistung beim Garnison-Bauamt etwas zu erwähnen. Daß aber
auch die Dienste des Klägers für den Beklagten nicht unbrauchbar und
werthlos gewesen sind, ergiebt sichdaraus, daß dieser, obwohl er nach
seinem eigenen Vorbringen schon in den erstenacht Tagen die mangelnde
Befähigung des Klägers erkannt hat, denselben doch noch (etwa vier
Wochen) behielt und sich seine Dienste gefallen ließ. Unter allen Um
ständen aber hat e

s

der Beklagte seiner eigenen Sorglosigkeit zuzu
schreiben, wenn e

r in dem Kläger einen für ihn minder brauchbaren
Arbeiter in Dienst bekommen hat. Er hätte, wie vom Unterrichter mit
Grund ausgeführt worden ist, nicht unterlassen dürfen, vor Abschluß
des Dienstvertrags sich zu überzeugen, o

b

derselbe die Eigenschaften,

welchezur Versehung der Stelle nothwendig waren, auch wirklich besitze.

Unter welchen Umständen ist der Heimarbeiter als Ge
werbegehilfe im Sinne des § 122 der Gewerbeordnung an

zu sehen? (Urtheil des Gewerbegerichts Karlsruhe, Vorsitzender Stadt
rath Boeck h.)

Kläger is
t

in seinerBehausung mit Anfertigung von Westen für ein
Kleidergeschäft beschäftigt. Er war mit dem Preis, den ihm Beklagter

für eine anzufertigende Weste bot, nicht zufrieden. Als ihm hierauf
weitere Arbeit verweigert wurde, forderte er 14tägige Lohnentschädigung.
Sein Anspruch wurde abgewiesen mit folgender Begründung:
Die Bestimmung des §.122 der Gewerbeordnung wonach zwischenAr

beitgeberund Arbeiter eineKündigungsfrist von 14 Tagen einzuhalten ist,
gilt nur für solcheArbeiter, welcheals „Gesellen und Gehilfen“ zu betrachten
sind. Bei beiden Kategorien von Arbeitern wird vorausgesetzt, daß si

e

sich in wirthschaftlicher Abhängigkeit von dem Arbeitgeber befinden
und sichdessenAnordnungen zu unterwerfen haben; hierbei is

t

e
s

nicht
von entscheidenderBedeutung, ob die Arbeiter bei dem Arbeitgeber in

einem von diesem gestellten Arbeitslokal arbeiten oder ob si
e

ihre Ar
beit zu Haus als Heimarbeiter fertigen und damit ihre Verpflichtungen
gegenüber dem Arbeitgeber erfüllen. Wenn aber, wie hier, der Heim
arbeiter völlig unabhängig von dem Arbeitgeber ist, wenn er bezüglich
jeder einzelnen ihm angetragenen Arbeit nach freiem Ermeffen ent
scheidenkann, ob und unter welchen Bedingungen e

r

dieselbe über
nehmen will, wenn es ihm vollkommen frei steht, ob und in welchem
Umfange e

r

von Dritten Arbeiten übernehmen will – dann kann von
einem ständigenArbeitsverhältniß überhaupt keineRede sein; e

s

handelt

sich dann vielmehr in jedem einzelnen Falle um eine bestimmte einzelne
Arbeit, welche Kläger selbständig übernommen hat. Von einer An
wendung des § 122 der Gewerbeordnung auf den vorliegenden Fall
kann somit keine Rede sein.

1
. Zulässigkeit der Berufung, wenn der Werth der von

mehreren Klägern in einer Klage geltend gemachten An
sprüche 100 ... übersteigt.

2
. Gewerbegehülfe oder Handlungsgehülfe? (Urtheil des

Gewerbegerichts Kiel vom 18. Juni 1895; des Königlichen Landgerichts
Kiel vom 14. Dezember 1895)

Die H.'scheBuchhandlung inKiel– Beklagte – hatte in Hamburg
eine größere Anzahl Personen – Kläger – zum Vertriebe von Kanal
bildern während der Kanalfesttage fürKiel angenommen. Kläger sollten
für jedes Stück der Bildersammlung an die Beklagte 0,30... zahlen,
während si

e
selber 1,20 Miº.und mehr vom Publikum nehmen sollten.

NichtverkaufteBilder sollten für 0 so 4 zurückgenommenwerden. Kläger
trafen am 13. Juni 1895 in Kiel ein, konnten aber erst, da die polizei
liche Genehmigung zum Bildervertrieb noch nicht vorlag, mehrere Tage
später die Thätigkeit beginnen, weshalb d

ie Entschädigungsklage erhoben.
Das Gewerbegericht zu Kiel nahm seine Zuständigkeit an aus fol

genden Gründen:

Die fachliche Zuständigkeit des Gewerbegerichts wurde angenom
men, weil Kläger als „gewerblicher“ „Arbeiter“ im Sinne des
VII. Titels der Gewerbeordnung in Verbindung mit § 2 des Gewerbe
gerichtsgesetzesvom 29. Juli 1890 angesehen wurden. Zweifelhaft hätte
sein können, ob si

e

nicht vielmehr selbstständigeUnternehmer wären. Da

si
e

indessen kein Risiko hatten, insofern die nicht verkauften Exemplare

von der Beklagten zurückgenommen wurden, und da die Preise in ge
wissem Umfange begrenzt und die Kläger von der Beklagten in Logis
genommen waren, so wurden si

e

gleich sonst Austrägern, Hausknechten

u
. .w. als abhängig von der Beklagten, als Arbeiter bezw. Gehülfen

in deren Gewerbe angesehen und war hiernach ohne Rücksicht auf die
Höhe des Objekts das Gewerbegericht zuständig.
Das Landgericht zuKiel wies jedoch die Klage wegen Unzuständig

keit des Gewerbegerichts mit nachstehenderBegründung ab:
Die Zulässigkeit der Berufung der Beklagten gegen das Urtheil des

Gewerbegerichts vom 18. Juni 1895 wird von den Klägern mitUnrecht
beanstandet. Nach §.55 des Gewerbegerichtsgesetzes is

t

im vorliegenden

Falle die Berufung zulässig, weil der Streitwerth für die Berufungs
instanz den Betrag von 100 %. übersteigt. Es is

t

unerheblich, daß der
Streitwerth für jeden einzelnen Kläger nur 8 ./. beträgt, da zur Er
mittelung des Streitwerths im Sinne des §. 55 in Gemäßheit des §. 5

Civilprozeßordnung die Ansprüche der klägerischen Streitgenossen zu
sammengerechnet werden müssen. (Vergl. Seufferts Archiv Bd. 37
Nr. 167, Bd. 39 Nr. 264.) Die eingelegte Berufung is

t

daher an sich
statthaft, auch frist- und formgerecht erhoben. Dagegen muß die von
der Beklagten zunächst vorgeschützteEinrede der sachlichenUnzuständig

keit des Gewerbegerichts für begründet erachtet werden. Das Gewerbe
gericht hat im angefochtenen Urtheile sich für sachlichzuständig erachtet,
weil die Kläger im Sinne des § 2 des Gesetzesvom 29. Juli 1890
und des VII. Titels der Gewerbeordnung als „gewerbliche Arbeiter“
anzusehen seien. Dem kann nicht beigetreten werden. Es is

t

zunächst

in hohem Maße zweifelhaft, ob die Kläger nach ihrem, aus dem ange
fochtenen Urtheile ersichtlichenVertragsverhältniß nicht als selbststän
dige Gewerbetreibende angesehen werden müssen. Sie bezogen die von
ihnen zu verkaufenden Mappen 2

c.

zu einem festen Preise von der Be
klagten und behielten ohne jede weitere Vergütung für ihre Thätigkeit
den aus den Weiterverkauf erzielten Mehrerlös für sich, so daß das
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Rifiko ihres Unternehmens im Allgemeinen fie traf. wenn daffelbe auch f

durch ihre Befuguiß zur Rückgabe der Want-en an die Beklagte gemin
dert ivurde. Der llmftaud. daß ihnen ein fefter Verkaufspreis vorge

fchrieben war und daß die Beklagte ihnen das Rachtlogis ftellte. ner-mag

für ihre etwaige Gehiilfeneigenfchaft nur wenig ins Gewicht zu fallen.
Es bedarf indeffen einer beftimmten Entfcheidung hierüber nicht. da die

Kläger. wenn fi
e

ivirklich als Gehülfen und nicht als felbftftändige Ge
werbetreibende anzufehen wären. doeh aiif keinen Fall Gewerbegehülfen
iin Sinne des Titels 'll der Gewerbeordnung. fondern kanfmännifclje
(llehiilfen ini Sinne des Handelsgefeßbuchs waren. Die Beklagte felbft

if
t als Buchhandlung lediglich Kaufmann im Sinne des .Handelsgefeß

buchs. Bezüglich der Angeftellteii eines .lkanfniauns if
t je nach der Natur

der Dienfte. ivelche den ivefeutlicheii Theil ihrer Thätigkeit bilden. zu
iinterfcheiden. ob fi

e Handlungsgehülfen iin Sinne des Handelsgefeß

but-hs oder (bewerbegehülfen ini Sinne des Titels lil( der Gewerbe
ordnung fiiid. Zu den Haudlnngsgeljülfeu gehören diejenigen. welche
iriefeiitlich oder überwiegend kaufmäunifche Dienfte (elften. wie Laden

verkiiufer. Buchhalter. Reifende und dergleichen. Zu den Gewerbe
gehiilfeii find dagegen nur diejenigen zu rechnen. ivelclfe bei der Her
ftellung. Aufbewahrung. Berfendung der Waaren und dergleichen tech
iiifche oder fonftige untergeordnete körperliäje Dienfte leiften. (Vergl.
Ztaub. Handelsgefeßbueh Artikel 57 Z

.

3.) Im vorliegenden Falle ift
zweifellos. daß die Thiitigkeit. zu ioelcherdie Kläger angenommen ivareii.
eine rein kaufmännifclje ivar. da diefelbe ausfchließlich in demVerkaufen
oon Wanken. mithin iin ?lbfchluß von Handelsgefchäften. beftaiid. Es

if
t fiir ihre Eigenfchaft als Handluugsgehülfen auch unerheblich. daß fle

nur auf kurze Zeit angenommen ivaren. da hierfür nur die Art ihrer
Befchiiftigung entfiheidet.
Da hiernach auf die Kläger der Titel llll der Gewerbeordnung

nicht anwendbar ift. war das Geiverbegericlhtfachlich nicht ziiftcindig.

Einigungzäiimter.

Das Gewerbegerieht zu Brandenburg ci. H. als Einigungsauit.
Im Iahre 1893 if

t das Gewerbegerichi Brandenburg zum erfteii
Male als Einigungsaint von den Arbeitern 'der Berliner .lkunftdruek
und Berlagsanftalt vormals A. u. E. Kaufmann angerufen ivordeii
und zwar. nachdem die Arbeitsciusfeßung bereits 1() Wochen ge
dauert hatte. Die Arbeitgeberin lehnte es ab. mit den Strikeiiden
vor dem Einiguiigsaint zu verhandeln. weil das Benehmen der

felben während der 1() Wochen ein derartiges gewefen fei. daß von
einer Wredereiuftellung derfelben nicht die Rede fein könne. Wäre
der Einigungsverfucl) bei Beginn der Bewegung unternommen.
dann wiirde fi

e - die Arbeitgeberin - gern vor dem Gewerbe
gericht erfchieiien fein. Hier alfo if

t die Thiitigkeit des Gewerbe

geruhts lediglich wegen der verfpäteten Anrufung ergebnißlos ge
wefen.
-
Im Ianuar 1896 fand bei einem Bauunternehmer eine

partielle Ausfehung der Arbeit ftatt und die Arbeiter riefen das
Gewerbegericht als Eiuiguiigsamt an. aber wiederum lehnte der
Arbeitgeber das Erfcljeinen vor dem (Hewerbegericht ab. wei( das

Benehmen der Leute und insbefondere die Schmähungeii in ihrer
Breffe eine Einigung unmöglich gemacht hätten. - Endlich ift das
Gewerbegeruht im März d

.

Is. von den friiheren Arbeitern einer
Lederfabrik angerufen worden. doch auch hier weigerte fin; der
Arbeitgeber. vor dem Einigungscimt zu verhandeln. da er ein Ber
handeln fiir ausfichtslos hielt und fich fofort nach *Ausbruch des
Streiks andere Arbeiter angenommen hatte.
Nach den in Brandenburg gemachten Erfahrungen würde es

wiinfchenswerth fein. wenn dem Borfitzenden das Recht gegeben

wurde. das Ecnigungsamt auf Anrufen fchon einer Partei zu kon
ftituiren und dann beide Parteien. wie zur Brozeßverhandlung zii
laden. Der Arbeitgeber wiirde folcher Ladung in den meiften Fallen
folgen. während er fich jetzt oft etwas zu vergeben glaubt. wenn er
feine Zuftimmung zur Einleitung von Bergleichsverhandlungen giebt.

Das Einignngs- und fchiedsgericljtliclje Verfahren bei Arbeits
einftellungen in Frankreich. Nach dem franzöfifhen Gefeß vom
s7. Dez. 1892. _betr. das Einigungs- und fchiedsgerichtlicije Ber
fahren inKollektioftreitigkeiten zwifchen Arbeitgebern. und Arbeitern

können Arbeitgeber. Arbeiter und Angeftellte iin Falle von Kollektio
ftrectigkeiten (either-ente(korclie eolleetik) über die Arbeitsbedingungen

d
ie Streitfrcigen' einem.Einigungs-Ztoniitee. und falls vor diefem

eine Einigung _nicht erzielt wird. einem Scinedsgerieht unterbreiten.
Tec .zriedeusrichter hat die :llnnieldung der gegiierifcheii Partei
inugrtjalb ?J

4 Stunden zuzuftellen. worauf diefe ihm innerhalb

.J .ragen die Beantwortung zugehen laffen muß. ioidriciuifiill-Z

?lblehiiung dcs Einigungsoerfuchs angenommen wird. Im Falle
der Llnnahme ladet der Iriedensrichter die Parteien oder deren
Vertreter zu einem Einignngskomitee ein. Wird in diefer Ber
handlung die Einigung erzielt. fo wird dariiber ein Protokoll vom
'Friedensrichter aufgenommen und oon den Parteien unterzeichnet;

anderenfalls ladet erfterer diefe ein. Schiedsrichter zu bezeichnen.
Wenn im Falle einer Arbeitseinftellung keine der Parteien auf
das Einigungsoerfahren antriigt. erliißt der Friedensriehier aus

eigener amtlicher Initiative die vorerwähuten Einladungen. Nach
dem Bericht des ?lrbeitsamts (Gltiee cin travail) betrug die Anzahl der

Fälle. in denen das Einigungsaint gebildet wurde. auf Anrufung von

, . „ _ oon _ Zahl der *Arbeits

Aeibbcjcxxt!“bcYltLZn
beiden Amts-

BIZ-Til? einftellungeii
im

9 wegen f Ganzen
1898 . . . 5 56 2 46 109 6Z4
1894 . . . 4 51 2 44 10). Z9(
1895 . . . 2 46 Z 84 85 405

In allen drei Iahren if
t

alfo die Anrufung feitens der Arbeit
geber iiur in verfchwiiidend geringen Fällen erfolgt. Dem ent
fprechcnd haben auch die Argeitgeber in den 295 Fällen. in denen
wiihrend der drei Iahre eine Anrufung erfolgt ift. das Einigungs
amt weit öfter ab elehnt (87 mal). als die Arbeiter (10 mal). In

5 Ö-iillen lehnten beide Theile ab; in 25 Fällen war die Arbeits
einftelliing vor der Konftituirung bereits erledigt. In 16 Fällen
haben übrigens die Arbeiter nach erfolgter Ablehnung von ihren
Forderungen Abftand genommen. Der Direktor des Arbeitsamte
beklagt in feinem Bericht. daß es in den betheiligteu Kreifen noch
erheblich an hinreichendem Berftändniß fiir Zivi-ck und Sinn des
(Hefehes maiigele. Zunächft feheine inan vielfach der irrigen Anficht
zu fein. daß der Antrag auf Einigungsverfahreu erft dann zuliiffig

fei. wenn die Arbeitseinftellung bereits erklärt fei. Nur in

20 Fällen feit Erlaß des (kiefehes hat man vor Erklärung der
*Arbeitseinftellung von dem Gefetz Gebrauch gemacht. iind es if

t

wohl wahrfcljeinlich. daß gerade die frühzeitig veranftalteteii
Einigungsoerfuehe am meiften Ausficht auf Erfolg haben. That
fächlich haben gerade von diefen Anträgen mehr als die Hälfte
den Erfolg gehabt. daß der Ausbruch iiberhaupt vermieden wurde.
ivährend von den fpäler beantragten Eiuigungsverfucljen nur eine

Riinderzahl zur Beilegung gefiihrt hat, Ganz befonders aber

beklagt es der Bericht. daß man zivifcljen dem Einigungsverfahren
und dem fchiedsgericljtlimen Verfahren nicht genügend unterfcheide.
Während man es wohl begreiflich finden könne. daß die “Parteien
Bedenken trügeu. einem Dritten als Schiedsrichter die Entfchei
dung zu iiberlaffen. feien doch dafiir kaum ftichhaltige Gründe
vorzubringen. daß man fich vor dem Eiuigungsverfahren fchene.
ivelches in der Hauptfache nur auf einen Austaufch und eine
Klarftellung der Anfchauungen hinauslaufe. wodurch der

Freiheit der Aktion auf keiner Seite präjudizirt werde.

Die Regiftrirung der freiwilligen Einigungslimter in England.
Das englifclfe Handelsamt hat niit Hinweis auf die neue 60a»
eiliation Lili vom 7
.

Auguft ein Rundfchreiben an alle Einigung?
iimter und Schiedsgerichte verfendet. in dem fi
e eingeladen werden.
fich behördlich regiftrireu zu laffen. Es wird in dem Eircular
betont. daß die Regiftrirung keinerlei amtliche Beaufficljtigung und
Koutrole iiiooloirt; fi

e

foll vielmehr eiuerfeits dazu dienen. das

Publikum über den Fortfckfritt des Einigungsivefens und der ver

fchiedenen Methoden friedlicher Beilegung von Arbeitsftreitigkeiten

zu informireii und andererfeits das Handels-amt in Ausübung

feiner einigiingsamtlicljeii Initiative und Thätigkeit vor Ueber
griffeii in die Sphäre freiwillig errichteter Einigungsämter [Wiilzen.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Kanfiniinuifhe Sehiedsgerichte. Zahl der eiiifchlägigen Streitig
keiten. Zum erften Mal feitdecn fich die Handelskammern auf
iniiiifterielle Bercinlaffung über die von den Gehilfenorganifationen

angeregten kaufmiinnifcljen Sehiedsgerichte zur billigen. rafchen und

fachverftändigen Erledigung von Streitigkeiten zivifweu Prinzipalen
und (behilfen aus dem Arbeitsverhältniß gutachtlick) äußern. hat
eine preußifclje Handelskammer exaktes ftatiftifches Material über
die Inanfpruchnahine der ordentlichen Gerichte durch folche Streitig
keiten erhoben. Es find dies die Aelteften der Kanfmannfcljaft in
Magdeburg. Das vom Magdeburger Landgeriehle den Llelteften
der .tkaiifmannfclfaft niitgetheilte Material iiber die bei den Gerichts
behörden in Ollagdebnrg in den Jahren 1891-18971 anhtingig



11 12Das Gewerbegericht. Mittheilungen des Verbandes deutscherGewerbegerichte. Nr. 1.

gewesenen bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis
zwischen dem Eigenthümer einer Handelsniederlassung und dessen
kaufmännischen Angestellten ergab Folgendes:

1891 1892 1893 1894 1895

1. Beim Landgericht, Civilkammern | – - 2 2 4

Beim Landgericht, Kammern
für Handelssachen . . . . 1 1 | 5 2 3

2. Bei den Amtsgerichten Magde
burg (Altstadt, Buckau und
Neustadt) . . . . . . . . || 20 | 21 29 27 | 25

3: Bei den übrigen zum Landes' gehörigen 17 -

mtsgerichten . . . . . | 5 3 - 5 ( S

Insgesammt im Langerichts-
-

bezirk Magdeburg . . . 26 25 41 37 40

Danach hätte in den letzten Jahren eine nicht unerhebliche Zu
nahme der kaufmännischen Arbeitsstreitigkeiten schon bei den ordent
lichen Gerichten stattgefunden. Dieselbe fällt umsomehr ins Gewicht,
als die Kosten, die Langsamkeit und die Umständlichkeit des ordent
lichen Gerichtsverfahrens oft in gar keinem Verhältniß zu dem
Gegenstand stehen, um den es sich zu handeln pflegt und in der
Regel auf den Rechtsuchenden geradezu abschreckend wirken.

Berbandsangelegenheiten.

Dem Verbande sind beigetreten: die Gewerbegerichte in Gottes
berg, Göttingen, Landsberg a.W, sowie das Kaiserliche Gewerbe
gericht in Metz.
Ferneres vom Verbandstage. Wenngleich die Versammlung

von Gewerbegerichts-Vorsitzenden, welche am 29. September in
Straßburg stattfand, in erster Linie durch die Innungsnovelle
veranlaßt war (vergl. den leitenden Aufsatz in dieser Nummer), so
wurde die Konferenz gleichzeitig auch zu einem Meinungsaustausch
über eine Reihe von Fragen aus der Praxis benutzt. Beigeordneter
Wolf-Offenbach brachte das Verhältniß des §. 51 der Gewerbe
ordnung zu §. 124 zur Sprache, Bündner, Vorsitzender des Ge
werbegerichts Ludwigshafen, die Frage der Vertretung Minder
jähriger vor den Gewerbegerichten, Justizrath Decker-Köln die Frage
der Kompetenz der Gewerbegerichte für Straßenbahnstreitigkeiten,
was dem Geschäftsführer Stadtrath Flesch Anlaß gab, auf die
Menge der einer sicheren Lösung ganz unfähigen Streitfragen auf

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 1 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Der' Von Anna Jastrow.– Die deutscheBerufszählung. Von Dr. E. Hirschberg; Sozialpolitische
Konsular-Berichterstattung in Deutschland und England. –
Kommunale Fürsorge für die Fleischversorgung Wiens;
Freibänke für die Landgemeinden im Kreise Mainz; Städtische
Radfahrer-Uebungsbahn und Lawn-tennis-Plätze inHannover;
Kommunales Programm für evangelische Arbeitervereine:
V. westpreußischer Städtetag.–Verbandstag der katholischen
Arbeitervereine Süddeutschlands; Tag der
Schlesiens, Galiziens und derBukowina. –Schutz für Mühlen
arbeiter in Deutschland; Unterbemannung englischer Schiffe;
Fabrikinspektion und Frauenvereine in Baden.– Verband
der Orts-Krankenkassen im Deutschen Reich. – Die Armen
verwaltung in Elsaß-Lothringen; Armenpfleger-Tag in Straß
burg.– Handwerker- und Innungsvorlage in Deutschland.
Aus dem Inhalt der letzten Septembernummern der „Sozialen

Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Erhöhung der
Beamtengehälter in Preußen.–Die englische Enquete über Arbeits
losigkeit. Von Dr. E. Loew (London). – Die deutschenGewerk
schafts-Organisationen im Jahre 1895. Von C. Legien, Mitglied
des Reichstags (Hamburg).–Die amtlichen Vorschläge zur Revision
der deutschen Arbeiterversicherungs-Gesetze. Von Stadtrath H.
v. Frankenberg (Braunschweig). – Bildungs- und Arbeits
verhältnisse im Handelsgewerbe. -

furt a.M.).– Die“ der Lage der Konfektionsarbeiter
auf genossenschaftlichem Wege. Von Dr. E. Hirschberg (Berlin),– Die Aufgaben der Handwerks-Organisation in dem deutschen
Innungs-Entwurf. Von Dr. Andr. Voigt (Frankfurt a.M.). –
Der Allgemeine Verband deutscher Erwerbs- und Wirthschafts

CarlHeymannsVerlagin BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeldin

Bauarbeiter

Von Dr. jur.M.Quarck (Frank-

merksam zu machen, die daraus entständen, daß das Recht alle
Gewerbetreibenden, ihre Streitigkeiten rasch, schnell und unter :
ziehung von Arbeitnehmern und Arbeitgebern entschieden zu sehe
beschränkt se

i

auf diejenigen, die nach der ganz äußerlich von de
r

Gewerbeordnung gemachten Scheidung gerade dem letzteren Geist
unterstellt seien. - -

Endlich regte noch Gerstein-Dortmund die interessante
wichtige Frage an, ob nicht die Innungen durch Aufstellung e

i

heitlicher Arbeitsordnungen für die Verhinderung der Streitigkeit:
des kleinen Betriebes sorgen könnten, wie e

s die Arbeitsordnungen

für den Großbetrieb mit bestem Erfolge bewirken. So konnte de
r

Oberbürgermeister Gaßner, welcher den Vorsitz führte, im Schluß
wort mit Recht darauf hinweisen, daß die heutige Versammlung di

e

Nothwendigkeit, derartige Besprechungen regelmäßig und in al
le

gedehnter Weise herbeizuführen, dargethan habe. - - - - -

Aus dem Bericht des Geschäftsführers sei schließlik
mitgetheilt, daß von den etwa 275 bestehenden Gewerbe
erichten bis jetzt 112 dem Verbande beigetreten sind, und' noch beständig neue Beitrittserklärungen aus allen Theilen
des Reichs einlaufen. Die finanziellen Verhältniffe des Verbands
sind befriedigend, d

a

die Nothwendigkeit einer gewissen Aus
dehnung der Verbandsthätigkeit behufs vollständiger Sammlung

der gerichtlichen Entscheidungen, der Auszüge aus den Berichten u
n
d

den statistischenDaten allseitig anerkannt ist, wurden vom Ausschu
dem Geschäftsführer die Mittel zur Gewinnung von Hülfsarbeitern
bewilligt. Im Uebrigen hat der Verband nicht nur gesucht, zu

r

Fortentwickelung der Rechtsprechung und des Rechtes des Arbeits
vertrages beizutragen, e

r hat vielmehr auch zuerst und nachhaltig
die Aufmerksamkeit auf die Einrichtungen zur Verminderung d

e
r

gewerblichen Streitigkeiten (Arbeitszettel, Kontraktbücher u
. . w.

gelenkt, e
r

hat die Angriffe gegen die Gewerbegerichte, die aller
dings wohl ihren Höhepunkt überschritten haben, beobachtet und
zur allgemeinen Kenntniß gebracht und, soweit nothwendig, wider
legt. ' hat er die Angriffe gegen die Endgültigkeit und
sofortige Vollstreckbarkeit der Entscheidungen aufmerksam verfolgt,

wobei e
r allerdings nicht in der Lage war, irgendwelche Thatsachen

in Erfahrung zu bringen, welche diesen Angriffen. Berechtigung
verliehen. Er hat der Diskussion über die Ausdehnung der Ge
werbegerichte auf Kaufleute, Dienstboten, landwirthschaftliche Arbeiter
den nöthigen Raum gegeben, die sozialpolitische Nutzbarmachung
dera" insbesondere ihre Ausgestaltung als Einigungs
ämter und Arbeitsämter, die Pflege ihrer Beziehungen zu den
Arbeitsnachweis-Stellen nach Möglichkeit befördert. Das Verbands
organ is
t

hierbei stets bereit, beiden Theilen, Arbeitnehmern und'' das Wort zu geben.
Genossenschaften im Jahre 1895. Von Dr. Hans Crüger (Char
lottenburg). – Die Selbstverwaltung der deutschen Krankenkassen
Von W. Gewehr (Elberfeld). – Aus dem Notizen theil:
Vorgehen von Gewerbegerichts-Beisitzern gegen die Innungs-Vor
lage; die Londoner Schneider-Innung als Schiedsgericht; Urtheil
des Londoner Schiedsamtes im Bäckergewerbe; permanentes Schieds
gericht im Baugewerbe; Lohnklauseln in den Vergebungs-Bedin
gungen belgischer Kommunen; Vorgehen württembergischer Städte
gegen gewerbliche Beschäftigung von Schulkindern; Beschäftigung
weiblicher Arbeitslosen in Kolmar; Lohnbewegungen städtischer
Arbeiter in Deutschland; Kinderspeisungen in deutschen Städten;
Vereinigung sozialistischer Gemeinderäthe in Baden; Central
verband deutscher Gemeindebeamten; katholisch-sozialer Kursus in
Schwäbisch-Gmünd; Volkszählung in Rußland; Koalitionsfreiheit
und grober Unfug; Lohnbewegung im Londoner Schneider
gewerbe; schwarze älte der Bauunternehmer Geras; Arbeiter als
Fabrikinspektoren in Belgien; Kinderarbeit und Raffen-Entartung

in Sizilien; Freiwillige Hygienekommission der Berliner Aerzte.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,F" und Industrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische Neurscheinungen.

Die „SozialePraxis, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich2.4 50 „

g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.ZubeziehendurchjämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen' direktdurchdieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.,auerstr.44).

BerlinW. – Verantwortlichfür die Redaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin,
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Waaren abgeführtist, von demAr
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| Inhaltsangaben der„Sozialen Praxis“.

Abdruck sämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedochnur
mit voller Quellenangabe.

Rechtsprechung.

Ist Haft zur Erzwingung der Fortsetzung des Arbeits
verhältnisses zulässig? (Beschlüsse des Kreis-Gewerbegerichts
Altena, Kammer Lüdenscheid, und des Landgerichts Hagen. Mitgetheilt
uom Beigeordneten Frank in Lüdenscheid)
Durch Urtheil des Kreis-Gewerbegerichts Altena, Kammer Lüden

scheid,war ein Arbeiter verurtheilt, die bei dem Arbeitgeber ohne vor
herige Kündigung und ohne gesetzlichenGrund verlassene Arbeit bis zu

einem bestimmten Zeitpunkte wieder aufzunehmen und bis zur recht
mäßigen Auflösung des Arbeitsverhältnisses fortzusetzen. Da Beklagter
diesemUrtheilsspruche keine Folge leistete, so beantragte Kläger, den
selben durch Haft zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit anzuhalten. Be
klagter wurde daraufhin zu einer Haft von 3 Tagen verurt heilt. Nach
Vollstreckung dieser Strafe beantragte Kläger, den Beklagten, der die
Arbeit noch immer nicht wieder aufgenommen hatte, in eine neue Haft
strafe zu verurtheilen. Es wurde alsdann ein weiterer Haftbeschluß
erlassen, gegen den Beklagter das Rechtsmittel der Beschwerde einlegte,
mit der Begründung, daß e

r

durch Abbüßung der 3 Tage Haft „seine
Schuld gesühnt habe“. Das Beschwerdegericht (Landgericht Hagen) hob
den Haftbeschluß auf.
Gründe: „Die Wiederaufnahme eines Arbeitsverhältnisses gehört

nicht zu denjenigen Handlungen, zuderen Erzwingung das Prozeßgericht
die Haft anordnen kann. Nach § 774 der Civilprozeßordnung is

t

die
Anordnung der Haft nur zur Erzwingung solcherHandlungen statthaft,
welche einerseits nicht durch einen Dritten vorgenommen werden können
und andererseits ausschließlich von demWillen des Schuldners abhängen.
Eine solcheHandlung is

t

die Wiederaufnahme und Fortsetzung eines
Arbeitsverhältnisses der vorliegenden Art nicht. Denn einmal hängt
nach dem Sinne der Civilprozeßordnung eineHandlung, zu deren Vor
nahme besondere Fähigkeiten anzuwenden sind – der Schuldner bean
sprucht für seineLeistungen einen Tages-Arbeitsverdienst von 4.750–,
nicht ausschließlich von dem Willen des Schuldners ab, und sodann
betrifft der § 774 Abs. 1 der Civilprozeßordnung offenbar nur ganz

bestimmteHandlungen, wie Rechnungslegung, Leistung des Offenbarungs
eides, nicht aber eine Gesammtheit von Handlungen, wie si

e

ein Arbeits
verhältniß mit sich bringt. Diesem Umstande trägt auch das Gewerbe
gerichtsgesetzdurch die Vorschrift des §. 51 Rechnung.“

Bedeutung eines vor dem Einigungsamt geschlossenen
Vergleichs. Kann der einzelne Arbeiter daraus Rechte her
leiten, obwohl der Arbeitgeber mit ihm abweichende Be
dingungen nachträglich vereinbart hat? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Berlin, Kammer I, Vorsitzender Magistrats-Affeffor Techow).
Die Näherin C. is

t

vom Januar 1895 bis 27. Juni 1896 für den
Schneidermeister N. als Westenarbeiterin auf Stücklohn beschäftigt ge
wesen. Am 19. Februar cr. is

t

vor dem Einigungsamt des Gewerbe
gerichts zur Beilegung des in der Konfektions- und Schneiderbranche
ausgebrochenen Streiks von einer Anzahl Vertreter der Arbeitgeber,
Arbeitnehmer und Zwischenmeister vereinbart worden, daß die Kon
fektionäre vorbehaltlich genauerer definitiver Festsetzung vorläufig auf
alle bisher dahin gezahlten Löhne einen Zuschlag von 12% 0%, jeden
falls aber die Löhne eines näher bezeichneten Minimaltarifs zahlen
sollten, und daß dieser Zuschlag von den Zwischenmeistern den Arbeitern
gezahlt werden solle. Die Parteien sind bei dieser Verhandlung weder
als paktierendeTheile hervorgetreten, noch haben si

e

den verhandelnden
Interessenten besondere Vollmacht ertheilt. Beklagter hat jedoch, so

lange e
r

selbst den 12'2 prozentigen Zuschlag von seinen Arbeitgebern
erhielt, auch seinerseits seinen Arbeitern denselben gezahlt, und so hat
auch die Klägerin eine Zeit lang einen Zuschlag von 12% 0% auf ihre
Löhne erhalten. Als dann aber hat der Beklagte der Klägerin erklärt,

e
s gäbe fernerhin keine Prozente mehr, da e
r

auch von dem Geschäft,
für welches er liefere, keine Prozente mehr bekomme. Trotzdem hat die
Klägerin weiter Arbeit von dem Beklagten genommen, verlangt aber
mit vorliegender Klage, daß der Beklagte ihr auf die seit jener Er
klärung im Gesammtbetrage von 52,84... gezahlten Löhne noch 12/2 %.
also 5,5 %

.

nachzahle, d
a

e
r

nicht berechtigt gewesen wäre, sich von
der Vereinbarung des 19.Februar cr

.

loszusagen.

Die Klage wurde abgewiesen.

Gründe: Selbst wenn die Parteien sich an den Verhandlungen
vor dem Gewerbegericht, deren Ergebniß das Provisorium vom 1

9
.

Fe
bruar cr

.

gewesen ist, direkt oder indirekt betheiligt hätten, müßte den
noch dem Beklagten das Recht zugestanden werden, andere, als die
darin festgesetztenLöhne zu vereinbaren. Denn jenes Provisorium is

t

lediglich eineOfferte der Arbeitgeber an die Arbeitnehmer, auf Grund
lage der darin aufgenommenen Bestimmungen fernerhin und bis auf
Weiteres Arbeitsverträge schließen zu wollen. Der Offerent is

t

aber
nicht a

n

seineOfferte gebunden, kann dieselbe vielmehr zurückziehen und
kann ferner nicht vom Oblaten gezwungen werden, auf Grund der
Offerte abzuschließen. Danach is

t

der Beklagte, weil e
r

rechtzeitig die
Aufhebung der Zusage erklärt hat, nicht verpflichtet, die Prozente nach
zuzahlen und zwar umsonveniger, als er sich am 19. Februar nicht per
sönlich verpflichtet, sondern lediglich das von Anderen vereinbarte Pro
visorium befolgt hat. Darin liegt aber das Kriterium dafür, daß jene
Abmachung vom 19. Februar cr

.

nicht e
in Vergleich im civilrechtlichen

Sinne war – denn vergleichen kann man sichnur mit individuell be
stimmtenGegnern –, sondern daß es eine Offerte für ferneres Zusammen
arbeiten, eine Friedensbotschaft a

n

eine unbestimmte Gesammtheit der
Interessenten war, welche, wenn nicht befolgt, nur zur Folge haben
kann, daß Niemand beim dem Beklagten mehr Arbeit nimmt, daß der
Streik wiederauflebt, welcher aber rechtlich nicht erzwungen werden
kann. Mit Recht betonte der Beklagte, Klägerin hätte aufhören sollen
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zu arbeiten, als ihr der Wegfall der Prozente bekannt gegeben |
wurde.*)
Anm. d. Red. Die Frage, inwieweit Verabredungen vor dem

Einigungsamt die Parteien binden, und andere Verabredungen aus' wird vermuthlich in der nächsten Zeit öfter die Gewerbe
anerichtebeschäftigen. Die Frage wird nach der Individualität des
Falles verschiedenzu beurtheilen sein. An sich is

t

die Bejahung auch bei
solchen einigungsamtlichen Protokollen nicht unbedingt ausgeschlossen,
die zwischen Gesammt-Parteien zu Stande kommen, wenn z. B. in der
Form des Protokolls und in der Bevollmächtigung der beiderseitigen
Vertreter dahin Vorsorge getroffen ist.

Gleichheit der Kündigungsfrist (§. 122 der Gewerbeordnung).
Welche Folge tritt ein, wenn ungleiche Fristen bedungen
ind? (Urtheil des Gewerbegerichts Berlin, Vors.: Magistratsaffessor
Lohmeyer) - -
Der Bauarbeiter B. behauptet, im Juli 1896 ohne gesetzlichenGrund

und ohne Kündigung vom Maurermeister Sch. entlaffen zu sein, und
beansprucht für 1 Woche und 2 Tage, während welcher er beschäfti
gungslos gewesen sein will, Lohnentschädigung in Höhe von 4

4

48.
Beklagter legt ein Schriftstück vor, Inhalts dessenKläger durch Namens
unterschrift anerkannt habe, daß keineKündigung stattfinde, der Beklagte
befugt sein solle, den Kläger zu jeder Zeit zu entlassen, der Kläger
seinerseits am Abend jeden Arbeitstages das Arbeitsverhältniß
lösen dürfe. Der Kläger giebt zwar zu, diese Erklärung unterschrieben

zu haben, ficht aber ihre Gültigkeit aus dem Grunde an, weil in der
selben die Aufkündigungsfristen für beide Kontrahenten nicht gleich be
stimmt seien; ein Einwand, mit dem e

r

schon bei Abgabe der Unter
schrift hervorgetreten sein will, und der sich auch als zutreffend erwies.
Die Gewerbeordnung bestimmt in ihrem §. 122, „daß ein Arbeits

verhältniß zwischen den Gesellen oder Gehülfen und ihren Arbeitgebern

durch eine jedem Theile freistehende, 14 Tage vorher erklärte Aufkündi
gung gelöst werden kann, wenn nicht ein Anderes verabredet ist. Werden
andere Aufkündigungsfristen vereinbart, so nüffen si

e

für beide Theile
gleich sein. Vereinbarungen, welche dieser Bestimmung zuwiderlaufen,

sind nichtig.“ Der hierin zum Ausdruck gelangte Grundsatz, daß für
beide Kontrahenten alle diejenigen Abreden gleich sein müssen, welche
eine Einwirkung auf die Bestimmung der Zeit ausüben, mit deren Ab
lauf seit der einseitigenKundgebung des Auflösungswillens das Arbeits
verhältniß ein Ende finden soll, gilt nach der Fassung des § 122 nicht
ausschließlich für die einfachen Frist-Verlängerungen, -Kürzungen und
-Aufhebungen, sondern auch für die Fälle, in welchen festgesetztwird,
daß die Aufkündigung nur an bestimmten Tagen, zu einer bestimm
ten Tageszeit erfolgen dürfe oder unzulässig sei.– Der Beklagte hat
sichdas Recht vorbehalten, den Kläger „zu jeder Zeit“, d

.
h
.

zu jeder
beliebigen Tagesstunde zu entlassen. Dem Kläger stand dieses Recht
nicht zu, e

r war gehalten, mindestens bis zum Ablauf des Arbeitstages
den Vertrag zu erfüllen, erstmit diesemZeitpunkte durfte er von dem
selben abgehen. Für den Kläger war damit eine eintägige Kündigungs
frist bestimmt. Es liegt darin eine offenbare Verschiedenheit, die, da si

e

von dem §. 122 nicht geduldet wird, die über die Auflösung des Arbeits
verhältnisses getroffene Abrede nichtig macht.– Fehlte e

s also, da die
vom Beklagten beregte Abrede als nicht getroffen gelten muß, überhaupt
an einer Vereinbarung über die Kündigung, so bewendet e

s

bei der
gesetzlichenBestimmung des § 122, daß in Ermangelung einer ander
weiten Abrede das Arbeitsverhaltniß nach Ablauf einer 14-tägigen
Aufkündigungsfrist gelöst werden kann. (Vergl. v

. Landmann, Gewerbe
ordnung, Anm. 3 zu §.122, und Schenkel, Gewerbeordnung, Anm. 7

zu §. 122).
Truckverbot. Kann der Arbeiter den Theil seines Lohnes,

der mit feiner ausdrücklichen Genehmigung direkt an einen
Schankwirth für entnommene Waaren abgeführt ist, von den
Arbeitgeber in Baarzahlung verlangt werden? (Urtheil des
Gewerbegerichts Königsberg i. Pr. Vorsitzender: Stadtrath Pohl.)
Ein Bauunternehmer hatte seinemMaurerpolier, welcher regelmäßig

die Auszahlung des Lohnes an die Gesellen und Arbeiter besorgte, den
Lohn zur Auszahlung richtig übergeben; der Maurerpolier hatte jedoch
einenTheil des Lohnes eines Gesellen nicht an diesen, sondern an einen
Schankwirth gezahlt. Der Geselle klagt gegen den Bauunternehmer auf
Auszahlung eines vollen verdienten Lohnes. – Der Maurerpolier,
welcher als Vertreter des beklagten Bauunternehmers vor Gericht er
schien, gab zu, daß er einen Theil des vom Kläger verdienten Lohnes
im Betrage von 1050 / einbehalten und an einen Schankwirth für

*) In einem andern Erkenntniß derselben Kammer wird dieser
Gedankengang folgendermaßen durchgeführt: Jene Zusage is

t

etwas
Aehnliches, wie die Annonce eines Kaufmanns, der zu bestimmtenPreisen
seine Waaren anpreist; wie letzterer jederzeit widerufen kann und nicht
gezwungen werden kann, auf eine Annonce hin zu verkaufen, so können
auch die Beklagten nicht für immer und gegenüber Jedermann an ihre
Zusage gebunden erachtet werden.

durch den Kläger entnommene Waaren abgeführt habe, behauptet aber,
daß e

r

von dem Kläger ausdrücklich hierzu die Genehmigung erhalten
habe und sichder Kläger daher diesen Abzug gefallen lassen müffe. –
Das Gericht erachteteden von dem Vertreter des Beklagten erhobenen
Einwand, daß der Kläger sichmit dem Abzuge und der Abführung des
Betrages von 10 so ... an den Schankwirth einverstanden erklärt habe,
für unerheblich, da nach §. 115 der Gewerbeordnung die Gewerbe
treibenden verpflichtet seien,die Löhne ihrer Arbeiter baar auszuzahlen,
und ferner in §. 115a der Gewerbeordnung ausdrücklich bestimmt sei,
daß Lohn- und Abschlagszahlungen an Dritte auf Grund von Rechts
geschäften, welche nach §. 2 des Gesetzes, betreffend die Beschlagnahme
des Arbeits- oder Dienstlohnes, vom 21. Juni 1869 rechtlich unwirksam
seien, nicht erfolgen dürfen. Die Auszahlung des Lohnes an den
Maurerpolier befreie den Beklagten nicht von der Zahlungspflicht dem
Kläger gegenüber. Der beklagte Bauunternehmer wurde zur Zahlung
des durch seinenPolier einbehaltenen und an den Schankwirth abge
führten Betrages von 10,50 „K verurtheilt. -

„Entwendung“ als Entlassungsgrund. (§. 123* der Ge
werbeordnung. – Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, eingesandt
vom Vorsitzenden Dr. Hartenstein)
Der Kläger verlangt Entschädigung, weil er ohne Kündigung ent

lassen worden ist. Der Beklagte wendet ein, der Kläger habe sich einer
Entwendung schuldig gemacht.

Der zu Grunde liegende Vorgang is
t

folgender: Im Restaurant
des Beklagten befindet sich oben ein Offizierskasino. In diesen fand auf
29. Januar ein Fest statt, bei dem der Kläger zu helfen hatte. Der
Beklagte sagte ihn ausdrücklich, er solle gewiß nichts trinken (weil er

nämlich bei einer anderen Gelegenheit vorher einmal zu viel getrunken
hatte). Der Kläger trank nun oben nichts, nahm aber eine Flasche
Champagner mit hinunter und trank si

e

mit einem Kollegen aus. Er
behauptet, e

r

sei dazu von der ersten Ordonnanz des Kasinos, den Ge
freiten K., ausdrücklich ermächtigt worden, auch habe ihm der Wirth
schaftsführer des Kasinos, Sergeant D., mehrfach zu Trinken angeboten.
Beide haben dies aufs Bestimmteste bestritten. Sie haben angegeben,
daß si

e

zu einer derartigen. Freigebigkeit lediglich kein Recht hätten;

nur das sei richtig, daß aus angebrochenen, aber noch nicht leeren
Flaschen die Bedienung zumeilen Wein nehme, was auch erlaubt sei.
Eine ganze Flasche se

i
noch niemals einem gegeben worden. K. giebt

an: als der Kläger ihn um eine Flasche gebeten habe, habe er aus
drücklich erwidert, das könne er nicht. Der Kläger habe ihn nachher

zu einer ihm günstigen Aussage zu verleiten gesucht, (was der Kläger
allerdings bestreitet).
Das Gericht war der Ansicht, daß die Zustimmung der Kasino

Ordonnanz, selbst wenn si
e

erfolgt wäre, dem Kläger noch lange kein
Recht gäbe, eine Flasche Champagner zu nehmen. Er wußte das ganz
zweifellos, daß weder der Gefreite nochder Wirthschaftsführer Champagner

flaschen herschenkendürfen, und daß, wenn si
e

e
s thäten, d
ie

ihre Pflicht
verletzten. Er würde also durch deren Erlaubniß nicht entlastet. Viel
mehr hat e
r

sich einer Entwendung schuldig gemacht, und die Entlaffung

war deshalb gerechtfertigt.

Einigungsämter.

Der Magistrat Berlin vor einem Gewerbegericht als Einigungs
amt. Im Berliner Gasarbeiter-Streik is

t

zum ersten Mal der
Fall vorgekommen, daß die Stadtgemeinde selbst als Partei an
einem Einigungsverfahren betheiligt war. Die streikenden städti
schen Gasarbeiter hatten das Gewerbegericht angerufen, und auf
dessenVeranlassung hatte der Magistrat sich der Anrufung ange
schlossen. Die Verhandlungen führten am 6

.

Oktober zu einem
Vergleich. Derselbe is

t

auch um deswillen bemerkenswerth, weil
die dabei zur Sprache gekommenen Schwierigkeiten Anlaß zu einer
Aenderung der Polizeiverordnung über Ausnahmen von der
Sonntagsruhe wurden (vgl. die ausführliche Darstellung in der
„Sozialen Praxis“, Nr. 5

, Sp. 104/6).
Ablehnung des Schiedsgerichts im Berliner Konfektions-Streik.

Der in sechsmonatlicher Arbeit vom Gewerbegericht Berlin ausge
arbeitete Schiedsspruch (vgl. die Beilage zu Nr. 6 des „Gewerbe
gerichts“) in dem Ausstand der Berliner Herren- und Knaben
Konfektion is

t

von den Konfektionären abgelehnt worden. Nachdem
diese Stellungnahme der Arbeitgeber bekannt geworden war, lehnten
die Arbeiter gleichfalls den Schiedsspruch ab; als Grund wurde

in öffentlichen Versammlungen angegeben, es habe sichgezeigt, daß
verschiedene Konfektionäre auch bessere Qualitäten uur nach dem
Mindesttarif bezahlen wollten, daß jonach der Minimaltarif von
den Arbeitgebern als Normaltarif auch für bessereQualitäten be
handelt würde; man dürfe dazu nicht durch Unterwerfung unter den
Schiedsspruch eine Handhabe bieten. Dem Gewerbegericht blieb
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nur übrig, das negative Ergebniß in der gesetzlich vorgeschriebenen | aus, dagegen traten hinzu Görlitz mit 1 Schiedsgericht für 61Mit
Form, durch die Tageszeitungen vom 23. September 1896 und
durch öffentlichen Anschlag, bekannt zu machen. Einen Beweis
dafür, wie gleichwohl die Feststellungen des Einigungsamts selbst
aufUnternehmerkreise gewirkt und die internationale Aufmerksamkeit
auf sichgezogen haben, liefert eben jetzt die Beurtheilung durch den
Schweizerischen Handels- und Industrie-Verein (vgl. „Soziale
Praxis“ Sp. 126).

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Die Innungs-Schiedsgerichte in der Praxis.
I. Statistisches.

Ueber die Thätigkeit der deutschen Junungen fehlt es an jeder
amtlichen Statistik. Nicht einmal auf Fortsetzung der Mittheilungen
über die Zahl der Innungen und deren Mitglieder, die Professor
Stieda im Handwörterbuch der Staatswissenschaften Bd. IVS.590 ff.

nach Angaben des Reichsamts des Innern brachte, ist zu rechnen.
Glücklicher Weise hat die Initiative der statistischenAemter der

deutschen Großstädte diese Lücke auszufüllen versucht. Das
Statistische Jahrbuch deutscher Städte“) bringt Uebersichten über
die Verhältnisse der Innungen aus fast allen Städten mit über
50 000 Einwohnern. Hier finden wir auch eine Zusammenstellung
über die Innungs-Schiedsgerichte. Es is

t

nun zwar möglich, daß
auch in kleineren Städten Innungs-Schiedsgerichte bestehen; indessen
kann deren Zahl oder gar der Umfang ihrer Thätigkeit nicht e

r

heblich sein, wie die folgenden Ziffern ergeben.
In mehr als der Hälfte der größeren deutschen Städte haben

die Innungen von dem Recht, nach §.79 des Gewerbegerichts
Gesetzes Innungs-Schiedsgerichte zu bilden, überhaupt keinen Ge
brauch gemacht, darunter Städte mit relativ starker Innungsent
wicklung, wie Hamburg, Leipzig, Dresden, Chemnitz u

.A. m. Es
bestanden insgesammt 66 Innungs-Schiedsgerichte in 21 Städten
und zwar in:
Berlin, München, Breslau, Köln, Magdeburg, Hannover,
Düsseldorf, Altona, Elberfeld, Barmen, Braunschweig, Dort
mund, Mannheim, Essen, Kaffel, Erfurt, Posen, Wiesbaden,
Duisburg, Frankfurt a/O. und Potsdam.
Außerdem besitzen die Innungsausschüsse von Berlin, Magde

burg, Barmen, Halle, Frankfurt a/O. und Potsdam gemeinsame
Schiedsgerichte, die für insgesammt 110 Innungen mit rund
17000 Mitgliedern zuständig sind. 17 Städte mit eigenen oder
gemeinschaftlichem Schiedsgericht der Innungen machten nähere
Angaben, aus denen ersichtlich ist, daß für 15 370 Mitglieder oder
41,9% der Gesammtzahl der Innungs-Mitglieder dieser Städte
diese als Schiedsgericht zuständig waren. Die Zahl der bei den
Schiedsgerichten schwebenden Streitsachen belief sich auf 931, oder
auf je 165 Mitglieder entfiel je eine Streitsache.
Am meisten wurde das Innungs-Schiedsgericht angerufen in

Posen, nämlich 33 Mal bei 3 Innungs-Schiedsgerichten für 243
Mitglieder, d

.
h
. auf je 7,4 Mitglieder entfiel eine Streitsache. Am

geringsten war ihre Thätigkeit in Breslau (im Jahre 1891), wo
selbst nicht weniger als 10 Innungs-Schiedsgerichte für ganze
551 Mitglieder bestanden (die etwa 1/3 aller Innungs-Mitglieder
betrugen). Daselbst wurden nur 10Streitsachen anhängig gemacht,

d
. h
. auf je 55,1 Mitglieder entfiel eine. Unter den 19 Städten,

welche brauchbare (obwohl theilweise lückenhafte) Angaben damals
lieferten, mit insgesammt 47 Innungs-Schiedsgerichten müssen doch
mindestens alle, die unter 100 Mitglieder haben, als werthlos be
zeichnet werden; e

s

sind dies 12 in 9Städten, also ein erheblicher
Theil der Gesammtzahl. Darunter sind z.B. 2 Innungs-Schieds
erichte in Duisburg mit 33 Mitgliedern und 2 Streitsachen, die

in 1893 bestehen blieben und für ganze 19 Mitglieder kompetent
waren. Aber auch die für München und Köln bestehenden Innungs
Schiedsgerichte, die sich auf nur 148 bezw. 110 Mitglieder er
streckten, sind selbst nach mildem Maßstab als unnütze Spielerei zu

bezeichnen.
Für das Jahr 1893 haben 37 Städte Angaben gemacht, die

im Vorjahre berichteten. Eine Stadt (Elberfeld) mit 1 Innungs
Schiedsgericht, dessenMitgliederzahl unbekannt blieb, fiel diesmal

*) Herausgegeben von Dr.M. Neefe, Direktor des Statistischen Amts
der Stadt Breslau. Die Angaben des 4

. Jahrgangs 1895 (S. 283)
beziehen sichauf das Jahr 1892 (für Breslau 1891), die des 5. Jahr
gangs 1896 (S. 284) auf 1893. In dem Vorbericht für 1896 wird be
merkt, daß „die Beschaffung des Materials auf große Schwierigkeiten und
passiven Widerstand seitens der Vertreter der Innungen gestoßen sei“.

glieder und 5 Streitsachen und Freiburg i.B. mit 2 bezw. 9
7

bezw. 8
. Insgesammt wurden 7
7 Innungs-Schiedsgerichte in

24 Städten gezählt – also 2 mehr für die vergleichbaren als im

Vorjahre. Schiedsgerichte der Innungsausschüsse bestanden in

Berlin (mit 12095 Mitgliedern und 746 Streitsachen), Magdebur
Barmen, Halle a/S, Frankfurt a. O. und Potsdam. Die Zahl
der Mitglieder von Innungen mit gemeinsamen oder eigenen
Schiedsgerichten betrug in 19 Städten 20848 oder 55 % der
Gesammtzahl der Innungsmitglieder dieser Städte. Dies würde
gegen das Vorjahr eine Zunahme von 5472 den Innungs-Schieds
gerichten angeschlossener Mitglieder ergeben; allein davon sind ab
zuziehen die erstmalig berichtenden Städte Freiburg i./B. und Görlitz
mit zusammen 158 und die zum ersten Male ihre Mitgliedsziffern
angebenden Städte Magdeburg und Halle a./S. mit zusammen
2958 Mitgliedern. Somit ergiebt sich nur eine Zunahme von
2362 angeschlossenen Mitgliedern, die fast ausschließlich auf Berlin
(um 1478) und Breslau (um 493 Mitglieder) entfällt. Außerdem
läßt sich nur in Barmen uud Frankfurt a./O. eine erhebliche Zu
nahme a

n Mitgliedern konstatieren, während die anderen stagnieren
oder theilweise zurückgehen. Im Verhältniß zur Gesammtziffer
der Innungsmitglieder is

t

die der Mitglieder von Innungs-Schieds
gerichten beträchtlich in Berlin, Magdeburg, Barmen, wo si

e

die
weitaus große Mehrzahl derselben umfaßt. Außerdem weisen noch
über 50% der Innungsmitglieder auf die Schiedsgerichte inHalle
und Frankfurt a./O., alle übrigen sind darunter. Die kleinsten
Ziffern hat Duisburg mit 2 (!)Schiedsgerichten für 19 Mitglieder,
denen keine einzige Streitsache vorlag, dann Wiesbaden 1 bezw.
37 bezw. 0

,

Dortmund mit 1 bezw. 58 bezw. 3
,

Mannheim 1

bezw. 59 bezw. 0 u. f. f. Unter 100 Mitglieder haben ins'' 11 Innungs-Schiedsgerichte in 8 Städten. Die Zahle
r anhängig gemachten Streitsachen belief sich im Ganzen auf

931, d
.

h
. je eine auf 19,1 Mitglieder. Dieselben waren für das

Vorjahr so unvollständig angegeben, daß eine Vergleichung uns
kaum angängig erscheint, wie denn auch die Mitglieder-Zunahme
ebenso gut auf eine vollständigere Aufnahme zurückgeführt werden
kann. Am meisten angerufen wurden die Innungs-Schiedsgerichte

in Polen und Hannover, am wenigsten in Breslau und den
kleineren Städten, wo ihre Thätigkeit fast Null war.
Ueberblickt man dieses Ziffernbild, so läßt sich trotz seiner

Lückenhaftigkeit soviel feststellen: der Umfang und die Zahl der
Innungs-Schiedsgerichte is

t

keineswegs so unbedeutend, wie Herr
Stadtrath Büttner annimmt.*) Unter den Großstädten dürften
schon jetzt die Gewerbegerichte in Berlin, Magdeburg und Breslau
unter der konkurrierenden Thätigkeit der Innungs-Schiedsgerichte

zu leiden haben, unter den kleineren Städten etwa Halle a./S,
Barmen, Posen und Frankfurt a./O. Wenn dies bislang weniger

in die Erscheinung tritt, so is
t

die geringe Ausdehnung und noch mehr

d
ie großentheils noch geringfügigere Thätigkeit der Innungen die
Hauptursache. Das würde sich zu Ungunsten der Gewerbegerichte
mit Annahme des Entwurfes der Handwerkervorlage ändern, und
daher is

t

e
s

sehr berechtigt, wenn e
r von diesen aufs Aeußerste

bekämpft wird.
Berlin. Rudolf Grätzer.

II
. Innungs-Schiedsgerichte in Berlin.

Von den in Berlin bestehenden 68 Innungen gehörten im

Jahre 1895/96 46 dem gemäß § 102 Reichs-Gewerbeordnung e
r

richteten Innungsausschuß an, zu dessen Aufgaben– gemeinsame
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der vereinigten Innungen– auch die Errichtung eines Innungs-Schiedsgerichts gehört.
Dieses Innungs-Schiedsgericht des Innungsausschusses müßte
daher für alle 46 Innungen fungieren. 1

1 Innungen sind aber
nicht in der Lage gewesen, einen Gesellenausschuß zu bilden bezw.
Gesellenbeisitzer zum Schiedsgericht wählen zu lassen. Eine zum
Innungsausschuß kürzlich hinzugetretene Innung hat ein eigenes
Schiedsgericht beibehalten, so daß das gemeinsame Schiedsgericht
für 34 Innungen mit 12 107 Mitgliedern bestand. Das Schieds
gericht verhandelte im Jahre 1895 778 Streitfälle (gegen 897 im
Jahre 1894). 2 Innungen mit 380 bezw. 115 Mitgliedern hatten
eigene Schiedsgerichte, die Zahl der verhandelten Sachen is

t

nur
von der letzteren Innung mit 13 angegeben. Gegenüber den 12000
Prozessen, die vom Gewerbegericht zu erledigen sind, is

t

die Zahl
der beim Schiedsgericht anhängigen Sachen auffallend gering.

7 Innungen sind nur dadurch in der Lage gewesen, Gesellen
Beisitzer zum Schiedsgericht zu entsenden, daß si

e

in ihr Statut
die Bestimmung aufgenommen haben: Falls die Gesellen die Wahl

-, S
.

Nr. 1 Sp. 4.
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eines Gesellenausschusses verweigern, ernennt der Vorstand den
Gesellenausschuß. Dieser ernannte Gesellenausschuß erwählt dann
die Beisitzer. Ob die so zu Stande gekommenen Beisitzerwahlen der
Vorschrift in § 100d der Gewerbeordnung, wonach die Beisitzer
„von den Gesellen oder einer Vertretung '' zu wählen sind“,
genügen, is

t
mindestens zweifelhaft.

Auch bei anderen Innungen vollziehen sich die Wahlen zum
Gesellenausschuß in einer Weise, die mindestens zu Bedenken Anlaß
giebt. Vollständige Verzeichnisse der bei Innungs-Mitgliedern in

Arbeit stehendenGesellen, wie si
e

die Innungsstatuten vorschreiben,
werden selten geführt. Meist begnügt sich die Innung damit, an
die Mitglieder die Aufforderung zu richten, ihre Gesellen von der
Wahlversammlung inKenntniß zu setzen. Manche Innungen machen
den Wahltermin nur im Innungsbureau, Arbeitsnachweis oder
Krankenkassen-Bureau bekannt. So kommt es, daß beispielsweise
die Wahlversammlung zur Wahl des Gesellenausschusses der circa
2200 Mitglieder zählenden Schuhmacher-Innung aus kaum einem
Dutzend Gesellen bestand. Eine Prüfung der Legitimation der als
Gesellen-Beisitzer zum Innungs-Schiedsgericht gemeldeten Personen
findet kaum statt. Die Gewerbe-Deputation als Aufsichtsbehörde
hat dem Gewerbegericht wiederholt erklärt, daß si

e
nur im Rahmen

der Angaben des Innungsausschusses Mittheilung über den Bestand
des Innungs-Schiedsgerichts machen könne, ohne damit für die
ordnungsmäßige Besetzung einzustehen.

Nicht selten kommt e
s vor, daß für einzelne Innungen das

Schiedsgericht zeitweise außer Funktion tritt,“) ja, daß Klagen, die
wegen Unzuständigkeit vomGewerbegericht ab- und an das Schieds
gericht gewiesen waren, nach einiger Zeit wieder a

n

das Gewerbe
gericht zurückgelangten, weil inzwischen die Gesellen-Beisitzer der
Innung ausgeschieden seien oder ihr Amt niedergelegt hätten oder
weil die Innung trotz Aufforderung Beisitzer nicht angegeben habe.
Diese Unsicherheit des Bestandes des Schiedsgerichts gefährdet
eradezu die Rechtssicherheit. – Die Gemeinsamkeit des"auf" beschränkt sich nun wesentlich auf die
Räume, die Personen des Vorsitzenden und des Protokollführers.
Dagegen müssen bei jeder Sache die Beisitzer derjenigen Innung

*) Im Laufe des Jahres 1896 für 2 Innungen.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 6 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die Bodensenkungen beim Bergbau. Von Prof. E
.Reyer.–Weibliche Hülfsthätigkeit. Von Dr. jur. E.Muensterberg.–Die Interessenvertretung des Handwerks. Von Dr. Andr.

Voigt. – Wohlfahrts -Aufwendungen an den preußischen
Staats- und an den französischen Eisenbahnen; Schweizerische
Unternehmer über Schwitzlöhne in der deutschen Konfektions
Industrie; Arbeitsverhältnisse in Pennsylvanien; Bürgerrechts
Gesetz inHamburg.– Städtische Lesehallen; Städtische Parks;
Errichtung städtischerGaswerke inWien; Kommunale Straßen
reinigung und Müllabfuhr für Halle. Kostendeckung durch
Umsatzsteuer; Scheitern der Bauplatzsteuer in Berlin und
Dresden; Fortbildung derGemeinde-Umsatzsteuern beiGrund
stücken in Preußen; Städtische Arbeitsnachweise. – Kongreß
des Allgemeinen Vereins der Töpfer und Berufsgenossen
Deutschlands; Der belgische Bergarbeiterkongreß; Assoziation
der nicht organisierten Arbeiter in England: Arbeiterglashütte

in Albi; Einführung der Zehnstundenschicht im Falkenauer
Revier.–Kellnerschutz in Oesterreich; Polizeiverordnung über
die äußere Heilighaltung derSonn- und Feiertage in Preußen;
Prozeß wegen Lohnverkürzung gegen die sozialistische Pro
duktiv -Genossenschaft Vooruit in Gent; Ausdehnung der
Fabrikinspektion in Rußland. – Verbot von Sterbekassen in

Preußen; Fürsorge für ausgesteuerte Krankenkassenmitglieder

in Darmstadt. –Neue Bauordnungen in deutschen Städten.– Besuch Hamburger Gewerbeschulen seit 1865: Schulen
für schwachbegabte Kinder in Preußen.
Aus den Inhalt der letzten Oktobernummern der „Sozialen

Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Arbeiter
bewegung in Rußland. Von P. Inorodzew. – Uebernahme
des Heilverfahrens durch die Invaliden-Versicherungsanstalten nach
der deutschen Versicherungsnovelle. Von Dr.Wilh. Roth (Frank
furt a

.M.). – Der Bauschwindel in Bayern. Von Dr. jur.
K. v. Mangoldt (Frankfurt a.M.). – Das Begnadigungsrecht.

witwirken, welcher die Parteien angehören. Es müßten daher, wenn
beispielsweise 10–15 Klagen gegen Angehörige von eben so vielen
Innungen ungefähr gleichzeitig eingehen, zu einer Sitzung 40 bis
60 verschiedene Beisitzer geladen werden. Es bleibt, um das zu

vermeiden, nur übrig, die eingehenden Klagen so zu sammeln, daß
mehrere Streitsachen derselben Innung zusammen zur Verhandlung
kommen können, was nur auf Kosten der Schnelligkeit des Ver
fahrens möglich ist. Die Aufsichtsbehörde is

t

nicht in der Lage,
dieser durch die Besonderheit der ganzen Einrichtung bedingten
Langsamkeit entgegenzutreten.

Die beschränkte Mitwirkung der Gesellen bei Besetzung der
Richterbank, der schleppendeGeschäftsgang, das mangelhafte, völlig
formlose Verfahren von dem Schiedsgericht, endlich die Aussicht,
den Rechtsstreit noch vor dem gleichfalls langsam prozedirenden
und dazu kostspieligen ordentlichen Gericht in zwei Instanzen fort
führen zu müssen, machen e

s erklärlich, daß das Schiedsgericht von
den Gesellen in verhältnißmäßig seltenen Fällen angerufen wird.
Als Vorsitzende fungieren beim Schiedsgericht des Innungs

ausschusses Rechtsanwälte, die sich zur unentgeltlichen Uebernahme
des Antes bereit erklärt haben. Doch tritt oft ein Wechsel ein.
Erst kürzlich haben alle Vorsitzenden ihr Amt niedergelegt.
Wir haben so im Innungs-Schiedsgericht in Berlin ein wenig

erfreuliches Gebilde vor uns, das kaum die Garantien geordneter
Rechtspflege bietet. Man möchte ihm keine Verallgemeinerung für
das ganze Handwerk wünschen.

W. Cuno.Berlin.

Errichtung neuer Gewerbegerichte. Der Gemeinderath von
Zerbst hat die Errichtung eines Gewerbegerichts beschlossen. Bis
jetzt besitzt im Herzogthum Anhalt nur die Hauptstadt Dessau ein
Gewerbegericht. Dieser folgt Zerbst (17000 Einwohner) obgleich
die größeren Städte Bernburg (32000) und Köthen (25000) noch
kein Gewerbegericht haben. Auch in Zerbst erfolgte der Anschluß
nur mit 1:3 gegen 12 Stimmen, wobei die des Bürgermeisters die
Mehrheit machte.– Fing bezieht sich die Mittheilmng in Nr. 5

,

daß das Statut für Worms fertiggestellt sei, nicht auf ein Gewerbe
gericht, sondern auf den mit ihm inVerbindung stehendenArbeits
nachweis. Ein Gewerbegericht besitztWorms bereits auf Grund
des Statuts vom 4. Mai 1894.

–
Die deutschen Arbeitslosenzählungen. I. Die bisherigen Er

gebnisse im Allgemeinen. Von Dr. E
. Hirschberg (Berlin).

II. Die Ergebnisse der kommunalen Arbeitslosenstatistik in Stutt
gart. – Das Arbeiterinstitut in Stockholm. Von Wilhelmine
Grotjohann-Dohrn (Charlottenburg). – Die Bedrohung der
Konsumvereine in Deutschland. Von Dr. Hans Crüger (Char
lottenburg-Berlin). – Die österreichischeWahlreform. Von Privat
dozent Dr. L.M.Hartmann (Wien). – Das Steuerprivilegium
der Beamten in Preußen. Von Amtsgerichtsrath H. Ja strono
(Berlin). – Die sozialpolitische Seite der Währungsfrage. Von
Dr. E

.

Loew (Wien). – Der sozialdemokratische Parteitag in

Gotha. Von W.Blos M. d.R. (Stuttgart). – Die österreichische
Berufsstatistik von 1890. Vom Geheimen Regierungsrath Dr. P

.

Kollmann (Oldenburg i. Gr.). – Aus dem Notizentheil:
Nothstandsarbeiten in Neu-Süd -Wales; Arbeiterschutz beim Bau
der Pariser Weltausstellung: Geschäftsergebnisse der Gewerbe-Aus
stellungen in Berlin und Nürnberg; Kongreß der jüngeren
Evangelisch-Sozialen in Erfurt; Vorschläge zu einem Reichsgesetz über
kommunale Arbeitslosenversicherung; Verhandlungen des demokra
tischen Vereins in Frankfurt a.M. über kommunale Arbeitslosen
versicherung; Sicherung der Arbeiterlöhne bei Untervergebung von
Gemeindearbeiten in Straßburg.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände, Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen, Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen. -

Die „Soziale Braxis, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag
und kostet vierteljährlich 2.4 50 „

g
,

ein schließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen
sowiedirektdurch dieVerlagsbuchhandlung(Carl Heymanns Verlag, Berlin w.,
Mauerstr. 44).

„Das Gewerbegericht“ erscheint(llll erstenDonnerstagjeden Monats im Mindestumfang U011 %
.

Bogen und ist durchalle Buchhandlungen, Spediteure
und Postämter (Potzeitungsnummer 2811n) zu beziehen.Der Preis beträgt für das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdieVerlagshandlung M. 1,40.

Carl HenmannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße44.– Gedrucktbei Julius Sittenfeld in Berlinw. – Verantwortlichfür dieRedaktion:Dr. J. Jastrow n Charlottenburg-Berlin.
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nechtsprechung

-

Haben ungerechtfertigte Handlungen des Arbeitgebers
auf die Beurtheilung nachfolgender beleidigender Aleußerun
gen des Arbeiters Einfluß?
Berechnung der Entschädigung wegen kündigungsloser

Entlassung nach badischen Landrecht. (Urtheile des Gewerbe
gerichts Karlsruhe, Vorsitzender Rechtsanwalt Boeckh).

A
.

Beklagter tadelt eine von dem Kläger gemeinsam mit einem
andern Arbeiter gefertigte Arbeit, weil dieselbe unrichtig gearbeitet se

i

und verlangt, daß Kläger die leicht und in kurzer Zeit zu bewerk
stelligende Umänderung außerhalb der Arbeitszeit auf seine Kosten vor
nehme. Kläger weigerte sich dessen, worauf ihm Beklagter kündigte
und nochmals dasselbe Verlangen an Kläger stellte;Kläger erwiderte:
„Da seid Ihr mir Alle viel zu dumm dazu!“ Hierauf erfolgte die Ent
laffung des Klägers.

Das Gewerbegericht sprach dem Kläger Lohnentschädigung zu,
jedoch nur in Höhe der Hälfte des Schadens aus folgenden Gründen.
Nach §. 123 Ziffer 5 Gewerbeordnung kann ein Arbeiter dann ent

lassenwerden, wenn e
r

sichgegen den Arbeitgeber „grober Beleidigungen“

zur Last fallen läßt und e
s

is
t

zweifellos Rechtens, daß bei Beurtheilung
der Frage, o

b

eine „grobe Beleidigung“ vorliegt, die Veranlassung zu

der beleidigenden Aeußerung und das Verhalten des Arbeitgebers von
entscheidender Bedeutung sind. Im vorliegendem Falle hat nun das
Gericht angenommen, daß der Beklagte nicht berechtigt war, die Her
stellung der verpfuschten Arbeit auf Kosten des Arbeiters zu verlangen
und daß dieser sich um so mehr in einer gereizten Stimmung befand,
als Beklagter das Verlangen der Herstellung auf Kosten des Arbeiters
nach erfolgter Kündigung wiederholte; e

s

kann daher in der Aeußerung
des Klägers nur eine ungehörige Taktlosigkeit, nicht aber eine grobe
Beleidigung im Sinne des § 123 Ziffer 5 Gewerbeordnung erblickt
werden. Hierauf folgt, daß die Entlassung des Klägers in unglaub
licher Aufwallung und Uebereilung, somit unberechtigter Weise erfolgte,
und daß der Beklagte dem Kläger entschädigungspflichtig ist.
Was aber das Maß der Entschädigung betrifft, so kommt in Be

tracht, daß Kläger durch eine ungehörige taktlose Aeußerung zu der
übereilten Entlassung Veranlassung gegeben hat, somit sich im Mitver

Arbeiter - Beisitzer

Alle für die Redaktion des „Gewerbegerichts“bestimmtenSendungen bittet man zu adressieren:An Herrn Magistrats-Affeffor Cuno, Berlin w, Wormser Str. 2.

schulden befindet; Beklagter kann deshalb in Anwendung des Land
rechts Seite 1382 ff., §. 12 des Gesetzes vom 6

.

März 1845 nicht für
den ganzen Schaden, sondern nur für die Hälfte desselben in Anspruch
genommen werden.

B. Zugleich wurde die Entlassung für nicht gerechtfertigt erachtet

in folgendem Fall:
Auf Grund der Aussagen der Zeugen is

t

erwiesen, daß der Maschinen
meister den Kläger, ohne daß eine irgend zur Entschuldigung hinreichende
Veranlassung vorangegangen wäre, durch einen Schlag ins Gesicht töt
lich mißhandelte. Wenn dann der Kläger dem Maschinenmeister gegen
über eine drohende Stellung einnahm und äußerte „er schlage ihm eine
hin, daß er unter die Maschine falle“ so muß dieseBedrohung –welcher
übrigens irgend eine Thätlichkeit nicht folgte – als durch die voran
gegangene Mißhandlung des Klägers durch den Maschinenmeister ent
schuldigt erachtet werden und kann die Beklagten nicht berechtigen, die
Entlassung des Klägers auszusprechen.

Ein schiebung eines Zwischen unternehmers. (Urtheil des
Gewerbegerichts Königsberg i.Pr. Vorsitzender: Stadtrath Pohl)
Ein Bauunternehmer hatte die Putzarbeiten an einem Hause einem

Maurergesellen Z. im Akkord übertragen und diesem überlassen, sichdie
zur Ausführung der Arbeiten nothwendigen Arbeiter anzunehmen. Einer
der von dem Maurergesellen Z. eingestellten Maurergesellen wurde von

Z
.

ohne gesetzlichenGrund ohne Einhaltung der 14-tägigen Kündigungs
frist entlassen. Der entlasseneMaurergeselle klagte gegen den Bauunter
nehmer auf Zahlung des Lohnes für 14 Tage nach der Entlassung mit
4,50 … ( pro Tag, während welcher Zeit er ohne Arbeit geblieben war.
Der beklagte Bauunternehmer verwies den Kläger an den Maurer
gesellenZ, da dieser der Arbeitgeber desselbengewesen sei und dieser,
auf der Gerichtsstelle gleichfalls anwesend, erkannte auch an, der Arbeit
geber des Klägers gewesen zu sein. Der Kläger hielt jedoch eine Klage
gegen den Bauunternehmer aufrecht, da dieser seiner Ansicht nach als
sein Arbeitgeber anzusprechen se

i

und e
r

von dem Maurergesellen Z
.

doch nichts erhalten würde.
Das Gericht stellte fest, daß der verdiente Akkordlohn unter den bei

den Putzarbeiten beschäftigten Maurergesellen einschließlich des Maurer
gesellenZ. gleichmäßig vertheilt worden war, daß also der Maurer
geselleZ. keinen Untirnehmergewinn erzielt habe, sowie ferner, daß die
Lohnlisten wöchentlich dem Bauunternehmer eingereicht wurden und
dieser auf Grund dieser Lohnlisten die Abschlagszahlungen an Z. zur
weiteren Auszahlung an die anderen Gesellen geleistet hatte. Das Ge
werbegericht nahm auf Grund dieser Feststellungen an, daß der Maurer
geselleZ. nur als sog. Partieführer und nicht als selbstständigerArbeit
geber anzusehen sei, vielmehr der Bauunternehmer der Arbeitgeber sei,

welcher für die Handlungen seines Beauftragten, des Maurergesellen Z,
aufzukommen habe, und verurtheilte den beklagten Bauunternehmer nach
dem Klageantrage.

„Unterschlagung“ als Entlastungsgrund. (§. 123“ der Ge
werbeordnung. – Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, eingesandt
vom Vorsitzenden Dr. Hartenstein.)

Der Kläger, Friseurgehülfe B, ist vom Beklagten, Friseur, M. ent
laffen worden und verlangt Entschädigung. Der Beklagte bringt vor:
Er habe den Kläger entlassen, weil er sich einer Unterschlagung schuldig
gemacht habe. Ein unbekannter Gast, den der Kläger rasiert hatte, hat
nämlich diesem 25Pf. gegeben, während das Rasieren nur 20Pf. kostet.
Der Beklagte behauptet, der Kläger habe keinen Anhaltspunkt dafür
gehabt, daß die 5 Pf, ihm gehören sollen, deshalb hätte er si

e

nicht a
n

sich nehmen, sondern in die Ladenkasse legen sollen. Statt dessen habe

e
r

die 5 Pf. für sich behalten. Es komme oft vor, daß Kunden mehr
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als den Preis bezahlen, und daß si
e

den Ueberschuß nicht dem Gehilfen,

sondern dem Prinzipal zuwenden wollen. Er se
i

deshalb nach §. 123“
Gewerbeordnung zur Entlaffung berechtigt gewesen. – Der Kläger
erwiderte: Der Fremde habe die 5 Pf. in einer Weise gegeben, die ge
zeigt habe, daß si

e

ein Trinkgeld für ihn sein sollen. Er habe si
e

des
halb in die dafür bestimmteBüchse gesteckt. Als ihm der Beklagte Vor
halt gemacht habe, habe e

r

sich sofort angeboten, sich untersuchen zu

laffen, um nachzuweisen, daß er die 5 Pf. nicht habe.
Es is

t

nicht wahr, daß häufig die Kunden auch dem Inhaber eines
Friseurgeschäfts mehr zahlen, als er verlangt. Dies hätte auch keinen
Sinn, da er ja selbstden Preis ansetzt und also wohl so viel fordern
wird, daß er dabei bestehenkann. Wenn e

s

beim Beklagten schon vor
gekommen ist, so is

t

wohl der Grund der, daß ein Kunde den sehr jung
aussehenden Beklagten für einen Gehilfen gehalten hat. Im Zweifel

is
t

also anzunehmen, daß das, was über den Preis hinaus gegeben
wird, dem Gehilfen zugedacht ist, zumal wenn der Kunde von diesem
bedient worden ist. Es wäre eine sehr merkwürdige Unterstellung, daß

e
r

dem Gehilfen, der ihn bedient, nichts, und dem Prinzipal, mit dem

e
r garnichts zu thun hatte, 5 Pf. geben wollte. Jedenfalls läßt es sich

im vorliegenden Falle dem Kläger absolut nicht widerlegen, daß er die

5 Pf. als Trinkgeld angesehen hat. Ebensowenig is
t

nachgewiesen, daß

e
r

si
e

für sichgenommen hat, vielmehr is
t

seine Behauptung, e
r

habe

si
e

in die den Gehilfen gemeinsameBüchse gesteckt,nicht widerlegt. Der
Beklagte hat demnach den Beweis einer Unterschlagung in keiner Weise
geliefert, der Anspruch des Klägers is

t

daher gerechtfertigt.

Wird die Berufungsfrist durch die im Parteibetrieb ge
fchehene Zustellung des Urtheils in Lauf gesetzt? In welchem
Zeitpunkt muß der Verzicht auf Zustellung des Urtheils aus
gesprochen werden, um wirksam zu sein? (Urtheil des Land
gerichts Stuttgart vom 12. Mai 1896)
In Sachen N. ca. G. hat am 16. Januar 1896 das Genverbe

gericht Stuttgart folgendes Urtheil verkündet: „Der Kläger wird mit
seinerKlage abgewiesen . . . Der Streitwerth wird in der Vorklage auf
70./, in der Widerklage auf 36 ./. festgesetzt . . .“ Eine Zustellung
dieses Urtheils von Amtswegen an die Parteien hat nicht stattgefunden,
vielmehr wurde zunächst nur am 20. Januar 1896 dem Kläger eineAus
fertigung des Urtheils in formloser Weise ertheilt. Diese Ausfertigung
ließ der jetzige klägerischeProzeßbevollmächtigte Rechtsanwalt St. zugleich
mit der Berufungsschrift dem Beklagten am 14. Februar 1896 zu stellen.
Am 27. desselbenMonats kam beim Gewerbegericht eine vom 26. datierte
schriftliche Erklärung des Klägers ein, daß e

r auf die Zustellung des
Urtheils verzichte.

In zweiter Instanz wiederholten die Parteien ihre vor dem Ge
werbegericht gestellten Anträge. Das Gericht beschloß, die Verhandlung
zunächst auf die Frage zu beschränken, ob die Berufung ordnungsmäßig
bezw. rechtzeitig eingelegt worden sei, und entschieddiese Frage in ver
neinendem Sinne.

Gründe: Nach § 55 Abs. 3 des Gesetzes, betreffend die Gewerbe
gerichte vom 29. Juli 1890 kann der Beginn der Nothfrist für Ein
legung der Berufung in doppelter Weise bewirkt werden, einmal mit
Zustellung des Urtheils und ferner mit dem Verzichte einer Partei auf
die Zustellung, und zwar beginnt im letzterenFalle die Nothfrist mit
der Verkündigung der Entscheidung. Was nun zunächst die Frage be
trifft, welche Bedeutung der vom klägerischen Prozeßbevollmächtigten

bewirkten Zustellung des Urtheils an den Beklagten zukommt, so ergiebt
sich aus der Bestimmung des § 30 Abs. 1 des cit. Gesetzes, daß e

s in

dem Verfahren vor den Gewerbegerichten eine Zustellung im Partei
betrieb überhaupt nicht giebt. Da auch die Zustellung des Urtheils
noch zu diesem „Verfahren vor den Gewerbegerichten“ gehört, so war
die vom klägerischen Anwalt bewirkte Zustellung des Urtheils a

n

den
Beklagten ein völlig bedeutungsloser Akt, der insbesondere nicht den
Beginn der Nothfrist zur Folge haben konnte. Da sich nach § 55 Abs. 3

Satz 2 des cit. Gesetzesdie Einlegung der Berufung, soweit dieses keine
besonderen Bestimmungen giebt, nach den Vorschriften der Civilprozess
ordnung richtet, so findet hierher der §. 477 Abs. 2 der Civilprozeß
ordnung Anwendung.

Hiernach ist, da wie oben gezeigt eineZustellung des Urtheils über
haupt nicht als erfolgt zu betrachten ist, die Einlegung der Berufung
wirkungslos, insoweit die Wahrung der Förmlichkeiten des Rechts
mittels ebenmit der Behauptung der Zustellung des Urtheils begründet
werden will.

Nun kann nach §. 55 Abs. 3 cit. (vergl. § 30 Abs. 2) die Zustellung
des Urtheils ersetztwerden durch den Verzicht auf dieseZustellung, und
zwar mit der Wirkung, daß die Nothfrist mit der Verkündigung des
Urtheils beginnt. Nach den Wortlaut des Abs. 3 cit.– „sofern auf
die Zustellung verzichtet war“ – jetzt diese Bestimmung offenbar vor

regelmäßig in der vorhergehenden mündlichen Verhandlung – aus
gesprochenworden ist, und e

s

is
t

mindestens sehr fraglich, ob einem
später ausgesprochenen Verzichte noch die Wirkung zukommt, die Noth
frist (eventuell mit Rückdatierung ihres Beginns auf den Zeitpunkt der
Verkündung des Urtheils) in Lauf zu setzen. Wollte man aber je an
nehmen, daß der Verzicht auch nach Verkündung des Urtheils zulässig
sei, so würde auch in diesemFall das im §.477 Abs. 2 der Civilprozeß
ordnung zum Ausdruck gekommene Prinzip (vergl. Gaupp, 2. Vand

S
.

19 IV.), wonach die Berufungsfrist zur Einlegung der Verufung
bestimmmt ist, Anwendung finden. Da nun die Frist vor dem Verzichte
nicht in Lauf gesetztist, so is

t

nach dem angeführten Prinzip die vor
dem Verzicht eingelegte Berufung in derselben Weise wirkungslos, wie
die vor der Zustellung (in den regelmäßigen Fällen) erfolgte Einlegung
des Rechtsmittels.

Aus diesen Gründen war die vom Kläger eingelegteBerufung als
unzulässig zu verwerfen.

Einigungsämter.

DasGewerbegericht Königsberg als Einigungsamt im Schmiede
streik. Das Gewerbegericht Königsberg iPr. ist im August d. J.

zum zweiten Male als Einigungsamt angerufen. Einige 80Schmiede
(sogenannte Zuschläger und Schirrmeister) hatten in einer Eisen
bahnwaggonfabrik die Arbeit niedergelegt; si

e

behaupteten, daß bis
her ihr Verdienst bei der jedesmaligen Lohnzahlung von ihren
betreffenden Meistern festgesetzt sei, und daß si

e

vorher nicht über
sehen könnten, was si

e

verdient hätten; si
e

verlangten, daß bestimmte
Accordsätze für si

e

festgestellt und ihnen bekannt gemacht würden.
Die Zuschläger behaupteten außerdem, daß si

e

bei einer 10stündigen
täglichen Arbeitszeit höchstens auf einen wöchentlichen Verdienst
von 14–15 / gekommen seien; si

e

verlangten, daß die Accord
sätze so hoch normiert würden, daß der Verdienst 1650–18 , /

erreichten. – Es kam folgende Vereinbarung zu Stande:
1
.

Herr N. N. (Fabrikbesitzer) is
t

bereit, jedemSchirrmeisterdie Akkordjähe
für diejenigen Stücke, mit deren Bearbeitung der Betreffende beschäftigt is

t,

schriftlichmitzutheilen; 2
.

der von den Schirrmeisternund Zuschlägernverdiente
Lohn soll derart vertheilt werden, daß die Zuschläger40 Pf, von jederMark
erhalten; 3

.

die Vertreter der Schirrmeister und Zuschläger erklärensich aus,
drücklichmit diesenVereinbarungen einverstandenund zugleichim Namenfünnt
licher übrigen Schirrmeister und Zuschläger bereit, die Arbeit in der St. fchen
Waggonfabrik am Mittwoch, den 12. August 1896, Morgens 6 Uhr, wieder
aufzunehmen; 4

.

Herr N
.
N
.
is
t

bereit, die sämmtlichenSchirrmeisterund Zu'' welche in seinerFabrik amMontag, den 3. d.Mts. bezw.den folgendenagendie Arbeit niedergelegthaben,wieder einzustellen,falls sichdieselbender
VereinbarunggemäßamMittwoch, den 12. d

.M., Morg.6 Uhr zu Arbeit stellen.
Die Arbeit in der Fabrik wurde der Vereinbarung gemäß

wieder aufgenommen. Zu bemerken ist, daß auch dieses Mal das
Gewerbegericht von den Parteien nicht aus eigener Initiative an
gerufen ist. Erst auf Anregung des Vorsitzenden des Gewerbe
gerichts, Stadtrath Pohl, riefen die Schmiede das Einigungsamt
an, während der Fabrikbesitzer erklärte und dieses auch in der
Verhandlung nochmals zum Ausdruck brachte, daß er das Gewerbe
gericht nicht als Einigungsamt angerufen habe, sich aber auf die
Verhandlung vor demselben einlassen wolle.
Einigungsämter in England 1895. Die eben veröffentlichte

Statistik der Strikes in England während des Jahres 1895 theilt
mit, daß im Berichtsjahre 45 Strikes, an denen 58898 Arbeiter
betheiligt waren, im Wege der Einigungsämter oder Schiedsgerichte: wurden, gegenüber 42 Strikes von 18325 Arbeitern imJahre 1894; 17 Streitfälle wurden einigungsamtlich, 28 schieds
gerichtlich beigelegt. Betheiligt sind folgende Industrien:

ahl Zahl
der Fälle. der Betheiligten.

Bergbau . . 12 6

Eisenindustrie 1 2530)

Schiffbau . . 7 1 258

Schuhindustrie . 3 46 400
Textilindustrie - 3 787

Keramische Industrie . 1 150
Baugewerbe . . . . 13 1 204

Verschiedene Industrien 5 404

45 58 898

Soweit das Labour-Departement Kenntniß von permanenten
Einigungsämtern hat, existierten1895 68 solcher Aemter; 3 neue
sind im Berichtsjahre hinzugekommen. Es bestehen:

im Bergbau 1:2,Eisenindustrie 7
,

übrige Metallindustrie 2
,

Schiffbau 7
,

Schuh
industrie15, Kleiderindustrie 2

,

Textilindustrie 7
,

Druckindustrie 2
,

keramische
Industrie 1

,

Baugewerbe 8
,

Dock- und Hafenarbeit 2
,

andere 3
,

insgesammt68.

Haben diese Aemter zwar eine intensive Thätigkeit zu enfalten
aus, daß der Verzicht vor der Verkündung des Urtheils – also wohl – 39 von ihnen hatten 1282 Fälle zu entscheiden–, so hatte im
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Berichtsjahre, was die Beilegung von Strikes anlangt, die Privat
initiative einzelner Individuen, die als Mittler auftraten, doch den
größeren Erfolg. Von den 45 einigungsamtlich beigelegten Strikes
wurden beigelegt durch:

Einigung. Schiedsgericht. Zusammen.

Aemter 7 4 11

Privatinitiative 24 34.10)

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Die Konferenz der Arbeiter-Beisitzer deutscher Gewerbegerichte,
die am 15. und 16. November in Halle stattfand, war von den
Beisitzern von 42 Gewerbegerichten mit insgesammt 42 Delegierten
beschickt. Die Vertreter gehörten 21 Berufen an, die übergroße
Mehrheit den Holzarbeitern, 10darunter Tischler. Vertreten waren:
Leipzig (3), Halle (3), Berlin (2), Charlottenburg, Schöneberg,Brandenburg

a.H.,Königsberg, Magdeburg, Halberstadt,Weißenfels,Mühlhausen i.Th., Zeitz,
Gera, Greiz, Dresden, Chemnitz,Döbeln,Gera, Braunschweig,Hannover,Hildes
heim, Bremen, Hamburg, Lübeck,Kiel, Wandsbeck,Altona, Mülheim a. Rh.,
Kaffel, München, Augsburg, Würzburg, Nürnberg, Mannheim, Iserlohn und
Lüdenscheid,Hannover und Linden, Erfurt und Weimar, Bremerhaven,Geeste
münde und Lehe(je 1 gemeinsam). - -
Die Konferenz war von den Beisitzern des Gewerbegerichts

Lübeck einberufen hauptsächlich zwecks Stellungnahme zu dem
veröffentlichten Entwurfe der Gewerbenovelle und seiner Bestim
mungen über Innungs-Schiedsgerichte.

sitzer, sowie eine Reihe von Fragen der Kompetenz der Gewerbe
gerichte, der Ausbildung ihres Verfahrens wie ihrer sozialpoli
tischen Wirksamkeit, der Rechte und Pflichten der Beisitzer und ihres
Verhältnisses zu ihren Wählern. -

Von einer festen Organisation wurde theils aus vereinsgesetz
lichen Bedenken, theils mit Rücksicht auf die bereits übergroße In
anspruchnahme der betheiligten Arbeiterschichten Abstand genommen.
Einmüthig dagegen wurde eine lose Organisationsform geschaffen,
die, vertreten durch eine Kommission der Berliner Beisitzer, den
Austausch und die Veröffentlichung interessierender Entscheidungen

bewirken und eine größere Einheitlichkeit der Organisationsstatuten
der einzelnen Gerichte, wie ein gemeinsames Vorgehen in wichtigen
Fragen anbahnen soll. Als Organ für Veröffentlichungen wurde
mit 21 gegen 20 Stimmen das „Gewerbegericht“ gewählt, dessen
Redaktion bereit ist, sowohl thatsächlichen Mittheilungen, wie
fachlichen Meinungsäußerungen an dieser Stelle ebenso "in ZU
ewähren, wie auch aus der Mitte der Arbeitgeber-Beisitzer dort#" erfolgt sind.
Die Besprechung der Innungsnovelle lehnte sich, eingeleitet

von Barthels-Lübeck, an die Schrift von Dr. Quarck und an die
Veröffentlichungen des „Gewerbegerichts“ an. Als Hauptbedenken
wurden geltend gemacht: eine Verringerung der Thätigkeit der
durch schnelle, billige, sachkundige und unparteiische Rechtsprechung
volksthümlich gewordenen Gewerbegerichte, die auch als Einigungs
ämter mehr und mehr zur Geltung kämen, zu Gunsten der
Innungs-Schiedsgerichte, die im ganzen Kleingewerbe jene ver
drängen würden; in Folge dessen verlangsamte und vertheuerte
Rechtsprechung, Verdrängung unabhängig denkender Arbeiter aus
den Gerichten, Leitung der Verhandlung durch Interessenten, Ein
schränkung der Freiheit der Arbeiter-Beisitzer durch das Zusammen
sitzen mit den eigenen Meistern. Die Beschwerden gegen die
Innungs-Schiedsgerichte wurden durch ein reiches, theilweise sehr
starkes Material gestützt, der Protest gegen die drohende Gefähr
dung einstimmig beschlossen. Ebenso sollen überall Protest
versammlungen zur Aufrüttelung der Arbeiter veranstaltet werden.– Man erklärte die Gewerbegerichte für das werthvollste Ergebniß
der sozialpolitischen Aera, das die Sympathie der Arbeiter ge
wonnen und die Antipathie der Unternehmer im Wesentlichen über
wunden habe. In diesem Sinne forderte man eine Erweiterung
der Zuständigkeit durch Ueberweisung der den ordentlichen Gerichten
ustehenden Klagesachen gegen Entscheidung der Innungsvorstände
in Lehrlingsfragen an die Gewerbegerichte.
Einstimmig und ohne Diskussion wurde die Einbeziehung des

Gesindes und der Landarbeiter, desgleichen nach einem Referat
Lipinskis-Leipzig die der Handlungsgehilfen in den Zuständig
keitsbereich der Gewerbegerichte gefordert.

Darauf folgte nach einer Einleitung von Martienßen-Hamburg,
der die Pflichten und Rechte der Beisitzer erörterte und mit Schärfe
den rein richterlichen, ohne Rücksicht auf Parteien der Gerechtigkeit
dienenden Charakter der rechtsprechenden Thätigkeit der Beisitzer
hervorhob, eine eingehende Besprechung der örtlichen Verhältnisse

- Als weitere Aufgaben
ergaben sich die Erörterung einer Organisation der Arbeiter-Bei

mit den sich daraus ergebenden Beschwerden und Rechtsfragen.
Namentlich die Thätigkeit einiger Berliner und Leipziger Vor
sitzender wurde bemängelt, das vielfache Ueberwiegen der Vergleiche
als eine Benachtheiligung der Arbeiter geschildert. -
Bezüglich der kommunalen Arbeitsnachweise wurde kein Be

schluß gefaßt. Man war jedoch einig in der Auffassung, gemäß
dem Beschluffe des Gewerkschaftskongresses die Neueinrichtung der
artiger Nachweise nicht zu verlangen, sich dagegen an den bestehen
den zu beheiligen. Namentlich die Einstellung der Thätigkeit der Nach
weise im Falle von Arbeiterstreitigkeiten wurde als unentbehrliche
Sicherung gegen Organisierung des Streikbrecherwesens bezeichnet.
Einstimmig wurde die Aufhebung der Berufung gegen Urtheile

der Gewerbegerichte gefordert. Der Beschluß, der eine Erweiterung

des Antrags Halle auf Erhöhung der Berufungsgrenze auf
200 Mark darstellt, wurde damit begründet, daß die Berufung die
Vortheile des billigen und namentlich des schleunigens Verfahrens
zu Nichte mache; daß ihre Möglichkeit deshalb häufig einer Ver
bindung mehrerer Streitsachen, die das Streitobjekt erhöhen würde,
im Wege stehe, und so häufig ohne Noth zahlreichere Störungen

der Arbeit herbeigeführt würden. - -
Ferner wurde die obligatorische Einführung der Gewerbegericht

und die Wahl der Beisitzer an Sonntagen, wie si
e

in München
von Anfang a

n in Geltung und für Kassel zugesagt ist, gefordert.
Mit allen gegen zwei Stimmen unterstellten die Vertreter die

außergerichtliche Thätigkeit (und nur diese) der Beisitzer der
Aufsicht der Gewerkschaften. Es soll damit eine Kontrolle geschaffen
werden für den Eifer, mit dem die Beisitzer ihren Wählern gegen
über die Pflicht der Berichterstattung, der rechtlichen Aufklärung e

r

füllten, und mit dem si
e

a
n

den zum Austausch der Erfahrungen
und zur Besprechung wichtiger Urtheile eingerichteten und von der
Konferenz empfohlenen Zusammenkünften der Beisitzer sich be
theiligten. – Die allgemeine Einrichtung von Ausschüssen, d

ie

Veranstaltung regelmäßiger Statistiken nach Zahl und Gesammt
höhe der Objekte durch die Vorsitzenden, die Ausstattung der Bei
sitzer mit dem nöthigen Gesetzesmaterial wurde empfohlen und soll
geeignetenfalls gefordert werden. - -

Dem Berliner Ausschuß, der in den Delegierten Millarg und
Körten über geeignete Kräfte verfügt, wurde die Sammlung der
Ortsstatuten und die Ausarbeitun einer Eingabe a

n

die gesetz
gebenden Körperschaften zwecks "är und zweckmäßiger Ge
staltung der Statuten aufgetragen. Im Uebrigen soll e

r

eine
Sammel- und Auskunftsstelle für die Arbeiter-Beisitzer der ge
jammten Gewerbegerichte darstellen und deren Wünsche den öffent
lichen Organen und Gesetzgebern übermitteln.
Im folgenden stellen wir den Wortlaut der angenommenen

Anträge zusammen:

I. Die Konferenz siehtvon einer festenOrganisation ab, empfiehlt'einenCentralpunktzu bestimmen,der in interessierendenGemeinfragengeeignete
Schrittezur Verständigungunternimmtund event.dieBeisitzerzu Konferenzenzu
jammenberuft.Die AufsichtüberdieBeisitzer(Arbeitnehmer),außerihrer gerichtlichen
Thätigkeit, empfiehltdie Konferenzden örtlichenGewerkschaften.Als geeigneter
Centralpunktwird Berlin bestimmt. II. Als Publikationsorgan für Urtheile u. A.

wird. „Das Gewerbegericht“gewählt. III. Einen hohenReichstag ersuchendie
2c.Versammelten,den Bestimmungen in der Handwerkervorlage,soweitdieselben
sichauf denAusbau unddie Neugründungvon Innungs-Schiedsgerichtenbeziehen
(§§ 84, 84a und 86e) die Genehmigungzu versagen. Die Konferenz beantragte
ferner: Die endgültigeEntscheidung in Lehrlingsstreitigkeitenim Falle der Klage
gegenden Vorentscheidder Innungsbehörde sollte nicht durch die Amts- bezw.
Landgerichte,sonderndurchdie Gewerbegerichtegefällt werden. IV.Die Berliner
Kollegen werden beauftragt, die Lückendes Gesetzes,der Wahlordnungen, der
Ortsstatuten und die Ortsstatuten selbsteiner Prüfung zu unterziehenund auf
Grund der ErgebnisseeinenEntwurf bei dem Reichstag einzureichen.Zu diesem
Zweckehat das Gewerbegerichtjedes Ortes ein Statut in Berlin einzusenden.
V. a) Die vereinigtenBeisitzer stellenan die Reichsregierungdas Ersuchen, dem
ReichstageeinenGesetzentwurfvorzulegen,durchwelchendie rechtlicheStellung aller
Personen,die jetztden Gesindeordnungenunterstehen,einheitlichgeregeltwird in

demSinne, daß die Gesindeordnungenaufgehobenund die ihnen Unterstehenden
unter die Gewerbeordnunggestelltwerden. b

)

Der Kongreß erachtetdie jetztden
HandlungsgehilfengewährteRechtshilfeals denverändertensozialenVerhältniffen
nichtmehr entsprechend,für ungenügend,für zu kostspieligund langwierig und
erklärt sichfür die Ausdehnung der Gewerbegerichteauf die Handlungsgehilfen,
weil ihnen dadurch,ohnedie speziellenBerufsinteressenzu verletzen,eine schnelle
und billige wie sachgemäßeErledigung ihrer Klagen möglich ist. Demgemäß
sprichtsichder Kongreß auchfür das Wahlrecht und die Wählbarkeit der Hand
lungsgehilfenzum Gewerbegerichtaus. c)Es hat sichdurchdie bisherigePraxis
der Gewerbegerichtebemerkbargemacht,daß die Einlegung der Berufung gegen
Urtheile, in denen das Objekt über 100Mark beträgt, als ein Uebelstandan
zusehenist. Es verträgt sichdies nicht mit den wirthschaftlichenVerhältniffen,
und der Kongreß erachtet e

s

von großem Interesse für die Arbeiterschaft,daß
Berufungengegendie Urtheile derGewerbegerichtenichtmehr zulässigsein sollen.

Oesterreichisches Gewerbegerichts-Gesetz. Das österreichische
Abgeordnetenhaus hat am 30. Oktober zugleich mit dem Gesetze,
betreffend die Reform des Civilprozesses ein Gesetz, betreffend die
Errichtung von Gewerbegerichten, angenommen, dessen Entwurf der
Initiative des liberalen Abgeordneten Baernreither entsprang. Beide
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Gesetze sollen am 1. Juli 1898 in Kraft treten. Obgleich man
auch in Oesterreich vor der allgemeinen obgligatorischen Einfühlung
der Gewerbegerichte zurückschreckte und eine Reihe von Arbeiter
kategorien noch von den Wohlthaten der summarischen Fach-Juris
diktion ausgeschlossen hat, so bedeutet das Gesetz immerhin einen
auch von den Arbeitern anerkannten wesentlichen Fortschritt. Bisher
waren in Oesterreich die Arbeiter mit der gerichtlichen Durchsetzung
ihrer Ansprüche auf die politischen Behörden angewiesen, ein Aus
nahmezustand, der nunmehr aufhören wird, indem der neue Civil
prozeß das Prinzip der Trennung von Justiz und Verwaltun
auch für die Arbeiter durchführt. Der Personenkreis, auf den '
die Gewerbegerichte erstrecken, umfaßt die gewerblichen Hülfsarbeiter
einschließlich der Tagelöhner, Hausindustriellen und Handelsange
stellten. Ausgeschlossen bleiben die in Staatswerkstätten be
schäftigten Arbeiter, Bergarbeiter, landwirthschaftliche Arbeiter und
Hausgefinde. Die beiden letztenKategorien bleiben in ihren Rechts
angelegenheiten leider auch fürderhin den politischen Behörden
unterstellt. Lehrlingsstreitigkeiten werden den bestehenden Innungs
Schiedsgerichten zugewiesen. Obligatorisch is

t
die Einführung der

Gewerbegerichte und deren Kompetenz bloß für die Orte Wien,

älteren, (übrigens fast ganz auf dem Papier gebliebenen) Gesetzes,
betreffend die fakultative Errichtung von Gewerbegerichten, bestehen.
Die Errichtung an anderen Orten hat zu erfolgen, „wenn die be
theiligten Ministerien nach Anhörung der Landtage das Bedürfniß
hierzu als vorhanden ansehen“. Die Kompetenz umfaßt: Streitig
keiten betreffend Lohn, Antritt, Fortsetzung und Auflösung des
Arbeits- und Lehrverhältnisses und diesbezügliche Entschädigungs
ansprüche mit Inbegriff von Lohnabzügen und Konventional
strafen; Streitigkeiten bezüglich des Arbeitsbuches; Unterstützungs
kaffen; von Unternehmern beigestellte Wohnungen; außerdem

Streitigkeiten von Arbeitern untereinander bezüglich gemeinsam
übernommener Arbeit. – Die Beisitzer werden von den Arbeitern
gewählt, und zwar haben auch die Arbeiterinnen aktives Wahl
recht, doch werden die Vorsitzenden und deren Stellvertreter von
der Regierung ernannt. Der Vorsitzende muß stets Jurist und
Staatsbeamter sein. Die Kosten der Gewerbegerichte tragen der
Staat und die betheiligten Gemeinden.

Litteratur.

Die Bedeutung des Bürgerlichen Gesetzbuchs für den Arbeiter
stand. Von Landgerichts-Rath und Reichtstags-Abgeordneten
Gröber, Stuttgart 1897, Jos. Roth. 38 S. (50 Pf).
Die wenigenBestimmungendes BürgerlichenGesetzbuchs,die eine gewisse

Rücksichtnahmeauf die wirthschaftlichschwächerenBevölkerungsklassenerkennen
laffen, werden in dem vorliegendenSchriftchendes bekanntenCentrums-Abge
ordneten in geschickterWeise hervorgehoben:das Chikaneverbot; das Wucher
verbot (§. 138Abs. 2 ; die Bestimmungen im Titel Dienstvertrag, welche den
Dienstherrn zur Fürsorge im Fall der Erkrankung des in die häusliche Ge
meinschaftaufgenommenenDienstverpflichteten(insbesondereauch des Gesindes

- - - - - - - - bis auf die Dauer von 6 Wochen) sowie zur Fürsorge gegenGefährdung von
Reichenberg, Brünn und Bielitz, wo solchebereits aufGrund eines Lebenund Gesundheit und in Ansehungder Wohn- und Schlafräume, der Ver

pflegung, der Arbeits- und Erholungszeit zu solchenEinrichtungen verpflichten,
welchemit Rücksichtauf Gesundheit,Sittlichkeit, Religion erforderlich sind; daß
nachder Kündigung denDienstverpflichtetenangemesseneZeit zumAufsucheneines
andern Dienstverhältnissesgewährt werden muß; Aufhebung des Züchtigungs
rechtsgegenüberdemGesinde; Ermäßigung unverhältnißmäßighohenMaklerlohns
und unverhältnismäßighoherVertragsstrafen; auf demGebiet des Miethsrechts
das Recht zur Räumuna bei erheblicherGefährdung der Gesundheit, die Be
schränkungdes Pfandrechtsdes Vermiethers; einigeBestimmungendes ehelichen
Güterrechts zu Gunstender Frau und die Regelung der Ansprücheaus der außer
ehelichenSchwängerung. Man sieht, e

s

sind theilweise wichtige Ansätzezur
Durchbrechungdes Grundsatzes der formalen Gleichheit und Vertragsfreiheit,
die freilich nur dann werden fruchtbringendwirken können,wenn eine sachgemäße
Anwendung in der Praxis dazukommt.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 10 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die deutsche Strafprozeß-Novelle. Von Privatdozent
Dr. J. Jastrow. – Die Parteien in Selbstzeichnungen;
Der nationalsoziale Verein. Von Pastor P. Göhre; Die
Programmrevision der schweizerischenSozialdemokratie. Von
Landrath St. Gschwind. – Die Sommer-Aufnahme der
Arbeitslosen in Berlin. Von Dr. E

. Hirchberg. – Die
„sozialpolitische Partei“ bei den Niederösterreichischen
Landtagswahlen; Schutzverein mecklenburgischer Landleute;
Amerikanische Umfrage über Währungs- und Lohnverhältnisse

in Rußland c.; Interpellation im deutschen Reichstage über
die Erdrosselungssteuer gegen Konsumvereine; Thätigkeit
des Nürnberger Arbeitersekretariats iu Jahre 1895/96. –
Enquête über die Beseitigung städtischer Abfallstoffe;
Lohnerhöhung für städtische Arbeiter in Stuttgart; Arbeiter
ausschuß der städtischen Gasarbeiter Berlin; Städtische
Arbeitsnachweise. – Lithographen-Strike in Berlin, An
wendung von Vertragsbruch-Klauseln; Organisation der
jüdischen Arbeiter inManchester. – Ladenpersonal-Gesetz für
England. – Deutsche Unfall -Novelle; Konferenz der „be
sonderen Kasseneinrichtungen“ für die Invalidenversicherung;
Zwangsversicherung des Anwaltstandes.

Aus dem Inhalt der letzten Novembernummern der „Sozialen
Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Auflösung der
Arbeitslosen -Kasse in St. Gallen. Von Prof. G.Adler.– Die
tödlichen Unfälle im preußischen und englischeu Bergbau im Jahre
1895. Von O. Hué.– Gutachten deutscher Handelskammern zum
Handels-Gesetzbuch. Von Dr. jur.M. Quarck. –Amtliche Enqueten
über Arbeitsvermittelung. Von denselben. – Neuordnung der
offenen Armenpflege in Mainz. Von Beigeordn. Dr. Gg. Schmidt.– Die Reform der Armenpflege in Steiermark. Von Professor

E
.

Mischler. – Die Reform der Berliner Armenpflege. Von
Dr. jur. E

.

Muen sterberg. – Die Gesundheit der Arbeiter und
ihr gesetzlicher Schutz. Von Sadrath H. v. Frankenberg. –
Städtische Miethsverträge. Von H. Horn. Aus dem
Notizentheil: Arbeiter als Fabrikdirektoren, Spezialgesetz für
die South Metropolitan Gas Company; Bekämpfung sozialer Be
strebungen in Deutschland; Gewerkschafts- und Arbeiter-Sekretariate

in der Schweiz und in Deutschland: Arbeitsamt in Queensland;
Konservativer Delegiertentag in Berlin; Parteitag der schweizerischen

Sozialdemokratie; Städtisches Auskunftsbureau in Mülhausen

i. E.; Bauarbeiterschutz-Verhandlungen der Stadtverordneten in

Braunschweig; Minimallohn bei Gemeindearbeiten in Brüffel;
Interessenkonflikte der Gemeindevertreter: Ministerial-Entscheidung

in Hessen, Vorlage des Magdeburger Magistrats; Kommunaler
Achtstundentag in Calais; Städtische Sanitätswache im Anschluß

a
n

die Feuerwehr in Braunschweig; Arbeiterschutz in städtischen
Betrieben; Kommunale Vermittelung im Bäckerstreik in Lyon;
Staatsbeitrag bei kommunalen Gemäldekäufen in Belgien: Gewerb
liche Kinder- und Frauenarbeit in Deutschland; Regelung der Ar
beitsverhältnisse der Berliner Bureau-Angestellten; Reichstags

Debatte über Duelle und Offiziere; Arbeiterschutz in Schwizläden

in Maryland; Verschärfung der Fabrikinspektion in New-York,
Sonntagsruhe in Advokatur-Kanzleien in Oesterreich; Arbeiterschutz

in belgischen Ziegelwerken; Unternehmer-Enquete über den Normal
Arbeitstag in Oesterreich; Hygienische Station der Ortskrankenkasse
Heidelberg; Zahl der Invaliden- und Altersrenten in Deutschland,
Enquete über Versicherung gegen Haftpflicht; Arbeitslosen-Kasse der
Bauarbeiter in Bologna; Gewerkschaftliche Arbeitslosen-Versicherung

in der belgischen Textil-Industrie; Altersunterstützungs-Kaffe fü
r

Genf; Polizeiliche Unfallverhütungs-Vorschriften für landwirth
schaftliche Betriebe in Baden; Wahlrechts-Entziehung bei Armen
unterstützung in England; Mietheaufwand für Arbeiterwohnungen

in deutschen Städten; Wohnungsfrage und Fahrrad; Erstellung
kleiner Wohnungen durch den Armenrath in Straßburg; Schul
kinder als Steinschläger; Schulkinder-Arbeiten in Landwirthschaft
und Gewerbe; Inspizientinnen des Handarbeitsunterrichts in

Breslau und Berlin; Blumenpflege durch Schulkinder; Centralverein
für die Interessen des Detailreisens.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: Al

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik, Kommunale Sozialpolitik
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände: Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse,
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion: Versicherung, Sparkassen,
Armenpflege; Wohnungswesen, Gesundheitspflege, Ernährung: Er

ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie, Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen. -
Die „Soziale Praxis, Sentralblattfür sozialpolitik“ erscheintjeden Donne"

und kostet vierteljährlich 2 : 5
0
- ein schließlich der Monatsbeilage „Das

Gewerbegericht“.ZubeziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlung"' direktdurch die Verlagsbuchhandlung(Carl Heymanns Verlag, Berlin. WºMauerstr.44).

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfang von 1
% Bogen und is
t

durch alle Buchhandlungen, Spediteure

und Postämter (Potzeitungsnummer 2
8
1
1
a
)

zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdie VerlagshandlungM. 14.

Carl HeymannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in BerlinW. – Verantwortlichfür die Redaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin
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Rechtsprechung.

Ist eine Zusage gültig, daß derArbeiter nach beendigter
Lehrzeit noch eine bestimmte Zeit beim Lehrmeister bleibe?
(Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, Vorsitzender Dr. Hartenstein).
Die Klägerin is

t

bei der Beklagten eingetreten, um das Bügeln
(Plätten) zu lernen. Unter Anderen is

t

in dem schriftlichen Lehrvertrag
bestimmt: „Die E.H. (Klägerin) macht sich im Einverständniß ihres
Vaters verbindlich, nach beendigter Lehrzeit zwei Jahre als Büglerin

bei K.R. (Beklagte) zu verbleiben, und nach Ablauf dieser Zeit in gar
keinem Konkurrenzgeschäft Arbeit zu nehmen, bei Vermeidung einer an

K. R. sofort zu entrichtenden Konventionalstrafe von 100 ... und jo
fortiger Aufgabe der betreffenden Stellung, und gelten diese Bestim
mungen gleichfalls im Falle eines freiwilligen oder unfreiwilligen Aus
tritts.“

ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen sei. Die Beklagte erhob
Widerklage auf die 100 „l, weil die Klägerin die zwei Jahre nicht
ausgehalten habe, sondern unter falscher Vorspiegelung die Beklagte
bewogen habe, si

e

gehen zu lassen, und weil si
e

in ein anderes Geschäft
getreten sei.
Die Widerklage wurde abgewiesen mit folgender Begründung:
Die Bestimmung, daß die Klägerin zwei Jahre lang bei der Be-

klagten bleiben müsse, während die Beklagte keinerlei Verpflichtung
übernimmt, si

e

solange zu behalten, verstößt gegen §. 122 der Gewerbe
ordnung, wonach die Kündigungsfristen für beide Theile gleich sein
müffen. Diese Bestimmung is

t

verletzt, wenn nur einemTheil auf längere
Zeit das Kündigungsrecht abgesprochen ist. Ist die Bestimmung des
Vertrags ungültig, so kann wegen ihrer Verletzung auch keine Kon
ventionalstrafe gefordert werden. Soweit sich aber die Widerklage
darauf stützt,daß die Klägerin in ein anderes Geschäft getreten sei, is

t

das Gewerbegericht zur Entscheidung nicht zuständig (§. 3 Abs. 2 des
Gewerbegerichts-Gesetzes).

Die Klägerin hat Entschädigung verlangt, weil die Beklagte

| Einwendungen gehen dahin:

Wird der Bauunternehmer durch den von Kolonnen
führer geschlossenen Vertrag unmittelbar den Arbeitern
gegenüber verpflichtet? Können die Arbeiter vom Vertrag
zurücktreten und Schadensersatz fordern, wenn der Arbeitgeber
die Bedingungen des Vertrages einseitig ändert? (Urtheil des
Gewerbegerichts Stettin, Vorsitzender AssessorLaubünger, und des Land
gerichts Stettin.)

-

I. Der Maurermeister A. hat im Herbst und Winter einen großen
Neubau (Eckbau) aufgeführt. Die Kläger haben zusammen mit dem
Steinträger F., der in einemVorprozesse geklagt hat, und dem Kolonnen
führer W. bis zum 20. Januar 1896 die Steine für diesenNeubau hoch
getragen. Wegen dieses Steine tragens hatte der Beklagte mit dem
Kolonnenführer W. einen schriftlichenVertrag vom 21. November 1895
geschlossen, in welchem e

s

heißt:
„der Stein träger W. übernimmt die Beförderung der Steine
und des Mörtels auf dem Neubau nach allen Plätzen und
Stellen, die ihm von Herrn A. bezw. dessenVertretern an
gewiesen werden. W. hat dafür zu sorgen, daß nie Mangel an
Steinen eintritt, muß also dementsprechendLeute anstellen. Die
von demselben angestellten Leute müssen fleißig, nüchtern und an
ständig sein, und soll Herrn A. resp. dessenVertretern das Recht
zustehen,die sofortige Entlassung der sichungebührlich benehmen
den Leute herbeizuführen.“
Als Preis is

t

ausgemacht 1,40 4 für je 1000 in den Keller zu
liefernde Steine, 1,80 / für die in das Erdgeschoß zu liefernden und je

eine Mark mehr für die in eine höhere Etage zu befördernden, also
2„so A für die erste, 3„soJ. für die zweite, 40 J. für die dritte Etage
und 5„so... für den Trempel. Nachdem die Ringmauern und die zehn
zölligen Wände fertig waren, ließ Beklagter die fünfzölligen Wände, das
sind zum großen Theile die keine Balken tragenden Wände, mauern.
Wegen dieser Wände wollte e
r nunmehr, wie e
r angiebt, um der
Schwierigkeit der Berechnung zu entgehen, einen für alle Etagen
gleichen Durchschnittspreis von 2,80 % bezw. 270./4. vereinbaren. Legt
man den Vertrag zu Grunde, so würde, da hier Keller und Dach weg
fallen, sich ein Durchschnittspreis von 3,10 % (1,80– 280+380+4,80
= 12,40) ergeben. Kläger bestanden auf einem Durchschnittspreise von
3,10/, falls nicht etagenweise bezahlt werden solle. Da sich der Be
klagte zu diesem Preise nicht verstehen wollte, legten si

e

am 20. Januar
1896 die Arbeit nieder. – Kläger behaupten, daß sie berechtigt gewesen,
vom Vertrage zurückzutreten, da Beklagter seinerseits sichgeweigert habe,

den Vertrag zu erfüllen. Da seineWeigerung unbegründet sei, habe

e
r

ihnen ihren Schaden zu ersetzen. Da si
e

arbeitslos geblieben, hätten

si
e

das zu verlangen, was si
e

auf dem Bau verdient haben würden,
wenn ihrerseits der Vertrag hätte erfüllt werden können. Sie hätten
mindestens noch eine Woche Arbeit gehabt und mindestens noch je

28, so „l verdient. – Der Beklagte begehrt Abweisung der Klage. Seine

1
. Er habe allein mit W. zu thun, dieser

habe auch den Vertrag allein unterschrieben; 2
.

der Vertrag beziehe
sich nicht auf die fünfzölligen Wände, wegen dieser habe er stets be
sonders accordirt; 3

.

den Klägern habe nach §. 124 Gewerbeordnung
ein Grund aufzuhören nicht zur Seite gestanden. Beklagter hat auf
richterliches Befragen zugegeben, daß er die Marken zur Invaliditäts
und Altersversicherung geklebt habe.
Gründe. Das Gericht hat zunächst von Amtswegen seineZu

ständigkeit zu prüfen, die zu verneinen gewesen wäre, wenn W. als
selbstständiger Unternehmer zu gelten hätte. Die Zuständigkeit war zu

bejahen, da der in Rede stehendeVertrag nicht als ein Werkverdingungs
vertrag, sondern als eine locatio conductio operarum (Accordvertrag)
aufzufassen ist. Es is

t

im Baugewerbe üblich, daß Steinträger- und
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Putzarbeiten im Gruppenaccorde hergestellt werden
Arbeiter oder Unternehmer? Blätter für SocialePraxis 1894 Seite 146).
Das schließt nicht aus, daß im Einzelfalle ein Werkverdingungsvertrag
vorliegen kann. Als dann muß aber auch zu erkennen sein, daß der
mit dem Bauherrn. Abschließende thatsächlich seiner ganzen Stellung

nach als ein Unternehmer anzusehen ist. Das is
t

vorliegend nicht der
Fall. W. ist mit den anderen Steinträgern ins Theil gegangen, hat
also keinen Unternehmergewinn gehabt.
Vertrage „Steinträger“.
wöhnlichen Arbeiters, der nicht im Stande erscheint,eine größere Summe
selbstständig zu zahlen. Wie die Verhandlung ergab, hat er schon
früher bei A. als einfacher Steinträger, nicht einmal als „ersterMann“,
gearbeitet. Vorliegend fällt außerdem ins Gewicht, daß der Beklagte
die Marken geklebt hat. Waren Kläger nicht seine Arbeiter, sondern
Arbeiter des W, so ging ihn das gar nichts an. Außerdem hat er sich
auch ein Entlassungsrecht vorbehalten. W. hat den Vertrag vielmehr
für seinePerson und zugleich als Vertreter der Kläger unterschrieben.
Der Unternehmer hat hier, wie stets, der Bequemlichkeit halber nur mit
dem Kolonnenführer verhandelt, der die einzelnen Steinträger kennt
und an der Hand hat. Spätestens durch Eintritt in die Arbeit traten
diejenigen Kläger, die bei der ersten Verhandlung mit W. noch nicht
zugegen waren, dem Vertrage bei (cf. wegen der Zuständigkeitsfrage
hinsichtlich des Anspruches einer Steinträger-Kolonne auch das dieZu
ständigkeit des Gewerbegerichts anerkennende Urtheil des Landgerichts
Leipzig vom 25. Oktober 1894, Sociale Praxis 1895 Seite 131). Der
Vertrag läßt nun keinen Zeifel daran, daß sich die vereinbarten Sätze
auf alle Wände beziehen sollten. Die Steinträger haben die Steine
nach allen Stellen und Plätzen zu bringen, die ihnen angegeben werden.
Die Weigerung der Kläger, für den billigen Durchschnittspreis von
2,70M. zu arbeiten, war deshalb begründet, denn da Beklagter die Er
füllung des Vertrages seinerseits weigerte, konnten auch Kläger von
demselben zurücktreten. Die Weigerung des Beklagten, die ziemlich den
Thatbestand des §. 124 Ziffer 4 erfüllt, beruht auf groben Verschulden.
Nach §.285 I. 5 Allgemeines Landrecht hat derjenige, der bei Erfüllung
des Vertrages seine Pflichten aus grobem Versehen verletzt,dem Andern
das ganze Interesse zu vergüten. §.410 I. 5 Allgemeinen Landrechts steht
nicht im Wege (cf. Dernburg, Privatrecht, dritte Auflage Seite 61

Note 9). Daß dem aufGrund des § 124 der Gewerbeordnung Zurück
tretendeneineLohnentschädigung bis zum Ablauf der Vertragszeit zusteht,

is
t

in der neueren Praxis anerkannt. (Urtheil des Landgerichts I

Berlin vom 5
.

Oktober 1892, Blätter für Rechtspflege im Bezirk des
Kammergerichts Band III Seite 115) Ob aber ein Arbeitgeber den
Arbeiter dadurch zum Aufhören zwingt, daß er an dem verdienten
Lohne einen Abzug macht, oder dadurch, daß e

r

sich im Laufe der
Arbeit weigert, pro futuro bis zum Schluß der Vertragszeit den aus
bedungenen Lohn zu zahlen, is

t

im Grunde einerlei. In beiden Fällen

is
t

das Versehen ein grobes, und die Sachlage ganz gleich zu beur
theilen, mag der Rücktritt aus §. 124 Ziffer 4 Gewerbeordnung oder
auf Grund der landesrechtlichen Bestimmungen erfolgen.
II. Die eingelegte Berufung is

t

durch Urtheil des Königlichen
Landgerichts zu Stettin, IV. Civilkammer, vom 29. September 1896
verworfen.

Gründe. Es könnte fraglich sein, ob die Kläger als gewerbliche
Arbeiter anzusehen sind und daher das Gewerbegericht überhaupt zu

ständig ist. Dies is
t

zu bejahen. Die Kläger sind als Steinträger
immerhin Gehülfen im Maurergewerbe, wenn auch nur Gehülfen von
untergeordneter Bedeutung, ohne erhebliche technischeKenntniffe.
In der Sache selbst ist die Entscheidung des Gewerbegerichts für

durchaus zutreffend zu erachten. Unter Berücksichtigung der ganzen
Sachlage und der Verhältnisse, wie si

e

bei größeren Bauten zwischen
dem Bauherrn und den Bauarbeitern notorisch obwalten, ist anzunehmen,

daß W. den Vertrag vom 25. November 1895, sowohl für sichwie auch
alsGeschäftsführer der erstnoch „anzustellenden“ Leute mit dem Beklagten
abgeschlossenhat, daß die Kläger sodann diesen Vertragsabschluß zum
Mindesten dadurch, daß si

e

unter den festgesetztenBedingungen die
Arbeit aufnahmen, genehmigt und hiermit den Vertrag zu einem auch
für si

e

verbindlichen gemacht haben (§§ 142, 143 I. 13, §§. 58, 59 I. 4

Allgemeines Landrecht. Reichsgericht Band 10 Seite 257). Eine Stütze
für diese Annahme, wenn auch nicht von entscheidenderBedeutung ge
währt der Umstand, daß der Beklagte in dem Vertrage sich das Recht
vorbehalten hat, „die sofortige Entlassung der sich ungebührlich be
tragenden Leute“ herbeizuführen, sowie die feststehendeThatsache, daß
der Beklagte den Klägern die Marken für die Invaliditäts- und Alters
versicherung in ihre Karten eingeklebt hat und daß die Kläger in An
sehung der Ringmauern und der zehnzölligen Wände die im Vertrage
festgesetztenLöhne gezahlt erhalten haben. Hiernach is
t

also ein vertrag
liches Arbeitsverhältniß zwischen den Parteien hergestelltund die Passiv
legitimation des Beklagten nicht zu bezweifeln.

Er nennt sich selbst im
Seine ganze Erscheinung is

t

die eines ge-

(vergl. Cuno, Bei Beurtheilung des Rechtsgrundes der eingeklagten Ansprüche
läßt sich in der Entscheidung des Gewerbegerichts eine irrige Auffassung
nicht erkennen. Nach dem Wortlaute in der Fassung des Vertrages
sind die dort festgesetztenLöhne für die Innennwände nicht ausgeschloffen
worden. Eine in Stettin etwa herrschende abweichende Uebung kann

in dieser Hinsicht gegenüber der schriftlichen Willensvereinbarung, wenn

fi
e

erforderlichen Falls durch Auslegung des Vertrages zu ermitteln

is
t

(§§. 266, 267 I. 5 Allgemeines Landrecht) nicht ins Gewicht fallen.
Insofern nun der Beklagte, wie erwiesen ist, sich geweigert hat, den
Klägern in Ansehung der Innennwände weder die für die einzelnen
Etagen aus den Vertrage hervorgehenden Löhne noch einen hiernach

zu berechnendenDurchschnittslohn zu gewähren, hat e
r

die thatsächliche
Unterlage dafür gegeben, daß zu seinen Ungunsten der §. 124 Gewerbe
ordnung und § 285 l. 5 Allgemeines Landrecht zur Anwendung kommen.
Ist die Entlassung eines Arbeiters wegen Zuspätkommens

gerechtfertigt? (Urtheile des Gewerbegerichts Königsberg 1. Pr;
Vorsitzender Stadtrath Pohl)
Verneint bei einmaliger Verspätung in folgenden Fall: Ein

Arbeiter wurde von einem Maurermeister, auf dessenBau e
r mit dem

Tragen von Kalk beschäftigt war, sofort entlassen, weil er 10 Minuten
nach 6 Uhr Morgens zur Arbeit erschien. Der Arbeiter beansprucht
den Lohn für den Tag der Entlassung. Da die Arbeit unstreitig
bereits um 6 Uhr Morgens beginnen sollte und die anderen Arbeiter
sich auch schon, als Kläger erschien, bei der Arbeit befanden, erachtete
sichBeklagter zur sofortigen Entlassung des Klägers für berechtigt, da– wie er ausführte – andernfalls jede Disziplin aufhören würde. –
Das Gewerbegericht verurtheilte den Beklagten nach dem Klageantrage,
da eine einmalige Verspätung von etwa 10 Minuten nicht als wider
rechtliches Verlassen der Arbeit anzusehen sei.
Bejaht bei wiederholter Verspätung in folgenden Fall: Der

Kläger (Friseurgehilfe) behauptet,daß er von demBeklagten (Barbier) ohne
Einhaltung der verabredeten dreitägigen Kündigungsfrist und ohne gesetz

lichenGrund entlassen se
i

und beantragt, den Beklagten zurZahlung des
Lohnes und Kostgeldes für drei Tage zu verurtheilen. Kläger wurde
mit seiner Klage abgewiesen, da die Beweisaufnahme ergab, daß der
Beklagte dem Kläger bei dem Engagement mitgetheilt hat, daß dte
Arbeitszeit in seinem Geschäfte um 5% Uhr Morgens beginne, und
Kläger selbstzugegeben hat, trotz mehrfacher Verwarnung wiederholt
erst um 6/4 Uhr zur Arbeit erschienenzu sein. In diesenwiederholten
erheblichen Verspätungen sah das Gewerbegericht eine beharrliche Ver
weigerung der dem Kläger nach dem Arbeitsvertrage obliegenden Ver
pflichtungen, die den Beklagten zur Entlaffung des Klägers ohne vor
aufgegangene Kündigung gemäß §. 123 Nr. 3 Gewerbeordnung be
rechtigte.

Gehört ein Thierbändiger in einer Menagerie zu den
„gewerblichen Arbeitern“? Im Bejahungsfalle, ist e
r

den im §. 133a der Gewerbeordnung bezeichneten höheren
Angestellten beizuzählen? (Urtheil des Reichsgerichts, VI. Civilsenat.)
Der Kläger war bei einem Menageriebesitzer als „dompteur“ ange

nommen. Seine Arbeiten bestanden einerseits in der Zähmung und
Abrichtung von wilden Thieren und andererseits in deren Vorführung
bei den Schaustellungen. Als aus diesen Verhältniß ein Streit entstand,
hat der „dompteur“ die bezügliche Klage beim Landgericht Hamburg
erhoben. Der Beklagte hat verlangt, daß der Rechtsstreit vor das Ge
werbegericht verwiesen wird. Der Streit ist bis an das Reichsgericht
gebracht worden und das Letztere hat durch Urtheil vom 21. Mai 1896
(Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen Bd. 37 S. 66) sich
für die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ausgesprochen.
Aus den Gründen. Was zunächst die Leistungen bei den Schau

stellungen anbelangt, so können diese keinesfalls als solche eines in

Menageriebetriebe beschäftigten „Arbeiters“ angesehen werden. Solche
Schaustellungen bezwecken,dem Publikum zu zeigen, in welchem Grade
wilde Thiere der Herrschaft des Menschen unterworfen werden
können. Ob man bei derartigen Vorführungen von einem höheren
wissenschaftlichen Interesse sprechen dürfe, kann bezweifelt werden;
jedenfalls läßt sich aber nicht sagen, daß dabei der Vorführende
zur Herstellung eines Gewerbserzeugnisses des Menageriebesitzers mit
wirke, vielmehr handelt e

s

sich im Wesentlichen darum, zu beweisen,

welche Herrschaft gerade der betreffende dompteur für seine Person
über die Thiere erlangt. Wie bei Vorstellungen von Schauspielern,
Sängern u

. j. w., die nicht zu den Arbeitern und Gewerbsgehilfen des
Theaterunternehmers gerechnet werden können,“) liegt der Schwerpunkt

auch hier in der Vorführung der eigenen Leistung des dompteurs. –

Soweit dem Kläger obgelegen hat, die Thiere zu zähmen und zur Ver

*) Daß dem so ist, hat das Reichsgericht bereits in einem älteren
Urtheil vom 21. März 1887 (Entscheidungen des Reichsgerichts Band 17

Seite 86) angenommen.
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wendung bei Vorstellungen geeignet zu machen, bestand dagegen seine |
Leistung allerdings in einer Bearbeitung des Materials, welches der
Beklagte in seinem Gewerbebetrieb benutzt. Allein hierauf kann ent
scheidendesGewicht schondeshalb nicht gelegt werden, weil dieseArbeiten
sich im Wesentlichen nur als Vorbereitungen für die Vorstellung dar
stellen, in denen der Kläger die Thiere vorführen sollte. Sie sollten
dabei an seine Person gewöhnt und angelernt werden, ihm zu ge
horchen. Aber auch wenn man diese Zähmung als eine selbstständige
Arbeit zu betrachten hätte, würde sichdaraus nichts für die Zuständig
keit des Gewerbegerichts ergeben. Die Zähmung und Abrichtung großer

Raubthiere jetzt einen hohen Grad persönlichen Muths und körper
licher Kraft und Gewandtheit, eingehende Kenntniß der einzelnen Thier
gattungen und der speziell zu behandelnden Thierindividuen voraus.
Die Erwerbung dieser Kenntniß erfordert eine besondere, keineswegs im
Allgemeinen bei jedem normalen Menschen vorauszusetzende Befähigung

sowie dauernde eingehendeBeschäftigung mit Thieren der fraglichen Art.
Zugleich is

t

die Stellung des Thierbändigers eine verantwortungsvolle,
da das ihm anvertraute Material werthvoll is

t

und ein Werth durch
die Behandlung wesentlich erhöht oder verringert werden kann. Mit
Rücksicht hierauf muß für den Betrieb einer Menagerie, welche nicht
blos bezweckt,den Besuchern den Anblick der Thiere zu verschaffen, in

der diese vielmehr auch einer Abrichtung zum Zwecke besondererSchau
stellungen unterworfen werden, dem Thierbändiger eine Stellung zuge
sprochen werden, welche mit der eines Werkmeisters oder eines mit
höheren technischen Dienstleistungen betrauten Angestellten in anderen
Gewerbebetrieben auf einer Stufe steht. Es schlägt daher insoweit jeden
falls die Ausnahmebestimmung im zweiten Absatze zum § 2 des Gesetzes
vom 29. Juli 1890 hier ein.*)

Einigungsämter.
Einigungsämter im Hafenstreik in Hamburg und in Bremen.

Ende November traten fast gleichzeitig die Schauerleute Hamburgs
und Bremens in Streit. In Bremen wurde der Vorschlag des
Gewerbegerichts-Vorsitzenden, das Einigungsamt anzurufen, von
beiden Seiten angenommen und e

s gelang, den Streik in

seinen ersten Anfängen zu beendigen. In Hamburg wurde von
dortigen Honoratioren, darunter auch dem Gewerbegerichts-Vor
sitzenden, ein Schiedsgerichts-Vorschlag gemacht; derselbe wurde
von den Arbeitern angenommen, von den Unternehmern aber ab
gewiesen. Der Streik hat in Hamburg alleKategorien vonHafen
arbeitern und auch die Seeleute ergriffen. Eine Darstellung des
Bremer Einigungsamts hat der dortige Vorsitzende in Nr. 11 der
„Sozialen Praxis“ gegeben, wo selbst (Nr. 10 und 11) auch die
Hamburger Streitigkeiten von Unternehmer- und Arbeiterseite aus
besprochen sind.

Gutachten und Anträge.

Anspruch des Arbeiters auf ein Zeugniß über Ehrlichkeit. Plenar
beschluß des Gewerbegerichts Hanau. Die Frage, ob ein Arbeiter der
Edelmetall-Branche berechtigt ist, von seinem Arbeitgeber ein Zeugniß
über eine Ehrlichkeit zu verlangen, hat das Gewerbegericht Hanau

in einer Plenar-Sitzung unter Leitung des Vorsitzenden, Ober
bürgermeisters Dr. Gebeschuß, gegen die Stimmen der Arbeiter
Beisitzer verneint. Die Goldarbeiter Hanaus haben ihre Unzu
friedenheit mit dieser Entscheidung in folgendem Beschluß Ausdruck
gegeben:
„In Anbetracht,daß es eineuubestreitbareThatsacheist, das in der hiesigen

Edelmetall-Industrie dieArbeiter sich in ihren Zeugniffen auchüber ihre Ehrlich
keit ausweisenmüssen,und daß dieseThatsachesowohl von dem durchdas Ge
werbegerichtals SachverständigenvernommenenUnternehmer als auch von
jämmtlichen unter den Beisitzern vertretenenFachleuten, Arbeitern und Unter
nehmern,ausdrücklichanerkanntworden ist, – ist es uns unbegreiflich,daß die
Mehrheit des Gewerbegerichts,nämlich die Unternehmer und der Vorsitzende,
entschiedenhat: die Ehrlichkeitgehörenicht zum Betragen, der Unternehmer se

i

daher durch die §§ 113 Abs. 2 und 129 der Gewerbeordnung nicht verpflichtet,
das Zengniß auch auf die Ehrlichkeit des Arbeiters auszudehnen.Auf Grund
dieserEntscheidungist e

s

demUnternehmerermöglicht,einenvöllig unschuldigen
Arbeiter dadurch, daß e

r

ihm nichtsüber seineEhrlichkeit ins Zeugniß schreibt,
thatsächlich in denVerdachtder Unehrlichkeit zu setzenund ihm einferneresFort
kommen in unsererBranche unmöglichzu machen. Die Interessen der hiesigen

Edelmetall-Arbeiter sinddadurchschwergeschädigt.“ - - -

Wie uns von Seiten eines Arbeiter-Beisitzers mitgetheilt wird,
haben die Unternehmer gegen den Zwang, sich in dem Zeugniß
über die Ehrlichkeit auszusprechen, den praktischen Gesichtspunkt
geltend gemacht, daß si

e

dann gezwungen würden, einem Arbeiter
die Ehrlichkeit zu bescheinigen, von dessen Unehrlichkeit si

e

zwar

*) Die citierteVorschrift jetzt aber immer voraus, daß der An
gestellte ein Jahreseinkommen von wenigstens 2000 ... hat; eine Vor
aussetzung, die in dem erörterten Falle anscheinend unstreitig vorlag.

überzeugt seien, aber die Beweise nicht beibringen könnten. Dem
gegenüber weisen die Arbeiter darauf hin, daß e

s inkonsequent sei,
wenn die Unternehmer von jeden Arbeiter ein Zeugniß über die
Ehrlichkeit verlangen, ein solches aber nur ausstellen, wenn e

s

ihnen beliebe. Es se
i

eine große Härte und Ungerechtigkeit, wenn
auf eine bloße Vermuthung hin, die doch auch unbegründet sein
könne, einem Arbeiter die Ehrlichkeit nicht bescheinigt würde, was
thatsächlich auf dasselbe herauskomme wie die Beschuldigung der
Unehrlichkeit. Jeder Mensch habe solange Anspruch auf An
erkennung seiner Ehrlichkeit als Beweise des Gegentheils nicht vor
liegen. Die §§113 Abs. 2 und 129 der Gewerbeordnung wollten
dem Arbeiter sowie Lehrling die Möglichkeit geben, ein Zeugniß
über alle die Umstände zu erlangen, welche für die Brauchbarkeit
des Arbeiters naßgebend sind; dazu gehöre eben nach dem Brauch

in der Edelmetall-Industrie, Hanaus die Ehrlichkeit. „Führung“
und „Betragen“ umfaßten das ganze Verhalten bei der Arbeit,
mithin auch die Ehrlichkeit.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Lohnzahlung und Gegenrechnung.

Die Frage, o
b e
s

dem Arbeitgeber erlaubt ist, bei der Lohn
zahlung eine Gegenforderung in Abzug zu bringen, beschäftigt
tagtäglich die Gewerbegerichte. Aber bis jetzt is

t

die Rechtsprechung
selbst innerhalb desselben Rechtsgebietes durchaus verschieden. Einige
Gewerbegerichte weisen die Aufrechnung ohne Weiteres zurück,
andere lassen si

e

wieder unbeschränkt zu, noch andere machen endlich
die Zulassung der Gegenforderung von deren Liquidität abhängig.
In dem Bürgerlich in Gesetzbuch, welches am 1. Januar 1900

in Kraft tritt, is
t

die Streitfrage entschieden. §.394 bestimmt hier
über: „Soweit eine Forderung der Pfändung nicht unterworfen
ist, findet die Aufrechnung gegen die Forderung nicht statt.“ Es
fragt sich, ob hiermit neues Recht geschaffen is

t

oder o
b

nicht viel
mehr bereits geltendes Recht wiederholt wird.
Prüft man zunächst die Bestimmungen der Reichs-Gewerbe

ordnung, so sagt §. 115 daselbst direkt: „Die Gewerbetreibenden
sind verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeiter in Reichswährung zu

berechnen und baar auszuzahlen.“ Man sollte meinen, daß hier
durch klar genug zum Ausdruck gebracht ist, daß der Gewerbe
treibende sich von seiner Verpflichtung zur Auszahlung des Arbeits
lohnes nicht durch Kompensation befreien kann, denn die Kompen

sation is
t

keine Zahlung, geschweige denn Baarzahlung, sondern

si
e

wirkt nur wie eine Zahlung („pro soluto compensationem
haberi oportet“, leg. 4 cod. de comp. 4

,
31). Der Gläubiger

erhält nicht das, was e
r zu fordern hat, sondern nur ein Aequi

valent, nämlich die Befreiung von einer entsprechenden Schuld,
was aber natürlich für den Arbeiter, welcher von seinem Arbeits
lohn den Lebensunterhalt bestreiten soll, nicht annähernd den gleichen
Werth hat. Daß die Gewerbeordnung jede andere Tilgung der
Lohnschuld als die durch Baarzahlung hat ausschließen wollen,
mag auch weiter daraus geschlossen werden, daß in gewissen Fällen
Ausnahmen zugelassen sind (vergl. § 115 Abs. 2, betreffend Kre
ditieren von Waaren, §§. 119a, 134, betreffend Lohneinbehaltungen
zur Sicherung des Ersatzes eines aus widerrechtlicher Auflösung

des Arbeitsverhältnisses erwachsenden Schadens u
. A
.

m.). Er
freulicherweise hat sich nunmehr auch das Reichsgericht auf den
hier vertretenen Standpunkt gestellt, indem e

s

direkt ausgesprochen
hat, daß durch §. 115 der Gewerbeordnung, soweit nicht Aus
nahmen gesetzlich ausdrücklich zugelassen sind, grundsätzlich jeder
Lohnabzug wegen persönlicher Forderungen des Arbeitgebers gegen
über dem Arbeiter unzulässig und nach § 1461 kriminell strafbar' Entscheidungen des Reichsgerichts in Straflachen Bd. 26. 208 ff.).
Der größte Theil der Kommentatoren der Gewerbeordnung

vertritt aber leider noch die auf die Rechtsprechung nicht ohne
Einfluß gebliebene Ansicht, daß nach Absicht des Gesetzes – aber
doch jedenfalls entgegen dem klaren Wortlaut – durch den §. 115
die Frage wegen#ät der Kompensation gar nicht berührt
sei. Lediglich soll die Vorschrift das Verbot des sogenannten Truck
systems gesetzlich festlegen. Wenn wir nun diese Ansicht auch in keiner
Weise theilen, sowollen wir doch den Versuch nachen, die Unzulässig
keit der Kompensation noch anderweit reichsgesetzlich zu begründen.
Nach § 1 des Reichsgesetzes, betreffend die Beschlagnahme des

Arbeits- oder Dienstlohnes vom 21. Juni 1869 (BGBl. S.242)

is
t

die Beschlagnahme des Arbeitslohnes erst dann gestattet, nach
dem die Leistung der Arbeiten erfolgt und nachdem der Tag, an
welchem die Vergütung gesetzlich, vertrags- oder gewohnheitsmäßig
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zu entrichten war, abgelaufen ist, ohne daß der Verfügungs
berechtigte dieselbe eingefordert hat. Diese Bestimmungen können
gemäß § 2 nicht mit rechtlicher Wirkung durch Vertrag aus
geschlossen oder beschränkt werden, und im Abs. 2 heißt es: „So
weit nach diesen Bestimmungen die Beschlagnahme unzulässig ist,

is
t

auch jede Verfügung durch Cession, Anweisung, Verpfändung
oder durch ein anderes Rechtsgeschäft ohne rechtlicheWirkung.“
Hiernach wird also jeder Verfügung, nicht nur seitens des Lohn
empfängers, sondern gleichermaßen auch seitens des Lohnschuldners
die rechtliche Wirksamkeit versagt, und das Wort „Rechtsgeschäft“

is
t

nach Absicht des Gesetzes, welches einen möglichst weitgehenden
Schutz des Lohnempfängers gewährleisten will, im weitesten Sinne

zu verstehen. Unter diesen Begriff fällt auch die Kompensation.
Auf die Streitfrage des „ipso jure compensatur“ kann hier nicht
näher eingegangen werden. Soviel steht fest, die Kompensation
setzt die Erklärung des Schuldners bezw. Gläubigers, mit seiner
Forderung aufrechnen zu wollen, voraus, und diese Erklärung be
zweckt, das Forderungsrecht des Gläubigers aufzuheben, und zwar
um deswillen nicht weniger, weil auch der Schuldner sein Forderungs
recht verliert. Immer will der kompensierendeSchuldner, daß der
Gläubiger nicht das erhalten soll, was e

r an sichzu verlangen
berechtigt wäre. Nichts anderes is

t

aber ein Rechtsgeschäft, als
die auf die Entstehung, den Untergang oder die Veränderung von
Rechten gerichtete Privatwillenserklärung (vergl. Windscheid

I. §.69). Es besteht also kein Hinderniß, auch die Kompensation

in diesem Sinne als ein Rechtsgeschäft aufzufaffen. Mithin is
t

reichsgesetzlich die Kompensation gegen die Lohnforderung nur
unter denselben Voraussetzungen wie die Beschlagnahme zulässig.
Und mit vollem Recht! Denn die Kompensation wirkt kaum anders
als die Beschlagnahme. Sehr richtig bemerken in dieser Hinsicht
die Motive zum § 288 (jetzt §.394) des Bürgerlichen Gesetzbuchs:
„Es wäre an sich schon eine Inkonsequenz, wenn, obwohl das
Gesetz eine Forderung der Exekution entzieht, dem Schuldner ge
stattet wäre, gegen eine solche Forderung eine Gegenforderung zur
Aufrechnung zu bringen und auf diese Weise, ähnlich wie im Wege
der Exekution, den Gläubiger zu zwingen, sich in die Nicht

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 14 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die geheimen Konduitenlisten. Von Privatdozent
Dr. J. Jastrow; Die Entwürfe einer Städteordnung und
einer Landgemeindeordnung für Hessen-Nassau. Von Stadt
rath Dr. K. Fleisch; Die neuen Bauordnungs- Grundsätze

im Königreich Sachsen. Von Dr. jur. K. v. Mangoldt.– Inkrafttreten des Reichs-Börsengesetzes. Selbstauflösung
deutscher Produktenbörsen; Oeffentliche landwirthschaftliche
Vorträge im Kreise Teltow; Kommission von gewerblichen
Sachverständigen für China und Japan. Petition
hessen-nassauischer Gastwirthe gegen den Ausschluß vom
Bürgermeisteramt in den Gemeindeordnungs-Entwürfen;
Volksbankmäßige Ausgestaltung der Sprottauer Kreis-Spar
kaffe; Städtische Arbeitsnachweise; Sekretariatder sozialistischen
Gemeinderäthe Belgiens. Schwitzarbeit in der Wiener
Schuhindustrie. – Frauenbewegung in England; Frauen
petition um Zulassung in der Berliner Armenflege; Ge
meindepflegerin in Polen. – Gewerkschaftliche Arbeitslosen
Unterstützung in Frankreich. – Koalition der Arbeitgeber
der Berliner Klempnerei 2

c. – Neunstundentag im öster
reichischen Buchdrucker-Gewerbe; Arbeiterschutz bei Staats
arbeiten in Basel. Rechnungsergebnisse der deutschen
Invalidenversicherung; Berufsgenossenschaftliche Unfallver
hütung in Braunschweig. – Kurse über Armenpflege in

Berlin. – Anonymität in Berliner Obdachlosen-Asylen.
Aus dem Inhalt der letzten Dezembernummern der „Sozialen

Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Strike und Eini
ungsamt in Hamburg und in Bremen: 1. Die Arbeitsverhältnisse im' Hafen. Vom Reichtagsabgeordneten A. v. Elm; II.Der
Standpunkt der Unternehmer in Hamburger Hafen -Strike. Von
Kapitän R.Landerer; III. Das Einigungsamt im Bremer Hafen
Strike. Von Richter Dr.Blendermann. – Berliner Immobiliar
Steuern. Von Dr. H. Preuß.– Erfahrungen mit den volks
thümlichen Universitätskursen in Wien. Von Privatdozent Dr.

L. M. Hartmann. – Das Wuchergesetz in der Praxis. Von
Rechtsanwalt Dr. L. Fuld. – Die Reform des Heimaths- und

befriedigung zu fügen. Es macht sich deshalb der Charakter
der Aufrechnung als einer auf positiver gesetzlicher Zulassung
beruhenden, dem Gläubiger aufgezwungenen Befriedigung gewisser
maßen als Selbstexekution geltend.“
Hiernach komme ich zu dem Schluß, daß, falls die Kompen

sation nicht schon durch § 115 der Gewerbeordnung unbedingt
verboten sein sollte, soweit nicht bestimmte Ausnahmen zugelassen
sind, dieselbe nach dem Reichsgesetz, betreffend die Beschlagnahme

des Arbeitslohnes, doch nur unter denselben Beschränkungen, wie
die Beschlagnahme zulässig ist; d

.
h
.

der Lohnschuldner kann nur
dann kompensieren, wenn die Arbeit bereits geleistet und der
Zahlungstermin abgelaufen ist, ohne daß der Arbeiter seinen Lohn
gefordert hat.
Kiel. Soetbeer.

Berbandsangelegenheiten.

Dem Verbande sind beigetreten: Das Gewerbegericht Trier und
das Gewerbegericht für den Stadtkreis Effen a. R

.

Litteratur.

Der Fabrikarbeiter und seine rechtlicheStellung. Von E
.Wolff,

Vorsitzendem des Gewerbegerichts Offenbach. Frankfurt a
. M.

H. Bechhold. Preis 2./. (10Exempl. 15./).
Die kleineSchrift enthält eineZusammenstellungder die rechtlicheStellung

des Fabrikarbeiters regelndengesetzlichenBestimmungen,einschließlichder auf die
Arbeiterversicherungbezüglichen.Im WesentlichenwerdendieWorte des Gesetzes
texteswiedergegeben,selbständigeAusführungen finden sichnur vereinzelt. Das
VerdienstdesVerfassers is

t

die übersichtlicheGruppierungder in den verschiedenen
GesetzenzerstreutenBestimmungen z. B. derer, welcheauf die Kompetenz der
Gewerbegerichtevon Einfluß find. Die Vorschriftendes BürgerlichenGesetzbuches
sindberücksichtigt.Auf Seite 16 is

t

bei Erwähnung der AufrechnunggegenLohn
forderungen, §394 des BürgerlichenGesetzbuches,nichtbeachtet,welcherdie Auf
rechnunggegen solcheForderungen, die, wie die Lohnforderung, der Pfändung
nichtunterworfensind,nntersagt.(Vgl. denAufsatzvon Soetbeer indieserNummer).
Nur insoweitsindkünftigAbzügefür mangelhafteArbeit zulässig,als der Arbeitgeber
sich auf mangelndeErfüllung der Verpflichtung des Arbeiters beruft (§. 320
desBürgerlichenGesetzbuchs)Für Arbeiter undArbeitgeber,die sichschnellüber
ihre Rechtspflichtenorientierenwollen, ist die Schrift geeignet.

Armenrechts in Oesterreich. Von Dr. H. Friedjung. – Armen
pflege und Wohlthätigkeit. Eine kritische Betrachtung. Von Dr.
jur. K

.
v
. Mangoldt. – Die Gewerkschaftsbewegung in Oeiter

reich. Von Dr. Ad. Braun.– Hafenarbeiter in England. Von
Dr. jur. M. Quarck. – Die Gesammtergebnisse der deutschen
Arbeitslosen-Zählungen. Von Dr. E

.

Hirschberg. – Selbsthilfe
und Staatshilfe im Genossenschaftswesen. 1

. Der zweite inter
nationale Genossenschafts-Kongreß zu Paris. Von Dr. Hans
Crüger; lI. Die Staatshilfe im landwirthschaftlichen Genossen
schaftswesen. Von Dr. K
.

Thieß. – Die deutsche Sozialpolitik

im Jahre 1896. – Aus dem Notizentheil: Wahl-Entrechtung
von Handlungsgehilfen in London; Statistik der Stellenbewerber
bei der Seine-Präfektur; Scheitern der deutschen Strafprozeß
Novelle; Centralisation des Arbeitsnachweises für den Reg-Bez.
Düsseldorf; Sozialistische Landarbeiter - Enquete in Frankreich;
Bauern-Sekretariat für die Schweiz: Sozialpolitische Gruppe der
Schweizerischen Bundesversammlung; Proportionswahl fürWürttem
berg: Kommunale Straßenbahnen in England; Kommunale Krippen

in Lille; Unentgeltliche Leichenbestattung in Bern; Pariser Stadt
bahn in städtischer Regie; Regelung der Winterbeschäftigung der
Arbeitslosen in Frankfurt a.M.; Kommunale Arbeitsverhältnisse

in London; Städtische Elektrizitätswerke in Oesterreich; Grundstücks
Umsatzsteuern in Preußen; Riesendörfer und Zwergstädte in Deutsch
land; Unregelmäßigkeiten in den Regiebauten der Stadt London.
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Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
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Rechtsprechung.

Die Rechtskraft der Arbeitsordnungen.
Was gehört dazu, daß eine Arbeitsordnung als recht

mäßig erlassen und als rechtsverbindlich für die Arbeiter
betrachtet werden kann? Muß insbesondere der Arbeiter den
Ausschluß der Kündigungsfrist in einer vorschriftsmäßig
erlassenen Arbeitsordnung auch dann gegen sich gelten
lassen, wenn die Arbeitsordnung ihm nicht behändigt ist
und e

r

sie auch nicht gelesen hat?
Gewerbeordnung §. 134a: Für jedeFabrik, in welcher in der Regel mindestens

20 Arbeiter beschäftigtwerden, ist . . . eine Arbeitsordnung zu erlaffen . . .

Der Erlaß erfolgt durchAushang (§. 134eAbs.2).– Die Arbeitsordnung muß
denZeitpunkt, mit welchem si

e
in'' treten soll, angebenund von demjenigen,welcher si
e

erläßt, unter Angabe des Datums unterzeichnetsein.– Ab
änderungenihres Inhalts könnennur durchErlaß von Nachträgen oder in der
Weise erfolgen,daß an Stelle der bestehendeneine neueArbeitsordnung erlaffen
wird.– Die Arbeitsordnungen undNachträgezu denselbentretenfrühestenszwei
Wochennachihrem Erlaß in Geltung.

§. 134b: Die Arbeitsordnung muß Bestimmungenenthalten: . . . 5. sofern
dieVerwirkung von LohnbeträgendurchArbeitsordnung oderArbeitsvertragaus
bedungenwird, über die Verwendung der verwirktenBeträge.

§ 134c: Der Inhalt der Arbeitsordnung ist, soweit er den Gesetzennicht
zuwiderläuft, für die Arbeitaeberund Arbeiter rechtsverbindlich.

§.134e Abs.2: Die Arbeitsordnung ist an geeigneter, allen betheiligten
ArbeiternzugänglicherStelle auszuhängen. Der Aushang muß stets in lesbarem
Zustand erhalten werden. Die Arbeitsordnung ist jedemArbeiter bei seinem
intritt in die Beschäftigungzu behändigen.

Diese grundlegenden Bestimmungen der Gewerbeordnung über die
Arbeitsordnung sind Ausgangspunkte einer lebhaften Streitfrage ge
worden. Es stehen sich hier folgende Meinungen gegenüber:

A
.

Die durch Aushang erlaffene Arbeitsordnung wird dem einzelnen
Arbeiter gegenüber nur dadurch giltig, daß si

e

ihm behändigt
wird (§. 134e Abs. 2).

B
.

Es ist nothwendig, daß die Arbeitsordnung zum Bestandtheil
des mit dem Arbeiter geschloffenen Arbeitsvertrages gemacht
wird, was

a
)

nach den einen ausdrücklich (durch Hinweis auf die aus
hängende Arbeitsordnung) geschehenmuß,

b
)

nach den anderen auch stillschweigend (dadurch, daß der Ar
beiter Kenntniß nimmt und in Kenntniß der Arbeitsordnung
arbeitet) geschehenkann.

C
.

Die erlaffene Arbeitsordnung gilt durch den Aushang ohne
Weiteres für jeden in die Fabrik eintretenden Arbeiter.
A. Die ersteAnsicht wird in folgenden Urtheilen vertreten:
Gewerbegericht Berlin, Kammer IV (Vorsitzender Affeffor

Dr. Brach): Wenn der §. 134a Abs. 1 der Gewerbeordnung bestimmt,
daß der Erlaß einer Arbeitsordnung durch Aushang erfolgt, so ergiebt
sich aus der parenthetisch hinzugefügten Verweisung auf §. 134e Abs. 2

seinen gesammten Inhalt nach, daß zur Perfektion des Erlasses die
Beobachtung der jämmtlichen, in letzterer Norm enthaltenen Formen
(a. das Aushängen der Arbeitsordnung an geeigneter, allen betheiligten
Arbeitern zugänglicher Stelle, b

.

die Erhaltung des Aushanges in les
barem Zustande und c. die Behändigung der Arbeitsordnung an jeden
Arbeiter bei seinem Eintritt in die Beschäftigung) erforderlich ist. Hier
nach bildet die Aushändigung der Arbeitsordnung an den Arbeitnehmer
nach dem Gesetz eine wesentliche Voraussetzung für deren Wirksamkeit
für und gegen den einzelnen Arbeitnehmer. Hätte der Gesetzgeber hier
für schon den Aushang der Arbeitsordnung für ausreichend erachtet, so

hätte das in dem parenthetischenHinweis zum Ausdruck kommen müssen.
Das Gebot der Aushändigung der Arbeitsordnung an den Arbeit
nehmer entspricht eben einem der Natur der Sache entsprungenen
dringenden Bedürfniß desselben; dem Arbeitnehmer soll nicht zuge
muthet werden, zum Bestandtheil seines Arbeitsvertrages eine Arbeits
ordnung zu machen, deren volle Tragweite ihm bei einem flüchtigen
gelegentlichen Durchlesen oder Anhören ihrer Bestimmungen unmöglich
klar werden kann.

Gewerbegericht zu Berlin, Kammer VIII (Vorsitzender Magistrats
Affeffor Fürst): Der Gesetzgeberwill in §.134e Abs. 2anordnen, in welcher
Weise der Aushang zu erfolgen hat, damit die präsumtive Rechtsverbind
lichkeit für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die ihm § 134 c beilegt, Sinn
und Berechtigung habe. Insoweit sind die Vorschriften Ordnungsvor
schriften. Aber si

e

enthalten zwingendes Recht. Dies ergiebt der Wort
laut („ist auszuhängen“, „muß erhalten werden, „ist zu behändigen“);
aber auch das praktische Bedürfniß drängt dahin. Es hieße der Arglist
und Chikane Thür und Thor öffnen, wenn man annehmen wollte, der
Arbeitgeber könnte die Arbeitsordnung unbeschadet ihrer Rechtsgiltigkeit

in irgend einem verstecktenWinkel seiner Arbeitsräume, vielleicht in

griechischenoder hebräischenBuchstabengeschrieben,zum Aushang bringen.

Nimmt man aber an, daß die Sätze 1 und 2 des Abs. 2 des §. 134 e

zwingendes Recht enthalten, so muß das Gleiche für Satz 3 gelten. . .

Die Aushändigung is
t

Voraussetzung der Wirksamkeit der Arbeits
ordnung.

Ba. Die Ansicht zu Ba wird vertreten in einem sehr interessant und
ausführlich begründeten Urtheil des Gewerbegerichts Gotha (Vorsitzender:
Senator Henrici). Ein Arbeiter hatte den Ziegeleibesitzer auf dem Hofe
der Ziegelei um Arbeit angesprochen, worauf letzterer ihm gesagt hatte,
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er solle am nächstenMorgen eintreten. Von der für den Betrieb erlaffenen
Arbeitsordnung war hierbei nicht die Rede, demArbeiter war damals auch
nicht bekannt, daß eine solcheerlaffen sei. Später sah er die Arbeits
ordnung, die in den Arbeitsräumen aushängt. Es fragt sich, ob der
in der Arbeitsordnung vorgeseheneAusschluß der Kündigungsfrist auf
den Arbeiter Anwendung finde. Dies wurde verneint.
Gründe: Die Arbeitsordnung is

t

ein Vertragsentwurf, den der
Arbeitgeber dem bei ihm Beschäftigung suchendenArbeiter anbietet, si

e

bildet die Grundlage des Arbeitsvertrages. Die Bestimmungen
über Arbeitsordnungen sind durch die Novelle von 1891 in die Gewerbe
Ordnung aufgenommen worden. Die bezüglichen Bestimmungen des
Regierungs-Entwurfes sind nur mit wenigen, nicht grundsätzlichen
Aenderungen Gesetz geworden. Man wird daher unbedenklich die Be
gründung des Regierungsentwurfes zur Auslegung des Gesetzesheran
ziehen dürfen, zumal dagegen im Reichstage kein Widerspruch erhoben
worden ist. Nach der Begründung zu §§. 134 a und b „stellt die Arbeits
ordnung ein für allemal diejenigen Bedingungen auf, welche der
Arbeitgeber den bei ihm Beschäftigung suchenden Arbeitern anbietet,
und denen sichdaher jeder Arbeiter, der in die Beschäftigung eintreten
will, unterwerfen muß. Sie erleichtertdamit den Abschluß des Arbeits
vertrages mit jedem einzelnen Arbeiter.“ Danach muß sich also der
Arbeiter den Bedingungen der Arbeitsordnung unterwerfen. Von
einer solchenUnterwerfung kann natürlich nicht die Rede sein, wenn

der Arbeiter garnicht weiß, daß eine Arbeitsordnung besteht. Nach

§.105 der Gewerbeordnung is
t

die Festsetzung der Verhältniffe zwischen
den selbstständigenGewerbetreibenden und den gewerblichen Arbeitern
Gegenstand freier Uebereinkunft. Es wäre eine höchst auffällige
Ausnahme von diesem Grundsatz, wenn die Bestimmungen der von der
einen Partei einseitig erlaffenen Arbeitsordnung für die andere Partei,
ohne daß diese etwas von ihnen weiß, bindend sein sollten. Wenn
deshalb Mangels besonderer Vereinbarung eine Partei annehmen muß,
daß die gesetzlichenBestimmungen z. B. über Kündigung und Ent
laffung anwendbar seien, so sollen doch die von diesen vielleicht wesent
lich abweichenden Bestimmungen der Arbeitsordnung, von deren Be
stehendie Partei gar nichts gewußt hat, bindend sein? Eine so auffällige
Ausnahme von dem Grundsatz des §. 105 hätte das Gesetzmit unzwei
deutigen Worten zum Ausdruck bringen müssen, und wenn e

s

si
e

hätte
festsetzenwollen, auch sicher gebracht. Das is

t

aber nicht geschehen.

Auch die Bestimmungen im letzten Satz des Abs. 1 § 131a und des
Abs. 1 §. 134c nöthigen nicht zu einer solchenAuslegung. Wenn dort
bestimmt wird „der Erlaß erfolgt durch Aushang“, so mag dahin ge
stellt bleiben, o

b

die Arbeitsordnung mit dem Tage ihres Inkrafttretens
ohne Weiteres auf alle z. Zt. des Erlasses in Arbeit befindlichen
Personen anwendbar wird. Die Bestimmung läßt jedenfalls nicht
den Willen des Gesetzgebers erkennen,daß die Arbeitsordnung für alle
auch später in Arbeit tretenden Personen, selbst wenn si

e

von

ihrem Bestehen nichts gewußt haben, bindend sein solle. Dasselbe gilt
von der Bestimmung, daß „der Inhalt der Arbeitsordnung, soweit er

den Gesetzennicht zuwiderläuft, für die Arbeitgeber und Arbeiter rechts
verbindlich ist“. Auch hier bietet die Begründung des Entwurfes, dessen
Bestimmung wörtlich in das Gesetz übergegangen ist, der Auslegung
eine werthvolle Handhabe. Da heißt es, „der §. 134c bringe zum Aus
druck, daß die Arbeitsordnung die Grundlage des Arbeitsver
trages sei, und daß die darin enthaltenen Bestimmungen für die gegen
seitigen Rechte und Pflichten des Arbeitgebers und der Arbeiter maß
gebend find“. Der Inhalt der Arbeitsordnung is

t

also rechtsverbindlich,

weil si
e

die Grundlage des Arbeitsvertrages ist. Dies is
t

aber nur
dann der Fall, wenn die Parteien si

e

bewußtermaßen zur Grundlage
des Arbeitsvertrages gemacht haben. Dies setzt zum Mindesten
voraus, daß beide Parteien von dem Bestehen der Arbeitsordnung
Kenntniß gehabt haben. Ist dies aber nicht der Fall gewesen, so haben

fi
e

die Arbeitsordnung auch nicht zur Grundlage des Arbeitsvertrages
gemacht, und dann kann deren Inhalt auch nicht rechtsverbindlich für

fi
e

sein.– Der Gesetzgeber konnte beim Erlaß der oben angezogenen
Bestimmungen auch sehr wohl von der Voraussetzung ausgehen, daß
seine unter Strafandrohung gegebene Vorschrift – §. 134c Abs. 2 –:
„Die Arbeitsordnung is

t

jedem Arbeiter bei seinem Eintritt in die Be
schäftigung zu behändigen“ befolgt werde. Wird diese Vorschrift be
folgt, so ist der Inhalt der Arbeitsordnung allerdings für den
Arbeitgeber und die Arbeiter rechtsverbindlich. Dagegen hatte der
Gesetzgeber keine zwingende Veranlassung, für den Fall, daß seine
Vorschrift nicht befolgt werde, besondere Anordnungen zu treffen.–
Daß der Gesetzgeber die Arbeitsordnung nicht ohne Rücksicht auf
die Kenntniß der Parteien für bindend erklären wollte, geht schließ
lich auch aus der Bestimmung des letzten Absatzes im § 134a und
aus der Begründung dieser Bestimmung und des § 134d hervor. Wie

a
n

der oben angezogenen Stelle der Begründung wird auch hier be
tont, daß der Arbeiter „sich den Bedingungen der Arbeitsordnung

unterwerfen“ müsse. Davon kann aber eben keineRede sein,wenn er

von ihrem Bestehen nichts gewußt hat. Während die Kommentare von
Schicker und Engelmann sich zu der Frage nicht äußern, wird si

e

von
Landmann (2. Aufl. Bd. II N 5 zu §. 134a S. 927 und N. 2 zu § 134c

S
.

946) abweichend von der oben entwickelten Auffassung beantwortet.
Die dafür angegebenenGründe sind oben bereits widerlegt. Landmann
widerspricht sich aber auch selbst. In Anm. 3 zu §.105 S. 688 jagt
er: „Die Festsetzung des Verhältnisses zwischen dem Gewerbetreibenden
und seinem Arbeiter kann auch mittelst einer Arbeitsordnung oder
Fabrikordnung erfolgen, welche der Arbeitgeber aufstellt und der
Arbeiter acceptiert. Die ausdrückliche oder durch Annahme der
Arbeit nach Mittheilung der Fabrikordnung stillschweigend e

r

folgte unterwerfung eines Arbeiters unter eine bestehende
Arbeitsordnung is

t

als ein Vertrag zu betrachten.“*) Sodann führt
Landmann in Anm. 1 zu §.134a S.921 folgendes aus: „Was d

ie

rechtlicheNatur einer Arbeitsordnung anlangt, so is
t

letztere nach d
e
r

herrschendenAnsicht als ein vom Arbeitgeber aufgestellter Vertrags
entwurf zu betrachten, welcher dadurch rechtsverbindliche
Kraft erlangt, daß der Arbeitnehmer ausdrücklich oder

stillschweigend bei einem Eintritt in die Beschäftigung mit der
selben sich einverstanden erklärt.“ Weiter bekämpft Landmann
mit Recht die Ansicht von Rehm, wonach die Arbeitsordnung als ein
Gesetzim materiellen Sinne des Wortes aufzufaffen sei. Diese Streit
frage hätte aber nur einen rein akademischenWerth, wenn man d

ie

Rechtsverbindlichkeit der Arbeitsordnung für den Arbeiter nicht auf
deffen Zustimmung zurückführen wollte. Die Auffassung des Gerichts
wird auch von den Gewerbegerichten Berlin und Penig getheilt (s

.

Blätter für soziale Praxis, IV. Halbjahr, Nr. 89 vom 13. September
1894 S. 90 – vergl. auch die Entscheidung des Gewerbegerichts
Stuttgart, Soziale Praxis, IV. Jahrgang, Nr. 38 vom 17. Juni 1895
S. 664 –, die allerdings zu weit gehen dürfte).
Nach dem zwischen den Parteien geschloffenen Arbeitsvertrage sind

daher die Bedingungen der Arbeitsordnung auf das Rechtsverhältniß
der Parteien nicht anwendbar. Es fragt sich, ob diese Auffassung
dadurch eineAenderung erleidet, daßKläger, während er in der Ziegelei
des Beklagten arbeitete, die Arbeitsordnung, die dort aushängt, gesehen
hat. Das Gericht hat auch diese Frage verneint. Der einmal ge
schloffeneVertrag konnte nur durch eine übereinstimmende ausdrückliche
oder stillschweigendeWillenserklärung der Parteien geändert werden.
Eine solche liegt nicht vor. In dem Aushang könnte man vielleicht
eine Offerte des Beklagten an die Adresse des Klägers erblicken. Der
Kläger hatte jedoch keinerlei Verpflichtung, sichauf diese Offerte zu e

r

klären. Eine stillschweigendeZustimmung kann auch aus seinemWeiter
arbeiten nicht gefolgert werden, zumal e

r

dazu nicht nur berechtigt,
sondern sogar verpflichtet war (s

.
auch Urtheil des Gewerbegerichts

München in den Blättern für soziale Praxis III. Halbjahr Nr. 65 vom
29. März 1894 S. 111).
Bb. Gewerbegericht Berlin Kammer VIII(Vorsitzender Gerichtsaffeffor

Unger). „Der bloße Aushang hat aber noch keineswegs, wie Beklagter
irriger Weise annimmt, die Kraft, die Bestimmungen der Arbeitsordnung
rechtswirksam für die Parteien zu machen. Denn die Arbeitsordnung

is
t

rechtlich nicht eine autonome Satzung objektiven Rechts von Seiten
des Fabrikbesitzers, sondern ausweislich der Verhandlungen des Reichs
tages (Sten. Berichte Bd. I S.137, Bd. IV S. 2288) und der im Gesetz
selbst gebrauchten Ausdrucksweise (vgl. § 134b Nr. 5 „Ausbedingen“)
ein Vertragsentwurf, eine lex contractus. Hieraus ergiebt sich,daß der
Inhalt einer Arbeitsordnung, so lange e

r

noch nicht zum Bewußtsein
des anderen Theils, d

.
h
.

des Arbeiters, gelangt ist, diesem gegenüber

auch keine Rechtswirksamkeit zu äußern vermag.“

C
.

Die Ansicht zu C wird endlich vertreten in 3 Urtheilen, von
denen das letzte in der Berufungsinitanz bestätigt ist:
Gewerbegericht Frankfurt a.M. (Vorsitzender Stadtrath Dr. Fleisch).

„Der Inhalt der Arbeitsordnung is
t

nach §. 134c der Gewerbe
ordnung, soweit e

r

dem Gesetze nicht zuwiderläuft, für den Arbeit
geber und Arbeiter rechtsverbindlich. Der Erlaß der Arbeits
ordnung erfolgt aber nach §. 134 a durch Aushang. Einer ausdrück
lichenBekanntgabe der Arbeitsordnung an den einzelnenArbeiter bedarf

e
s

hiernach weder um die Arbeitsordnung zu einer giltig erlassenen
noch um si

e

zu einer für den einzelnen Arbeiter rechtsverbindlichen zu
machen, wenn auch die Behändigung a

n jeden einzelnen Arbeiter vor
geschriebenund deren Unterlassung nach §. 149 der Gewerbeordnung straf
bar ist. Es wirkt hier nach, den Vorschriften der Gewerbeordnung ent
sprechend, der Erlaß einer Arbeitsordnung seitens des Unternehmers
ganz ähnlich, wie der eines Gesetzes seitens der Staatsgewalt. Die
Kenntniß des Inhalts wird, wenn nur die Publikation in der erforder
lichen Weise erfolgt ist, bei den Betheiligten vorausgesetzt. Die Berufung

*) S. hierzu unten die Darlegung des Landgerichts Berlin.
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auf Unkenntniß der Bestimmungen kann nicht davor schützen,daß diese
Bestimmungen als für das Vertragsverhältniß maßgebend erachtet
werden.“
Gewerbegericht Berlin, Kammer V (Vorsitzender Magistratsaffeffor

Cuno): „Wollte man annehmen, daß die Arbeitsordnung nur dann
Theil des Arbeitsvertrags wäre, wenn dies besonders vereinbart bezw.
der Arbeiter besonders darauf verwiesen wurde, bezw. erst dann, wenn
dem Arbeiter die Arbeitsordnung ausgehändigt ist, so würde der Arbeit
geber die Wirksamkeit der Arbeitsordnung einfach dadurch illusorisch
machen können, daß er si

e

zwar den gesetzlichenVorschriften entsprechend
aushängt, aber keinen Arbeiter darauf verweist und si

e

bei Abschluß
des Arbeitsvertrags unberücksichtigt läßt.“ Die Fabrikordnung würde
dann keine andere Bedeutung haben als die eines Musters oder Formu
lars, welches dem Abschluß des Arbeitsvertrages mit dem einzelnen
Arbeiter zu Grunde gelegt wird. Der Zweck, einheitliche Arbeitsbedin
gungen für alle Arbeiter zu schaffen,und durch „klare Kundgebung der
Bedingungen des Arbeitsvertrages den Arbeiter über seine Rechte und
Pflichten zu unterrichten“ wäre verfehlt. Es ist nicht zu verkennen, daß
diese Bedeutung der Arbeitsordnung der Vertragstheorie zu widerstreiten
scheint. Es ist hier entgegen der Theorie des freien Arbeitsvertrages
der Thatsache Rechnung getragen, daß der einzelne Arbeiter im All
gemeinen nicht in der Lage ist, dem Arbeitgeber die Bedingungen, zu

denen e
r

arbeiten will, vorzuschreiben; er hat insbesondere in dem ein
heitliche Ordnung und Leitung erfordernden Großbetrieb nur die Wahl,
ob e

r zu den vom Arbeitgeber festgesetztenBedingungen oder überhaupt
nicht in Arbeit treten will. Damit auch die Intereffen der Arbeiter bei
Festsetzungder Arbeitsordnung berücksichtigtwerden, sind die Vorschriften

in § 134d über Anhörung der Arbeiter gegeben, während die Kontrolle
darüber, daß der Inhalt der Arbeitsordnung den Gesetzen entspricht,
durch die im §. 134f vorgesehenePrüfung der Verwaltungsbehörde er
möglicht werden soll. Es findet sichauchauf anderen Gebieten des Civil
rechts, daß einer der Vertragsschließendendie Bedingungen, zu welchen er

abschließen will, öffentlich bekannt giebt, man denke an den Vertrags
schluß mit einer Eisenbahn auf Grund der Verkehrsordnung. –Hier
nach wird mit dem Eintritt des Arbeiters in eine Fabrik mit mehr
als 20 Arbeitern die Arbeitsordnung Bestandtheil des Arbeits
vertrages, soweit nicht zulässiger Weise Abweichendes vereinbart wird.
Es fragt sich nur, ob die Arbeitsordnung ordnungsmäßig erlaffen ist.– §. 134a bestimmt: Der Erlaß erfolgt durch Aushang. Daraus, daß
hierzu §. 134a Abs. 2 angezogen wird, hat man folgern wollen, e

s

müsseallen Vorschriften im §. 134c Abs. 2 genügt werden. Es soll
also nicht genügen, daß der Aushang, durch den der Erlaß wirksam
wird, an geeigneter, allen betheiligten Arbeitern zugänglicher Stelle er
folgt, sodaß 14 Tage nach dem so bewirkten Erlaß die Fabrikordnung
„in Geltung tritt“ (§. 134a Abs.4). Es soll vielmehr auch erforderlich
sein, daß „der Aushang stets in lesbarem Zustand erhalten werde“.
Demnach würde also, wenn die „Lesbarkeit des Aushanges“ oder der
„Aushang“ selber wegfiele, das Erforderniß eines gültigen „Aushanges“
beseitigt, mag man nun annehmen, daß nunmehr der „Erlaß“ mit rück
wirkender Kraft unnwirksamwird, oder daß nur für die Folge kein„Erlaß“
mehr vorliegt. Dies Ergebniß würde dem Arbeitgeber einen bequemen
Weg weisen, sich einer lästigen Arbeitsordnung zu entledigen: er ent
fernt den Aushang, macht ihn unleserlich, dann wäre die unter den Kautelen
der §§. 134d–f erlaffene Arbeitsordnung bedeutungslos. Dieses Er
gebniß widerspräche zweifellos der Absicht des Gesetzgebersund der Vor
schrift im §.134a Abs. 3

,

wonach zu Aenderungen einer einmal „er
lassenen“Arbeitsordnung dieselben Formalitäten erforderlich sind, wie zur
erstenEinführung. Das Instandhalten des „Aushangs“ (= des ausge
hängten Schriftstücks) kann also nicht zu dem in §.134a für die Wirksam
keit des „Erlaffes“ vorgesehenen „Aushang“ (= Aushängen) gehören.
Noch weniger kann aber schondem Wortsinn nach zu dem zum Erlaß
der Arbeitsordnung erforderlichen „Aushang“ gehören, daß die „Arbeits
ordnung jedem Arbeiter bei einem Eintritt in die Beschäftigung be
händigt wird“. Wollte man das annehmen, so würde ja der im

§. 134a als einheitlicher Akt vorgesehene Erlaß in so viele
einzelne Theilhandlungen zerlegt, als Arbeiter angenommen werden
Statt einer einheitlichen, 14 Tage nach dem Erlaß durch Aushängen
für alle jetzigen und zukünftigen Arbeiter giltigen Arbeitsordnung, wie

fi
e

der Gesetzgeber erstrebt, würde für jeden Arbeiter ein besonderer
„Erlaß“ durch Behändigung eintreten, mit jedem Arbeiter würde auf
Grund der aushängenden Arbeitsordnung durch Behändigung derselben
ein Arbeitsvertrag geschloffen, der nun die Eigenthümlichkeit hätte, daß

e
r

nicht mündlich oder schriftlich durchHinweis auf die Arbeitsordnung,
sondern nur durch den Formalakt der Behändigung giltig würde und
auch das 14 Tage nach der Behändigung (§ 134a Abs. 4). Dies
Ergebniß widerspricht dem §. 134a Abs. 2, welcher einen einheit
lichen Zeitpunkt für den Beginn der Wirksamkeit der Arbeitsordnung
vorsieht. Man muß hiernach die Vorschriften in § 134e Abs. 2 Satz 2

und 8 als Ordnungsvorschriften ansehen, deren Nichtbefolgung nach

§. 149 Nr. 7 Ordnungsstrafe zur Folge hat, aber die Rechtsverbindlich
keit der durch einen dem §. 134e Abs. 2 Satz 1 entsprechendenAushang
erlaffenen Arbeitsordnung nicht mehr in Frage stellen kann.“
Gewerbegericht Berlin, Kammer 8 (Vorsitzender Magistratsaffeffor

Blankenstein): Die grundlegenden Bestimmungen über die Arbeitsordnung
enthalten die §§. 134a, 134c: die „Arbeitsordnung is

t

zu erlaffen, ihr
Erlaß erfolgt durch Aushang; der Inhalt is

t

für Arbeitgeber und Arbeiter
rechtsverbindlich.“ DieseVorschriften widerstreiten der Annahme, daß eine
Arbeitsordnung dem einzelnen Arbeiter gegenüber nur dann gilt, wenn
ihre Giltigkeit mit jedem einzelnen Arbeiter besonders vereinbart ist.
Daß si

e

in diesem Fall gelten würde, is
t

selbstverständlich; e
s

wäre
unerfindlich, welchen Zweck die grundlegenden Bestimmungen hätten.
Ob man dabei der Arbeitsordnung die Bedeutung eines für die Fabrik
erlaffenen Gesetzes oder nur die eines Vertragsentwurfs beimißt, is

t

ohne
Belang. Auch in letzteremFalle würde die Unterwerfung des Arbeiters
unter ihre Bestimmungen schon aus seinem Eintritt in die Beschäftigung

zu folgern sein (vgl. Schenckel Anm. 3 zu 134c, Landmann und Schicker
Anm. 2 zu §. 134c, Rehm in Hirths Annalen des deutschen Reichs
Jahrgang 27 S. 132ff). Diese Auffassung enthält auch nicht etwa
insofern eine unbillige Härte gegen den Arbeiter, als ihm dabei Be
dingungen aufgezwungen würden, die e

r

noch nicht kennt und vielleicht
mißbilligt. Denn für einen sachgemäßen Inhalt der Arbeitsordnung
giebt das Gesetz wesentliche Garantien. Will sichder Arbeiter darauf
nicht verlassen, so mag e

r vor Antritt des Arbeitsverhältniffes sichüber
die Bedingungen desselben unterrichten.“)

Dieses Urtheil wurde in der Berufungsinstanz vom Königlichen
Landgericht I Berlin (Civilkammer 8, Vorsitzender Landgerichts
direktor Krause) mit folgender Begründung bestätigt: Für die Ge
jammtheit der in der Fabrik des Beklagten beschäftigten Arbeiter
war die Arbeitsordnung bereits rechtsverbindlich geworden zu der Zeit,
als die Kläger in den Betrieb eintraten. Denn der Erlaß der Arbeits
ordnung is

t
seitens des Beklagten gemäß § 134 a der Reichsgewerbe

ordnung unstreitig schon lange vorher durch Aushang erfolgt. Dies is
t

mit Rücksicht auf die bestimmteAusdrucksweise des Gesetzes: „Der Erlaß
erfolgt durch Aushang“ hinreichend, um der Arbeitsordnung rechts
verbindliche Kraft für den Arbeitgeber und die Arbeiter beizulegen
(vgl. v

.Landmann, die Gewerbeordnung für das deutsche Reich, 2
.Auf

lage, München 1895 zu §. 134a Seite 927 Note 5) – Einwendungen
nach der Richtung hin, daß die Arbeitsordnung nicht auf legalem Wege

zu Stande gekommen und in Kraft getreten sei, haben die Kläger nicht
erhoben, die ihrerseits gescheheneBemängelung des Aushangs bezieht
sich nicht auf diejenige Zeit, wo durch den Aushang die Arbeitsordnung
erlassen wurde, sondern erst auf die spätereZeit, wo si

e

in das Arbeits
verhältniß beim Beklagten eintraten; um dieseZeit aber war die Arbeits
ordnung bereits gültig. Die Thatsache des Eintritts eines Arbeiters

in die Beschäftigung beim Arbeitgeber genügt aber, um eine „bestehende“
Arbeitsordnung für beide Theile verbindlich zu machen und die Rechts
verbindlichkeit ihres Inhalts is
t

davon, daß der Arbeiter von dem In
halt thatsächlich Kenntniß genommen hat oder von einer voraus
gegangenen Einhändigung der Arbeitsordnung a
n ihn nicht abhängig
(vgl. v
.Landmann, am angeführten Orte zu §. 134 c Absatz 1
,

Seite 946
Note 2).– Die Bestimmung des §. 134e Absatz 2 der Reichs-Gewerbe
Ordnung: „Die Arbeitsordnung is

t

jedem Arbeiter bei seinem Eintritt

in die Beschäftigung zu behändigen“ is
t (vgl. v
.

Landmann zu §. 134e
Absatz 2

,

Seite 955 Note 8) unter Berücksichtigung der vorhergehenden
Bestimmungen des Gesetzesnur als eine Ordnungsvorschrift aufzufaffen,
deren Nichtbeachtung auf Grund des §. 149 Absatz 1

,

Ziffer 7 l. c. Be
strafung nach sichziehen kann, die Gültigkeit der Arbeitsordnung aber
nicht beeinträchtigt. Die Kläger mußten daher beim Eintritt in das
Arbeitsverhältniß mit dem Bestehen der Arbeitsordnung rechnen, da der
Erlaß derselben obligatorisch war. Die von ihnen zur Begründung
ihrer entgegengesetztenRechtsanschauungen herangezogene Stelle v

.Land
mann. Seite 688 Absatz 1 bezieht sich auf die Beschäftigung in einem
Betriebe, welcher den im §. 134a der Gewerbeordnung bezeichneten
Umfang nicht hat, für den der Erlaß der Arbeitsordnung nur fakultativ
ist; si

e

kann also hier nicht entscheidend sein. – Die Arbeitsordnung
bildet die Grundlage des die Parteien bindenden Vertrages und zwar
ohne Rücksicht darauf, ob der Aushang, nachdem e

r

dem §. 134e der
Gewerbeordnung entsprechend schon bewirkt war, während des Arbeits
verhältnisses der Kläger noch fortbestanden hat oder nicht. – Die

*) Anmerkung der Redaktion: Er muß ja wiffen – Gesetze
gelten als bekannt –, daß für Fabriken mit mehr als 20 Arbeitern
eine Arbeitsordnung erlaffen sein muß. Allenfalls könnte er wegen
Irrthums vom Vertrage zurücktreten, wenn er bei der Annahme nicht
gewußt hat, daß e

s

sich um eine Fabrik mit mehr als 20 Arbeitern
handelt.
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gesetzlicheFiktion, daß die Kläger beim Eintritt indas Arbeitsverhältniß
sichden aus der Arbeitsordnung ersichtlichenBedingungen des Arbeits
vertrages unterworfen haben, hat zur Folge u. f. w.
Inwieweit ist eine Abrede bindend, in der sich beide

Theile versprechen, daß das Arbeitsverhältniß dauernd
sein solle? (Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, Vorsitzender
Dr. Hartenstein).
Dem Kläger, einem Monteur, is

t

am 24. Oktober auf 14 Tage
gekündigt worden, e

r will die Kündigung nicht annehmen und klagt,
daß der Beklagte verpflichtet werden solle, ihm bis zum 31. Dezember
Arbeit zur Verfügung zu stellen, oder, entsprechendseinemVerdienst, für
jeden arbeitslosen Tag 650.4 zu bezahlen. Im Frühjahr dieses Jahres
habe ihm der Beklagte das Versprechen abgenommen, daß er dauernd
bei ihm bleibe, e

r

habe sichdie Hand darauf geben lassen, und habe
dann gesagt: „so lange die Firma C.F. D. geführt wird, behalten Sie
Ihre Stellung bei mir.“ Damit se

i

für jeden von beiden die Kündigung
ausgeschloffen gewesen. Er hätte sichdaraufhin nie für berechtigt ge
halten, ohne Zustimmung des Beklagten eine andere Stellung anzu
nehmen. Deshalb verlange e

r

aber auch, daß ihn der Beklagte solange
behalte, bis er eine paffende Stellung gefunden habe. Er nehme an,
daß das bis zum 1

.Januar geschehenkönne, und beschränke sichdaher
darauf, Beschäftigung bis zu dieser Zeit zu verlangen. – Der Beklagte
erwidert: Er erinnere sichdes Wortlauts des Versprechens nicht mehr;
so, wie e

s

der Kläger darstelle, habe er jedenfalls nicht gesagt. Damals
seien ihm der Obermonteur und noch andere Monteure mitten in der
strengstenArbeit weggegangen, er habe deshalb zum Kläger gesagt, ob

e
r ihn auch verlaffen wolle. Dabei habe er ihm zugesichert, daß er

dauernde Arbeit habe, und etwa gesagt: „so lange die Montage so fort
geht, haben Sie Arbeit,“ oder etwas Aehnliches. Nun se

i

jetzt die Arbeit
wesentlich kleiner geworden, und eine Beschäftigung von im Ganzen
über 1/2 Jahren (der Kläger war schon vor diesemVersprechen 1 Jahr
lang beim Beklagten) könne doch wohl als „dauernd“ bezeichnetwerden.– In der Beweisaufnahme hat der einzige Zeuge des Gesprächs an
gegeben, der Beklagte habe sich vom Kläger mitHandschlag versprechen
laffen, e

r

werde seinenPosten bei ihm niemals verlaffen und habe dar
auf etwa zu ihm gesagt: „Solange wie ich Arbeit habe, haben Sie
auch Arbeit.“ Darauf wurde der Beklagte verurtheilt, den Kläger bis
zum 30. November zu behalten mit der folgenden Begründung:
Der nähere Inhalt des Versprechens steht allerdings nicht völlig

fest, doch is
t

soviel sicher, daß Jeder dem Andern zusagte, das Arbeits
verhältniß nicht bald zu lösen. Da beide Theile sichgebunden haben,

so is
t

ein solches Versprechen zulässig und verstößt nicht gegen §. 122
der Gewerbeordnung. Sollte nun trotzdem jeder Theil mit 14tägiger
Kündigung das Verhältniß lösen können, so hätte dasganze Versprechen,
das Allem nach doch von Beiden damals mit einer gewissenFeierlichkeit
gegeben worden ist, keinen Werth. Auf der andern Seite kann nicht
als Sinn der Parteien angenommen werden, daß überhaupt niemals
eine Kündigung gestattet sein solle. Das Gericht hat deshalb ange
nommen, daß auf Grund der Abrede wenigstens jeder Theil dem andern
angemesseneFrist lassen müsse, sich nach Ersatz umzusehen. Als ange
messeneFrist hat es unter Berücksichtigung der Geschäftsverhältniffe die
Zeit bis zum 30. November angenommen.

Wird das Arbeitsverhältniß durch Erkrankung des Ar
beiters von selbst aufgelöst? (Urtheil des BezirksausschussesStettin

in Sachen Armenverband Stettin c. Armenverband Greifenhagen.)
Der Gerichtshof hat den Wortlaut des §.123 der Reichs-Gewerbe

ordnung und insbesondere die Worte „können entlaffen werden“ dahin
aufgefaßt, daß e

s zur Herbeiführung der Entlassung stets einer nach
außen hin unzweideutig zum Ausdruck gelangenden Willenserklärung
bedarf, daß das Vorliegen eines Entlassungsgrundes allein auch bei
langem Andauern unmöglich die Entlassung herbeiführen kann, wenn

von keiner Seite eine hierauf gerichtete Willenskundgebung erfolgt ist.
Zwar hat der Arbeitgeber in dem vorliegenden Falle bekundet, daß er

das Arbeitsverhältniß seinerseits nicht mehr als fortdauernd angesehen
habe; diese persönliche Ueberzeugung der einen Partei kann aber um so

weniger den Ausschlag geben, als der Arbeitgeber selbst in der dem B
.

ertheilten Arbeitsbescheinigung ein vom Februar 1893 bis 7
.

März 1896
andauerndes Arbeitsverhältniß bescheinigt hat, ohne die Zeit in Abzug

zu bringen, in welcher er angeblich das Verhältniß als aufgelöst be
rachtet hat.

Können Ansprüche, die vor die Gewerbe gerichte gehören,
mit solchen, für welche die ordentlichen Gerichte zuständig
sind, verbunden werden? (Urtheil des Amtsgerichts Berlin I, Ab
theilung 43)
Ein ausgeschiedener Geselle (Schuhmacher) hat beim Amtsgericht

Berlin I eine Reihe von Forderungen gegen seine frühere Meisterin und
war sämmtlich in einer und derselben Klage erhoben. Die meisten

dieser Forderungen betreffen keineLeistungen aus dem Arbeitsverhältniß:

e
s

handelt sichbei ihnen um Auslagen, die im Auftrage der Meisterin
gemacht sind, um ein Vogelbauer, das für si

e

angekauft ist, um einen
Termin, den der Geselle für die Meisterin wahrgenommen hat und für
den e

r Entschädigung verlangt, u
. dgl. Zwei Forderungen aber haben

eine andere Unterlage: Der Kläger hat während der Gesellenzeit für
die Meisterin auch den Ledereinkauf besorgt und is

t

zu diesem Zwecke
zum Lederhändler gefahren. Er verlangt dafür an Fahrgeld und Ver
jäumnißkosten 8,10 ... Sodann hat er eine Rechnung von 27 ... für
Reparaturen und Flickarbeiten aufgemacht, die e

r

während der ganzen

Gesellenzeit neben den gewöhnlichen Stückarbeiten geleistet hat und für
die e

r

nicht entschädigt worden sei. Das Amtsgericht Berlin I hat durch
Urtheil vom 18. Dezember 1896 über die zuerst erwähnten Ansprüche

sachlich erkannt, betreffs der letzterenAnsprüche von 8,10.4. und 27.4.
sichdagegen für unzuständig erklärt:
„weil dieses Lohnforderungen für gewerbliche Leistungen des
Klägers in seiner Eigenschaft als Geselle sind. Solche Ansprüche
gehören vor die Gewerbegerichte (§. 3 Nr. 2 und §. 5 des Ge
werbegesetzesvom 29. Juli 1890). Eine Verbindung derselben
mit Ansprüchen, welche vor die ordentlichen Gerichte gehören, is

t

gemäß §.232 der Civilprozeßordnung unzulässig.“

Fällt auch das unentschuldigte Ausbleiben aus Plenar
und Ausschußsitzungen unter den §. 21 des Gewerbe gerichts
Gesetzes? (Beschlüsse des Gewerbegerichts und des Landgerichts Frank
furt a

.

M.)
Das Gewerbegericht der Stadt Frankfurt a

.M. sah sichdurch das
wiederholte Fernbleiben eines großen Theils der Arbeitgeberseite aus
den Plenar- und Ausschußsitzungen, das seine gesammte Thätigkeit
hemmte, veranlaßt, gegen die in der Plenar-Versammlung am 9

.

Januar
1896 ausgebliebenen Mitglieder, eine Ordnungsstrafe von 1 . festzu
setzen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde is

t

von dem Königlichen
Landgericht verworfen worden.
Gründe: Der Beschwerdeführer hat die Anordnung lediglich aus

demGrunde angefochten, daß gemäß §.27 des Ortsstatuts eine Strafe
nur wegen Ausbleibens in den Spruchsitzungen angedroht sei. Dies is

t

zunächst vollkommen unrichtig. Der erwähnte Paragraph sagt ausdrück
lich, daß außerdem jedes Sichentziehen von den Obliegenheiten eines
Beisitzers strafbar sei. Zu diesen Obliegenheiten gehört aber die Theil
nahme an einer angeordneten Plenarsitzung, wie sich ohne Weiteres
daraus ergiebt, daß die in diesen Plenarsitzungen zu erledigenden

Geschäfte (§. 18) ohne Theilnahme der Beisitzer nicht vorgenommen
werden können. Ueberdies bezwecktder §. 27 des Ortsstatuts nur eine
Wiedergabe der im §. 21 des Gesetzes vom 29. Juli aufgenommenen
Verfügung. In letzterer Bestimmung is

t

auch von Sitzungen ganz all
gemein die Rede.

Verfassung und Berfahren.

Der vereinbarte Gerichtsstand im gewerbegerichtlichen Verfahren.
Eine Streitsache, welche zur Zuständigkeit der Amts- oder Land

gerichte gehört, kann nicht durch Vereinbarung der Parteien vor das
Gewerbegericht gebracht werden, und ebensowenig umgekehrt eine Ge
werbegerichts-Sache vor die ordentlichen Gerichte.
nicht gesagt, daß im gewerbegerichtlichenVerfahren überhaupt eineVer
einbarung der Parteien über den Gerichtsstand ausgeschloffen sei. Es
bleibt noch die Frage übrig, ob in einer Streitsache, die zur Kompetenz
der Gewerbegerichte gehört, die Parteien statt des Gewerbegerichts am
Orte der Erfüllung durch Vereinbarung ein anderes festsetzenkönnen.
Diese Frage wird verschieden beantwortet. Wilhelmi u

. Fürst),
Schier“), Mugdan“), Haas“) erklären die Vereinbarung für zulässig,
weil si

e

nicht untersagt sei. Bachem“) hält si
e

für unzulässig. Eine gleich
mäßige Praxis hat sich noch nicht herausgebildet.
Die Redaktion hat die Absicht, die verschiedenenStandpunkte zur

Erörterung zu bringen, und beginnt heute mit dem nachfolgenden Auf
satz, welcher die letzteArbeit aus der Feder des verstorbenenen Geh.
Justizraths Dr. v

.

Wilmowski darstellt.

Meines Erachtens is
t

eine Prorogation der Parteien auf ein
örtlich nicht zuständiges Gewerbegericht nicht zulässig.

Die Gerichtsverfassung, die Vorschriften über die Zuständig
keit, sowie das Verhältniß der Gerichte zu einander gehören dem

.2; §.25 A. 2; S. 100, 101.

; § 25 A. 2.

Damit ist aber noch -
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öffentlichen Rechte an. Die Prozeßbehandlung soll nicht der
beliebigen Bestimmung der Parteien überlassen sein, sondern
im Interesse der geordneten Rechtspflege nach den gesetzlichen
Vorschriften erfolgen und der freien Bestimmung der Parteien
nur soviel einräumen, als das Gesetz selbst zuläßt. Daraus
folgt, daß für die Zulässigkeit der Prorogation es nicht genügt,
daß si

e

im Gesetze nicht durch eine ausdrückliche Festsetzung der
Ausschließlichkeit eines Gerichtsstandes oder durch entsprechend

andere Ausdrücke verboten ist; sondern der Beweis für die Zu
lässigkeit is

t

nur dadurch zu führen, daß si
e

durch das Gesetz aus
drücklich gestattet ist.
Da die Gewerbegerichte nicht ordentliche Gerichte im Sinne

des Gerichtsverfaffungs-Gesetzes und der CPO. sind, sondern
reichsgesetzlich zugelassene besondere Gerichte (§§. 13, 14 Nr. 4

Ger.Verf.Gef), so finden die Vorschriften über die im weiten
Umfange zulässige Prorogation der ordentlichen Gerichte im Gebiete
der Anwendbarkeit der CPO. unzweifelhaft auf die Gewerbegerichte
keine direkte Anwendung. Diese Bestimmungen der CPO. setzen
ordentliche Gerichte sowohl für das Gericht, an dessen Stelle das
prorogirte treten soll, als auch für das prorogirte voraus (§. 3

Einf. Ges. zur CPO). Sie basieren wesentlich darauf, daß die
ordentlichen Gerichte durch die allgemeinen Gerichtsstände, die zu
lässigen besonderen Gerichtsstände und die genaue Vertheilung über
die ganze Staatsfläche ein lückenloses Netz von Gerichten gleicher
Organisation und gleicher Richterelemente für alle Theile des
Deutschen Reiches darstellen, sodaß die Gleichwerthigkeit der Auf
gaben und der Richter bei Ersetzung des einen ordentlichen Gerichts
durch ein anderes durchschnittlich keinen wesentlichen Unterschied
begründet. Dagegen sind die Gewerbegerichte nicht für alle Bezirke
vorhanden, sondern nur fakultativ je nach Bedürfniß (§§. 1

,
6

GGG) für ihre speziellen Aufgaben; die Bestimmung der Gewerbe
richter durch Wahl (§§.9–22) schafft je nach den geographischen,
sozialen und kulturellen Unterschieden sehr verschiedene Richter
elemente und ' durch die lokale Verschiedenheit der Gegendenund der speziellen Gewerbe- und Arbeitsverhältnisse zu einer ent
sprechend verschiedenen Berücksichtigung der zu beurtheilenden
Fragen, sodaß weder die den einzelnen Gewerbegerichten gestellten
Fragen, noch die Gewerbegerichte selbstunbedingt "ä sind.
Darüber, ob beidiesen abweichenden Verhältnissen den Parteien

ebenfalls die Prorogation von einem Gewerbegericht auf ein anderes
estattet ist, hat das GGG. keine direkte Vorschrift gegeben; die
rage is

t

aus dem Inhalt und der Auslegung der Bestimmungen

zu beantworten, welche das Gesetz über die örtliche Zuständigkeit
überhaupt enthält, das is

t

aus §.25 und möglicher Weise aus § 24.
Wäre nur die Vorschrift des §.25 gegeben,
„Zuständig is

t

dasjenige Gewerbegericht, in dessenBezirk die
streitige Verpflichtung zu erfüllen ist.“

so würde damit zugleich die Ausschließlichkeit dieses Gewerbegerichts
bestimmt sein, denn wenn zur Erwirkung der Zuständigkeit noth
wendig ist, daß im Bezirk des Gerichts die streitige Verpflichtung

zu erfüllen ist, so is
t

ein anderes Gericht, für welches diese Vor
aussetzung nicht zutrifft, überhaupt nicht zuständig. Einer aus
drücklichen Erklärung, daß jenes Gericht „ausschließlich“ zuständig
sei, bedarf e

s

nicht. Eine solche Unterscheidung hat Bedeutung
und Grund nur, wenn a

n

sich bezw. unter Umständen die Zu
ständigkeit mehrerer Gerichte begründet sein kann, wie für die
ordentlichen Gerichte nach der CPO. §§.12–37 neben den allge
meinen Gerichtsständen die verschiedenen besonderen Gerichtsstände.
Wo dagegen nur eine Kategorie von Gerichten zuständig sein soll,
und dieselbe Bedingung für die Zuständigkeit aller Gerichte erfordert
wird, is

t

die Zuständigkeit der Gerichte, welche dieser Bedeutung
entsprechen, stets eine ausschließliche.

Es fragt sich, ob an dieser Bedeutung des §. 25 der §. 24
etwas ändert:

„Auf das Verfahren vor den Gewerbegerichten finden, soweit
im Nachstehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen
find, die für das amtsgerichtliche Verfahren geltenden Vor
schriften der Civilprozeß-Ordnung entsprechendeAnwendung.“
Die Frage is

t

eine doppelte, 1
.
o
b

unter diese Vorschriften des
„amtsgerichtlichen Verfahrens“ an sich auch diejenigen Bestim
mungen der CPO. fallen, welche die Zulässigkeit einer Prorogation
auf ein an sich unzuständiges Gericht sanktionieren, und wenn dies

zu bejahen ist, 2
.

welche Bedeutung diese Möglichkeit einer An
wendung des §.25 hat: o

b und wie die Zulässigkeit der Proro
gation neben §. 25 besteht, o

b §.24 den §.25 ausschließt oder
von diesem ausgeschloffen wird.
Zu 1
:

Das Reichsgericht behandelt in den „Entscheidungen“
Bd. 33 S. 430 einen Fall, in welchem in dem Bezirke, wo die

streitige Verpflichtung zu erfüllen war, ein Gewerbegericht nicht
bestand und vom Kläger das ordentliche Gericht des Wohnsitzes
des Beklagten angegangen war. Das Reichsgericht billigt dies
und verwirft die Einrede der Unzuständigkeit, welche verlangte, daß
das am Wohnsitze des Beklagten befindliche Gewerbegericht habe
angegangen werden müssen. Es bemerkt, daß das Gewerbegericht
desWohnsitzes als solches überhaupt nicht zuständig sei; der §25 könne
nicht aus §.24 ergänzt werden; §.24 erkläre nur die für das amts
gerichtliche „Verfahren“ geltenden Vorschriften, also nur die §§ 456 ff.

CPO. für entsprechendanwendbar, beziehe sich also garnicht auf die
Bestimmungen über den Gerichtsstand, §§. 12 ff

.

CPO. Zunächst
scheint freilich diese Einschränkung der Vorschriften für das amts
gerichtliche „Verfahren“ entsprechend der Bedeutung der gleichen
Klassifizierung des „Verfahrens“ vor Amtsgerichten im §.456 (und
Ueberschrift) das Natürlichste; e

s

würden dann die im §. 456 be
zogenen Vorschriften des landgerichtlichen Verfahrens, Buch II

Abschnitt 1
,

§§.230–455, soweit si
e

nicht für Amtsgerichte modi
fizit sind, und die des Abschnitts 2

,

§§. 456–471, als Verfahrens
Vorschriften maßgebend sein. Zum Verfahren würden dann zwar
die Vorschriften darüber zu rechnen sein, in welcher Weise seitens
der Gerichte und der Parteien der Einwand und die Berücksichtigung
der Unzuständigkeit zu behandeln seien (§§. 247 ff., 465), nicht
aber die objektiven Vorschriften darüber, welches Gericht zu
ständig sei. Indeß der Zusammenhang, in welchem §. 24 steht,
macht e

s bedenklich, o
b

nicht das Verfahren hier im weiteren Sinne
der gesammten Prozeßbehandlung verstanden is

t

und auch die Vor
schriften über die bei der Verhandlung anzuwendenden allgemeinen
prozessualischen Grundsätze, also auch der allgemeinen Bestimmungen
des ersten Buches, §§. 1–229, einbegriffen ' sollen (Vgl. §.530
CPO. und §§. 10, 15 event. 1

,
3 EinfGef. CPO). Denn im

GGG. enthält der zweite Abschnitt, §§. 24–60, die Ueberschrift:
„Verfahren“ und dem §. 24 folgen außer dem die Zuständigkeit
betreffenden §. 25 eine Reihe von Bestimmungen, welche nicht das
Verfahren der §§. 230 ff., 456 ff, sondern die allgemeinen Grund
sätzedes ersten Buches derCPO. modifizieren. Man wird also nicht

a
n

sichschondie§§.12–40 bezw. §§38–40 CPO. ausscheiden dürfen.
Dagegen folgt die Unzulässigkeit der Prorogation bezw. die

Unannwendbarkeit der §§.38–40 CPO. auf Gewerbegerichte aus
dem Verhältniffe des §.24 des GGG. zum §.25. Der §.24 be
schränkt die entsprechende Anwendbarkeit der CPO, „soweit im
Nachstehenden nicht besondere Bestimmungen getroffen sind“. Eine
solche besondere Bestimmung ist aber für die örtliche Zuständigkeit
im §.25 getroffen, und zwar in einer Weise, daß damit die An
wendung irgend welcher anderen Vorschriften der CPO. über ört
liche Zuständigkeit unvereinbar ist. Dies ergeben zunächst schon
Inhalt und Fassung des §.25 selbst. Nothwendig is

t

darnach zur
Zuständigkeit eines Gewerbegerichts, daß in dessen Bezirk die
streitige Verpflichtung zu erfüllen ist. Dies hat einen guten
inneren Grund darin, daß ein solches Gewerbegericht der Kenntniß
und dem Verständniß der für den Arbeitsvertrag und die Ex
füllung maßgebenden Verhältnisse näher steht, als jedes andere
Gericht und dieselben am besten zu beurtheilen vermag. Besteht

in einem solchen Bezirke kein Gewerbegericht, so werden in der
Regel keine charakteristischenBesonderheiten für die dortigen Arbeiter
Verhältnisse vorliegen, welche die Errichtung eines Gewerbegerichts
zum Bedürfniß machten.
Jedenfalls is

t

in Ermangelung einer dahin gehenden Vor
schrift eine Folgerung nicht' daß dann im Widerspruchmit § 25 ein anderes Gewerbegericht zuständig sei. Es bewendet
dann bei der Judikatur der ordentlichen Gerichte in einem solchen
Bezirke (vgl. Reichsger. Bd. 33 S.431), welche nur durch dasän eines zuständigen Gewerbegerichts nach §§. 5, 6 aus
geschlossen sind. Weder an Stelle eines für den konkreten Fall
zuständigen Gewerbegerichts, wenn ein solches in dem betreffenden
Bezirke besteht, noch an Stelle des andernfalls zuständigen ordent
lichen Gerichts kann wirksam auf ein an sich örtlich unzuständiges
Gewerbegericht prorogirt werden. Dem widerspricht die durch die
obligatorische Bedingung – Erfüllungspflicht für die streitige
Verpflichtung im Bezirke des angegangenen Gerichts – gebotene
Ausschließlichkeit des Gerichtsstandes des § 25. Schon die Fassung
des § 25 ergiebt, daß für die örtliche Zuständigkeit der Gewerbe“ neben dem §.25 nicht noch irgend eine Bestimmung der
amtsgerichtlichen Vorschriften gelten soll, daß vielmehr an Stelle
aller Zuständigkeitsvorschriften für das amtsgerichtliche Verfahren
nur der §.25 zu gelten hat. In Ermangelung irgend welchen
anderen Zusatzes und einer anderen Zuständigkeits-Kategorie hat
die Bestimmung: „Zuständig is

t

2c“ die Bedeutung: „Nur zu
ständig is

t

2c.“
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Jede andere Kombination. in welcher außer dem Z. 25 noch
eine der Zuftändigkeits-Borfchriften der ZZ. 12-40 E.P.O. für die
Gewerbegerichte gelten follte. wiirde zu fachwidrigen Refnltaten
führen. Der Z. 25 GGG. entfpricht dem Bertragserfüllungs
Gerichtsftande des Z. 29 EPO. Wollte man annehmen. daß
neben dem Z. 25 noch alle Vorfchriften der ZZ. 12-40 EPO.
für die Gewerbegeriäjtc maßgebend fein follen. fo würde dies dem
Z. 25 die Bedeutung beilegen: Auch das (bewerbcgericht if

t

zu
ftändig. in deffen Bezirke die ftreitige Verpflichtung zu erfüllen ift,
Dies würde fchon eine andere Faffnng als diejenige erfordern
und es würde inhaltlich unvcrftändlict) fein. weshalb iin Z

,

25 uva)
ein folches Gewerbegericljt für zuftändig erklärt wäre. da ja fchou
durch Z

. 29 EPO. daffetbe erklärt if
t

(ogl. Reichsger. 33. 430).
Ohnehin hat Z

. 25 offenbar mit Rückficht auf den angegebenen
inneren Grund den Zweck. die Lokalifirung des Erfüllungs-Gerichts
ftandes als Bedingung jeder Zuftäudigkeit eines Gewerbegericljts

aufzuftellen und jede andere Zuftändigkeit des Wohnfihes oder
fvuftiger befonderer Gerichtsftände anszufctgließen. - Wollte man
annehmen. daß Z

,

25 den Gerichtsftand der Erfüllung an die Stelle
der gefeßlictjeci Gerichtsftäcide der ZZ. 12-37 EPO. gefetzt hätte.
daneben aber die ZZ. 38-40. d

.

h
. die Znläffigkeit des privat

autonomen prorogirten Gcrichtsftandes auf Grund des Z. 24
(5)010). beftehen bleiben follte. fo würde einer folchen Verbindung
eines einzigen gefetzlicljen ausfchlicßlichen (Gerichtsftandes init der

Zuläffigkeit einer Prorogation der Widerfpruch ent egenftehen. daß
ein nicht ausfcljließlicher Gerichtsftand fehlt. währen nur für folche
die amtsgerichtlichen Zuftätidigkeitsvorfchriften eine Prorogation zu
laffen. Eine derartige befchräcikte und modifizirte ..befondere Be

ftimmung“ im Sinne des Z
. 24 wiirde auch eine andere präzifere

Redaktion und llnterfctjeidcing nothwendig gemacht haben. Die
jetzige Faffnng. welche eine andere Zuftändigkeit. als die gefeßliche
des Z

. 25 nicht andeutet. fteht einer folchen .fkombinations-Auslegung
geradezu entgegen; ebenfo der rationelle Grund für die durch Z

. 25
gebotene Bedingung der „Erfüllung“ und der allgemeine Grundfaß.
daß das dem öffentlichen Rechte angehörige Prozeßrecht nur durch
unzweideutige gefetzlicheVorfchriften der Privatautonomie iibetlaffen
werden kann.

Gegenüber diefen nothwendigen Folgerungen aus dem Inhalt
und der Faffnng der ZZ. 24. 25 if

t es ciicljt von Bedeutung. daß
die Motive S. 27 erklären: Den Gerichtsftand zu einem ausfchließ
lichen im Sinne der EPO. zu machen. fehle es an einem geniigenden
Grunde. Sofern am Erfüllungsorte ein Gewerbegericht befteht.

if
t die Ptöglichkeit einer Iliäjt-Ausfchließliäjkeit gar nicht vorhanden.

Das Gefeß felbft hat den Gerichtsftand des Z
. 25 zu einem aus

fchließlichen gemacht. indem es ihn allein als zuläffig erklärt; und
einer Bezeichnung als ausfchließlicl) gegeniiber anderen Gewerbe
gericljten bedarf es abweichend von der EPO. nicht. weil ein anderer
Gewerbegerichtsftand nicht zuläffig ift.
So wie die oben bezeichneten Organifationsverhältniffe der

ordentlichen Gerichte die Zulaffung prorogirter Gerichtsftände für
diefelben - abgefehen von den ausfchließlicljeu - erklärlicl) und
für die Parteien mitunter ivücifcljenswerth machen. fo machen es

dagegen die oben bezeichneten. charakteriftifch abweichenden Be

fonderheiten der fakultativen. im Bereiche befonderer Eigenthümliäj
keiten wirkenden Gewerbegerichte ertlärlich. daß der privatautonomen
Prvrogation derfelben unter einander kein Raum gelaffen ift. Die
Gewerbegeriwte follen eben nur in den Gebieten wirken. iu welchen
fiir die befondere Behandlung der Arbeiterverhältniffe ein Bediirfniß
empfunden wird. dies Bediirfniß foll durch die Errichtung eines
znftändigen Gewerbegeriwts feinen Ausdruck und durch die Wahl
der Richter eine befondere Berückfichtigung erhalten. Daß bei
manchen Fragen ein an fich nach Z

. 25 nicht znftändiges Gewerbe
gericht die konkrete Aufgabe in gleichwerthiger. gefunder Ent
fcheidüng löfen könnte und nicht für jede Eictfcljeidung eine be
fondere Eigenthüinliclikeit der Berhältniffe in Betracht kommt.
ändert nichts an der durch diefe Erwägungen rationell begründeten. ,

vorftehend bezeichneten grnndfäßlichen Stellung der Gerichte zu
einander. * ,
Hiernach kann von den Parteien auf ein an fich nach Z

. 25

örtlich unzuftäccdiges Gewerbegericht überhaupt nicht prorogirt

werden. weder an Stelle eines gefeßlicl) nach Z
. 25 örtlich zu- 1

ftiindigeic Gewerbegerichts. noch an Stelle eines gefeßlich zuftändigeti

ordentlichen Gerichts.

Charlottenburg-Berlin. v. Wilm oivski.

-Anstaufclj über Zuftündigkeitsfragen zwifchen Amts

gericht und_ ewerbegericht Stettin. [lm Zuftändigfc-its-Streitig
keiten thunliwft zu vermeiden. hat das Gewerbegeriwt über ver

Meinu

fchiedene Fragen mit dem hiefigen Königlichen Amtsgericht die
gegenfeitigen Anfichten ausgetaufcht.

1
. Es war vorgekommen. daß in gewerblichen Streitfachen

Zahlungsbefehle erlaffen waren. Dadurch waren die Sachen bei
dem ?lmtsgericljt anhängig geworden. nnd es mußte erft eine Zurück
nahme des Zahlnngsbefc-hls erfolgen. Es beftcht Einverftändniß.
daß für die vor das Gewerbegericljt gehörenden Anfpiüche das gericht

liche Mahnverfahren ausgefchloffcu ift.

2
.

Zweifelhaft ift. ob das Gewerbe-gericht für Klagen auf
Herausgabe von Sachen und der übrigen Arbeitspapiere zuftändig
ift. Das (yleivcrbegericht Frankfurt a. M. hat fich bejahend ausge
fproctjeti (Soziale Praxis Jglli. Nr.36). Berlin wegen der Ouitticngs
karten verneinend (Blätter lll. Halbj. Nr. 57). Das hiefige Gewerbe
gericht hat. fich der erfteren Llnficljt acigefchloffeic. Diefe wird vom
Königlichen Amtsgericht getheilt. Sie erfcheint auch praktifch zweck
mäßig. Gerade hier if

t ein fchleunigcs Verfahren von Nöthen; der An
fpruch hängt meift mit einem anderen zufammeci (z

. B. Nichtausftellung
des Zeugniffes nnd Einbehalten der Ouitticngsfarte. Das Gewerbe
gericht kennt die Lohnverhältniffe am beften und kann den Schaden
leicht taxiren. Zuriftifch aber gründet fich die Zuftändigkeit darauf.
daß die Sache auf Grund des Llrbeitsoerhältniffes übergeben bezw,
eingebracht oder auf Grund einer gewerblichen Streitigkeit
vorenthalten wird. Auch Z

. 3 Abfaß 2 kann man heranziehen.
Das Königliche Amtsgericht hat eine Schadensklage wegen Ein
behaltung der .Orcittungskarte wegen llnzuftändigkeit abgewiefen.

3
.

Kein Einverftändniß if
t dariiber erzielt. inwiefern Rechts

nachfolger vor dem (bewerbegericht klagen können. Derartige Fälle
find mehrfach hier vorgekommen. Das Amtsgericht verneint feine
Zuftändigkeit. Es fiihrt an. daß fonft der Arbeiter durch Zeffion
die Thätcgkeit des Geiverbegericlns völlig lahm legen könne. wäh
rend auch der Arbeitgeber ein Recht habe. daß die Sache vor dem
(itewerbegerichte verhandelt werde. Es ftüßt fich auch auf Mugdan
Anni, 6 zu Z

. 3
.

Auch bei Klagen ails Pfändungs- und lieber
weifungsbefchlijffen verneint es für gewiffe Fälle feine Zuftändigkeit.

z. B. wenn die Forderung vom Drittfcljcildicer beftritten wird. Das
Geiverbegeriwt fteht auf dem andern Standpunkte. (Bergl. Otto.
Gewerbliche Streitigkeiten. S. Z1). In diefen Fällen treten die
perfönlictljen Beziehungen zwifchen Arbeitgeber und *Arbeitnehmer
zurück. Ein Vergleich wird fich nicht mehr fo leicht er ielen laffen.
Ueberdem wird das Verfahren für ein möglicherweiie nur aus
Laien beftehendes Gericht zu komplizirt. Es muß jetzt die Rechts
nachfolge. z. B. die Erbberecljtigun . erörtert. cs miiffen Teftamente.
Erbbefctjeinigungen. Zeffionsurkicn en cingefehen. die Znftellicng des

Pfändungsbefcljlnffes geprüft werden u. f. w. Es wäre von
Jntereffe. die Llnficht anderer Gewerbegerichte zu erfaheeci. Bis
jcßt if

t nur ein verneinendes Urtheil des Gewerbegcrichts Karlsruhe
abgedruckt (Blätter für Soziale Praxis v. 15. Februar 189l).

Einigungeäcccter.

Ablehnung des Einigungsamtes im Diamantfchkeifer-Ausftand
in Hanau. Begriff der Arbeitsftreitigkeit. In Hanau hat ein
Unternehmer-Kartell der Dimantfmleiferei in der Zeit der Gefchäfts
ftille den Lohntarif herabgefeßt. worauf 200 Schleifer am 1

.

Dez.
kündigten und nach Ablauf der Kiindigungsfrift am 15.Dez. in
den Ausftand traten, Als die Streikendeci das Gewerbegericht als
Einignngsacnt anriefen. lehnten die Unternehmer ihr Erfcheinen
mit der Begründung ab. daß die Arbeite-r ordnungsgemäß ge
kündigt hätten und auch ordnungsgecnäß entlaffen worden feien.
foduß ein Streife „in diefem Sinne“ eigentlich nicht vorliege. -
Diefe Begründung if

t

irrthümlicl) und follte nicht ohne Weiteres
hingenommen werden. Daß ein Streife nothwendigercveife mit Ver
tragsbruch erfolgen müffe. if

t eine willkürliche Behauptung. Gan
korrekt fchreibt auch Z61 des Gewerbegericljts-Eiefeßes vor. da
das Einigungsaiut angerufen werden könne in Fällen von Streitig
kiiten ..über die Bedingungen der Fortfeßung oder Wieder
aufnahme dcs Arbeitsverhältniffes.“

Nachträgli e Maßregelung von Vertretern vor dem Einiguugs
amt in Köln. in Iahresfchluß waren fait alle (in dem Ausftand

in der Kölner Baumwoll-Spinnerei und Weberei Betheiligteit
wieder cingeftellt. Ausgefchloffen blieben: eine Familie K.. eine
Spinncrin. die in den Verfammluugen der Ausftäudigcn viele
Reden gehalten hatte. fowie die drei Vertreterinnen der Spinnß
rinnen vor dem Eini ungsamt. Was diefe letztgenannten Ver
treterinnen betrifft. fo hätte ihre Ausfperrung eine über den lokalen
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Fall weit hin-ausreichende Bedeutung, Es if
t von prinzivieller Be

deutung. vb Arbeiter. welche die Vertretung vor dem Einigungs
ainte übernehmen und alfo ihre Eteneigtheit. an einer _Einigung

ZniLFzuwirken.

ganz befonders dokumentiren. dies tiachträglicl) büßen

o en.

Vermittelun samt in Bafel. Im Januar verhandeln der
Große Rath zu afel iiber einen Regierungsantruü. betreffend ein
Vermittelungsamt zwifckject Arbeitgebern nnd Arbeitnehmern bei

Lohnftreitigkciten 2c. Eine
ftändiY

Vermittelnngsbehörde

fchaffen. fe
i

es aus den Kreifen der

f erufsangehörigen iiberhaupt.

fe
i

es aus den Beifilzern der Gewerbegerichte. wurde als ,un
thunlich bezeichnet; man begnügte fich damit. die Bildung einer
Vermittelungskommiffion durch die Regierung je für den ein

zelnen Fall gefeßlich vorzufctjreiben. Nach dem in erfter _Lefung
angenommenen kurzen Gefeßentwurfe foll bei allen Streitigkeiten.
die zu einer Arbeitseinftellicng zu führen drohen oder bereits ge

führt haben. den Varteien Gelegenheit zu einem Vermittelungs

verfahren amtlichen Charakters geboten werden. Auf Verlangen
einer der ftreikenden Varteien oder bei wichtigeren Fällen auch von
fich aus hat der Regierungsrath ein Vermittelungsatnt zu bilden.
das unter dem Vorfitze eines feiner Mitglieder oder eines Dele

girten der Behörde verhandelt und aus einer gleichen Zahl Arbeit
geber und Arbeitnehmer des betreffenden Gewerbes zufammeitgefeßt
wird. Bei Streitigkeiten in einem einzelnen Gefchäfte kann die
Vertnittelung auch ohne die Bildung einer Vermittelun_ .-komniiffion
erfolgen. Es ift Sache des Regierungsprälidiuttis. (d

ie

nöthigen
Anordnungen zu treffen. Da an amtlichen Zwang nicht zu denken
war. fo will man durch Appell an die Oeffetttlichkeit wirken. Wenn
nämlich von _einer Vartei oder auch von beiden Varteien der Ver
mittelungsantrag zurückgewiefen wird. fo wird diefe Thatfaehe
unter Beifügung der wefentlickjen angegebenen Gründe für die
Zitrückweifung im Amtsblatt des Kantons publizirt. ebenfo die

?lblehnitng eines Vergleichsvorfctjlages. Andererfeits wird auch
ein abgefchloffener Vergleich feinem tvefentlichen Inhalte nach
amtlich veröffentlicht und fo feftgelegt.

Thätigkeit des ftaatlictjeu Eini ung

in New-York. Nach dem 9
. Iajresbericht des ltoarcl ot 00v

eiliation uncl nrbitrotion im Staate Nerv-York haben in dem Iahre
vom 1

.

November 1894 bis 1895 in dem Staatsgebiet 417 Strikes
ftattgefunden. Das Einigungsamt hat 1895 in 28 .Konflikten ein
gegriffen. und zwar in 24 Fällen auf eigene Initiative. in 2 Fällen
auf Verlangen der Arbeitgeber und in 2 Fällen auf Verlangen
der Arbeiter. Das Amt hat es aufgegeben. vor jedem anderen
Schritt eine Zufammenkunft der Delegirten der Streitparteien
herbeizuführen. nachdem diefes Beftreben oft zu einem fofortigeti

Scheitern der Einigungsverfuctje führte. Das Amt holt vielmehr
erft Erkundigungen bei beiden Varteien ein und erft nach diefen
Befpreckjttngen. in welchen fich manchmal fchon der Weg zu einer

Einigung zeigt. fchlägt es eine gemeiufame Befprechutig der beider

feitigeu Delegirten vor. In fünf Fällen fand das Amt den Streit
fall bereits vor feinem weiteren Eingreifen erledigt; in zwei Fällen
von Strikes icnorganifirter Arbeiter fand das Amt keinen Bevoll

mächtigten der Strikenden vor. mit dem es hätte unterhandeln
können. in fechs Füllen verweigerten es die Unternehmer. mit den
Arbeitern zu unterhandeln. in fechs anderen Füllen verweigerten
die Arbeiter die Theilnahtne an Unterhandlungen. Die. erfteren
fechs Strikes endigten mit zwei Vergleichen und vier Niederlagen
der Arbeiter. die lehteren fechs Strikes entfehieden fich fätnmtlich
zu Gunften der Arbeiter. Von Erfolg begleitet war das Eingreifen
des ?lmtes bloß in vier Fällen; in drei davon erzielte es einen

Ausgleich. und in einem konnte es den Unternehmer zur Annahme
der Forderungen der Arbeiter bewegen. - Llußer diefen direkten
Interventionen erwies fich das Amt als nüßlich. indem die be

ftehenden Fach-Einigungsämter oft einen Unparleiifchen aus dem

ftaatlieheir Einigun samte kooptiren. Die verhältnißmäßig gering
fügige offizielle Thätigkeit des Board if

t

offenbar auf eine be
deutende Konkurrenz im Einigungswefen zurückzuführen. So
meldet der Bericht auch die erfolgte Gründung eines privaten
permanenten Einigungsamtes für die Stadt New-York. Gelegent

lich des Strikes der bei den elektrifckjenStraßenbahnen in Brooklyn
bedienfteten 4300 Arbeiter (Januar/Februar 1895). in dem das
Amt zwifchen zwei der betheiligteu fiinf Gefellfchaften und deren
Arbeiter eine Einigung erzielte. führte das Amt eine Enquste iiber
den Strike durch und erftattete hierüber der Delegation einen

Bericht. in dem es für die obljgatorifche fchiedsgerictjtliäje Bei
legung von Streitigkeiten in llntertiehncnngeti von öffentlichem
Intereffe eintrat.

satntes und Schiedsgerichtes

Fabrik-Etui ungsamt und Sehieds ericht in Delft. Die nieder
ländifctje Vreßhefie- und Spirituofetcfabkrik zu Delft. welche durch
eine Reihe von fozialpolitifctjen Einrichtungen bemerkenswerth ift.

befißt auch eigenartige Einrichtungen zur Förderung des Ein
vernehmen-s zwifchen der Direktion und den Arbeitern. Der hierzu
beftimmte „Kernel“ if

t ein parlamentartig getheilter Arbeiter

ausfchuß; er befteht aus drei Kammern: eine für die Leiter der

einzelnen Departements. eine für Weriführer uud Oberbuchhalter.
in der die zwei älteftert diefer ?lngeftellteic und fechs gewählte
Delegirte fißen. und fchließlicl) eine fiir die Arbeiter. worin fich die
vier älteften Arbeiter und zwölf gewählte Delegirte befinden. Ieder
diefer Ausfcljüffe wählt felbft feinen Vorfißenden und Schriftführer.
und die Berichte ihrer Sitzungen werden der Direktion zur Kenntniß
nahme vorgelegt. Die Entfcheidung über Llrbeitsangelegenheiten
wird in den halbjährigen genreinfameit Verfammlungen der drei

Ausfchüffe unter Vorfiß eines der Fabritdirektoren gefällt. Neben
diefen als Einigungsamt fnngirenden „Kernel“ befteht ein perma
nentes Fabriks-Smiedsgericljt. das aus unparteiifcljen. der Fabrik
nicht angehörigen Verfoneti befteht. und zwar aus fünf Zllkitgliedern.
tiäitilictj zwei Arbeitgebern. die die Direktion ins Schiedsgericht
delegirt. zwei tticht in der Fabrik befchäftigten Arbeitern. die die
Arbeiter der Fabrik wählen. und ein von diefen vieren gewählter

Vräfideirt. der weder Arbeitgeber noch Arbeiter ift.

Allgemeines über Gewerbegertüjte und
Arbeitsvertrag.

Gewerbe erichts-Fitlle in Krupp-Then Verwaltungen. In
fämttitlicheit rupylkkten Werken (Effect. Bochum. Magdeburg 2c.)

if
t

feit dem Inslebentreten der Gewerbegerichle eine genaue

Statiftif über die Streitfälle geführt worden. Auf 45994 Arbeiter
kamen 25 Fälle. und zwar fämmtlich Klagen von Arbeitern gegen
die Firma. Davon endeten zwei zu Gunften des Arbeiters. 17 zu
Gunften der Firma. 4 durch Vergleich. 2 ditrch Zurücknahme oder
auf andere Weife. Vrozentual auf die abgefchloffenen Arbeitsver
träge berechnet. ergiebt dies 0.054“/9 oder auf 1840 Arbeitsverträge

1 Vrozeß. fpeciell bei den Bergwerk-sverivaltuccgen fogar nur
00189/., oder auf 5267 Arbeitsverträge 1 Vrozeß. In der Haupt
fache beweift diefe Statiftik. wie das Inftitut der Gewerbegerichte
durch fein bloßes Beftehen und die Möglichkeit der Anrufung für
den Arbeiter heilfam wirkt. fo daß es in der Regel gar nicht zum
Vrozeffe zu kommen braucht.

_ Gewerbegerichte in Frankreich und Algier 1895. Dem amt
lichen Ausweife zufolge haben 1895 in Frankreich 136 Gewerbe
gerichte (00n8eil8 cke pruckltommee) funktionirt. die 51 666 Streit
fälle (1561 mehr als 1894) zu erledigen hatten. Von letzteren
wurden 21899 im "Ilnsgleieljsverfahren beigelegt. 10 303 wurden
von den Varteien vor der Olmtshandlung zurückgezogen. 292 waren

zu Ende des Berichtsjahr-es in der Schwede und in 19172 Fällen
konnten die pruckliommeo keine Einigung erzielen; diefe Streitig
keiten gelangten größtentheils vor Gericht zum Aus-trag. Von den
Streitfällen vor den pruckltornmea betrafen: Lehrlingswefen 770.
Kündigung 7516. Lohnfragen 33 716. fchlecljte Arbeit 849. diverfe
Fälle 8815. darunter Fragen von Arbeitslofen-Eutfchtidigung. Reife
fpefen u. f. w. -- In Algier waren 1895 fünf Gewerbegerichte (j

e

eines in Algier. Bona. Eonftantine. Vhilippeville und Oran) thätig;

fi
e hatten 2087 Streitfälle zu eutfcheiden. das find 425 mehr als

tn 1894.

Belgtfojer Gefetzeutwurf. betreffend Arbeitsvertrag. Seit Ende
vorigen Jahres liegt den belgifctjeci Kammern der Regierungs
entwurf eines Gefeßes vor. welcher den Arbeitsvertrag in Belgien
allgemein ungefähr fo regeln foll. wie dies Titel l-'ll der deutfcljetr
Gewerbeordnung thut. mit dem allerdings bedeutenden tlnterfcljied.

daß Belgien die ländlichen Arbeiter den induftrielleicgleicljftellen will.
Die bekannten Befchränkicngen des 'Arbeilerrechtes. welche die fran
zöfifche Revolution-Z-Gefeßgebung der Iahre x1 und )(ll einführte
(Verbot der Koalition und obligatorifches Arbeitsbuch) find bereits
durch Gefeß vom 10. Juli 1883 aufgehoben Seitdem blieben nur
die vagen und lückenhaften Beftimmungen des Corte air-il. Sie zu
erfehen und zu verbefferti. if

t die Aufgabe des vorliegenden Ent

wurfs. Die Arbeiterin wird dem Arbeiter mit Bezug auf das
Vertragsrecht gleichgeftellt. die Lohnzaljlicng dagegen nicht gefetzliet)
als Baarzahlnng oorgefchrieben. fondern dem Ortsgebraucl) tiber
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laffen, die sonstigen Pflichten des Unternehmers und des Arbeiters
während des Vertragsverhältnisses werden geregelt (Schadensersatz
fürMaterial, Werkzeuge oder Waare und im Falle der böswilligen
Absicht, Verbot derZurückbehaltung der Werkzeuge, die dem Arbeiter
ehören, Vorschrift, daß Arbeitsräume, Sicherheitsvorkehrungen,
ogis und Kost in gutem Zustand sein müffen); schließlich sind die
Kündigungs- und Entlassungsbedingungen geregelt, wobei wieder
auffällt, daß bezüglich der Kündigung beim Mangel einer Verein
barung auf den Ortsgebrauch verwiesen wird; nur in den Unter
nehmungen, für welche durch früheres Gesetz Arbeitsordnungen
vorgeschrieben sind, soll eine wöchentliche Kündigung subsidiär
gelten. Die Fristen müssen beiderseits gleich sein, im Zweifelsfalle
gilt die längste für beide Theile. Die Entlassungs- bezw. Aus
trittsgründe weichen nicht viel von denjenigen der deutschen Ge
werbeordnung ab, nur daß auch der Unternehmer den Arbeiter
entlaffen kann, der die Sicherheit des Betriebes gefährdet, und der
Arbeiter austreten kann, dessen Gesundheit und Leben im Betrieb
gefährdet werden. Aus Deutschland is

t
schließlich auch die Buße

für Kontraktbruch in ähnlicher Weise herübergenommen, sowie die
Einbehaltung einer gewissen Rate des Lohns dafür; ganz originell
dagegen erscheint der letzteArtikel Nr. 23, nach welchem die minder
jährige Arbeiterin, die bei dem Arbeitgeber in Logis ist, berechtigt
ist, den Vertrag aufzulösen, falls die Frau oderä des

Unternehmers stirbt oder weggeht.

Anrechnung von Krankengeld auf Entschädigung wegen kündi
ungsloser Entlaffung. Nachträgliche Einwendung. Die Auskunfts' für Arbeiterangelegenheiten zu Frankfurt a

.M. hatte vor

kurzem sich mit folgender Angelegenheit zu befaffen. Ein Wäscherei
Besitzer hatte am 16. September eine Waschfrau ohne vorausge
gangene Kündigung entlassen und war deshalb durch Urtheil des
Gewerbegerichts vom 24. September zur Zahlung des ' enLohnes verurtheilt worden. Wie dem Beklagten nachträglich be
kannt wurde, erkrankte die Waschfrau am Tage nach ihrer Ent
lassung, war aber zunächst noch arbeitsfähig; erst am 25. September
(dem Tage nach der Verhandlung) wurde die Waschfrau arbeits
unfähig und bezog nach einer"g der Orts-Krankenkaffe
vom 28. September a

b

(nach Ablauf der dreitägigen Karenzzeit)
Krankengeld. Der Beklagte weigerte sich daraufhin, die ganze,

im Urtheil der Klägerin zugesprochene Entschädigung zu

zahlen, sodaß das Zwangsvollstreckungs-Verfahren ' ihn eineleitet wurde. Seitens der Auskunftsstelle, die der Beklagte um
ath ersuchte, wurde ihm anheim gegeben, gemäß § 686 derCivil
prozeß-Ordnung Einwendung gegen den Judikatanspruch im Wege
der Klage bei dem Gewerbegericht geltend zu machen und auf einst
weilige Einstellung der Zwangsvollstreckung anzutragen. Auf diese
Weise würde dann die im ersten Urtheil "ä" Entschädigung
für 14 Tage auf eine Entschädigung für die Zeit vom 17. bis
incl.24.September herabgesetzt werden können. Der §.686 scheint
hier aus dem Grunde anwendbar zu sein, weil der Grund auf
den sich die Einwendung des beklagten Wäscherei-Besitzers bezieht,
nämlich der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit derWaschfrau erst nach
dem Schluß der mündlichen Verhandlung vom 24. September ein
getreten ist, also durch Einspruch im Termin selbst nicht geltend
gemacht werden konnte, und weil andererseits das Zwangsvoll
streckungs-Verfahren noch nicht beendet war.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 19 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält:

Die Hungersnoth in Indien. Von Dr.B.Karpeles. –
Die Lage des Arbeitsmarktes und dieMarkt-Berichterstattung.– Der Theezoll. Von Bürgermeister Dr. Weiß.–Wahl
programm der sozialdemokratischen Partei in Oesterreich;' aftsbericht des russischen Bundes für Befreiung der
Arbeiterklaffe; Neue Ausgaben der Reichs-Gewerbeordnung.– Pensionskasse für städtische Diener und Arbeiter in

Frankfurt a
.M.; Städtische Arbeiter. Forderungen und

Beschlüffe; Lebenslängliche Anstellung der Gemeindebeamten.
Verhandlungen des Vereins der Gemeindebeamten zu Berlin;
Städtische Auskunftsertheilung in Stuttgart; Kommunaler
Spirituosen-Ausschank in England; Gemeindeordnung für
Meiningen. – Berliner Bäcker-Enquête; Statistik der tödt
lichen Unfälle im englischen Bergbau 1895; Gründung eines
Eisenwerkes durch Arbeiter in Port Angeles. – Arbeits
einstellungen in Oesterreich 1895/96; Spinnerstrike in Peters
burg; Lockout und Strike in den Schieferbrüchen vonäss' Stellung des englischen Handelsministers zur
Interventionsfrage. – Die Unfall-Novelle im Reichstag. –
Ausdehnung des Unterstützungswohnsitz-Gesetzes auf Bayern
und Elsaß-Lothringen. Verhandlungen des Reichstages. –
University-Extension in Oxford; Beschränkung der unentgelt
lichen Lehrmittel in Wiener Volksschulen.

Aus dem Inhalt der letzten Januar-Nummern der „Sozialen
Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die sozialpolitische
Stellung der Konsumvereine. Von Dr. Hans Crüger. –Die Er
findung der Petroleum-Glühlampe und ihre wirthschaftliche Bedeu
tung. Von Dr. H. Lux. – Arbeiter-Schlafstätten in Wien. Von
Prof. E

.

Mischler. – Die freien Vereinigungen der Getreide
händler. Von Privatdozent Dr. J. Jastrow.– Armenpflege und
Wohlthätigkeit. Schuld- und Verdienstrechnung. Von Dr. jur. K

.

U).Mangoldt. – Gesinde-Märkte. Von Dr. jur. M. Quarck. –
Die Tarifgebilde der französischen Eisenbahnen. Von Eisenbahn
Direktor O. de Terra. – Die Armenstatistik der deutschenGroß
städte 1896. Von Dr. H. Rettich. – Aus dem Notizentheil:
Jahresbericht des englichen Labour-Department; Jahresbericht des
Nürnberger Arbeitersekretariats; Verstaatlichung der französischen
Südkanäle; Centralisation der öffentlichen Arbeitsnachweis-Stellen
am untern Main; Centralisation der öffentlichen Arbeitsvermittelung

in Bayern; Statistik der Strafen gegen Sozialdemokraten in Deutsch
land 1894–1896; Bekämpfung sozialer Bestrebungen in Deutsch-

land; Maßregeln gegen die Sozialdemokratie in Italien; Städtische
Arbeitersekretariate in Deutschland; Städtischer Bauarbeiterschutz

in München; Selbstversicherung englischer Gemeinden gegen Feuers
gefahr;Arbeiterversicherung bei städtischenArbeiten in Mons; Sub
vention der Stadt Antwerpen für sterilisierteKindermilch; Völlige
Sonntagsruhe im Großhandel, Ortsstatut in Fürth; Gaspolitik in

Magdeburg; Städtische Nothstands-Arbeiten; Frauengenossenschafts
Bund inä Erweiterung der Fabrik-Gesetzgebung; Armen
pflegerinnen in Irland; Außerordentlicher ' belgischer Bergleute; Rechtsschutz des Vereins schweizerischer Eisenbahn-Angestellter,
Lohnbewegung von Choristinnen in Sunderland; Gewerkverein
englischer Krankenpflegerinnen; Beschleunigung der Jahresberichte

bei deutschen Gewerbegerichten; rotest gegen die Berliner
Polizeiverordnung über Sonntagsheiligung; 9 Uhr-Schluß d

e
r

Apotheken in der Schweiz; Neunstundentag in den Werkstätten der
Wiener Straßenbahn; die deutsche Gewerbeinspektion im Reichs
tage; Internationales Bureau für Arbeiterschutz, Scheitern, der

schweizerischen Pläne; Eintreten italienischer Baumwoll-Industrieller
für Abschaffung der Nachtarbeit; Enquete über gewerbliche Haft
pflicht in Deutschland; Vigilanten der Berufsgenossenschaften;
Gegenseitigkeits-Kaffen für äder in Belgien; Verein für
Versicherung gegen Arbeitslosigkeit in Köln; Ergebnisse des Spar
vereins für Konfirmanden in Braunschweig; Wohnungsbau durch
deutscheStädte; Aerztliche Wohnungs-Inspektoren in Mainz, Vor
schläge zu Gesetzentwürfen gegen den Bauschwindel in Preußen;
Gutachten der Hamburger Gewerbekammer über den Bauschwindel
University Extension in Leipzig, München und Berlin, Statistik
europäischer Krüppelheime; Zusammenarbeiten der Landes- und

Volksbibliothek in Graz.

Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All
gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik,
Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse;

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkassen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege,' Erziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirt schaft,
Handwerk und Großindustrie, Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen.

Die „Soziale Praxis, gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich2.4 50 „g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
sowiedirektdurchdie Verlagsbuchhandlung(Carl Heymanns Verlag, Berlin W.
Mauerstr. 44).

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjeden Monats in Mindestumfangvon "4 Bogen und is
t

durch alle Buchhandlungen,Spediteure
und Postämter (Potzeitungsnummer 2811) zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdie VerlagshandlungM. 1,40.
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Der Jahresbericht des Gewerbegerichts Berlin.
Der Jahresbericht des Gewerbegerichts Berlin für das Ge

schäftsjahr 1895/96 stellt diesmal ein stattliches Heft von 16 Seiten
des bekannten großen und eng gedruckten Formats des Ver
waltungsberichts des Berliner Magistrats dar. Der Bericht is

t

ganz außerordentlich reichhaltig, wie dies der Bedeutung des
größten deutschen Gewerbegerichts entspricht. Wir heben aus dem
selben, die Gewerbegerichts-Streitigkeiten anlangend, zunächst die

erfreuliche Thatsache hervor, daß das Berliner Gewerbegericht, ebenso
wie andere Gewerbegerichte, im vergangenen Jahre weniger
Klagen zu entscheiden hatte, als im Vorjahre; der beste Beweis,
daß die konstante Rechtsprechung inGewerbegerichtssachen allmählich
ihren Einfluß geltend zu machen beginnt.

Das Gewerbegericht Berlin is
t

in 8 Kammern eingetheilt:

1
.

Schneiderei und Näherei, 2
.Textil-, Leder-, Putz-Industrie, 3
.Bau

gewerbe, 4
.

Holz- und Schnitzstoffe, 5
. Metall, 6
.Nahrung, Beher

bergung, Erquickung, 7
.

Handels- und Verkehrs-Erwerb, 8
. Allge

meines. Vor diesen Kammern insgesammt wurden 11 696 Prozeffe
anhängig (im Vorjahre 12376), wovon 5282 durch Vergleich und
2254 durch Endurtheil nach streitiger Verhandlung entschieden
wurden. Von diesen Prozessen führten nur 41, also 1,82 Prozent zu

Berufungen (bei im Ganzen 466 Klagen über mehr als 100 Mark),
und von diesen 41 Berufungen hatten nur 14 Erfolg. Wir sind
weit entfernt, diese geringe Zahl von Berufungen ohne Weiteres auf
die Vorzüglichkeit der ergangenen Urtheile zurückzuführen und
hieraus die Unbegründetheit der gegen die Gewerbegerichte oft und
insbesondere auch in Berlin erhobenen Anschuldigungen deduzieren

zu wollen. Wer diese Angriffe verfolgt, weiß, daß si
e

fast immer
sich nicht gegen ergangene Urtheile richten, sondern dem Aerger

darüber Ausdruck geben, daß der Prinzipal „wegen der geringsten

Verlegung der Münchener Gewerbe-

Kleinigkeit“ von dem Arbeiter mehrfach aufs Gericht citiert werden
könne, und schließlich, schon um der Lauferei zu entgehen, einen
Vergleich machen müsse. Wir haben gerade deshalb schon wieder
holt a

n

dieser Stelle die Ansicht ausgesprochen, daß e
s richtig sein

würde, nicht allzu viel Gewicht auf das Zustandekommen einer
möglichst großen Anzahl von Vergleichen zu legen und dieParteien,

die Urtheil haben wollen, nicht zum Vergleich zu drängen. Anderer
seits beweist die Thatsache, daß von den, von Arbeitern ange
strengten Prozeffen, welche nicht durch Vergleich erledigt wurden,

rund 82% Prozent, von den klagenden Arbeitgebern nur rund
49 Prozent abgewiesen worden sind, wie wenigGrund die mitunter
gehörte Ansicht hat, daß beim Gewerbegericht die Arbeiter leichter
Recht bekämen als die Arbeitgeber. Freilich tritt diese Behauptung
umso bestimmter auf, je heftiger die Klassengegensätze in den ein
zelnen Städten sind, und wird daher auch durch die Zahlen kaum

zu beseitigen sein!

Der Bericht giebt ferner Auskunft über die Thätigkeit des Ge
werbegerichts als Einigungsamt und als Ausschuß für Gut
achten. In letzterer Beziehung ist freilich wenig zu bemerken, da

das Gewerbegericht nur über 3 von 6 eingegangenen Anträgen
(Lohnvorrechte der Bauhandwerker-Forderungen. – Ist das Ge
finde der Gastwirthe als Gewerbegehülfe oder Dienstbote anzusehen?– Abänderungen der Bestimmungen über Sonntagsruhe) berahen
und beschlossen hat.

Um so wichtiger is
t

der Bericht über die Thätigkeit als
Einigungsamt. Einleitend wird bemerkt, daß das Gewerbe
gericht erstmals am 14. September 1895, also 2% Jahre nach
seiner Errichtung als Einigungsamt angerufen worden sei. Dies
habe daran gelegen, daß das Gewerbegericht anfangs sich damit
begnügte, abzuwarten, o

b

die Parteien e
s

anrufen würden. Nun
mehr aber nimmt das Gewerbegericht einen veränderten Standpunkt
ein, „indem e

s als seine Aufgabe ansieht, Vorgänge auf dem
Arbeitsmarkt zu verfolgen, Fühlung zu gewinnen mit einer Be
wegung, die zum Strike zu führen droht, womöglich durch ein
Einwirken schon den Ausbruch des Strikes zu verhindern.“ Indem
das Berliner Gewerbegericht diesen Standpunkt einnimmt, zeigt e

s,

daß e
s

sich der Bedeutung seiner Aufgaben voll bewußt und ge
willt ist, denselben in ihrem ganzen Umfange gerecht zu werden.
Der Bericht giebt fodann, indem e

r bezüglich des Verfahrens in

Einigungsamts-Sachen auf den in unseren Mittheilungen erschie
nenen Aufsatz des Magistratsaffeffors Cuno, dessen Ergebnisse voll
inhaltlich zum Ausdruck gebracht werden, hinweist, drei Tabellen.
Die erste (A, 26 Nummern) umfaßt die Ausstände, bei denen das
Gewerbegericht mit den Betheiligten zwar Verhandlungen gepflogen,

eine Anrufung des Einigungsamtes aber von keiner Seite erfolgt
ist; die zweite (B, 7Nummern) diejenigen, bei denen das Gewerbe
gericht nur von einer Seite angerufen wurde; endlich die dritte,
umfangreichste (C), die 11 Arbeitseinstellungen, welche das Ge
werbegericht durch Vergleich oder Schiedsspruch zum formalen Ende
gebracht hat. Alle Tabellen enthalten Rubriken zur Angabe der
am einzelnen Strike betheiligten Arbeiter und Arbeitgeber, des
Grundes, der Dauer und der Art der Beendigung des Strikes;
die letzteüberdies den Wortlaut des Schiedsspruchs oder Vergleichs.
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Gerade diese Tabellen enthalten eine Fülle des interessanten
Materials; es wird darin referiert, sowohl über sogenannte
„Strikes“, bei denen lediglich ein Arbeitgeber und 4 Lackierer
(A 16) oder 7 Stuhlarbeiter (A 19) oder 7 Schuhmacher (A 24)
getroffen waren, und daneben über den Konfektionsstrike (C 11),
der mehrere tausend Schneider und Näherinnen, einige hundert
Zwischenmeister und 92 Konfektionäre betraf, oder über den
Zimmererstrike (C 9), in welchem 2000 Zimmerer gegen 192 Bau
gewerbemeister standen, den Tischlerstrike (A 10), 10600 Tischler
gegen 1020 Werkstätten. Man ersieht aus diesen Zahlenangaben
sofort, von welch ungeheurer Wichtigkeit die Thätigkeit eines Ge
werbegerichts, das seine Aufgaben richtig erfaßt, sein kann; man
ersieht aber auch daraus, wie falsch es ist, Alles, was Strike
genannt wird, nach jeder Richtung einheitlich zu behandeln. Der
Bericht theilt die Ausstände ein, je nachdem durch dieselben eine
wirthschaftliche Aufbesserung (höherer Lohn, kürzere Arbeitszeit,
Mindestwochenlohn anstatt Akkordarbeit u. f. w.) oder eine Macht
frage (Entlassung nicht organisierter Arbeiter, Einstellung entlassener
Arbeiter, Freigabe des 1. Mai) oder beides zusammen zur Ent
scheidung gebracht werden soll. Er stellt fest, daß von den 44 in
den Tabellen geschilderten Strikes 21, darunter 18, welche wirth
schaftliche Aufbesserung erstrebten, zum Siege führten. Er erwähnt
sodann speziell die bei mehreren der Strikes aufgetretene Frage

der Ersetzung der Akkordarbeit durch Minimallohn, welche Forde
rung er als inhuman, unpraktisch und für die Gesammtheit der
Arbeiterschaft verderblich bezeichnete, weil die Arbeitgeber dann
entweder schwächereArbeiter entlassen, oder den Ausfall durch Preis
aufschlag auf ihre Produkte einzuholen genöthigt wären, wodurch
die einzelnen Industriebezirke bei der Konkurrenz des In- und Aus
landes einfach zu Grunde gehen müssen. Das Letztere is

t

sicherlich,

wie die Verhältnisse heute liegen, bis zu einem gewissen Grade richtig.
Die Arbeiter des einen Orts können ihre Forderungen nie wesentlich
über die Ansprüche ihrer Kollegen in billigeren Orten des gleichen
Industriegebiets hinaus steigern. Der Bericht stellt indieser Beziehung

z.B. bezüglich des Konfektionsstrikes fest, „daß die Löhne in Berlin

in vielen Fällen auf ein Niveau gesunken seien, welches ein menschen
würdiges Dasein der Arbeitnehmer trotz angestrengter fleißiger Arbeit
nicht mehr ermöglicht“, – daß dies aber feinen Grund zum wesent
lichen Theil in der Konkurrenz kleiner Plätze, z.B. Aschaffenburg,
habe, „in welchen die Lebensstellung der Arbeiter eine viel weniger
kostspielige is

t

als in der Hauptstadt“. Dies ließe sich noch dahin
ergänzen, daß speziell auch die Nachtheile der Akkordarbeit in kleinen
Plätzen und auf dem flachen Lande, wo es wenigstens an gesunder
Luft nicht fehlt, wo der Arbeiter die Akkordarbeit (Stückarbeit) für
den auswärtigen Arbeitgeber nicht als einen einzigen Verdienst
betrachtet, geringer sind, als in den Großstädten, in denen der
Arbeiter ausschließlich auf den Verdienst angewiesen ist, den e

r

beim Arbeitgeber findet, und in denen der Arbeitgeber bei der
großen Auswahl a

n

Arbeitern das Maximalmaß des Verdienstes
durch stetes Herabsetzen der Akkordlöhne nach der Arbeitsfähigkeit

der geschicktestenArbeiter normieren kann. Immerhin aber möchte
der Ausspruch des Berichts in dieser Einseitigkeit zu weit gehen.

Der Akkordlohn bedeutet in derselben Art eine untere Stufe des
Löhnungssystems, d

.
h
.gegenwärtig desUnterhalts der Arbeiter,

wie e
s beiBeamten die diätarische Beschäftigung im Gegensatz zu der

etatsmäßigen is
t. Als Ziel und Prinzip dürfte der Kampf gegen

den Akkordlohn allerdings eine durchaus richtige Losung für Die
jenigen sein, welche die Besserung der Lage der Arbeiter erstreben.

Der Bericht schließt seine Darstellung der Thätigkeit des Ge
werbergerichts als Einigungsamt mit der nochmaligen Mahnung

a
n

die Betheiligten, die Vermittelung des Einigungsamtes nicht
erst anzurufen, wenn eine Arbeitseinstellung bereits stattgefunden

hat, sondern schon vorher, wenn si
e

auszubrechen droht. Wir
möchten uns dieser Mahnung voll anschließen. Würde si

e

befolgt,

so wäre der sichersteWeg gegeben, um das Schiedsrichterliche Ein
greifen der Gewerbegerichte von der Ausnahme zur Regel zu

machen und um den mittelalterlichen Zustand des Faust- und
Fehderechts, der gegenwärtig bezüglich des Kampfes um die Arbeits
bedingungen besteht, in den der geordneten Entscheidung nach Recht
und Billigkeit zu verwandeln. Das Berliner Gewerbegericht hat

durch seine Thätigkeit im vergangenen Jahre hierzu kräftig und
erfolgreich mitgearbeitet und hierdurch die führende Stellung unter
den deutschen Gewerbegerichten erworben.

Frankfurt a
.M. K. Flefch.

Rechtsprechung.

Ist ein unregelmäßiger Arbeiter krankenversicherungs
pflichtig? (Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart, Vorsitzender:
Affeffor Hartenstein)
Der Kläger is

t

seitzwei Jahren beim Beklagten beschäftigt gewesen;

e
r

hat im Akkord Holz gesägt und gespalten,– nebenher hat er unbe
stritten auch in anderen Geschäften hier und da gearbeitet. Regelmäßig
wenn ein bestimmtes Quantum Holz verarbeitet war, wurde e

r

aus
bezahlt. Im Anfang des Jahres bat er den Beklagten, er möge ih

n

zur Krankenkasse anmelden, e
r

wolle gerne die Beiträge bezahlen. Der
Beklagte that dies, e

r

hat die Beiträge zur Krankenkaffe regelmäßig
dem Kläger im vollen Betrage vom Lohne abgezogen. Der Kläger
verlangt nun den Betrag heraus, der ihm über den gesetzlichen Antheil
hinaus abgezogen worden ist. Der Beklagte erwidert: der Kläger se

i

gar nicht versicherungspflichtig, e
r

se
i

nicht als ständiger Arbeiter anzu
jehen. Oft sei er krank gewesen oder sonst nicht hergegangen, ohne daß

e
r

sich etwa entschuldigt hätte, e
r

sei einfach gekommen, wenn es ihm
gepaßt habe. Im Ganzen werde er durchschnittlich ungefähr 4 Tage in

der Woche beim Beklagten gearbeitet haben. Richtig sei allerdings,

daß er, wenn ein Quantum ausbezahlt gewesen sei, ohne weitere Be
stellung weiter gearbeitet habe. Da also der Kläger nur berechtigt,
nicht verpflichtet gewesen sei, in die Krankenkaffe einzutreten, müffe er

auch das Krankengeld ganz bezahlen.– Das Gewerbegericht hat den
Kläger als versicherungspflichtig angesehen.
Gründe: Nach § 1 des Krankenversicherungs-Gesetzes sind nur

solcheArbeiter von der Versicherungspflicht ausgenommen, deren Be
schäftigung „durch die Natur des Gegenstands oder im Voraus durch
den Arbeitsvertrag auf einen Zeitraum von weniger als einer Woche
beschränkt ist“. Keines von beiden trifft beim Kläger zu. Der Um
stand, daß ihm sein Akkordlohn jeweils nach Vollendung eines Arbeits
quantums, anstatt in regelmäßigen Zahlperioden ausgezahlt worden ist,
macht nichts aus. Nach §.80 des Kr-V.-G. ist die Vereinbarung un
giltig, daß der Kläger das Krankengeld voll bezahlen solle; vielmehr
darf der Arbeitgeber nicht mehr als *3 von ihm verlangen. Der
Kläger kann die zu viel abgezogenen Beträge wiederersetzt verlangen.

Hat der Arbeiter Anspruch aufFortzahlung des Arbeits
lohnes während eines dreiwöchigen Militärdienstes? (Urtheil
des Gewerbegerichts Bern).

Einem Schriftsetzer, der bereits mehrere Jahre in derselbenArbeits
stellegestanden hat, hat das Gewerbegericht in Bern für einen drei
wöchentlichen Militärdienst den Arbeitslohn zugesprochen. Laut dem
schweizerischenObligationenrecht (Art. 3 Nr. 1) is
t

der Arbeitgeber bei

einem auf längere Dauer abgeschlossenenDienstvertrag verpflichtet, dem
Arbeiter bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung (Krankheit, Militär
dienst oder ähnliche Gründe), auf verhältnißmäßig kurze Zeit, den
Lohn gleichwohl auszuzahlen. Das Gewerbegericht hat nun im obigen
Falle angenommen, daß ein auf längere Dauer abgeschloffener Vertrag
auch da vorliege, wo vierzehntägige Kündigung den Dienstvertrag jeder
zeit auflösen könne, aber thatsächlich das Dienstverhältniß längere Zeit
mindestens ein Jahr hintereinander fortbestehe.
Das durch Stichentscheid des Vorsitzenden gefällte Urtheil hat in

den Kreisen der Arbeitgeber einige Erregung hervorgerufen. Sowohl
der Handwerker- und Gewerbeverein in Bern, als der Centralvorstand
des Schweizerischen Gewerbevereins in Zürich haben beschlossen,Rechts
gutachten über die Fragen einzuholen. Die Arbeitgeber werden wahr
scheinlich versuchen, auf dem Vertragswege den Folgen der gewerbe
gerichtlichen Gesetzesinterpretation zu entgehen.

Nach dem künftigen Bürgerlichen Gesetzbuchfür das Deutsche Reich
würde die Entscheidung des Berner Gewerbegerichts durchaus gerecht
fertigt sein. Denn danach is

t

der Arbeiter nicht bloß bei einen auf
längere Dauer abgeschlossenen, sondern bei jedem Dienstvertrag be
rechtigt, den Lohn zu fordern, wenn er ohne Verschulden für eine ver
hältnißmäßig nicht erheblicheZeit an der Dienstleistung verhindert is

t

(§. 616). Es muß also nur die Zeit der Behinderung im Verhältniß
zur Dienstzeit im Ganzen nicht erheblich lang sein, was man bei einer
dreiwöchigen Militärzeit im Verhältniß zu mehr als einjähriger Dienst
zeit wohl nicht annehmen kann.

Nothwendiger Inhalt der Arbeitsordnung. Haben all
gemeine Vereinbarungen zwischen den Arbeitern und dem
Arbeitgeber neben diesem Inhalt Giltigkeit? – Lohnzahlung
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für gesetzliche Feiertage. (Urtheile des Gewerbegerichts Berlin,
Kammer 8, Vorsitzender Magistratsaffeffor Blankenstein)
A. Bei einer Lohnbewegung im Berliner Buchbindergewerbe hatten

die Arbeiter ihre Forderungen in einer Druckschrift vom 22. September
1896 niedergelegt und diese den einzelnen Arbeitgebern mit der Bitte
um Annahme überreicht. Auch der Beklagte, für dessen Betrieb eine
Arbeitsordnung obligatorisch und auch thatsächlich erlaffen ist, hat die
ihm übergebene Druckschrift mit seiner Zustimmungserklärung versehen.
In der Druckschrift war uuter Anderem die Bezahlung der gesetzlichen
Feiertage gefordert worden. Darauf gestützt, verlangt Kläger Zahlung
des ihm vorenthaltenen Lohnes für den Bußtag, den er auf 4,50..
entsprechend seinemWochenlohn von 27J. berechnet. Beklagter will
seine Zustimmung nur unter der auflösenden, thatsächlich nicht erfüllten
Bedingung ertheilt haben, daß auch seineKonkurrenten die Forderungen
ihrer Arbeiter anerkennen würden. Dieser Einwand is

t

zwar vom
Gewerbegericht für unerheblich erklärt worden, Kläger is

t

aber ab
gewiesen worden.

Gründe: Nach §.134b Nr. 2 Reichsgewerbeordnung muß die
Arbeitsordnung. Bestimmungen enthalten über Zeit und Art der Ab
rechnung und Lohnzahlung. Hierunter fällt auch wegen ihrer grund
sätzlichenBedeutung die Frage der Lohnzahlung für gesetzlicheFeiertage.
Die für Parteien maßgebende Arbeitsordnung enthält darüber Nichts
und muß daher anderweitig ergänzt werden. Eine solche Ergänzung
kann zwar einzelnen Arbeitern gegenüber durch besondere Ver
träge herbeigeführt werden. Dagegen kann eine allgemeine Regelung
obligatorischer Bestimmungen der Arbeitsordnung ausschließlich in der
Form der Arbeitsordnung oder eines Nachtrages dazu erfolgen, ein
einfacher privatrechtlicher Vertrag is

t

unverbindlich. Ohne Rücksichtauf
die Zustimmungserklärung des Beklagten war also der Klageanspruch
nach allgemeinen rechtlichen Erwägungen zu beurtheilen. Da nun
Kläger unstreitig nach der Arbeitsordnung besondersgelöhnte Ueberstunden
auf Erfordern zu leisten hatte und sichversäumteArbeitsstunden vom Lohn
kürzen lassen mußte, so galt als vereinbart, daßKläger nur für wirklich
geleisteteArbeit gelöhnt werden sollte. Der zugesicherte Wochenlohn
von 27 %

.

war also nichts anderes als die Bezeichnung der Summe,
die Kläger bei regelmäßiger Innehaltung der Arbeitszeit von
6>< 10=60 Stunden und bei einem Stundenlohn von 45 Pfennig im
Laufe einer Woche verdienen sollte. Kläger kann also für die Zeit, in

der e
r

ohne vertretbare Schuld des Beklagten nicht gearbeitet hat, keine
Bezahlung fordern.

B. Dagegen wurde der Klage stattgegeben in folgendem Fall:
Ein anderer Arbeitgeber hatte gleichfalls die Forderungen der

Arbeiter anerkannt und demgemäß in einem Abschnitt der für ihn noth
wendigen (§ 134a Reichsgewerbeordnung) Arbeitsordnung den Satz
aufgenommen: „Die Festsetzung des Lohnes erfolgt laut Bestimmung
vom 22. September 1896.“ Gegen die Klage aufBezahlung des Lohnes
für den Bußtag wendete Beklagter ein, die „Bestimmung“ sei wieder
aufgehoben durch ein Schreiben, das der Vertreter der Arbeitgeber auf
deren Beschluß hin an die Lohnkommission der Arbeiter gesandt habe,
und mit dem die Arbeiter, insbesondere auch Kläger sich durch konklu
dente Handlungen einverstanden erklärt habe.

Gründe: Wenn auch der Regel nach der „Inhalt der Arbeits
ordnung“ aus dem Texte derselben ersichtlich sein muß, so unterlag e

s

doch keinem Bedenken, allgemeine Bestimmungen, Tarife u
. dergl, die

zwischen Arbeitgebern und Arbeitern für einen ganzen Erwerbszweig
vereinbart wurden und daher allen Betheiligten bekannt sind, auch
dann als Inhalt einer Arbeitsordnung anzusehen, wenn si

e

ohne aus
führlichen Abdruck nur in einer jeden Zweifel ausschließenden Weise
citiert sind. Das is

t

vorliegend angenommen worden. Die Bestimmung
vom 22. September 1896 galt also ihrem ganzen Inhalte nach als
Theil der Arbeitsordnung und war verbindlich bis zur ordnungs
mäßigen Aufhebung. Hierzu genügte nach §. 134a Absatz 3 Reichs
gewerbeordnung die behauptete Vereinbarung nicht. Die Aufhebung
konnte nur in Form eines Nachtrags zur Arbeitsordnung erfolgen.

Werth des Streitgegenstandes bei der Klage auf Aus
stellung eines Zeugnisses. Hat das Berufungsgericht die
Werth-Festsetzung des Gewerbe gerichts nachzuprüfen? (Ur
theil des Landgerichts Berlin I, Civilkammer 8)
Ein Monteur hatte klagend beantragt, den Beklagten zu verurtheilen,

ihm eine bestimmte Summe zu zahlen und ein vorschriftsmäßiges Zeugniß
über die Art und Dauer seinerBeschäftigung zu ertheilen, eventuell ihm
für jeden Tag der Zögerung eine Entschädigung von 3.4. 30 3%. zu

zahlen. Das Gewerbegericht hatte den Werth des Streitgegenstandes
insgesammt auf 80.4. festgesetzt. Der nach dem Klageantrag verur
theilte Beklagte legte Berufung ein, indem e

r geltend machte, der Werth
des Streitgegenstandes se

i

auf mehr als 100 ... zu schätzen. Das
Landgericht hielt sichfür berechtigt, die vom Gewerbegericht getroffene

Werth-Festsetzung nachzuprüfen, erachtetesolcheaber nach eigenerPrüfung
für gerechtfertigt und wies deshalb die Berufung als unzulässig zurück.
Gründe: Der Streitwerth is

t

insoweit, als nicht die Zahlung
der bestimmten Summen verlangt ist, nach freiem richterlichen Ermessen

zu bestimmen (§. 3 der Civilprozeßordnung); hierbei is
t

der Werth des
vom Kläger beanspruchten Rechts auf Ertheilung des Zeugnisses nach
dem Zeitpunkte der (durch Zustellung vom 12.März 1896 geschehenen)
Erhebung des Anspruchs zu schätzen (§ 4 daselbst). Die eigenenAn
gaben des Klägers über den Werth sind bei dieser Schätzung nicht
ausschlaggebend und durch die Rechtsvertheidigung der Beklagten, uns
besondere auch nach der Richtung hin, daß die Ausstellung des ver
langten Zeugnisses für si

e

bedeutende geschäftlicheNacht heile zur Folge

haben könne, erleidet der aus der Klage sich ergebendeStreitgegenstand
keineVeränderung (vgl. die Entscheidung des Reichsgerichts, Band 33
auf Seite 4), der Streitwerth ergiebt sich nur aus dem Interesse,
das der Kläger an dem Besitz des Zeugnisses von dem Zeitpunkte ab,
wo e

r mit der Klage die Ausstellung verlangte, bis dahin haben
konnte, wo die bestehendeUngewißheit darüber, ob das Zeugniß zu er
theilen is

t

oder nicht, durch Urtheil beseitigt wird. Dieser Zeitraum ist,
da vor demGewerbegericht entsprechendden §§. 33, 34 des Gesetzes, betr.
die Gewerbegerichte, in möglichst nahen Terminen verhandelt werden
kann, auf nur etwa zwei Wochen anzunehmen.– Ein höherer Streit
werth war auch daraus nicht zu entnehmen, daß der Kläger noch den
Antrag gestellt hat, die Beklagte für den Fall der Zögerung zu einer
Entschädigung zu verurtheilen. Denn dieserAntrag zielt nur dahin ab,
nach Maßgabe des §.51 des Gesetzes, betr. die Gewerbegerichte, die
Zwangsvollstreckung wegen des Hauptanspruchs zu ersetzen;selbst wenn
der Werth dieses Antrages höher zu schätzenwäre als derjenige des in

erster Reihe gestellten Antrages, so würde für den Streitwerth doch nur
der erstere als der minderwerthige maßgebend sein, da die Beklagte in

der Lage ist, durch Leistung des minderwerthigen sich von der Ver
pflichtung aus dem in zweiter Reihe gestellten Antrage zu befreien.

Verfassung und Verfahren.

Verlegung der Münchener Gewerbegerichts-Wahlen auf einen
Sonntag. Der Magistrat von München hat, wiederholten An
regungen aus den Kreisen der Stadtverordneten entsprechend, im
Dezember v

. J. die Wahlen der Beisitzer des Gewerbegerichts auf
einen Sonntag verlegt.
Zustellungen des Gewerbegerichts a

n

Ausländer. Die Dienst
magd Marie W. klagte bei dem Braunschweiger Gewerbegericht
gegen den Molkenbereiter Joseph S., der sie dort in seiner Milch
kur-Anstalt als Gewerbegehülfin beschäftigt hatte und dann nach
seiner Heimath Appenzell zurückgekehrt war, auf rückständigen Lohn.
Auf das Gesuch des Gewerbegerichts-Vorsitzenden a

n

das Braun
schweigische Ministerium, die Zustellung a

n
den Beklagten zu ver

mitteln, is
t

am 17. Oktober 1896 erwidert, daß e
s

nach dem –
zufolge eines Schreibens des Reichskanzlers auch die Gewerbe
gerichte betreffenden – Uebereinkommen zwischen dem Reich und
der Schweiz vom 1
.

10. Dezember 1878 einer diplomatischen Ver
mittelung im vorliegenden Falle nicht bedürfe; das Gewerbegericht
habe sich wegen der Zustellung der Klage mit dem zuständigen
Schweizerischen Gerichte unmittelbar in Verbindung zu setzen.

Gutachten und Anträge.

Sind Hausdiener und Köchinnen der Restaurateure 2c.Gewerbe
gehülfen oder Dienstboten? Antrag des Gewerbegerichts Berlin und
Ministerial-Entschließung.Hausdiener inGewerbebetrieben, Köchinnen

in Gast- und Schankwirthschaften, selbstKellnerinnen*) werden vielfach
von der Polizei und den Arbeitgebern als Gesinde angesehen und
behandelt und wird deshalb von ihnen der Besitz von Gesinde-Dienst
büchern gefordert. Nach den Gesindeordnungen sind meist in diese
Bücher Zeugniffe einzutragen, die sich auch ohne besonderen Antrag
über Führung und Leistungen aussprechen. Dagegen sieht die neuere
Theorie und Praxis insbesondere der Gewerbegerichte diese
Personen alsGewerbegehülfen an, die nur, wenn si

e

minderjährig
sind, eines Arbeitsbuchs, nicht aber eines Gesindebuchs bedürfen,

d
ie ferner Anspruch auf ein Zeugniß nach § 113 der Reichs

Gewerbeordnung haben, welches sich über ihre Führung und
Leistungen nur aussprechen darf, wenn si

e

e
s verlangen. Aus

dieser Zwiespaltigkeit der polizeilichen und gerichtlichen Auffassung
ergeben sich unliebsame Folgerungen. Wenn beispielsweise der
Arbeitgeber der polizeilichen Anforderung entsprechend ein wahrheits
gemäßes Zeugniß in das Gesinde-Dienstbuch eingetragen hat, auf

*) Beispielsweise in München, nach einer Mittheilung des dortigen
Gewerbegerichts-Vorsitzenden Rechtsrath Dr. Menjinger
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Grund dessen der Arbeiter keine andere Arbeit findet, wird er
möglicherweise zum Schadensersatz verurtheilt, weil er gegen die
Bestimmung des § 113 der Reichs-Gewerbeordnung sich verfehlt
hat. Das Gewerbegericht Berlin hatte deshalb unter Hinweis auf
seine Praxis sowie eine gleichlautende Entscheidung des Kammer
gerichts dem'' von Berlinä ZU
prüfen, ob nicht eine Aenderung seiner Praxis im Sinne der
erichtlichen Entscheidungen sich empfehlen dürfte. Der Polizei#" hatte indeß dem Gewerbegericht erwidert, daß ihm dessen
Rechtsprechung keine hinreichende Veranlassung gebe, die von ihm
in der Regel beobachtete Praxis abzuändern.
Infolge dieses Bescheides richteten 31 Arbeitgeber-Beisitzer des

Gewerbegerichts an den Ausschuß für Gutachten und Anträge be
züglich gewerblicher Fragen einen Antrag, die zuständigen Behörden
um endgültige Entscheidung der Frage zu ersuchen.
Der Ausschuß gelangte einstimmig zu der Ansicht, daß die in
Betracht kommenden Personen alsGewerbegehülfen anzusehen seien,
und beschloß dem Antrage gemäß. Hierauf ging dem Gewerbe
gericht nachstehender Erlaß der Herren Ministers des Innern und
für Handel und Gewerbe vom 17. August zu:
Die Frage, ob die bei Gast- und SchankwirthenbeschäftigtenHausdiener,

Köchinnen a
c.

zu den Gewerbegehilfenoder zum Hausgefinde zu rechnenseien,
läßt sichallgemeinweder in dem ersterennoch in dem letzterenSinne entscheiden.
der Praxis wird als Regel davon ausgegangenwerden können,daß die hier

in Betracht kommendenPersonen als Gewerbegehilfenangesehenwerdenmüffen,
sofernnicht aus den besonderenUmständendes einzelnenFalles oder etwaigen
ausdrücklichenAbmachungenim Dienstvertragesichergiebt,daß die Beschäftigung
im Hausdienst überwiegt.– Der Auffaffung des hiesigenKöniglichen Polizei
präsidenten,daß solchePersonen in der Regel demGefinde zuzuzählen seien,ver
mögenwir nichtbeizutreten. Schon aus demUmstande,daß die wenigstenGast
wirthe ohne ihren GewerbebetriebsichDienstpersonalvon der Art oder in dem
Umfange, wie hier in Rede stehend, z. B. einen Hausdiener, eine besondere
Köchin u

. f. w. halten würden, ergiebt sich,daß diesPersonal in der Hauptsache
gewerblichenIntereffen zu dienenpflegt.

Der Polizeipräsident hat von dieser Entscheidung den Polizei
revieren mit der Anweisung Kenntniß gegeben, in Streitfällen
zwischen Gast- und Schankwirthen und ihrem Dienstpersonal die
Betheiligten in der Regel an das Gewerbegericht zu verweisen und
nur dann, wenn kein Zweifel darüber besteht, daß diese Personen
zum Gesinde zu rechnen sind, oder wenn das Gewerbegericht die
Entscheidung abgelehnt hat, in eine Erörterung des Streitfalles
einzutreten bezw. etwaige Anträge der Parteien auf polizeiliche
Entscheidung (§. 172 und 173 der Gesindeordnung) entgegenzu
nehmen. Auch sei darauf zu achten, daß in Fällen, in denen jene
Personen als Gewerbegehülfen anzusehen sind, Dienstbücher nicht
ausgestellt werden, bezw. eine Eintragung von Dienst-Abschieds
zeugnissen in Gesinde-Dienstbücher, welche früher bereits ausgestellt
worden sind, unterbleibt.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 24 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u

.

A.:
Praktische Wohnungsstatistik und städtischeWohnungsämter.

Von Dr.H. Rettich-Stuttgart, Direktor des statistischenBureaus
der Stadt. –Arbeits-Genossenschaften und öffentliche Submissionen.
Von Dr. B. Karpeles -London; Trinkspruch des deutschen
Kaisers gegen die Sozialdemokratie; Landräthliches Vorgehen
gegen liberale Bauernvereine in Stolp; Gewerkschafts-Enquete
über Mißstände im Baugewerbe; Arbeiterzüge auf den französi
fchen Eisenbahnen. – Kommunale Bank für Wien; Städtisches
Orchester inMagdeburg; Dünger- und Asche-Abfuhr in städtischer
Regie für Gera; Arbeitslosen-Enquete inMons; Strike städtischer
Hafenarbeiter inMagdeburg; Münchener Pferdebahn. Eingreifen
des Ministeriums; Verein der deutschen Festungsstädte; Städte
tag für Elsaß-Lothringen. – Bekämpfung deutscher Eisenbahn
arbeiter-Organisationen. – Norwegisches Gesetz über Bestrafung
von politischen Beeinflussungen durch Arbeitgeber; Vorschläge der
deutschen Kommission für Arbeiterstatistik betr. die Kleider- und
Wäschekonfektion; Verhandlungen über den Achtstunden-Antrag im
Deutschen Reichstage. – Ausdehnung der Krankenversicherung
auf Hausindustrielle, Handlungsgehülfen und Kommunalbedienstete

inBerlin; Versicherungsrevisoren beim Polizeipräsidium in Berlin.
Wöchnerinnenheim für Berlin; Vereinigung zur Fürsorge für kranke
Arbeiter in Leipzig.–Wohnungsämter für'' Wohnun
gen für Staatsangestellte in Basel. Stadtrath Steck-Bern. –

Fortbildungsschulwesen inPreußen. – Arbeitsnachweis. Littera
rische Centralstelle für Berichterstattung über Arbeitsnachweis;
Der Arbeitsmarkt im Februar; Die Methode der Berichterstat
tung über den Arbeitsmarkt; Statistik der Arbeitsvermittelung

Durch das Eingreifen des Gewerbegerichts is
t

fonach wenigstens

für Berlin die polizeiliche Einmischung in das gewerbliche Vertrags
verhältniß beseitigt. Es wird nunmehr möglich sein, den Brauch,
daß Arbeitgeber von Kellnerinnen, Hausdienern 2c. ein Dienstbuch
fordern und durch Verweigerung der Anstellung ohne Dienstbuch
deffen Führung erzwingen, allmählich auszurotten. Es liegt hier
einer der Fälle vor, in denen durch Privatvertrag eine Rechtslage
herbeigeführt wird, die durch das Gesetz zwar nicht direkt verboten
aber auch nicht beabsichtigt ist.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Arbeitszettel und Vertragsbücher in Königsberg i. P. Das
Gewerbegericht Königsberg hat jetzt ebenfalls ein "ar für
Arbeitszettel empfohlen. Außerdem hat aber der dortige Ausschuß
des Gewerbegerichts auch die Einführung von sogenannten Ver
tragsbüchern empfohlen, dieselben tragen auf jeder Seite am
Kopf die Arbeitsbedingungen; und werden jedem Arbeiter nach der
Anstellung zur Unterschrift vorgelegt. Sie empfehlen sich insbe
sondere in Geschäften, wie z.B. in Baugeschäften, in welchen die Ar
beiter nicht auf dem Bureau förmlich angenommen, sondern auf
den Baustellen, von Polieren, Werkführern u

.
f. w. formlos ein

gestellt werden, entbinden aber natürlich nicht von der Verpflichtung
der genauen Mittheilung der Arbeitsbedingungen an jeden
einzelnen neu angestellten Arbeiter.
Rechtsstellung der Gärtnergehilfen. Der Centralverein der

Gärtner erläßt einen Aufruf, in welchem die Unsicherheit über die
Rechtsstellung der Gärtner lebhaft beklagt wird. Bald werden die
Gärtner als Gewerbegehilfen, bald als Gesinde, bald als land
wirthschaftliche Arbeiter angesehen.
An sich gehört der Gärtner zu den landwirthschaftlichen

Arbeitern. Vielfach is
t

aber die Gärtnerei über den Rahmen der
landwirthschaftlichen Thätigkeit hinausgegangen. Die Kunst- und
Handelsgärtnerei stellt zuweilen einen rein kaufmännischen, gewerb
lichen Betrieb dar, so daß die Gehilfen in einem solchen als Gewerbe
gehilfen anzusehen sein werden. Die Frage wird daher nicht all
gemein entschieden werden können. Mittheilung etwaiger gericht
licher Entscheidungen über die Frage is

t

erwünscht.

Verbandsangelegenheiten.

Dem Verbande deutscherGewerbegerichte sind beigetreten die Herren
Vorsitzenden der Gewerbegerichte: Bremerhafen, Burg, Jena,Inowraz
law, Koburg, Rawitsch, sowie des Kgl. Gewerbegerichts Mühlheim a. R
.

in Bayern; Jahresberichte kommunaler und staatlicher Arbeits
nachweise; Neue städtische Arbeitsnachweise; Oeffentliche
Vereinsanstalten für Arbeitsvermittelung; Arbeitsnachweise für
entlaffene Reservisten.
Aus dem Inhalt der letzten Februar-Nummer der „Sozialen

Praxis“ seien folgende Aufsätze hervorgehoben: Die Lehren des
Hamburger Hafen-Strikes. Von Privatdozent Dr. J. Jastrow.– Armenpflege nnd Wohlthätigkeit; Gesammturtheil und Reform.
Von Dr. jur. K. v. Mangoldt. – Der ungarische Feldarbeiter
Kongreß. Von Dr. E

.
R
. J. Krejcsi. – Arbeitslosigkeit und

Arbeitsnachweis. Von Dr. jur. G. Hartenstein.– Der Entwurf
eines Handelsgesetzbuchs im Reichstage. Von Dr. jur.M. Quarck.– Die Parteien in Selbstzeichnungen: Die nationalliberale Partei,
Von Landgerichtsrath W. Kulemann. Die schweizerischen
Konsumgenossenschaften. Von Dr. #" Müller. – Erwerbsoder Hausarbeit der Arbeiterfrau? Von Frau Henriette Fürth.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: AllF" Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik,oziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer

verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung: Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Litterarische
Neu-Erscheinungen.
Die „Soziale Braxis,gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich 2.4 50 „
g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchjämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen

| ' ''durch die Verlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.,erstr.44). -

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats in Mindestumfang von 7 Bogen und ist durchalle Buchhandlungen,Spediteure
und Postämter (Potzeitungsnummer2811) zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdie VerlagshandlungM. 140.
Carl HenmannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße44.– GedrucktbeiJulius Sittenfeld in BerlinW.– Verantwortlichfür dieRedaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin.
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Die Löhnung der Ziegeleiarbeiter.

Im Frühjahr beginnen die Arbeiten auf den Ziegeleien
wieder, und e

s is
t

daher wohl nicht ganz überflüssig, einmal zu

sehen, o
b

die Art der Auslöhnung der Ziegeleiarbeiter dem Geiste
und dem Wortlaut der Gewerbeordnung entspricht. In jüngster
Zeit haben Ziegeleibesitzer neue Formulare zu ihren Verträgen mit
den Ziegelmeistern herstellen lassen, und in diesen Formularen
findet man sogar eine Bestimmung, welche der Gewerbeordnung

direkt zuwider läuft.
In diesen Verträgen übergiebt der Ziegeleibesitzer dem Ziegel

meister die ganze Arbeit gegen einen bestimmten Accordlohn; dem
Ziegelmeister bleibt es überlassen, die nothwendigen Mitarbeiter an
zuwerben.

Annahme und Entlassung dieser Arbeiter nicht, vielmehr „darf er

nie und in keiner Form einen Arbeiter gegen den Willen des

Freie Hand erhält der Ziegelmeister in Bezug auf

Ziegeleibesitzers annehmen bezw. behalten.“ Der Vertrag verpflichtet

den Ziegelmeister ferner, dem Ziegeleibesitzer pünktlich alle Angaben

zu machen, die wegen derKranken-, Unfall- und Invalidenversicherung
erforderlich sind.

Es fällt nun bei diesen Verträgen auf, daß der Wortlaut der
selben verschieden ist, je nachdem dieselben für den Feldbrand- oder
für den Ringofenbetrieb bestimmt sind, und zwar verschieden in

Bestimmungen, die für beide Arten der Ziegelei gleich sein können,
die nicht die Art des Betriebes, sondern andere Einrichtungen be
treffen. Diese Verschiedenheit läßt vermuthen, daß man bestrebt
gewesen ist, die Feldbrandziegeleien als den Fabrikbetrieben nicht
gleichstehend erscheinen zu lassen. Es fällt besonders auf, daß in

den Verträgen für Feldbrandziegeleien von einer Arbeitsordnung
gar nicht gesprochen wird, während in den Verträgen für Ring-

ofenziegelei dem Ziegelmeister die Pflicht auferlegt wird, dafür
Sorge zu tragen, daß jeder Arbeiter bei seinem Eintritt einen Ab
druck der Arbeitsordnung erhält.

Sind nun aber unbestritten die Ziegeleien im Allgemeinen als
Fabrikbetriebe zu betrachten, so sind Feldbrandziegeleien nicht aus
genommen. Man wird auch wenige der letzteren Betriebe finden,

in denen in der Regel nicht mindestens 20 Arbeiter beschäftigt
wären. Denn die Zahl der in einem solchen Betriebe beschäftigten
Leute setzt sich zusammen aus dem Pflugmeister nebst einen
Arbeitern, sowie aus den von dem Ziegeleibesitzer noch weiter be
schäftigten Arbeitern, Karrenschiebern, Ofensetzern, Fuhrleuten oder
wie auch immer dieselben benannt werden mögen. Es hat also
auch der Besitzer einer Feldbrandziegelei eine Arbeitsordnung zu

erlaffen, wie dies der §. 134a in Verbindung mit §. 154 Abs. 2

der Gewerbeordnung vorschreibt, und e
s gilt für diese Betriebe

auch der Abs. 2 des §. 134, welcher es dem Unternehmer unter
sagt, für den Fall der rechtswidrigen Auflösung des Arbeitsver
hältnisses durch den Arbeiter, die Verwirkung des rückständigen
Lohnes über den Betrag des durchschnittlichen Wochenlohnes hinaus
auszubedingen. Es gilt natürlich für diese Betriebe ferner der

§. 134b, dessen Nr. 5 bestimmt: „sofern die Verwirkung von
Lohnbeträgen nach Maßgabe der Bestimmung des § 134 Abs. 2

durch Arbeitsordnung oder Arbeitsvertrag ausbedungen wird, An
gabe über die Verwendung der verwirkten Beträge in der Arbeits
ordnung.“ Sollen daher die auf Grund des Abs. 2 des § 134 in

der Arbeitsordnung ausbedungenen Lohnbeträge als Ersatz für
erwachsenden Schaden betrachtet werden, so is
t

dies auszubedingen,

im anderen Falle würde man solche wohl als „Strafgelder“ be
trachten müssen. Nach §.119a Abs. 1 kann nämlich eine derartige
Lohneinbehaltung als „Sicherung des Schadensersatzes“ oder als
„verabredete Strafe“ ausbedungen werden. Nach der Bestimmung
des Abs. 2 des §. 134b müssen aber alle Strafgelder zum Besten
der Arbeiter der Fabrik verwendet werden. Das Recht des Arbeit
gebers, Schadenersatz zu fordern, bleibt durch diese Bestimmung
unberührt, aber dieser Schadensersatz muß im Klagewege geltend
gemacht werden.

Es klagen die Ziegeleiarbeiter nun häufig gegen die Ziegel
meister wegen rückständigen Lohnes, und da erhebt der Ziegelmeister

den Einwand, er habe den Lohn zurückbehalten, um sich gegen
etwaigen Kontraktbruch des Arbeiters zu sichern. Abgesehen nun
davon, daß in den meisten Fällen der eingeklagte Lohnrest bedeutend
höher ist, als der Betrag eines Wochenlohnes, übersieht der Ziegel
meister auch regelmäßig die Arbeitsordnung, welche derZiegeleibesitzer

erlaffen hat, und welche schon Bestimmungen wegen des etwaigen
Vertragsbruches und der Verwendung der Strafgelder enthält.
Daß aber der Ziegelmeister nicht noch weitere Strafen, die in der
Arbeitsordnung nicht vorgesehen sind, verhängen darf, sagt doch
der §.134c Abs. 2der Gewerbeordnung. Der Einwand des Ziegel
meisters is

t

also nicht stichhaltig. Thatsache is
t

es, daß dem
Ziegeleiarbeiter in den seltensten Fällen der volle Lohn am Fällig
keitstage ausgezahlt wird, meistens erhält ernur Abschlagszahlungen,

und so wächst das Guthaben des Arbeiters an den Ziegelmeister

von Woche zu Woche. Dies is
t

auch gar nicht anders möglich,
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denn es geht aus den Vertragsbestimmungen hervor, daß die Ab
schlagszahlungen des Ziegeleibesitzers nicht so groß sind, daß der
Ziegelmeister seine Arbeiter voll auslöhnen könne. So erhält der
Pflugmeister in einer Feldbrandziegelei, „bei vertragsmäßigem Fort
schreiten der Arbeit, für jeden Arbeiter pro Woche eine Abschlags
zahlung von 8 ./, vorausgesetzt, daß für den Betrag vertrags
mäßig Steine geliefert sind“. Wie die Lohnzahlungen seitens des
Besitzers einer Ringofenziegelei erfolgen sollen, darüber sagt der
Vertrag Folgendes: „Zum Zwecke der Anschaffung von Nahrungs
mitteln und Lebensbedürfnissen erfolgen Abschlagszahlungen seitens

des Besitzers zu Händen des Meisters, für letzteren und seine Leute
am 1. und 15. jeden Monats mit je 20 / pro Mann. Außer
dem erhält der Meister zu Pfingsten und am 30. August einen
Vorschuß von 15 % pro Mann.“ – Es ist ja richtig, daß der
Ziegelmeister und seine Arbeiter Wohnung bezw. Schlafstelle auf
der Ziegelei haben, e

s

muß auch berücksichtigt werden, daß,
wenigstens auf Feldbrandziegeleien, auch jugendliche Arbeiter be
fchäftigt werden. Aber auch dann genügen diese Abschlagszahlungen
nicht, um den verdienten Lohn voll auszuzahlen.
Welche Sicherheit bietet der Pflug- oder Ziegelmeister seinen

Arbeitern für die richtige Auszahlung des Lohnrestes? Im All
gemeinen gar keine. Die betreffenden Zwischenunternehmer find
nichts Anderes als Arbeiter, die zahlen, wenn die Kampagne, oder
besser gesagt, das Wetter im Laufe des Sommers günstig war,
die aber zahlungsunfähig sind, wenn si

e

am Ende der Arbeitszeit
von dem Ziegeleibesitzer nichts mehr zu fordern haben. In dem
letzteren Falle haben dann die Arbeiter den Sommer über wohl
Wohnung und Lebensunterhalt gehabt, aber die erhofften Spar
pfennige für die arbeitslose Winterszeit bleiben aus, wenn nicht
auf Grund der genannten Verträge und der Arbeitsordnung des
Ziegeleibesitzers dieser letztere als Arbeitgeber zu betrachten ist.
Und abgesehen von Erkenntnissen des Reichs-Versicherungsamtes

könnte wohl die Arbeitsordnung selbst den Ziegeleibesitzer zum Arbeit
geber dieser Ziegeleiarbeiter stempeln.*) Diese Arbeitsordnungen,

welche jedem Arbeiter bei Beginn des Arbeitsverhältnisses aus
gehändigt werden müssen, belehren den Arbeiter über Beginn und
Dauer der Arbeitszeit, über Lohnzahlung, Beiträge zur Kranken
kaffe 2c, über Strafen und über die Verwendung dieser Straf
gelder u

. f.w. In einer Bestimmung werden dann die Ziegelei
arbeiter belehrt, daß ihnen der Lohn von den Pflug- oder Ziegel
meistern ausgezahlt wird. Nicht belehrt aber werden die Arbeiter
darüber, daß nach der Ansicht des Ziegeleibesitzers der Pflug- oder
Ziegelmeister ihr Arbeitgeber is

t

und daß si
e

etwaige Lohnansprüche

nur gegen diesen und nicht gegen den Ziegeleibesitzer geltend
machen können.

In den Verträgen werden die Ziegelmeister von den Besitzern
nun ferner darüber belehrt, daß e

s nothwendig sei, in einen auf
jeder Ziegelei aufliegenden Buche das ganze Arbeitsverhältniß jedes

einzelnen Arbeiters einzutragen und sich den Empfang der Ab
schlagszahlungen von dem Arbeiter in diesem Buche bescheinigen zu

lassen. Zu dem ganzen Arbeitsverhältnisse gehört aber auch die
Höhe des vereinbarten Lohnes, und diese Angabe wird erfahrungs
mäßig stets unterlassen. Bei der großen Zahl der Streitigkeiten
zwischen Ziegelmeistern und deren Arbeitern spielt gerade diese
Unterlassung eine Hauptrolle, weil die Parteien über die Höhe des
Lohnes streiten.

Die Ziegeleibesitzer machen die Ziegelmeister dann auch noch auf
die Bestimmungen des §. 115 der Gewerbeordnung aufmerksam,

erklären e
s

aber als erlaubt: „daß der Meister an seine Arbeiter
außer der Beköstigung auch sonstige Lebens- und Genußmittel**)
zum Selbstkostenpreise verabfolgt. Für Verlust durch Einbuße
von Maaß und Gewicht c. is

t

ein Preisaufschlag bis zu

1
0Prozent auf den Einkaufspreis gestattet“. Einen solchen

Aufschlag gestattet der §. 115 der Gewerbeordnung aber nicht.

Schenkel sagt darüber (Bd. 2S.293), daß dies unter keinen Um

*) Anm. d
. R. Das Reichsgericht hat in einem Urtheil vom

18. April 1896, abgedruckt in Bd. 37 S. 278 der Entscheidungen, den
Ziegelmeister als Werkführer (Angestellten) des Ziegeleibesitzers erklärt.
*) Anm. der Red.: Genußmittel auf Kredit zu verabfolgen, ist nach

§ 115 überhaupt verboten.

ständen erlaubt sei, und kommt zu dem Schluffe, daß der Arbeitgeber

dadurch für manche Waaren das ausgelegte Geld nicht ganz zurück
erhalten werde. Zur Bekräftigung seiner Ansicht verweist Schenkel
auf die Reichstags-Verhandlungen (1870, Stenographische Berichte
S. 1079–1081) und den Reichstags-Kommissionsbericht (1891
S. 38).
Da die Ziegelmeister über die Bestimmungen des §. 115 noch

lange nicht genügend unterrichtet sind, so is
t
e
s

um so mehr zu be

dauern, daß die Besitzer ihren Meistern auch noch falsche Lehren
geben. Weil aber so viele Zuwiderhandlungen gegen den ange
zogenen Paragraphen gerade von den Ziegelmeistern begangen
werden, sollten die Ziegeleibesitzer sich eine strenge Beaufsichtigung

zur Pflicht machen, e
s

würde wohl dann auch der fürchterliche
Schnapskonsum auf den Ziegeleien aufhören. Im Jahre 1896
wurden am Gewerbegericht Köln drei Fälle verhandelt, in welchen

e
s zu Tage kam, daß die Ziegelmeister ihren Arbeitern in 98 Tagen

9
8 Liter, bezw. in 116 Tagen 120/2 Liter, bezw. in 71 Tagen

120/2 Liter Schnaps in Anrechnung auf den Lohn verabfolgt
hatten.*)

Es is
t

also kein gar großer Unterschied zwischen den Lohnver
hältniffen der Ziegeleiarbeiter und denen der Bauarbeiter, man
kann wohl sagen, daß die ersteren noch ungünstiger gestellt sind.
als die letzteren, weil die ihnen geleisteten Abschlagszahlungen kaum

zwei Drittel eines mäßigen Tagelohnes bilden, und der richtige
Eingang des anderen Drittels nicht gesichert ist. Auch hier hätte
Abhülfe dringend Noth.
Köln. C. A. Decker.

Rechtsprechung.

Inhalt des Zeugnisses. Ist der Zusatz zulässig, daß das
Zeugniß nur in Folge des Urtheils des Gewerbegerichts
ertheilt werde und daß gegen das Urtheil Berufung ein
gelegt sei? (Urtheil des Landgerichts Berlin I, Civilkammer 8.

Eine Elektrizitätsgesellschaft war vom Gewerbegericht verurtheilt,
demKläger ein Zeugniß darüber auszustellen, daß er auch aushülfsweise
als Monteur beschäftigt worden ist, eventuell für jeden Tag der Zöge
rung vom Tage derUrtheilszustellung ab 4Mark zu zahlen. Die Gesel
schaft stelltedarauf am 1

.April 1896 dem Kläger folgendes Zeugniß aus:
Der CarlM. is

t

von uns am 27. Oktober1894 als Hausdiener und Arbeiter
engagiertworden und in dieserEigenschaftbis zum 22. Februar 1896, dem Tage
seiner sofortigenEntlassung beschäftigtgewesen. Da derselbeauchhin und wieder
aushülfsweisebei Montagen gearbeitethat, so sindwir vom Gewerbegericht zu

Berlin verurtheilt worden, ein Zeugniß darüber auszustellen,
daß e

r

auchaushülfsweiseals Monteur beschäftigtworden ist.
GegendiesesUrtheil soll Beschwerdeund Berufung eingelegt werden . . .

und wird auf die spätereThätigkeit desM. bei der ElektrotechnischenFabrik A.

Bezug genommenwerden.

Der Kläger erhob nunmehr auf Grund des ersten Urtheils Klage
auf Ertheilung der Vollstreckungsklausel wegen der bis zum Tage des
weiteren Urtheils (14. Juli 1896) auflaufenden Beträge. Beklagter wurde
verurtheilt. Die eingelegte Berufung wurde zurückgewiesen.
Aus den Gründen. Das Zeugniß vom 1.April 1896 entspricht

nicht dem Urtheil des Gewerbegerichts und dem Sinne des Gesetzes. E
s

enthält zwar auch die vom Gewerbegericht geforderten Worte „daß er
auch aushülfsweise als Monteur beschäftigt worden ist“, aber mit Zu
jätzen, die die Richtigkeit dieser Bescheinigung in Abrede beziehungsweise

in Frage stellen. Beklagte bringt zum Ausdruck, si
e

füge sichdurch Aus
stellung des Zeugnisses lediglich dem Urtheile des Gewerbegerichts. Mit
der weiteren Bemerkung, si

e

werde Beschwerde und Berufung gegen das
gewerbegerichtliche Urtheil einlegen, giebt si

e

zu erkennen, daß si
e

die
Entscheidung für falsch hält. Durch das Zeugniß vom 1

.April 1896
hat also Beklagte die ihr durch das Urtheil vom 21.April 1896 aufer
legte Verpflichtung nicht erfüllt. Der Kläger is

t

daher berechtigt, die
Vollstreckungsklausel aus diesemUrtheil nach §.667 Civilprozeßordnung
zu fordern.

Der Einwand der Beklagten, daß der Kläger weder als Monteur
bei ihr gearbeitet, noch zu einer solchen Thätigkeit geeignet sei, is

t

für
diesen Rechtsstreit, wo nur zu prüfen ist, o

b

die Beklagte das in dem
Urtheil vom 24. März geforderte Zeugniß dem Kläger ertheilt hat, un
erheblich. Aus demselbenGrunde waren die Anführungen der Beklagten,

*) Anm. der Red.: In solchem Uebermaß gewährt, is
t

Brannt
wein nicht mehr als Lebensmittel zu betrachten, seine Verabfolgung auf
Kredit in Anrechnung auf den Lohn also unzulässig und strafbar; vgl.
Entscheidungen des Reichsgerichts vom 14. Mai 1889 und 10. Januar
1890, Reger, Ergänzungsband I S. 45 und 242.
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die sichauf den Schaden des Klägers und die Höhe der ihm zuge
sprochenen Entschädigung beziehen nicht zu berücksichtigen.

Kann auch der vertragsbrüchige Arbeiter ein Zeugniß
fordern? (Urtheil des Gewerbegerichts Königsberg, Vorsitzender Bürger
meister Brinkmann)
Der TischlergeselleV. hat vor Beendigung einer von ihm über

nommenen Akkordarbeit die Arbeit beim Tischlermeister Sch. ohne rechten
Grund niedergelegt. Bei seinemAbgange hat er wiederholt die Aus
stellung eines Zeugniffes über die Art und Dauer seiner Beschäftigung
beim Beklagten von diesem verlangt. Beklagter hat die Ausstellung

dieses Zeugniffes verweigert und weigert sich dessen auch nach ange
stellter Klage.

Das Gewerbegericht hat den Beklagten nach dem Klageantrage zur
Ausstellung des erforderten Zeugniffes verurtheilt.
Gründe: Nach dem Wortlaut des §. 113 Reichsgewerbeordnung

können die Arbeiter „beim Abgange“ das Zeugniß verlangen. Hätte
der GesetzgeberdieseBerechtigung von einem zu Recht erfolgten Abgang
des Arbeiters abhängig machen wollen, so hätte er dies zweifellos
ebenso zum Ausdruck gebracht, wie im §. 107 daselbst, nach welcherVor
schrift das Arbeitsbuch eines minderjährigen Arbeiters demselben nur
„bei rechtmäßiger Lösung des Arbeitsverhältnisses“ ausgehändigt zu
uwerden braucht. Aber auch sonst spricht Manches für die dem Kläger
günstige Auslegung des §. 113. Einmal kann Beklagter Ersatz des ihm
nachweislich entstandenenSchadens oder sogar aus § 124b ohne
jeden Nachweis Schadensersatz fordern. Sodann aber würde man sich,
nwennman dem Beklagten das Recht zur Vorenthaltung des Zeugniffes
einräumen wollte, doch fragen müssen, wie lange denn eigentlich diese
Vorenthaltung erlaubt sein soll. Bei Lohnarbeit könnte man antworten:
vierzehn Tage, bis die Kündigungsfrist um ist. Bei Akkordarbeit würde
man vergebens nach einem Endtermin für das Vorenthaltungsrecht
suchen. Oder sollte der Arbeiter, der ein Zeugniß über seine letzteBe
schäftigung braucht, um neue Arbeit zu finden, so lange an neuem
Erwerb verhindert sein, als er sich nicht dazu verstehen will, die an
gefangene Akkordarbeit zu beendigen? Das käme auf eine unerlaubte
Nöthigung hinaus. Es wird deshalb wohl mit Recht angenommen
werden dürfen, daß der minderjährige Arbeiter, der noch auf Arbeits
buch beschäftigt wird, durch strengereVorschriften als der erwachsene
Arbeiter zum Einhalten seines Arbeitsvertrages hat genöthigt werden
ollen.s
Zusatz des H. Einsenders. Immerhin läßt die angeregte Frage

Zweifel bei ihrer Beantwortung übrig, um so mehr, als weder die
Motive noch die Verhandlungen des Reichstags über die Novelle von
1891 darüber Aufschluß geben, in welchemSinne die gegensätzlicheAus
drucksweise in §. 107 und §. 113 gebraucht ist, vgl. Blätter für soziale
Praxis Nr. 44 vom 1. November 1893 sowieNr. 52 vom 27. Dezember 1893.

Muß der Arbeitgeber dem Arbeiter Lohn für diejenige
Zeit zahlen, während welcher er wegen Arbeitsmangel
die Arbeit ruhen läßt, ohne den Arbeiter zu entlaffen?
(Urtheil des Königlichen Gewerbegerichts Crefeld)
Der Kläger war bis zum 28.Mai 1896 in der Färberei der Be

klagten als selbstständigerFärbergeselle gegen einen Wochenlohn von
20 . beschäftigt. Die Beklagte hat in der Zeit vom 20. bis 26. Mai
1896 einenTheil ihrer Arbeiter, darunter den Kläger, feiern lassen, weil
nicht genügend Arbeit vorhanden war. Kläger beanspruchte Lohn für
diese Feiertage. Die Beklagte legte ein Büchelchen vor, auf dessen
erstemBlatte. Folgendes verzeichnet steht:

„Die nachstehend unterzeichnetenArbeiter bekunden hiermit,

meine Arbeitsordnung in Empfang genommen zu haben und im
Falle si

e

zum Feiern genöthigt sein sollten, hierfür keine Ver
gütung zu beanspruchen.
Crefeld, den 30.September 1894.

(Unterschrift)“

Auf den folgenden Blättern befindet sich eine Reihe von Namens
unterschriften, darunter diejenige des Klägers. Es wurde jedoch nach
gewiesen, daß dem Kläger das Büchelchen von dem Färbermeister mit
denWorten zur Unterschrift vorgelegt worden: „Sie müffen sich ein
tägige Kündigung unterschreiben,“ und daß von dem Verzicht aufLohn
vergütung nicht gesprochen sei. Nach dieser Aussage wurde die Beklagte
zur Zahlung verurtheilt.
Gründe. Es is

t

durchaus wahrscheinlich, daß der Kläger durch
die Worte des Färbermeisters in den Glauben versetzt worden ist, er

unterschreibe nur die eintägige Kündigung. Wenn auch nicht ange
nommen werden soll, daß der übrige Inhalt des besagten Vermerks
absichtlich dem Kläger verschwiegen oder gar seiner Kenntniß ent
zogen worden ist, so hat jedoch das Gericht in dem Umstande, daß dem
Kläger der Vermerk überhaupt nicht vorgelesen worden ist, eine Nach
lässigkeit erblickt, welchevon der Beklagten zu vertreten ist.– Die Be
klagte hält sich selbst für verpflichtet, die Feiertage zu bezahlen, so lange

fi
e

nicht eine schriftliche Verzichtleistung hierauf in Händen hat. Aber
abgesehen auch hiervon erscheintder Anspruch des Klägers gerechtfertigt.
Die Beklagte hat dadurch, daß si

e

dem Kläger das Arbeitsverhältniß
nicht aufkündigte, den Kläger veranlaßt, sich zu ihrer Verfügung zu
halten. Die Beklagte ist deshalb verpflichtet, dem Kläger für die Zeit,
während welcher e

r gefeiert hat, denjenigen Lohn zu zahlen, welchen er

verdient hätte, wenn e
r

die Arbeit fortgesetzt hätte.

Gleichheit der Kündigungsfrist. Liegt solche vor, wenn
sich der Arbeitgeber ausbedungen hat, den Arbeiter jeder
zeit zu entlassen, sobald e

r mit ihm nicht zufrieden ist?
(Urtheil des Gewerbegerichts Gotha, Vorsitzender: Senator Henrici.)
Der Handarbeiter T. war vom Beklagten ohne Kündigung entlaffen

worden. Seiner Klage auf Entschädigung setzteBeklagter den Ein
wand entgegen, e

r

sei zur Entlaffung des Klägers berechtigt gewesen,
da e

r

bei der Annahme desselbenmit ihm ausdrücklich vereinbart habe,
daß e

r ihn jederzeit ohne vorherige Kündigung entlaffen könne, sobald

e
r mit ihm nicht zufrieden sei. Beklagter wurde verurtheilt.

Gründe. Die Abrede besagt nichts Anderes, als daß Beklagter
den Kläger eben jederzeit ohne besonderen Grund entlaffen könne.
Denn die vollständig in die Willkür des Beklagten gestellte Bedingung
„sobald e

r mit ihm nicht zufrieden sei“ hat keine rechtlicheBedeutung.
Darnach wäre also nach der Behauptung des Beklagten eine Kündi
gungsfrist nur für ihn gegenüber dem Kläger, nicht aber umgekehrt,
ausgeschlossen. Eine solcheVereinbarung wäre aber, als dem § 122
der Gewerbeordnung zuwiderlaufend, nichtig. Die Behauptung des Be
klagten is

t

mithin unbeachtlich. Nach dem Gesetzedurfte e
r das Arbeits

verhältniß nur nach vorangegangener vierzehntägiger Kündigung lösen.

In gewerbe gerichtlichen Streitsachen sind auch die Schreib
gebühren, welche im Rechtshülfe-Verkehr beiden ordentlichen
Gerichten erwachsen, nicht zu ersetzen. (Beschluß des Oberlandes
gerichts Frankfurt a./M, ergangen auf Beschwerde des Gewerbegerichts
Mainz *)

Das Königliche Amtsgericht Homburg v
.
d
. H., welches vom Amts

gericht Mainz um Vernehmung von Zeugen ersucht worden war, hatte
Ersatz der erwachsenenSchreibgebühren verlangt. Auf die hiergegen
unter Hinweis auf § 57 Abs. 6 des Gewerbegerichts-Gesetzes erhobene
Beanstandung setzte das genannte Amtsgericht die Schreibgebühren
wieder ab. Gegen diesenBeschluß verfolgte die Staatsanwaltschaft das
Rechtsmittel der Beschwerde, und das Landgericht hob den amtsgericht
lichen Beschluß wieder auf. Das Gewerbegericht Mainz legte gegen
die Entscheidung des Landgerichts Beschwerde an das Oberlandesgericht
Frankfurt a./M. ein. Letzteres hob den Beschluß des Landgerichts mit
der Begründung auf, daß nach §.60 des Gewerbegerichts-Gesetzes und
nach § 165 des Gerichtsverfassungs-Gesetzes in vorliegendem Falle
Kosten der Rechtshülfe von der ersuchenden Behörde nur bei Vor
handensein einer zahlungspflichtigen Partei zu erstatten wären, daß
aber nach §.57 Abs. 6 des Gewerbegerichts-Gesetzes in Bezug auf
Schreibgebühren eine zahlungspflichtige Partei nicht vorhanden sei.
Ablehnung von Beisitzern des Gewerbegerichts, weil sie

ein persönliches Interesse am Ausgang des Streites haben?
(Entscheid des Gewerbegerichts Bern vom 4
.

März 1897)
In Folge des in Nr. 6gemeldetenUrtheiles klagte ein zweiter Schrift

setzeraufAusbezahlung seinesLohnes für die Zeit seinerAbwesenheit im
Militärdienst (gemäß § 341 des schweizerischenObligationenrechts). Der
beklagte Prinzipal erhob Einwendung gegen die Besetzung des Gerichts.
Er machtegeltend, daß die beiden Arbeiterbeisitzer sowohl wie der Kläger
der Gewerkschaft der Buchdruckergehilfen angehörten. Der Kläger se

i

nun zur Stellung seines Klagebegehrens durch die Gewerkschaft ver
anlaßt worden, die ein Interesse an dem Entscheide des Gerichts nach
seiner prinzipiellen Seite hin habe. Mithin se

i

e
s

nach Artikel 30 des
Dekretes über die Gewerbegerichte unzulässig, daß Mitglieder der Ge
werkschaft als Richter in diesem Falle sitzen. Der angezogene Artikel 30
lautet: „Ein Mitglied des Gewerbegerichts soll an der Verhandlung
und Beurtheilung einer Rechtssache nicht theilnehmen, wenn e

s

sich in

einem der in § 8 des Gesetzbuches über das Verfahren in Civilrechts
streitigkeiten aufgezählten Fälle befindet.“ . . . . §. 8 der Civilprozeß
ordnung zählt unter den Fällen des Ausschlusses einer Gerichtsperson
auf: . . . . „2. wenn si

e

an dem Ausgang des Streites ein unmittel
bares oder mittelbares Interesse hat; . . . . 4. wenn si

e . . . . in der
Streitsache Rath erheilt hat.“ Geltend gemacht wurde vom Ein
sprechendendas unmittelbare und mittelbare Interesse der Arbeitnehmer
beisitzer am Ausgang des Streites resp. an der Auslegung und An
wendung des Artikels 341 des Obligationenrechts.

Das Gewerbegericht erkannte aber, daß die beiden Arbeitgeber
beisitzer in dem Streite ebenfalls ein unmittelbares, mindestens ein

*) Vgl. Entscheidung des Landgerichts Duisburg: „Blätter für
soziale Praxis“ Nr.79 vom 5. Juli 1894.
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mittelbares Interesse haben, da si
e

bei Anwendung und Auslegung von
Artikel 341 des Obligationenrechts in gleicher Weise interessiertseien wie
die Arbeitnehmerbeisitzer. Auch si

e

sitzen in dem Gewerbegericht heute
als Beisitzer, morgen als Beklagte. In den meistenFällen, wo es sich
um prinzipielle Fragen handelt, werden in Folge der Organisation der
Gewerbegerichte sowohl die Arbeitgeber-, als die Arbeitnehmer-Beisitzer
ihren Parteistandpunkt vertreten und der Obmann wird die Verant
wortlichkeit des Entscheides auf sich nehmen müssen. Das Gericht be
schloß sodann mit 3Stimmen (Arbeitnehmerbeisitzer und Obmann) gegen

2 Stimmen (Arbeitgeberbeisitzer), die Einsprache des Beklagten gegen

die Besetzung des Gerichtes sei abzuweisen.
Gegen diesen Entscheid hat die beklagtePartei den gegebenen Rekurs

an das Obergericht ergriffen. Würde der Rekurs begründet erklärt, so

würden alle prinzipiellen Streitfragen der Auslegung und Anwendung

der Bestimmungen des Obligationenrechts über den Dienstvertrag, bei
denen die Interessen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer einander
gegenüberstünden, der Kognition der Gewerbegerichte entzogen. Das
aber würde einfach eine Lahmlegung dieser Gerichte bedeuten.

Anm. d
.

Red. Nach Deutschem Recht würde eine Ablehnung nur
aus dem Gesichtspunkte der „Besorgniß der Befangenheit“ in Frage
kommen können (§. 42 der Civilprozeßordnung). Solche is

t

aber
zweifellos daraus nicht herzuleiten, daß der Beisitzer selbst einmal in

die Lage kommen könnte, den gleichen Anspruch geltend zu machen. Die
Ausschließungsgründe sind in §. 41 daselbst genauer bestimmt. Nicht
jedes mittelbare Interesse genügt, sondern nur das Verhältniß eines
Mitberechtigten, Mitverpflichteten, Regreßpflichtigen; auch nicht jede Rath
ertheilung, sondern nur das Verhältniß des Prozeßbevollmächtigten oder
Beistandes.

Gutachten und Anträge.

Zulässiger Inhalt der Arbeitsordnung. Gutachten des Ge
werbegerichts Dortmund. In fast sämtlichen in Dortmund erlassenen
Arbeitsordnungen is

t

eine Bestimmung enthalten, wonach Arbeiter,
welche sich zu der Arbeit, für die si

e

angenommen sind, unfähig
zeigen, in den ersten 14 Tagen nach ihrer Annahme ohne vor
herige Kündigung entlassen werden können. -

Auf Veranlassung der Königlichen Gewerbeinspektion hat die
Polizei-Verwaltung den betreffenden Arbeitgebern aufgegeben, diese
Bestimmung abzuändern, d

a

si
e

einen Verstoß gegen §122 der
Gewerbeordnung (Verbot ungleicher Kündigungsfristen) enthalte.
Die Arbeitgeber haben sich hiergegen bei der Königlichen Re
gierung in Arnsberg beschwert; diese hat das Gewerbegericht be
auftragt, sich über die Beschwerdepunkte gutachtlich zu äußern und
das Gutachten darauf auszudehnen, welche Aenderungen der in

Dortmund erlassenen Arbeitsordnungen nach Ansicht des Gewerbe
gerichts gesetzlich nothwendig, und welche aus Gründen der
Billigkeit und Zweckmäßigkeit wünschenswerth sind. –-

a
s Gewerbegericht hielt die Beschwerden für begründet aus

folgenden Erwägungen:
Die angefochteneBestimmungkanndeshalb nicht ohneWeiteres und allge

mein als eineAbmachungüber die Festsetzungeiner Kündigungsfrist angesehen
werden,weil ausdrücklichdarin gesagtwird, daß der Arbeiter innerhalbder ersten

1
4 Tage nur in demFalle entlaffenwerdenkann,„wenn e
r

sichzu der Arbeit, für
die e

r angenommenist, unfähig zeigt“. Wenn nun ein Arbeiter innerhalb der
ersten14 Tage entlassenwird, der fähig ist, die Arbeit auszuführen, zu der e

r

angenommen– ein Umstand,der thatsächlichfestgestelltwerdenkann–, so wird

e
r

ohneFrage den wegendieser Entlassung angestrengtenProzeß auf Wieder
einstellung bezw. Schadenersatzgewinnen. Diese Bestimmung enthält daher
keineswegseineFestsetzungderKündigungsfrist; si

e

bedeutetvielmehr, namentlich
mit Rücksichtauf ihre für die ersten14 Tage beschränkteAnwendung,die Fest
legung einer Probezeit; si

e

enthält einen in seinerAnwendung auf die ersten
14 Tage beschränktenAufhebungsgrund des abgeschlossenenVertrages. Es is

t

aber nichtverbotenderartigeProbezeiten und Aufhebungsgründe in denArbeits
vertrag aufzunehmen.Wenn jedochdurcheinederartigeBestimmung,insbesondere

falls diese so allgemeingehaltenist, daß si
e

nicht auf bestimmtethatsächlicheVer
hältnissezurückgeführtwerdenkann,das Gesetzumgangenwerden , so ist dies
insoweitunzulässig. Hierbei giebt die Länge der Probezeit und die Art der dem
ArbeiterübertragenenArbeit dem Richter im einzelnenFalle einen Anhalt für
die Beurtheilung der Frage, o

b

eineGesetzumgehungbeabsichtigtist.
Aehnlichliegt der Fall, wenndas Arbeitsverhältniß aufGrund der Arbeits

ordnungbei„Ungeschicklichkeit“,bei „nichtbefriedigendenLeistungen“des Arbeiters
von Seiten des Arbeitgebersaufgelöstwerdenkann. Es is

t

klar, daß derartige
Bestimmungenzur Umgehung des Gesetzesführen, daß si

e

einenWiderspruch
mit § 1:2 der Gewerbeordnungenthalten,denn es ist nicht möglichdie thatsäch
lichenVoraussetzungen,auf denendie AnwendbarkeitdieserAbmachungenberuht,
in einzelnenFalle festzustellen.Auf dieseWeise würde der ungesetzlicheZustand
herbeigeführtwerden,daß in der That der Arbeitgeberdas Rechthat, die Arbeiter
aus diesenScheingründenjederzeit zu entlassen,währenddie Arbeiter sichan die
vertraglicheKündigung halten müßten. - - -

Weiterhin hat das Gewerbegericht eine ganze Reihe von Be
stimmungen der Arbeitsordnungen als den Gesetzenzuwiderlaufend be
zeichnet insbesondere soweit ungesetzliche Strafen vorgeschrieben und
Nachlässigkeit, Ungeschicklichkeit, Streitsucht, Unrechtlichkeit, Trunk
sucht, nicht befriedigende Leistung u

. . w
.

alsEntlassungsgrund auf' waren. Das Gewerbegericht hat sich hierbei auf diejenigenFestsetzungen beschränkt, welche e
s

mit den bestehenden Gesetzen in

offensichtlichen Widerspruch fand, indem e
s

ausführte: „Beim Vor
handensein vonZweifeln über die Gesetzlichkeit einzelner Bestimmungen

in den Arbeitsordnungen muß e
s

der Rechtsprechung überlaffen
bleiben, diese Frage von Fall zu Fall zu entscheiden. Wenn nun
das Gewerbegericht durch Erstattung eines in dieser Beziehung zu

weit gehenden Gutachtens auch nur den Schein erweckt, als ob es

sich infolgedessen in Bezug auf seine Rechtsprechung irgendwie be
einflussen lassen könnte, so würde dies ein Ansehen als recht
sprechendeBehörde beeinträchtigen.“ -

Das weiter erforderte Gutachten über die aus Gründen der
Billigkeit und Zweckmäßigkeit wünschenswerthen Aenderungen ab
zugeben hat das Gewerbegericht abgelehnt:
Den Arbeitgebern is

t

e
s freigestellt,durchdie Arbeitsordnung den Arbeits

vertrag so zu gestalten,wie e
s

ihnen paßt; nur müffen si
e

bei Erlaß desselben
den bestehendenGesetzenentsprechendsolcheBestimmungen aus den Arbeits
ordnungenweglaffen,derenAufnahmeverbotenist, sowiediejenigenBestimmungen
aufnehmen,welcheverlangt werden. Abgesehenhiervon können si

e
in der Arbeits

ordnung den Vertrag nach ihrem Belieben begrenzen,namentlich is
t

ihnen die
Entscheidungvorbehalten, solcheBestimmungenaufzunehmen,welche si

e

für zweck
mäßig halten, und die zur Aufrechterhaltungder technischenund wirthschaftlichen
Ordnung in den einzelnenBetrieben nach ihrer Ansicht nothwendig sind. In
zweiterLinie is

t

e
s

dann den Arbeitern durch § 134dund e der Gewerbeordnung
freigestellt,über die ZweckmäßigkeiteinzelnerBestimmungenihre Bedenken zu

äußern. Endlich is
t

die königlicheGewerbeinspektionbezw.diePolizeiverwaltung
berufen, ihrerseits bei Prüfung der einzelnenArbeitsordnungen die Aufnahme' und die Beseitigung unzweckmäßigerBestimmungenherbeizuführen.Bezüglichder bereits erlassenenüber 100Arbeitsordnungen kann das Gewerbe
gerichtunmöglichfeststellen,welche einzelnenBestimmungen unzweckmäßigsind,
und welchesichzur Aufnahme empfehlen,dazu müßten die einzelnenBetriebe,
insbesondereauch in Bezug auf ihre wirthschaftlichenund technischenVerhältniffe
einer eingehendenPrüfung unterzogenwerden, eineArbeit, die nichtdurchführbar
ist. Noch viel weniger kann man in dieser Richtung für die Zukunft irgend
welcheVorschlägemachen; man muß e
s

ebenden Betheiligten überlaffen, d
ie

AufnahmezweckmäßigerBestimmungen in die Arbeitsordnungen nachVorschrift
der bestehendenGesetzeherbeizuführen.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Privilegierung der Lohnforderungen im englischen Konkursrecht.
Das englische Unterhaus hat in zweiter Lesung einen Gesetzentwurf
angenommen, durch welchen die Forderungen von Beamten und
Arbeitern wegen rückständiger Gehalte uud Löhne bei dem Konkurse
einer Aktiengesellschaft auch gegenüber den Besitzern der Schuld
verschreibungen der Gesellschaft (debenture holders) privilegiert
werden. Das allgemeine Gesetz von 1888 besaß nach richterlicher
Entscheidung keine Wirksamkeit in dem angeführten Falle.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 27 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u

.

A.:
Landwirthschaftliche Ausfuhrprämien. Von Heinr. Adler

Wien.–Die gesundheitliche Fürsorge in dem Reichsgesetz-Entwurf
über das Auswanderungswesen. Von Hafenarzt Dr. B. Nocht
Hamburg.– Der Geschäftsbericht des Reichs-Versicherungsamts
für 1896. Von Stadtrath H. v. Frankenberg-Braunschweig.– Bauarbeiterschutz für Frankfurt a.M.; Städtischer Regie
betrieb in Como (Italien); Städtische Volksparks in Deutschland;
Bäckerschutz im deutschen Reichstage; Internationale Arbeiter
schutz-Konferenzen; Ablehnung des norwegischen Strafgesetzes
gegen politische Beeinflussungen durch Arbeitgeber.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

emeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik;F" Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;

Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung: Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen. – „Der Arbeitsmarkt“ Mittheilungen der
literarischen Centralstelle für Arbeitsnachweise.
Die „Soziale Proris, gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich 2.4 50 - einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
owie direktdurchdie Verlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.,
auerstr.44).

„DasGewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstag jedenMonats im Mindestumfang von % Bogen und ist durchalle Buchhandlungen,Spediteure

und Postämter (Potzeitungsnummer 2811a) zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M.1, bei direkterpostfreierZusendungdurch di
e

Verlagshandlung M. 140.

E
r

bemanns Verlag in Berlin w Mauerstraße 14
.
– Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin w – Verantwortlich für die Redaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin.
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AbdrucksämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedoch nur
mit voller Quellenangabe.

Re

Der Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Abänderung der
Gewerbeordnung, der dem Reichstag am 15.März vorgelegt wurde,
enthält, soweit die Gewerbegerichte in Betracht kommen, alle die
Bestimmungen wieder, welche der inzwischen fallen gelassene Entwurf
gebracht hatte (vergl. die Sonder-Nummer des „Gewerbegerichts“

vom 27. August 1896), gegen den sich die Resolution der Straß
burger Conferenz der Vorsitzenden deutscher Gewerbegerichte gewandt

hatte. Die dort am 23. September 1896 aufReferat der Gewerbe
gerichts-Vorsitzenden der Stadträthe Büttner-Leipzig und Böckh
Karlsruhe, von den Vorsitzenden von 60 Gewerbegerichten erlassene
Resolution lautet:

1
. Der Entwurf, betreffend die Abänderung der Gewerbe

ordnung, enthält in seinen Vorschriften über die Errichtung
von Innungs-Schiedsgerichten Bestimmungen, welche die
Rechtsprechung in den aus dem gewerblichen Arbeitsvertrag
entspringenden Streitigkeiten und die Ausbildung desArbeits
vertrags-Rechtes, sowie die Entwickelung der Einigungs
ämter in erheblicher Weise gefährden. Diese Bestimmungen
sind daher zu streichen.
Die endgültige Entscheidung in Lehrlingsstreitigkeiten im
Fall der Klage gegen den Vorentscheid der Innungsbehörde
sollte nicht durch die Amtsgerichte beziehungsweise Landgerichte,

sondern durch die Gewerbegerichte gefällt werden.

2
.

Der Ausschuß der Verbandes wird ersucht, diese Be
schlüsse in geeigneter Weise zur Kenntniß der zuständigen
Stellen zu bringen.

Der Ausschuß hat von dieser Resolution sowohl dem Reichs
tage, als dem Reichsjustizamte Kenntniß gegeben, freilich, wie e

s

scheint, ohne jeden Erfolg, denn der Entwurf enthält die in der
Resolution angedeuteten Mängel aufs Neue, und in den Reichstags
Verhandlungen is

t

der hieraus für die Gewerbegerichte entspringen
den Gefahr bisher keine Erwähnung geschehen.

Indem wir daher aufdie ausführliche Wiedergabe der Referate
in Nr. 1 des Jahrgangs 2 dieser Blätter, ferner auf die Sonder

Nummer vom 27. August 1896 und auf die Darlegungen über die
Innungs-Schiedsgerichte in Nr. 2 dieses Jahrgangs verweisen,
fügen wir in der gegenwärtigen Sachlage nur kurz das Folgende
hinzu:
Wie der frühereEntwurf, weist auchdie jetzigeVorlage den Innungen die

Aufgabe der EntscheidunggewerblicherStreitigkeiten zwischenden Innungs
Mitgliedern und ihrenLehrlingen zu (§. 81a Nr. 4) und giebt ihnen die Befugniß
zur Errichtung von Schiedsgerichtenfür “: Streitigkeiten mit ihrenGesellen(Gehülfen) und Arbeitern (§. 81b Nr.4). Allerdings bedarf der letztere
Beschlußder Genehmigungder höherenVerwaltungsbehörde, welche vorher die
Gemeindebehördedes Orts, an demdie Innung ihren Sitz hat, sowie die Auf“: zu hören hat und die Genehmigung nachErmeffen versagen kann(§. 85 Abs. 1).

-

Die Beisitzer der Innungs-Schiedsgerichte– die mit mindestens einem
Vorsitzendenund zwei Beisitzernbesetztsind–werdenzur Hälfte von der Innungs
Versammlungaus den Innungs-Mitgliedern, zur Hälfte von den bei diesenbe
schäftigtenGesellen und Arbeitern gewählt. Der Vorsitzendewird von der Auf
sichtsbehördebestimmtund brauchtnichtInnungs-Mitglied zu sein (§

.

91, 1 u
.

2
).

Die BeisitzererhaltenEntschädigungfür eineZeitversäumniß,die aber im Gegen
satzzu §.18 des Gewerbegerichts-Gesetzesauch abgelehntwerden kann (§.91
Abs.4). Das Rechtzur Ladung von Zeugen und Sachverständigen,sowie zur
Abnahme von Eiden haben die Innungen und Innungs-Schiedsgerichte nicht.
Die auf Grund formlosenVerfahrens ergehendenEntscheidungensind binnen

1
0 Tagen durchKlagen bei den ordentlichenGerichtenanzufechten(§. 91b Abs. 4);

gegendas alsdann ergehendeamtsgerichtlicheUrtheil ist Berufung zulässig. Die
Innungen habendas Recht, Herbergen und Arbeitsnachweisezu errichtenund
für deren Benutzung Gebühren zu erheben(§§. 81, 88 Abs.3). Insbesondere
habendie Innungs-Verbände das Recht der Regelung des Arbeitsnachweises
(§. 104). ie Innungen unterliegen der Aufsicht der unteren Verwaltungs
Behörden, nichtmehr wie im §.104der GewerbeordnungderGemeindebehörden
(§.96). Die Errichtung von Zwangs-Innungen auf Grund einer Mehrheits
Abstimmung, d

.
h
.

der Mehrheit derjenigen,die sich a
n

derAbstimmungbetheiligen,
nichtderMehrheit der Handwerkerüberhaupt, is

t

zulässig(§§. 100, 100a ff). Die
Handwerker-Innungen einesBezirkes, sowiedie sonstigenzur Förderung der ge
werblichen Interessen des Handwerks bestehendenVereinigungen wählen die
Handwerker-Kammern,denen insbesonderedie Berathung von Wünschen und
Anträgen, welchedie Verhältniffe des Handwerks berühren, obliegt und die in

allen wichtigen,die Gesammt-Intereffendes Handwerks berührendenAngelegen
heitengehört werden sollen(§.103ff, insbesondere §.103c u. g), allerdings aber
nicht nur unter der ständigenAufsichtder höherenVerwaltungs-Behörden stehen,
sondern auch nur unter Theilnahme eines von der Aufsichtsbehördebestellten
Kommissarsberathenkönnen(§. 1031 u

.

m).

Ueberblickt man diese Bestimmungen, so zeigt sich, daß alle die
Bedenken, die in unseren früheren Ausführungen und Referaten
geltend gemacht waren, in voller Kraft fortbestehen. Es hängt
künftig lediglich von dem Ermessen der Verwaltungsbehörden ab,

o
b die Innungsmitglieder sammt ihren Lehrlingen, Gesellen, Ar

beitern aus den Gewerbegerichten ausscheiden und die rasche, kosten
lose Rechtsprechung der Gewerbegerichte mit dem umständlichen,
formlosen, aller prozessualen Garantieen entbehrenden Verfahren
der Innungs-Schiedsgerichte vertauschen sollen. Dabei bieten diese
nicht einmal die Bürgschaft der Unparteilichkeit, d

a ja der Vor
sitzende selbst Arbeitgeber sein kann und nicht selten sein wird.
Für das Gewerbegericht bleiben dann nur die Streitigkeiten der
Groß-Industrie. Die von den Gewerbegerichten erstrebteAnbahnung
einer einheitlichen Rechtsprechung auf dem von der Rechtswissen
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schaft so arg vernachlässigten Gebiete des gewerblichen Arbeits
vertrags wird durch die Zersplitterung in Gewerbegerichte und viele
kleine Innungs-Schiedsgerichte mit geringer Spruchthätigkeit in
Frage gestellt. Da die Arbeiterbewegung sich an die Scheidung
zwischen Handwerk und Großindustrie nicht kehrt, die Gewerbe
gerichte aber für das Handwerk nicht mehr in Frage kämen, würde
ihre Autorität zum Eintreten als Einigungsamt aufs Aeußerste ge
schwächt, ihre schon jetzt unvollkommen normierte Befugniß zur
Stellung von Anträgen und Ertheilung von Gutachten gegen

über dem Recht der Handwerker-Ausschüsse, mit ihrer Ansicht ge
hört zu werden, vollständig verblaffen. Die Fürsorge für den
Arbeitsnachweis und für das Herbergswesen wird den Innungen
zugewiesen. Dies enthält nicht nur eine wesentliche Einschränkung
der so kräftig aufblühenden städtischen Arbeitsnachweise, sondern
bringt ganz allgemein statt der wünschenswerthen Centralisation die
Abspaltung des Arbeitsnachweises für das Handwerk von dem
Arbeitsnachweis für einen gesammten Industriezweig. Und dies
Alles, obwohl gerade die berührten Funktionen der Rechtsprechung,

des Einigungsamtes, der gutachtlichen Aeußerung über gewerbliche
Fragen, der Fürsorge für den Arbeitsnachweis die Großindustrie
und Handwerk gleichmäßig berühren.

Die im Vorstehenden erwähnten Uebelstände würden einiger

maßen verringert, wenn wenigstens dem §. 84 des Entwurfs,
welcher die Fälle aufzählt, in denen einem Innungsstatut die Ge
nehmigung zu versagen ist, hinzugefügt würde:
4. wenn das Innungsstatut ein Innungs-Schiedsgericht

vorsieht für Streitigkeiten, für welche ein bestehendes Gewerbe
gericht zuständig ist.

In der vorliegenden Fassung aber enthält der Entwurf für
die Gewerbegerichte die Gefahr einer ins Unabsehbare zu steigernden
Aushöhlung zu Gunsten einer Einrichtung, welche mit geringeren

Garantieen ausgestattet ist, und welche sich überall, wo si
e

bisher
versucht wurde, als weniger leistungsfähig erwiesen hat.
Die Fürsorge für die gedeihliche Entwicklung des kleinen Hand

werkerstandes is
t

zweifellos eine wichtige sozialpolitische Angelegen
heit, die des lebhaftesten Interesses namentlich der Gewerbegerichte

sicher sein dürfte. Aber diese Fürsorge hat nichts damit zu thun,

daß in der jetzigen wie in der früheren Vorlage den neuen Hand
werkerorganisationen die Rechtsprechung von gewerblichen Streitig
keiten, also eine Angelegenheit zugewiesen wird, welche nicht be
sonders oder auch nur vorwiegend die Handwerksmeister, sondern
die Gesammtheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber aller Betriebs
größen gleichmäßig angeht.

Der Ausschuß des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. J.

Dr. Gaßner, Oberbürgermeister, Mainz. Dr. Fleisch, Stadtrath,
Frankfurt a

.M. (Geschäftsführer). v
. Schulz, Magistrats-Affessor,

Berlin. Dr.Menzinger, Rechtsrath, München. Dr. Hartenstein,
Stuttgart. Boeckh, Stadtrath, Karlsruhe. Dr. Wagler, Stadt

rath, Leipzig. Fink, Senator, Hannover.

Rechtsprechung

Entschädigungsanspruch eines entlassenen Arbeiters
Wird derselbe dadurch hinfällig, daß der Arbeiter sich wei
gert, die Arbeit wieder aufzunehmen? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Königsberg, Vorsitzender Stadtrath Pohl)
Ein Kutscher war von einem Fuhrhalter am 3

. Juli ohne gesetz
lichen Grund und ohne vorherige Kündigung entlassen. Der Kutscher
klagte gegen den Fuhrhalter auf Zahlung des Lohnes für 14Tage vom

4
. Juli ab. Am 7. Juli erklärte sich der Beklagte vor Gericht bereit,

den Kläger vom 7
. Juli Mittags a
b bis zum Ablauf der 14tägigen

Kündigungsfrist in der bisherigen Weise und gegen den bisherigen
Lohn wieder zu beschäftigen; der Kläger lehnte jedoch die Wiederauf
nahme der Arbeit bei dem Beklagten ab. – Das Gericht war der An
ficht, daß diese Weigerung des Klägers zum Wiedereintritt unbegründet
sei, da ein gesetzlicherGrund zum sofortigen Verlaffen der Arbeit nicht
vorlag, so daß Kläger nur für die Zeit vom 4
.

bis zum 7
. Mittags den

Lohn fordern könne. Der Beklagte wurde zur Zahlung des Lohnes
für 3% Tage (vom 4
.

bis 7
. Mittags) verurtheilt, mit einer weiter
gehendenForderung wurde Kläger abgewiesen.

Steht dem erkrankten Arbeiter ein Anspruch auf Lohn
zahlung während der Zeit der Erkrankung zu? (Urtheil des
Landgerichts Berlin I, Civilkammer 8)
Die Frage, ob und auf wie lange dem gegen Zeitlohn beschäftigten

gewerblichenArbeiter, welcher durch Krankheit zur Fortsetzung der Arbeit
unfähig wird, ein Anspruch auf Fortentrichtung des Lohnes zustehe,
wenn e

r

vom Arbeitgeber nicht entlaffen wird, is
t

weder durch §. 123*,
noch durch sonstigeBestimmungen der Gewerbeordnung geregelt. Für
die Entscheidung dieser Frage is

t

daher der Inhalt des Vertrages und
das in Betracht kommende bürgerliche Recht maßgebend. Da im Ver
trage eine diesbezügliche Bestimmung nicht enthalten ist, so kommen die

Vorschriften des Allgemeinen Landrechts über die Verträge mit ge
dungenen Handarbeitern und Tagelöhnern (I. 11 §.894 ff) ergänzend
zur Anwendung. Für die Verträge über Handlungen, welche hier maß
gebend sind (§ 894 1. c), gilt aber ganz allgemein die Regel, daß der
Anspruch auf Lohn von der Leistung der ausbedungenen Hand
lung abhängig ist (vgl. Förster -Eccius, Pr. Privatrecht Band II

S. 138 Nr. 7). Daher steht dem Arbeiter, welcher an der Leistung
der Arbeit verhindert wird, ein Anspruch auf Lohn für die Zeit der
Behinderung auch dann nicht zu, wenn die Fortsetzung der Arbeit durch
einen von ihm nicht verschuldeten, in seiner Person hervorgetreten Um
stand, wie Krankheit, Unfall c

., unmöglich wird (cf. Schenkel, Gewerbe
ordnung, 2

. Auflage, Anm. 6 zu §. 115).
Haftung dritter Personen für den Arbeitslohn der Bau

arbeiter. (Urtheil des Gewerbegerichts und Landgerichts München)
Der Maurer A. beanspruchte von dem Bauunternehmer B. Zahlung

eines Lohnrestes von 9 % und Rückerstattung eines Betrages von
93
.,
welche e

r – Kläger – im Auftrag des Beklagten an dessen
Leute als „Schuß“ ausbezahlt habe. Ungeachtet der Einwendungen
des Beklagten, e

r

habe mit dem Kläger in keinemVertragsverhältniß ge
standen, da Einstellung, Bezahlung und Entlassung der Arbeiter an dem
Baue Sache des Maurermeisters C. (Schwiegervaters des B) und nach
dessenVerhaftung des Baumeisters D. gewesen sei, wurde Beklagter
zur Zahlung des eingeklagten Betrages verurtheilt und die gegen das
bezügliche Urtheil des Gewerbegerichts München vom 17. Juni 1896
eingelegteBerufung durch Urtheil des Kgl. Landgerichts München I vom
19. Januar 1897 zurückgewiesen. In diesem Urtheil wird in wesent
licher Uebereinstimmung mit den Gründen des erstinstanziellen Urtheils
ausgeführt:
Beklagter hat sich als Arbeitgeber geriert und als solcher auchBe

zahlung versprochen. Erwiesen ist, daß der Beklagte nach der Entfer
nung von C. selbst einen Arbeiter entlassen hat, daß er den Kläger auf
forderte, e

r

solle aufpassen, damit nichts vorkomme und daß er zu

verschiedenenMaurern sagte: „Leute, arbeitet nur fort, Zahler bin ich.“
Dadurch gab e
r zu erkennen, daß er die Arbeiter und darunter auch

den Kläger, wenn derselbe auch seinerzeit von C. eingestellt worden
war, jetzt als unmittelbar in seinem Dienst stehendbetrachtete, und er

is
t

demzufolge auch zur Bezahlung des Arbeitslohnes verpflichtet. Auch
der Anspruch auf Rückerstattung des vom Kläger an die Arbeiter be

zahlten Vorschusses erscheint begründet. Nach der Verhaftung von C
.

kam der Baumeister D. auf den Bauplatz; da sichdie Leute weigerten,
unter demselben zu arbeiten, forderte d

ie Beklagter mit dem Bemerken,

daß e
r

Zahler sei, auf, fortzuarbeiten und beauftragte, als di
e

„Schuß“
verlangten, den Kläger, die Leute auszubezahlen. Einer der Zeugen,
welcher Mißtrauen gegen den Beklagten hegte, suchteden Kläger davon
abzuhalten, worauf Beklagter ausdrücklich zum Kläger sagte, „zahlen
Sie nur die Leute aus, ich gebe Ihnen das Geld am Samstag wieder.“
Sonach hat Beklagter den Kläger mit der Auszahlung des Vorschusses
als Arbeiter beauftragt und ihm auch ausdrücklich die Rückerstattung
des ausbezahlten Geldes versprochen. Hiernach is

t

aber Beklagter so

wohl auf Grund seines Versprechens als nach den gesetzlichenBestim
mungen über das Mandat zur Bezahlung desjenigen Betrages ver
pflichtet, welchenKläger in seinem Auftrage an die Arbeiter bezahlt hat,

Ist das Gewerbegericht zuständig für die Klagen der im
Betriebe der Pferde-Eisenbahnen beschäftigten Personen?
(Urtheil des Königlichen Gewerbegerichts Köln, Vorsitzender C.A. Decker)
Der Schaffner K. der Kölnischen Straßenbahn-Gesellschaft zu Köln

erhob Klage auf Zahlung einer Lohnentschädigung wegen kündigungs
loser Entlassung. Das Königliche Gewerbegericht zu Köln wies den
Kläger wegen Unzuständigkeit ab.
Gründe: Daß Pferdebahn-Unternehmungen als Eisenbahn-Unter

nehmungen zu betrachten sind, ergiebt sichaus dem Gesetzeüber Klein
bahnen und Privat-Anschlußbahnen vom 28. Juli 1892 (Gesetz-Samml
S.225 und die Ausführungs-Anweisung vom 22.August 1892, Min.-Bl.
S. 328). Dieselbe Anschauung liegt auch dem §. 6 des Gesetzes vom
28. Mai 1885, betreffend die Ausdehnung der Unfallversicherung, zu

Grunde, dessen Begründung (Reichstags-Verhandlungen Bd. V S. 254
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jagt: „Eisenbahn umfaßt im weitesten Sinne alle zur Beförderung von
Personen oder Gütern mittelst elementarer Kraft oder auf Schienen be
stimmte Transportmittel, auch die kleineren Straßen-, Pferde-, elektrischen
Bahnen und ähnlichen Unternehmungen (vgl. auch Entscheidung des
Reichsgerichts vom 17. März 1880 (Bd. 1 S. 247) und des Reichsober
handelsgerichts (Bd. 21 S. 237). Nach §. 6 der Gewerbeordnung findet
aber die Gewerbeordnung keine Anwendung auf Eisenbahn-Unter
nehmungen. Hieraus wäre an sichzu folgern, daß dem Gewerbegericht
auch keine Befugniß zusteht, über Streitigkeiten zu entscheiden, welche
zwischen Betriebsunternehmern der Pferdebahn und ihren Arbeitern ent
stehen. Durch §. 6 der Gewerbeordnung sind jedoch die Eisenbahn
Unternehmungen nicht schlechthin, sondern nur der Gewerbebetrieb dieser
Unternehmungen als Verkehrsanstalten von der Geltung dieses
Gesetzes ausgeschloffen (Urtheil des Reichsgerichts vom 22. September
1882, Entscheidungen in Civilsachen VIII S. 54). Als Erzeuger von
Eisenbahn-Material sind dagegen die Eisenbahnen von den Bestimmungen
der Gewerbeordnung nicht ausgenommen, und es fallen daher die Ar
beiter der Eisenbahnen 2c. in den Reparatur-Werkstätten, Wagenbau
Werkstätten, kurz die Arbeiter des inneren, im Gegensatzezum äußeren
Dienste, dem Streckenbetriebe, unter die Gewerbeordnung (vgl. auch
Schenkel, Kommentar zur Gewerbeordnung S.57, Engelmann, desgl.
S. 69, Wilhelmi u. Fürst, Kommentar zum Gesetzevom 29. Juli 1890
S.282ff).– Kläger stand als Schaffner bei der Beklagten in Stellung,
gehört also zu den Arbeitern des äußeren (Verkehrs-) Betriebes und
kann daher nach dem Voraufgeführten nicht als Arbeiter im Sinne des
Tit. VII der Gewerbeordnung und nach § 1 Abs. 1 und § 2 Abs. 1 des
Reichsgesetzes, betreffend die Gewerbegerichte, vom 29. Juli 1890 auch
nicht als Arbeiter im Sinne dieses Gesetzes angesehen werden.“)
Gehört ein Zuschneider zu den im §. 133a der Gewerbe

ordnung bezeichneten Angestellten höherer Art? Ist der
Prüfung der Zuständigkeit die Sachdarstellung der Klage
zu Grunde zu legen? (Urtheil des Amtsgerichts Berlin I, Abtheilung 43,
und des Landgerichts Berlin I, Civilkammer 14)
Ein Zuschneider in einer Schlafrockfabrik war gegen 180 ..

monatlich engagiertund nach vierwöchentlicher Kündigung am 1. Februar
1896 entlassen worden. Er behauptet, daß nach dem Inhalt einer
Thätigkeit, und da er einen dreimonatlichen Ausbildungskursus auf der
Schneiderakademiedurchgemacht habe, er zu den im §. 133a der Gewerbe
ordnung bezeichnetenAngestellten höherer Qualifikation gehöre, denen nur
mit sechs Wochen Frist und immer nur zum Quartalsvierteljahr ge
kündigt werden dürfe, und hat deshalb auf Zahlung seines Lohnes für
einen weiteren Monat geklagt und zwar beim Amtsgericht Berlin I.
Der Beklagte hat sich damit vertheidigt, daß er den Kläger nur als
gewöhnlichen Gewerbegehilfen ansehen will. Beide Instanzen sind der
Auffassung des Beklagten beigetreten, weichen aber in der Begründung
des Urtheils von einander ab.
1. Das Amtsgericht Berlin I hat durch Urtheil vom 10. Juli 1896

denAnspruch des Klägers materiell abgewiesen. Die Gründe führen aus:
Es is

t

zunächst zu bemerken, daß die – von Amtswegen zu prüfende

–Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gegenüber dem Gewerbegericht
sichaus dem Umstande ergiebt, daß der Kläger seineKlage auf die
Behauptung stützt, daß er zu den im §.133a der Gewerbeordnung
bezeichnetenAngestellten gehört und daß zugleich seinGehalt im Jahres
betrage sichauf mehr als 2000 ... beläuft (§. 2 Abs. 2 des Gewerbe
gerichtsgesetzes vom 29. Juli 1890). Die Zurechnung des Klägers
unter die im §. 133a der Gewerbeordnung bezeichnetenKategorien is

t

aber sachlich nicht anzuerkennen. Zu den Werkmeistern gehört er nicht,
denn deren Kriterium ist nach der citiertenVorschrift, daß si

e

mit der
Leitung oder Beaufsichtigung entweder des ganzen Betriebes oder einer
Abtheilung desselbenbeauftragt sind. Der Kläger hat als bezügliche
Thätigkeiten angegeben, daß e

r selbstständig zugeschnitten und Muster
entworfen, ein Buch über die ihm übergebenen Stoffe und die zuge
schnittenenGegenstände geführt, die Vertheilung der Arbeit unter die
Außenarbeiter besorgt und die Befugniß zu Engagement und Entlassung

der letzteren gehabt, endlich die fertigen Sachen zum Lager abgeliefert
habe, letzteresjedoch in der Art, daß der Beklagte jedes Stück vorher
seinerseitsgeprüft habe. Hierin ist die Thätigkeit eines Werkmeisters nicht

zu erblicken. Völlig ausscheiden muß hierbei das Zuschneiden und Ent
werfen von Mustern, sowie die Führung des Buches hierüber; denn dies
find Thätigkeiten des Klägers als einzelnen, für sichstehendenArbeiters;

e
s

ist nicht ersichtlich, inwiefern in diesen, ihn mit der Thätigkeit anderer
Personen gar nicht in Verbindung bringenden Handlungen eine„Leitung
oder Beaufsichtigung“ des Betriebes oder einer Abtheilung desselbenliegen
könnte; denn indem der Kläger zugeschnitten, Muster entworfen und ein
Kontrolbuch über seine Thätigkeit geführt hat, hat er weder irgend

k ) Vgl. zu dieser Frage Soziale Praxis vom 18. Januar, 15. Fe
bruar, 15. März 1894.

Jemand geleitet noch irgend Jemand beaufsichtigt. Es erübrigt nur
seine Beziehung zu den Außenarbeitern und die Ablieferung der Sachen
zum Lager. In der letztern Art einer Thätigkeit zeigt sich aber gerade
die von ihm eingenommene unselbstständige Stellung. Denn wenn der
Beklagte sich die Prüfung jedes einzelnen Stückes vorbehielt, so

hat e
r

damit gerade bekundet, daß er dem Kläger die das Charakte
ristische des Werkmeisters ausmachende Selbstständigkeit hierin nicht
anvertraut hat. In dem Verhältniß zu den Außenarbeitern aber für
sich allein ist die Eigenschaft eines Werkmeisters nicht zu erblicken. Bei
der Gesammtwürdigung is

t

auch zu berücksichtigen,daß nach der eigenen
Angabe des Klägers seine Annahme unter der Bezeichnung eines Werk
meisters nicht erfolgt ist, während solchesdoch da, wo man einenWerk
meister annimmt, das Naturgemäße und Uebliche ist. – Auch zu der
zweiten Kategorie der „mit höheren technischenDienstleistungen betrauten“
Personen is

t Kläger nicht zu rechnen. Das Gesetz giebt keine nähere
Auskunft über den Begriff als in beigefügten Beispielen, und auch die
Entstehungsgeschichte des Gesetzes giebt keinen weiteren Anhalt. (Ver
gleiche Marcinowski, Gewerbeordnung zu §. 133a Anm.2) Man is

t

deshalb auf die Vergleichung mit den gesetzlichenBeispielen gewiesen.
Das Gesetzbezeichnet nun als die in Betracht kommenden Kategorien:
„Maschinentechniker, Bautechniker, Chemiker und dergleichen“. Nun is

t

e
s

zunächst abzulehnen, den Kläger, wie e
r verlangt hat, schon dem

Wortlaute nach unter die Zeichner zu rechnen, weil er auch Muster zu

zeichnen gehabt habe, denn ein Zuschneider wird dadurch nicht ein
Zeichner, daß er auch etwas zu zeichnen hat und solches gelernt hat.
Unter einem Zeichner im Sinne des Gesetzes is

t

nicht. Jemand zu ver
stehen, der das zu einem Berufe gehörige Zeichnen mitgelernt hat,
sondern Jemand der die Zeichenkunst als solche in ihrer Allgemeinheit
versteht.– Es kann sich nur um die Gleichartigkeit des Klägers
mit den hier aufgestellten Kategorien handeln. Diese is

t

zu verneinen.
Denn das Maß der Vorbildung der hier genannten Kategorien is

t

ein
wesentlich größeres, als daß e

s auf eine Stufe gestellt werden könnte
mit der Vorbereitung, die in einemdreimonatlichen Besuch der Schneider
akademie besteht. Es kann deshalb die Thätigkeit eines in dieser Weise
vorgebildeten Zuschneiders nicht zu den „höheren technischen Dienst
leistungen“ imSinne des §. 133a der Gewerbeordnung gerechnet werden,
wobei e

s

nicht erheblich ist, ob e
s

alsdann möglicherweise in der
Konfektionsbranche solche höheren technischen Bediensteten überhaupt

nicht giebt.

2
. Auf die vom Kläger eingelegte Berufung hat das Landgericht

Berlin I (Civilkammer 14) durch Urtheil vom 1. Dezember 1896 das
Urtheil dahin abgeändert, daß der Kläger mit der Klage nicht materiell,
sondern nur „wegen Unzuständigkeit des Gerichts“ abgewiesen wird.
Das Berufungsurtheil führt in Uebereinstimmung mit dem erstenUrtheil
aus, daß der Kläger nicht zu den in § 133a der Gewerbeordnung auf
geführten Personen gehöre, sondern Gewerbegehilfe sei, so daß die
Zuständigkeit des ordentlichen Gerichts ausgeschlossensei,und fährt dann
fort: Der Argumentation des ersten Richters, der dieseZuständigkeit um
deswillen angenommen hat, weil der Kläger seine Klage auf die Be
hauptung stützte, daß e
r zu den in §. 133a der Gewerbeordnung
bezeichnetenPersonen gehöre und daß sein Gehalt die Summe von

2000.4% jährlich überstiegen habe, kann nicht beigetreten werden; e
s

mußte vielmehr festgestelltwerden, o
b

der Kläger zu diesen Personen
gehöre, und wenn sichdas Gegentheil ergab, die Unzuständigkeit des
angerufenen Gerichts ausgesprochen werden.

Einigungsämter.

Einigungsämter am Gewerbegericht Bremen.

Das Gewerbegericht Bremen is
t

neuerdings wiederum zweimal
als Einigungsamt thätig gewesen. Es handelte sich das eine Mal
um einen drei Wochen hindurch fortgesetzten Generalstreik, das andere
Mal um einen plötzlich ausgebrochenen und schnell beendigten Streik

in einem umfangreichen Einzelbetriebe. Da, wie bei früheren eini'' Verhandlungen des Gewerbegerichts, so auch indiesen
eiden Fällen im Verfahren Einzelheiten hervortraten, welche für
andere Gewerbegerichte von Interesse sein können, so se

i

der Verlauf
der Angelegenheit im Folgenden zur Darstellung gebracht.

I. Nachdem schon vor mehreren Wochen Nachrichten durch die
öffentlichen Blätter gelaufen waren, daß die Schuhmachergehülfen
der Stadt Bremen' Lohn und bessere Arbeitsbedingungen
beanspruchten, erließen si

e

auf Grund einer am 15.März'
tenen öffentlichen Schuhmacherversammlung ein Rundschreiben nebst
Tarif und Werkstattforderung an die' worin folgende For
derungen enthalten waren:

1
. Errichtung von Betriebswerkstätten. 2
.

Abschaffung

von Wohnung und Kost beim Arbeitgeber. 3
.

Zehnstündige
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Arbeitszeit. 4. Erhöhung des Stücklohns. 5. Minimallohn
für Wochenarbeiter von 18 …/ 6 Lieferung sämmtlicher
Fournituren durch den Arbeitgeber. 7. Vergütung von
Ueberstunden mit 15 Pf. 8. Vergütung jeder Stunde, wo
der Arbeitgeber keine Arbeit liefert, mit 30 Pf. 9. Einsetzung
einer gemischten Lohnkommission mit dem Rechte, jeder Zeit
die Lohnbücher der Arbeitnehmer zu revidieren. 10. Den
1.Mai ohne jede Maßregelung als Feiertag anzuerkennen.
Am 1.April begann der Vorsitzende des Gewerbegerichts seine

Bemühungen, mit den Meistern und Gehülfen '' zu ge
winnen. Am Sonntag den 4. April hatte er eine Unterredung mit
den Vertretern der Gehülfen unmittelbar vor einer öffentlichen
Schuhmacherversammlung, in der der Streik beschlossenund zugleich
der Antrag, das Einigungsamt des Gewerbegerichts anzugehen,
angenommen wurde. Am 6. April schlossen sich die Vertreter der
Meister diesem Antrage an.
In Bremen sind rund 1000 selbstständige Meister, von denen

6 größere Geschäfte neben wenigen Werkstatt-Arbeitern vielleicht 50
bis 60 Heimarbeiter beschäftigen. Weitere etwa 125 Meister be
schäftigen nicht ganz 200 Gehülfen. Rund 870 Meister arbeiten
daher ohne Gehülfen. Eine Schuhwaarenfabrik mit Dampfbetrieb,' 100 Gehülfen beschäftigt, war an dem Streik nicht betheiligt.

Am 7. April fand die erste, fast sechs Stunden dauernde
Sitzung des Einigungsamtes statt, in derselben Besetzung wie am
2. Dez. v. J. bei Schlichtung des Hafenarbeiter-Streiks.) Jeder
Theil hatte drei Vertreter gesandt. Zunächst wurde in geheimer
Sitzung mit den Gehülfen und dann mit den Meistern einzeln und
darauf in öffentlicher Sitzung mit beiden gemeinschaftlich verhandelt
mit folgendem Ergebnisse:

Die 1.Forderung, Betriebswerkstätten,wurde als nur allmählichausführbar
nicht aufrechterhalten,zumal geltend gemachtwurde, daß mancheverheirathete
Arbeiter Heimarbeitvorzögen.– Zu 2 wurde von den Gehülfen geltend ge
macht,daß die Wohnungen, zumal bei vielen kleinenMeistern, nur aus äußerst
mangelhaftenSchlafstellen beständen. Es wurde eine Einigung dahin erzielt,
daß die Meister sichzu verpflichtenhaben,falls d

ie

GehülfenWohnung gewähren,
ein heizbares Zimmer von, namentlich wenn e

s

für Mehrere bestimmt ist,
genügenderGröße, mit dem nothwendigenMobiliar, als Tisch, Stühle, Kleider
behälter,Waschgelegenheit,und für Jeden ein besonderesausreichendesBett zu
liefern.– Zu 3. Die zehnstündigeArbeitszeit,von 7bis 7Uhr, mit je 4 Stunde
Frühstücks-undVesperpauseund1%Stunde Mittagspausewurdebewilligt. Ebenso
die Forderung zu 6wegenSicherung der Fournituren. Die Forderungen zu 4

und 8, Vergütung für Ueberstundenund arbeitsloseStunden, ließendie Gehülfen
als unausführbar fallen, da fast nur in Stücklohn gearbeitetwird und si

e

zumal
für einenkleinenMeister, der nur einenGehülfen beschäftigt,unerfüllbar wären.
Ebensodie Forderung zu 9

,

Revision der Lohnbücher,die nur eineQuelle neuer
Zwistigkeitenbilden würde, endlichdie Forderung zu 10 als allgemeinpolitischen
Inhalts und nichtgeeignet,mit einerLohnbewegungverquicktzu werden.

Wegen der Forderung unter 5
,

Minimallohn, war eine
Einigung nicht zu erzielen. Da auch eine an demselben Abend
tagende Gehülfenversammlung a

n

dieser Forderung festhielt, während
die getroffenen Vereinbarungen von ihr wie von der Innungs
versammlung gebilligt wurden, unterließen e

s die Vertreter beider
Theile, unter sich, wie verabredet war, zur Vereinbarung des Tarifs
zusammenzutreten.
Das Einigungsamt trat deshalb am 12. April von Neuem

zusammen. Die Meister erklärten, si
e

verträten nur die Innung
mit etwa 126 Meistern, die aber nicht sämmtlich Gehülfen be
schäftigten. Die Gehülfen sprachen ihre Ueberzeugung aus, daß
eine Einigung mit der Innung die Beendigung des Streiks zur
Folge haben werde. Wegen der Forderung des Minimallohns
wurde schließlich eine Einigung dahin erzielt, daß si

e

gegenüber
den Innungsmeistern – und damit thatsächlich wohl überhaupt –
fallen gelassen wurde. -

Damit waren alle Streitpunkte bis auf den festzustellenden
Tarif erledigt. Beide Theile wünschten in den je aus 7 Personen
bestehenden Lohnkommissionen unter sich darüber zu verhandeln.
Es wurde beschlossen, das Einigungsamt solle nach der fest e

r

warteten baldigen Vereinbarung des Tarifs zur formellen Been
digung des Verfahrens wieder zusammentreten. Eine bis spät in

die Nacht hinein geführte Verhandlung der Lohnkommissionen a
n

einem der nächsten Tage verlief ohne Ergebniß.
Der Vorsitzende des Einigungsamtes wandte sich deshalb a

n

einen ihm bekannten früheren Schuhmacher-Meister, der sich zur
Ruhe gesetzt hat. Nachdem dieser sich mit den von beiden Seiten
aufgestellten Tarifen genau bekannt gemacht hatte, hielt der Unter
zeichnete mit diesem unparteiischen Sachverständigen und den
beiderseitigen Vertretern an zwei Abenden mehrstündige Sitzungen
ab, in denen schließlich eine Vereinbarung über den gesammten

) Vgl. Soziale Praxis Jg. VI, Nr. 12.

Tarif erzielt wurde, der die beiderseitigen Versammlungen am
25.April bis auf einige unbedeutende, von beiden Theilen ge
nehmigte Aenderungen zustimmten. Die Meister hatten einen eigenen
erhöhten Tarif dem Entwurfe der Gehülfen gegenübergestellt, der
dann in den erwähnten Verhandlungen noch in nicht allzu zahl
reichen Sätzen erhöht wurde.
Mit der Zustimmung der beiderseitigen Versammlungen mar

der Streik beendet. Die Gehülfen nahmen am 27. April die Arbeit
wieder auf. Die Arbeitsbedingungen sind in einer Werkstatt
Ordnung, wie si

e

auf Grund der Verhandlungen vor dem Eini
ungsamte festgestellt ist, und in dem vereinbarten Tarif genau'
Der Verlauf des einigungsamtlichen Verfahrens dürfte von

Neuem bewiesen haben, daß e
s gänzlich unrichtig ist, wenn manche

Blätter, wie noch kürzlich die „Grenzboten“, behaupten, die Ein
gungsämter in Deutschland hätten sich nicht bewährt. Nur kann
nicht energisch genug darauf hingewiesen werden, daß die Vor
sitzenden der Gewerbegerichte nicht warten dürfen, bis die streitenden
Theile ihnen kommen, daß e

s

vielmehr ihre Pflicht ist, si
e

zur
Stellung des Antrages zu veranlassen.
Sodann mag noch bemerkt werden, daß es sich in diesem Falle

als ein Fehler erwiesen hat und auch wohl immer als ein Fehler
erweisen dürfte, wenn das Einigungsamt die Fortführung der Ver
handlungen den Betheiligten allein überläßt. Als sehr glücklich
erwies sich dagegen bei den Tarifverhandlungen die Hinzuziehung
des Sachverständigen, allerdings eines besonders tüchtigen und
umsichtigen Vermittlers, der sich von Anfang an das Vertrauen
beider Theile gewann.
II. Am Dienstag den 27. April brachten die Morgenzeitungen

die Nachricht, daß am Tage vorher in der Jute-Spinnerei und
-Weberei ein Streik ausgebrochen sei, von rund 1400 Arbeitern
streikten ungefähr 800. Der Vorsitzende des Gewerbegerichts wandte
sich am selben Tage an den Direktor mit dem Ersuchen, das
Einigungsamt des Gewerbegerichts anzurufen, und suchte mit den
Ausständigen Fühlung zu gewinnen. Er erfuhr, daß die unmittel
bare Veranlassung des Streiks die folgende war: Die Feinspinne
rinnen, etwas über hundert a

n Zahl, hatten zu drei verschiedenen
Malen, weil si

e

mit der Arbeitszeit, den Pausen und ihrem Ver
dienste unzufrieden waren, plötzlich alle von ihnen bedienten Ma
schinen abgestellt und dann ihre Forderungen formuliert, denen
gegenüber si

e

zweimal Entgegenkommen fanden. Das dritte Mal
entließ der Direktor sofort fünf Arbeiterinnen, die e

r für die An
stifterinnen des seines Erachtens für den Betrieb sehr gefährlichen
Abstellens der Maschinen hielt. Da inzwischen vier dieser Arbeit
rinnen in eine Lohnkommission zum Zweck der Verhandlungen mit
dem Direktor gewählt waren (was dieser jedoch zur Zeit der Ent
laffung nicht gewußt zu haben erklärt), faßten die Kolleginnen d
ie

Entlassung ihrer Vertreterinnen als eine Maßregelung auf, und es' deshalb zunächst fast sämmtliche Feinspinnerinnen die Arbeit1
1

UteDeT.

Die Arbeiterinnen waren gänzlich unvorbereitet in den Streik
eingetreten, gegen den Rat des Gewerkschaftskartells. Für den
Betrieb war die Arbeitseinstellung der Feinspinnerinnen verhäng
mißvoll, da si

e

den Weberinnen und übrigen Arbeitern und Arbeite
rinnen den Arbeitsstoff zubereiten mußten und ohne si

e
auch d

ie

übrigen Arbeiter nicht arbeiten konnten. Ob die übrigen Arbeiter
und Arbeiterinnen ernstlich die Arbeit haben einstellen wollen oder

o
b

si
e

nur in Folge des entstandenen Wirrwarrs thatsächlich auf
hörten zu arbeiten oder auch keine Arbeit zugewiesen erhalten
konnten, wird ihnen schwerlich selbst klar geworden sein. Am
27.April zeigten sichjedenfalls alle übrigen Arbeiter zur Arbeit willig,
Der Unterzeichnete konnte von vorn herein nur die Ueber

zeugung gewinnen, daß der Streik kopflos begonnen sei, und daß

e
s

zum Unglücke der Arbeiterinnen einschlagen müsse, wenn e
r

nicht
schleunigst beigelegt würde. Hierzu kam, daß die Fabrik so sehr
erweitert ist, daß si

e

demnächst die doppelte Zahl von Arbeitern
und Arbeiterinnen beschäftigen wird, daß die Eröffnung des e

r

weiterten Betriebes nahe bevorsteht und daß dem Unterzeichneten
glaubhaft versichert wurde, daß schon Arbeitskräfte für den er
weiterten Betrieb wenn nicht fest gewonnen doch auf Grund ge
pflogener Verhandlungen leicht zu gewinnen seien, die dann zunächst
die Ausständigen würden ersetzen können.
Am 29. April riefen beide Theile das Einigungsamt des Ge

werbegerichts an, das am 30. April. Morgens in derselben Be
jetzung wie bei dem einige Tage vorher beendeten Schuhmacher
streik zusammentrat. Die Fabrik war durch den Direktor, die
Feinspinnerinnen waren durch drei Arbeiterinnen aus ihrer Mitte
vertreten.
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In einer öffentlichen, vom Gewerkschaftskartell einberufenen - den anderen hiesigen Gießereien gezahlten Preise
ein.Versammlung der Streikenden vom 29. April waren mit dem Be' das Einigungsamt anzurufen, folgende Forderungen aufgestellt:

1. Einstellung der fünf „Gemaßregelten“. 2.Abschaffung
der Akkordarbeit, eventuell Einführung von Akkordbüchern.
3. bei Einführung des Tagelohnes bestimmte Lohnsätze für
die verschiedenen Arbeitszweige; bei Beibehaltung der Akkord
arbeit ein Aufschlag. 4. Reform des Akkord-Controllsystems.
5. Verbesserung der Ankleideräume u. f. w.
Die Verhandlungen mit den für diesen Zweck gänzlich un

geschulten Frauen boten ihre Schwierigkeiten. Es waren Böh
minnen, die losgelöst aus ihren heimathlichen Verhältniffen sich
schwer in ihre Lage als Vertreter einer großen Arbeiterschaft fanden
und ängstlich „zurück stets kamen auf ihr erstes Wort.“ Und
doch war die Art, wie si

e

zu Punkt 1 für die ihrer Ueberzeugung
nach ganz unschuldigen Kolleginnen eintraten, rührend. Sie e

r

reichten aber nur, was der Direktor von Anfang an bewilligt hatte:
die Einstellung von drei Arbeiterinnen, und daneben noch eine
nicht vom Betriebe ausgehende Zusicherung, daß die beiden nicht
Eingestellten vor Noth bewahrt werden 'n' bis si

e

andere
Arbeit fänden. Die Verhandlungen zu 2–4 machten deshalb un
geahnte Schwierigkeiten, weil die Arbeiterinnen sich in den letzten
24 Stunden besonnen hatten, daß si

e

lediglich Tagelohn verlangten,
was der Direktor unbedingt ablehnen zu müssen erklärte, da die
dann nothwendige scharfe Kontrolle der bald über 2000 Arbeiter
ihm persönlich zuwider se

i

und auch eine Quelle zu Reibereien
wischen den Arbeitern unter einander und mit den Aufsehern' würde. Schließlich wurde eine Einigung dahin erzielt, daß
der Lohntarif in einigen für die Arbeiterinnen ungünstigen Lohn
jätzen erhöht und überhaupt im Einzelnen geprüft und durch
Druck den Arbeiterinnen zugänglich gemacht werden solle. Die
Arbeiterinnen hatten sich darüber beklagt, daß dieKontrolle der ab
gelieferten Akkordarbeit zur Berechnung des Verdienstes eine un
genügende sei. Es wurde ihnen die Einführung eines Kontroll
buchs für jede Arbeiterin zugesichert, worin deren abgelieferte
Arbeit und Verdienst eingetragen werden sollen. Die Forderungen

zu 5 wegen der Ankleideräume u
. j. w. erklärten die Arbeiterinnen

bereits als durch inzwischen erfolgte Zusicherungen erledigt.
Formell wurde eine Vereinbarung in der Sitzung desEinigungs

amtes noch nicht erzielt, d
a

der Direktor zwar unter der Bedingung,
daß am Morgen des 1

. Mai die Arbeit wieder aufgenommen
würde, zustimmte, die Arbeiterinnen aber sich die Zustimmung
ihrer an demselben Nachmittage zusammen kommenden Kolleginnen
vorbehielten, die denn auch erfolgt ist.
Somit is

t

der unüberlegt begonnene Streik rasch beendigt. Die
Arbeiterinnen haben eine Aufbesserung ihrer allerdings auch jetzt
noch nicht glänzenden Löhne erlangt. Doch hat der Direktor in

Aussicht gestellt, daß er die noch bevorstehende genaue Feststellung
des Tarifs mit Wohlwollen für die Arbeiter und Arbeiterinnen
vornehmen werde, auch nach Möglichkeit für weitere Zuwendungen

zu den bestehenden Wohlfahrtsanstalten und für gute Wohnungen,
namentlich für die demnächst eintreffenden neuen Arbeiter, für den
erweiterten Betrieb sorgen werde.
Bremen. A. Blendermann.

Das Gewerbegericht Stuttgart als Einigungsamt.

Zum ersten Male is
t

das Gewerbegericht Stuttgart mit Erfolg
als Einigungsamt thätig gewesen, nachdem e

s in zwei früheren
Fällen keinen Erfolg '' hatte.
Am 28. Nov. 1896 traten die sämmtlichen (28) Former der

Eisengießerei C. Häußler in Stuttgart in einen Streik. Der un
mittelbare Anlaß war die Entlassung zweier Arbeiter, die die Wünsche
der Arbeiterschaft auf strengere Einhaltung der 10stündigen Arbeits

e
it und bessere Bezahlung dem Arbeitgeber vorgetragen hatten.

Eine kurz nachher vom Metallarbeiterverband '' Einigung
scheiterte a

n

der Weigerung des Arbeitgebers, jene beiden wieder
anzunehmen. Der Betrieb war völlig geschlossen, da kein Streik
brecher kam.
Endlich, am 2

. April riefen die noch am Ort befindlichen

7 Former das Einigungsamt an. In der Verhandlung vom
13. April erklärte der Arbeitgeber, die Arbeiter seien an der langen
Arbeitszeit selbst schuld, weil si

e

zur Erhöhung ihres Lohnes immer
noch mehr Gußstücke machen und deshalb an Gießtagen gar nicht
aufhören wollen. Nach zweistündiger Verhandlung kam ein Ver' zu Stande. Der Arbeitgeber verpflichtete sich, die 10stündigerbeitszeit einzuhalten, und die Former versprachen, ebenfalls da
für zu sorgen, daß si
e

innerhalb dieser Zeit fertig werden. Die in

sollten maßgebend
Etwa vom Arbeitgeber angeordnete Ueberarbeit soll

mit 25 Prozent Aufschlag bezahlt werden. Der Arbeitgeber ver
sprach auch noch, für Beseitigung einiger kleinerer Beschwerden in

Beziehung auf Werkzeug zu sorgen.
Die Arbeiter, die im letzten Augenblick noch die Wiederein

führung der 14tägigen Kündigung forderten, verzichteten aufZu
reden der Arbeiter-Beisitzer ' diese Forderung. Der Arbeitgeber
versprach, nach Maßgabe der eingehenden Aufträge in erster Linie
seine früheren Arbeiter (auch jene beiden entlassenen) einzustellen;
erst nachdem diese bei ihm oder in andern Stellen Arbeit ge
funden haben, kann e

r

sich beliebig Ersatz suchen. Maßregelungen
dürfen nicht stattfinden.

Damit war der fast 5 Monate dauernde Streik beendigt.
Stuttgart. G. Hartenstein.

Das Einigungsamt im Berliner Schuhmacherstreik. Abermals

is
t

durch das rechtzeitige Eingreifen des Berliner Gewerbegerichts

in seiner Eigenschaft als Einigungsamt ein großer Streik, der in

seinen Folgen schwere wirthschaftliche Schäden herbeizuführen
drohte, schnell beigelegt worden. Der Sachverhalt is

t

folgender:

In einer größeren Schuhwaaren-Fabrik hatte sich ein Werkführer
bei den Arbeitern derart mißliebig gemacht, daß diese vom Arbeit
geber die sofortige Entlassung dieses Mannes mit der Drohung
forderten, die Arbeit sogleich niederlegen zu wollen, wenn ihrem
Verlangen nicht entsprochen würde. Gleichzeitig handelte e

s

sich in

einer anderen Fabrik um Lohndifferenzen und um die Forderung,
die bei dieser Firma angestellten Arbeiterinnen zu entlassen. Ein
Verhandeln über die Lohndifferenzen wurde hier von der von den
Arbeitern der betreffenden Firma aus ihrer Mitte gewählten Kom
mission davon abhängig gemacht, daß zuvor die Arbeiterinnen
sämmtlich entlassen würden. In beiden Fällen wurde das An
sinnen der Arbeiter zurückgewiesen, und e

s erfolgte von dieser Seite
die Arbeitseinstellung. Um aber diesen plötzlichen Arbeitsnieder
legungen gewachsen zu sein, hatte sich bereits vor längerer Zeit
ein Arbeitgeber-Verein gebildet, dem rund 39 der bedeutendsten
Schuhfabriken Berlins angehörten. Dieser Verein machte die Sache
der gedachten beiden Firmen zu der einigen, forderte die Streiken
den auf, die Arbeit unverzüglich wieder aufzunehmen, widrigenfalls
mit Schluß der Woche (13. März) die Aussperrung bezw. Kündigung
sämmtlicher bei den Verbandsfabriken beschäftigten Arbeiter (rund
1200) erfolgen würde. Die einzelnen Mitglieder des Verbandes
waren verpflichtet, diesen Vereinsbeschluß bei Vermeidung hoher
Konventionalstrafen zu respektieren.
Noch vor Schluß der Woche nahm das Gewerbegericht die

Angelegenheit in die Hand, und e
s

wurden vor Ausführung des
Beschlusses vorläufige Vereinbarungen mit Vertretern beider Theile
getroffen, deren Sanktionierung von den Beschlüssen schleunigst ein
zuberufender Versammlungen der betheiligten Arbeitgeber bezw.
Arbeitnehmer abhängig gemacht wurde. Mit Rücksicht darauf, daß
die Arbeitgeber die Wiedereinstellung der Ausgesperrten bezw.
Streikenden von der Unterzeichnung eines Reverses abhängig
machten, inhaltsdeffen die Arbeiter sich verpflichten sollten, aus der
Organisation des Vereins deutscher Schuhmacher auszutreten und
dieselbe mit keinerlei Geldmitteln zu unterstützen – eine Forderung
von der bei den Vorverhandlungen nicht die Rede war –, kamen
die vorläufigen Abmachungen zwar noch nicht zur Annahme, di

e

führten aber nunmehr zu einer förmlichen Anrufung des Einigungs
amtes seitens beider Theile, das bereits am 18. März unter dem
Vorsitz des Magistrats-Affeffors v

.

Schulz zusammentrat. Dem
Einigungsamt gelang es, einen Vergleich zu schließen, inhalts dessen
die Arbeiter im Wesentlichen auf ihre Forderungen verzichteten, die
Arbeitgeber den Revers fallen ließen und die Kündigungen zurück
nahmen, der Fabrikantenverband für die Zukunft bei Streitigkeiten
Verhandlungen mit einer Kommission aus der Mitte der bei ihm
beschäftigten Arbeiter zusagte, während für einzelne Fabriken kleine
Aenderungen der Lohnsätze zugesichert wurden.
Zur Anrufung des Einigungsamtes hatte, wie fast immer,

keine Partei sich verstehen wollen. Der Einladung des Gewerbe
gerichts zu Verhandlungen leisteten beide Theile sofort Folge, und
diese Verhandlungen führten zur beiderseitigen Anrufung mit
der Wirkung, daß der Streik in vier Tagen beigelegt wurde.
Unzuständigkeit der elsaß-lothringischen Gewerbegerichte für

einigungsamtliche Thätigkeit. Das Gewerbegericht inStraßburg i. E.

hat e
s abgelehnt, einer Anrufung als Einigungsamt in einer

Streitigkeit zwischen den Steinhauern und dem Baugewerkverein
Folge zu geben. Damit is

t

die öffentliche Aufmerksamkeit auf die
auffallende Thatsache gelenkt, daß nicht allen deutschen Gewerbe
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gerichten die Funktion als Einigungsamt zusteht. In Elsaß-Loth
ringen bestehen zur Zeit fünf Gewerbegerichte und zwar in:
Markirch, Metz, Mülhausen, Straßburg und Thann. Dieselben
beruhen auf dem elsaß-lothringischen Landesgesetz vom 23. März
1880, welches diesen Gerichten die genannte Befugniß nicht zuweist.
Da ihre Zusammensetzung aber den Bestimmungen des § 12 des
Reichsgesetzes über die Gewerbegerichte entspricht, so sind si

e

gemäß

der Bestimmung in §. 80 dieses Gesetzes unverändert bestehen ge
blieben. Dem hervorgetretenen Uebelstande könnte daher nur durch
eine Abänderung des elsaß-lothringischen Landesgesetzes von
23.März 1880, wie dies beispielsweise für dieKgl. Gewerbegerichte
der Rheinprovinz durch das preußische Gesetz vom 11. Juli 1891
geschehen ist, abgeholfen werden. Auch das Hamburgische Gesetz
betreffend die Gewerbegerichte vom 12. Februar 1892 hat die An
wendbarkeit der Bestimmungen über das Einigungsamt für das
hamburgische Gewerbegericht vorgeschrieben, während für Lübeck,
wo auch das landesgesetzliche Gewerbegericht gemäß §.80 fortbesteht,
ein besonderes Gesetz, betreffend die Einsetzung eines Einigungs
amtes, vom 23. Juni 1890, ergangen ist.
Streik-Verhütung und Einigungsämter in Neu-Seeland. Der

Streik im Rhedereibetrieb, der während des Monats Januar in

Australien viel Störung und Aufregung verursachte, hat Neu-See
land unberührt gelassen. Nichtsdestoweniger haben die Matrosen
dieser Kolonie zur selben Zeit nicht nur eine Lohnerhöhung ver
langt, sondern auch bis zu einem gewissen Grade durchgesetzt. Aber

si
e gingen nicht auf dem Wege des Streiks vor. „Diese Methode

ist,“ wie der Berichterstatter der Londoner Daily News mit Stolz
bemerkt, „heute auf Neu-Seeland veraltet.“ Durch Einrichtung von
Einigungsämtern und einem Zentral-Schiedsgericht hat das Gesetz
für einen ausgebildeten Apparat zur Beilegung aller Konflikte
zwischen Unternehmern und Angestellten gesorgt. Während der
Dauer der Schlichtungsverhandlungen darf nach den Vorschriften
des Gesetzes weder zu Streiks noch zu Aussperrungen gegriffen

werden. Die Matrosen von Neu-Seeland haben daher im Januar
nicht gestreikt, sondern ihre Prinzipale – verschiedene Schiffsgesell
schaften– vor ein Einigungsamt citiert, dessenSchiedsspruch beide
Parteien, wenn auch nicht ohne Murren, thatsächlich anerkannt
haben. Eine bemerkenswerthe Erfahrung, die bei dem Experiment
des staatlichen Schlichtungswesens auf Neu-Seeland gemacht worden
ist, besteht darin, daß neuerdings die gewerblichen Konflikte schon
durch die lokalen Einigungsämter erster Instanz vielfach endgültig
beigelegt worden sind. In den ersten Fällen, wo der vom Staat
ins Leben gerufene Apparat in Anspruch genommen wurde, e

r

wiesen sich diese Einigungsämter als erfolglos, und die Streitfragen
wurden indas Zentral-Schiedsgericht als Berufungsinstanz gebracht.
Neuerdings aber is

t

man allgemein geneigt, die Empfehlungen der
Einigungsämter anzunehmen und die Kosten und Zeitversäumnisse,
die mit der Berufung an das höhere und mit Zwangsrechten aus
gestattete Tribunal verbunden sind, zu ersparen. Seit Inkrafttreten
des Gesetzes über die gewerbliche Vermittelung sollen auf Neu
Seeland keine willkürlichen Unterbrechungen im Gewerbebetrieb
vorgekommen sein. –
Allgemeines über Gewerbegerichte und

Arbeitsvertrag.

Ständige Vorsitzende beim Gewerbegericht Berlin. Beim
Berliner Gewerbegericht waren seit seinem Bestehen – 10. April
1893 – jämmtliche Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende nur
im Nebenamt thätig. Mit dem Wachsen der Geschäfte stieg die
Zahl der Vorsitzenden, so daß zuletzt 12 Vorsitzende und drei stell

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 32 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u

.

A.:
Die Lage des badischen Handwerks. Von Dr.M. Hecht.– Das neue französische Arbeitsnachweis-Gesetz. Von Prof.

Raoul Jay. – Sozialdemokratische Oster-Kongresse inHolland,
Belgien, Deutschland; Allgemeiner deutscher Handwerkertag;
Sozialpolitisches Kommunalprogramm in London;ä
Apotheke in Worms; Streik der Diamantschleifer in Amster-
dam; Unentgeltliche Rechtspflege im Kanton Zug; Der
Arbeitsmarkt im April.

Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All
gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik,

vertretende Vorsitzende amtierten. Es bestehen bei diesem Gericht
acht beruflich gegliederte Kammern, die Folge war daher, daß bei
verschiedenen Kammern zeitweise mehrere Richter abwechselnd den
Vorsitz hatten. Dieser Umstand wirkte einer gleichmäßigen Recht
sprechung entgegen. Seit Anfang April sind dem Gewerbegericht
mit Einschluß des ersten Vorsitzenden sieben zuständige Richter im
Hauptamt überwiesen, und zwar fünf Magistrats-Affefforen und
zwei Gerichts-Assessoren. Diese Neueinrichtung wird für die Aus
bildung einer festen Praxis in der Rechtsprechung vortheilhaft sein.
Kaufmännische Schiedsgerichte. Resolution des Reichstages. Im

Anschluß an die einstimmige endgültige Annahme des neuen deutschen
Handelsgesetzbuches am 7

. April sprach der Reichstag in einer Re
solution das Ersuchen a

n

die Verbündeten Regierungen aus, „bald
thunlichst die Vorlegung eines Gesetzentwurfs zu veranlassen, wonach
zur Entscheidung von Streitigkeiten zwischen Prinzipalen einerseits
und Handlungsgehilfen und Lehrlingen andererseits kaufmännische
Schiedsgerichte errichtet werden.“ In den Kommissionsberathungen
hatte der Regierungsvertreter mitgetheilt, daß in Folge mehrerer
Eingaben der Reichskanzler eine Umfrage bei den verbündeten Re
gierungen veranstaltet habe. Die bisherigen Antworten lauteten
ablehnend, die preußische stehe noch aus. Wenn ferner der Regie
rungsvertreter betont hatte, daß der Reichstag bei Berathung des
Gewerbegerichts-Gesetzes die kaufmännischenä abge

lehnt habe, so is
t

dieses Argument durch die nunmehrige positive
Stellungnahme des Reichstages erledigt. Auch das neue öster
reichische Gewerbegerichts-Gesetz hat besondere Kammern für kauf
männische Streitigkeiten vorgesehen.

Gewerbegerichte in Oesterreich. Zu dem österreichischen Ge
werbegerichts-Gesetz, welches am 1

. Juli 1898 in Kraft treten soll,
sind, Zeitungsnachrichten zufolge, in Justizministerium bereits die
Vorarbeiten zu den Ausführungsbestimmungen im Gange. – Die
Wiener Juristische Gesellschaft hatte in der Sitzung vom 31. März
auf die Tagesordnung gesetzt: „Die Erfahrungen in den deutschen
Gewerbegerichten.“ Der Referent, Privatdozent Dr. Jastrow-Berlin,
besprach diese Erfahrungen unter Hinblick auf die Uebereinstim
mungen und die Abweichungen des österreichischen Gesetzes. –

Gegenwärtig besitzt Oesterreich drei Gewerbegerichte (für Groß
industrie): in Wien, Brünn und Bielitz. Ein viertes in Reichen
berg konnte wegen örtlicher Streitigkeiten nicht in Kraft treten. Da
nach den Bestimmungen des neuen Gesetzes die Gewerbegerichte

zwar im Allgemeinen nur fakultativ sind, aber obligatorisch für

d
ie Orte, a
n

denen zur Zeit des Inkrafttretens ein Gewerbegericht
besteht, so entschloß sich die Reichenberger Arbeiterschaft, in den
streitigen Punkten nachzugeben. Am 1

. April is
t

das dortige Ge
werbegericht in Kraft getreten. – Von Brünn liegen im Jahres
bericht der Handelskammer bereits die Ergebnisse für 1896 vor.
Danach kamen 114 Klagen vor das Brünner Gewerbegericht für
die Textilindustrie; von diesen wurden 45 vor der Vergleichsver
handlung zurückgezogen, 66 fanden ihre Erledigung durch außer
gerichtlichen Vergleich, und bloß drei Klagen wurden durch Urtheil
erledigt. Das Brünner Gewerbegericht für die Metallindustrie hatte

8 Streitfälle im Berichtsjahre, von welchen 5 durch gerichtlichen,

2 durch außergerichtlichen Vergleich und einer durch Urtheil e
r

ledigt wurden.
Gewerbegericht für Rom. Die Präfektur hat den Gemeinde

rath in Rom auf Grund des Gesetzes über die Probiviri von
Jahre 1893 aufgefordert, Gewerbegerichte für die sechs wichtigsten
Industriezweige, nämlich die Bekleidungsindustrie, die"ä"

d
ie Metallindustrie, Buchdruckergewerbe und Papierindustrie, das

Transportwesen und das Bäckergewerbe einzurichten. Bisher besteht
noch nicht ein Dutzend Gewerbegerichte in Italien.

Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen;ä
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Litterarische
Neu-Erscheinungen. – „Der Arbeitsmarkt.“ Mittheilungen der
literarischen Centralstelle für Arbeitsnachweis.
Die „Soziale Praxis, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich2.4 50,4, einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchsämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
sowiedirektdurchdie Verlagsbuchhandlung(Carl Heymanns Verlag, Berlin w.,
Mauerstr. 44).

„Das Gewerbegericht“ erscheint a
m erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfang von 1
4 Bogen und is
t

durchalle Buchhandlungen, Spediteure

und Postämter (Potzeitungsnummer 2811a)zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M.1, bei direkterpostfreierZusendungdurchdie VerlagshandlungM. 1,40.
Carl HermannsVerlag in BerlinW. Mauerstraße 14
. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in BerlinW. – Verantwortlichfür die Redaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin."
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Abdruck jämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedoch nur
mit voller Quellenangabe.

Die Rechtsprechung der deutschen Gewerbegerichte

1896. Statistische Ergebnisse.

Der Verband deutscher Gewerbegerichte hat seit seiner Be
gründung neben der regelmäßigen Einzelberichterstattung über die
Thätigkeit der deutschen Gewerbegerichte in Rechtsprechung, in Gut
achten und Anträgen, in Einigungsämtern, eine Ergänzung durch eine
summarische Statistik ins Auge gefaßt. Als erste Frucht dieser
Bestrebung erschien im Oktober 1895 eine vollständige Uebersicht
über den Bestand a

n Gewerbegerichten in allen deutschen Staaten
mit Angabe ihrer Zuständigkeit.) Ihr folgte im April 1896 eine
Statistik der Gewerbegerichte nach den Größenkategorien der deutschen
Städte.") Um aber nicht bloß den Bestand a

n

Gewerbe
gerichten, sondern auch ihre Thätigkeit statistisch zu erfassen, wurde
eine detailierte Aufnahme über das Jahr 1896 beschlossen. Die
Ausführung dieses Beschluffes is

t

das gemeinsame Werk des
Magistratsaffeffor Cuno und des Privatdozenten Dr. Jastrow.
Die einzelnen Ergebnisse erhellen aus den nachfolgenden Zusammen
stellungen.

leber die Geschäftsthätigkeit der auf Grund des Reichsgesetzes
vom 29. Juli 1890 bestehenden Gewerbegerichte wird von diesen
alljährlich nach einem von dem Reichsamt des Innern aufgestellten
Formular Bericht erstattet. Das erste im Jahre 1892 verwendete
Formular erfaßte die gesammte richterliche Thätigkeit der Gewerbe
gerichte in nur 6 Spalten; das seit 1893 benutzte Formular hat

fü
r

d
ie Rechtsprechung 9 Spalten eingeführt. Bisher sind die Er

gebnisse der Berichte nicht veröffentlicht worden. Auch werden die
auf Grund landgesetzlicher Bestimmung errichteten Gewerbegerichte

u dem amtlichen Bericht nur summarisch angegeben. Ein weiteres
Formular für Berichte deutscher Gewerbegerichte is

t

von den Be
arbeitern des Abschnitts „Gewerbegerichte“ im statistischen Jahrbuch
deutscher Städte entworfen. Es erfaßt neben der Zahl der Klagen
und ihrer Erledigung, auf die sich die amtliche Statistik beschränkt,
besonders eingehend den Streitwerth der Klagen und zählt gesondert

d
ie vom Vorsitzenden allein und die von dem besetztenGericht e
r

ledigten Klagen, während gleichzeitig auch über Wahlbetheiligung,
Einnahmen und Kosten ein Ueberblick gegeben wurde. " Die im

statistischen Jahrbuch deutscher Städte für 1896 erschienene Ueber
ficht behandelt nur 39 Städte über 50 000 Einwohner und giebt
die Zahlen erst für das Jahr 1893 an.
Als der Verband Deutscher Gewerbegerichte sich die Aufgabe

stellte, endlich einmal eine Uebersicht über die Geschäftsthätigkeit
aller Gewerbegerichte im Deutschen Reiche für das eben verfloffene
Jahr 1896 zu geben, war e

r auf selbständige Ermittelung durch
Nachfrage bei den einzelnen Gerichten angewiesen. E

r

mußte si
ch

*) Vergl. die außerordentliche Beilage zu den Verbandsmit
theilungen in Nr. 4 Jahrgang 5 der „Sozialen Praxis“.

-

s ergt „Das
Gewerbegericht“ Nr. 1 und dazu die Bemerkungen

111Mr. 3.

a
n das amtliche Formular anlehnen, schon um den einzelnen Ge

werbegerichten die Mühe doppelter Auszählung thunlichst zu er
sparen. Da aber die veröffentlichten Jahresberichte darauf schließen
ließen, daß auch über den Werth des Streitgegenstandes und die
Dauer der Erledigung der Klagen meist Auszählungen bewirkt
wurden, schienen bezügliche Zusatzfragen unbedenklich.
Aus dieser Erwägung heraus is

t

das der nachfolgenden Ueber
sicht zu Grunde gelegte Formular entstanden. Der Erfolg scheint
uns Recht gegeben zu haben, wenn wir zunächst nur wenige Fragen
statistisch zu erfassen suchten. Von der überwiegenden Mehrzahl
der Gewerbegerichte gingen direkte Antworten bis Mitte Februar
ein. Zur Ergänzung der Lücken wandten wir uns an die höheren
Verwaltungsbehörden der Einzelstaaten, die fast sämmtlich in sehr
anerkennenswerther Weise unsere Zwecke förderten. Als schließlich
noch einige Lücken verblieben, wurde uns gestattet, diese aus den
amtlichen Zahlen des preußischen Handelsministeriums und des
Reichsants des Innern zu ergänzen, was allerdings nur in den
Spalten 4

,
6
,

21 –34 möglich war.
In den angewandten Formular entsprechen die Spalten 4–6,

21–34 dem amtlichen Formular. Nur sind bei den anhängig ge
wordenen Klagen im Unterschied von der amtlichen Statistik die
von Arbeitern gegen Arbeitgeber und umgekehrt geführten Prozesse
getrennt aufgeführt.) Eine fachliche Differenz gegen die amtliche
Statistik liegt vor in Spalte 25. Das amtliche Formular läßt in

der eutsprechenden Spalte nur die Prozesse zählen, die durch
Zurücknahme der Klage erledigt sind. Seine Fragestellung führt
dazu, die Prozesse, in denen beide Teile nicht erschienen sind oder
keineAnträge gestellt sind, in denen eine außergerichtliche Einigung
stattgefunden hat, der Kläger abgereist is

t

oder sonst das Interesse

a
n

der Fortsetzung des Prozesses verloren hat, nicht als „erledigt“

zu zählen. Formell tritt allerdings nur ein Ruhen des Prozesses
ein, bis die Ansetzung eines neuen Verhandlungstermins beantragt
wird (§ 37 Abs. 3 des Gewerbegerichtsgesetzes). Erfahrungsmäßig
werden jedoch solche Prozesse in den seltensten Fällen wieder auf
genommen und werden daher von den Gewerbegerichten meist als
erledigt behandelt. Bei genauer Beantwortung des amtlichen
Formulars ergiebt sich daher eine große Zahl von amSchluffe des
Jahres unerledigten Prozessen, die zum größten Theil niemals
erledigt werden, daher in den Uebersichten von Jahr zu Jahr fort
geschleppt werden müßten. Beispielsweise zählt (nach genaueren
uns vorliegenden Mittheilungen) Bremen 19 aus 1895 in das
Jahr 1896 übernommene Sachen, von denen nur 1 erledigt,

1
8 unerledigt in das Jahr 1897 übernommen sind; 2 davon

scheinen schon aus dem Jahre 1894 zu stammen, aus 1896 wurden
weiterhin 20 unerledigt in das Jahr 1897 übernommen. Stutt
gart läßt wenigstens nach dem Ende des zweiten Jahres die auch

in diesem nicht erledigten vorjährigen aus der Uebersicht ver
schwinden. Von 36 im Jahre 1894 unerledigt gebliebenen Klagen
find im Jahre 1895 nur 10, von 53 im Jahre 1895 unerledigt
gebliebenen nur 9 im Jahre 1896 zur Erledigung gekommen. Diesen
thatsächlichen Verhältnissen hat die nachfolgende Statistik Rechnung
getragen, indem si

e

in Spalte 25 auch die Prozesse zählen ließ, die
„ruhen“, liegen geblieben sind, und nach Auffassung des Gerichts
als erledigt betrachtet werden müffen. Als unerledigt in das neue
Jahr 1897 übernommen bleiben dann nur die Prozesse, die am
Schluffe des Jahres wirklich noch im Geschäftsgang waren, meist
also die in den letzten Tagen oder Wochen eingegangenen Klagen.
(In der Uebersicht sind diese Zahlen der „unerledigten“ Sachen nicht
veröffentlicht, ihre Angabe war aber der Kontrolle halber handschrift
lich erfordert worden.)

') In einigen wenigen Fällen, in denen die Trennung nicht durch
geführt ist, ging dies, soviel festgestellt werden konnte, darauf zurück,
daß Klagen von Arbeitgebern gar nicht oder fast gar nicht vorgekommen
waren. Die Ziffer is

t

(wie z.B. bei Schweidnitz, Nr. 58, Minden Nr. 125,
2c.) zwischen Sp. 4 und 5 gestellt, bei der Summirung aber zu Sp. 4

gerechnet. Entsprechend is
t

bei Elsaß-Lothringen verfahren.
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Soweit dieser Unterschied beachtet ist, ergeben sich erhebliche
Differenzen gegen die Zahlen der amtlichen Statistik. Berichtet
doch beispielsweise Leipzig, daß 450 Sachen durch Klagezurück
nahme und außergerichtlichen Vergleich erledigt seien, während
490Prozeffe dadurch ihre Erledigung fanden, daß sich die Parteien,
ohne einen Antrag zu stellen, wieder entfernten oder im angesetzten
Termine nicht erschienen sind. Unerledigt ins neue Jahr über
nommen wurden nur 16 Klagen. Die amtliche Statistik giebt zu
Leipzig in Spalte 8 nur 450 Sachen, die vorliegende in Spalte 25
940 Sachen. In Dortmund wurden durch Zurücknahme der Klage
nur 69 Prozeffe erledigt, auf andere Weise (durch außergerichtlichen
Vergleich, Ausbleiben beider Parteien) 183= 17,3 Prozent. Immer
hin hängt die Beantwortung der zu Spalte 25 von dem
thatsächlichen Brauch bei den einzelnen Gewerbegerichten ab, und

is
t

eine volle Uebereinstimmung nicht erzielt. Wenn aber selbst,
wie in Stuttgart geschehen, alle am Schluß des Jahres 1896 in

Rest gebliebenen Klagen (53) in Spalte 25 mitgezählt sind, obwohl
einige wohl noch ihre Erledigung finden werden, is

t

der Fehler
geringer, als wenn nach der amtlichen Statistik so viele Klagen
unerledigt scheinen. Vielleicht is

t

e
s möglich, durch eine der vor

stehenden Anregung entsprechende Ergänzung und Erläuterung zu

dem amtlichen Formular eine einheitliche Zählung beiden Gewerbe
gerichten zu erzielen. Auch wird sich für die Zukunft vielleicht
der Vollständigkeit halber die Aufnahme zweier neuer Rubriken:
„aus dem Vorjahr unerledigt übernommene Klagen“, „am Schluffe
des Jahres unerledigt geblieben“ (im vorgedachten Sinne) em
pfehlen. Spalte 4–6 +Zahl der unerledigt übernommenen Klagen
muß dann gleich sein: die Gesammtzahl der erledigten (Spalte 33)– der Zahl der am Schluffe des Jahres unerledigten.
Es mag hier noch darauf hingewiesen werden, daß die

Summe von Spalte 7–13 oft der Zahl der überhaupt anhängig
gewordenen Klagen (Spalte 4 – 6) nicht gleichkommt. Da in Folge
der regelmäßigen Kostenlosigkeit des gewerbegerichtlichen Verfahrens
zur Festsetzung des Streitwerths oft kein Grund vorliegt, sind von
manchen Gewerbegerichten die Klagen auf Aufnahme der Arbeit,
Ausstellen von Zeugnissen, Herausgabe von Papieren nicht in die
Werthklaffen eingereiht. (In Chemnitz beispielsweise nach hand
schriftlichen Mittheilungen 240 Klagen dieser Art.) Auch bieten
die Schätzungen des Werths in '' Fällen Anlaß zu Ver
schiedenheiten; z. B. erklärt sich die große Zahl der Klagen mit
berufungsfähigem Objekt in Fulda daraus, daß Klagen auf Er' ' als unschätzbar mit 200 Mark Werth angesetzt sind.

Die Zusammenstellung sucht alle Gewerbegerichte zu erfassen,
sowohl die auf Grund des Reichsgesetzes errichteten, einschließlich
der Berg-Gewerbegerichte, wie die auf Landesgesetz beruhenden
Königlich preußischen Gewerbegerichte der Rheinprovinz, die säch
sischenBerg-Schiedsgerichte, die Gewerbegerichte Hamburg, Bremen,
Lübeck und die Kaiserlichen Gewerbegericht in Elsaß-Lothringen.
Die Erhebung bietet zum ersten Mal ein Bild davon, in

welchem Umfang das Gesetz über die Gewerbegerichte in Deutsch
land in Wirksamkeit gelangt ist. Der Bezirk, für welchen Gewerbe
gerichte bestehen (von den Berg-Gewerbegerichten abgesehen), um
faßt 30 Prozent der Einwohnerzahl des Deutschen Reiches. Die
Seelenzahl der Gewerbegerichtsbezirke betrug:

in Preußen 11,08Millionen,

- Bayern - 05 - ,

- Württemberg. 0,40 - ,

- Baden . - 038 - ,

- Heffen . 024 - ,

- Sachsen - - 1,46 - ,

- anderen Staaten 1,73 -

Summa 16,44 Millionen,

d
. h
.

bei 52,25 Millionen Einwohnern des ganzen Reiches 31,97Pro
zent der Einwohnerzahl.

Die Gesammtzahl der anhängig gewordenen Prozesse beträgt
fast 69 000, von denen 67 500 als erledigt nachgewiesen werden.
7,3 Prozent aller Streitigkeiten sind von Arbeitgebern gegen Arbeiter
angestrengt.*) In Folge der ausschließlichen Verwerthung der
Zahlen einzelner Großstädte hat man bisher häufig die Behauptung
aufstellen hören, daß die Gewerbegerichte nur ' Arbeitern zu

Gute kommen, für die Arbeitgeber bedeutungslos seien. That
sächlich hat e

s ja der Arbeitgeber in der Hand, durch Benutzung
der ihm vom Gesetz gestatteten Vorsichtsmaßregeln (Lohnzahlung
nach der Arbeitsleistung, Lohneinbehaltung, Kaution, Verwirkungs
klauseln, Strafen) sich gegen die Notwendigkeit zu sichern, wegen
seiner Ansprüche erst klagen zu müssen; er kann die Last, im Wege
der Klage sein Recht suchen zu müssen, meist den Arbeiter zu
schieben. Für den Fall aber, daß er sich nicht ausreichend gesichert
hat, insbesondere für den Fall des Konktraktbruchs, findet der
Arbeitgeber gerade in den größeren Städten mit überwiegendem
Arbeitsangebot leicht Ersatz, oder e

r

scheutdie Umstände des Prozesses,

d
a für ihn das Streitobjekt wenig Bedeutung hat. Das würde

die geringe Zahl der von Arbeitgebern angestrengten Prozesse hin
reichend erklären. Nunmehr zeigt uns die Statistik, daß in manchen
Gebieten, insbesondere mit wenig entwickelter Industrie, die Arbeit
geber vorzugsweise e

s sind, die das Gewerbegericht in Anspruch
nehmen, ja daß selbst in Gegenden mit hochentwickelter Industrie
die Arbeitgeber in überraschend großer Zahl beim Gewerbegericht
klagen. Es se

i

auf die Zahlen des Gewerbegerichts Plauen in

Sachsen verwiesen, in dessenStickerei-Industrie anscheinend in Folge
unregelmäßiger Produktionsverhältnisse, zeitweise starken Bedarfs

a
n

Arbeitskräften der Kontraktbruch, insbesondere der weiblichen
Arbeiter, auffallend häufig zur Inanspruchnahme des Gewerbe
gerichts durch die Arbeitgeber Anlaß giebt. Läßt man einige
Großstädte, wie Berlin, Frankfurt aM,Cöln, Breslau, Königsberg,
Dresden, München, Hamburg, außer Betracht, so steigt der Prozent
satz der klagenden Arbeitgeber auf 10 Prozent.
Ihrer Aufgabe, thunlichst auf gütlichen Ausgleich der Streitig

keit hinzuwirken, sind die Gewerbegerichte in' Maße gerecht
geworden. Nur 19 500 Prozesse führten zum Endurtheil (davon
5200 Versäumnißurtheile) = 28,5 Prozent, während über 70Pro
zent friedlich geschlichtet wurden. Man wird auch die durch Ver
zicht, Anerkenntniß, Zurücknahme, außergerichtliche Einigung, Liegen
lassen erledigten Prozesse erfahrungsgemäß meist auf den Einfluß
der ausgleichenden Thätigkeit des Richters zurückführen dürfen.
Der Prozentsatz der durch Urtheil erledigten Sachen sinkt bis auf

7 und 1
2

Prozent bei den großen Gewerbegerichten in Leipzig und
Dresden, die a

n

kontradiktorischen Entscheidungen ganz auffallend
geringe Prozentsätze aufzuweisen haben.

Auch der Aufgabe schleuniger Erledigung der Prozesse werden
die Gewerbegerichte gerecht. 57 Prozent sind in der ersten Woche
nach der Klageerhebung erledigt, nur 17,4 Prozent erforderten mehr
als zwei Wochen. Auch die größeren Städte sind trotz lokaler
Schwierigkeiten erfolgreich bemüht, die schleunigte Erledigung zu

erzielen; selbst in Berlin waren 72 Prozent der Klagen in zwei
Wochen erledigt.

Die Zahlen über den Streitwerth zeigen, daß es sich bei den
gewerblichen Streitigkeiten vorwiegend um geringe Objekte handelt,

d
ie

a
n die ordentlichen Gerichte zu bringen wegen der damit ver

bundenen Mühe und Kosten sich kaum lohnen würde. Die Ge
werbegerichte haben e

s

den Arbeitern erst möglich gemacht, die ihr
Erwerbsleben betreffenden Streitigkeiten zur gerichtlichen Entscheidung

zu bringen, während si
e

früher meist stillschweigend die Bestimmung
des Arbeitgebers als unabänderlich hinnehmen mußten. ImHaus
halt der Arbeiter spielen auch die kleinen Beträge, um die e

s

sich
hier handelt, eine Rolle.
Berlin. W. Cuno.

')
. Die oben Sp. 82' erwähnten Anomalien sind nur von un

erheblichem Einfluß.
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-26. | Frankfurt a. O. . . . . | 59161 | 123 12 | # 5, 5137, 6 4
4

T 5 872 3
0

2
2

8 | 6 ) – | - | 1 1 1 % 10
7, 39 : 1

27. | Finsterwalde. 9 6
6
1
| 13 5 – | 13 72 2 1 1 2 1 1 1 5| 18 100 |- |- |- | | | | | - | | | | - | - |-, 7 : -

28. | Forst i. L. . 3
1

38 | 55 4 11 32 32 57 57' A 4
,
7 71 8
1
8
1

1
4 14, 5
,

5
,

6
9 60. – | – | 6. 61 - - - - 20 22 22 1

20. | Kottbus . 3
8

0
4
3
| 95 5 – |43 4
3

5 4
6

3 3 8 8| 68 68 26 26 | -| 3 | - | - | 2 2 2 2
0 " 0 3 : -

30. | Küstrin . . - 17164| 9 – | - | 7 77, 2| 22, T --“ – | – I 3:33 | 3 33 3 33 | 1 | 1
1
/ 2 22 1 11, – |– | 1 11, 4 4431. | Landsberg a. W. 3
0

891 | 98 14 – | 76 67 21 is 7 6, 8 7„I 82 73 18 16, 11 | 6
4

5
7 – 1 - 16 144 – – | 3 2 282 1

32. | Schwiebus. 8432 | 11 | 1 | – | 5 41 4 33 1 8 2 16 | 1083 – – | 2 | 16 | 7 58 2 16: 2 16-– – – – 1 -
Provinz Pommer u. -

Reg.-Bez.Stettin.

o 36676 35 7 31 s 17, 3. 1 so s
.

2 l si33. | Stettin . . . . . 141943| 480 16 – |304 61,148 29, 34 6, 10 2 - 16.„35 7,2|15031, – | – Lo
s
| | | | a 202120

-

34 | --, KreisRandow. | " " T | " " 0 " : "" : " ist es " : 1
,

3
i is' s i 2010 ' 47-| 1 | 235. | Anklam - - - 13 60 12 – – 5 41, 5 41 / 1 8 1 8 433 5 4
1

3
1

25. - 25. – | – | 5 | 17 | - | - | | | | | | | | | | -36 | - Ueckermünde,

5268 | 53 10 – | 4 65, 19.30, 1 1. 2 3, »: 14|23, 27 44,1 29,– |– 1
2 - – | 10 1. 21 34 6| 1Reg-Bez.Köslin. - - - - -37. | Stolp i.P. . . . . 24856| 38 8 – |19|73, 4 15, 2, 7, 1 3% 3065, 12|26, 4, 8, 10 21, – | – | 28 60%, 2 44 2 4. 4, 8, 46 –Reg.Bez.Stralsund,

Provinz Posen.
Rea.-Bez.Polen. - - - -- - - - -38. “ - - 73230362 1

9 – |232 60, 10527, 2, 6, 21 5,- ? | – | – | % | - s 36, 11 2, 1 - – – | 2 | 5 - 6 - 3739. | Fraustadt . 7570| 3 2 – | 5100 - l "" – – | 4 % –| – | 10 | #4% -, " - " - " - |-, T | # 40 5 -40 | *Krotoschin. 44693 13 4
| – | – | – | - | – |– | – |– – | 17 10
0
– – – | - | 847 2 11- 3 17 – – | 2 11 s. „| | -41. | *Meieritz . . 50711| 6 2 – | 3 |50, 1 16, – – | 233 | – | | | | |25 3 7
5
| 1 | 16- - - - | 23:33 - - - | | | | | | | -42 | -Neutomichel. 33:49 | | 5 – | 2 | - " 2 " _“ – – 114, 5 71
.

114, 114 – – | 4 5 – – | - | - | 2 28 | 143. | Ostrowo - -
103 1

0 3 – | 1076 3 2
3 „ – | | - | - |- | | - | - | - 2| 15 – |– | 5 38 – – – – | 6 46 | 13 | –"|“ - - ca
.

65 0
0

1 – | _ | ? | - | 2 | – " ? – | ? " – | ? |– " ? |– | ? | – |– | – – – “ - - - - - „I -45. | * Rawitsch - 4
9

885 2
5

8 – | 16 | 48 | 11:33, 2, 6, 4 12 | 2884, 4| 12 | 1 | 13:3- 6 18. – – | 4 12 12 36 3 -46. | *Schildberg ca
.
3
3

000 3 – | – | 2 66, - – " 1 33 – – | – |– 133 2
1

66-| 2 66, – – 1 333 - - - - - - - - 3| –-47. | *Schmiegel. ca
.

40.000 1 – | – | ? | – " ? | – | º | – 3 – | ? - | – | º | - | 1 100 - - - - - - - - - - - - - | | -48.| Schroda . . . . 5218| 7 3 – | 4 | 40 5 50,–| – | 1 10, - 330, 1| 10 | 3 30, – | 1 100 – – – | 6 60, | 10| –Reg.-Bez.Bronberg.

- - - - - -49. | * Bromberg. lasooool 20 1
8 – 123 54, 75 33a 23 10
-

4 1
,-

? – | – |112 52, – – 33 5 2
4
- - - - - -50. | *Inowrazlaw . . | 67 454| 115 – | – | 66 45' 0 : 4 13 91 16 11 / 34 244 64 45 42 30 5
1

36. – 46 32% – | – " 12 8 3 22 140l 1

Provinz Schlesien, | |

Reg-Bez.Breslau. --- - -- - --- - -)
.
- - - - - - 151 | Breslau. - :7, 16:3182 – |57 5,36 33, 00 1, 2, 2, 3, 4
,
8 - 17 853 – – 27 - 12 13 1
3 - 4 %52. | Brieg . . . .

| | | - | # # # # - - - - | ## „ "T- | # # | - | # # – – 3 18 - 18 | -53. | Freiburg i. Schl. 2
2

in 6 – | 15 88 2 1 1 – – – – | 2 1 2 1 - 3 7-| | - | - | * % - - - - 2 12, 16 | –54. | *Friedland . . . 2 : 1 – | 3 75" 1 25“ – – – – | 4 106 – – – 10 - - - - - - - - - - -, - -, - | „| -55 | *Gottesberg. 1
6

811| 16 8 – | 5 20 20 81, – – – 2
0 so, 3
, 2, 2, 8, | 4 56. – | – - - 1
,

4
,

2 8- 2 -56. | Ohlau 91811 1
0

3 – | 7 53 4 30 2 5
. - - 22 | | | | 7 5
3 – – 4 30. – – – » 2 154 # -57. | *Reichenbach 69447 38 11 – | 36 73, 8, 16, 2, 4, 3, 6, 430 15/32 | 20 433 – – | § 174 - - --2. 360 -

58. | Schweidnitz . 2
6

130| 61 |– | 25 71) 8 22 – – 2 5, – - – | 1. - - - - - - - - - - - - - -59. | Waldenburg- sºll 1" – | - | " " 7 3" 2 11, – – "| 7 94, 1, 5, – – | 84 – – | 5 27- %
,

1
, 5
,
3 1
6

1
6 -6 | -, Berg so 4 – |– - - - - - - – - " … - | _“ – | – | 1 25 – – – – – – | 25 - 2 50 | 4 | -"I wanten“ . . . 2
7 – I – |– - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | -62. 234) 1 – | – |– – – – – – – – – – – – – – - - - – – – – – - - -Reg.-Bez.Liegnitz -

- - -„|“" 5
1
5

1
0
3 –| 1 11
,

2
,

3
,

2 : 4 2 | 2083 - „a „6 - - - - - - - - - " - " # |"64. | *Bolkenhain. 3
0

1
6

1
2

1 – | h | 1 7- - - - - - - - - - - - „ - - - - „# # - - , g
: "I 23il65. | Görlitz . . . . 7
0

000)201 26 1146 6
:3
,

5
4

2
6

20 8, 11 4 19684, 28 | 12 | 7 | 3 | 98 424 – – 2 - 3 a - - 41-|66. | *Grünberg i. Schl. - 1: 2 –"Iiy S 1
5 " > 5% - – "I 135 88 6 3 % | 7 |105 69 – – | 25 16 - 0 6 % | | 1
5 | -67. | *Haynau . . . . 7
0

1
5

4 – | 11:57 | 15- 5 2
5

| - | „ . . „ „# |„'
",

" „' "T 2 10% | | | -68. [ *Hirschberg, 2
1 | 2 26 – | 95 80 11 4 : 5 : 2-| 2 1 8 : " 0 |% | * 4
1

3
4

2 1
4

1
0

8
2

1
3

1
1

1
1| Fremda | 5 | : " – | s | s 4" 1 " 1 5 | 2 in 5 27 11 6 | 5 2 – – 1 S. 1 5 . . ." is –7
0 l • Reisalza.0,3r Freystadt1 511421 22 6– 1 22 78 62. – – – – 2, 8, 10,41, 12 30, I 9 37,5 - 29, - – , 1 4, 7 29 211 -

1
)

Vom 10.November1806U11.
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anhängig.|
- - - – - - ---

Seelen-1 gewordene ondenanhängiggewordenen|„„„ Art derErledigung,durch
- lagenhatteneinenStreitwert

gung rt derErledigung,durch
Gewerbegericht zahl alten

genh werth

-- - - - - -- -

M
r,

si
e

m
it
- berechneten | des EFF - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -gehenüberdenGemeinde- - - - - - - - - - | # # # | | | +-------+ | E
-

bezirkhinaus.) B
e
-

|EE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- EE - ES EI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - -

zirks EFSFE- - - - - - - - - - - - s" - EFF -e
r -- - = - F_ – " %
.

1
. l E
s /

2
.

L 5 : 1 1 s an 1
1

1
2

1 1 1 1 1 1 is a 2
0

- -“ '' d71 euthenO./S, Stadtkreis 9
4

3 – 5 55. a. 3, 4, 4, 6, 6 - 1 1, 16, 17, 76 81, 20

72. - *- Kreis - - - - - - 135 8 – | 61 42,- 1 S
.

1 - " . . . .“

7. " GG. - - 26 – – – - - 9
.

» is in a |

1
4
.

- - - - - - - - - - 173 76 – 18473, 4 F. 4
, 5, 6, 2 | 1 747, 9
,

10, 33, 3, 82

1
5
.

Kattowitz " " Til: “: “ : " " " - " " " " ::: - - 20, 1 1 2 3 11"E" - »
: - | # # 28, 2 | 7, 25 %
,

15357, 6
8 25, 4
7 7
,

9
7

36- - - - 84 3 - 7 2 - 24 %- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
78. | Myslowitz. 57 5 – | 55 88. 3 T

. - T | “ : . . - - - - ': - - - -79. | Meise . .

3
5 - 40 - 5 - - - - - 25 - 2 : 2 | 15:7- - - - - 2, 120z: - - - 1
7

4 4
|

1
5

6
,

3
,

2
,

3
,

2
,

4
,

6
,

7
,

28, 1
1

6 | 1 44
.

– – 32. – – | 5 20,

1
. | *Zabrze. . . . . . 2
1

2
2 Isson, o2, 11 : 9 - 278, 2. v. 1s GJ115, 0
, 933, 5, 1, 11 -

Provinz Sachsen,“: Magdeburg,82. | Magdeburg . . . . – los . . . s 1 . . . l 47 64,22 o
.
s ... l 2 28. – – 10 20

83. | Burg . . – | | | | | | | | | | | | | | :: “T T. " - -: “ - | | | | | | | - 17 , 3 : 1 S . . . . . . . . . .““: merseburg .

- 2 4- - - - 2 1 - 1
,

- - 3 17- 1 - - - - -

86. | Halle a. S. . . . . . – 123 49, 18937- 52 10, 16, 3-1 304 0, 142 1 l 1 - - - - - -

87. | Weißenfels . . . . . - “ : " : " " " - " : " - - - - - - - - - - - - -:: - - - - | | | | | | | | : " s“ - - - - - - - - - - - - - -| Kesses. Erfurt. – | 51 63, 26,32, 3 3, 1 | 6 85-

n

- 1 - 1 - 5
1 – – 10 %, -

90. | Erfurt . . . . . 118 70 16, 20. 8
.
1
1 - 12 : 1 an. - - - - -

': : i, Th. . – | 61

# - - - - - - ': # : - - - ' : %- - - - - - - - - 9, 5 - - - - - - - - - - -

| Sömmerda - - 2. 7 %, 5 %, ' ", – 8. - - ", " - - - s . . . -4 | -Worbis . – | 4 26 s - 2 13- 1 6, 1
0
,

5 w
,

10,1 – – G0,- - - - - -Provinz
Schleswig- Holstein,“ Schleswig- –05. [ *Altona . . . . . – l128 37. 1.1 43. 46 - - -

| "“ | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -7 | -Elmshorn . – | 10.29. 18 52, 4. 11. 2 2
, an - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| # - – # # - - : . . ." : - - - - - - - - - - - :

1oo | LauenburgEise) – | 2 15 1
4
- '', 46 23, 20 0 | 89 37 – – 87 11 / 2 04 53 0

101.[ *Neumünster –| 2 : 1 : " . . “ : " . . . . | '': - - - - - - - - - - -|": - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " : " " - - - -

104.- Wandsbek. . . . . . | # # # 1 : . . . “ : " " " ; - - - - - - 4, -

105.[ *–,KreisSüd-Stormarn) - - - - - - - - 1
,

22
34- – – 2 0 – – 6 %.

Provinz Hannover.“ Hannover,106 | Hannover - - 11945, als 34. 120,13, so z. 1 is
t

42, - - -|“ " " : " : " : “: “ :“ - - - - - - - - - -

iös. l Eimmer. . . . . . 7 “ 7- 16. 19 9- - 31 1, 4 24, 67 31, – 2s 14, 8 41 26 13.
110“ -

– – - - - 2 20, – -
10. | Hildesheim. . . . . - - - - - -- - - - - -: “ - - - - :: " . . . * - 1 - 10 -112 | Weine . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: nur - in - - |2, 1, 5, 6, 11,5 1

0
,

1
: 1
,
1 – – 6, 11
,

113 | Lüneburg . - – | 15 57, 726, 2 7, 2 7. 23 -

:: “, | # # # - - - - - - - - - - - - - - - - - -

|“ - 10 30 49 2
0

% | 78 2
1

1
0

1
1 505 51 – – 7 - 1
1 5
,
1

117.[ Uelzen . . – - - - - - - - - - - - - – |– – – – – – - - - - - - -
118 | Wittingen . - | - - - - - - - - – – – . - 1 12- - - - -
Reg.-Bez.Stade. – - - – | – – – - - – |– – – – – – – – – –

1
: “i - - 2 : . . . . . . . . . . . . .- reten indie - - " , , ,-." - - - - - -, „I - 5,- - - 3 21, − – 1 7

122 “- - - „ - – 75,

– – – - – – 25-
nabrück. . . . .

123“ Aurich. 3- - 22 29, 2 - 18. - 14 - 15 – – 13,18, − – 2 2
,
1
1 - 1 -

- - - - elmshaven. – | 23 44, 23 44, 2, 3, 4 -- 2 - 4 7 2548, 8
,

15, 19.30, 20,38, – 1 : 3

Provinz Westfalen,

1 - -

- - - 7

13.
1, 5

124“ münster.. [ *Burgsteinfurt. . '' - - - - - - - - -

Reg.-Bez.minden.

7 87, 2
. - - 4
2 | 1 – – 3 , - - 1 14 2 28-I T -

“: ': - Je 100000 / – | º |– ? – 2 – 3 – ? | – – 61 67. – – - . - - - -“ „ | "" 1
1 – | 93 60, - | - - - - - - - z-

7
.

Dortmund. . . . . . ------- -

18. ' Landkreisundzwar 441/ 4,- 304 37, 148 4
. 76 7, 384 36, 8 |456 43 – – 2 2 24, 3, 3 Nr. 9, 26, 20,Ino-

ammerDortmund 121 2 – | 45 36, 47 38, 25,20, G 4 - - –

attro 5 – - - - - - - - - - 28 24, 5 2 - 74 63, 27 23, – – 43 36, 3, 2,

: “: | | | | -| # # # # # # | | | | | | | | - - - - - - -::“„ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - ena(mit 9 Kammern) | 86251 145 74 11122 55 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 19 - 3 7

13. - Bochum. . . . . . . . ] 3 – :: # # - - - - - - - - - - - - - - - - - -132. | Gelsenkirchen- 3
5 – – | 9 25- 14 40, 7 20, 5 : 4 ( ‘“ - - - - - “ 18 : - - 22 21, – – s

“ “ - ': ''. - | | | | | | is | - 0
,
1 : : : “ “ - - - - - - --

L 2 - | 49 %
,

25,30, 6
,

7
,

2 2 36 43 5
,

2
5 " " T - -: “: - - ': “ - | # # . . . . .“ : : : “: “, . . . . . ."

37 | *Schwelmundzwar

- - -- 48, 7 5, 6 4
,

- - 4 2. 0,--60 43- 17, – 8

–, Kamm,Schwelm . 67 17 – | 62 1 | - - -–, - Langerfeld . 20 4 – | 12 “ '- - : 1: “- 1 1 1 1 1 - 2-, - Haßlinghausen 1
8

1
4 – | 20 62, 10 31 – – | | “ : " " : " . . .“ - - - - - -- - '“ - - | | # # # # # | # # 1 - “ : " . . .“ - - --, - - - - - - 3 7. – – - - - - - - - - -

- - - - - - -

„| „ weiter - - “ - | “ - - - „“ - - - - " " " " ; - - - - - - -- - - - - In . . . . . . . - - - – -- - - – - - – | –gen 198391 0 0 2 0 8 90 – – – – 1 : 10 – 1 : : " ,
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- -… -- - – ---Anhängt -
Seelen- '' Von denanhängiggewordenen DauerderErledigung Art derErledigung,durch:- Klagenvon KlagenhatteneinenStreitwerthGewerbegericht zahl - -

- - - - F- - . - - - E - - -- - - - --- -
Nr. | (Die mit* bezeichneten des Ste ## E- Sº 3 - EF 35 Es s z F FF E F_ „S E

eheran einem - „ ###### S. | FS SS S | # FF - | - |E- “ # ## ## | +| -
bezirkhinaus) IEEE - EE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SE SZ | E | --

zirks E- ##### - - - EE 5 = = = == | * 35- FFE- # # 5 |#- --------- --- - - - _“ “ E | % | | % % % " " " I ." - "__ " " _ " 1
2. 3 –---------------------------------------------------------------------------

Prov Hessen-Nassau.
Reg.-Bez.Kaffe.

13.9.| Kassel . . . . 81752|477 14 1026453,154 31, 47 9, 27 3. so 21, 87 17,246 49, − – 18637, 7. 1, s 7, 16, 3, 493| 140. 1-Fechenheim 400 " – | - | 7 63 327a . . – – | 1090 1 0 – – 72 – – 1 % – – – – 18, -
141. " - - - 142 28 s – | 7 | 19., 1644, 1, 2, 2 33, so 11 - 7 19- 1 - - - - 13 36 – – | 2 5- 2 5- -- Gelnhausen S30| 5 – – | 500 – – – – – – |– - - - -- - | 4 0%- - - - - - -- 1 -
43.| Hanau . 27653| 8 4 – | 61 71, 17,20, 3 3, 4 4,1 6070, 9, 10, 16,18, 20,23, – |– 29 34, 5, 5,– -
14. Hersfeld 74131 2 – – – – – – – – – – - - - -- - – | 1 50, – | – | 1 50, – – – -
14- „",

baden 3700 4 – – | 133, 133, 133, T
- 375 1 23, – – | 3 75, – – – – – – –

ea.-Sez.LUiesbaden,
4G,I Wiesbaden. 7 | 40 2 5| 79 44414937, 52 2: 5-| 22353 13732, 56 13, 20148 – – 14531 – – | 35

,

8
,

3
5 1: Biebrich. . . . 1222 4
6

- – | 2555 226 | | | 5 11 | 387:3, 6 11 - 8151 27 51, 5, 9, 7 13- - - „. . . 10.1248. rankfurt a
.

M. . 2 S
a

5 3
3 261439, 881 5
6 6
:3
,

4
,

1
6 „111871, 34622, 110 7617 39- 8 0, 128 8 - 11 0 256 16 552 35 10

149. öchst a
.

M. . 1 15:21 - 4 – | “ : " " 3 12- 1562 - 7 29, 2 8
,

625 – 1 – 10 41, – – - -
150. [ *Oberlahnstein 980 l 1 – – | 4 36 65 - 1 - 9, – – | 10 90, – – 1 : , 4 36. – 1 – 3 27„ – – | 3 27- - -

Rheinprovinz.
Reg.-Bez.Koblenz.

151. Koblenz - - 36-I 154 37 – |100 55, 49 27 26 14. 4. 2, 251,4 24 13, 63 35-| 64 35 – – 60 33. 18.10 g 5, 28 1

152. --, Landkreis 5
3

| 36 2 – | 17 44- 14 36 6 1
5

1 2 | 16422 1
1

2
8

1
1

28 22 57, 1 2 4 10 – – 3
- -

15-| -Heddesdorf. . . . . . | 1810 3
9

1
1 – | 10 88, 4 8“ – | - | 2 | 39 78 51 18, 2 – 13 26, – | – | 4 8
, - -

154 | *Hoenningen,BamLeutesdf. 6083/ 4 2 – | 2 331 1 16, 1 16, 2 33 | 4 66 – |– | 2 – 1 16- - - - - 1 16, -: : - - - - - - “ 80 36 – | 65 56, 30 1
4 12, 7 61 9884, 13 11, 5 – 15 12 – – - -

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -
17. | Mehmied 10596117 10 – | 10 37, 11 40, 4 14, 2 7„I 1037, 6. 22, 11 - 13 s

,
- - - 1

158 | *Wetzlar. . . . . it is " T | 1 : " " : " : " 1 " . . " – 6 : 1

), 2. -
- Rea.-Bes.Düsseldorf.
159. | * Düsseldorf(Kgl.) 183071|1380128 1718 47, 53435, 17211, 85 5„I ? | - | ? | – | ? – 45030 / 8 04 81 -

10. | Barmen(Kgl.) . 130000 575 80 1215 32.340 51, 5
5 8
,

8 : 1 – 3 – – 92 142 – | - | 15 4

161-I Duisburg(gl). 7.02.12| 272 6
1

11107 3
3

123 4
2

3
9 13, 20 71 2 – 3 | – – 67 24, – | – | 20 -

162 | Elberfeld(Kgl.) . 1400001126191 482 63,39 2
6

7
8

5
1

5
2 106281,174 13, 6
:4 7, 13810, 3 0, 70 -

1
6 | Effen gl.) . . . . . | 1001 40 432 5 – 189 40, iss 40 bis 14
,

2
0 41 15 42, i5 2stig – 75 12, 21, 5, 33 1
.

14 | *–, Landkreis u. zwar:–,–,Abth. I Kettwig. 11765| 14 – | 19 s 6

21, 2
,

7, 1 3„| 1553 / 9 32, 4 – 6 214 – 1 – 7 --, –, Abth.IIWerden . | 21086 8 - “ 4 50, 11
,

12, 1 12, 337. 2
. 25, 3 25, 2 25„– – – --" Altendorf | 42748 54 2 – |295, 19, 33, 4, 7, 4 71 1
2 22, 1
4
,

26, 2
7 3
,

1
:2
,

2:2 – – 10 --- Abth, V Altenessen| 23655| 38 6 – | 1943, 14 31 - 13 - 5 11 | 31 77 8 18, 2 – | 10 22,-– | - | 2 1–,–, Abth. v. Borbeck. 7
3

3 – | 31
,

4
,

3
,

2
,

6
,

7
,

4 5
1

5
8
7
6

5 6 1
5 – | 12 | 16, 3, 4, 8

-Abth, ViStoppenberg| 42014| 28 – – | 10:35, 10
,

35, 6
. 2i, 2.
,

7
.,

- 13 46, 9 – | 3 10, – | – | 4--, Abth,WII Steele . | 13:563|22 – – | 11 50, 8 36, 3, 13, – | – | 1881 - 4 18, – – | | 44 3 3 – -- [- loh.WIReuing hin z 3
1 – – | 8 25 14 45 5
1 16, 4
,

12, 2167, 2 6, 8 – | 6 19, 3 %, 1 -

-| -refeld (gl). . . . . | 152101500 49 – |252145-232,41, 2, 4, 47 81 316 64 - 16 31 - 23 0-11 2
1 – – | 41. - Lemmensgl)(5kammern)| 13:005|100 25 – | 76 62 s zi, 3, 4, 3, 2, 25:21, 3, 5, 53 4, 33 274– – – -- *. Gladbach(gl) . . | 271479442 3
8 – |180 37 20743, 5, 11, 3s 7 28750, 60 11 121 – | 20 4.2.– | – | 9 -

18 | Mülheimad Ruhr(sgl) | 3143 | 88 14 – | 56 54, 35 31 / 8 2 2 | 52 51, 21
,

23, 2
6 – | 8 | 27, – | – | 6 -

16.-I - Epladen(sgl) . . . . | 45997| 30 6 – | 8 2, 10 52 4 11
,

5
,

13, 6
,

18, 25 -- – 8 35 - 1 31 / - -

170.I * Remscheid(Kgl.) 6
1

6
5
s

1
1

6 – | e | “ : “ : " " " - " - "" . . .“ – 48 234– | – | 191
7
- 1 *Solingen(Kgl.). 92381|505 8
4 – |27744, 22536., 71 11, 46 7„I 17029,167 28, 241 – 15927, 4 - 0 - 19 1-| Felbert(en) . . . . | 17.000 85 40 – | 87 61, 2, 5, 6, 4 – | – "" """", – 32 27 - 6 5-
,

1
0 -

173 ent“ (6 Abth) | 5 000| 92 16 – 5
3 : 36, 9, 8, 2, 1, 61 57- 21 18, 26 10 z 21, 8
, 7, 4 -

- ea-ex. UKoln.

T
- “in (Kgl.) 321:: 70 – S
. 4, 23, 124122 64 - - - - - - - - – 283 15, – 1
1

1.

1
7 | - Bonn . . . . . . . | 110:302| 172 21 - o . . ." i | 1977, 31 10, 1: – | 31 16, 2, 1, 14 -

17- “: Rhein(Kgl.) 0641 | 222 (5, 9
1 31, 10540, 2
1 9
,

1
1 4,- 5524,1

a

26, 112 – 97 42, – – | 16-eg-vez.VLrier.
177.II -Trier . . . . 5

7

000 155 31 – | 0 64, 48 27, 12 G, 3„l 13773, 2
2 11, 2
7

3. 30 16, – – | 13
1:1 Malstatt-Burbach . . . | s | t – - - - - - - - -
170. Sie Berg.G. G

.

1 – – – – – – – – 1 100 | 2 – | - - - - - - - –Reg.-Bez.Aachen.
180.| Aachen . . . . . 1100,1|48 30 25648, 21140, 3

1 5, 27 5„l 25748,162 30, 106 – 15028, 2 0, C8 2

181.[ * Aachen,Berg G
.
G
.

- - - - - - n - - - - - - - - - – – - - - - - -
182.1 Burtscheid. . . . 1587 | 45 2 – | 17 :7, 23 50, 10, 1

,

2
,

1941a 1
0 21, 1
7 – 7 15, – – 3 -

Hohenzollern sche
ande (–). | | | | |

II. Königreich Bayern.
(Pberbayern. - - - -

183. ' - 407307

s 6
1

5661 33, 81441,408 20. s
o

4
,

755:8,705 35,502 als 30. – | – 459 23. 31 - 100 8,711 36-1962| 11Niederbayern.
184.

n
- 17484| 1
2 – " – 7 8. 2 1. 2 16 1 8, 119 „
r 1 84 – – | 10 834– | – 1
.

8
4 –| – 1 – – 12 –falz.

- - -- -1X7,-ägshafen

a
.

Rh. . . | 48553|246 1
2 888 7
0

6
4 21, 9 3
,
5
,

1
4 15:57, 8
7 32, 98 u
o

4
6 – – 73 28. –| – 19 7. s 17„|256|–18. | *Erfenbach . . . . . . – | – – – – – – – – – – |– – – – – – | – |– |– – – – – – – – – – |– I–

187."i . | 14446| 82 1
2 – | 60 S. 24 2, 3 5 1 1. 40 23 4 o
.

„9 %| 4ß § 1 4 17 181 - - - - - - - MI –

188.|Kaiserslautern -| 12 | 4 | - | 45 21 43 3 3, 3 5 a 16a,37 6
7 | | | 30%, 2 3 14 254 51 9 – – 17 30 5
5 –

189.| *Lambrecht . . -| 0 | | | - | | in % - - - - - - | # # 13 – – | 13 " - – 63 – – – – 3 14 21] –190.| Neustadt a.H. . | 16.005| 80 1 – | 46 47 37 38 7 Ta 6 fa| 89 13 - - - | | # - - - - - - - # # # # |„I -191.| Pirmasens. . | 25000 | 185 43 1116/50 78 34, 30 13 5 %|101 8
0
3 1
1 | § 2 1
1 4
,4
% - - - - 13 - 2 11-22 | –

192.| Speyer . . . . | 19045| 74 12 – |44 51, s 32, 10
,

11, 4 4 6
9
8
3 7 8
.
7 81 3
542,– – | 14
,

16, 4 4
.

3
. 3
.
2
7 32) s. 1är | | |

Clnfern.
193.| Bamberg 38949 5 – |20 1

3 35, 3 8, 1 2-| 2773, | 9 24, 1 2„I 22 – – 6 16,– – – – 24,3| 37Mittelfranken. - -

104. Fä - 1623sol476 3
4 – 217 e. z- 14 84 21 / 41 36370, 135264 14 2215 41, – – 126 z- 6 1
,

11,31 7 20, 514| –

195.| Erlangen 20892| 22 – |– | 12 54 9 ' – – 4, #" „ I -
,
- | 39 ’9 - - - „ „' - - - - - - -, T | 3 | -

196.| Fürth . . 46727 | 166 55 – |144 65, 59 26, 12, 3, 6 2„[ 18985, 29 13, 3. 1, 84 38 |– – | 67 30. – – | 16 7, 54 24, 221| 1

197. wabach. . . . 8 8 | 18 | 1 | 24 88, 7, 1 5,"– | – | 1970, 7. 25, 1 3-| 20 7 T | T 5
,

18, 2 7, – – – – | 27| –

*|: a - - 6311 | 1 – – – – – – – – 1 100 1 100– – – – - - - - - – | 1 100– – | 1 | –11nterfranken.–
100. "ärg). 15000 - - 225 | 6 75 – – – – | 3 50 3 50 – – 1 | 1. - | - | 233a - - - - - 50 | 6 | –200.| Würzburg) . 70000 | 137 10 – | 86 58, 4027, 12 8, 9 6 – – - - - - - 19, – | – | 45 30, 5 5,5,59 40, 146|–
Schwaben. -

|

201.| Augsburg . . | 82000 | 57 – | 30 32- 21 36, 5, 8, 1 1-| 1575 | 13 217 2 3 |40 |–| – | 8 13a – – – – 2 20, I 60| –202.| Neu-Ulm . | 8684 – – – - – – – 3 – 2 – w
o – – – – – – – – – – 4 –

1
)

Seit Juli 1896.– *) Seit Mai 1896.
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91: Das Gewerbegrriäxt. Mitthcilungcn dcs Verbandes deutfcherGe-vecbcgerichtc. Nr. 8. c7?

11 1
8111961111117 . __,

Seelen, gewordene
Ko“ w* WhaÄgiggnootdmm DauerderErledigung Ar' derErledigung.durch: 3

Gemerbegericht hl
216g."o9.; KlagenhaltenemcnStreitwerth Z

ö“ 5 1 1 1 1 -
-
x: 8145.31,... 1

Nr_ (Die 1101-5006666. 17,9
ZZ Z

Z
).

ZZ x
* 1 Z 1 Z
V
, >
-

Y ZH Z? 1 .H71 Ü, Z231 ?YZ-Y x 1 *.15* Z
Z 5 z,

gehenüberdenUemelnde N 1 NY

'

ZZ Z
_ ZB 1 5U .' B5 »
Z

ZZ" *ZX-ZI* 7 Z H? Z

.*5
bulk] hinaus.) Be'

SLK 15:: ..a ZZ -0 1. "" . K.. 4- K
'. 7:7: --TZ- 1'" SZ c9 Z
*

11114355255
:s .2 5" 5 55 154 I? 5"59;15?581 x -Z 5 5

; >15
.4 öko B ** U Ü 1 *'* ITIL. l *-7

.: ...- - ,-7 :.1 716_ 1k/1,e..:1.“1o. 26.1 1:12*: 1"- .13/1. :21.177.-.7101111-:4141- :.124 :: .Z

1 8 [1516 7'819>10111412[19'-4|15 1o17118719*20 21122 21 24 25 26 27728 291110.11182 3:11.14

lll. Königreich Sachfeu.
AMF-lim. 1111.801115-11. l l ' ' 1 1

208. ZangenStade). 791 141
-
60164.„92 94.. 1

-

1., -1- 65-69.,26128.11 -1- 85 87., 2 2., 2 2., 92 ..
204. 2011111881176. . . . 22 2 -. 20.89., 4 16.,.- - -1- 24,100-1- - - 1 4., » - 9112. 1 -

2
1
1
,5
,

*3111Y.Ii*.
. . .

f* f.

96 4 - 67167..24124., 7 7.. 21 2. 8585. 8 8. 5
-

5. 2 2.. 2 2.. 28 23. 9 -

'.
. . -. ng- ezg. . , .m1e11 * * - . . , .* .* . t1 , 1 1 * 1 1

L07. AÖ17.:;*1*1"****.**. kkzdk". . ZÖÖ-KÜWWZJ.L341 12179652.5118234.1356711)-,1001 2 37214196-71092U -L - ,101.-284 6. 0„ 3131 8, :[74 .*
1

208. *Drekdcn-N.711111811.. . c
. 70000 192 - ?1-.7 - 9 - 7 * - 7 - J1- -I - 1 27'-141; 1 0.5 28:15,13*.) 3

I09.
KFreibÖrg._K.1g-fx>l.hi-d5g.

. 1
. unten 1 , . 1 1 ' 1 1

reiz- 4111111111.epxg. l _ 1 ' '

210. Lelddlg. . . . 891196825692121 1 1.11157.,76Z5:1.,1596„ 56 2 259190514815., .. - 94052.,- - 187 4., 58 1

*Zöpeltus

.

.BHW

.
l
.- 47 151- 38:61. 10 24., 5
1 8.,. 4
1 6,. 49179. 9-14., -.-l 21 .,- - 1 1. 9 -

. clmmo._ 911-_ 11-5g. .11111611 1 1 1 1 .' 1 1

219. Hartmannsdorf. . . . 4 1 - 2 40 3 c0. -1- -1- 51001- - - - 2 40x- - - * - _
214. Mtltroeldo. 21 1 - 11.50( 10'455 1 4.,- -- 18.81.1 9 13.. _ .Ü 627.. 1 4., 1 4.:, 2' ..
215.
AYe11lxZz..._.-ä,.

12 8,- 14874164--116 15100-- -1-1426.. 111.--- -
"l5- quplnl.Ol!" (111. 1 1 .

216.
*Cheq-[W.

. . . 722. 84. 8:2 65.114725., 31 5.. 22 9.. 69979,.11914. ..1- 26192., 4 0., 85 4,. 90 :1

1.7l". - '|1 . 11.11001: 1 , '*

-.* Nam-nec81151111111 82 151- 61 6
2
.,
*

21 21., 5 5.,. 10 10 6668. 24 21.. 8 8.1.122 22.,..- - 15 15„ 8 --. - 61111111611 88 8 - 2:1,-16.718.91.. 1 2..1 4 9. 2460. 512... - >- 5 12.. 1 2. 9 7., 6 -
-. - 911111111111. 91 18 - 26 59,114 81.1 1 2., 8 6 2965., 1125.. .. - 18 29.., 8 6„ 2 4„ 7 1

218. 1916111111111, . . 54 221- 53 69.. 15119., 6 7„ 2 2 - - - _ - - 14 18.. 28 86,. 2 2., 10 -
*5-1511-1-

*

1

- - 1? - -
Z2-
- - -.- 1
1 -*,oenen... . -. '------ -* -- -- -

Z217..381111111111111111TK. . e.. 47 -
21-11
- 7 - 1 - 7 -. 7 - -1- 10 28: 11 2„ 2 43

|

7
' -

22:7( ÖÄT11ie3*.*“."*.*Ü**,J) 7'- 60 9
- - 45 68.,;18 28.,: 2, 5., - - 68100- - -7 _ 8 12.. 5 7., - - 18 _

224. 1111111101191.. . , . , . 412 811 1502 81,..92 15,15 2,. 5 0 57277,711916„ - - 188 - .. 10 1.. 6„ 89 .
225.
*31Z111111117ä-1H111H56Y-oz..

1
.

1 1

[[1 1 f tlg- l

14161-146-111611-3111... 28 - 2 9 8
0
*

1 8.. 2
.

6„ 18 60 217., 414., - -1 15 5
9
.6
2 7.. - - 5
,

1

l". Königreich Württemberg.
Dounukkelß. J

' ' ' l 1 1 ' F 1 .

226. 111m. . 89 16 - 70170.'20.20.„ 6 6,. 9 9.- 62 64...!25 24.-,11111..84164,.- - | 21 21., 2 2.1 11 11„1711- 1

227. Biberach. 1
2
1

2 - 10166.. :1-20.6121.8.,- - 12 80., 9 20.„- - 9
1
60...- - 4 26.. 1 6.,- - 1 -

228. Geislingen 161- - '*275.. 2112.„ * 8., 1_ 6, '5 93.91 1 6., -- - 14 87.1.1- -1 1 6.4l 1 64-1» .- *
Göppingen . :x2117 - 84 69.. 19126.. 11 2.„ 11 2., 95 71.„ 8 6.11122.. 21.42.,- » 14 28,.- - 7 14,: 7 -

280.
UNZoe-kslxlng.

421
41-
80 65., 1128., 4

*

8., 1 2„ 461001-
- - -

8116741-
» 10 21.,- - - - 5 -

.1 m- 718. ' ' 1 1

281. Smtigart . . 1589211017)118 2695 61.820,28.,-80 7...-,42* 3., 96288...9518., 27 2.:, 99 4:1,-- - 27228„ - - 51 11...91.» 9

292, aßungen , . 84 20 - 80 78.. 2120., 1 -.,:-- .. 10197..“ 8 2.,- - 78 78,.- - 2120.,- - 1 1., 4 -
288. 821151111111. 94 19 - 66 58414287., 4 9.,.. 1 0, 74 66., 88 88.,- - 83 29.. - - 20 17.,. 8 2„ 11 9., 45 -
284. 911111111411, 118 6 - 80 64.583 26., 9 7.,; 2 ., 94 76.. 5 4.„ 24 19 70 56.. - 81 25.,. 2 1., 7 5., 14 -
Jqclflkreiz. j

285. 811111111.. .18 1- 947 842 210 -1- 19100---1- 651. 526 786- -- 1 -
2:16, 411..... 19 2.- 1571: 81?); 914I-21- 211001-

-- -
1861„,',--"1628L

1 4,-- 1
1 ..

.. .2*-*4. 1'--“ *. . *. -- 2.-- 0 -287
SYMNZM-xzfffiz 7

| 3
1 2 80

4
1

|

6., 1 40. 1186, 7 28, 9

8
0
.,
'

l

9 0„,

L

2 6.,'1
298.
NeuiliuKen

. . . , 86, 1
8
1 - 18.88.,?28151.1 6 11.:* 2. 8., 28 5141-1 - 26 48„ 20 87....- - 17 81.,- -1 2 8.. 15 -239. S1l]tomerg.... 7..... 685-...1- 1144-1----22-8..5.71„228.,:1------1--- 5
1 -

240. 2111111111151 24 1 - 4 56.,
10140.,
- - 1

1

4
. 29 92.,. 2 8,. -. - 18 52.„-1 -. 5 20„,- - - - 7 -

241. Evlngen 42 2.1 -. 44 67.. 19 29.,.- - 2 5., 46 70.,!192941-1 - 25 88..- - , 17 26., 8 12.,. 2 8„ 18 1

7. Großherzogthnm Baden.
242. 2ac1811115e1.21.. . , . 84080628 0

1 -- 294146.,1253*89„ 73 11411812., 485176..11817.187 54.10115„
-1- 19413051-1- 87 5.180847..685 1

?27- fO“'11:““ 14
- * - -

?311165 71* 13151115 T
1
1

71B Z 13.513253. .7 12117» 11141617-7 1
1

1
7

3
5 *"2*. 1101...... n: - *..--'1 '. 1 *1* 1.--1-- -. .> '

245. eidelveIg. . . , . . 9500021* 15 2188168).'59 24.; 11 5
,:

14 6
))
,

16777),'25 11,; 24 11.-12055):- -
59127.'.1

6 2
,:

5 2
: 26 12. 216-

246. *Lavb . . . . . . 16880 21 11 - 17158..10191.„ 4 12. 1 8.. 299041 8 9.. - - 2165.,.- » 1
;

9., 1 8,. 1 8., 825 82 -
247. 1871411116111... . . . . 122915588 1*.-.- 8211.59„14627,. 50 9„ 22 4., 2111.97.10)99.161 29..19586., - - 1651511...?18. 8., 47 8.711521 540 -
248. Offenburg. . . . . . 9741 58 5

- » 881604-15123.. 5 7,1 5 7 42664* 61 9.511528.. 2 9.- - 45 71,.- - 3 4.:, 18,20 68 -
249. Pforzheim. . . . . . 33881 1461961»- 121657161125.,25 10.181112..17917115012011185.124 51.,; 3 14139 1641 8 8,. 18 74148.19 240 8

fl. Großhcrzogthum Heffen.
2.-) 101' . 416: 18 3222150,16. 96 - 40- 0

,

14 5 35581 - 67115 141 8 206,47 1 0 '167 88.1 1 01201 4 41: 9 486 -
251. 1513M . . . 77 12 -

54160J124'27);1

5 5
.:
'-

6

6
:1 7585:1 7
1

8
)* 6- 6
3

86140:-1_'. 22*24„'.-1."120-21):1 11 12., 89
-

252. 801101117111... 9- - 5155.14.11.- - - - - -_1_. 11100 .100 -1-1-1- -1-1- -|- - 9

259. 811011151161... 6- 6 611001-1-1- - - - 4166.721335-1- 416162--1-1-3-1--1-12T.. 6

254. Offenbach181061 444 177 - 9171553222195.,-45 7.1110 1. 516119004016.- 17 2.,892169.,: 4 .15224.11 4- 0., 24 9... 411 7 621 »255. --. Landkreis . . , . 821 11 - 5154102850., 11111. 81 9., 57161.."30 32., 61 6.. 65, 70 21 2,1 1516,-; 5 8.,- 1 1.11 7 7.3 M -
256. 7811:1114.. . . . . . 28600 191, 16 » 101494187 42411517.,- 2 1„, 16982.127118., 91 4,4114155...' 1

2
|

5„ 5.128,.,- -. 51 24115 7., 205 -

'lll. Grofzherzogthum Nicälenburg-Schwcrin (-).

"lll. Großherzogthnut Sachfen-Weimar.
257. 791111141.. . . . . . 26670 56 9 - 841524119129„10171.1 2_ 5.,. 5280.,* 8112.1, 51 7.. 20146..:- .. 9115.1 5 7,:- 51 7., 16:24 55 -258. omocda. 20798122 1- ?.-171-1?1-,?„- 1,1-2- ?1- 6754..- .. 28.22.,'*-1419,.2q.19.,122»259, 611.111.111 24346 92. 841- 91174,.28.22. 4

1 9.1-1- 11006.1 4 1
:

o... 7411.11„.. : 21.123,41-- 8
.

6.. 18110 124 .
260 311111. 15500 3 1- »1-12. 50 21501> - 215011 2511125 x

1
.

75-1» --:-1-.-,-,- 125 4 -

1x. Großherzogthnm Nicckleuburg-Stceliß (-).

x. Großhcrzogthum Oldenburg.
261.1 oldenburg. . . . . .1 254721891 6
1 -- 147152.„29182.,.11112.1 3
1

9... 7718161211241 6
1 11.140,42,94. - 1 25.2641 1, 141 4, 44125126...95|-



43 Das Gewerbegericht. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 8. {}|

"h" | Von denanhängt d- de giggewordenen| Dauer de
r

sie (rt b launa.durch:
Seelen- ä " | tagenhatteneinenStreitwerth | ““ rt derErledigung,durch

Gewerbegericht zahl |- - S - - - - … 5 = Zä– e
s -- E.. : 3 S. 2 . . 2 -- *- - E - - - - - - - Q - 2 -E" * -- “: t:

Nr. | (Dle mit * bezeichneten des SF EFSF | SE / F . S

- 3,5 | SE EE JE EZF FFF- E - - E | *

gehenüberdenGemeinde-| 3. SEEF F SE / S S SS | 5 E
-

FF " ### F EE ZE | #

beurthinau) |"|EFFF - - - - - - | | | | | | # # # # # # #
# | | #- - C- - - - --

zurrs.
######## - = = + | -- * =

- s"-F. - - - E | | #

| _ _ _l "El " h _ / _ / 1 / 1 / ". . l / 1 / “T _ / _ / 1 / 1 l“

1 | 2 L - L
XI. Herzogthum Braunschweig.

26:2. I Braunschweig . . . . | 115138 |457 8 1319 680100214 3
2

6
0

1
4

30| 281604136293 4
8

10a22 5
5 – – | 93 20 2 0 2 5, 8, 184 461 :253 Blankenburg. . . . . |ca.5200| 49 1836, 1
5
| 30%| | 13 26%| 4 | 8 | 50 –

264. | Helmstedt " . . . . . | 3000| 7 | 2 – | 7 77, 1 11 – – | 1 11, 9100 – – |– | – - - – | 1 114– – | 1 | 11 3 33 | 9265. | –, BergGG. . . | – |– | – – – – – – – – – – |– – – – – – |– | – – – – | – |– | – |– | - |– | – I – II –

266 | Schöningen. . . . . . | 8 100 | 9 4 – |– – – F, + - - - – – – – | – | 7 | 53, – – =- –| – | 2 | 1:1267. | Wolfenbüttel. . . . . | 15525 | 11 | – – 8, 2 1s, – | - | 1 %, 872, 2 1s, 1 %, ist – – " 'T | - | | | | | | | |

XII. Herzogthum Sachsen-Meiningen.
268. 1 Saalfeld i.Thür. . . . | 10.0001 38 5 – | 17 | 43, 13 33 6 15, 3 74 3888, 5 11, – | – | 27 62 3 7, 4, 9, 1 2 2 4, 6, 13, 43 –

XIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg (–).

XIV. Herzogthum Sachsen-Koburg-Gotha.

2 | otha . . . . . . . . | i | 14 | - | # #29 + 3 1 % | 4 |1" „ . . . " " - -- | | # 1 0 : . . ." -| 1 S -270. | Koburg) . | 18688 | 25 – 2
3 65) 9 25 1 2 2 5| 11:3, 19 50 2 6| 16 45 – – | 0 25 – 1 – 3 8: 7 20 | 3 | –271. | *Oeslau . 2706 | 9 – |– | ? | – – " ? | – " ? – | 2 – 3 | – " ? – "| 2 25,"– – | 2 25 – – – –“ 4 50, | 8 | –

XV. Herzogthum Anhalt.
272. | *Deffau . . . . . . . | 42305 | 78 4 11 36 43, 36 43, 5, 6, 6 7„| 58 66, 22,25, 7 8„I 33 37%– – 19 21, 2 2, 8, 9, 25,28, 87| 1

XVI.–XVIII. Fürstenthümer Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck (–).

XIX. Fürstenthum Renft ä. L.
273. Greiz . . . . . . . | 2 000 70 5 – | 41 57, 24 33, 4, 5, 2 2„I 65 86, 9, 12, | 1 1 I 28 37. – | – | 20,26, 8 10: 4 54 15 20, 75 –

XX. Fürstenthum Reuß j. L.
274. | *Gera . . . . . . . . | 62044 | 206 10 – 10448, 82 38, 20 9, 10 4, 1567 „ 47 21, 15 , 90 41, – | – | 53 24, 10 46 18 8, 47 21,„I218 2

XXI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe. (–).

XXII. Fürstenthum Lippe.
275. | Lemgo . . . . . . . | 8200| 23 2 – | 1976, 6 24%– – – – | 9 36 7 28% 936, 1 1 4, – |– | 7 28%" 1 4, 12 48, 4 16,1 25 –

XXIII. Freie und Hansestadt Lübeck.
276.| *Lübeck . . . . . . . | 83324 | 89 5 – | 26, 31, 39 47 10 12, 8 2„| 76 79, 13 13, 7 7„I 50 52, – – 7 28, – – – – | 19 19, 96 –

XXIV. Freie Hansestadt Bremen.
277. | "Bremen . . . . . . . | 173600| 586 19 – |31952,199 32, 54 8, 33 5„I 508 – , 611– 16 – |221| 37,1– 1 – 16127, 7 1, 52, 8, 14424,-|585| –

Zß. | Bremerhaven. . . . . | ist | # –“ – | s 45" i7 26 11 21" - " " 60, 15
,

20, 7.10, 2 – - "Wo30" i " " ; 4' s | t | –
XXV. Freie und Hansestadt Hamburg.

279. | Hamburg . . . . . . | 6350852519145 313m48 809 30 400 15, 157 5„I180967, 598,22, 262 94 l„ 48,129 4,400 15, 65 2,210 7,564 21,2669| 11
XXVI. Reichsland Elsaß-Lothringen.

280. | Straßburg(Kais) . . . | 1353131 218 – | ? " – – ? – ? – ? – ? – 110831, – 6931,– - - - - - - - -281. | *Thann (Kai.) . . . . |ca. 8 –| – # | – # – |–| # – 1 – 3 –| – – – – – 2 44 47| –

282.
'',

1 : " 1
5 – | º | – ? 1 – 3 – º | – | ? – 1 – 2 – | 9 60% – – 0%– – – – – – | 15 | –

283. | *Mülhausen(Kaif) . . . ca.70.000 327 | – – ? – – | ? – ? – ? – | 81 24-s– – 125 37 – – – – 123 37, 32 –

| - | - - - - - - - - | - - - - – | 63|30% – – | 74 364– – | – | – 67 82 204| –284. [ *Metz(Kais) . . . . . Ica 14 203 | –

*, Seit 23 Auril 1896.
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*Neue Gcwerbegerichte in Dcutfäjland. Außer den 284 Ge- . durch einftimmigen Befchluß des ?tits-fchuffes zngeroählt worden.

werbegerichten. welche unfere Statiftik anfioeift. 1uaren zur Zeit der Die nnnniehrige Zufamrnenfeßung des LtnsfikhuffeS if
t die folgende:

Anfftellung diefer Statiftik nach amtlicher Auskunft bereits fiir 1 l)r.“ Gaßner. Oberbiirgermeifter. Mainz; l)r. Flefch. Stadtrath.

7 weitere Gewerbegerichte Statuten genehmigt. aber noch nicht i
1
1

Frankfurt axM. (Gefchaftsfijhrer); u, Schulz. Magiftratsaffeffor.

Kraft getreten. nämlich für: Ortelsburg (LD-Ve.), Hof (Bayernx Berlin ; Menzinger. Rechtsrath. Plüncheir; ])1-. Hartenftein. Stutt

Lirdioigsbnrg. Ehingen und Schwenningen (Württemberg). Sonne- gott; Boerkh. Stadtrath. Karlsruhe; l)r. Wagler. Stadtrath.
berg (SaGfen-Mein.). Zeulenroda (Neuß L.). Zeitungsnachrichten Leipzig; Fink. Senator. Hannover.

zufolge if
t

ferner die Errnhtung eines Gewerbegeriäits befchloffen Der Redaktionsausfihuß bcfteht unverändert aus: Stadt
in Elfterberg i. V. (Kgr. Sachfen). rath l)r. Flefch. Frankfurt a/Pt.. und Magiftratsciffeffor Cairo.

Berlin. An Letzteren (Berlin AW.. Thurniftr. 309) find alle die
Verband deutfcher GewerbegeriGte. Zufammenfeßutig der

*

Redaktion des» ..GewerbegeriGts" betreffenden Sendungen zu

Ausfchiiffe. Nachdem Stadtrath Büttner. Leipzig. behufs Ueber- adreffiren.
nahme eines anderen ftädtifchen Dezernats die Leitung des dortigen Beitrittserklärungen find 511 riihten an den Gefchäfts

GewerbegeriGtZ niedergelegt hat. if
t an feine Stelle fein Nachfolger. führer des Verbandes: Stadtrath l)r. Flefch. Frankfurt 11./M..

Stadtrath ])1-. Wagler. auf Grund des F. 5 der Verbandsfaßungen Clefernhof.

i
("La-el5101111111112Verlagtn LinkinWnxotauerfttaße4

4
i. - 016111615.1 Julius Stttenfetdiin 8131111111.)Kerantiuofctttazfür die510151116111l)r. J. *Jfaftrowtn Charlottenburg-Lettla
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Rechtsprechung.

-

Zahlung des Lohnes durch Hingabe verschlossener Düten.
Wer hat zu beweisen, ob die Düte vollzählig war? (Urtheil
des Gewerbegerichts Dortmund, Vorsitzender: Gerichtsaffeffor Gerstein)
Entsprechend der Vorschrift des §.20 der bei dem Eisen- und Stahl

werk H. geltenden Arbeitsordnung wird den Arbeitern der verdiente
Lohn in verschlossenenLohndüten überreicht; auf der einen Seite dieser
Düten is

t

die Abrechnung betreffs des Lohnes aus den Lohnlisten an
gegeben; der dieseRechnung abschließendeBetrag soll in der Düte enthalten
sein. Die Einzahlung dieser Beträge in die Düten geschieht in folgender
Weise: Ein Beamter der Werke zahlt den durch die Lohnlisten ermittelten
Betrag des Lohnes aus, ein zweiter Beamter, welcher keine Kenntniß
davon hat, welche Beträge zur Auszahlung gelangen sollen, notiert die
vom erstenBeamten ausgezahlten Beträge der Reihe nach auf einem
Kontrolbogen, ein dritter Beamter füllt die Beträge sodann in die
einzelnen Lohndüten und klebt letztere zu. Kläger hat sich noch am
Abend nach der am 12. Januar 1897 erfolgten Löhnung bei dem
Rechnungsführer der Beklagten darüber beschwert, daß in seiner Lohn
düte, deren Abrechnung mit einem Betrage von 27,20... abschließt,
20.4. gefehlt hätten. Kläger verlangt in dieser Klage die Auszahlung
dieses Betrages. Der Betrag wurde ihm zugesprochen.
Gründe: Die Hingabe einer verschlossenenDüte kann nicht ohne

Weiteres als Zahlung angesehen werden. Vielmehr gilt die Ueber
reichung der Düte nur unter der Voraussetzung als Zahlung des
Lohnes, daß in dieser Lohndüte der darauf notierte Betrag von
2720 ... thatsächlich vorhanden war. Es is

t

Sache der Beklagten,

welcher diese Behauptung aufstellt, den Beweis hierüber anzutreten
und den positiven Nachweis zu liefern, daß in der hier frag
lichen Lohndüte der bestimmte Betrag von 27,90 „1. einge

schloffen war. Von der Verpflichtung, diesen bestimmten Beweis im
einzelnen Falle zu erbringen, wird si

e

nicht durch die allerseits zu
gestandeneThatsache befreit, daß si

e

im Allgemeinen die erforderlichen
Vorkehrungen getroffen hat, um die Einzahlung in die Düten möglichst
genau und der Abrechnung entsprechendvorzunehmen. Denn selbstbei
der peinlichsten Vorsicht is

t

e
s

nicht ausgeschloffen, daß wegen der
großen Anzahl der unmittelbar hintereinander erfolgenden Einzahlungen

in die Düten ein Irrthum oder ein Versehen sich ereigne. Diesen von
der Beklagten zu verlangenden Nachweis hat si

e

nicht erbracht, si
e

is
t

auch wohl kaum in der Lage, dies zu thun. Es bleibt also bei der
hier beliebten Ueberreichung des Lohnes in verschloffenenDüten in allen
Fällen die Beweislast zu Ungunsten des Zahlen den bestehen.

Akkordlohn. Ist die Klausel giltig, daß der Akkord
arbeiter, welcher den Akkord (freiwillig oder gezwungen)
nicht fertig stellt, nur Stundenlohn erhalten solle? (Urtheil
des Gewerbegerichts Frankfurt a. M., Vorsitzender: Affeffor Pohlmann.)
Der Eisendreher O. hatte bei der Fabrik O. im Akkordlohn ge

arbeitet. Der zuletzt übertragene Akkord waren 35Paar Spindeln, das
Paar zu 2 soJ. Auf den Gesammtpreis des Akkords von 98 ... hat
der Kläger im Abschlag als Taglohn 65 ... bekommen. Er be
hauptet, den Akkord bis auf einen geringen Theil fertig gestellt zu

haben, und verlangt den Gesammtreit des vereinbarten Preises mit

33 ... Beklagter beantragt Abweisung, weil Kläger einen Revers
unterschrieben hat, in dessenNr. 3 es heißt: „Werde ich einen Akkord
unterbrechen, freiwillig oder gezwungen, so habe ich für die bereits
darauf verwendete Arbeitszeit nur meinen gewöhnlichen Taglohn zu

beanspruchen.“ Den Taglohn habe der Kläger erhalten und deshalb
auf den Akkord nichts mehr zu beanspruchen.
Gründe: Die Bestimmung des Reverses hat, wie nicht bezweifelt

werden kann, den Charakter einer Konventionalstrafe. Ebenso unbe
denklich ist es, daß für den freiwilligen Austritt vor Beendigung des
Akkordverhältnisses der Arbeiter sich einer Konventionalstrafe unter
werfen kann. Die Bestimmung jedoch, daß die Konventionalstrafe auch
verfallen sein solle, wenn der Arbeiter gezwungen die Arbeit aufgeben
müsse, bindet ihm für alle Fälle, selbst für den des Kontraktbruchs des
Arbeitgebers, die Hände. Eine solcheweitgehende Bestimmung verstößt
daher gegen die guten Sitten und kann deshalb, auch wenn si

e

ver
einbart worden ist, auf Giltigkeit keinen Anspruch haben. Da der
Kläger gegen seinen Willen den Akkord hat unterbrechen müssen, so

steht ihm demnach trotz der Bestimmung unter Nr. 3 des Reverses für
die geleisteteArbeit der Akkord-Antheil zu.

Hat der Akkordarbeiter Anspruch auf Entschädigung für
die Zeit, während welcher er wegen Materialmangels still
liegen mußte? (Urtheil des Gewerbegerichts Stettin. Eingesandt von
Magistratsaffeffor Laubünger)

Kläger, ein Tischlergeselle, hatte behauptet, daß e
r

bei Herstellung

einer Garnitur längere Zeit, insbesondere einen ganzen Sonnabend,
habe stillliegen müssen, weil von Drechsler nicht die paffenden Füße
geliefert seien. Er verlangte Entschädigung für diese Zeit, die ihm zu
gesprochen wurde.
Gründe: Die Vereinbarung von Akkordarbeit is

t

im Allgemeinen
nicht dahin zu verstehen, daß der betreffende Arbeiter die Ausführung
einer bestimmten Arbeit übertragen erhält – in welchem Falle er viel
mehr als selbständiger Unternehmer dastehen und in kein Arbeitsver
hältniß zu dem Arbeitgeber treten würde – sondern vielmehr nur da
hin, daß die Leistung bestimmter Arbeiten den Maßstab für den Betrag
des dem Arbeiter zu zahlenden Arbeitslohnes abgeben soll, und so liegt

die Sache auch im vorliegenden Falle unzweifelhaft. Natürliche Vor
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acisfeßucig diefer Vereinbarung if
t dann aber, daß der Arbeitgeber den

Arbeiter dann auch in die Lage oerfeheti muß, ohne Aufenthalt flott
fortzuarbeiteu, daß der Arbeitgeber alfo insbefondere das nothwendige
Material dem Arbeiter bereithalten muß) denn fonft würde die Zuver
liiffigkeit jenes Mafzftabes vollkommen verfagen. Jiu vorliegenden Falle
hat nun der Beklagte das Material zu der Garnitur unzweifelhaft nicht
bereit gehabt. Nach der Beweisaufnahme if

t der Gerichtshof nicht
zweifelhaft gewefen, daß der Kläger in der That hat ftillliegen ncüffen,
bezw, doch mit dem Hin und Her der zur Aushülfe vorgenommenen
kleinen Hantirungen die Zeit nur hingebracht hat, die er hätte beffer
verwenden können, wenn der Beklagte das Material zur rechten Zeit
hergegeben hätte. Diefe Feftftellungeti rechtfertigen eine Verurtheilung
des Beklagten.

Hat der Arbeiter, der im Wochenlohn fteht, Anfpruch auf
Bezahlung von Ueberftundeu? Kann für Ueberftundeu, die
d'en Vorfchrifteu über einen Maximalarbeitstag zuwider
geleiftet find, überhauptZahlicng gefordert werden? (Urtheil
des GewerbegerichtsKönigsberg. Vorfcßender Bürgernceifter Brinkmann.)
Der Biickergefelle J. hat vom 2. bis 20. Juli 1896 gegen 7 M.

Wochenlohu außer freier Station bei dem Bäckermeifter T., iu Arbeit
geftandeu und in diefer Zeit foviel Stunden über die durch die Ver
ordnung des Bundesrats vom 4

.

?März 1896 für Nachtarbeit zugelaffene
Befchiiftigungszeit von zwölf Stunden gearbeitet, daß nach feiner Be
rechnung noch volle fünf weitere Arbeitstage von je zwölf Stunden

Arbeitszeit herauskomnieic. Er verlangt für diefe Mehrarbeit eine Ent
fchädigung von 2 M. für jeden Vtehrarbeitstag, zufancnien von t() M.
Die Klage wurde kofteupflichtig abgewiefen.
Gründe: Die Folgerung des Klägers: weil die Befchciftigccccgin

Bäckereien zur Nachtzeit auf zwölf Stunden begrenzt fei, könne er für
die Mehrftuciden befondere Entfchiidiguicg verlangen, if

t

unzutreffend.
Allerdings hätte er die Mehrarbeit verweigern können. Dadurch aber,

daß er die-Znicht gethan, hat cr einen Mehraufprncl) über den verab
redeten Wochenlohn ohne befondere Abrede nicht ercvorben, iuöglicher

weife fogar auch durch Abrede, weil gegen ein Berbotsgefeh verftoßend,

nicht erwerben können. Unter keinen Uniftäicden hat fich die Abrede
des Wochenlohnes ohne anderweite Abniachtcng in cine folche auf
Lohnzahlung nach Stunden verwandeln können.

Gleichheit der Kündiguugsfrift. Welche Folge tritt ein,
wenn ungleiche Friften bednngen find? Urtheil des Gewerbe
gerichts Berlin, Borfihender Ptagiftrats-Affeffor Schmieder.*)
Kläger hat bei Beginn des Arbeitsverhältniffes beim Beklagten ein

Schriftftück icnterzeichnet, Inhalts deffen er unter der Bedingung in
Arbeit trat, daß er ohne vorangegangene .tründigung zu jeder Stunde
des Tages entlaffen werden kann, wogegen ihm das Recht zuftehh am

Schluffe eines jeden Arbeitstages feine Entlaffcing zu verlangen 2c.
Kläger if

t nun am Anfang eines Arbeitstages entlaffen worden
und fordert jeht Lohnzahlccng für diefen Tag fowie weitere Tage an
denen er arbeitslos war.
Die Etttfcheidilng über diefen Anfprucl) hängt lediglich davon ab„

vb bezw. in tvelchemUmfang die Kündigungsabrede der Parteien giiltig

ift. Die Gewerbeordnung beftimmt im Ö
. 122, daß vereinbarte Kün

digungsfriften fiir beide Theile gleia) fein miiffen; „Vereinbarungen,

welche diefer Beftimmung zuwiderlaufen, find nichtig.“ Hiernach 'ift im
vorliegenden Falle die Vereinbarung daß Kläger ftiiicdlich, Beklagte:
nur am Schluife des Arbeitstages das Arbeitsoerhältuiß löfen dürfe,
nichtig. Wollte man nun annehmen, die ganze Kündigungsabrede fei
nichtig, es fei alfo über die Kündigung überhaupt rechtswirkfam nichts
vereinbart, fo würde nach F

. 122 der Gewerbe-Ordnung, erfter Satz.
die gefehlickje14 tägige Kündigung Platz greifen, es würde alfo der
Arbeitsvertrag unter einer Bedingung ftehen, die auszufckjließen die

Parteien gerade übereinftimmend gewollt haben. Diefer iiberein

ftimmeude Vertragswillen der Kontrahenten darf aber nicht einfach
iguorirt werden. Einig waren die beiden Kontrahenten darüber, daß
die gefehliche Kündigungsfrift acisgefchloffen werden follte, daß beide

Theile in kürzerer Zeit das Llrbeitsverhiiltniß einfeitig löfen können
follten, fi

e waren fogar noch foweit einig) daß diefe einfeitige Löfung
an jedem Tage zuläffig fein follte. Hätte es hierbei fein Bewenden
gehabt, fo ivürde die Kiindigungsabrede gültig fein und nicht gegen

h
. 122 eit. verftoßen. Nun aber hat fich Beklagter noch ein weiter

gehendes Jiecht ansbedicugem ohne dies auch dem Kläger zuzugeftehen.

Erft diefe Abrede oerftößt gegen das Prinzip der Gleichheit der
Kiindigungsabredem und deshalb if

t

auch nur diefe Abrede nichtig;

auch der Beklagte darf alfo nur ebenfoweit von der gefehlichen Kim.
digungsfrift fich entfernen wie der Kläger.

t"
)

Vergl. die Entfcheidung im ll. Jahrgang Nr. 2 Spalte 15,
welche die ganze Abrede fiir uugiltig erklärt, d
.
h
. 14 tägige Kündigungs
frift gelten läßt.

Man kann auch nicht etwa fagen, Parteien feien einig darüber
gewefen, daß ihr Vertragsoerhciltniß fo fchnell wie möglich lösbar fein
folle, die Incongruenz der Abrede beftehe alfo darin, daß der Kläger
länger an den Vertrag gebunden fe

i

als der Beklagte, nichtig fei alfo
diejenige Abrede, der zu Folge fiir den einen Theil eine längere
Kündigungsfrift feftgefeht fei als für den anderen. Borftehende Argu
mentation iviirde deshalb unrichtig fein, weil nicht Ansfchluß der
Kündigung das reguläre, die Norm ift, von der nur vertragsmäßig
abgewichen werden kann„ fondern weil nach F. 122 eit. eine 14tägige
Kündigungsfrift die Norm ift, von der die Kontrahenten eben nur
gleicht-beit abweichen dürfen.
Demnach durfte Kläger nicht,

fondern uur am Abend entlaffen werden. Da nun Kläger am Ver
trage fefthielh auch bereit war, feine Vertragspflichten zu erfüllen,

hieran aber durch den Beklagten, der ihn nicht mehr arbeiten ließ,

felbft verhindert ivurde, fo kann er nach Ö
. 86] Allgemeines Landrecht

l. Titel 5
,

ZF. 888, 889 Allgemeines Landrecht l. Titel 11 für diefen
Tag Schadenerfaß fordern. Mit feiner Mehrforderung if

t er dagegen

abzuweifen.

wie gefchehecc,am Morgen

Gutachten und Anträge.

Ann-ä e der GewerbegerichteGefahren der Jnnun svorlage.
Stuttgart, Frankfurt a. U

Z
.,

Berlin. Der ö eichstag hat die, die
Gewcrbegerichte bedrohenden Beftimmnngen der Jnnungsvorlage
in zweiter Lefung am 25. Mai angenommen, fich fodann aber
bis zum 22. Juni vertagt. Die Zwifcljenzeit muß noch von den
einzelnen Gewerbegerichteti benutzt werden, um diesbezügliche An
träge in Blenar- oder *Llusfchußfitzutigeit anzunehmen, und fi

e an
die Landesregieruugen) an das Reichsamt des Innern, fowie an
den Reichstag gelangen zu laffeu. Nach Stuttgart und Frank
furt a. M. (vergl. Soziale Praxis Nr. 33 und 34) hat jeht auch
der Ausfchuß des Berliner Gewerbegerickjts i

n feiner Sitzung vom
28. Mai mit allen gegen eine Stimme einen von je 30 Arbeit
geber- und Arbeitnehmer-Beifiher geftellten Antrag zum Befchluß
erhoben. Der Berliner Antrag hat folgenden Wortlaut:
Die zuftändigenBehörden zu erfuchen,die Beftimmnngender Novelle zur

Gewerbe-Ordnung dahin abzuündern,daß Jnnungs-Sckxiedsgerichtean den
jenigenOrten nicht neu errichtetwerdendürfen, an denenGewerbegerichtebe
reits beftehenund daß nachdemInkrafttreten der Novelle erri teteInnnngs
Schiedsgerichteaufzulöfenfind, fofern für den betreffendenBezirk ewerbegeriwte
errichtetwerden. Dementfprectyendwird beantragt,einzufchalten:

Ö 81a. Aufgabe der Innungen ift: . . . 4
.

an Orten, für welche
keinGewerbeqeriehtiin Sinne des Gefehesvom 29. Juli 1890 errichtet

if
t oderwird, die Entfchcidung von Streitigkeiten der im Z 3 des Ge

werbegeriaits-Gefehesvom 29. Juli 1890(ReiehsgefehblattS. 14i) und
im Z583 des Krankenverficherungsgefehes(Reichsgefehblatt1892S. 379)
bezeichnetenArt zwifchenden Jnnungsmitgliedern und ihren Lehrlingen.
Z811). Die Innungen find befugt, ihre Wirkfamkeit auf andere

den Jnnungsmitgltedern genieinfcunegewerblicheIntereffen als die iin
Jnsbefondere ftehtihnen zu: . . , . . .

4
.

an Orten, für welchekeinGewerbegerichtinc Sinne des Gefeßesvom
29. Juli 1890errichtetift oder wird, Schiedsgerichtezu errichten.
Z911.. (eventuell) Die Entfcheidungender Innung (Z 81a Ziffer 4

)

und der Jnnungs-Scbiedsgerichie (Z811)Ziffer 4
)

find fchriftlichabzu
faffen,fie gehen in Rechtskraftüber, wenn nicht binnen einer Nothfrrft
von zehnTagen einePartei Klage bei dem ordentlichenGericht, bezw,
an Orten, fiir welche Gewerbegerichteim Sinne des Gefehes vom
29. Juli 1890errichtetfind oder tverden,beidemGewerbegericht,erhebt.

Ö 81a bezeichnetenanszudehnen.

Einigungziimter.

Einigungsömter in Frankreich 1896. Deu amtlichen Daten

zufolge fand da-Z Gefeß vom 27. Dezember 1892 über Einigungs
iimter nnd Schiedsgerichte in Frankreich wiihrend des Jahres 1896

in 104 Fällen Anwendung, davon in 6 Fällen vor Ausbruch des
Streiks. Die E-efammtzahl der Streiks betrug 476„ demgemäß
wurde in 21,86 Prozent der Streitfälle (gegen 20,44 Prozent in

1895) Zuflucht zu den gefeßmiißigen Einigung-Zämtern genommen.

In 57 Füllen gefchah dies feitens der Arbeiter) in 4 Fällen feitens
der ?Arbeitgeber in 4 Fällen feitens beider Streittheile und in 39

Fällen interoenirte der Friedensriclner ex otfieio. Was den Erfolg
der eiuigungsamtlichen Thätigkeit anlangt, fo wurde in 7 Fällen die

Arbeit vor
Beendigung

des Verfahrens aufgenommen, nnd zwar
nach Zuriicktrctecc er Arbeiter von ihren Forderungen in 5

,

nach
Llusgleichen in 2 Fällen; bei den übrigen 97 Fällen wurden in 44

die Einigungsverficche abgelehnt) und zwar 41n1al durch die Unter

nehmer und 3mal durch die Arbeiter. In 53 Fällen kam es zur
Konftituirung deS Eiuigungsamtes, das auch 21 Streiks im Ver
gleichswege beendete; in 22 anderen Fällen wurden fwied-?geriht
liche Anträge geftellt, die theils von den Unternehmern (12), theils
von den Arbeitern (2), theils von beiden (5) zurückgewiefen nnd

bloß in 3 Fällen angenommen wurden. - Die Varifer Breffe hat
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die erwähnten Daten mehrfach zu einem Angriff auf die Institution
der Einigungsämter ausgenutzt, die als völlig resultat- und werthlos
hingestellt wurden, indem auf den „eklatanten Mißerfolg“ der Ein
richtung hingewiesen wurde. Mit besserem Rechte hätte si

e

das
bezügliche französische Gesetz alsMißerfolg bezeichnen können, dessen
Bestimmungen wenig geeignet sind, die Einigungsämter populär
zu machen. Immerhin bleibt die Thatsache bestehen, daß die
Einigungsämter 21Streiks beigelegt. ImUebrigen ist es inFrankreich,
wie in Deutschland zu viel verlangt, daß sich das Institut in der
kurzen Spanne Zeit von vier Jahren schon hätte einbürgern sollen.
Innerhalb der Syndikate macht das Einigungswesen in Frankreich
übrigens ganz erfreuliche Fortschritte (vgl. die folgende Notiz).
Einigungsämter im französischen Buchdruckergewerbe. Die Buch

drucker und Verleger in Frankreich hatten auf ihrem Kongresse in

Marseille 1895 beschlossen, eine aus neun Unternehmern bestehende
Kommission zu delegieren, die beauftragt wurde, mit den Arbeiter
delegierten über gemeinsame Ordnung von Arbeitsfragen zu unter
handeln. Die gemischte Kommission tagte bereits verschiedeneMale,
und ihre Arbeit war eine allseits befriedigende. Sie trat Mitte
Mai anläßlich des Fachkongresses der Unternehmer inParis wieder
zusammen und beschäftigte sich mit der Frage der Streikverhütung.
Im vollen Einverständniß entwarfen die Arbeiter- und Unter
nehmerdelegierten die Grundzüge eines „Code“, der alle Fälle von
Differenzen zwischen Arbeitern und Arbeitgebern vorsieht und für
jede Eventualität, Verfügungen trifft, durch die der Streitfall er
ledigt werden solle, ohne daß e

s

zum Streik kommen dürfe. Es
wurde bestimmt, daß in den wichtigsten Centren der Industrie ge
unichte Regional-Kommissionen geschaffen werden sollen, die als
Einigungsämter und Schiedsgerichte nach dem Muster, das sich in

belgischen Kohlenrevieren bewährt hat, fungieren sollen.
Nachträgliche Maßregelung von Vertretern vor dem Einigungs

amt in Köln. Zu der diesbezüglichen Notiz in Nr. 5 dieses Jahr
gangs giebt die Kölnische Baumwollspinnerei und Weberei in einem
Schreiben an uns die Erklärung ab: „daß die Angaben dieses
Artikels von A bis Z unwahr sind.“ Wir verfehlen nicht, unsern
Lesern von diesem subjektiven Meinungsausdruck Kenntniß zu geben,
der freilich nicht ersehen läßt, was eigentlich berichtigt werden soll;
denn daß die in jener Notiz genannten Personen in der Fabrik
nicht wieder beschäftigt worden sind, wird nicht in Abrede gestellt.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Innungs-Schiedsgerichte in Deutschland. Im Jahre 1895 be
standen in Preußen nach den an das Handelsministerium er
gangenen amtlichen Meldungen 474 Innungs-Schiedsgerichte. Für
1896 fehlt eine Zusammenstellung, wenn auch die Zahlen aus
einzelnen Regierungsbezirken bekannt sind. Doch scheinen die
Zahlen, die nicht auf direkten Erhebungen beruhen, nicht völlig
zuverlässig. Die Innungsschiedsgerichte erscheinen um so zahl
reicher, je weniger entwickelt die Industrie in einem Bezirk ist. Am
zahlreichsten sind si

e

im Bezirk Marienwerder, in welchem 1895
165 Innungsschiedsgerichte bestanden haben sollen. Es folgen:
Regierungsbezirk Schleswig mit 54, Magdeburg 48, Oppeln 46,
Frankfurt a/O. 35, Breslau 24, Potsdam 20. In den westlichen
Provinzen finden sich Innungsschiedsgerichte nur vereinzelt. Aus
dem übrigen Deutschland können wir folgende Zahlen mittheilen:
im Königreich Sachsen bestehen 73, in Braunschweig 30,
Bayern 15, Reuß ä

. L. 7
,

Anhalt 5
,

Sachsen-Weimar 4
,

Groß
herzogthum Hessen 3

,

Sachsen-Altenburg und Lippe je 1
,

in den
übrigen Staaten keins. Die Zahlen aus Baden sind uns nicht
bekannt geworden. Das statistische Jahrbuch deutscher Städte
zählt für 1893 unter 42 deutschen Städten mit mehr als 50000
Einwohnern in 24 Städten 77 Innungsschiedsgerichte.
Reichsgesetzliche Bestimmungen über Lohnbücher und Arbeits

zettel. Das Eintreten der deutschenGewerbegerichte für eine schrift
liche Festlegung der Arbeitsbedingungen in Form von Lohnbüchern
und Arbeitszeiteln hat jetzt den Erfolg gehabt, daß die Reichs
regierung den Versuch macht, im Wege der Gesetzgebung für den
Bundesrath die Vollmacht zur Einführung von Lohnbüchern und
Arbeitszetteln zu erlangen. Der dem Reichstag gegen Ende der Session
noch vorgelegte Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der Ge
werbeordnung und des Kranken-Versicherungsgesetzes is

t

zwar zunächst
durch die Mißstände in der Berliner Konfektion veranlaßt, jedoch all
gemeingehalten. *) Der diesbezügliche §. 114a des Entwurfs lautet:

*) Vergl. über den Entwurf: „Soziale Praxis“, Nr.35 des laufen
den Jahrgangs.

Für bestimmteGewerbe kann der Bundesrath Lohnbücheroder Arbeitszettel
vorschreiben, in denenArt und Umfang der übertragenenArbeit, bei Akkord
arbeitdie Stückzahl, ferner die Lohnsätzeund die Bedingungen für die Lieferung
von Werkzeugenund Stoffen zu den übertragenenArbeiten von demArbeitgeber
oder dem dazu Bevollmächtigtenzu beurkundensind.– Auf die Eintragungen
findendie Vorschriften des § 111Absatz 2 bis 4 entsprechendeAnwendung. –

Das Lohnbuch oder der Arbeitszettel ist von dem Arbeitgeber auf seineKosten

zu beschaffenund demArbeiter nachVollziehung der vorschriebenenEintragungen
vor oder bei der Uebergabeder Arbeit kostenfreiauszuhändigen.– Die Ein
richtungder LohnbücherundArbeitszettelwird durchden Reichskanzlerbestimmt.– Die von demBundesrath getroffenenAnordnungen sinddurchdas „Reichs
Gesetzblattzu veröffentlichenund dem Reichstagebei seinemnächstenZusammen
tritt zur Kenntnisnahmevorzulegen. -
Der hier in Bezug genommene § 111 Absatz 2 bis 4 handelt

hauptsächlich von dem Verbote, die Eintragung mit geheimen
Merkmalen zur Kennzeichnung des Arbeiters zu versehen. In der
Begründung des Entwurfs heißt es:
„Im Allgemeinen wird die Einführung von Lohnbücherngegenüberden

Arbeitszetteln aus dem Grunde den Vorzug verdienen,weil durchLohnbücher
derGefahr desVerlierens einzelnerBescheinigungenbis zu einemgewissenGrade
vorgebeugtwird. Auch wird dadurch nicht nur ein Beweismittel für etwaige
Lohnstreitigkeitengeschaffen,sonderndemArbeiter aucheine, im Interesse einer
geordnetenWirthschaftsführung erwünschteund sichereUnterlage für die Be
rechnungseinesJahresverdienstes an die Hand gegeben. Immerhin ist e

s

nicht
ausgeschlossen,daß die Einführung von Lohnbüchernsich in einzelnenGewerben
weniger empfiehlt. Der Entwurf schlägtdaher vor, stattder Lohnbücherauch
die Einführung von Arbeitszetteln zu gestatten. Die Bestimmungdarüber, o

b

LohnbücheroderArbeitszettel zu verwendensind, oder ob dem Arbeitgeber die
Wahl zwischenbeiden gestattetwerden soll, wird demBundesrath zu überlassen
sein. Auch über den Inhalt der Beurkundung wird sichinnerhalb gewisservor
zuschreibenderGrenzen nur unter Berücksichtigungder besonderenVerhältniffe in

den einzelnenIndustriezweigeneine sachgemäßeRegelung treffen lassen.“
Wenngleich eine Durchberathung des Entwurfs in der dies

maligen Session nicht recht möglich sein wird, so is
t

doch zu

erwarten, daß die Einbringung im Herbst d
. Js. wiederholt

werden wird.

Einbehaltung der Invalidenversicherungs-Karte. Seitens des
Vorsitzenden eines hessischen Gewerbegerichts is

t

folgende Anfrage
an uns gelangt:

„In Hessen werden die Invaliditätskarten durch die Krankenkaffe
bezw. Gemeinde-Krankenrersicherung aufbewahrt und durch dieselben auch
die Marken verklebt. Ein Arbeiter einer Baufirma hatte nun unbestritten
zuwider der Arbeitsordnung die Arbeit verlassen und war darnach
gemäß §. 124b der Gewerbeordnung schadensersatzpflichtig. Er suchte
nach Arbeit und mußte zu diesem Behufe nach Mainz; da hätte e

r

Arbeit erhalten, wenn e
r

seine Quittungskarte gehabt hätte. Deren
Herausgabe wurde ihm jedoch von der Gemeinde-Krankenversicherung

auf Veranlassung der Baufirma verweigert, und zwar war beabsichtigt,
erst ' Ablauf der vertragsmäßigen Kündigungsfrist die Karte herauszugeben.

„Ich habe Vergleich nach langem Widerspruch mit folgender Moti
virung herbeigeführt:

„Die Firma hat Anspruch auf Schadensersatz wegen Ver
lassens der Arbeit (§. 124b). Der Arbeiter hat Anspruch aufEr
stattung des Schadens, der ihm durch Verweigerung der Heraus
gabe entstanden (§. 108 des Invaliditäts- und Altersversicherungs
gesetzes). Durch Aufrechnung resultiert die Vergleichssumme.“

Es wäre mir angenehm, Ihre Ansicht über die Verweigerung der
Herausgabe der Karte zu hören und o

b Sie etwa schon eine derartige
Entscheidung gefällt haben: daß auch bei vertragswidrigem Verlassen
der Arbeit die Quittungskarte nicht zurückbehalten werden kann.“

*** Diese Anfrage is
t

von uns zwei Gewerbegerichts-Vorsitzenden
mitgetheilt worden, welche d

ie

verschieden beantwortet haben.
A.

Eine Entscheidung über die Frage wegen der Verweigerung der
Herausgabe der Invaliditätskarte hat das hiesige Gewerbegericht m. W.
noch nicht getroffen. In den vorkommenden Streitfällen habe ich mich
bei den Vergleichsverhandlungen u

. j. w. aber ganz auf den von dem
hessischenGewerbegericht eingenommenen Standpunkt gestellt. Meine
Deduktion war hierbei wesentlich die folgende:

§. 108 des Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetzes untersagt
dem Arbeitgeber die Zurückhaltung der Quittungskarte und macht ihn
für alle Nachtheile verantwortlich, welche aus der Zuwiderhandlung
entstehen; § 148 bedroht mit Strafe bis zu 300 ... diejenigen Per
fonen, welche eine Quittungskarte widerrechtlich vorenthalten. Der
Arbeitgeber, welcher eine Quittungskarte zurückhält, is

t

hiernach unter
allen Umständen schadensersatzpflichtig,strafbar aber nur bei widerrecht
licher Zurückhaltung. Nun hat der Arbeitgeber, der einen Arbeiter auch
nur einen Tag während der Kalenderwoche beschäftigt hat, für diesen
die Beiträge zu entrichten, und zwar durch Einkleben des entsprechenden
Betrages von Marken in die Quittungskarte. Dieses Einkleben, das
einen Theil der Lohnzahlung enthält, braucht natürlich erst bei dem
Lohnzahlungstermin zu geschehen (§ 101, § 10 Alters- und Invaliditäts
versicherungsgesetz). Bis dahin is

t

also die Zurückhaltung, sogar wider
denWillen des Arbeiters, gestattet(108*) und kann daraus noch nicht ein
mal ein Schadensersatzanspruch entstehen. Aber auch abgesehen hiervon
kann dem Arbeiter, dem die Invalidenkarte vorenthalten wird, doch, so

lange als er verpflichtet ist, in der Arbeit auszuharren, also so lange, als
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die Kündigungsfrist dauert, ein Schaden durch die Vorenthaltung nicht
entstehen,da er nicht berechtigt ist, während der Dauer der Kündigungs
frist ein anderes Arbeitsverhältniß einzugehen, vielmehr feine Arbeits
kräfte den Arbeitgeber, der zur Aushaltung des Vertrags bereit ist, zur
Verfügung zu stellen hat. Der Arbeitgeber, der die Karte, die ihm
auf die Dauer des Arbeitsvertrages übergeben ist, während der Dauer
des Vertrages behält, begeht keine Widerrechtlichkeit, auch nicht, wenn
der Arbeiter seinerseits sich dem Vertrag entzieht. Dies ändert sich
allerdings, wenn der Unternehmer nach Ablauf der Kündigungsfrist die
Karte zurückhält. Diese Retention is

t

widerrechtlich, weil si
e

den Be
dingungen widerspricht, unter denen die Karte ihm übergeben ward, fie

würde also einenSchadensersatzanspruch (und sogar einen Strafanspruch)
hervorrufen, wenn auch unter Umständen dem Anspruch des Arbeiters
möglicherweise der Entschädigungsanspruch des Prinzipals als Kom
pensation gegenübergestellt werden könnte.

B.

Dem Arbeitgeber sowie Dritten is
t

untersagt, die Quittungskarte
nach Einklebung der Marken wider den Willen des Inhabers zurück
zubehalten. Diese Bestimmung is

t

öffentliches Recht und striktzu inter
pretiren. Wer die Karte zurückbehält, macht sichfür alle Nachtheile ver
antwortlich (§ 108 Abs. 3 a. a.O) und strafbar (§. 148 Nr. 3). Die wider
Willen des Inhabers erfolgte Zurückbehaltung is

t
zugleich widerrechtlich

(cf. Just, Kommentar zum Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz).
Zu beachten is

t nur, daß der Inhaber einen Willen erklären muß, die
übergebeneKarte zurückzuerhalten, sei es, daß er si

e

selbst fordert, se
i

es, daß er die Hülfe der Polizei in Anspruch nimmt.
Die Ansicht, daß das Zurückbehalten der Quittungskarte bis zum

Ablauf der Kündigungsfrist kein widerrechtliches se
i

und den Arbeitgeber
nur, falls das Zurückbehalten wider den Willen des Arbeiters erfolge,
haftbar, nicht strafbar mache, vermischt m. E. Privat- und öffentliches
Recht. Nach Privatrecht kann m. E. auch nicht gesagt werden, daß der
einzelne Arbeiter verpflichtet ist, die Kündigungsfrist über zu ar
beiten. Wenn e

r kontraktbrüchig wird, giebt e
s

kein anderes Mittel,
als von ihm eine Entschädigung einzuklagen. Es giebt keinen Zwang,
der unmittelbar veranlassen sollte, daß der Arbeiter die Arbeit wieder
aufnimmt, weder einen polizeilichen, wie bei dem Lehrling, noch einen
gerichtlichen durch Geldstrafen. Der Arbeitgeber hat nur Anspruch auf
die Vermögensleistung durch den Arbeiter oder die Entschädigung
dafür. Will man schließlichdas Privatrecht allein berücksichtigen, so

muß man das Uebergeben der Karte als einen Hinterlegungsvertrag
auffaffen. Die Herausgabe einer hinterlegten Sache kann aber nicht
durch Gegenansprüche verhindert werden. Retention is

t

verboten, alle
Ansprüche müssen im Wege der Klage geltend gemacht werden. Gegen
diese rein privatrechtliche Auffassung würde sprechen, daß keine der
Parteien an einen besonderenHinterlegungsvertrag denkt, die Quittungs
karte vielmehr als Arbeitspapier übergeben wird, zu welchem si

e ge
worden ist.

C.

Wir möchten als unsere Ansicht hierzu Folgendes bemerken: Die
Quittungskarte soll und darf kein Arbeitspapier sein. Der Arbeitgeber
hat keinen Anspruch auf Aushändigung derselben. Nur bei der Lohn
zahlung muß si

e

der Arbeiter behufs Einklebens der Marken vorlegen.
Wenn §. 108 Absatz 2 des Invaliditätsversicherungsgesetzes nur das
Zurückbehalten der Karte nach Einkleben der Marke untersagt, so

is
t

damit nicht das Zurückbehalten bis zum Einkleben erlaubt. Denn das
Gesetzgeht davon aus, daß der Arbeiter bei der Lohnzahlung erst seine
Karte vorlegt; es will ihn sichern, daß e

r

si
e

sofort nach der Lohn
zahlung zurückerhält. In der Praxis hat sichfreilich der Brauch gebildet,
daß der Arbeitgeber sich gleich beim Dienstantritt die Karte übergeben

läßt. Es is
t

aber immer zu betonen, daß dies nur aus Bequemlichkeit
für beide Theile geschieht. Will der Arbeiter seine Karte nicht aus
händigen, so muß si

e

ihm belassen werden.*) Zur Vorlegung bei der
Lohnzahlung kann e

r

dadurch gezwungen werden, daß ihm andernfalls

*) Vgl. die in Nr. 9
1

der SozialenPraxis vom27.September1894abgedruckteEnt
scheidungdesGewerbe-GerichtsBerlin,wonachderArbeitgebernichtberechtigtist, denfest
angenommenenArbeiterum deswillenzu entlassenodernichteinzustellen,weil e

r

seine
Quittungskartenichtabgiebt.

zuschließen.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 36 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u

.

A.:
Handelshochschulen und Handelswissenschaft. Von Professor

Gustav Cohn.–Geschäftsumsätze der englischen Groß-Konsum
vereine 1896.– Börsennotierungen über Kirchhofs-Aktien in Edin
burgh; Erhebungen über den Kleinhandel in Deutschland;
Soziale Bethätigung der evangelischen Geistlichkeit; Erlaß des
Badischen Oberkirchenraths. – Städtische soziale Kommission

in Karlsruhe; Zuziehung von Fach-Sozialpolitikern. – Der
Arbeitsmarkt im Mai.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

gemeine Sozial- und Wirthschaftspolitik: Kommunale Sozialpolitik;

die Lohnzahlung bis zur Vorlegung der Karte verweigert wird. Der
wesentlicheZweckder eingehendenVorschriften in § 108 ist es, zu verhindern,
daß die Quittungskarte irgendwie als Legitimationspapier gleich dem
Arbeitsbuch des jugendlichen Arbeiters benutzt wird. Deshalb sind die
Fälle, in denen eine Zurückbehaltung der Quittungskarte widerWillen des
Arbeiters zulässig ist: „zwecks Umtausches, Kontrolle, Berichtigung, Auf
rechnung durch die zuständigen Behörden und Organe“, in § 108 Absatz 2

ausdrücklich aufgeführt. Unseres Erachtens macht sichdaher der Arbeit
geber strafbar und schadensersatzpflichtig, wenn e

r

die Quittungskarte
wider denWillen des Arbeiters um deswillen zurückbehält,weil dasArbeits
verhältniß noch nicht beendet ist. Eine andere Frage ist, inwiefern dem
Arbeiter durch die Einbehaltung ein Schade entstandenist. Da der Arbeit
geber fordern kann, daß der Arbeiter, so lange e

r

ihm noch zur Arbeit
verpflichtet ist, von einemanderen Arbeitgeber nicht beschäftigtwird (§ 123
Nr. 1

, § 125 Abs. 2 Gewerbe-Ordn), so entsteht vielleicht kein Schade,
ebenso wie dem Arbeitgeber durch den Vertragsbruch vielleicht kein
Schade entsteht. Das is

t

Thatbestandsfrage. Hier kommt es darauf
an, die Rechtsfrage scharf zu faffen.
Mittheilungen über gerichtliche Entscheidungen in dieser

Frage wären erwünscht (zu Händen des Redaktions-Ausschusses,
Berlin NW., Thurnstraße 30a).

Eine wohl weiter im engsten Zusammenhang stehende Frage,
diejenige der Zuständigkeit des Gewerbegerichts, is

t

in beiden
Aeußerungen nicht berührt. Das Gewerbegericht Berlin verneint
neuerdings seine Zuständigkeit (vgl. Blätter fü

r

soziale Praxis Nr. 57

vom 1
.

Februar 1894, sowie Urtheil des Landgerichts München in

gleichem Sinne in Nr. 39 vom 27. September 1893). Andere
Gewerbegerichte z. B. Stettin, Königsberg nehmen dem praktischen
Bedürfniß entsprechend ihre Zuständigkeit an, soweit die Klage
gegen den Arbeitgeber gerichtet ist.

Litteratur.

Dr. Julius Pierstorff: Die Carl-Zeiß-Stiftung, e
in

Versuch zur Fortbildung des großindustriellen Arbeitsrechts,

Sonderabdruck aus Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung. Leipzig,
Duncker & Humblot, Preis 1 . /

Die Schrift giebt eine höchstlehrreicheDarstellung der Gestaltung des
Arbeitsvertrags bei der kürzlich erfolgtenUmwandlung des Betriebs des fein
mechanischenInstituts Carl Zeiß in Jena in eineStiftung.*) Abweichendvon
der patriarchalischenAuffassungdes großindustriellenArbeitsverhältniffes, wobei
sichdie Wohlfahrtseinrichtung wesentlichals bloße Aleußerungdes Wohlwollens
der Unternehmerfür die von ihnen abhängigenArbeiter darstellt, is

t

der Versuch
gemacht,die RechtsstellungderArbeiter dem Unternehmergegenübergrundsätzlich
zu ändern, den Arbeiter von dem Wohlwollen des Unternehmers und seiner
Organe unabhängigzu stellen,jedeWillkür in derBehandlung der Arbeiter und
die HerrschafteinseitigerRücksichtenauf den jeweiligen Unternehmervortheilaus

Um dieseRechtsstellungder Arbeiter dauernd zu sichernund von
der Anschauungdes jeweiligen Betriebsinhabersunabhängigzu machen,hat der
Inhaber, ProfessorCarl Abbe, eine bisherigeUnternehmerstellungmit der eines
angestelltenMitgliedes der Geschäftsleitungder Stiftung vertauscht.–Mit Recht
weistder Verfasserdarauf hin, daß, ganz abgesehenvon den großenmateriellen
Zugeständniffender Stiftung, die Regelung des Arbeitsvertrages in dem
tiftungsstatutals Muster für alle großindustriellenBetriebe, insbesondereauch
für die Staatsbetriebe, gelten könne. Die Erfüllung der Forderung, daß der
Arbeiter nicht als der persönlich Untergebenebetrachtet,sondern in ihm eine
gleichberechtigteVertragspartei gewürdigtwird, erheischtkeinemateriellenOpfer
und is

t

dochdie Grundbedingungaller fruchtbarenSozialpolitik. Wie weit is
t

die Mehrzahl der Unternehmer noch von dieser Erkenntniß entfernt! Der
Charakter des großindustriellenBetriebes is

t

bei der Stiftung aufrechterhalten:

in die genoffenschaftlicheLeitung der Arbeiter geht der Betrieb nichtüber, an
der Stellung der Lohnarbeit im Organismus des Betriebes ist nichts geändert.
Der Verfasserbezeichnetdaher den Charakter der Stiftung als: antikapitalistisch
aber nicht sozialistisch.Der Stifter will den Schwächender modernenArbeits
verfaffungbegegnen,ohnedurch ein patriarchalischesSystemden Stolz des freien
Mannes im Arbeiter zu untergraben. Die kleineAbhandlung bildet einewesent
licheErgänzung des „Statuts der Stiftung“.

" Vgl. SozialePraxis Nr. 27,S. 60

Soziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände; Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse:
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen. – „Der Arbeitsmarkt.“ Mittheilungen der
literarischen Centralstelle für Arbeitsnachweis.
Die „Soziale Broris, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnersta

und kostet vierteljährlich2./ 50 %
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchjämmtlichePostanstaltenund Buchhandlungen
sowiedirektdurchdieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin w.
Mauerstr. 44).

„Das Gewerbe gericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfangvon %
,

Bogen Und is
t

durchalle Buchhandlungen,Spediteure
und Postämter(Potzeitungsnummer 2811a) zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdieVerlagshandlungM. 1,40.
Carl HeymannsVerlag in Berlinw. Mauerstraße44.– Gedruckt be
i

Julius Sittenfeld in Berlinw. – Verantwortlichfür dieRedaktion:Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin
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Rechtsprechung.

Welcher Lohnsatz ist dem Arbeiter zu gewähren, wenn
bei der Annahme nichts über die Lohnhöhe vereinbart ist?
(Beschluß des Gewerbegerichts Hanau. Urtheil des Gewerbegerichts
Berlin.)

1
. Das Gewerbegericht zu Hanau hat sich in einer vorjährigen

Plenarsitzung dahin ausgesprochen, daß in einem solchenFalle, wie es

auch in der Bijouteriebranche nach Mittheilung eines Sachverständigen
üblich ist, dem Arbeiter der Lohn zu gewähren sei, welchen er in seiner
letzten Stelle gehabt hat, vorausgesetzt, daß zwischen dem Austritt aus
der früheren und dem Eintritt in die neue Stelle kein zu langer
Zwischenraum liegt und der Arbeiter im Wesentlichen in derselbenWeise
wie früher beschäftigt wird.

2
.

Das Gewerbegericht Berlin (Kammer 3
,

Vorsitzender: Magistrats

Affeffor Cuno) hat über diese Frage folgendermaßen entschieden: Der
Malergehülfe K. war vom 21. bis 25. April 1896 bei dem Maler
meisterSch. beschäftigt gewesen; er forderte für 40% in der angegebenen
Zeit geleistete Arbeitsstunden Lohn, welchen e

r in Ermangelung
einer getroffenen Abrede mit je 45 Pfennig für die Stunde berechnete.
Der Beklagte erklärte, den bei ihm sonst üblichen Lohnssatz von

4
5Pfennig für die Stunde dem Kläger nicht gewähren zu können, weil

derselbe zu wenig geschafft habe. Er bewillige dem Kläger nur
30 Pfennig für die Stunde. Beklagter wurde zur Zahlung von

4
5 Pfennig für die Stunde verurtheilt. - -

Gründe: Mangels vertragsmäßiger Festsetzung eines Lohnsatzes
hat das Gericht den Betrag von 45 Pfennig für die Stunde für an
gemeffenerachtet, da dieser Preis in der betreffenden Werkstätte für
Gehülfen üblich ist. Mit seinemEinwande, der Kläger habe zu langsam
gearbeitet, konnte der Beklagte nicht gehört werden, denn der Lohn

sollte zweifellos nicht nach Maßgabe der geleistetenArbeit, sondern nach
Maßgabe der Stundenzahl berechnet werden. Wollte sichBeklagter vor
behalten, dem Kläger weniger als den üblichen Lohn der übrigen
Gesellen zu zahlen, falls er weniger als diese leiste, so mußte er dies
ausbedingen. Mangels Abrede gilt der in der Werkstatt übliche Lohn
als gewollt. Willkürliche Lohnfestsetzung nach subjektivemErmessen über
den Werth der geleistetenArbeit stehtdem Beklagten nicht zu.

Ist in der Arbeitsordnung eine Strafe für den Fall vor
gesehen, daß der Arbeiter die Arbeit verläßt, so ist diese
Strafe auch dann anwendbar, wenn als erwiesen angesehen
wird, daß er darauf ausgeht die Entlassung herbeizuführen.
(Urtheil des Gewerbegerichts Dortmund. Vorsitzender Rechtsanwalt
Dr. Röttgen)
Kläger hat vom 3.bis 24. März d

.J. bei der Verklagten als Dreher
gearbeitet. Auf Grund des §18 der Arbeitsordnung, welcher lautet:

„Ohne genügende Entschuldigung darf kein Arbeiter eineSchicht
ausbleiben. Bei wiederholtem Ausbleiben während ein und des
selben Monats kann der Ausgebliebene sofort entlassen werden.
Wer ohne genügende Entschuldigung mehr als zwei Tage aus
bleibt, verliert das Recht auf Weiterbeschäftigung und gilt als
widerrechtlich aus dem Arbeitsverhältniß ausgeschieden. In
diesemFalle sowie überhaupt in jedem Falle der Auflösung des
Arbeitsverhältniffes ohne Einhaltung der vereinbarten Kündigungs
frist verwirkt der Arbeiter den rückständigen Lohn bis zum Be
trage eines durchschnittlichen Wochenlohnes zu Gunsten der
Krankenkassedes Werkes“

wurde dem Kläger von der Verklagten bei einer Entlassung am
24. März der Lohn für 6 Tage abgezogen, während Kläger behauptet,
daß ihm, weil er, dem Verbot entgegen, bei der Arbeit geraucht habe,
nach der Arbeitsordnung nur der Lohn für 1 Tag als Strafe ab
gezogen werden könne. Er beansprucht daher den Lohn für 6 Tage
mit 13,50 Mark. Verklagte begehrt Abweisung, indem si
e

den § 18 auch
für anwendbar hält, wenn si

e

genöthigt sei einen Arbeiter zu entlassen;

si
e

hebt hervor, daß Kläger es gewesen, der das Arbeitsverhältniß durch
sein Verhalten aufgelöst habe, indem e

r

die verweigerte sofortige Ent
laffung dadurch habe erzwingen wollen, daß er dem Verbot entgegen
bei der Arbeit geraucht habe, wodurch die Exaktheit der Arbeitgefährdet
worden sei.

Das Gericht hat den Kläger abgewiesen.
Aus den Gründen: Die Auffassung der Beklagten, daß nach

der Arbeitsordnung die Verwirkung des rückständigen Lohnes bis zum
Betrage des durchschnittlichen Wochenlohnes in allen denjenigen Fällen
eintrete, in welchen die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Ein
haltung der Kündigugsfrist erfolge, namentlich auch dann, wenn die
Entlaffung durch den Arbeitgeber ausgesprochen werde, is

t

unhaltbar.
Der Gerichtshof hat aber nach Lage der Sache angenommen, daß
Kläger e

s gewesen ist, der das Arbeitsverhältniß aufgelöst hat. Es
unterliegt keinemBedenken, daß eine „Auflösung“ im Sinne der Arbeits
ordnung nicht nur durch ausdrückliche Erklärungen, wie Abforderung
der Entlassungspapiere oder dergleichen, fondern auch durch konkludente
Handlungen und Unterlassungen erfolgen kann. Zur Annahme, daß
solcheHandlungen vorliegen, bedürfe e

s

nicht einmal des Fernbleibens
aus der Fabrik, auch das Benehmen des Arbeiters an der Arbeitsstelle
und bei der Arbeit kann, wenn e

s in schroffen Widerspruch stehtzu den
ihm nach dem Arbeitsvertrage obliegenden Pflichten, zu der Ansicht be
rechtigen, daß er das Verhältniß auflösen will. Im vorliegenden Fall

is
t

ersichtlich, daß der Kläger darauf ausgegangen ist, seine Entlassung

zu erzwingen. Als ihm sofortige Entlassung unter Hinweis auf die
Arbeitsordnung verweigert wurde, hat e

r

zunächst gefeiert, dann aber
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sich in einer Weise an die Arbeit begeben, welche, wie er wußte auf
dem Werke der Beklagten nicht geduldet werden kann. Wenn er trotz
Verbot das Rauchen nicht unterließ, so zeigte er damit, daß er die
Firma zwingen wollte, ihm das Weiterarbeiten zu untersagen, daß er

also vorsätzlich die sofortige Aufhebung des Arbeitsverhältnisses herbei
geführt hat. Unter diesen Umständen is

t. Kläger der den Vertrag Auf
lösende und die Aushändigung der Papiere und Verweisung des Klägers
von der Arbeitsstelle nur eine Folge der Willenserklärung des Klägers

Vollmacht. Ist der Arbeitgeber haftbar, wenn e
r

einen
Vertreter bevollmächtigt hat, Arbeiter mit Beschränkning
der gesetzlichen Kündigungsfrist anzunehmen, der Bevoll
mächtigte aber ohne solche Beschränkung engagiert hat?
(Urtheil des Landgerichts Berlin, Kammer 8)
Unter Abänderung des Urtheils des Gewerbegerichts wurden die

Kläger mit ihrer Klage auf Entschädigung wegen kündigungsloser Ent
laffung abgewiesen, obwohl mit ihnen eineVereinbarung über Beschränkung
der gesetzlichenKündigungsfrist nicht getroffen war
Gründe. Die Kläger sind in das Arbeitsverhältniß bei dem Be

klagten nicht durch Abreden mit diesen selbst, sondern durch Abreden
mit den von ihm beauftragten Werkmeister W. gewonnen worden.
Letzterer war bei Abschluß des Arbeitsvertrages Bevollmächtigter des
Beklagten, die von diesem ertheilte Vollmacht zur Annahme der Arbeiter
erstrecktesichnur auf die Annahme von Arbeitern für eine bestimmte,
binnen Kurzem fertig zu stellendeAnlage derart, daß die Dauer der
Beschäftigung von der Fertigstellung dieser Anlage abhing und somit
die bestehendegesetzlicheKündigungsfrist von 1

4 Tagen ausgeschlossen

war. Wenn also wirklich die Kläger, wie si
e

behaupten ohne jede Be
schränkung als Arbeiter angenommen worden sind, so is

t

von diesem
Bevollmächtigten des Beklagten die Grenze des Vollmacht-Auftrages

überschritten worden. Dies steht den Klägern entgegen, da si
e

in der
Lage waren, beiAbschluß des Vertrages sichüber den Inhalt des Voll
machts-Auftrages zu erkundigen und ihrerseits nicht behauptet ist, daß
ihnen etwa bestimmte, dem Inhalt des Auftrages entgegenstehendeAn
gaben gemacht worden sind, denn ihre eigenenAnführungen deuten darauf

hin, daß über die Art und Dauer der Beschäftigung überhaupt Nichts
vereinbart worden ist.

Dem Beklagten gegenüber wäre der Entschädigungsanspruch nur
dann begründet, wenn die angeblich uneingeschränktgescheheneAnnahme
der Arbeiter einem ausdrücklich erklärten Auftrage entsprochen hätte,

oder späterhin mindestens stillschweigend von ihm genehmigt worden

U
)

(NTC.
Anmerkung: Das Landgericht spricht sichnicht darüber aus, wie

seine Entscheidung mit §. 122 der Gewerbeordnung in Einklang zu

bringen ist, welcher dem Vertragsverhältnis mangels besonderer Abrede
einen bestimmtenInhal giebt den Vertragswillen ergänzt. Charakteristisch
für die Anschauung des Landgerichts von den Vorgängen bei Annahme
von Arbeitern auf Bauten ist es aber, daß den Arbeitern zugemuthet
wird, sich nach dem Inhalt des Vollmacht-Auftrages des Poliers zu

erkundigen. Das sollte ein Arbeiter mal riskieren!

Haftet der Arbeitgeber für rechtzeitige Herausgabe der
Legitimationspapiere an den ausgetretenen Arbeiter? (Ur
heildes Gewerbegerichts Frankfurt a.M., Vorsitzender AssessorPöhlmann)
Das Gewerbegericht Frankfurt a

.M. hat am 6
.

Oktober einen
Arbeitgeber zur Zahlung einer Entschädigung verurtheilt, welcher einem
ausgetretenen Arbeiter die Legitimationspapiere nicht rechtzeitig heraus
gegeben hat. Die von ihm vorgebrachten Einreden, er habe die Papiere

nicht rechtzeitig gefunden, d
ie

dann später einem Stellenvermittler zu
geschickt,den Arbeiter überdies aufgefordert, nochmals bei ihm nachzu
fragen, wurden verworfen. In den Gründen wird ausgeführt:
Die Hingabe der Papiere seitens des Klägers an den Beklagten

und die Zurückbehaltung seitens des letzteren stellt sichdar, als ein mit
dem Arbeitsvertrage verbundener Aufbewahrungsvertrag. Der Beklagte
war daher mit Aufhören des Arbeitsverhältnisses verpflichtet, dem
Kläger die Papiere auszuhändigen. Wenn er, trotzdem ordnungsmäßig
gekündigt war, dies nicht thun konnte, als der Kläger den Dienst bei
ihm verließ, so gerieth e

r damit in Verzug. Der Kläger war nun nicht
mehr verpflichtet, irgend welche Schritte zur Erlangung der Papiere
selbst zu thun, sondern berechtigt zu verlangen, daß ihm dieselben
unmittelbar gegeben oder zugeschickt würden. Es kam deshalb auch
nicht darauf an, o

b

der Kläger am nächsten Tage noch einmal nach
einen Papieren nachgefragt hat oder nicht. Der Beklagte hat, nachdem

e
r

die Papiere gefunden hat, diese dem Stellenvermittler H. gesandt.
Hiermit hat e

r

sich von seinen Verpflichtungen nicht befreit; denn H
.

war nicht zum Empfang der Papiere legitimiert, und die Sendung an
einen beliebigen Dritten konnte dem Kläger nicht neue Verpflichtungen
auferlegen. Die Einrede des Beklagten, daß er die Adresse des Klägers
nicht gewußt habe, erscheintan sichunerheblich, da er si
e

hätte feststellen
laffen können, spätestens durch Nachfrage bei dem Kläger, als dieser

das Arbeitsverhältniß aufgab. – Ergiebt sich somit, daß der Beklagt
seiner Vertragsverpflichtung zuwider gehandelt hat, so folgt daraus
gegenüber dem Kläger eine Entschädigungspflicht.

Ist eine Entlassung gerechtfertigt, weil der Arbeiter den
revidierenden Polizeibeamten unrichtige Angaben über der
Betrieb gemacht habe? (Urtheil des Gewerbegerichts Stuttgart
Vorsitzender Dr. Hartenstein.)

Der BäckergeselleS. verlangt Entschädigung, weil er ohne Kün
digung entlaffen worden ist. Der Beklagte macht geltend, der Kläger
habe bei der polizeilichen Revision wegen Einhaltung des 12stündigen
Arbeitstages fälschlicherweise angegeben, e

r

müssejeden Tag eine halbe
Stunde zu lange arbeiten; deshalb habe er ihn entlassen.
Der Kläger beharrt darauf, daß seine Angabe wahr gewesen s

e
i,

Eine Feststellung ist unmöglich, da der Beklagte außer dem Kläger
keinen Gehilfen beschäftigt. Sie is

t

aber auch nicht nöthig, da, selbst
wenn die Angabe nicht richtig wäre, die Entlaffung darauf nicht gestützt
werden kann, weil keiner der in §. 123 der Gewerbeordnung genannten
Fälle vorliegt, und weil die Entlassung nur aus dem dort angeführten,
nicht aber aus beliebigen andern Gründen, die dem Meister genügend
erscheinen, zulässig ist.

Verfassung und Berfahren.

Ist für Streitigkeiten aus dem Lehrverhältniffe die Innungsbehörde
(Gewerbeordnung §. 97,4) oder das Innungs-Schiedsgericht (Ge

werbeordnung §.97a, 6) zuständig?
Nach § 1 der unter dem 16. Oktober 1893 genehmigten

Nebensatzung des Bundes der Berliner Buchdruckerei-Besitzer (Innung
betreffend das Schiedsgericht is

t

das Bundesschiedsgericht berufen
und ausschließlich zuständig für die Entscheidung von Streitigkeiten
zwischen den Bundesmitgliedern und deren Gesellen und Lehrlingen
im Umfange des §. 3 Abs. 1 des Reichsgesetzes betreffend die Ge
werbegerichte vom 29. Juli 1890. Auch hat in dem §. 44 des
Innungsstatuts eine darauf bezügliche Bestimmung Aufnahme ge
funden. In Folge dessen ist seitens des Kgl. Polizeipräsidiums zu

Berlin unter dem 18. November 1895 auf Grund der Gewerbe
ordnung § 100e angeordnet, daß Streitigkeiten aus den Lehr
verhältnissen der vorerwähnten Art auf Anrufen eines der streiten
den Theile von dem Schiedsgericht des Bundes auch dann zu

entscheiden sind, wenn der Arbeitgeber, obwohl er ein in der
Innung vertretenes Gewerbe betreibt und selbst zur Aufnahme in

die Innung fähig sein würde, gleichwohl der Innung nicht ange
hört. Dementsprechend hat der Bundesvorstand durch ein Rund
schreiben vom 16. Dezember 1895 die außerhalb der Innung
stehenden Inhaber von Buchdruckereibetrieben aufgefordert, ihre
Streitigkeiten aus dem Lehrverhältnisse durch das Bundesschieds
gericht entscheiden zu lassen.
Dieses' giebt zu rechtlichen Bedenken insofern Anlaß,

als es dem gesetzgeberischen Willen nicht entspricht, Streitigkeiten
aus dem Lehrverhältnisse der Entscheidung des Innungs-Schieds
gerichts zu unterwerfen. Solches geht unverkennbar aus §.79 des
Gewerbegerichts-Gesetzes vom 29. Juli 1890 hervor, wonach die
Zuständigkeit der Innungen zur Entscheidung von Streitigkeiten
zwischen Arbeitgebern und ihren Lehrlingen (Gewerbeordnung § 97
Nr. 4

,
§ 100e Nr. 1) sowie die Zuständigkeit der Innungs-Schieds

gerichte (Gewerbeordnung § 97a Nr. 6
,

§. 100i Abf. 2) durch
dieses Gesetz keine Einschränkung erleiden. Denn damit wird klar
und unzweideutig zum Ausdruck gebracht, daß in den durch die
Gewerbeordnung eingeführten Spruchbehörden nichts geändert
werden, aber auch weiter, daß zwei unter sich verschiedene Spruch
behörden bestellt wurden und zur Entscheidung der Streitigkeiten
aus dem Lehrverhältnisse und aus dem Arbeitsverhältniffe jede

derselben unter Ausschluß der anderen nach dem gesetzgeberischen
Willen zuständig sein sollen, werden die Motive Seite 42/43 zu

dem Entwurfe §.72, welcher den Gewerbegerichts- Gesetzen §. 79
bildet, sowie der Kommissionsbericht S. 19 und der Stenographische
Bericht Seite 451 ff

.

ergeben.

Die Zuständigkeitsgrenze bestimmen mithin die durch die
Innungsnovelle vom 18. Juli 1881 in die Gewerbeordnung ein
gefügten §§. 97 und 97a. Von denselben enthält der §. 97 die
obligatorischen und § 97a die fakultativen Innungsaufgaben.
Nach §.97 is

t

Aufgabe der neuen Innung zu 4
. Streitigkeiten der

im §. 120a, (an dessen Stelle nach § 78 des Gewerbegerichts-Ge
setzesjetzt dessen § 3 tritt), bezeichnetenArt zwischen den Innungs
mitgliedern und ihren Lehrlingen an Stelle der Gemeindebehörde

zu entscheiden. Auf Grund der Gewerbeordnung §.98a muß das
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Innungsstatut Bestimmung treffen zu 2e über die Bildung der |
Behörden und dasVerfahren zur Entscheidung der im §.97 Nr. 4
bezeichneten Streitigkeiten. Daraus folgt unwiderlegbar, daß nur
der Innungsausschuß für das Lehrlingswesen mit der Entscheidung
derartiger Streitfälle befaßt werden soll und ferner, daß dessenZu
fammensetzung im Innungsstatute geregelt sein muß. Dies ergiebt
auch der Entwurf eines Innungsstatuts nebst Erläuterungen in der
Bekanntmachung vom 11. Januar 1882 (Centralblatt für das
Deutsche Reich, 247) sowie die dazu erlassene preußische Ministerial
Verfügung vom 9. März 1882
Der §. 97a “ die Innungen, Schiedsgerichte zu

errichten, welche berufen sind, Streitigkeiten der vorbezeichneten Art
zwischen den Innungsmitgliedern und deren Gesellen an Stelle der
sonst zuständigen Behörden zu entscheiden. Für die auf Grund
des § 97a zu errichtenden Schiedsgerichte regelt §. 100d die
näheren Bestimmungen. Nach letzteren müssen die Beisitzer je zur
Hälfte aus den Innungsmitgliedern und deren Gesellen entnommen
sein und wird der Vorsitzende von der Aufsichtsbehörde bestimmt.
Er braucht der Innung nicht anzugehören. Nach §. 98c sind die
erforderlichen Bestimmungen für das Schiedsgericht in Nebenstatuten
zusammenzufassen.

Der Zusammenhang aller dieser klaren und unzweideutigen
Rechtsregeln läßt als gesetzgeberischen Willen erkennen, daß
Streitigkeiten

a) aus dem Lehrverhältnisse nur durch Innungsmitglieder,
b) aus dem Arbeitsverhältnisse aber durch Innungsmitglieder
und deren Gesellen sowie einen Vorsitzenden entschieden

werden sollen, welcher der Innung nicht anzugehören
braucht.

Dies tritt noch mehr hervor aus den §§. 100e Absatz zwischen
Ziff. 2 und 3 sowie 100i Abs. 2. Denn auf Grund des § 100e
Ziff. 1 kann für den Bezirk einer Innung, deren Thätigkeit auf
dem Gebiete des Lehrlingswesens sichbewährt hat, durch die höhere
Verwaltungsbehörde nach Anhörung der Aufsichtsbehörde bestimmt
werden, daß Streitigkeiten aus den Lehrverhältnissen der im §. 3
des Gewerbegerichts-Gesetzes bezeichneten Art auf Anrufen eines
streitenden Theiles von der zuständigen Innungsbehörde auch dann
zu entscheiden sind, wenn der Arbeitgeber, obwohl er ein in der
Innung vertretenes Gewerbe betreibt und selbst zur Aufnahme in
die Innung fähig sein würde, gleichwohl der Innung nicht ange
hört, während auf Grund des §. 100f durch die höhere Ver
waltungsbehörde bestimmt werden kann, daß dergleichen Arbeit
geber unter Ziff. 3 zu den Kosten des von der Innung errichteten
Schiedsgerichts herangezogen werden dürfen. Ist diese Bestimmung
hinsichtlich des Schiedsgerichtes getroffen, so tritt das letztere auf
Grund der Gewerbeordnung §. 105c Abs. 2 an die Stelle der
sonst zuständigen Behörde, wenn dasselbe von einem der streitenden
Theile angerufen wird. Daraus erhellt, daß auch bei der Aus
dehnung der Zuständigkeitsgrenze auf außerhalb der Innung ver
bleibende Betriebsunternehmer streng unterschieden wird zwischen
der Innungsbehörde und dem Innungs-Schiedsgerichte. Aus der
Bestimmung in dem Abs. 2 hinter Ziff. 2 des §. 100e, wonach
nur die Kommission zur Prüfung der Lehrlinge zur Hälfte von
der Innung, zur Hälfte von der Aufsichtsbehörde berufen werden
soll, folgt unwiderlegbar, daß für die Innungsspruchbehörde des
§. 97 Ziff. 4 eine gleiche Zusammensetzung nicht gewünscht wurde.
Ist diesen Rechtsregeln die Anerkennung nicht zu versagen, so

muß man zu der Schlußfolgerung gelangen, daß es dem gesetz
geberischen Willen nicht entspricht, Streitigkeiten aus dem Lehr
verhältnisse der Innungsbehörde der Gewerbeordnung § 97
Ziff.4 zu entziehen und dem Innungs-Schiedsgerichte des § 97a
Ziff. 6 zu unterwerfen. Es würde deshalb weder der Lehrherr
noch der Lehrling vor dem Innungs-Schiedsgerichte Recht zu
nehmen und zu geben brauchen und ein über Streitigkeiten aus
dem Lehrverhältnisse gefälltes Erkenntniß des Innungs-Schieds
gerichtes nicht vollstreckbar sein, auch nicht rechtskräftig den be
theiligten Parteien gegenüber werden können. Auf Grund der
Civilprozeßordnung §. 513 würde die Entscheidung als auf einer
Verletzung des Gesetzes beruhend anzusehen sein, welche das Innungs
Schiedsgericht über Streitigkeiten aus dem Lehrverhältnisse trifft,
sowie nach dessen§ 542 der Nichtigkeit unterliegen, weil das er
kennende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war. Um nicht
Rechtsunsicherheit in die davon betroffenen Kreise zu bringen, er
scheint es deshalb geboten, durch ein Nachtragsstatut die Mängel
des gegenwärtigen abzustellen, wozu Gewerbeordnung § 98b Abs. 2
Ziff. 1, §. 98c, § 104 Abs. 3 die gesetzlichen Unterlagen bilden.
Daß weder der Innungsbehörde noch dem Innungs-Schiedsgerichte

der Ausgleich von Arbeiterausständen übertragen werden kann,

vielmehr hierfür ausschließlich das Gewerbegericht zuständig ist,
ergeben die stenographischen Berichte Seite 645, wonach Innungs
Schiedsgerichte nicht als Einigungsämter ausgebildet sind und
deshalb bei Streitigkeiten ' Innungsmeister und -Gesellen
kein Theil gehindert ist, ein Gewerbegericht als Einigungsamt
anzurufen.
Berlin. B. Hilfe.
Die Innungs-Schiedsgerichte in der Innungs-Novelle. Durch

die Schlußabstimmung über die Innungs-Novelle in der Reichstags
sitzung vom 24. Juni (vergl. die gleichzeitig hiermit ausgegebene
Nummer der „Sozialen Praxis“) wurden die Bestimmungen über
Innungs-Schiedsgerichte trotz ihrer weitgehenden Eingriffe in die'' bei Einführung von Zwangsinnungenunverändert gelassen. Es lagen dazu Anträge von den beiden Volks
parteien, sowie von der sozialdemokratischen Fraktion vor. Die ersteren
deckten sich in der Hauptsache mit den Vorschlägen des Verbandes
deutscher Gewerbegerichte und waren im Wortlaut theilweise den
Frankfurter und Berliner Anträgen entnommen (vergl. die vorige
Nummer des „Gewerbegerichts“); si

e

wurden nach einigen ober
flächlichen und unrichtigen Gegenbemerkungen des Abg. Gamp ab
gelehnt. Die sozialdemokratischen Anträge hingegen wurden an
genommen und bezeichnen wenigstens in einem Punkte einen Fort
schritt. Daß die Nothfrist zur gerichtlichen Anrufung gegen Ent
scheidung der Innungen und Innungs-Schiedsgerichte von 10 Tagen
auf einen Monat verlängert is

t

(§. 91), läßt sich zwar verschieden
beurtheilen. Einen zweifellosen Fortschritt bezeichnet aber die An
nahme des Antrages zu §. 91, wonach bei Verschleppung durch
die Innungs-Schiedsgerichte das Gewerbegericht (oder wenn ein
solches nicht besteht, das ordentliche Gericht) zuständig wird. Die
diesbezügliche Bestimmung im §.91 lautet:
„Die Anberaumung des erstenTermins soll innerhalb achtTagen nach

Eingang der Klage erfolgenund die EntscheidungnachMöglichkeit beschleunigt
werden. Wird die achttägigeFrist nichtinnegehalten, so kann der Kläger ver
langen, daß stattdes Innungs-Schiedsgerichts a

n

den Orten, wo Gewerbegerichte
bestehen,dieseund, wo solchenicht bestehen,die ordentlichenGerichteentscheiden.
Dies Verlangen is

t

dem darnach zuständigenGewerbegerichtoder ordentlichen
Gericht und dem Innungs-Schiedsgericht schriftlichmitzutheilen.“

Wenn die Gefahr, daß durch Vermehrung der Innungs-Schieds
gerichte eine Durchlöcherung der Gewerbegerichte eintrete, bestehen
bleibt, so is

t

immerhin bemerkenswerth, daß der preußische Handels
minister Brefeld erklärt hat, e

s

solle das Genehmigungsrecht dazu
benutzt werden, um Beeinträchtigungen der Gewerbegerichte zu ver
meiden. Die Gewerbegerichte werden daher gut thun, wo der Plan
eines Innungs-Schiedsgerichts auftaucht, die Angelegenheit von
Amtswegen in Plenar- oder Ausschußsitzungen zu erörtern und so

frühzeitig wie möglich in Form eines Antrages auf Grund §. 70,
Abs. 3 des Gewerbegerichts-Gesetzes bei der oberen Verwaltungs
behörde vorstellig zu werden. Hierbei wird auf die Erklärung des
Handelsministers Brefeld in der Reichstagssitzung vom 22. Juni
Bezug zu nehmen sein. Diese Erklärung hat folgenden Wortlaut:
„In der Gewerbeordnung– §.98c – ist ausdrücklichvorgesehendie Ge

nehmigungder Errichtung von Innungsschiedsgerichtendurch die Verwaltungs
behörde, welche die Genehmigung nach Ermeffen versagen kann. Wird die
Genehmigungaber nichtversagt, sondernertheilt, so ist Beschwerdedagegen a

n
dieLandeszentralbehördezulässig. Ichweiß alsonicht,daßda genügendeGarantie
nichtgegebensei,um in solchemFall, wo wirklich Bedenkenvorliegen, die Ge
nehmigungzu verhindern. In der Begründung der Bestimmung des §.98 c ist

sogar ausdrücklichgesagt,bei dieserPrüfung solle auf die örtlichenVerhältnisse
Rücksichtgenommenwerden. Da ist doch nicht zu besorgen,daß durchdie Er
richtung einesInnungs-Schiedsgerichts in der That ein störenderEingriff in be
stehendeVerhältniffe stattfindenkönne.“

Unzuständigkeit der Gewerbegerichte für Regreßansprüche. Daß
die Gewerbegerichte nicht zuständig sind in Fällen, in denen ein
Arbeiter das Arbeitsverhältniß ohne Kündigung verlassen hat, wegen
des Regreßanspruchs aus § 125 der Reichsgewerbeordnung gegen
den neuen Arbeitgeber zu entscheiden, erscheint zweifellos. Vom
Gewerbegericht zu Remscheid wird nun auf folgendes Bedenken
aufmerksam gemacht: Diese beschränkte Zuständigkeit führe zu

Weiterungen, die geeignet sind, den Anspruch der Verletzten in den
meisten Fällen illusorisch zu machen. Praktisch se

i

das Ergebniß
fast überall, daß der Arbeiter sichmit Rücksicht auf eine geringe
Pfändbarkeit von dem Gewerbegericht kontumaziren lasse, während
der neue Arbeitgeber vor dem Amtsgericht durch wirkliche und ver
meintliche Einreden die Entscheidung so lange hinziehe, daß von
einer wirksamen Bestrafung des Vertragsbruchs nicht mehr die Rede
sein könne. Wir verkennen nicht, daß diese Bedenken gerechtfertigte
sind, und würden eine eventuelle Erweiterung der Kompetenz der: sie auch nach dieser Richtung hin für sehr segensreichalten.
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Einigungsämter.

Einigungsämter am Gewerbegericht Mainz. Im Laufe des
Geschäftsjahres 1896 wurde das Gewerbegericht Mainz von den
vereinigten Bauarbeitern von Mainz und Umgegend zur Beilegung
der zwischen ihnen und den Bauunternehmern bestehenden Lohn
streitigkeiten als Einigungsamt angerufen. In der Sitzung des
letzteren vom 15. Juli 1896 kam eine Vereinbarung zu Stande,
durch welche die streitigen Punkte sämmtlich die wünschenswerthe
Erledigung fanden. – Am 9. März 1897 richtete die Lohn-Kom
mission der vereinigten Tüncher, Maler und Lackierer von Mainz
und Umgegend an den Vorsitzenden des Gewerbegerichts das Er
suchen, derselben zum Zwecke gütlicher Verständigung über die ge
forderte Lohnerhöhung und die gestellten Arbeitsbedingungen Ge
legenheit zur Aussprache mit ihren Meistern auf dem neutralen
Boden des“ zu geben. Auch hier gelang es ineiner Verhandlung, die am 11. März 1897 statthatte, über alle
streitigen Punkte eine Einigung zu erzielen. Nur die Lohnfrage
wurde offen gelassen und die Entscheidung über das von den
Meistern gemachte, eine Aufbesserung des Stundenlohnes um drei
Pfennige zusichernde Angebot der Beschlußfassung der betheiligten
Arbeitnehmer vorbehalten. Dieselben gaben sich späterhin auch da
mit zufrieden, so daß eine Arbeitseinstellung glücklich vermieden
wurde. (Jahresbericht des Gewerbegerichts Mainz)

Gutachten und Anträge.

für Dortmund. Das Gewerbegericht Dort
mund hat den Arbeitgebern durch öffentliche Bekanntmachungen
empfohlen, Samstags auf keinen Fall zu löhnen. Mit Rücksicht
auf den Mittwochs und Samstags stattfindenden Hauptwochenmarkt

is
t

den Interessenten der dringende Rath ertheilt worden, die
Löhnungen Dienstags oder Freitags erfolgen zu lassen. Maßgebend

hierfür war die Erwägung, daß der Sonnabend wegen des darauf
folgenden Sonntages für die Empfänger des Lohnes wohl am
ungünstigsten gewählt sei. Die Erfahrung lehrt, daß viele Arbeiter
der Verführung unterliegen, den erhaltenen Betrag im Anschluß an

die Löhnung oft bis in den Montag hinein im Wirthshause zu

verzehren: e
s wird ferner den Arbeitern erschwert, den erhaltenen

Lohn alsbald zur Anschaffung von Lebensmitteln u
.
f. w. zu

verwenden.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Gewerbegerichte in Belgien 1896. Das belgische Arbeitsamt
veröffentlicht nachstehendeDaten über die Thätigkeit der Prud'hommes
im Jahre 1896. Den vorhandenen 27Gewerbegerichten wurden 7624
Streitfälle vorgelegt (gegenüber 7153 im Vorjahre); hiervon wur
den 5757 oder 75 Prozent durch Ausgleich beigelegt, 698 oder

1
1 Prozent wurden durch Urtheil erledigt und 1118 Streitfälle

wurden von den Parteien fallen gelassen. Die beschäftigtsten Ge
werbegerichte sind:

Streitfälle in

1896 1895

La Louvière . 984 998

Brüssel 965 757

Charleroi . 825 709

Irelles . . . . 706 545

Molenbeck St. Jean 571 485

Verbreitung der Arbeitszettel. Vorgehen des Königlichen Ge
werbegerichts Köln. Das Gewerbegericht Köln bemerkt in einen
Jahresbericht, daß dort, um den von Gewerbegericht ausgegebenen
Vertragsformularen (Arbeitszetteln) Eingang zu verschaffen, die
selben jeder Ladung beigefügt werden; ein Verfahren, das sichviel
leicht auch in anderen Städten empfehlen dürfte.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 40 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u.A.:

Der Ernte-Streik in Ungarn. Von Handelskammer-Sekretär
Dr. E

.
R
. J.Krejci. Der Munizipal-Sozialismus in England.

Von Ed. Bernstein. Der gegenwärtige Stand der Wohnungs
frage in Deutschland. Von Dr. jur.K. v. Mangoldt. – Reform
der landwirthschaftlichen Arbeitsverhältnisse in Oesterreich;
Ergebnisse der Reichstagssession; Deutsche Innungsnovelle;
Deutsches-Margarinegesetz: Bekämpfung sozialer Bestrebungen

in Deutschland. Städtisches Bierschank- Regulativ für
Dresden; Kongreß der sozialistischen Gemeinderäthe Belgiens;

Liberaler Kreisverein Nordhausen zur Förderung der Selbst
verwaltung. – Bergarbeiterausstand im thüringischen Braun
kohlenrevier; Gewerkschaftliche Arbeitsstatistik des österreichischen
Buchdruckgewerbes. – Achtstundentag im österreichischen Berg
bau. Sozialdemokratischer Antrag; Gewerbeinspektion in

Mecklenburg; Krankenversicherung der umständigen Arbeiter.
Aufhebung der Versicherungspflicht. – Verringerte Sterblich
keit in Londoner Musterhäusern. – Technisches Unterrichts

wesen in London: Unterricht und Arbeit in den preußischen
Landgemeinden; Verbot der Kinderarbeit in Gastwirthschaften
für Hamburg.

Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: Allg" Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik,
oziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände, Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüffe;
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Er
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,
Handwerk und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Literarische
Neu-Erscheinungen. – „Der Arbeitsmarkt.“ Mittheilungen der
literarischen Centralstelle für Arbeitsnachweis.

Die „Soziale Praxis,gentralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich2./ 50 %
,
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Rechtsprechung.

IstDiebstahlsverdacht und Vorleben ein wichtiger Grund
zur Lösung des Arbeitsverhältnisses des Werkmeisters?

§. 133 b der Reichsgewerbeordnung. (Urtheil des Gewerbegerichts
Berlin, Kammer I, I.2259/95– Vorsitzender: Magistratsaffessor Techow –

und des Landgerichts I Berlin).
Der Zuschneider L. war von dem Inhaber eines Herrengarderoben

geschäfts vorzeitig entlaffen und fordert klagend Zahlung eines Lohnes
bis Ablauf der Kündigungsfrist auf Grund folgenden Thatbestandes:
Beklagter hat am 26. Oktober 1895 dem Kläger den Vorwurf ge

macht, dieser habe ihm Futterstoffe und anderes Arbeitsmaterial ent
wendet. Der Kläger habe das gerade so gemacht, wie bei seinem
früheren Arbeitsgeber M. Kläger hat sichdarauf gegen diesen Vorwurf
vertheidigt, der Verklagte hat ihn aber alsbald wegen des Verdachts
des Diebstahls aus dem Dienst entlassen, und e

r hat am 31. Oktober
1895 gegen den Kläger eine Strafanzeige wegen des angeblich ihm
gegenüber verübten Diebstahls und wegen eines bei dem früheren Arbeit
geberM. verübten Diebstahls erstattet. Durch das daraufhin erlaffene
rechtskräftige Urtheil is

t

der Kläger von der Anklage des Diebstahls in

einem Falle – betreffend den Beklagten als Beschädigten – frei
gesprochen, wegen des Diebstahls gegen M. jedoch zu zweiWochen Ge
fängniß verurtheilt worden. Inzwischen hatte auch der Kläger seiner
seits am 7

.

November 1895 wegen der in dem Vorwurf des Diebstahls
enthaltenen Beleidigung gegen den Beklagten die Privatklage erhoben;

die Eröffnung des Hauptverfahrens is
t

jedoch durch den Gerichtsbeschluß
vom 1

. Juni 1896 und den Beschluß des Beschwerdegerichts vom 27. Juni
1896 abgelehnt worden.
In diesem letzteren Beschluffe is
t

ausgeführt, daß der Beklagte,
welcher in dem Strafverfahren als Zeuge eidlich bekundet habe, daß er

längere Zeit vor der Entlassung des Klägers Argwohn gegen ihn gehegt
und nach Erkundigung bei dem früheren Prinzipal M. über sein Vor
leben ihn scharf beobachtet habe, berechtigtgewesen sei, das unerklärliche
Abhandenkommen von Stoffen aus seinemGeschäfte auf die Schuld des
Klägers zurückzuführen, daß er sonach durch eine, zur Motivierung der
sofortigen Entlassung gemachtenVorhaltungen in Wahrnehmung berech
tigter geschäftlicher Interessen gehandelt habe. In jenem Beschluffe be
findet sichferner der Satz, die Freisprechung des L. im Falle S. beweise
nicht, daß etwa eine völlige Unschuld festgestellt sei, si

e

sei vielmehr
nur erfolgt, weil eine strikte Ueberführung nicht möglich gewesen sei.
Das Gewerbegericht erachtete die Entlaffung auf bloßen, nachher

nicht bestätigten Verdacht des Diebstahls hin für unzulässig; der Dieb
stahl bei dem früheren Arbeitgeber könne nicht in Betracht kommen.
Beklagter hätte sich vorher erkundigen müffen. Er wurde zur Zahlung
der Lohnentschädigung verurtheilt.
Das Landgericht I hob das Urtheil auf mit folgender Begründung:
Die Entlaffung is

t

von dem Beklagten am fraglichen Tage aus
gesprochenworden, weil er sich für bestohlen hielt und weil er den
Kläger als Thäter dieses Diebstahls in Verdacht hatte. Durch das ein
geleitete Strafverfahren is

t
der Verdacht nicht bestätigt worden; denn

das Strafverfahren hat zu einer theilweisen Freisprechung, und zwar
gerade in dem den Beklagten als Beschädigten betreffenden Falle ge
führt, andererseits is

t

aber der bei dem früheren Arbeitgeber M. be
gangene Diebstahl des Klägers in diesem Verfahren bewiesen worden;
die deshalb erfolgte Bestrafung mit 14 Tagen Gefängniß rechtfertigt
nun allerdings nicht ohne Weiteres die vom Beklagten schon vorher
ausgesprochene Entlassung, zumal die Bestrafung wegen einer That er
folgt war, die nicht bloß zum Schaden eines Anderen als des Beklagten
(vergl. Landmanns Kommentar der Gewerbeordnung 2
.

Aufl. §. 123
Note 4), sondern auch noch vor Antritt des Dienstverhältnisses geschah.
Die nachträglich erfolgte Bestrafung hat aber hier die Bedeutung, daß
sich dadurch das Mißtrauen, welches der Beklagte am 26. Oktober 1895
aussprach und ihm den Grund zur sofortigen Entlassung des Klägers
gab, als ein berechtigtes erweist. Die im Strafverfahren eidlich be
kräftigte Angabe des Beklagten, daß e

r

sich für bestohlen hielt, war
nach freier richterlicher Ueberzeugung für wahr anzunehmen, und der
Beklagte war aus Anlaß des beiM. begangenen Diebstahls berechtigt,
den Kläger desjenigen Vertrauens für unwürdig zu halten, welches für
eine Fortsetzung des Dienstverhältnisses nöthig war. Den Kläger trifft
hierbei noch ein Verschulden insofern, als er das neue Dienstverhältniß
bei dem Beklagten eingegangen war, noch bevor er das früher von ihm
begangene Vergehen durch Strafe gesühnt oder sich wenigstens ver
gewiffert hatte, daß die ihm nachtheilige Thatsache aus seinem Dienst
verhältniffe bei M. dem Beklagten bekannt sei (vergl. die analog an
wendbare Bestimmung im §. 123 Abs. 2 der Gewerbeordnung). Nach
den Umständen des Falles mußte demnach aus der nachträglich wegen
Diebstahls erfolgten Bestrafung des Klägers entnommen werden, daß
der Beklagte ihn zur Fortsetzung des Dienstverhältniffes für unwürdig
hielt und auch für unwürdig zu halten berechtigt war, daß jonach ein
wichtiger, die Aufhebung des Dienstverhältnisses rechtfertigender Grund
vorlag. (§. 133b der Gewerbeordnung, vergl. auch die Reichsgerichts
entscheidung in Bd. 32 S. 249.)
Kann der Arbeiter entlassen werden, weil er den An

ordnungen des Arbeitgebers in Bezug auf die häuslichen
Einrichtungen nicht nachgekommen ist? (Urtheil des Gewerbe
gerichts Dresden).
Der FleischergeselleG. war vom FleischermeisterZ. entlassenworden,

weil e
r

an zwei auf einanderfolgenden Tagen erst nach 12 Uhr Nachts
bezw. gegen 2 Uhr Morgens nach Hause gekommen war, obgleich ihn
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bei der Annahme ausdrücklich gesagt worden war, daß er stetsum 10 Uhr
Abends zu Hause seinmüsse,und obgleich er nach dem erstenZuspätkommen

verwarnt worden war. Seine Entschädigungsklage wurde abgewiesen.
Gründe: Nach §. 121 der Gewerbeordnung sind Gesellen und

Gehülfen verpflichtet, den Anordnungen des Arbeitgebers in Beziehung
auf die ihnen übertragenen Arbeiten und auf die häuslichen Ein
richtungen Folge zu leisten. Der Beklagte hat für die in seinem
Hause wohnenden Gesellen die Anordnung getroffen und auch dem
Kläger bekannt gegeben, daß diese um 10 Uhr Abends, wenn nicht
besondere Erlaubniß ertheilt worden ist, zu Hause zu sein haben. Die
Befolgung dieser Anordnung gehörte somit zu den nach dem Arbeits
vertrage dem Kläger obliegenden Verpflichtungen. Da der Kläger un
geachtet einer ihm ertheilten Verwarnung dieser Verpflichtung wiederholt
nicht nachgekommen ist, war auf Grund von §. 123 Nr.3 der Gewerbe
ordnung der Beklagte für berechtigt zu erachten, den Kläger ohne vor
herige Aufkündigung zu entlaffen.
„Ungehorsam“ als Entlassungsgrund? (Urtheil des Ge

werbegerichts zu Gera.)
Der klagende Fabrikarbeiter is

t

entlassen worden, weil er etwa drei
Meter von dem Fabrikinhaber in dessenPrivatkomtoir stehend,der wieder
holten Aufforderung, näher heranzutreten, nicht nachgekommen ist.
Das Gewerbegericht hat seine Schadensersatzklage unter folgender

Begründung abgewiesen: Nach §. 17 der Arbeitsordnung kann sofortige
Entlassung bei Ungehorsam gegen Prinzipale eintreten. Dadurch, daß
Kläger der wiederholten Aufforderung des Beklagten näher heranzu
treten nicht Folge geleistet hat, hat er sich unzweifelhaft eines Unge
horsams gegen seinen Prinzipal schuldig gemacht. Der Einwand des
Klägers, e

r

habe gefürchtet, Beklagter könnte handgreiflich werden, weil
dies in früheren Fällen bei andern Arbeitern vorgekommen sei, is

t

un
erheblich schon aus dem Grunde, weil Kläger wenigstens den Willen,
dem Befehl nachzukommen, dadurch zeigen konnte, daß er einen Schritt
näher trat. Er wäre dann immer noch zwei Meter von demBeklagten
entfernt gewesen und hätte.Weiteres abwarten können, jedenfalls hätte

e
r

eines Ungehorsams sichdann nicht schuldig gemacht.
Anmerkung der Redaktion: Unseres Erachtens is

t

der Begriff „Un
gehorsam“ so allgemein und subjektivem Ermessen des Prinzipals an
heim gestellt, daß die Festsetzung dieses Entlassungsgrundes dem §. 122
der Reichs-Gewerbeordnung zuwiderläuft. Der Arbeiter is

t

auch nur
verpflichtet, den Anordnungen in Beziehung auf die übertragenen
Arbeiten und auf die häuslichen Einrichtungen Folge zu leisten. (§. 121
R.GO) Hätte deshalb nicht geprüft werden müssen, ob eine unter

§.121 fallende Anordnung des Arbeitgebers vorlag, oder nicht vielmehr
einer ganz willkürlichen Forderung berechtigter Weise der Gehorsam
versagt wurde? Der Arbeiter is

t

doch kein willenloser Sklave der Launen
seines Arbeitgebers (vergl. weiter unten die Ausführungen über die
Rechtskraft der Arbeitsordnungen).

Schadenersatz wegen Nichtaushändigung der Quittungs
karte. Wird solcher dadurch ausgeschlossen, daß der Arbeiter
verabsäumt hat, die zur Erlangung der Karte geeigneten
Schritte zu thun? (Urtheil des Gewerbegerichts Königsberg i.Pr.,
Vorsitzender Bürgermeister Brinkmann)
Die Kellnerin H. is

t

beim Restaurateur O. bis zum 1
. Juli 1896

in Stellung gewesen. Bei ihrer Entlaffung is
t

ihr Krankenkaffenbuch
und Invalidenkarte vom Beklagten einbehalten worden. Sie hatte
dann zwar 15 Tage hindurch bei einemanderen Restaurateur Namens L.

Stellung gefunden. Weil si
e

aber der von ihr eingegangenen Bedin
gung gemäß Buch und Karte nicht habe beschaffen können, is

t

si
e

wieder entlaffen. Auf ihre am 21. Juli angestellte Klage hat si
e

Karte und Buch am 24. Juli ausgehändigt erhalten. Sie verlangt
jetzt noch 2 ... pro Tag Schadensersatz vom Tage ihrer Entlassung
durch L. bis zum 24. Juli einschließlich. Klägerin wurde mit ihrem
Klageanspruch abgewiesen.

Gründe: Klägerin hätte den ihr angeblich entstandenen Schaden
leicht abwenden können, wenn si

e

sofort nach dem 1
. Juli und nach

der Weigerung des Beklagten, ihr Buch und Karte herauszugeben,
Klage erhoben hätte. Sie hat hierzu umsomehr Veranlassung gehabt,
als ihr ihrer eigenen Angabe nach die Beibringung von Karte und
Buch von L. zur Bedingung gemacht worden war. Hätte si

e

bald
nach dem 1

. Juli Klage erhoben, so wäre si
e

ohne Zweifel rechtzeitig,
wie jetzt in drei Tagen, in den Besitz von Buch und Karte gekommen.
Weil si

e

dies nicht gethan, vielmehr drei Wochen nutzlos hatte ver
streichen lassen, hat si

e

sich bei Abwendung des ihr drohenden, nur
mittelbaren Schadens eines groben Versehens schuldig gemacht und

is
t

nach §. 19 Allgemeines Landrecht I, 6 ihres Schadenersatzanspruchs
verlustig gegangen.

Ist das Gewerbegericht zuständig für Klagen von Ge
hülfen in Landschaftsgärtnereien? Urtheil des Gewerbegerichts

zu Frankfurt a. M. Vorsitzender: Magistratsassessor Dr. Pohlmann,

Die Klage eines Gärtnergehülfen ist wegen Unzuständigkeit des
Gewerbegerichts abgewiesen, da der Beklagte keine eigene Gärtnerei
besaß, sondern auf einem Grundstücke bei einem Privatmann freie
Wohnung hatte, wofür er dort und auf dem Nachbargrundstücke die
Gärten in Ordnung halten mußte. Er übernahm nebenbei die Unter
haltung und Anlegung sonstiger Hausgärten, zu welchem Zweck e

r

sich
vorübergehend Arbeiter annahm. Einen Handel mit Blumen oder
Gemüse betrieb e

r

nicht.
Eine gewerbliche Streitigkeit wurde nicht als vorliegend erachtet,

weil es sichum einen Fall der Landschaftsgärtnerei handelte. Als solche
fei anzusehen die Bewirtschaftung von Gärten, se

i

e
s daß si
e

darin
bestehtGärten anzulegen oder zu unterhalten. Hierin allein habe die
Thätigkeit des Beklagten bestanden.

Verfassung und Verfahren.

Tageszeit der Sitzungen des Gewerbegerichts. Gewährung von
Gesetzestexten a

n

die Beisitzer. Auf Anregung der Arbeiterbeisitzer
des Gewerbegerichts zu Spandau werden die Sitzungen dieses
Gerichts Nachmittags abgehalten. Ferner hat die Stadtverordneten
versammlung beschlossen,vier Exemplare der Reichs-Gewerbeordnung
auf Stadtkosten zu beschaffen, um si

e

den vier Beisitzern bei den
Verhandlungen zur Verfügung zu stellen. Ein weiterer Antrag,
daß jeder Beisitzer e

in Exemplar der Reichs-Gewerbeordnung auf
Stadtkosten erhalte, damit e

r in der Lage sei, sich zu Hause zu

informieren und auf Fragen von Kollegen über Streitfälle Auskunft

u geben, wurde abgelehnt. – Uns scheint es doch empfehlenswert,

ie Beisitzer mit dem zur Ausübung ihres Amts erforderlichen noth
wendigsten Gesetzesmaterial zu versehen. In Berlin erhält jeder
Beisitzer ein Exemplar des Ortsstatuts und der Gewerbeordnung
(Kommentar von Berger).

Begnadigungsgesuch wegen Ordnungsstrafe. Zuständigkeit des
preußischen Handelsministers. Von dem Gewerbegericht zu Frank
furt aM. war eine Ordnungsstrafe erkannt worden. Der Bestrafte
reichte ein Gnadengesuch ein, :: dem Minister für Handel undemnächst durch Vermittelung derGewerbe '' wurde undKöniglichen Regierung abschläglich erledigt worden ist. Die Er
ledigung der von den ordentlichen Gerichten erkannten Strafen
geschieht durch den Justizminister.

Einigungsämter.

Baslerisches Gesetz betreffend Vermittelungsamt. Der große
Rath des Kantons Basel-Stadt hat ein Gesetz, betreffend Errichtung
eines Vermittelungsamts bei Lohnstreitigkeiten, genehmigt, welches
das erste derartige Gesetz in einem schweizerischenKanton ist. Das
Vermittelungsamt is
t

nicht an das Gewerbegericht angegliedert,
sondern wird in jedem Einzelfalle (auf Anrufen oder von Amts
wegen) durch den Regierungsrath zusammengesetzt. Zum Vor
sitzenden wird ein Mitglied des Regierungsraths oder ein anderer
Unbetheiligter ernannt. Bei den Publikationen über Schiedssprüche,
auch über Ablehnungen seitens der Parteien, sollen stets Gründe
mit publiziert werden.

Schiedsrichterliche Schlichtung der Streitigkeiten zwischen der
Nordost-Bahn und ihren Angestellten. Zwischen dem

Direktorium der englischen Nordost-Eisenbahn und dem Vorstand
des Vereins englischer Eisenbahn-Angestellten is

t

vor einiger Zeit
eine Verständigung darüber erzielt worden, daß die zwischen der
erstgenannten Gesellschaft und ihren Arbeitern schwebenden Streit
fragen über Arbeitszeit und Lohnverhältnisse schiedsrichterlich ent
schieden werden sollen. Am 10. Mai is

t

man sich nun auch über
die Person des Schiedsrichters einig geworden: e

s is
t

der Lord
James d

e Hereford, ein kürzlich zum Peer beförderter Advokat,
der lange einen Arbeiterwahlkreis von Lancashire im Parlament
vertrat und schon vielfach als Schiedsrichter gewerbliche Streitig
keiten geschlichtet hat.

Allgemeines über Gewerbegerichte und
Arbeitsvertrag.

Ueber Lohnabzüge beim Arbeitsvertrag.

In Nr. 4 des Gewerbegerichts is
t

unter der Ueberschrift:
„Lohnzahlung und Gegenrechnung“ die für die Gewerbegerichte so

eminent wichtige Frage der Lohnabzüge besprochen und kommt der
Herr Verfasser zu dem Schluß, daß der Lohnschuldner nur dann
kompensieren könne, wenn die Arbeit geleistet und der Zahlungs
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termin abgelaufen ist, ohne daß der Arbeiter seinen Lohn ge
fordert hat.
In gleicher Nummer ist bei Besprechung meines Schriftchens,

„Der Fabrikarbeiter und seine rechtliche Stellung“ bemerkt, e
s

se
i

in demselben der §.394 des Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht beachtet,
welcher die Aufrechnung gegen solcheForderungen, die der Pfändung
nicht unterliegen, untersage.

Mit Rücksicht auf den weittragenden Einfluß, den die Aus
führungen nicht nur auf die Rechtsprechung der Gewerbegerichte,
sondern auch meines Erachtens auf die Gestaltung des Arbeits
vertrages überhaupt und das gute Verhältniß zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer auszuüben geeignet sind, dürfte eine weitere
Besprechung an Hand konkreter Fälle nicht ohne Interesse sein.
Zunächst dürfte, soweit mir bekannt, der Herr Verfasser mit

der Interpretation aus §.115 der Gewerbeordnung ziemlich isoliert
stehen. Abgesehen von der bereits erwähnten allgemeinen Auffassung,
daß, wie auch Absatz 2 des §.115 meines Erachtens erkennen läßt,
die genannte Bestimmung lediglich das Verbot des Trucksystems
bedeute, glaube ich darauf hinweisen zu sollen, daß gerade im

Handel und Verkehr der Ausdruck „baar in Reichswährung“ ledig
lich die Art der Zahlung bezw. das zur Zahlung zu benutzende
Zahlungsmittel bedeutet. Welche Verwirrung würde e

s anstiften,
wenn beim Handel und Geldverkehr, der großentheils auf dem
Aufrechnungsverkehr (z

.

B. Kontokorrent) basiert, die Gerichte sich
plötzlich die Rechtsprechung aneignen wollten, daß bei Geschäften,

in denen jene Art der Zahlung bedungen ist, jetzt die Aufrechnung
ausgeschlossen sei? Eine gleiche Bedeutung glaube ic

h

auch dem
fraglichen Ausdruck in der Gewerbeordnung beimessen zu sollen;
ich glaube nicht, daß e

s angeht, lediglich aus dem Wortlaut die'' Auslegung herzunehmen, selbst wenn dieselbe in einer
Entscheidung des Reichsgerichts zum Ausdruck gekommen ist.
Was nun, abgesehen von den Forderungen aus Waaren

kreditierung, weitere Lohnabzüge betrifft, so können diejenigen zur
Sicherung des Ersatzes eines aus der widerrechtlichen Auflösung
des Arbeitsverhältnisses erwachsenen Schadens und der Beitrags
antheile zur Kranken-, Invaliditäts- und Altersversicherung hier
ausscheiden, weil auf positiver Gesetzesbestimmung beruhend.
Die weiteren konkreten Fälle lassen jedoch meines Erachtens

die Schwierigkeit des vertretenen lediglich juristischen Standpunkts
erkennen.

Es is
t
z.B. üblich, daß Arbeitgeber, sofern eine Beschlagnahme

des Arbeitslohnes 2c. nach Maßgabe des Gesetzes vom 21. Februar
1869 zu Gunsten einer Steuerforderung etwa erfolgt, alsbald die
rückständige Steuer des Arbeiters zahlen und den vorgelegten Be
trag bei der Lohnzahlung abziehen. Soll nun ein Gewerbegericht,
wenn der Arbeiter bei der Lohnzahlung diesem Verfahren wider
streitet, die Giltigkeit solcher lediglich im Interesse der Arbeiter er
folgten Handlungsweise für ungiltig erklären oder gar als strafbar?
Wird nicht vielmehr ein Gericht, dem e

s darum zu thun ist, ein
auf Treue und Glauben zwischen Arbeitgeber und Arbeiter beruhen
des Verhältniß zu wahren, und zu schaffen, korrekter interpretieren,
wenn e

s annimmt, daß der Arbeitgeber mit stillschweigender Zu
stimmung des Arbeiters demselben eine Abschlagszahlung in Höhe
der Steuerforderung geleitet und i

n jenes Auftrag an den Steuer
boten abgeführt habe? Die Interpretation muß hier erforderlichen
fallsdie juristischen Schwierigkeiten oder Schwerfälligkeiten beseitigen
und trotzdem liegt thatsächlich eine Aufrechnung oder '
abzug vor.
In ähnlicher Weise liegt es mit den sogenannten „Vorschüffen“.

Vorschüsse werden nicht geleistet unter Schaffung einer Verpflich
tung, den vorgeschossenen Betrag abzuverdienen, wenn auch

in der Voraussetzung, daß dies geschehen könne und werde. Es

is
t

ein Entgegenkommen, welches der Arbeitgeber dem Arbeiter
leistet; e

r giebt thatsächlich ein Darlehen, wohl in allen Fällen
unter der stillschweigenden oder ausgesprochenen Bedingung, daß
bei den Lohnzahlungen ein nicht drückender Abzug erfolge. Dieses
ganze auf Entgegenkommen beruhende Verhältniß, welches lediglich

im Interesse des Arbeiters geschaffen wird, würde zum Nachtheil
der Arbeiter beseitigt werden, wenn die Rechtsprechung den streng
juristischen Standpunkt einnehmen würde; e

s

würde dem Mißbrauch
mit dem Wohlwollen der Arbeitgeber, ja dem Betrug Thür und
Thor geöffnet, vor dem die Arbeitgeber sichnur durch Verweigerung
der Vorschüsse würden schützen können zum Nachtheil der Arbeiter,– Das Gewerbegericht wird zur Erhaltung von Treue und Glauben
geeigneter Weise im Streitfall dahin entscheiden, daß der Lohn,
insoweit Abzug erfolgt, bereits bezahlt sei.– Thatsächlich läßt
sich aber wohl nicht bestreiten, daß ein Lohnabzug, eine Aufrechnung
auf eine vielleicht wesentlich höhere Darlehensforderung vorliege,

Daß dem Arbeitgeber gegen den Arbeiter ein Schadensersatz
anspruch entstehe, wenn dieser schuldhafter Weise mangelhafte
Arbeit liefert (cfr. §§.276, 292, 633, 640, 633 Bürgerlichen Gesetz
buchs), läßt sich wohl nicht bestreiten, abgesehen davon, daß e

s in

den meisten Fabrikordnungen bestimmt ist. Lediglich die Geltend
machung, daß die Arbeit den üblichen, bedungenen und voraus
gesetztenBedingungen nicht entspreche und daß jonach der bedungene
Lohn nicht oder nur theilweise erwachsen und sonach zu zahlen
sei, führt dazu, daß bei der Lohnzahlung nicht die Auszahlung
des vollen Lohnes erfolge, daß ein Lohnabzug, eine Aufrechnung
erfolge. Es würde meines Erachtens zu bedenklichen Folgen
führen, wenn die Gewerbegerichte lediglich aus dem Grunde, daß
mündlich oder auf dem Lohnzettel die Minderauszahlung als
„Abzug“ für mangelhafte Arbeit verrechnet ist, die Unzulässigkeit
aussprechen würden. Zumal bei größeren Schäden sieht der Arbeit
eber die Unexequirbarkeit durch Urtheil ein. Soll darum ein
rivileg für leichtfertiges Arbeiten geschaffen werden? Der billig
denkende Arbeiter wird nichts gegen Abzüge in Raten einzuwenden
haben und e

s

is
t

meines Erachtens die Pflicht eines Gewerbe
gerichts, solange ein Arbeiter in dem Arbeitsverhältniß bleibt und
die Abzüge zuläßt, dahin zu interpretieren, daß er bei jeder Lohn
zahlung freiwillig einen Theil seiner Schuld abtrage, daß keine
unzulässige oder gar strafbare Handlung vorliege, obwohl äußerlich
Aufrechnung stattfindet. – Ist der Arbeiter dagegen so unbillig
denkend, daß e

r

nicht für seine Verpflichtung aufkommen will, so

wird ja doch von einer Seite die Lösung des Arbeitsverhältnisses
die Folge sein.– Es wäre aber meines Erachtens zu bedauern
und würde einen bedenklichen Einfluß auf die Arbeit und das
Arbeitsverhälniß ausüben, wenn die Rechtsprechung der Gerichte
die Arbeitgeber zwingen würde, zur Wahrung wohlberechtigter
Interessen einen strengeren Standpunkt, als e

r

nach meinen Er
fahrungen in loyaler Weise geübt wird, zur Anwendung zu bringen,

z.B. Kautionen zu verlangen oder Urtheile zu erwirken und alsbald
nach der Zahlung Beschlagnahme des bereits ausgezahlten Lohnes
durch den Gerichtsvollzieher zu herbeiführen.
In gleicher Weise, wie im vorigen Fall, verhält es sichmeines

Erachtens mit Abzügen zum Ersatz des Schadens aus schuldvoller
Beschädigung von Werkzeug, Material, Fensterscheiben u

. dgl.
Ich erachte an Hand dieser, wohl ziemlich erschöpfend erwähnten

und behandelten praktischen Fälle, es gerade für eine Aufgabe der
Gewerbegerichte, durch eine derBilligkeit und der Aufrechterhaltung
eines guten Verhältnisses zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
Rechnung tragende Interpretation Härten und Nachtheile, die eine
lediglich juristische Behandlung ergiebt, auszugleichen. In diesem
Sinn scheint es auch bedenklich, bei einer kurzen Darstellung der
Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsvertrag dem §.394 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs die weittragende Bedeutung bei den in

Betracht kommenden vorbehandelten Fällen zuzuerkennen, wie e
s in

dem fraglichen Aufsatz geschehen is
t

oder auf eine Aenderung einer
billigen Rechtsprechung oder zur Störung der thatsächlich üblichen
Regelung gegenseitiger Ansprüche hinzuwirken lediglich um des
willen, weil für die fraglichen Fälle die Ausdrücke: „Lohnabzüge“,
„Gegenrechnung“ oder „Ausführung“ (Kompensation) üblich sind.
Offenbach. Wolff.

Großindustrie und Gewerbegericht. Nach Zeitungsnachrichten

werden in den Kreisen der rheinischen Großindustrie Erhebungen
veranstaltet über die Inanspruchnahme der Gewerbegerichte durch
Arbeiter in den Großindustrie-Betrieben, um dadurch Angriffsmittel
gegen die Gewerbegerichte zu gewinnen und ihre Ueberflüssigkeit
darzuthun. Von den bis jetzt erschienenen Jahresberichten der
Königlichen Gewerbegerichte der Rheinprovinz thut der Kölnische
dar, daß aus geringer Inanspruchnahme gar nicht die Entbehrlichkeit
folgt, derF" daß für den dortigen Bezirk sich gar nicht
einmal geringe Inanspruchnahme behaupten läßt.
Köln. „Aus demUmstande,daß die Inanspruchnahmeder Gewerbegerichte

durchdie Arbeiter derGroßindustrieverhältnismäßig unbedeutendist, is
t

wohl nicht
der Schluß zu ziehen,„daß die der Großindustrie aufgezwungenenGewerbegerichte
völlig entbehrlichseien“,wie e

s in dem Bericht über die Hauptversammlungdes
Vereins der Industriellen des RegierungsbezirksKöln heißt. In der Großindustrie
kommenallerdings weniger Klagen vor, wie im Kleingewerbe, aber nicht, weil

si
e

Großindustrie ist, sondern weil eben durch die gesetzlichvorgeschriebenen
Arbeitsordnungen das Vertragsverhältniß geregelt wird. Es is

t

aber auchdie
Rechtsprechungder Gewerbegerichteinsofern von Bedeutung, als si

e

festeGrund
jätze schafft,die bekannt werden und auch zur Anwendung gelangen. Hierzu
kommtdann noch, daß die Großindustrie nicht leichtgegen dieseGrundsätzever
stoßenwird, weil si

e

e
s

vermeidenwill, es auf einegerichtlicheEntscheidungan
kommenzu laffen, die gegen si

e

ausfallen könnte. Man kann daher wohl sagen,
daß die Urtheile der Gewerbegerichteauf die Arbeitgebererzieherischwirken“.
Düsseldorf. „Eine Gegenüberstellungder Klagen, welcheauf die Industrie

und die übrigen Erwerbszweige entfallen, ergiebt,daß von den 1529angemeldeten
Streitfällen von der Bekleidungsindustrie abgesehen, 430 der Indu
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angehören. Diese Feststellungdürfte eine in großindustriellenKreisen vereinzelt
vorkommendeAuffassung, welcher auf einer Versammlung des Vereins der
Industriellen des RegierungsbezirksKöln am 5. April ds. Is, Ausdruckgegeben
wurde, widerlegen,die Annahme nämlich,daß die Gewerbegerichtefür die Groß
industrievöllig entbehrlichseien. Wenn letztereauchin Folge ihrer vorzüglichen
Einrichtungenin ihren BetriebsstättennaturgemäßwenigerDifferenzenmit ihren
Arbeitern haben, als dies in Kleinbetrieben der Fall ist, so ergiebt doch vor
stehendeZahl, bei welcherdie Großindustrie mit 153 aller auf die Industrie
entfallendenFälle betheiligt ist, daß die Gewerbegerichtefür die Erledigung der
Streitigkeitenmit ihren Arbeitern dochnichtganz überflüssigsind. Andererseits

is
t

zu erwägen,daß das Reichsgesetzbetreffenddie Errichtung derGewerbegerichte,
ein Arbeiterschutzgesetzund in ersterLinie für die Arbeiter geschaffenist, daß
daher alle Arbeiter, auchdie in der Großindustrie beschäftigten,darauf Anspruch
haben,Streitigkeitenmit ihrenArbeitgebernnachdiesemGesetzeerledigenzu lassen.“

Rechtsverbindlichkeit der Arbeitsorduungen. In einer längeren
Zuschrift vertritt ein Arbeiterbeisitzer des Gewerbegerichts Barmen,

H
.

Nüsken, den seiner Ansicht nach den Anschauungen und Rechts
begriffen der Mehrzahl der Interessenten allein entsprechenden
Standpunkt: daß zur Gltigkeit der Arbeitsordnung, die lediglich
ein Theil des Arbeitsvertrages sei, e

s
der Behändigung an den

Arbeiter bedürfe. Das se
i

auch der Standpunkt des Gewerbe
gerichts Barmen. Es se

i

zu wünschen, daß alle Gewerbegerichte

in Plenarsitzungen zu der Frage Stellung nehmen und sich hierbei
nicht an die Ansichten von Autoritäten und Kommentaren, sondern
lediglich an die Gewerbeordnung selbst hielten.
Demgegenüber spricht sich eine Zuschrift des Vorsitzenden des

Gewerbegerichts Cöln sowie eine Bekanntmachung des Gewerbe
gerichts zu Elbérfeld für die Ansicht aus, daß allein der Erlaß
der Arbeitsordnung deren Verbindlichkeit begründet.

Wir müssen von einem vollständigen Abdruck absehen, zumal
diese Zuschriften neue Gesichtspunkte nicht enthalten, möchten aber
hervorheben, daß unseres Erachtens die letztere, auf den Wortlaut
und innerem Zusammenhang der Vorschriften der Gewerbeordnung
und deren Begründung in den Gesetzgebungsmaterialien gestützte
Auslegung den Interessen auch der Arbeiter am meisten entspricht.
Nach dieser Auffassung haben für Fabriken mit mehr als 20 Ar
beitern die gesetzgebenden Faktoren bewußt und absichtlich mit der
bisherigen privatrechtlichen Ordnung des Arbeitsvertrages und den
darauf beruhenden „Anschauungen und Rechtsbegriffen“ der Arbeit
geber und Arbeitnehmer gebrochen und haben den Arbeitsvertrag,
soweit die Arbeitsordnung eingreift, Normen des öffentlichen Rechts
unterstellt. Wenn die Erkenntniß von dem öffentlich-rechtlichen
Charakter der Arbeitsordnung durchdringt und den mit der Prüfung
der Arbeitsordnungen betrauten Behörden (§. 134f R.-G.-O.) und
den Gewerbegerichten als selbstverständlich erscheint, wird es mög
lich sein, einseitige und willkürliche sowie „den guten Sitten zuwider
laufende“ (d. h

.

hier die freie Willensbethätigung des Arbeiters
über die Bedürfnisse des Betriebes hinaus einschränkende) Bestim
mungen der Arbeitsordnung zu beseitigen. Es se

i

hier verwiesen
auf das bedeutsame in Nr. 7 Sp. 67 abgedruckte Gutachten des
Gewerbegerichts Dortmund. Leider weist bis jetzt nur die Württem
bergische Ausführungs-Verordnung vom 19. Februar 1892 die zu
ständigen Behörden an, außer auf die mit dem Gesetz inWiderspruch
stehenden auch auf „offenbar unbillige und unzweckmäßige Be
timmungen“ der Arbeitsordnung zu achten und auf ihre Aenderung

oder Beseitigung, im Wege gütlichen Benehmens mit den Arbeit
gebern hinzuwirken. Dieser öffentlich-rechtliche Charakter der Arbeits
ordnung wird jedenfalls noch weiter ausgebaut werden müffen
Deswegen sollten aber gerade die Arbeiter sich hüten, diese öffentlich
rechtliche Bedeutung der Arbeitsordnung in Zweifel zu ziehen,
weil ein einzelner Arbeiter vielleicht gerade bei der privatrechtlichen
Auffassung der Arbeitsordnung besser fahren würde.

F- Gewerbegerichts-Konferenz.
Im Monat September finden in Karlsruhe hintereinander

zwei Versammlungen statt, a
n

denen voraussichtlich eine größere

Anzahl kommunaler Verwaltungsmänner, darunter auch viele
Gewerbegerichts-Vorsitzende theilnehmen werden: die Arbeitsnach
weis-Konferenz (13. September) und der Kongreß des deutschen
Vereins für öffentliche Gesundheitspflege (14. bis 16. September.
Voraussichtlich wird dieser Anlaß, ähnlich wie in den Vorjahren in

Leipzig und Straßburg der Anlaß der Armenpfleger-Tage, wiederum

zu einer zwanglosen Besprechung in Gewerbegerichtsangelegenheiten
benutzt werden, für welche

Sonntag, der 12.September

in Aussicht genommen ist. Als Gegenstände der Besprechung
würden sich darbieten:

1
.

Die Errichtung von Innungs-Schiedsgerichten. Bei Be
rathung der Innungs-Novelle hat in der Reichstags
sitzung von 24. Juni der preußische Handelsminister in

Aussicht gestellt, daß die Genehmigung neuer Innungs
Schiedsgerichte nicht erfolgen soll, wenn dadurch ein
störender Eingriff in die Verhältnisse des bestehenden Ge
werbegerichts erfolgt. Es wäre von Wichtigkeit, sich über
die Form zu verständigen, in der die Gewerbegerichte
geeigneten Falls vorzugehen haben.

2
. Streitfragen über die Kompetenz der Gewerbegerichte

(Begriff des Werkmeisters, der höheren technischen Dienst
leistung c

,

Gegenforderung und Kompensation, Schadens
ersatzklagen 2c.).

3
. Streitfragen aus der Rechtsprechung (Zwischen -Unter

nehmer, Bauschwindel, Begriff der Akkordarbeit ac.)

4
. Meinungsaustausch über das Verfahren bei Einigungs

ämtern.

5
.

Einheitliches Vorgehen der Gewerbegerichte bei Gutachten
und Anträgen von allgemeinem Interesse, namentlich ge
genseitige Mittheilung derselben.

Genauere Benachrichtigungen bleiben vorbehalten. Eine Mit
theilung darüber, ob die Theilnahme an der Besprechung beabsichtigt
wird, is
t

jedoch schon jetzt (An den Geschäftsführer des Verbandes
deutscher Gewerbegerichte. Frankfurt a

.M., Clesern Hof) erwünscht.
Von dem Bureau der Arbeitsnachweis-Konferenz sind für die Herren
Gewerbegerichts-Vorsitzenden eine Anzahl Einladungsschreiben zur
Verfügung gestellt worden.

Die gleichzeitig hiermit ausgegebene Nr. 45 der Wochenschrift
„Soziale Praxis, Centralblatt für Sozialpolitik“ enthält u.A.:

Kleingewerbliche Kartelle. Von Dr. Andreas Voigt.– Arbeitskammern in den Niederlanden; Statistisches Central
amt für Ungarn: Preisaufgaben der Industriellen Gesellschaft
von Mülhausen. – Kommunalanleihen in Deutschland: Grund
sätze für die Vergebung städtischer Arbeiten in Karlsruhe;
Konflikt zwischen der Gasgesellschaft und dem städtischen Elektri
zitätswerk in Dortmund; Städtischer Schwimmlehrer für Volks
schüler in Mainz. – Kohlengräber-Ausstand in den Vereinigten
Staaten.– Betriebs-Werkstätten in der Augsburger Konfektions
Industrie. Von H Mattutat; Preußische Ausführungsver
ordnung zum Arbeiterschutz in der Konfektion; Beschäftigung von
Schulkindern in Fabriken. Erlaß der Frankfurter Regierung.–
IV. Internationaler Kongreß für Arbeitsunfälle und Sozial
versicherung.–Der erste Jahresbericht des städtischen Arbeits
amtes München; Allgemeine Arbeitsnachweis - Konferenz;
Centralisation des Arbeitsnachweises in Hessen; Wochentage
für Listenversendungen der Arbeitsnachweise; Erfahrungen am

Düsseldorfer Centralbureau; Arbeitsvermittelung des Landes
verbandes für Wohlthätigkeit in Steiermark; Arbeitsnachweis

in Verbindung mit Naturalverpflegung in Aargau; Arbeits
börsen in Frankreich; Staatlicher Arbeitsnachweis für Neu
Süd-Wales; Der Arbeitsmarkt im Juli.
Ständige Rubriken der „Sozialen Praxis“: All

emeine Sozial- und Wirthschaftspolitik; Kommunale Sozialpolitik,
oziale Zustände; Frauenfrage; Arbeiterbewegung; Unternehmer
verbände, Gewerbegerichte, Einigungsämter, Arbeiterausschüsse:
Arbeiterschutz und Gewerbeinspektion; Versicherung, Sparkaffen;
Armenpflege; Wohnungswesen; Gesundheitspflege, Ernährung; Ex
ziehung, Schule, Volksbildung; Justiz; Finanzen; Landwirthschaft,

#" und Großindustrie; Handel, Kredit; Verkehr; Litterarischeeu-Erscheinungen. – „Der Arbeitsmarkt.“ Mittheilungen der
literarischen Centralstelle für Arbeitsnachweis.
Die „Soziale Traxis, Centralblattfür Sozialpolitik“ erscheintjeden Donnerstag

und kostet vierteljährlich 2.4 50 „
g
,

einschließlich der Monatsbeilage „Das
Gewerbegericht“.Zu beziehendurchjämmtlichePostanstaltenundBuchhandlungen
owie: dieVerlagsbuchhandlung(CarlHeymanns Verlag, Berlin W.auerstr. -

„Das Gewerbegericht“ erscheintam erstenDonnerstagjedenMonats im Mindestumfang von 1% Bogen und is
t

durch alle Buchhandlungen,Spediteure

und Postämter(Potzeitungsnummer 2811a) zu beziehen.Der Preis beträgtfür das Jahr M. 1
,

bei direkterpostfreierZusendungdurchdie VerlagshandlungM. 140

Earl HermannsVerlag in Berlinw. Mauerstraße 11
. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlinw. – Verantwortlich für die Redaktion: Dr. J. Jastrow in Charlottenburg-Berlin
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Da ic
h

am 30. September von der Leitung der „Sozialen Praxis“ und des „Gewerbegerichts“ zurücktrete, so is
t

die vorliegende Nummer des „Gewerbegerichts“ die letzte, die unter meiner Herausgabe erscheint. Indem ich von dem Redaktions
ausschuß, mit welchem gemeinsam ich das „Gewerbegericht“ in seiner gegenwärtigen Gestalt begründen und leiten durfte, sowie
von den Mitarbeitern und Lesern des Blattes Abschied nehme, is

t

e
s mir eine angenehme Pflicht, diesen allen, sowie den Herren

Vorsitzenden der Gewerbegerichte für ihre stets bereitwillig gebotene Unterstützung auch an dieser Stelle meinen ganz besonderen
Dank zu sagen.

Charlottenburg-Berlin, den 30. August 1897. Dr. J. Jastrow.
Der Ausschuß des Verbandes deutscher Gewerbegerichte wird am 12. September in Karlsruhe über das Verhältniß

berathen, das künftig zwischen diesen Mittheilungen und der „Sozialen Praxis“ bestehen soll.
Schon jetzt aber is

t

e
s

unsere Pflicht, Herrn Dr. Jastrow für die Förderung Dank zu sagen, die wir bei ihm vom
ersten Tage seiner Thätigkeit für die „Soziale Praxis“ in allen das „Gewerbegericht“ angehenden Dingen gefunden haben.
Wie hierbei stets zwischen uns volle Uebereinstimmung in allen wichtigen sozialpolitischen Fragen und besonders in allen
Punkten bestanden hat, welche die Aufgaben der Gewerbegerichte und die Fortentwicklung des Arbeitsvertrags aus dem
Privatrecht zum öffentlichen Recht betreffen, so hoffen wir, daß er dem Verbande deutscher Gewerbegerichte auch künftig einen
Rath und seine Mitwirkung nicht entziehen wird.

Der Redaktionsausschuß des Verbandes deutscher Gewerbegerichte.
Dr. Flesch.
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AbdrucksämmtlicherArtikel is
t

Zeitungen und Zeitschriftengestattet,jedoch nur
mit voller Quellenangabe.

nechtsprechung.

Kann im Gebiet des preußischen Landrechts der Arbeits
vertrag durch ein feitigen Rücktritt zur Auflösung gebracht
werden? (Urtheil des Reichsgerichts, VI. Civil-Senat, vom 14. Januar
1897, Entscheidungen des Reichsgerichts Bd.38 S. 114ff)

Inhalt.

Cuno,

Der Kläger hatte den Beklagten im Sommer 1893 auf 5 Jahre als
technischenLeiter einer in L. belegenen Spinnerei angenommen gegen
4000 Mark Gehalt, Gewinnantheil, freie Wohnung im Erdgeschoß des
Hauses, dessen erstes Stockwerk der Kläger mit seinerFamilie bewohnte.
Am 8

. August 1895 erklärte der Kläger den Beklagten auf Grund des

§. 133e der Gewerbe-Ordnung für entlassen und erhob, da Beklagter
sich nicht fügte, Klage auf Räumung der Wohnung, wogegen der Be
klagte Widerklage auf Fortzahlung des Gehalts erhob.
Das Reichsgericht ließ e

s

dahin gestellt, ob die Entlassung nach

§ 133e der Gewerbe-Ordnung gerechtfertigt sei, bestätigte aber die der
Klage stattgebendeVorentscheidung mit folgender Begründung:
Neben den Vorschriften in §§ 133a bis 133e sind die landesrecht

lichen Bestimmungen in §§ 408, 409 I 5 Allgemeinen Landrechts in

Kraft geblieben, nach welchen bei Verträgen, deren Hauptgegenstand
Handlungen sind, Derjenige, welcher behauptet, daß der Andere die Er
füllung nicht kontraktmäßig geleistet habe oder leisten könne, sofort von
dem Vertrag abgehen kann, und wenn sich sein Vorhaben als unbe
gründet erweist, dem Gegner lediglich ein Anspruch aufSchadloshaltung
zusteht. . . . Die Anwendbarkeit der Vorschriften in §§ 408, 409 I 5

is
t

für das Rechtsverhältniß zwischen einem Kaufmann und seinem
Handlungsgehilfen in der Rechtsprechung wiederholt anerkannt worden
(Entscheidungen des Reichs-Oberhandelsgerichts Bd. 13 S. 223, Bd. 16

S. 171, Bd. 17 S. 220ff, Entscheidungen des Reichsgerichts Bd. 30
S. 373), wird auch in der Literatur, wenn schon nicht uneingeschränkt,
angenommen (vgl. die Kommentare zum Handelsgesetzbuch von Staub

zu Art. 62 § 4a, Puchelt-Förtsch zu Art. 62 unter 2
,

v
. Hahn zu

Art. 62 § 5 Anm. 11, Makower, 10. Aufl. S. 78 Anm. 5a, Cosack,
Handelsrecht S. 93). Weder der Wortlaut, noch die Entstehungsgeschichte
der §§ 133a bis 133e der Gewerbe-Ordnung, noch die Natur der Sache

Dieser Nummer liegt das Inhaltsverzeichniß über den 1
.

und 2
. Jahrgang des „Gewerbegerichts“ bei.
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bietet Grund zu der Annahme, daß etwas Anderes für die Fälle gelten unnöthiger Weise selbstnoch mehr verschärft haben würde. Die Absicht
soll, die in diesen, den Art. 62 ff

.

des Handelsgesetzbuchs nachgebildeten

Vorschriften geregelt sind (vgl. auch den Kommentar zur Gewerbe
Ordnung von Landmann, 2. Aufl. Bd. 2 Anm.2b zu § 33b; Reh- hervor, daß der Kläger bereits am fünften Tage nach der Abmeldung
bein, Entscheidungen des preuß. Obertribunals 2

.

Aufl. Bd. 1 S. 578);
auch die Gründe, welche Cosack gegen die Anwendbarkeit der §§ 408,
409 I 5 A. L. R. auf die Ansprüche des Handlungsgehilfen gegen den
Prinzipal geltend gemacht hat, kommen hier nicht in Betracht. – Der
Beklagte kann somit, nachdem der Kläger am 8

.August 1895 seinenRück
tritt vom Vertrage bestimmt erklärt hat, nicht mehr Vertragserfüllung
verlangen, vielmehr auch dann, wenn jener Rücktritt sich als ungerecht
fertigt erweisen sollte, nur Schadloshaltung beantragen. Er muß daher,
da die Benutzung der ihm vom Kläger eingeräumten Wohnung lediglich
einen Theil der ihm zugebilligten Vergütung für seinen Dienst bildete,
jedenfalls die Wohnung räumen.
Anmerkung der Redaktion: Was für Handlungsgehilfen, Werk

meister, Techniker gilt, muß Mangels abweichender Bestimmung auch für
gewerbliche Arbeiter gelten, obwohl das Reichsgericht die Frage nicht

so allgemein faßt. Die Entscheidung bedeutet: Im Gebiet des preußi
schenAllgemeinen Landrechts giebt e

s

bei dem reichsgesetzlichgeregelten
Arbeitsvertrag keine Klage auf Erfüllung, da sichjeder Theil durch die
einfache, noch so willkürliche Erklärung, daß der Gegner die Erfüllung
nicht kontraktmäßig geleistet habe oder leisten könne, d

.
h
.

durch ein
seitigen Rücktritt vom Vertrage loslösen kann und nur, wenn der Rück
tritt nicht nach den reichsgesetzlichenBestimmungen gerechtfertigt ist, auf
Schadensersatz haftet. Mit Anerkennung dieses Grundsatzes, der bisher
für den gewerblichen Arbeitsvertrag in der juristischen Praxis unseres
Wissens nicht anerkannt wurde, durch den höchstenGerichtshof gewinnt
die ganze Lehre vom Vertragsbruch eine andere Gestalt. Der Arbeiter
kann sich ebenso wie der Arbeitgeber jeder Zeit von dem Vertrage los
sagen, der Vertragserfüllung sich entziehen, d

.
h
. Vertragsbruch beim

gewerblichen Arbeitsvertrag ist nach preußischen Recht erlaubt, hat
nur Schadensersatzpflicht zur Folge. Eine Klage auf Erfüllung (Fort
jetzung des Arbeitsvertrages, Rückkehr zur Arbeit) is

t

abzuweisen.
Daraus würde sich die weitere Konsequenz ergeben, daß für das

Gebiet des preußischen Allgemeinen Landrechts auch dem ohne Grund
austretenden Arbeiter das Arbeitsbuch und das Zeugniß entgegen§§ 107,
113 R.GO. auszuhändigen ist, da e

r

nach §§408, 409 1 5 berechtigt
ist, einseitig den Vertrag aufzuheben, ja daß §§ 124b, 125 R.GO. im
Gebiet des Landrechts unannendbar sind, weil es wohl ein grundloses,
aber nicht ein rechtswidriges Verlassen der Arbeit giebt. Ob wohl
das Reichsgericht an diese Konsequenzen gedacht hat? Daß diese wich
tigen Fragen in der ganzen Literatur bisher nirgends von Grund aus
behandelt sind, läßt so recht die stiefmütterlicheBehandlung des gewerb
lichen Arbeitsvertrages durch die Rechtswissenschaft erkennen.

des Klägers, den Beklagten aus seiner Verpflichtung, die begonnene
Arbeit zu vollenden, nicht zu entlaffen, geht auch ohne Weiteres daraus

bei der Krankenkaffe gegen den Beklagten auf die Fertigstellung der be
gonnenen Arbeit Klage beim Gewerbegericht eingereicht hat.

Werth des Streitgegenstandes bei der Klage auf Aus
stellung eines Zeugnisses. Zulässigkeit der Prüfung. (Urtheil
des Landgerichts Frankfurt a./M.)*)
Die beklagte Firma war verurtheilt worden, einem Packer binnen

1
4 Tagen bei Meidung einer Entschädigung von 50 Mk. ein Zeugniß

bestimmten Inhalts über vierjährige Beschäftigung auszustellen.
Das Königliche Landgericht zu Frankfurt a./M. erachtet die Be

rufung für zulässig.

Gründe: Nach freiem Ermeffen des Gerichts, das für die Werth
festsetzungnach §. 3CP O. maßgebend ist, ist der Werth des vom
Kläger verlangten Zeugnisses aufmehr als 100 Mk. anzuschlagen. Wenn
auch der Kläger schon 14 Tage nach seinemAustritt bei der Beklagten
bereits wieder eine andere Stelle gefunden hat, so kann das doch den
dauernden Werth des sich über einen Zeitraum von mehr als vier
Jahren erstreckendenZeugniffes umsoweniger vermindern, als Kläger
selbst die Ausstellung eines solchen verlangt, obgleich e

r zur Zeit der
Klageerhebung eine andere Stellung gefunden hatte. Er legt demnach
und zwar mit Recht großes Gewicht auf ein solchesZeugniß, das ihm
bei der Länge seinerBeschäftigung bei der Beklagten und deren Ansehen

in kaufmännischen Kreisen ein Fortkommen und insbesondere seine Be
werbung um andere Stellen nicht blos vorübergehend sondern dauernd
erleichtern wird. Auch auf Seiten der Beklagten is

t

das Interesse an der
Ausstellung eines nach ihrer Ansicht richtigen Zeugnisses gerade wegen des
Vertrauens zu ihrem Rufe und wegen der civilrechtlichen Haftung für
etwaigen durch ein falsches Zeugniß bei Dritten verursachten Schaden
auf mehr als 100 Mk. zu schätzen. Daß die Schätzung des Gewerbe
gerichts, welche in der eventuellen Zubilligung einer Entschädigung in

Höhe von nur 50 Mk. liegt, die Berufung nicht auszuschließen vermag,
bedarf keines weiteren Nachweises.

Wird durch die Erhebung einer Widerklage auf mehr
als 100.4 auch das Urtheil über die Vorklage berufungsfähig?

Ist die Abmeldung des Arbeiters bei der Krankenkasse
seitens des Arbeitgebers als Einwilligung indie Lösung des
Arbeitsverhältnisses anzusehen? (Urtheil des Gewerbegerichts
Dresden, Vorsitzender: Stübing)
Der Beklagte, Bildhauergehülfe L, war laut Vereinbarung berech

tigt, nach richtiger Fertigstellung des von ihm angefangenen Stückes
das Arbeitsverhältniß zu lösen; e

r

hat zuletzt einen Fries mit Schild
und Gehänge übernommen, am 5

. August 1896 aber das Arbeitsver
hältniß gelöst, ohne diese Akkordarbeit vorher fertig gestellt zu haben.
Der Kläger, Bildhauer W., meldete demnächst den Beklagten am

8
. August 1896, nachdem e
r ihn vorher vergeblich zur Fertigstellung der

angefangenenArbeit aufgefordert hatte, bei der Ortskrankenkasseab und
beantragte demnächst mittels Klage vom 13. August 1896, den Beklagten
zur Fertigstellung der Arbeit eventuell Schadensersatz zu verurtheilen.
Der Beklagte wurde verurtheilt, trotzdem er geltend machte, daß Kläger
durch die Abmeldung bei der Ortskrankenkasse sein Einverständniß mit
der vertragswidrigen Lösung des Arbeitsverhältniffes kund gegeben habe.
Gründe: Die An- und Abmeldung des Arbeitnehmers bei der

Krankenkasseist nicht gleichbedeutend mit der Eingehung und Lösung des
Arbeitsverhältnisses, denn ein Arbeitsverhältniß besteht, auch wenn der
Arbeitnehmer nicht gegen Krankheit versichert ist. *) Die Abmeldung bei
der Krankenkasse kann daher im gegebenenFalle nur als ein Sympton,
Beweismittel dafür verwerthet werden, daß der Arbeitgeber dasArbeits
verhältniß mit dem abgemeldeten Arbeiter als gelöst angesehen haben
will. Vorwiegend hat das Gericht der Angabe des Klägers Glauben
geschenkt,daß er die Abmeldung nur bewirkt habe, weil er sichgesetz
lich dazu verpflichtet erachtete und andererseits weil er nicht auf ganz
unbestimmteZeit hinaus zur Zahlung der Kassenbeiträge für den Be
klagten verpflichtet sein wollte. Hierzu mußte das Gericht geführt wer
den durch die Erwägung, daß der Kläger durch die Arbeitsnieder
legung seines Gehülfen in eine Zwangslage versetzt worden war, die

e
r

durch einen Verzicht auf die Fertigstellung der begonnenen Arbeiten

*) Und andrerseits bestehtdie Versicherungspflicht nur während der
Dauer der Beschäftigung, nicht während der Vertragsdauer.

(Anm. der Red.)

Urtheil des Landgerichts Stuttgart, Zivilkammer 1).
Der Kläger war vom Beklagten entlassen worden und verlangt

35 ./. Entschädigung. Der Beklagte begründete die Entlassung damit,
daß der Kläger sichgeweigert habe, die ihm aufgetragene Arbeit (einen
Gang zur Post) zu verrichten und behauptete, durch dieseVerweigerung
sei ihm ein Schade von …. 108,10 entstanden, den e

r im Wege der
Widerklage fordert. Das Gewerbegericht hielt die Entlassung nicht für
begründet und sprach dem Kläger 35 ... zu, die Widerklage wies es

als unbegründet und ihrem Betrage nach unbewiesen ab.
Der Beklagte legte Berufung ein. Im Termin verzichtete der Be

klagte auf die Widerklage und verlangte nur nochAbweisung der Vorklage.
Diesem Antrag entsprach die Civilkammer, indem si

e
die Klage abwies.

Ueber die rechtlicheZulässigkeit der Berufung spricht sichdie Civil
kammer gar nicht aus, obgleich im Urtheil erster Instanz ausdrücklich
hervorgehoben war, daß das Urtheil in der Vorklage nicht berufungs
fähig sei. Ueber die Berechnung des Werths des Streitgegenstandes
enthält das Gewerbegerichts-GesetzkeineVorschrift; Civilprozeß-Ordnung

§ 5 bestimmt, daß eine Zusammenrechnung des Gegenstands der Klage
und Widerklage nicht stattfinde. (anders natürlich bei der Kostenab
rechnung, vergl. §. 11 des Gerichtskostengesetzes). Der Kommentar von
Haas zu §.55 des Gewerbegerichts-Gesetzesbehauptet allerdings, daß jener

§ 5 der Civilprozeß-Ordnung hier keineAnwendung finde, daß also ein
Urtheil schon dann anfechtbar sei, wenn nur Klage und Widerklage
zusammen über 100 ... betragen, er hat aber diesen Satz nicht be
gründet. Die übrigen Kommentare verweisen durchweg einfach auf die
§§. 3–9 der Civilprozeß-Ordnung, ohne sich weiter über die Frage
auszusprechen. Da aber nach § 24 des Gewerbegerichts-Gesetzes die
Vorschriften der Civilprozeß-Ordnung anzuwenden sind, soweit im
Gesetzkeine andre Bestimmung getroffen ist, so wird der § 5 der Civil
prozeß-Ordnung auch hier sachgemäß angewendet werden müssen.
Demgemäß is

t

ein Urtheil nicht anfechtbar, wenn der “ der

Vor- und Widerklage je unter 100 ./. bleibt, auch wenn beide zusam
mengerechnet einen höheren Betrag ergeben, gerade wie das Amts
gericht zuständig bleibt, wenn Klage und Widerklage zusammen über
300 … ..

. betragen, wenn nur jede einzelne unter diesem Betrage bleibt.
Die logische Folge dieses Ergebnisses scheint mir zu sein, daß das
Urtheil in der Vorklage auch dann unanfechtbar ist, wenn die Wider
klage auf mehr als 100 ... geht. Denn wenn im ersten Falle jede der
beiden Entscheidungen für sich zu behandeln ist, so kann und muß dies
auch im zweiten so sein.

*) Vgl. dazu das in Nr.56 Sp. 58 abgedruckteUrtheil des Land
gerichts Berlin.
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Ich glaube nicht, daß dieses Ergebniß irgendwie bedenklich ist; es
erhält einfach den Rechtszustand, der vorhanden wäre, wenn jede der
Klagen gesondert erhoben würde. Die entgegengesetzteAnsicht dagegen
macht es möglich, jeden Streit berufungsfähig zu machen, indem man
eine Widerklage in entsprechenderHöhe erhebt. In der Berufungsinstanz
wird auf diese verzichtet– eine Minderung des Streitwerths in der
zweiten Instanz schadetja nicht mehr – und so entscheidetdas Beru
fungsgericht lediglich über die Klage, obgleich deren Streitwerth unter
100 L. bleibt. Diese Folge ist nicht so unwahrscheinlich, als e

s viel
leicht erscheinenkönnte. Hier hatte längere Zeit ein Hotelbesitzer, der
von seinem Personal nicht selten verklagt wurde, die Gewohnheit, eine
Widerklage auf 101–103 „4 zu erheben, weil ihm der Betreffende
Geschirr in diesem Werth zerbrochen habe. Er hatte sich offenbar von
einem Rechtskundigen diesen Rath ertheilen lassen, und e

r

verfuhr so

z. B. auch in einem Falle, wo ein Kellner nur wenige Wochen bei ihm
gewesen war, also wohl unmöglich so viel zerbrochen haben konnte.
Einmal gestand er sogar in der Verhandlung offen zu, daß er sich
damit nur die Möglichkeit wahren wolle, Berufung einzulegen. Mehr
fach wurde der Klage entsprechend erkannt und die Widerklage abge
wiesen, und dabei stetsdavon ausgegangen, daß das Urtheil in der
Vorklage nicht anfechtbar sei. Berufung hat der Mann nie erhoben
und schließlich wohl eingesehen,daß er sich nur überflüssige Kosten ver
ursachte, namentlich dann, wenn die Klage selbst abgewiesen wurde;
wenigstens hat e

r

seine Praxis jetzt aufgegeben.
Stuttgart. G. Hartenstein.

Ist dasGewerbegericht zuständig für Klagen des Binnen
schiffers? Ehrverletzung. (Urtheil des Gewerbegerichts Stettin)
Kläger is

tMitglied der Dampfergenossenschaftmit beschränkterHaf
tung und war ferner vom Vorstande derselben seit dem 1

. Mai 1892
als Schiffsführer gegen 130 Mark Gehalt monatlich beschäftigt. Er ist

in Stettin am 9
.Mai 1896 entlassen und verlangt, da er nur bis Ende

Mai 1896 Gehalt erhalten, das Gehalt für den Monat Juni mit
130 Mark,

Beklagte will zur Entlassung des Klägers berechtigt gewesen sein,
weil Kläger sichdurch einen Brief vom 2

.

Mai 1896 der Ehrverletzung
gegen die Direktion schuldig gemacht habe.

Das Gewerbegericht verurtheilte nach dem Klageantrage.

Gründe: Nach §.20 des Binnenschifffahrtsgesetzes hatder Schiffs
führer Anspruch auf sechswöchentlicheKündigung zum Schluffe eines
Vierteljahres. Hinsichtlich der Entlassung der Schiffsführer gelten die
für Betriebsbeamte bestimmten Vorschriften der Gewerbeordnung, nach
denen die Entlassung berechtigt ist, wenn ein wichtiger Grund, ins
besondere eine Ehrverletzung vorliegt. Kläger beschwert sich in dem
fraglichen Briefe über den fortgesetztenMaschinistenwechsel. Er nahm
hierbei an sichals Genoffe berechtigte Interessen wahr. Die Form is

t

freilich nicht zu billigen, das Gericht hat jedoch eine Ehrverletzung gegen
die Direktion aus dem Grunde nicht für vorliegend erachten können,
weil die Direktoren zum Theil selbst früher Schiffer gewesen und Duz
brüder des Klägers sind, so daß Kläger nicht annehmen konnte, daß si

e

ein kräftiges Wort mißdeuten würden.
Die hiergegen eingelegte Berufung wurde durch Urtheil des König

lichen Landgerichts zu Stettin verworfen, indem im Wesentlichen die
Gründe des Vorderrichters als zutreffend bezeichnet und der gegen die
Zuständigkeit des Gewerbegerichts gerichtete Einwand mit folgender
Begründung verworfen wurde:

Nach §.20 des Binnenschifffahrtsgesetzes vom 15. Juni 1895 unter
steht der Schiffer den Vorschriften, welche für die im §. 133a der
Gewerbeordnung bezeichnetenPersonen gelten. Für diese is

t

aber das
Gewerbegericht ausschließlich zuständig (§§. 2 und 3 des Gesetzes, be
treffend das Gewerbegericht vom 29. Juli 1890). Soweit also der
Jahresverdienst des Schiffers den Betrag von 2000 Mark nicht über
steigt, gehören seine Streitigkeiten mit dem Schiffseigner hinsichtlich des
Dienstverhältnisses vor die Gewerbegerichte.

Einigungsämter.

Einigungsamt im Kieler Tischler-Streik. Die Arbeiter des
Tischlergewerbes – sowohl Bau- als Möbeltischler in Kiel und
Gaarden, unter Ausschluß der Werftarbeiter – traten am 13. April

d
. J. plötzlich in einen ziemlich allgemeinen Ausstand ein. Sofort

nach Bekanntwerden desselben wandte sich der Vorsitzende des Ge
werbegerichts Stadtrath Dr. Soetbeer an beide Parteien mit der
Anfrage, o

b

si
e

nicht das Gewerbegericht als Einigungsamt an
rufen möchten. Dies geschah sogleich beiderseits mit größter Be
reitwilligkeit. Erstrebt wurden von den Arbeitern: Arbeitszeit von
91/2 statt 10 Stunden, Mindeststundenlohn von 40 Pfennigen statt

höhung der Akkordlöhne um 10 Prozent, Zuschlag von 25 Pro
zent für Ueberstunden, Vergütung für das Selbsthalten von Hand
werkszeug. Drei Sitzungen fanden statt. Die erste öffentlich
am 22. April, die zweite nicht mehr öffentlich, fast unmittelbar
darauf. In dieser wurde seitens des Einigungsamts folgender
Vergleichsvorschlag gemacht:

1
.

Der Stundenlohn wird auf 38 Pf. festgesetzt.– 2. Für Ueberstunden
wird einAufschlagvon 25Prozent gewährt.– 3. Die Arbeiter nehmennachAb
schlußderVereinbarungdieArbeit wieder auf. Die Arbeitgeberverpflichtensichzur
Aufnahmevon Arbeitern, soweitArbeit vorhanden is

t

und werden keinenArbeit
suchendenum deswillen, weil e

r

sicham Streik betheiligt hat, abweisen. Ebenso
verpflichtensichaber auchdie Arbeiter, diejenigenArbeiter, welcheamStreik nicht
betheiligtgewesensind,unbelästigt zu laffen.– 4. Die Arbeiter tretenunterden
selbenLohnbedingungenwie bisher in Arbeit, jedoch wird denjenigen,welche
bisher einenLohn von 40 Pf. oder weniger pro Stunde bezogen,einepersönliche
Zulage von 2 Pf. pro Stunde gewährt.– 5. Für das Selbsthalten von Hand
werkszeugwerden für die Woche 60 Pf. vergütet.– 6. Es wird alsbald ein ge
meinsamerAusschußgebildet, bestehendaus je 3 Vertretern der Arbeitgeberund
Arbeitnehmer a

)

zur Berathung und Aufstellung von Akkordtarifen, b
)

zur Fest
stellungder Vergütung für Außenarbeit, c) zur Regelung der Arbeitszeit, d

)

als
dauerndeEinrichtung zur Schlichtungvon Streitigkeiten.

In einer dritten Sitzung am 28. April fanden die Punkte 2,

3
,
5 und 6 beiderseitige Zustimmung. Gegen die Festsetzung eines

Mindestlohnes sträubten sich die Arbeitgeber, um nicht alten, minder
arbeitsfähigen oder eben aus der Lehre gekommenen jungen Leuten
den hohen Lohn zahlen zu müssen. Sie machten aber einen die
Verständigung erleichternden Gegenvorschlag. Das Einigungsamt
beschloß dieserhalb, mit Zustimmung beider Parteien, von der Ab
gabe eines Schiedsspruchs Abstand zu nehmen. Ueber die beiden
streitigen Punkte haben dann die Parteien direkt verhandelt und
gelangten bereits am 5

.Mai zu einer Einigung, wonach der Nor
mallohn für Möbelarbeit auf 38 Pfennige und für Bauarbeit auf

4
0 Pfennige festgesetzt wurde, wobei dem Arbeitgeber freistehen

soll, a
n

durchaus unerfahrene und absolut untüchtige Gesellen
weniger, jedoch nicht unter 35 Pfennige pro Stunde zu zahlen.
Streitigkeiten hieraus sind von dem Ausschuß zu regeln. Das
Einigungsamt darf sich also zweifellos das große Verdienst zu
schreiben, durch ein schnelles und geschicktes Eingreifen eine Ver
ständigung der Parteien und rasche Beilegung des Streiks herbei
geführt zu haben, ohne daß ein formeller Schiedsspruch nöthig
tourde. Ein besonderer Erfolg ist, daß nunmehr eine von beiden
Seiten anerkannte Vertretung besteht, welche berufen ist, die Be
dingungen des Arbeitsvertrags zu regeln und Streitigkeiten zu

schlichten.

Einigungsamt im Pforzheimer Zimmerer-Streik. In Pforz
heim hatten die Zimmerer a

n

die Arbeitgeber Ende Juni Forde
rung auf Abkürzung der Arbeitszeit von 1

1 auf 10 Stunden, Er
höhung des Lohnes um 15 Prozent, 20 Prozent für Ueberstunden,
Berechnung des Lohnes nach Stunden, wöchentliche, statt vierzehn
tägige Lohnzahlung gestellt. Da die Arbeitgeber einer Einladung

zu direkten Verhandlungen nicht Folge leisteten, riefen die Arbeiter
zur Vermeidung des Streiks das Gewerbegericht als Einigungs
amt an, die Arbeitgeber traten der Anrufung bei. Es wurde am
23. Juli folgender Vergleich erzielt: 1

.

wöchentliche Lohnzahlung
derart, daß jeder Arbeiter eine halbe Stunde nach Feierabend im
Besitz des Lohnes ist. 2

. Regelung der Arbeitszeit dadurch, daß
die Entlohnung nicht nach Tagen, sondern nach Stunden berechnet
wird. 3

.

Vom 15. März 1898 a
b zehnstündige Arbeitszeit. 4
.

Stundenlohn vom 1
.August a
n je nach Leistung des Arbeitnehmers

28–36 Pfennige. Vom 15. März 1898 an zehnprozentige Lohn
erhöhung. Wasser- und Nachtarbeit wird um 20 Prozent aufge
bessert, für Sonntagsarbeit is

t

das Doppelte des Stundenlohnes zu

zahlen. – Die Zahl der betheiligten Arbeitnehmer betrug ca. 130,
der Arbeitgeber 12.

Bewährung des englischen Einigungsamts-Gesetzes. Der erste
Bericht des englischen Gewerbeministeriums über die Bewährung
des am 1

. Januar 1895 in Kraft getretenen Gesetzes über Schlichtung
von gewerblichen Konflikten (Conciliation Act in Trade disputes)

3
5 Pfennigen, persönlicher Lohnaufschlag von 5 Pfennigen, Er

is
t

soeben erschienen. Er erstreckt sichüber zehn Monate. Während
dieser Zeit sind dem Amt 31 Anträge auf eine Vermittelungs
dienste zugegangen, davon 9 von Unternehmern, 1

6

von Arbeitern,

6 von beiden Theilen gemeinsam. Von den 31 Fällen wies das
Amt 7 als ungeeignet zurück, 19 wurden durch Vermittelung auf
dem im Gesetz vorgezeichneten Wege geschlichtet, 4 durch selbst
ständige Einigung der Parteien während der Unterhandlungen bei
gelegt, bei vieren war keine Schlichtung möglich, und einer war
bei Abschluß des Berichts noch unerledigt.
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Allgemeines über Gewerbegerihte und
ltrbeitnoertrag.

Die rechtliche Stellung der deutfchen Gärtuergehülfen.

Bei den Verhandlungen der atn 28.Februar und 1.Mäcz

tralvereitis derGärtuer wurde feftgeftellt. daß
über die rehtliche

Stellung der Gartner bei Gerichten und Verwaltungsbehörden eine

bedauert-the Unklarheit herrfcht.
Bei den Gewerbegerichtstoahleti in Hamburg im Jahre 1892

waren b
e
i

der Zufanimenfeßung der (Hruppen zur Wahl der Bei
fißer die Gärtner außer Acht gelafen. Der Hauptoorftand des

Zentralvereins_ der Gärtner. i
ii der Meinung. 'daß ein Irrthum

vorltegezda bis dahin in Hamburg auch die Gärtner dem Ge

rverbegertht unterftellt waren. wandte fih an den Senat mit der
Bitte um Aufklärung.

_ In einer Audienz. welhe der Gefchäftsführer des Vereins auf
diefe Eingabe erhielt. wurde demfelbcn die Erklärung abgegeben.

daß die Gartner als land- und forfttvirthfhaftliche Arbeiter
als Erzeuger voii rohen Naturprodukten dem Gefetz niht unter

ftellt und deshalb ttnter den betreffenden Gruppen niht aufgeführt
feien. trotzdem d

ie Bedürftiißfrage niht abgeleugnet werden könne.
da tinter dein bisher beftehenden Gefeh

eine oerhältnißmäßig große

Anzahl non Fallen gerade aus Gärtnerkreifen herrührten.
Alle

Gegengrunde halfeti tiichts. die Gärtner blieben ausgefchloffett.

Auch ini benachbarten Altona wurden die Gärtner ttiht zu
den Gewerbegerichtswahlen zugelaffen. Auf eine diesbezügliche
Eingabe an die Königliche Regierung erhielt der Hauptoorftand des

Zeiitralvereitis folgenden Befcheid:
..Auf die Eingabe vom 19. v. M.. betreffend die Zuftändigkeit

des -Gewerbegerihts für Gärtner. erwidcre ich. daß der Geltungs
bereich des Reichsgefeßes _vom 29. Inli 1890. betreffend die Ge
werbcgerichte. fich auf die bei der Gewinnung voii rohen
Naturerzeugniffen befhäftigteii Arbeiter nicht erftreckt. Die
Gärtner .fiuddeshalb unter die Wähler der Beifißer für das Ge
werbegertcht in Altona mit Recht nicht aufgenommen worden.“

.p Anders liegt die Sache in Bremen. Dortfetbft werden die
Gartner nach der Anlage zum Gefeß. betreffend die Gewerbekatii

mern. vom 6
.

Oktober 1875. zu den Gewerbetreibenden gerechnet.

Nachdem durch das Gefeh vom 30. September 1877 für die Stadt
Bremen und das Landgebiet ein Gewerbe-gericht eingefeßt war.

'

ivurdeti die näheren Beftimmnngen für die Wahl der Beifißer aus
dem Stande der Arbeitnehmer dttrh ein Regulatio der Gewerbe

kommifiion vom 15.November 1877 getroffen. i
ii welchem die

tvartner mit aufgeführt find. Darnah werden die Gärttier auh
jeßt bei dem

neuen Gefetz. betreffend das Gewerbegeriht in Bremen.

vom 6
.

Marz 1892._ behandelt und tntter die Wähler der
BeifiZerfur das Gewerbegericht aufgenommen. Der Bollftändigkeit hal

auf kurze Zeit einer_Gärtnerinnung er

2
. Inli 1891 getiehinigt wurde. die aber bald darnah wieder fanft

entfchlafen if
t.

_

Nah diefen Entfheidungen find alfo die Gärtner i
ii Hainburg

und Altona land- und forftwirthfhaftliche Arbeiter ttiid Erzeuger
voii rohenNaturprodukteu und daher mit Recht unfähig. in

B-reitien .jedoch Gewerbetreibende und daher _ mit Recht fähig.

?ict-Hifi

ivahlcti bei der Wahl der Arbeiterbeifißer zum Gewerbe
eri .

Auch in Breußen fehlt jede einheitliche Regelung diefer Sache.

i

den *In Brotiiberg find die Gärtner ioahlberehtigt bei
Wahlen _zum Gewerbegericlft. daffetbe tvar der Fall bei den Ge
nierbegerichtsivahlen in Frankfurt a/M. ini Februar diefes Jahres.
in Berlin wiederum find die Gärtner landwirthfhaftlihe Arbeiter
und als folche von den, Wahlen zum Gctoerbegericht ausgefchloffeti.
Wenn nun auh die Gartner iii den meiften Fällen nicht das

Recht haben.. Beifitzer zum Gewerbegeriht zu wählen. fo if
t

hier

durch doh "tiicht gefagt. daß bei gewerblichen Streitigkeiten in den
jenigen Städten. Uin welchen die Gcirtncr niht ivähleii dürfen. dic

Gewerbegerihte uberhaupt verfageit. Aber auch i
ii diefer Hinfiht

l1
(

idw-Sachlage dnrhaus unklar und utibeftiuimt und dem Er

ufclietl desRichter-Z _auhciriigeflell-t. o
b er die Gewerbegerichte oder

die ordentliheii Gerichte fur zuftatidig erklären will.
In Hainburg. Altotia und Wandsbeck werden die gewerb

. , . „ .

i

fe
i

auch gleich_mit angeführt. daß die Bremer Gärtnereibefißer fih ;

freuten. deren Statut atn

(Weir-Streitigkeiten iin Gärtnergewerbe von den Gewerbegerichten

c

erledigt. iii lehterer Stadt befißen die Gärtner übrigens atich das

*

Wahlrecht.

In Pinneberg entfchied das Amtsgericht iin _Jahre 1893.
daß für Gärtnergehilfen die Gewerbegerichte zuftändtg feien. i

ii

Z demfelbeii Pinneberg aber entfchied das Gewerbegericht im Iahre
1894. daß es tiicht zuftändig fei. und verwies die Klagenden an

das Anitsgeriht in Altona.
In Altotta if

t für Streitigkeiten im Gärtiiergewerbe laut

d
. I. in Hamburg ftattgefundeneti Geueraloerfaminltittg des Zen:

) Entfheidung des Attitsgerichts vom Jahre 1892 das Geioerbegeriht
zuftändig. ebenfalls in Bremen und in Dortmund. Gärtner
gehilfen find landwirthfhaftlihe Arbeiter. fo lautet wiederum eitic

Eittfcheidutig des Gewerbegerihts in Dresden vom 9
.

Oktober

1892. weshalb die Klage vor das Amtsgericht verwiefen wurde.

Zu welchen Kvnfequenzeti diefer Zuftand führt. das beweift

fo recht draftifch ein im Iahre 1896 in Berlin vorgekontmener
Fall. welcher auch in eitier Petition an den Reichstag als Beifpiel.
wie tiufiher das Rechts-verhältniß der Gärtnergehilfeti ift. ange

führt tvttrde.
Ein Gärtnergehilfe. welher iii einer Bauinfchule Berlins

*befchäftigt wurde. kaiii niit dem Gefhäftsführer derfelben in

Streitigkeiten und fnchte die Hilfe des Berliner Gewerbegerihts
zur Schlichtung derfelben tiach. Diefes glaubte die Sache abweifeii

u miiffen. weil die Gärtnerei zttr Laudwirthfchaft gehört und

emnah das Amtsgericht Berlinl zuftändig fei. Das Amts
gericht l erkannte auf Abweifung der Klage. da der Gärtnergehilfe

latidwirthfhaftlicher Arbeiter fe
i

und die Gewerbeordnung keine

Llnwendnng finden könne, Nun wurde Berufung beim Land

gericht l Berlin eingelegt uiid diefe hatte Erfolg. das Landgericht
verwies die Sache an das Gewerbegeriht ttiit der Begründung. die

Gärtnerei fe
i

ein Gewerbe. folglich fe
i

der Gehilfe ein Gewerbe

gehilfe und das Gewerbegericlft ziiftäridig. Trotzdem entfchied
dann dcis Geiverbegericht. daß der Gärtnergehilfe laiidwirth

fchaftlicher Arbeiter fei. iiitd der Gehilfe wurde mit feiner Klage

abgewiefeu.

Diefe Beifpiele. deren Zahl iioh beliebig vermehrt werden

könnte. mögen genügen. Sie zeigen. daß die rechtliche Stellung
der Gärtner überaus unklar und unentfäzicden if

t und bcgreiflich

if
t

der. in weiteften Kreifen der arbeitnehiiieitdeii Gärtner gehegte

Wunfch. endlich einmal Klarheit über die Frage zu' erhalten. ob

die Gärtncrgehülfeii Gewerbegehülfen. oder landwirthfchaftliche
Arbeiter oder Gefinde feien. Nicht nur i

n Bezug auf die Gewerbe

ordnung if
t die Entfcheidung über diefe Frage voii großer Wichtig

keit. auch die gefamtnte gewerkfchaftlihe Orgatiifation der Gärtner

wird durch diefen Zuftaiid auf das ernftlichfte gefährdet.

Der Z
. 6 der Gewerbeordnung. welher alle diejenigen Berufe

bezeichnet. welhe der Gewerbeordnung nicht unterftehen. führt j
a

die Gärtnerei tiicht auf. Demnach könnte mati annehmen. daß die

Beftimmnngen der (Gewerbeordnung auh auf die Gärtnerei An
wendung fiitden müßten. wenn es nicht außer diefen ausdrücklich

aufgeführten Gewerbszweigen noch eine ganze Reihe anderer gäbe.

welhe als tiicht unter die Beftimmungeti der Gewerbeordnung

fallend erachtet werden.

Zu diefen zählt auh Garten- und Weinbau. überhaupt der

gefammte laudwirthfhaftlihe Betrieb. Wenn diefes auch ttiht
ausdrücklich ausgefprochen wird. fo zeigt uns doch die Vraxis des

Reihsgerichts. daß daffetbe beftätidig an diefeiti Grundfaße fefthält.
Ob man aber die heute fo hoch entwickelte Gärtnerei als einen

laitdwirthfhaftlihen Betrieb auffaffcti kann. if
t eine Frage. welhe

niht fo leicht zu beantworten ift. Der Begriff des Gewerbes läßt
fih wohl ebenfo fchcver definiren. als der Begriff der Fabrik.
Unfere mit allen technifhen Errnngenfhaften verfehenen Gärtnereien

mit ihren Glashäufern. Miftbeetkäften. Danipf- und Wafferheizungen
können doch wohl niht fo ohne weiteres als latidioirthfhaftlicher
Betrieb bezeichnet werden. Es werden in den Gärtnereien auch
nicht nur Urprodukte hergeftellt. fondern oftmals nur vervoll
komninet. Es werden auf künftlichetn Wege Eingriffe in den

Entwicklnngsgang der Vflaitzeti gemacht und diefelben zu einer Zeit

zum Koiifuin geeignet gemacht. welche dem natürlichen Entwicklungs

gang
der Pflanzen niht entfpricht. Trotz alledem läßt fich nicht

eitgneti. daß die Gärtnerei fehr nahe mit der Landwirthfchaft ver

wandt if
t und es wird wohl fehr fhwer halten. hier die Grenze

zu ziehen. tvo das Gewerbe atifäiigt und der landtvirthfhaftliäie
Betrieb aufhört. Mau follte deshalb den kiirzefteu Weg

einfhlagzenund einfach auh die latidwirthfchaftlihen Arbeiter unter die e

ftimniungen der Gewerbeordnung ftellen. Aber da hierzu wohl
vorläufig noch keine Ausficht vorhanden ift. wird den Gärtner

gehülfen ivohl keine andere Wahl bleiben. als nach Kräften Material

zu fanimeln. um die Unhaltbarkeit des derzeitigen Zuftandes zu

beiveifen und nach Kräften aiif eine Aenderung zu dringen. Auf
irgend welhe Hülfe von (Zeiten der Haudelsgärtuer felbft if

t

hier.
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bei nicht zu rechnen. Die Herren fühlen sich unter dem derzeitigen
Zustande ganz wohl, si

e

brauchen keine Gewerbesteuer zu zahlen,
die Bestimmungen der Gewerbeordnung über den Arbeiterschutz
geniren si

e

nicht und schließlich haben si
e

auch noch ein Mittel in

Händen, um einer Organisation der Gärtnergehülfen erfolgreich

entgegen treten zu können; d
a ja das Gesinde ein Koalitionsrecht

nicht besitzt. Bei der Praxis der Gerichte, die Gärtnergehülfen
anstatt vor das Gewerbegericht, vor die ordentlichen Gerichte zu

verweisen, mag auch nicht zuletzt der Umstand in Betracht gezogen
werden, daß die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der Gärtner über
aus ' sind und namentlich das Kost- und Logisgeberwesenim Hause des Arbeitgebers beinahe überall das Feld beherrscht.
Hier hat die gewerkschaftliche Organisation der Gärtner ein weites
Feld für ihre Thätigkeit offen, möge si

e
für Aufhebung des Kost

und Logiswesens wirken, dann wird sich wahrscheinlich in der
Praxis der Gerichte die Auffassung einbürgern, daß auch die
Gärtnergehülfen der Gewerbeordnung unterstehen.
Hamburg. Ag.Müller.
Anmerkung der Redaktion: Speziell der letzte Punkt geht

wohl zu weit. Die Hausgemeinschaft zwischen Arbeitgeber und Gehülfen
beruht im Gärtnergewerbe auf der Eigenthümlichkeit der Arbeit selbst,
die ganz verschiedenvon der bloßen Landwirthschaft, aber ähnlich wie
im Bäcker- und Metzgergewerk ein fortwährendes, wenn auch oft stunden
weise unterbrochenes Eingreifen der Gehülfen in den Produktionsprozeß
fordert. (Eindecken der Mistbeetfenster bei Nachtfrösten, Begießen, Schutz
vor zu sengenderSonne, u. .w.). Die Kunstgärtnerei in allen ihren
Zweigen (Blumen- und Handelsgärtnerei, Landschaftsgärtnerei) is

t

von der bloßen Landwirthschaft, die den Boden bestellt und die Frucht
einheimst, ohne den Produktionsprozeß selbst zu beeinfluffen oder das
erzielte Produkt zuverhindern, verschieden. DieHerstellung von Bouquets,
Blumenarrangements, die Versetzung von Pflanzen in Blumentöpfe und
dergleichen stellt zweifellos eine Bearbeitung des landwirthschaftlich er
zielten Rohstoffes dar, und eben deshalb darf die eigentliche Gärtnerei
mit ihren Nebengewerben (Blumenbindereien und dergleichen) nicht zur
Landwirthschaft gerechnetwerden, so wenig als ein mitMistbeeten, Treib
häusern, Heizungsvorrichtungen u

. j. w. ausgestattetes Stück Land noch
als ein bloßes Ackerfeld betrachtet werden kann.

Berbandsangelegenheiten.

Dem Verbande deutscher Gewerbegerichte sind beigetreten die
Herren Vorsitzenden der Gewerbegerichte: Allenstein, Göttingen,
Grünberg i.Schl, Kattowitz, Lambrecht, Lüneburg, Potsdam, Saal
feld, Thorn.“ Im Anschluß an die Ausschuß
sitzung des Verbandes deutscher Gewerbegerichte wird die geplante
allgemeine Gewerbegerichts-Besprechung Sonntag, den 12. Sep

tember d
.J. in Karlsruhe i.B. im Sitzungssaal des Stadtraths

stattfinden. Tagesordnung: 1
. Oberbürgermeister Dr. Gaßner

Mainz: Bericht über die Verhandlungen des Ausschusses, ins
besondere das künftige Verhältniß zur „Sozialen Praxis“. –

2
. Magistratsassessor Cuno-Berlin: Die künftigen Innungs

schiedsgerichte und das Gewerbegericht. – 3. Amtsrichter Blender
mann, Vorsitzender des Gewerbegerichts Bremen: Die Gemerbe
gerichte als Einigungsämter. – 4. Dr. Hartenstein, Vorsitzender
des Gewerbegerichts Stuttgart, und Stadtrath Boeckh-Karlsruhe:
Inwieweit # ein einheitliches Vorgehen der Gewerbegerichte bei
der Stellung von Anträgen und bei der Vorbereitung von Gut
achten möglich und zweckmäßig? – 5. Erfahrungen aus der Recht
sprechung, sowie sonstige Mittheilungen. – Abends 8 Uhr: Zu
sammensein mit den Mitgliedern der Arbeitsnachweis-Konferenz im
„Stadtgarten“.

Litatistik der Einigungsämter, Gutachten und An
träge bei den deutschen Gewerbegerichten 1896.

Unserer Statistik der Rechtsprechung in der außerordentlichen
Beilage zu Nr. 8 laffen wir eine Statistik der Einigungsämter,
sowie der Gutachten und Anträge folgen. Dieselbe is

t

weniger

ergiebig. In Bezug auf Gutachten und Anträge war das Jahr 1896
besonders dürr, weil, wie es scheint, keine einzige allgemeine Um
frage stattgefunden hat; für den Umfang der Gutachten-Thätigkeit

in den Gewerbegerichten bietet dieses Jahr kein geeignetes Bei
spiel. Die Thätigkeit der Gewerbegerichte als Einigungsämter is

t

erst in den Anfängen begriffen und hat sichjedenfalls im laufenden
Jahre schon weit mehr entwickelt, als dies im vorigen Jahre der
Fall war. Immerhin bietet auch diese Statistik bereits manche
interessanten Einzelergebnisse. Für die Einigungsämter haben wir

in Spalte 14 auch die Vermittelungsthätigkeit der Vorsitzenden,

welche sich nicht auf das Gewerbegerichtsgesetz gründete, zu er
mitteln gesucht. Hierbei is

t

Lübeck, wo Gewerbegericht und Einigungs
amt landesgesetzlich getrennt, aber der Vorsitzende gemeinsam ist,

nicht in Spalte 14 gestellt. Die Erfolge der einigungsamtlichen
Versuche gehen aus der Tabelle nur wenig hervor. DerFall, daß
weder eine Einigung zu Stande kommt, noch ein Schiedsspruch an
genommen wird, auf Grundlage der einigungsamtlichen Ermitte
lungen sich aber nachher die Parteien dennoch einigen, is

t

nicht
selten, entzieht sich bis jetzt aber der genauen statistischen Fest
stellung.

Tabelle I. Ueb er ficht nach Gerichte u.

(Kolonne 1 bezeichnetdieNummerdesbetreffendenGewerbegerichtsin derRechtsprechungs-Statistik:AußerordentlicheBeilagezu Nr.8)

Thätigkeit als Einigungsamt. Zahl der
Zahl der gemäß §.70 | Fälle ander

e

Unter-
AblehnungenderUnterwerfung erfolglosen weiter Ver

Nr. G e w e r b egericht erzielten abge- a
n
.

unterSchiedssprücheseitens abge-
It mittlungs

Ver- ebenen - - „ | gestellten
UDIU

0 gen der - Nicht- | in

g

An- thätigkeit des

- ein- Schieds- Unter Arbeit-
der beiderä (lltdieTell Gut- -

-
-" | barungen spräche | Schieds- | “ Arbeiter | Parteien | eines - „ | trage | Vorsitzenden

Theilen
sprüche geber Schieds-| Füllen- fpruchs

1. 2. 3 | 4. 5
.

6
.

7 | 8. 9
.

10. 11. 12. 13. 14.

1
. | Königsberg i. Pr. 2 2 - - – | – - – | – - - -

8
. | Elbing . . . . – | – - - - - - – – 1 - -

15. | Berlin . . . . 11 6 5 - - 4 1 - - – 1

17. | Brandenburg a/H. 1 – 1 - - 1 - - - - - -
21. | Rathenow . . . 1 | - - - – - - - --- - -
37. | Stolp i/P. . 1 | – - - - - - 1 - - ---
51. | Breslau . – | – - - - - - --- - - - 1

65. | Görlitz . . . . 2 | – 2 - 2 - - - - - - -
68. | Hirschberg i Schl.. -- - - - - - - – – 1 - -
82. | Magdeburg , - 1 1 – – - - --- – – - - -
97. | Elmshorn - - 1 - – | – - - - 1 - - -
98. | Flensburg . . . - - – | – - - - - - – | – 1

104. | Wandsbeck (Stadt) 1 1 - - - - - - - – | – -
106. | Hannover - --- - - - - -- - - -- 1 | – -
112. | Peine . - - - 1 - - - - - - 1 - – | – -

Seite . 2
2

| 1
1 8 - 2 5 1 2 1 3 4 3



131 Das Gewerbegericht. Mittheilungen des Verbandes deutscher Gewerbegerichte. Nr. 12. 132

Thätigkeit als Einigungsamt. Zahl der
Zahl der gemäß §. 70 Fälle ander

A Unter
AblehnungenderUnterwerfung erfolglosen weiter Ver

nz -
-

terSchiedssprücheseitens | Einigungsversuch - -
Nr. G ew e r b eg e richt rufungen

erzielten- abge werfun-
unter edssprücheseiten

inn: versuche gestellten mittlungs

Ver- gebenen gen der Nicht- | in
gebenen

thätigkeit desU.ON
ein- Schieds- unter Arbeit-

der beider " anderen Gut- a
n
.

g

-" - darungen prüche - Schieds- Arbeiter Parteien | eines - - achten trage | Vorsitzenden
Theilen prüche geber Schieds- Fällen

spruchs

1
.

2. Z 4 5 6
.

7 8. 9 10. | 11. 12. - 13. 14.

Uebertrag . 22 11 S - 2 5 1 2 I 3 4 3

126. | Bielefeld . . . . – | – --- - – | – 1 – I – – - - - 3 )

127. | Dortmund (Stadt) - - - - - - - - - 1 2 3

136. | Iserlohn . - - - - 1 - 1 -- - 1 - - -- - - -
139. | Kaffel . . . . . . . . 1 1 --- - - - - - - - 2 -
140. | Fechenheim . - - - - - - - - - - - - - - 1 2

)

148. | Frankfurt a/M. - - - - - - - - - 5 2 -
149. | Höchst a/M. . . . - - - - - - - - - 2 - -
152. | Koblenz (Landkreis) . - - - - - - - - - l - -
160. | Barnen . . . . . - - - - - - - - - --- 1 -
163. | Effen (Stadt) - - - - - - - - - - - 1

177. | Trier . - - - - - - - -- - --- - - - - - 4 -
Sa. i.Königreich Preußen 24 12 9 - 2 6 1 2 1 2 15 1 1

185. | Ludwigshafen a/Rh. . - - - - – | – - - - - 1 -
196. | Fürth . . . . . . . . - - - - – | – - - - – | – 2

Sa. i.Königreich Bayern - – | – - - - --- – – - 1 2

207. | Dresden (Stadt) . 1 1 - - – | – – – | – – | – 23)
210. | Leipzig . . . . - - – – - – – – | – 1 | – 1

223. | Meerane . . . . . . . - - - - - – | – – | – - - 1

224. | Plauen iV. . . . . . 1 - – , – - - - 1 | – – | – -
Sa. i.Königreich Sachsen 2

1 – - – – - 1 - 1 - 4

230. | Ravensburg . - - 1) - - - - - - - - - - 1 –
231. | Stuttgart . . . . . 1 - 1 - 1 - - - - Z 1 1 )

233. | Heilbronn - - 1) – - - - - - – | – - - -
234. | Cannstatt - - - - - - - - - - - - - 1

238. | Reutlingen . . . . . . – | – - - - - --- - - 1 | – -
240. | Tuttlingen . . . . . . - - --- - - - - – | – 1 | – -
Sa.i. KönigreichWürttemberg Z – 1 - 1 - - - - 5 2 2

242. | Karlsruhe - - - Z -- 1
.

1 - – " – 2 - - - -
247. | Mannheim . . . . . . 2 1 | 1

.

1 – – – - - - -- -
Sa.i. Großherzogthum Baden 5 1 2 2 - - - 2 - - - -

250. - Mainz . . . . . . 1
.

1 - - - - - - - 1 | – 27)
255. | Offenbach (Landkreis) 1 - 1 - - - - - - – " – -
256. | Worms - - - - - – – - - – | – - - - 1 | – -
Sa.i. Großherzogthum Heffen 2 1 1 - - - - - -- 2 - 2

259. | Eisenach . . . . . . . 1 1 - - - - - - - - - -
262. | Braunschweig - - - - - - - - - - - 1

269. | Gotha . . . . . . 1 1 - - - - - - 2 - -
276. | Lübeck . . . . . . . 1 - 1 - 1 - - - - - - –*)
277. | Bremen . . . . . . 2 1

. - - - - -- - 10)| – - -
279. | Hamburg . . . . . 1*) – – – – - - - 1 - 6 6 1

.
Tabelle II. U
. eb e
r ficht nach Staaten.

Preußen . . . . . . 24 12 | 9 | – 2 6 1 2 1 12 15 1 1

Bayern . . . . . - - – | – – | – - - - - 1 2

Sachsen . . . 2 1 -- - - - 1 - 1 - 4

Württemberg - 3 – 1 - 1 - - - - 5 2 2

Baden . . . . . . . 5 1 2 2 - - 2 - - - -
Hessen . . . . 2 1

1 – - - - – | – 2 - 2

Sachsen-Weimar 1 1 – – - - - – | – - - -
Braunschweig . . . . . – – – | – - - - – | – - - 1

Sachsen-Coburg-Gotha . 1 1
. – | – - - - - - 2 - -

Lübeck . - - - - - 1 - 1 | – 1 – - - - - -- -
Bremen - - - - 2 1 -- - - - - - 1 - - -
Hamburg . . . . . . 1

. - – | – - - - 1 | – 6 6 1

Summa . . . | 1
2

| 1
8 | 1
4 2 4 : 6 1 6 | 2 28 24 23

- ') In zweiFällen is
t

dasGewerbegerichtals Einigungsamtnur von SeiteneinerPartei angerufen.Im erstenFalle kamohneThätigkeitdesAusgleich zu Stande, im anderenFalle lehnteder andereTheil dieAnrufungdesEinigungsamtesab.
ohneAnrufungdesEinigungsamtserledigt.– *) Später durchKlage erledigt.– ) DieParteien riefen in einemFalle die persönlicheVermittelungdesVorsitzendenan.

Einigungsamtssofort e
r

Im drittenFalle hat derVorsitzendeverhandelt,die Streitigkeitistdannaber
Die hierbei

erzielteVereinbarungwurdeauchzur GrundlageeinerspäterenEinigung.– 1) WurdeerledigtdurchprivateVereinbarungderParteienvor gerichtlicherVerhandlung.– ) Aussperrung
sämmtlicherBauarbeiter,DieVermittelungwurdespätervon Oberbürgermeisterübernommen.– , Infolge BeilegungderbezüglichenDifferenzwurdedieAnrufungsofortwiederzurück
genommen,ehenochdas Einigungsamt in Thätigkeitgetretenwar.– 7) In einemFalle kammit demArbeitgeberund denVertreternderArbeitereineVerständigungzu Stande,weit:
jedochwegendervorbehaltenenundvonderGesammtheitderArbeiterabgelehntenGenehmigungunwirksamblieb. Im zweitenFalle lehntederArbeitgeberjedeweitereVerhandlung a
b
.

weil dieVertreterder Arbeiternicht zu denvon ihmselbstbeschäftigtenArbeiterngehörten.– *) Das Einigungsamt ist zwarzweiMal seitensderArbeiterangerufenworden,jedochnur
einMal, und zwar zumgrößtenTheil ohneResultat in Thaltigkeitgewesen.Das zweiteMal scheitertederVersuchan derWeigerungder Arbeitgeberauchihrerseitsdas Einigungsamt
anzurufen.– " DasGewerbegerichtist nichtals Einigungsamtbestellt,sondernnur dessenVorsitzenderfungiertzugleichauchals VorsitzenderdesEinigungsamtes.– 1) DieThätigkeit des

Einigungsamts in demeinenFalle endetedamit,daßgleichnachBeginnderVerhandlungdesEinigungsamtsdie streikendenGehülfendie Arbeitwiederaufnahmen.
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